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(Die  römischen  Ziffern bedeuten die Nummern der betreffenden Blätter der „ Gesetze, Verordnungen !c. ", die arabischen  Ziffern die in diese  it
Blättern fortlaufenden Seitenzahlen .)

(Jede der ,n diesem Jahre ausgegebeucn Xll Nummern der „ Gesetze, Verordnungen rc." enthält ein Verzeichnis der im Reichs - und Landcsgesetzblatte für
Österreich unter der Enns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen .)

Die Zusammenstellungen wichtiger Gesetze , Verordnungen und Entscheidungen , sowie NormativbestimmnUgen
des Gemeinderates , Stadtrates »nd des Magistrates sind allmonatlich der letzten Nummer des Amts ¬

blattes angeschtossen.
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A.

Acetylendissous — Anerkennung von im Anslande
durchgeführten Drnckproben an den zur Her¬
stellung und Aufbewahrung von Aeetylen-
dissons dienenden Kompressoren und Re¬
zipienten . IX , 87

Adressen bei Postsendungen , deren genaue Be -,
zeichnung . II , 14

Aktiengesellschaften — deren Rechtsfähigkeit zum
Gewerbebetriebe . IX , 85

Allgemeine Pensionsanstalt für Angestellte — Kon¬
stituierung des Ausschusses der Landesstelle
in Wien . XII , 107

Amerika II . S . — Versicherung gegen die Zurück¬
weisung bei beabsichtigter Einwanderung
nach Nordamerika . . III , 20

— Bestellung eines 6oiwu1 OlenornI ack largo (Kon-
sular -Jnspektors ) . X, 94

Ammenstcllen — Bestimmungen für deren gewerb¬
liche Vermittlung . VI , 48

Ammonal — Deponierung dieses Sprengmittels . . VII , 64
Amnesticalte 1907 . I . 2
Amtsverschwiegenheit der Wiener städtischen Beamten VI , 57
Apothekerkonzessionen — Beschwerden gegen die Ver¬

leihung solcher . XII , 108
Arbeitsstellen -Vermittlung nach dem Auslande VI , 49 : VII , 64
Architekten-Status , städtischer — Errichtung . . . V, 41
Architektonische Projekte — deren Ausarbeitung keine

Privatgeschäftsvermittlung . III , 21
Arqentinien — Bestellung eines General konsuls . V, 41
— Lohnverhältnisse daselbst . VII , 6b
Armenrechtsansuchcn in Patentsachen . V, 42
Arzneiliche Stoffe und Präparate — Rerschleiß-

bewilliguug für Johann Schram ! . VIII , 83
Attnang -Puchheim — Amtskorrespondcnz . VI , 57
Anssichtsrccht, staatliches , über die Gemeinden —

Ein Recht des Einzelnen auf dessen Aus¬
übung besteht nicht . XI , 100

Aufzug im Zentral -Pferdeschlachthanse — Vorschrift
für die Benützung . VII , 66

Anktionshalle des Exekutionsgerichtes Wien - Ver¬
leihung des Standortes . III , 23

Ausland — Dienst - nnd Arbeitsvermittlung nach
demselben . VII , 64

Auswanderung — Warnung vor Propaganda für
die Auswanderung nach Amerika . VIII , 80

— Durch Bezahlung des Übersahrtsgcldes sub¬
ventionierte Auswanderung nach den Ver¬
einigten Staaten . XII , 107

— Neuregelung des Kvlonisationsdienstes nach
Brasilien . VI , 53

— Warnung vor der Auswanderung:
— — nach Amerika U. S . I , 3 ; III , 21
— — nach Amerika (Südstaaten ) . VI , 53
— — nach Argentinien . I , 3
— — nach Brasilien . XII , 105
— — nach den brasilianischen Staaten Goyaz,

Matto Graßo und Rio de Janeiro . . . . III , 19
— — nach Canada . X, 92
-nach Chile . IV , 31 ; VIII , 83
-nach England . X , 97
— — nach Espirito Santo (Brasilien ) . IV , 32
-- nach Canada . IV , 31
-nach Louisiana (II . S . A.) . XII , 105
- »ach Patagonien . . . VI , 53
— — nach Paranü . III , 18 V, 38
-nach Pensylvanien . X, 97
— — nach Rio Grande do Sul . Ilk , 19
- - nach Nustschuk (Bulgarien ) . X, 97
— — nach Sav Paulo (Brasilien ) . VI , 53
-nach Transvaal . V, 38

B.

Baugewerbepnifnugen . . . III , 19
Banmeistergewerbe — Befähigungsnachweis für

dasselbe . II , 12



Bauuebcnarbeitcn - Berechtigung des Bauherrn
zur Ausführung der Baunebenarbeiten durch
Gewerbetreibende . II

Baustellen , städtische — Nichtzulassung von Probe¬
bohrungen . III,

Befähigungsnachweis — Begründung der Ver¬
weigerung eines Gewerbescheines wegen
mangelhaften Befähigungsnachweises . . . IV,

— für Handelsgewerbe . Vll,
Bctonstnfen mit Eiseneinlagen , Zulassung . . . . Vll,
Betricbsanlagcn , gewerbliche . IV,
Bewohuungsverbot sanitätswidriger Räume . . . III,
Bezirksgericht Innere Stadt — Vereinigung der

bisher bestandenen Bezirksgerichte . . . . III,
Bezirksborstehcr — Beziehung derselben , beziehungs¬

weise deren Stellvertreter zu den gemeinde-
rätlichen Kontroll -Kommissionen . II,

Bleivcrgiftungsgcfahren in Gewerbebetrieben , deren
Bekämpfung . VII

Blnincnbindrn — Berechtigung der Kunstblumen¬
händler hiezu . . V

Blnmcndraht , Herstellung von . IV,
Bodenkultur — Schutz der für die Bodenkultur

nützlichen Vögel . III,
Borstcnvichmarkt in St . Marx — Verlosung der

Verkaussplätze . XII,
Brandschadcnversichcrung — Aufnahme von Gebäuden

zum Zwecke der Brandschadenversicherung,
keine Privatgeschäftsvermittlung . III,

Brasilien — Warnung vor der Auswanderung nach
den brasilianischen Staaten III , 19 ; VI , 53 ; XII,

D.

Dekorationen , ordensähnliche — Verbot des Tragens VII,
Dienst - und Arbeitsstellenverinittlnng nach dem Aus¬

lande . VI , 49 ; VII,
— Stempelpflicht der Geschäftsbücher . VIII,
Diurnisten und Kanzlisten , städtische — Regelung

der Bezüge . I
Donauhochwässer und Eisgang — Vorkehrungen in

Wien . I

Drogisten Konzession — Erteilung an Dr . S . Licht IX^
Drncksortcn — Anschaffung derselben . ' II,

E.

Ehefähigkeitszeugnis - Verweigerung der Aus¬
stellung auf Grund des tz 62 a . b. G . B . VI,

Ehreuiiicdaille für 40jährige treue Dienste — Zu-
erkennuug an ungarische Staatsangehörige,
beziehungsweise an in Ungarn lebende Öster¬
reicher . . VII,

Einberufungsbefehle , militärische — militärärztliche
Untersuchung der nichtaktiven Mannschaft
und der Reservisten aus Anlaß solcher . . II,

Einbernfmigskarten — Zustellung durch das k. u . k.
General -Konsulat in New -Iork . m 20

— Affichierung unzustellbarer Einbernfmigskarten . XI , 101
Einbürgerung - Nachfolge des unehelichen Kindes

bei Einbürgerung der Mutter . XII 106
Einhebnng von im politischen Wege einzubringenden

Leistungen durch die Steuerämter . . . . VIII , 77
Einjährig -Freiwilligenbegiinstigiing — Erlangung

derselben durch die Studienzeugnisse höherer
Gewerbeschulen in Pilsen . X 93

Eisenbahnen — Berücksichtigung der Straßen¬
frequenz bei Bahnbauten . IX 87

— Kompetenz der k. k. General -Inspektion der
österreichischen Eisenbahnen zur Aufsicht über
Schlepp - und Bergwerksbahne » . IX , 88

El Salvador — Honorarkonsul in Wien . . . . II 13
England — Verbot der Einfuhr von Heu und

Stroh nach England . V 40
— Warnung vor der Auswanderung nach England . . X, 97
Entfcrnungsgebührenverzeichnisse und Reiseparti -

kularieu — Genaue Einhaltung der Termine
bei Vorlage derselben . XII 108

Erwerbstcucranfteilungen — Zentralisierung der
Amtshandlungen . vil . 68

Erwerbsteuerbcmessnng . i ^ 1
Exekntionsgcricht Wien — Verlegung des Standortes Ilst 23

F
Fahrtaxcn und ortsübliche Fnhrlöhnc — Erscheinen

des Anhanges I zum Verzeichnisse . . . . VIII , 81
Fassadenverklcidung mit Kunststeinmörtel — Be¬

rechtigung der Kunststein - und Zementstein¬
warenfabriken hiezu . X, 93

Fischcreiakten — deren Evidenthaltung . IV, 30 ; V, 41
Flaschenbierabfiilleii durch Konsumvereine . . . . V , 40
Fleischüberbcschau, siehe unter Überbeschau.
Forstschadentrsätze . VI, 54
Friedhöfe , städtische — Erhöhung des Taglohnes

für die Hilfsarbeiterinnen . II , 14
— in Grinzing , Erhöhung der Grabstellgebühren III , 23
Fiisenrinnen , siehe unter Ha usfrisenrinnen.

G
Gebrannte geistige Getränke in geschlossenen Gefäßen

— Vorschriften über den Handel mit solchen VI , 46
Gebiihrcnsrciheit der Wasserbezugsanmeldungen für

die k. k. Staatsbahnen . V, 42
Gehörbattcric von G . Keith -Harveh in London

— Verbot der Einfuhr und des Betriebes . III , 23
Geldsendungen österreichischer Auswanderer von

Amerika in die Heimat . VIII , 82
Geldsurrogate in Marken und Nvtenform . . . . VI , 47
Gemischtwarenhandcl - Fortbetrieb desselben durch

die Witwe gemäß H 56 G .-O . XII , 107
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VIII, 76

V. 39

IX,
81
88

XI, 100

General-Reguliernngsplan, die bestehenden Teile
desselben sind unanfechtbare Grundlagen der
Spezial-Banlinienbekanntgabe.

Genossenschaften- Einvernahme derselben im Sinne
der §8 14 6 und 14 6 der Gewerbe-Ordnung

Gesellenprüfungen—Gebühr für die Entsendung eines
Beamten zu denselben.

Gemeinde-Jagdgebiete in Wien.
Gemeinden—staatliches Aussichtsrecht über diese. Em

Recht des Einzelnen auf die Ausübung des¬
selben besteht nicht.

Gemeinde-Vermittlungsämter- deren Inanspruch¬
nahme durch die städtischen Ämter und Unter¬
nehmungen . - H , ^6

— Vereinfachung der Verrechnung der Geldstrafen
und Geldbußen . III , 68

Geschiiflseinteilnng des Magistrates- Änderung IV, 33;XII, 108
Geschäftsführer für einen Gewerbetricb, siehe unter

Gewerbebetrieb.
Gcträule, gebrannte geistige—Handel mit solchen in

geschlossenen Gesäßen. - -
Geweihe— Aufmonticrnng solcher aus Holz-Hirn-

schalen, Gewerbeberechtigung.
Gewerbe—Anmerkung von Pfandrechten an verkäuf¬

lichen Gegenständen im Gewerbebuche. . .
— Rechtsfähigkeit von Aktiengesellschaften zum Ge¬

werbebetrieb .
Gewerbeberechtigung zur Ansmontiernng von Ge¬

weihen auf Holz-Hirnschalen.
Gewerbebetrieb— Unzulässigkeit der Bestellung

mehrerer Stellvertreter (Geschäftsführer) für
einen Gewerbebetrieb(§8 3 und 55 G.-O.) - V

Gewerbc-Jnspektorat—Personalvcränderung für den
III . Aufsichtsbezirk. XU

Gewerbeordnung- Auslegung des Begriffes„Ort"
im 8 68, Absatz 6.

_ Einvernahme der Genossenschaften im Sinne der

VI. 46

I. 2

VII, 62

85

I.

Gift-Verschleiß— Konzessionsverleihungcn an:
— Bern köpf  Friedrich.
— Gebrüder . . . . . .
— K. KrLi  wa n ek's Nachfolger PrihodaLBcck

(Wilhelm Prihoda) .
— Langbein - Pfannhauser - Werke , G. m.

b. H- - - - - - .
— Krenn  Franz.
— Perl  Hugo Viktor.
— Raabe  Bruno.
— Riedel  L Selch (Leopold Baicr) .
— W. I . Nohrbeclls  Nachfolger (Bruno Reu¬

mann) .
— Schiff Felix, Dr. (VII. Bezirk) .
Gipsschlackcnwände, siehe unter Lugino - Gips-

schlackenwände.
Gmünd—Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst
Goyaz in Brasilien, Warnung vor der Aus¬

wanderung .
Grabsteine-Erzeugung— ein freies Gewerbe. . .
Grabstcllgebühren, siehe unter Friedhöfe.
Großbritannisches Generalkonsulat in Wien, Er¬

weiterung des Amtsbezirkes.
Grnftplätze in den Wiener Gemeindefriedhöfen, Preis¬

bestimmung.
Grundabtcilungen.
Gnlden und Kreuzer— Verbot der Anwendung der

früheren österreichischen Währung im Ver¬
kehre der Handels- und Gewerbetreibenden
mit dem Publikum.

35

108

V, 38

HZ 14 o und 14 ä V. 39

XII, 107
XII, 107
IV, 30

VII, 67
56

IV. 31

— Fortbctrieb des Gemischtwarenhandels durch die
Witwe gemäß8 56.

- Handhabung der Vorschriften des 8 85 . . .
Gewerberechte— deren zwangsweise Verwertung.
Glwerbercgister— Ergänzung der Vorschrift. . .
Gewerbcsachcn— Stempelbehandlung. VI
Gewerbeschein—Begründung der Verweigerung eines

Gewerbescheines wegen mangelhaften Be¬
fähigungsnachweises.

Gewerbeschulen, höhere in Pilsen- Erlangung der
Einjährig- Freiwilligenbegünstignng durch
Stndienzeugnisse derselben. X, 93

Gcwerbezuriicklcgung, sic wirkt in dem Augenblicke,
wo sie der Gewerbcbehörde erklärt wurde .

Gewerbliche Betriebsanlagen, siehe unter Betriebs¬
anlagen.

Gift-Verschleiß— Aufgabe eines neuen Ver¬
zeichnisses der zum Absätze von Giften
berechtigten Gewerbsleute. m

H
3 »-

VII, 67
V, 40

VI, 54

V, 38
XII, 108
III , 21
XI, 100

VI. 50

VI, 54
IV. 31

X, 95

III , 19
X. 97

VI, 55

IV. 33
VII, 65

V, 40

VIII,
II.

V.
VII,

X. 92

20

Hängcgcrüst (System Schlachthammer)
lassung . / ' ' '

Handclsgcwerbe— Befähigungsnachweis für die,c
— Ergänzung des Verzeichnisses der bezüglich der

Befähigung für Handelsgewcrbc begünstigten
Anstalten.

— Befähigungsnachweis.
Handelsschulen— Ergänzung des Verzeichnisses

der bezüglich der Befähigung für Handels¬
gewerbe begünstigten Anstalten.

Handel- und Gewerbebetrieb— Verbot der An¬
wendung der früheren österreichischen Währung

Hand- und Zugarbeiten— Klage gegen die Pfarr-
pfründe Baumgarteu auf Bezahlung der beim
Baue des Pfarrhofes erwachsenen Kosten für

Hauptzollamtsexpositnr Südbahn in Wien— Er¬
richtung . .' ' ' ^

Hanssriseurinnen— Berechtigung zur Ankündigung
in Tagesblättern.

Hausierhandel mit Speisegewürzen. ^
Hausierer, ungarische— Vorschrift für deren. Zu¬

lassung in Österreich. II, 11 ; IV, 31 ; IX
Hausierverbot im Semmeringer Hotel- und Villen¬

viertel .

77
13

40
65

V, 40

IX, 86

VII, 61

13
11

87

VIII, 78



Hausierverbot — für Krapina (Kroatien ) . . . . I . 3
Hallskanäle — Herstellung . V 36
Heilanstalten - Verzeichnis der Verpflegsgebühren

ungarischer Krankenhäuser und Kiudcrasyle . II . 12
— Entlassung von mit anzeigepflichtigen Infektions¬

krankheiten behafteten Personen aus den
Wiener Spitälern vor dem Anfhvren der
Ansteckungsgefahr . V, 39

— in Budapest , Kinderspital , ^obsr beres/t/,
ÖffentlichkeitscharaktcrnndVerpflegsgebühren I , 4

— in Hödmezövasarhely , Verleihung des Öffent-
lichkcitscharalters . XIl , 107

— in Päsztö , Verleih »» des Öffentlichkeitscharakters XII , 107
Hmnatgesctznovelle — Zuständigkeit für Amts¬

handlungen über die nach der Heimatgesetz¬
novelle von Personen außerhalb Wiens er¬
hobenen Ansprüche . II , 14

Heimatrccht — Aufenthaltunterbrechung . IV , 30
— Folgen der Vereinigung von Floridsdorf und

anderen Gemeinden am linken Donaunfer
mit Wien in Bezug auf die heimatrechtliche
Ersitzung . V, 41

Heiratsvermittllilig , siehe unter Vermittlung
von Eheschließungen.

Heizapparate (System Porges Hygea ) . VI , 48
Heu und Stroh — Verbot dessen Einfuhr nach

England . V, 40
Hilfsbltch zur Einführung in der Praxis der

politischen Verwaltung . IX , 101
Hochwässer , siehe unter Donauhochwässer.
Hoftitel — Mißbräuchliche Führung solcher . . . VIII , 78
Il/ckroxenium bzpervx ^ äatui » 8«>Iu1uli > — Ver¬

schreibung beziehungsweise Abgabe desselben VI , 54

Kanzlisten und Diurnisten , städtische — Regelung
der Bezüge . 1, g

Kellerei -Inspektoren - deren Berechtigung zur Ein¬
sichtnahme in die Gewerberegister . IX , 87

— Bestellung solcher . X 94
Kindcrashle , siche unter Heilanstalten.
Kindergärtnerinnen — Urlaube . vil , 67
KirchcnbanverciilPreßbanin — Subvention . . . VII , 60
Komiilissionsgebnhrrn— Vermeidung der Uneinbring¬

lichkeit derselben . ; ; 14
Konkurse — Stencranmcldungcn . iv 32
Konsulats -Angelegenheiten — Nasche Erledigungen

der auf die Konsulats -Angelegenheiten Bezug
habenden Agenden . m , 20

— Ernennung eines kvnigl . spanischen Honorarkvnsuls IX , 89
Koiisuilivcrcinc — Flaschenbiersüllnng durch diese . V, 40
Kontroll -Komiiijssioncn, geinciiiderätlicht - Beiziehung

der Bezirksvorsteher , beziehungsweise deren
Stellvertreter zu denselben . II , 14

Krankenfiirsorge , städtische — Erweiterung der Be¬
stimmungen . VIII , 83

Krankenhäuser , siehe unter Heilanstalten  und
unter Verpflegsgebühren.

Krankenversicherung der Hilfsarbeiter und Lehrlinge VII , 61
Kultusgednhren — Verpflichtung zur Zahlung

fälliger Kultusgebühren nach Austritt aus
einer Neligionsgenossenschaft . VIII , 75

Kllndniachnngcn des Wiener Magistrates , Geltung
derselben im XXI . Bezirke . XII , 107

Knustblnmenhändler , deren Berechtigung zum Binden
der Blumen . V, 35

Kunststcinsabrikeii, deren Berechtigung zur Fassaden-
verkleidnng mit Knnststeinmörtel . X, 93

Infektionskrankheiten — Entlassung von mit anzeige¬
pflichtigen Infektionskrankheiten behafteten
Personen ans den Wiener Spitälern vor dem
Nufhören der Ansteckungsgefahr . V, 39

I (Jot ).

Jagdrncksichten — Vorschrift , betreffend Weg¬
absperrungen aus Jagdrücksichten . I, 3

— Richtigstellung hiezu . II , 13
Jagdvorpachtrccht — Kein solches an öffentlichen

Straßen . I , 3

K.
Kanzleiersordernisse — Beistellung . VII , 69
Kanzleipauschalicn . IV , 33
Kanzlei -Priisllngs -Koinmission — Abänderung der

Zusammensetzung . . VI , 56

Landcseiscnliahnverwaltniig — Neuorganisation . . IV , 32
Lebensmittel — Sicherstellung derselben bei Truppen¬

übungen . XI , 100
Legalisierung der für den Gebrauch in der Schwei;

bestimmten Verehelichnngspapiere . IV , 31
LinicilvcrzchrungSsteiicr , amtliche — Abfertigungsstelle

„Südbahnhof —Wiedenergürtel " , Errichtung III , 21
Lohnwagengefälle , dessen vffentlich-rcchtlicherCharakter XII , 103
Lugino -Gipsschlackenwände (System Max Kriege !) . IV , 31
Lnxilswäsche — Vorschrift über das Aufsuchen von

Bestellungen auf Luxnswäsche . II , 11

M.

Markung der Schlächtertiere auf dem städtischen
Pfcrdemarkte . VI , 47

Magistrat — Zuständigkeit für Amtshandlungen
über die nach der Heimatgesetznovelle von
Personen außerhalb Wiens erhobenen An¬
sprüche . II , 14



7

Magistrat — Änderung der Geschäftseinteilung . . IV,
— Geschäftsverteilung für die Ober -Magistratsrätc XI,
— Änderung der Geschäftseinteilung infolge Auf¬

stellung der Magistrats -Abteilung VIIIL . XII,
— Geltung dessen Kundmachungen im XXI . Bezirke XII,
Marktverkehr — Regelung desselben auf dem Na 'cht-

markte im I . Bezirke . V,
Maschilicnbailgcwerbc . XI,
Maschi ». ," », städtische — Regelung der Bezüge und

des Dienstverhältnisses . VI,
Matto Graßo in Brasilien — Warnung vor der

Auswanderung nach — . III,
Mcldiiiigsvorschrift . VII,
Militärärztliche Untersuchung der nicht aktiven Mann¬

schaft und der Reservisten aus Anlaß mili¬
tärischer Einberufungsbefehle . II,

Militär -Einbcriifungskarten , unzustellbare ,Afsichirnng XI,
Militärische Ausbildung , Strafkompetenz bei Unter¬

lassung der Abmeldung zu derselben . . . IX,
Militärische Meldung der nicht aktiven Mannschaft

— Handhabung der Vorschriften . VIII,
Militäruialrikcn in Wien . III,
Militärtarif beim Eisenbahntransporte — Widmungs-

scheiue als Ausweis . XII,
Militärtax -Abteilung — Journaldienst . X,
Militärtax -Angelegcnheitcn — Vorschrift für deren

Behandlung . I,
Militärtaxaovclle — Durchführung . . . . II , 9 ; III,
Militärtaxe — Bemessung , Vorschreibung und Ein¬

hebung . VII,
— deren ratenweise Abstattung . IX,
Möbel für Aintszwcckc — Einschränkung der Be¬

stellung neuer . I,
Musterstatut für ein Pensionsinstitut für Privatbeamte VII,

N.

Nähmaschinen , gebrauchte — Ein - und Verkauf . . X,
Nachtmarkt im I . Bezirke — Regelung des Markt¬

verkehres . V,
Namenstampiglien — deren Unzulässigkeit zur Fer¬

tigung von Stcllnngslisten und Stellungs¬
listenauszügen . III,

Naschmai kt — Regelung des Wagenverkehres . . . VII,
Nobel -Stiftung — Verleihung des Friedenspreises

pro 1907 x,
Noiiiienspinner — Maßnahmen gegen dieselben . . VI,
Nordamerika <11. 8.), siehe auch Amerika  —

Konsulatsbezirke . I,
Notstandshilsswcscn — regulativ . XI,
Notstandsmiltel , staatliche — deren Verwendung,

Behebung und Depositierung . X,

O.

Ober -Magistratsrätc — Geschäftsverteilung . . . XI,

Ordcnsähnliche Dekorationen — Verbot des Tragens VII , 65
„Ort " — Auslegung des Begriffes „Ort " im 8 38,

Absatz 6 der Gewerbeordnung . V, 38

P-
Parana — Warnung von der Auswanderung nach III , 18
Parzellierung . X, 91
Patcntsachen — Armenrechtsansuchen in Patentsachen V , 42
Pensionen der Staatsbediensteten — deren Auszahlung
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l. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Vrwerbstenerbemessnng
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgcrichtshofes vom

30 . Oktober 1907 , Nr . 9599 ex 1907 (Verwaltungs -Direktion

der städtischen Gaswerke Z . 11 ox 1906 ) :

Im Nanu » Sciiu -r Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬

präsidenten Freiherrn v. Schwartzenau,  in Gegenwart der Räte des
k. k. Verwaltungsgerichtshofes : Ritter v. S a w i c k i, Dr . S ch ö n , Dr . Edlen
v Schuster und Jenny,  dann des Schriftführers k. k. Ratssekretars-
Adjunkten Kratochwila,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien-
städtische Gaswerke , gegen die Entscheidung der k. k. Finanz -Landes -Direktion
in Wien vom 6. Juni 1907 . Z . Vlll , 65/2 , betreffend die besondere Erwerb-
steuer für das Jahr 1905 , nach der am 30 . Oktober 1907 durchgefuhrten
öffentlichen mündlichen Behandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Josef Porzer,  Haft and
Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde und der Gegenaus¬
führung des k. k. Finanz -Kommissärs Dr . Groß  in Vertretung der belangten
k. k. Finanz -Landesbehörde , zu Recht erkannt:

Die angefochtcne Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsgründe:
Die Beschwerde richtet sich dagegen , daß die Passivzinsen von einem

Anlehensteilbetrage per 379 .985 X 11 b , der zur Bedeckung der ^ nbetrreb-
setzunqskosten der Wiener städtischen Gaswerke verwendet wurde , mit ihrem
die Privatbeleuchtung betreffenden Teilbeträge , bei Feststellung des der
Erwerbsteuer nach dem zweiten Hauptstücke des Personalsteuergesetze « unter¬
liegenden Reinertrages der städtischen Gaswerke für das Jahr 1905 Nicht als
anrechenbare Betriebsauslage anerkannt wurden . Der bezeichnet? Betrag von
379 .585 X 11 ü wurde der schwebenden Schuld von 4,000 .000 X entnommen,
die die beschwerdeführende Gemeinde im Jahre 1899 bei der k. k. priv . öster¬
reichischen Länderbauk für die städtischen Gaswerke aufnahm . Diese schwebende
Schuld wurde in der Folge , im Jahre 1902 , der Länderbank aus dem damals
aufqenommcnen städtischen Jnvestitionsanlehen zurückbezahlt . Dermalen hat
also die Gemeinde in Ansehung des im Jahre 1899 darlehensweise beschafften
Betrages an Jnbetriebsetzungskosten fortgesetzt Passivzinsen von dem zur
Deckung dieses Betrages ausqegebenen Teile des Jnvestitionsanlehens vom
Jahre 1902 zu bezahlen . Diese Passivzinscn wurden laut der angefochtenen
Entscheidung deshalb als nicht abzugsfähig erkannt , weil es sich im vorliegenden
Falle um die Verzinsung eines von der Gemeinde Wien als solcher beschafften
und in der Unternehmung der städtischen Gaswerke angelegten Kapitales

handelt , weshalb gemäß 8 94 , lit . <- des Personalstenergesetzes die Abzugs¬
fähigkeit dieser Zinsen ausgeschlossen sei. ^

Der Berwaltungsgenchtshof konnte die angefochtenc Entscheidung nicht
für begründet halten . ^ ^ ^ .

Diese Entscheidung geht von der Voraussetzung aus , dag das Geld , da -.-
die Gemeinde zur Deckung der Jnbetriebsetzungskosten der städtischen Gaswerke
darlehensweise beschaffte, eine von der Gemeinde in ihrer Gaswerksnnternehmung
angelegte Geschäftseinlage sei. Diese Auffassung ist aber nicht richtig . Wenn
nämlich eine Gemeinde zu Zwecken ihrer Unternehmung m irgend einer Form
ein Änlehcu aufnimmt und sodann diese Unternehmung mit den Zinsen des
Anlehens belastet , so müssen die aus diesem Anlasse zu zahlenden Zinsen im
Sinne des Personalsteuergesetzes , speziell der W 9ft lit . o und 95 lit . e des
Personalstenergesetzes als Passivzinsen der Unternehmung angesehen werden . Es
ist freilich richtig , daß die Unternehmung als selche vom privatrechtlichen
Standpunkte aus keineswegs als Schuldnerin i» Ansehung des Kapitales und
der Zinsen auzusehen ist, daß vielmehr stets nur das die Unternehmung
führende Rechtssubjekt nach außen in obligatorischen Verpflichtungen sich zu
befinden vermag . Dies trifft nicht etwa nur für Unternehmungen zu, die von
einer Gemeinde geführt werden , sondern auch für Unternehmungen der Aktien¬
gesellschaften und sonstigen Wirtschaftsvereine . Auch bei solchen ist in Ansehung
der für Unternehmungen verwendeten Darlehensbeträge die Korporation die
Schuldnerin , nicht etwa die von der Korporation geführte Unternehmung , die
ja keine selbständige Rechtspersönlichkeit besitzen kann . Dessenungeachtet
aber müssen die an Dritte geleisteten Zinsen der von Korporationen für
ihre Unternehmungen aufgenommenen Kapitalien die Betriebsrechnungen der
Unternehmungen belasten . Es ist also mit der Auffassung des Personalsteuer-
qesetzes nicht 'zu vereinigen , wenn die angefochtene Entscheidung im vorliegenden
Falle die Passivzinsen , die von den darlehensweise beschafften Jnbetriebsctzungs-
kosten der städtischen Gaswerke anlaufen , als Zinsen einer von der Gemeinde
selbst in den Gaswerken angelegten Geschäftseinlage betrachtet . Es handelt sich
vielmehr um echte Passivzinsen von Darlehensbeträgen , die die Unternehmung
— im vorliegenden Falle die städtischen Gaswerke — belasten.

Wenn aber der Vertreter der belangten Behörde bei der öffentlichen
mündlichen Verhandlung die angefochtene Entscheidung mit der Begründung
zu halten versuchte , daß auch mit Rücksicht auf die Ausgabe von Teilschuld-
Verschreibungen zur Deckung des fraglichen Betrages die Passivzinsen nach H 91,
llr . e des Personalsteuergesetzes nicht abzugfähig sein können , so erwog der
Verwaltungsgerichtshof , daß diese Anschauung wohl richtig wäre , wenn der
fragliche Betrag , der der Jnvestitionsanleihe entstammt , zur Erhöhung des
Anlaqekapitales der Gaswerke gedient hätte . . . . .

Da aber , wie schon in dem Erkenntnisse dieses Verwaltungsgerichtshofes
vom 26 . März 1901 , Z . 3151 , ausgeführt wurde , die bezeichneteu Jubetrieb-
setzungskosten den eigentlichen Betriebsauslagen , den Auslagen vorübergehender
Natur , zuzurechneu sind, kann der zur Deckung dieser Kosten verwendete Betrag
unmöglich als Teil des Anlagekapitals angesehen werden.

Es muß daher die auf einer irrigen rechtlichen Auffassung beruhende an-
aefochtene Entscheidung nach § 7 des Gesetzes vom 22 . Oktober I87 :>,
R .-G .-Bl . Rr . 36 ox 1876 , als im Gesetze nicht begründet aufgehoben werden.
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2.
Aufmontierung von Geweihen auf Holz -Hirnschalen.

— Gewerbeberechtigung.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlag vom 30 . November 1907,

9 - I b -4177 , ein Strafcrkcnntnis behoben , weil in der Aufmontierung von
Geweihen auf Holz -Hirnschalen durch einen Holzbildhauer ein unbefugter Betrieb
des Vrüparatorengewerbes oder eines Teiles dessen Gewerbcrcchtes nicht erblickt
werden kann . (M . B . A. VIII , 30324/07 .)

Konsulatsbezirke in Nordamerika.
Mit dem Erlasse vom 30 . November 1907 , Z . IX -3407 , hat die k. k.

n .-ö. Statthallerei info ge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
1l . November 1907 , Z . 37960 , dem Wiener Magistrate einen von dem
k. u . k. Generalkonsulate in New -Dork verfaßten Ausweis über die Zu¬
gehörigkeit der einzelnen Staaten der amerikanischen Union zu den einzelnen
k. u . k. Konsulatsbezirlen samt einigen Winken über die Art der Adressierung
von Briefen nach den Vereinigten Staaten mit der Weisung übermittelt , in
der üblichen Weise (durch das Amtsblatt ) die interessierten Bevölkerungskreise
davon in Kenntnis zu setzen, daß ein solcher Ausweis bei den Politischen
Behörden erliegt und aus demselben Auskünfte erlangt werden können.

Dieser Ausweis kann in Wien beim Magistrate , Abteilung XXII , sowie
bei sämtlichen magistratischen Bezirksämtern eingesehen werden . (M . Abt . XXII,
63/08 .)

4 .
Amnestieakte

Erlässe der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3. Dezember 1907,
Z . Il -2892 (M . A. XVI - 11593/07 ), vom 20 . Dezember 1907,
Z . II -2892/1 (M . A. XVI -12200/07 ), und vom 31 . Dezember
1907 , Z . Il -2892/2 (M . A. XV, - 145/08 ).

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 26 . November 1907 allergnädigst anzuordnen geruht:

I.
Angehörige des Heeres und der Kriegs marine.

1. Allen Angehörigen des Heeres und der Kriegsmarine , die sich wegen
Nichtbefolgung eines Militäreinbernsungsbefehles , beziehungsweise wegen erster
Desertion durch Nichtbefolgung eines solchen Befehles in Strafhaft befinden,
wnd mit 2 . Dezember 1907 die restliche Strafe nachgesehen.

2 . Alle » Angehörigen des Heeres und der Kriegsmarine , die wegen einer
der erwähnten , vor dem 2. Dezember 1907 begangenen strafbaren Handlungen
in Untersuchung find , strafgerichtlich verfolgt werden oder eine strafgerichtliche
Verfolgung oder Disziplinarstrafe zu gewärtigen haben , wird die weitere Unter¬
suchung und Strafe nachgesehen , und zwar jenen , die sich noch nicht in Unter¬
suchung befinden , unter der Bedingung , daß sie sich innerhalb des Zeitraumes
vom 2 . Dezember 1907 bis längstens 1 . Dezember 1909 bei einer inländischen
politischen oder Militärbehörde wegen Einbeziehung in die Amnestie persönlich
melden . ^

3 . Allen Angehörigen des Heeres und der Kriegsmarine , welchen wegen
Verbrechens der Desertion eine urteilsmäßigc Verlängerung der Dienstpflicht
obliegt , wird diese Nachdienungsverpflichtung , beziehungsweise die hiedurch be¬
dingte Verlängerung der Gesamtdienstpflicht mit 2 . Dezember 1907 nachgesehen.

4 . Die Nachsicht der Untersuchung und Strafe hat jedoch auf jene , die sich
des Verbrechens oder Vergehens nach H 6 des Gesetzes vom 28 . Juni 1890
beziehungsweise des Gesetzartikels XXI vom Jahre 1890 oder des Verbrechens
oder Vergehens nach Z 4 des Gesetzes für Bosnien und die Herzegowina,
Nr . 116 Landesgesetzblatt von 1904 , schuldig gemacht haben , keine Anwendung.

5 . Jene , die im Zeitpunkte der Borbringung der Bitte um Einbeziehung
in die Amnestie als Deserteure bereits vorschriftsmäßig außer Stand gebracht
waren , sind der etwa bekleideten Charge ve , lustig anzusehen.

6 . Den gemäß Punkte 1 und 2 in die Amnestie einbezogcnen Personen
ist das Deserteurinterkalare in die Dienstzeit einzurechnen ; der versäumte Prä¬
senzdienst und die achtwöchentliche militärische Ausbildung sind innerhalb der
Gesamtdienstzeit nachzutrageu ; versäumte Waffenübungen sind nicht nach-
zuholeu.

7. Das Zusammentreffen der in der Amnestie berücksichtigten Delikte mit
anderen strafbaren Handlungen schließt, wenn eine Vernrteilung noch nicht statt-
gesunden hat , die Einbeziehung der betreffenden Personen in die Amnestie nicht
aus ; für die letzteren strafbaren Handlungen bleiben sie jedoch verantwortlich.
Dagegen sind von der Amnestie hinsichtlich der Nachsicht der Strafe ausge¬
nommen jene , die gleichzeitig wegen eines in die Amnestie einbezogenen Deliktes
und anderer strafbarer Handlungen bereits verurteilt worden sind ; für diese
sowie für aus dem Präscnzdienst oder der ausnahmsweisen aktiven Dienstleistung
zum erstenmal Desertierte können bei Vorhandensein rücksichtSwürdiqer Umstände
besondere Gnaden -Anträge gestellt werden.

II.

>Ltellungspflichtige und Angehörige der Landwehr.
1. Allen Angehörigen der im Reichsrate vertretenen Königreiche und

Lander , die wegen Slellungsflucht (Z 44 , 2. bis 4 . Absatz und 8 45 des Wehr¬

gesetzes) bis zum 2 . Dezember 1907 verurteilt worden sind oder in diesem Zeit¬
punkte in Untersuchung sich befinden oder aus dem Grunde der Stellungsflucht
eine verlängerte Dienstpflicht zu leisten haben , wird die Strafe , soweit sie noch
nicht vollendet ist, beziehungsweise die weitere Untersuchung und Strafe , sowie
eine bereits verhängte oder erst zu gewärtigcnde Verlängerung der Dienstpflicht
nachgesehen.

Jenen Perwnen , die we ^en einer vor dem 2. Dezember 1907 begangenen
Stellnngsflncht verfolgt werden , oder deshalb eine Verfolgung oder nur die
Verlängerung der Dienstpflicht zu gewärtigen haben , wird die weitere Unter¬
suchung und Strafe , sowie die damit verbundene oder allein eintretende Ver¬
längerung der Dienstpflicht in dem Falle „ abgesehen , wenn sie sich der ihnen
noch obliegenden Stellungspflicht , sowie ihrer allfälligen gesetzlichen Dienstpflicht
unterziehen und sich zu diesem Zwecke längstens bis >. Dezember 1909 bei der
politischen Bezirksbehörde ihrer Heimatsgemeinde persönlich anmelden.

Rückgewanderte , die vor dem Austritte aus der III . Altersklasse assentiert
werden , unterliegen der regelmäßigen Dienstpflicht ; erfolgt jedoch ihre Rück¬
wanderung , beziehungsweise Assentierung nach dem Austritte aus der III . Alters¬
klasse, so sind sie bis zum 31 . Dezember jenes Jahres dienstpflichtig , in welchem
sie das 33 . Lebensjahr vollstrecken.

Innerhalb dieser Zeit haben sie den versäumten Präsenzdienst und die in
die restliche Dienstzeit noch fallenden Waffenübnugen abznleisten , beziehungsweise
nachzutragcn.

2. Allen Angehörigen der Landwehr , die sich wegen Nichtbefolgung eines
Militäreinberufungsbefchles , beziehungsweise wegen erster Desertion durch Nicht-
bcfolgung eines solchen Befehles in Strafhaft befinden , wird mit 2 . Dezeinber
1907 die restliche Strafe nachgesehen.

Allen Angehörigen der Landwehr , die wegen einer der erwähnten , vor
den, 2 . Dezember 1907 begangenen strafbaren Handlungen in Untersuchung
sind, strafgerichtlich verfolgt werden , oder eine strafgerichtliche Verfolgung oder
Disziplinarstrafe zu gewärtigen haben , wird die weitere Untersuchung und
Strafe nachgesehen , und zwar jenen , die sich noch nicht in Untersuchung be¬
finden , unter der Bedingung , daß sie sich innerhalb des Zeitraumes vom 2. De¬
zember 1907 bis längstens 1. Dezember 1909 wegen Einbeziehung in die
Amnestie bei einer inländischen Politischen oder Militärbehörde persönlich melden.

Die Nachsicht der Untersuchung und Strafe hat jedoch ans jene , die sich
des Verbrechens oder Vergehens nach Z 6 des Gesetzes vom 28 . Juni 1890,
R .-G .-Bl Nr . 137 , schuldig gemacht haben , keine Anwendung.

Jene , die im Zeitpunkte der Vorbringnng der Bitte um Einbeziehung
in diese Amnestie als Deserteure bereits vorschriftsmäßig außer Stand gebracht
waren , sind der etwa bekleideten Charge verlustig anzusehen.

Den in die Amnestie einbezogenen Personen ist das Deserteurinterkalare
in die Dienstzeit einzurechnen ; der versäumte Präsenzdienst und die acht-
wöchentliche militärische Ausbildung sind innerhalb der Gesamldienstzeit nach¬
zutragen ; versäumte Waffenübungen sind nicht nachznholen.

3 . Das Zusammentreffen der in der Amnestie berücksichtigten Delikte mit
anderen strafbaren Handlungen schließt, wenn eine Verurteilung noch nicht
stattgefunden hat , die Einbeziehung der betreffenden Personen in die Amnestie
nicht aus ; für die letzteren strafbaren Handlungen bleiben sie jedoch ver¬
antwortlich . Dagegen sind von der Amnestie ansgenommen jene , die gleich¬
zeitig wegen eines in die Amnestie einbezogenen Deliktes und anderer straf¬
barer Handlungen bereits verurteilt worden sind ; für diese, sowie für aus dem
Präsenzdienste oder der ausnahmsweise, , aktiven Dienstleistung zum erstenmale
Desertierte können bei Vorhandensein rücksichtswürdiger Umstände besondere
Gnaden -Anträge gestellt werden.

In Durchführung der angeführten Amnestieakte hat das k. k. Ministerium
für Landesverteidigung mit ddn Erlässen vom 26 . November 1907 Präs-
Nr . 5166 XIV und vom 12 . Dezember 1907 , Präs .-Nr . 5436 XIV angeordnet,
daß Ltellungsflüchtlinge , welche sich bis längstens l . Dezember 1909 bei der
Politischen Bezirksbehörde ihrer Heimalsgemeinde persönlich anmelden , nach den
bezüglichen Bestimmungen der Allerhöchsten Entschließung zur Erfüllung ihrer
Stellungs - und allfälligcn Dienstpsticht zu verhalten sind . Die Einbeziehung
in die Amnestie wird in der Rubrik „Anmerkung " der Stellnngsliste mit der
Formel „ Amnestie lKV " einzutragen sein.

Mit den bis I . Dezember 1909 wegen Einbeziehung in die Amnestie bei
einer inländischen politischen Behörde persönlich sich meldenden Angehörigen der
Landwehr , welchen Nichtbefolgung eines Militäreinberufungsbefehles , beziehungs¬
weise erste Desertion durch Nichtbefolgung eines solchen zur Last fällt , ist ein
Protokoll aufzunehme » und hiebei Vor - und Zuname , Geburtsort , Heimat¬
berechtigung , Alter , Assentjahr , Truppenkörpcr , Zeit und Dauer des eventuell
abgeleisteten Militärdienstes festzustellen.

Dieses Protokoll ist dem betreffenden Standeskörper zu übersenden.
Jenen Personen , welche bereits im Auslande bei einer k. u . k. Vertretungs-

behördc die Absicht erklärt haben , in die Heimat zurllckzukehren , um sich hier
behufs Einbeziehung in die Amnestie anzumelden , und welche hierüber
Legitimationsdokiiincilte erhalten haben , ist die erfolgte Anmeldung auf diesem
Dokumente zu bestätigen.

Mangels eines derartigen Papieres hat die Bestätigung auf dem vor¬
gewiesenen Landwehrpasse oder einem sonstigen Dokumente zu erfolgen.

Die Bestätigung ist mit folgender Klausel zu erteilen:
„N . N . hat sich mit der Bitte um Einbeziehung in die für Wehrpflichtige

erlassene Allerhöchste Anincstie am heutigen Tage Hieramts persönlich gemeldet ."
„Datum ". „ Fertigung " .

Die erwähnten , von den Vertretnngsbehörden ausgefertigten Legitimations¬
dokumente verfolgen den Zweck, die in denselben Genannten beim Betreten des
Inlandes vor der Anhaltung zu bewahren . Diese Wirkung wird den
Dokumenten insolange zuzugestehen sein, als der Inhaber noch in der Lage
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ist, die Amnestiebedingungen zu erfüllen , insbesondere sich noch rechtzeitig,
d. i. bis 1. Dezember 1909 , zu melden . Hiedurch soll aber die Einleitung
von Erhebungen zu dem Zwecke, um sicherzunellen , ob der Betreffende über¬
haupt zu dem Kreise jener Personen gehöre , auf die sich der Amnestieakt bezieht,
nicht ausgeschlossen sein, da es möglich , ja sogar wahrscheinlich ist, daß sich
Unberufene in den Besitz dieser Dokumente setzen, beziehungsweise sie erschleichen,
beispielsweise Personen , die sich erst nach dem 1. Dezember 1907 des be¬
treffenden Deliktes schuldig gemacht haben.

Wegen Nachsicht der Dienstpflicht der Stellungsflüchtlinge , sowie wegen
Behandlung der in die Amnestie cinbezogenen Angehörigen der Landwehr er¬
folgen die Verfügungen durch die militärischen Behörden.

Die Verständigung der Gerichte wird durch das k. k. Justizministerium,
die Verlautbarung bei „ den Vertretungsbehörden im Auslande durch das
k. u . k. Ministerium des Äußern veranlaßt.

Vorstehende Weisungen , welche das Vorgehen der politischen Behörden
bei Anmeldung von Angehörigen der k. k. Landwehr wegen Einbeziehung in
die Amnestie regeln , finden analog auf Angehörige des Heeres und der Kriegs¬
marine Anwendung.

* *
*

Laut Erlaßes des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom
19. Dezember 1907 , Priis .-Nr . 5549 -X1V , wurde mit Allerhöchster Entschließung
vom 26 . November 1907 die gleiche Amnestie den ungarischen Staatsbürgern,
beziehungsweise den Angehörigen der königl . ungarischen Landwehr gewährt
und der Magistrat aufgefordert , für eine entsprechende Publizität im Interesse
der Beteiligten zu sorgen.

5 .
Warnung vor der Auswanderung in die Vereinigt *»

Staaten von Amerika.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 17 . Dezember 1907,

Z . IX -3556 (M . Abt . XVI , 12082/07 ) :
Die ungünstige finanzielle Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika

hat die Einstellung oder weitgehende Einschränkung vieler großer industrieller
Betriebe , sowie die Unterlassung vieler schon in Aussicht genommener großer
Arbeiten zur Folge . Fort und fort finden massenhafte Entlassungen von
Arbeitern statt . Hunderitausende europäische Auswanderer , welche keine andere
Arbeit finden können , verlassen das Land und kehren in die Heimat zurück.
Unter solchen Umständen muß , solange nicht eine gründliche Besserung der Ver¬
hältnisse eingetreten ist, von der Auswanderung nach den Vereinigten Staaten
von Amerika dringend abgeraten werden . Alle Auswanderer , welche jetzt
nach diesem Lande sich begeben , gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit einem trost¬
losen Schicksale entgegen. «.
Hansierverbot für das Gebiet der Marltgemeinde

Krapina in Kroatien.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei von 17 . Dezember

1907 , Z . Iu -3503 (M . Abt . XVI, . 7312/07 ) :
Laut Mitteilung des königlich - ungarischen Handelsministeriums vom

5. November 1907 , Z . 8 !992 , wurde die Ausübung des Hausierhandels im
Gebiete der Marktgemeinde Krapina in Kroatien unter Aufrechthaltung der im
H 17 der bestehenden Haufiervorschriften und in den diesen Paragraphen
ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten
Rechte verboten.

7 .
Warnung vor der N »swandern »g nach Argentinien.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 18 . Dezember 1907,
Z . IX-2I11/I (M . Abt . XVI 12120/07 ) :

Über die Aussichten der Auswanderung nach Argentinien ist dem k. k.
Ministerium des Innern von beachtenswerter Seite folgende Darstellung zu¬
gekommen . . ^ .

Wenn auch das Jahr 1906 für Argentinien und die beteiligten Schiff¬
fahrts -Gesellschaften wegen der hohen Einwanderungsziffer günstig war , so kann
dies hinsichtlich des Schicksales , welches die eia gewanderten Fremden in Argentinien
größtenteils erwartet hat , keineswegs behauptet werden . Im Gegenteile , infolge
der Maismißernte , ferner infolge der im Laufe des Jahres eingctretenen kom¬
merziellen Krise und des Übermaßes der zu Gebote stehenden Arbeitskräfte
gerieten viele Einwanderer in Notlage und lungerten dann in den Städten und
auf dem Lande umher , nicht wissend , was anzufangen.

Die in Rede stehende, für die Einwanderung in Argentinien so nngünstig
gewordene Situation hat in den letzten Monaten des Jahres 1906 ihren Anfang
genommen und haben sich seither die Verhältnisse im Jahre 1907 nur noch
verschlechtert . Wenn eine Massenrückwanderung nach Europa bisher nicht statt-
gesunden hat , so ist dies einzig und allein dem Umstande zuznschreibcn , daß
den meisten , welche in die Heimat zurückkehren wollten , das nötige Reisegeld fehlte.
Eine Rückwirkung des jetzigen traurigen Zustandes ist jedoch insofern schon
bemerkbar geworden , als die ersten Monate des Jahres 1907 eine viel geringere
Einwandcrungsziffer als jene des Vorjahres auswciscn . In den fünf Monaten
Jänner bis inklusive Mai 1907 sind im ganzen nur 77,000 Einwanderer gegen

102 .420 im Vorjahre nach Buenos Aires gekommen . Gleichzeitig haben aber
in diesem Jahre schon 30 .000 Personen diesen Hafen verlassen , so daß von der
ersterwähnten Summe in Argentinien nnr zirka 37 .000 Personen im Lande ver¬
blieben sind.

Selbstverständlich sind unter solchen Umständen auch die Lohnverhältnisse
gegenwärtig nicht günstig und müssen sich die meisten Einwanderer in sehr
schmerzlicher Weise davon überzeugen , daß die Löhne von 6 Pesos Papier (II X)
pro Tag , welche die Auswanderungsagentcn in Europa überall versprechen , in
Wirklichkeit nur seltene Ausnahmen sind , und daß der gewöhnliche Taglohn sich
auf die Hälfte oder noch weniger reduziert . Dies ist umso schwerwiegender , als
sich die Lebensverhältnisse sowie die Mieten in den Städten außerordentlich
verteuert haben . So kommt es denn vor , daß jetzt die meisten Arbeiter , Hand¬
werker , ja sogar kleinere Landwirte während der Zeit , welche sie in Buenos
Aires verbringen müssen , um in Argentinien Arbeit zu finden , das mit¬
gebrachte Geld ganz ausgeben und dann gezwungen sind , jedwede Arbeit , die
ihnen seitens der argentinischen Regierung (Arbeitsamt ) angcboten wird , zu
jedem Lohn anzunehmen.

So ungünstig sich die Aussichten für die Einwanderung österreichischer
Arbeiter stellen , ebenso schlecht find sie für den Kleinbauer . Die hohen Boden¬
preise haben es im Laufe von wenigen Jahren bewirkt , daß nach verläßlichen
Angaben ein Kolonist heute ein Kapital von mindestens 7000 Pesos Papier
(14 .000 L ) braucht , um sich Boden anzukaufen , denn die argentinische Regierung
hat kein kulturfähiges Land mehr . Hiezu kommen die Kulturschwierigkeiten für
den Anfänger , der das „ Wirschaften " in Argentinien neu erlernen muß , was
nicht nur große Energie und Beharrlichkeit , sondern auch vielfache Geldopfer
erfordert . Auch darf nicht außer Acht gelassen werden , daß viele Kolonisten
abseits aller Verkehrswege angesiedelt und gar oft gezwungen sind, die Frucht
ihrer schweren Arbeit den getreidesammelden Agenten zu den von diesen be¬
stimmten , viel zu niedrigen Preisen abzugeben.

Unter solchen Umständen sollen daher die Versprechungen der für die
Auswanderung nach Argentien in Österreich tätigen Agenten nur mit größtem
Mißtrauen ausgenommen werden.

8 .
An öffentlichen Straften kein Jagdvorpachtrccht.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat zufolge Erlasses vom 24 . Dezember 1907,
Z . Xa -2992/1 , die Entscheidung des Wiener Magistrates von , 31 . Oktober
1907 , M . Abt . IX 4371h mit welcher ausgesprochen wurde , daß öffentliche
Straßen kon jagdbares Gebiet bilden und an denselben niemandem ein Bor-
pa > trecht zuerkannt werden könne, bestätigt . (M . Abt . IX , 534 " /07 .)

S.
Vorschrift , betreffend Wegabsperrungen aus Jagd¬

rücksichten.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 28 . Dezember

1907 , Z . Xu - 3505 (M . Abt . IX , 103/08 ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dein Erlasse vom 19 . No-

vember 1907 , Z . 12467 , anläßlich der im Jahre 1906 im Abgeordnetenhause
eingebrachten Interpellation Uber Wegabsperrungen im Alpengebiete nachstehendes
eröffnet:

Die politische Behörde wird , wenn ihre Intervention bei Streitigkeiten
über Wegabsperrnnaen , welche aus Jagdrücksichten verfügt wurden , angerufen
wird , ebensowohl die Interessen des allgemeinen Verkehres überhaupt , als auch
die Interessen der Grundeigentümer beziehungsweise Jagdinhaber und ander¬
seits der Touristik und des Fremdenverkehres zu berücksichtigen staben.

Insofern es sich nicht in solchen Fällen um Wege handelt , deren Öffentlichkeits-
charakter nicht angefochten oder mindestens nicht zweifelhaft ist, sind die politi¬
schen Behörden berechtigt , die zur ungehinderten Aufrechthaltung des Verkehres
nötigen Verfügungen ohneweiters zu treffen.

Ist jedoch die Frage strittig , ob ein Weg ein öffentlicher sei oder nicht,
dann sind für Entscheidung nicht die politischen , sondern die autonomen Be¬
hörden und , wenn hiebei Fragen des Privatrechtes zu beantworten sind, die
Gerichte kompetent.

Was speziell die aus Jagdrücksichten verfügten Wegabsperrungen betrifft,
wird folgendes beigefügt:

Das Recht , dritten Personen das Betreten eines Grundstückes außerhalb
öffentlicher Kommunikationen zu verbieten , ist ein Ausfluß des Eigentums¬
rechtes.

Aus dem Gebiete der Landeskultur wurde dieser Grundsatz in mehrfachen
Spczialgesetzen zur Durchführung gebracht und insbesondere im Interesse der
Forst - und der Feldpolizei durch entsprechende Bestimmungen ausgestaltet.

Während nun in den forst - und feldpolizeilichen Bestimmungen zum
Schutze des Waldes und des Feldgntes das unbefugte Betreten fremden Grund
und Bodens schlechtweg untersagt und mit Strafe bedroht ist, erscheinen die
einschlägigen jagdpolizeilichen Vorschriften insofern minder weitgehend , als sich
die bezüglichen Verbote nur gegen solche Personen richten , welche mit einem
Gewehre versehen sind.

So darf sich nach der gegenwärtig noch in der Bukowina , in Istrien,
Krain , Salzburg und Tirol in Kraft stehenden Bestimmung des 8,18 der Jagd-
und Wildschützenordnung voni 28 . Februar 1786 , niemand in einem fremden
Wildbanne außer auf der Straße oder dem Fußsteige bei der Durchreise mit
einem Gewehre oder Fang - und Hetzhunde betreten lassen.

1*
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Diese Bestimmung wurde durch die für die übrigen Länder erlassenen
neueren Jagdgesetze in der Fassung rezipiert , daß es jedermann verboten ist,
irgendein Jagdgebiet ohne Bewilligung des Jagdberechtigten mit einem Gewehre
versehen , zu durchstreifen , es läge denn die Berechtigung oder Verpflichtung
hiezu in einer amtlichen Stellung . Wird jemand Wider dieses Verbot von de»
öffentlichen Wachorgancn mit einem Gewehre außerhalb der öffentlichen Straßen
oder Wege oder solcher Wege betreten , welche allgemein als Verbindung zwischen
Ortschaften und Gehöften benützt werden , so kann ihm das Gewehr sofort ab¬
gefordert werden und ist derselbe verhalten , cs ohne Weigerung abzugeben.
(Jagdgesetz für Görz -Gradiska Z 52 , für Kärnten Z 68 , für Mähren Z 5t,
für Niederösterreich Z 71 , für Wien A 19 , für Oberösterreich Z 49 , für Schlesien
8 51 , für Steiermark § 60 , für Vorarlberg Z 51 ; die Bestimmungen im ß 42,
Z . 4 , des böhmischen und im Z 38 des galizischen Jagdgesetzes weisen nur
formelle , nicht aber inhaltliche Abweichungen auf .)

Die jagdgesetzlichen Vorschriften bielen somit nach dem Vorl emerkte » len
Jagdberechtigten keinerlei Handhabe , das bloße Betrete » eines Jagdgebietes und
die Benützung Privater Wege zu untersagen . Ein solches Verbot kann daher
nur von jenen Jagdberechtigten , die zugleich Eigentümer des betreffenden Grundes
sind , und zwar nur kraft ihres Eigentumsrechtes rechtswirksam erlassen werden.
Der Jagdpächter , und zwar sowohl der Pächter einer Eigenjagd als auch der
Gemeindejagdpächter erscheint hiezu nicht legitimiert.

Was nun die in den gegenständlichen Interpellationen beschwerten Weg¬
absperrungen anbelangt , so handelt es sich in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle um Maßnahmen , welche seitens der jagdberechtigten Grundeigentümer
zwar aus Rücksichten für den ungestörten Jagdbetrieb , aber nicht kraft ihres
Jagdrechtes , sondern kraft ihres Grundeigentumsrechtes getroffen wurden.

Da aber die Frage , ob und inwieweit ein Grundbesitzer zur Absperrung
nichtöffentlicher Wege berechtigi ist, beziehungsweise inwiefern hiedurch Rechte
dritter Personen verletzt werden , ohne Rücksicht auf den mit einer solchen Ab¬
sperrung verbundenen Zweck nach dem allgemeinen Privatrechte zu lösen ist
und deren Beurteilung im konkreten Falle dem ordentlichen Richter zusteht , so
könnte sich die Jngerenz der politischen Behörden , falls eine Intervention der¬
selben in Ansehung der nichtöffentlichen Wege in Aussicht genommen werden
sollte , wohl nur auf den Versuch einer Vermittlung beschränken.

Da übrigens die bestehenden jagdgesetzlichen Bestimmungen den Jagd¬
berechtigten , wie bereits bemerkt wurde , in Ansehung der Abschließung der Jagd¬
gebiete keineswegs allzu weitgehende Befugnisse einräumen , liegt vorläufig kein
Anlaß vor , diese Bestimmungen zugunsten der Touristen und des Fremden¬
verkehres abzuändern und kann nur der Erwartung Ausdruck gegeben werden,
daß cs gelingen werde , die widerstreitenden Interessen der Jagd und des
Tourist enverkehres durch gegenseitiges taktvolles Entgegenkommen in einer beide
Teile befriedigenden Weise zur Anerkennung zu bringen.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nicder-
österreich , den Wiener Magistrat und die beiden Stadträte in Wiener -Neustadt
und Waidhofen a. d. Dbbs.

L« .

Öffentlichkcitscharakter « nd Tngesverpflegs-
koftengebühr des Kinderspitaleskvi «8 » 1

in Budapest.
Note des königl . ung . Ministers des Innern vom 29 . De¬

zember 1907 , Z . 153156 07 (M .-Abt . XVII , 107/07 ) :
Ich beehre mich zur Kenntnis zu bringen , daß ich dem Kinderspitale in

Budapest . IHor K- , «.«- »» („Weißes Kreuz ") vom 1. Jänner 1908 an gerechnet
die Eigenschaft einer öffentlichen Anstalt erteile und daß ich die Tagesverpflegs-
gebühr des genannten Spitales für das Jahr 1908 nach seinen zu Lasten des
Landeskrankenfonds Verpflegten , beziehungsweise der ausländischen Kranken,
von mir mit 2 L 20 b (in Worten zwei Kronen 20 b) festgestellt wird.

11 .
Auflassung der Pfarre „Zu den S Chören der Engel"
Am Hof und Neueinteilung der Pfarrspreugel im

I . Wiener Gemeindebezirke.
Erlässe der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25 . Dezember 1907,

Z . III 1505/3 (M . Abt . XXII 4320/07 ), und vom 29 . Dezember
1907 , Z . XVII -5646 , M . Abt . XXII 4331/07 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 3) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 25 . Dezember 1907,
. III- 1505/3, im Grunde des Z20 des Gesetzes vom7. Mai 1871, R.-G.-Bl.
r . 50 , mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1908 ab genehmigt:

1. Die Auslassung der Pfarre „Zu den 9 Chören der Engel " Am Hof
im I . Wiener Gemeindebezirke;

2. Die teilweise hiedurch und teilweise im Interesse einer zweckmäßigen
Pastorierung notwendige Neueinteilung der Sprengel der nachbezeichneten
Pfarren im I . Wiener Gemeindcbezirke mit folgenden Grenzen:

I . K . u . k. Hof - und Burgpfarre zur Maria Himmelfahrt.
Im Nordwesten : D südöstliche Abschlußgitter des k. k. Volksgartens.

Im SUdwesten : Das Abschlußgitter des äußeren Burgplatzes und des
k. k. Hofgartens und die Verlängerung dieser Linie bis zur Grundarenze der
Häuser Opernring 10 und 8.

Im Süden : Die Grundgrenzen der Häuser Albrechtgasse Or .-Nr . 3
identisch Opernring Or .-Nr . 10 und 1 und Hosgartenstraße Or .-Nr . 3 einer¬
seits und Opernring Or .-Nr . 4 bis dann Operngasse Or .-Nr . 2 bis 8 und
Hofgartenstraße Or .-Nr . 1 anderseits , die Brunnenfront des Palais Erz¬
herzog Albrecht.

Im Osten : Die Rampe des Palais Erzherzog Albrecht und die Grund¬
grenzen des Palais Erzherzog Albrecht und der k. k. Hofburg einerseits und
des Augustinergebäudes und der Kirche zu St . Augustin anderseits , die West¬
front des Josefsplatzes (Or .-Nr . 1 bis 4 ), die Achse der Bräunerstraße Or .-Nr . 14
bls zur Stallburggasse , die Achse der Stallburggasse Or .-Nr . 5 bis zur
Habsburgergasse , die Achse der Habsburgergasse (Or .-Nr . 11) bis zur Reitschul¬
gasse, die Achse der Reitschulgasse (Or .-Nr . I) bis zum Michaelerplatz , die
Verbmdnn sliuie der Reitschul - und Schauflergasse (k. u . k. Hofburg ), die
Achse der Schauflergasse (ungerade Orieutierungsnummeru k. u . k. Hofburg)
und die Nordseite des Ballhausplatzes (Amalienhos ).

II. Pfarre St . Stephan an der Mctropolitankirche.
Im Westen und Nordwesten : Die Achse der Goldschmidgasse (gerade

Orient,erungsnummern ). der Freisingergasse (Or .-Nr . 2) bis zum Bauern¬
markt , die Achse des Bauernmarktes (gerade Orientierungsnummern ), die
Verbindungslinie des Bauernmarktes mit der Judengasse (Lichtensteg Or .-Nr . 6
und Hoher Markt Or . -Nr . l3 bis 10 ), die Achse der Judengasse (gerade
Orientierungsnummern ) bis zur Sterngasse , die Achse der Sterngasse (Or .-Nr 2
»nd 4) bis zur Borlaufstraße , die Achse der Vorlaufstraße (Or .-Nr . 2 und 4),
die Achse des Salzgries (Or . -Nr . 6 und 8) zwischen der Vorlaufstraße und
Augustengasse , der Augustengasse (Or .-Nr . 2 und 4), die Nordostfront des
Nudolfsplatzes (Or .-Nr . 7 und 8) und die Verbindungslinie der Augusten-
straße mit der Achse der Stephaniebrücke.

Im Norden : Das rechtsseitige User des Douaukanales von der Stephanie¬
brücke bis zur Marienbrücke (Bezirksgrenze ) .

Jin Nordosten : Die Achse der Rotenturmstraße (Or .-Nr . 31 bis 23)
bis zum Flcischmarkt , die Achse des Fleischmarktes (Or .-Nr . 2) bis zur Köllnerhof-
gasse, die Achse der Köllnerhofgasse (ungerade Orientierungsnummern ), die
Verbindungslinie der Köllnerhofgasse zum Hause Bückerstraße Or . Nr . 4, die
Achse der Bäckerstraße (Or .-Nr . 4 bis 30 ), der Postgasse (Or .-Nr . 5 bis 1),
der Wollzeile (Or .-Nr . 34 bis 42 ), von der Pvstgasse bis zum Wienflusse
(Stubenbrücke und Stadtpark ).

Im Osten und Südosten : Die rechtsseitige Wienflußkai -Mauer (Bezirks¬
grenze ) von der Stubenbrücke bis zur Johannesgasse , die Achse der Lothringer¬
straße (Or .-Nr . 13 bis 7) bis zur Längsachse des Schwarzenbergplatzes.

Im Süden ; I ie Längsachse des Schwarzeubergplatzes (Or .-Nr . 3 bis 1),
die Achse der Schwarzenbergstraße (ungerade Orientierungsnummern ) , der
Seilerstätte (Or .-Nr . 21 bis 15) bis zur Johannesgasse , die Achse der Johannes-
gasse (Or .-Nr . 19 bis 1) und der Schwangasse (Ör .-Nr . 2).

Im SUdwesten : Die Längsachse des Neuen Marktes (Or .-Nr . 6 bis 1
und 17 ), die Achse der Seilergasse (Or .-Nr . 11 und 9) vom Neuen Markt
bis zur Göttweihergasse , die Achse der Göttweihergasse (Or .-Nr . 3), der Spiegel-
gasse (Or .-Nr . 9 bis 1), von der Göttweihergasse bis zum Graben , der Achse
des Grabens (Or .-Nr . 8 , 7, 4 , :Z und des Stock in, Eisen -Platzes (Or .-Nr . 2
und 1) bis zur Goldschmidgasse.

III.  K. u. k. Hof- und Stadtpfarre zum heil. Michael.
Im Westen und SUdwesten : Dir Verbindungslinie von der Reitschulqasse

mit der Schauflergasse (Michaelerplatz Or .-Nr . 6 bis 2), die Achse der Schaufler-
gasse (gerade Orientierungsnummern ), das südliche, westliche, nördliche und
nordöstliche Abschlußgitter des k. k. Volksgartens bis zur Metastasiogasse.

- Jn > Norden : Die Achse der Metastosiogasse (Or .-Nr . 1), die Verbindungs-
lime der Metastasiogasse mit der Regierungsgasse (ausschließlich der Minoriten-
kirche), die Achse der Regierungsgasse (Or .-Nr . 5), die Achse der Herrengasse
(Or .-Nr . 12) von der Regierungsgasse bis zur Strauchgasse , die Achse der
Strauchgasse (ungerade Orientierungsnummern ), die Achse des Heldenschusses
(Or .-Nr . 3 bis zur Naglcrgasse ). ^

Im Nordostcu und Osten : Die Achse der Naglergasse (ungerade Orien-
^rmlö ^rwUMsm ), des Grabens (Or .-Nr . 2o bis 11 ) bis zur Dorotheergasse,
die Achse der Dorotheergasse (Or .-Nr . 2 bO 14 ) bis zur Stallburggasse.

Im Süden : Die Achse der Stallburggasse (gerade Orientierungsnummern)
m ^ Habsburgergasse , die Achse der Habsburgergasse (Or .-Nr . 14) bis zur
Reitschulgaße , die Achse der Reitschulgasse (Or .-Nr . 4) bis zum Michaelerplatz.

IV.  Pfarre zu Unserer lieben Frau bei den Schotten.
Die Achse des Franzensring von der nördlichen Ecke des

Abichlußgitters des k. k. Volksgartens bis zum Schottenrinq (gerade Orien¬
tierungsnummern ).

Jin Norden : Die Achse des Schottenringes (gerade Orientierunqsnummern)
bis zum Donaukanale.

Im , Nordosten : Das rechte Ufer des Donaukanales von der Achse des
Schottenringes bis zur Stephaniebrücke und die Verbindungslinie von der
Stephaniebrückc zur Augustenstraße (einschließlich der Gartenanlagen ).

und Süden : Die Achse der Augustenstraße (Or .-Nr . 7 bis 1)
die Achse der Fischerstiege (Or .-Nr . 9), die Grundgrenzen einerseits der Häuser
Flscherstiege (Or .-Nr . 9) und Salzgries (Or .-Nr . 11 bis 17 ) und anderseits
der Hauser Fischerstiege (Or .-Nr . 7 bis 1) und Salvatvrgasse (Or .-Nr . 10
und 12), die Achse des Passauerplatzes (Or .-Nr . 9 bis 6), die Achse der Schwert¬
gasse (ungeradeOrientteruiigsiium »lern ),der Färbergasse (ungerade Orientierungs-



5Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. — Nr . 9, 31 . Jänner 1908.

nummern ), die Verliingernng der Achse der Färbergasse über den Platz Am
Hof (Or .-Nr . 10 bis 0) bis zur Achse des Heidenschusses (Or .-Nr . 2), die
Achse der Strauchgasse (Or .-Nr . 2 und 4), der Herrengasse bis zur Regierungs¬
gasse (Or .-Nr . IS ), die Achse der Regierungsgasse (Or .-Nr . 8 ), die Verbindungs¬
linie der Regierungs - und Metastafiogasse (einschließlich der Minoritenkirche ),
die Achse der Metastafiogasse (gerade Orientierungsnummcrn ), das Abschlußgitter
des k. k. Volksgarlcns in der Löwelstraße (Or .-Nr . 6 bis 10) von der Metastasio-
gasse bis zur Bandgasse , das nördliche Abschlußgitter des k. k. Volksgartens
bis zur Achse des Franzensringes.

V . Pfarre St . Peter.
Im Nordwesten : Die Achse des Heidenschusses (Or .-Nr . 1), die Ver¬

längerung der Achse der Färbergassc über den Platz Am Hof (Or .-Nr . 6, 4 , 3,
14 , 13 , 12 und l l ), die Achsen der Färbergasse (gerade Orientierungsnummern)
und der Schwertgassc (gerade Orientierungsnummern ).

Im Norden : Die Achse des Passauerplatzes (Or .-Nr . 3 und 2) (Kirche
Maria am Gestade ), die Grundgrenzen der Häuser Salvatorgasse (Or .-Nr . 10
und 12 ) und Fischcrstiege (Or .-Nr . 7 bis i ) einerseits und der Häuser
Salzgries (Or .-Nr . 1t bis 17) und Fischerstiege (Or .-Nr . 9) anderseits , die
Achse der Fischerstiege (Or .-Nr . 10) bis zum Salzgries , die Achse des Salzgries
(Or .-Nr . 9 und 7) bis zur Vorlausstraße , die Achse der Vorlaufstraße (ungerade
Orientierungsnummern ), der Sterngasse (Or .-Nr . 7 bis 1), der Judengassc
(Or .-Nr . 7 bis 1), die Verbindungslinie der Judcngasse mit dem Bauernmarkt
(Or .-Nr . 2 nnd I ), die Achsen des Bauernmarktes (ungerade Orienlieruugs-
nummern ) und der Freisingergasse (Or .-Nr . 1).

Im Südosten : Die Achsen der Goldschmidgasse (Or .-Nr . 7 a bis 1) und
des Stock -im -Eisenplatzes (Or .-Nr . 7 und b).

Im Züdwesten : Die Achsen des Grabens (Or .-Nr . 31 bis 21 ) und der
Naglergasse (gerade Orientierungsnummern ).

VI . Pfarre Maria Rotunda.
Im Westen : Die Verbindungslinie von der Köllnerhofgasse zum Hause

Bäckcrstraße Or .-Nr . 4 (Lugeck Nr . 2, Regensburgerhof ), die Achse der Köllnerhos-
gasse (gerade Orientierungsnummern ), die Achse des Fleischmarktes (Or .-Nr . 1)
von der Köllnerhofgasse bis zur Rotenturmstraße , die Achse der Rotenturmstraße
(Or .-Nr . 20 bis 26 ), vom Fleischmarlt bis zur Marienbrücke.

Im Norden : Das rechte Ufer des Donaukauales von der Achse der
Maricubrücke bis zur Mündung des Wienflusses (Bezirksgrenze ).

Im Osten : Der Wienfluß (Bezirksgrenze ), dann die rechtsseitige Wien-
flnßkaimauer bis zur Stubenbrücke (Bezirksgrenze ) .

Im Süden : Die Achse der Wollzeile (Or .-Nr . 43 bis 37 ) von der
Stubenbrücke bis zur Postgasse , die Achsen der Postgasse (Or .-Nr . 2) nnd der
Bäckerstraße (ungerade Orientierungsnummern ).

VII . K. u . k. Hof - und Stadtpfarrc St . Augustin.
Im Westen : Die Achse des Getreidemarktes (geradeOrientierungsnuinmern ),

vom Eckpunkte der Magdaleuenstraße und des Getreidemarktcs einschließlich des
Gebäudes „ Sezession ", die Achse der Museumstraße (gerade Orientierungs¬
nummern ), der Bellariastraße (Or .-Nr . 1), das Abschlußgitter des Volksgartens
von der Bellaria an , das Abschlußgnter des äußeren Burgplatzes , das Abschluß¬
gitter des k. k. Hofgartens und die Vcrlängcrungslinie desselben bis zum Hause
Opernring Or .-Nr . 8, die Grundgrenzen der Häuser Opernring Or .-Nr . 8
bis 4 , Opernring Or .-Nr . 8 bis 2 und Hofgartcnstraße Or .-Nr . 1 einerseits,
und der Häuser Albrechtsgasse Or .-Nr . 3 und 1 und Hofgartcnstraße Or .-Nr . 3
anderseits , die Brunnenrampe des Palais Erzherzog Albrecht , die Rampe des
Palais Erzhe , zog Albrecht , die Grundgrenzen der Häuser Augustinergebäude und
Angustinerkirche einerseits und Palais Erzherzog Albrecht nnd k. k. Hofburg
anderseits , endlich die Westfront des Josefsplatzes (Or .-Nr . 5 bis 6).

Im Norden : Die Achse der Bröunerstraße (Or .-Nr . 13 und 11 ) bis zur
Stallburggasse , die Achse der Stallburggasse Or .-Nr . 3 und 1) bis zur
Dorotheergasse nnd die Achse der Dorotheergasse (Or .-Nr . 13 bis 1) bis zum
Graben.

Im Osten : Die Achse des Grabens (Or .-Nr . 10) von der Dorotheer¬
gasse bis zur Spiegelgasse , die Achse der Spiegelgasse (Or .-Nr . 2 bis 6) bis
zur Göttweihergasse , die Achse der Göttweihergasse (Or .-Nr . l ), die Achse der
Seilergassc (Or .-Nr . 12) bis zum Neuen Markt , die Achse des Neuen Marktes
(Or .-Nr . 16 bis 8), der Schwangasse (Or .-Nr . 1), der Johannesgasse (gerade
Orientierungsnummern ), der Seilerstätte (O .-Nr . 21 bis 30 ), der Schwarzen-
bergstraßc (gerade Orientierungsnummern ) und die Längsachse des Schu -arzeu-
bergplatzes (Or .-Nr . 6, 5 und 4) bis zur Achse der Lothringerstraße.

Im Süden : Die Achse der kothringerstraße (Or .-Nr . 5 bis l ), die Süd¬
front des Karlsplatzes (Or .-Nr 6 bis 1) nnd die Friedrichsstraße (Or .-Nr . 2
bis 12 bis Bezirksgrenze ).

VIll . Pfarre zur heil . Elisabeth , „Im Deutschen Haus " .
Zur Jurisdiktion der Pfarre St . Elisabeth „ Im Deutschen Haus"

Singerstraße (Or .-Nr . 7) gehören:
1. Alle Ordcnsmitglieder mit ihrer Dienerschaft;
2. Alle Ordensangestelltcn mit ihren Familienangehörigen und Dicnstlcuten,

wenn sie „ iuiru «osna t1onn „ eu >lau " wohnen.
Alle übrigen in diesem Hause wohnenden Personen gehören zur Pfarre

St . Stephan.

IX . Griechisch-katholische Pfarre zur heil . Barbara.
Die griechisch-katholische Pfarre zur heil . Barbara (Postgasse Nr . 8) ist die

Zentral -Pfarre für die außerhalb der galizischcn Diözesen wohnenden linierten
Griechen der diesseitigen Reichshälfte.

Im Nachhange zu diesem Erlasse hat die k k. n.-ö. Statthaltcrei mit dem
Erlasse vom 29 . Dezember 19 <>7 Z . XVII 564 'fl aus Anlaß der Auflassung
der Pfarre Am Hof und der obigen Neucinteilung der Pfarrsprengcl im
I . Wiener Gemeindebezirke als Aufsichtsbehörde über die in , Erzherzogtum?
Osterieich unter der Enns geführten Geburts -, Trauungs - und Sterbematriken
folgende Verfügungen getroffen:

1 . Die von der ab 1. Jänner 1908 ausgelassenen Pfarre zu den neun
Chören der Engel Am Höf bisher geführten Geburts - (Tauf -), Trauungs - und
Sterbematriken sind spätestens am 1. Jänner 1908 an die Stadtpfarre zu
St . Peter im I . Wiener Gcmeindcbech 'ke zu übergeben und von letzterer Pfarre
in Aufbewahrung zu nehmen.

Die Übergabe und Übernahme dieser Matrikel ! hat mittels eines Verzeich¬
nisses vor sich zu gehen , von welchem das Originale bei der Stadtpfarre zu
St . Peter zu hinterlegen und je eine beglaubigte 'Abschrift der Kirchen -Dircktion
Am Hof , dem hochwürdigsten fürsterzbischöflichen Ordiuanate in Wien , der k. k.
Statthaltcrei und dem Wiener Magistrate (Abteilung XXII ) zu übermitteln ist.

2. Die sav 1 bezeichnet« ! Matriten der ausgelassenen Pfarre Am Hof
sind derart abzuschließen , daß alle im bisherigen Sprengel dieser Pfarre bis
inklusive 31 . Dezember 19 l ' , 12 Uhr Mitternacht sich ereignenden Matrikcnakte
(Geburten , Eheschließungen , Todesfälle ) jedenfalls nnd unbedingt
noch in den Matrikcn der Pfarre Ai» Hof zu matrikulieren sind . Dies hat daher
auch dann zu geschehen, wenn die tatsächliche Verzeichnung des einen oder des
anderen der in Rede stehenden Matrikenfälle erst nach dem 31 . Dezember 1907
effektiv  möglich , beziehungsweise durchführbar sein sollte.

3 . Zur Erteilung von Malrikenauskünfken und zur Ausfertigung von
Matrikenauszügen und Scheinen über in den Geburts - ( Tauf -), Trau - und
Sterbematriken der aufgelassenen Pfarre Am Hof matrckulierte Standesaktc
(Geburten , Ehen , Todesfälle ) ist nach dem 31 . Dezember 1907 ausschließlich
das Stadtpfarramt zu St . Peter in Wien zuständig , welche sich insolange , als
ihm die Matriken der Pfarre Am Hof noch nicht übergeben sind (d. i . also in
der Zeit vom 1. Jänner 1908 bis spätestens 31 . Jänner 1908 ) mit der Kirchen-
Direktion Am Hof in das geeignete Einvernehmen zu setzen haben wird.

4 . Jene Pfarren , welche durch die Statthaltereiverfügung vom 2 >. De¬
zember IVO, , III 1005/2 , eine teilweise Änderung ihres Lprengels erfahren,
haben die bis inklusive 31 . Dezember 1907 12 Uhr mitternachts in den abzu¬
trennenden Gebietsteilen sich ereignenden Matrikcnakte ebenfalls in der »uv 2
vorgezeichncten Weise in ihre Matriken einzntragen.

Nach dem 31 . Dezember 1 07 haben diese Pfarren ihre Matriken nach
den bestehenden allgemeine » Vorschriften wie bisher , jedoch nunmehr für den
ab 1 . Jänner 19 B ihnen zugewiesenen Pfarrsprengcl fortzuführen.

5 . Matriken oder staatliche Standesamtshandlungen , welche bei einem
der suv 4 bezeichnet « ! Pfarrämter oder bei der Pfarre „ Am Hof " vor dem
1. Jänner 19 8 anhängig geworden sind , von diesem aber bis zum 1. Jänner
1908 nicht zu Ende geführt wurden , sind nach dem 31 . Dezember 1908 von
dem nach der neuen Pfarrsprengeleinteilung territorial zuständigen Pfarramtc
weiter , beziehungsweise zu Ende zu führen , zu welchem Behufe dem letzteren
Pfarramtc die bezüglichen Amtsschriftcn und Behelfe ehestens zu übermitteln sind.

IS.
Errichtung der Hauptzollamtsexpositnr Süobahu iu

Wien.

Kundmachung des Finanzministeriums vom 6. Jänner 1908,
betreffend die Errichtung der Expositur Südbahn des Haupt¬
zollamtes in Wien (R .-G .-Bl . Nr . 7 ex 1908 ) :

In Wien , Favoritenplah , ist eine Expositnr des k. k. Hauptzollamtcs
Wien errichtet worden , welche die Bezeichnung „Hanplzollamtscxpositur Süd¬
bahn " führt und ihre Tätigkeit begonnen hat

Diese Expositur hat im allgemeinen die Verzollungsbefugnisse des Haupt¬
zollamtes Wien , hinsichtlich der B aren der Tarifklassen XXII bis XXVI jedoch
nur die Befugnisse eines Hauptzollamtes II . Klasse und ist ferner zur An¬
wendung des abgekürzten Ansageverfahrens im Eisenbahnverkehre befugt.

1».
Verleihung des Friedenspreises der Nodel -Stifinng

pro l » « 7.
Rund -Erlaß der k. k. u .-ö. Statthalterei vom 9. Jänner

1908 , Z . V-24/2 (M . Abt . XXII  292 08 ) :
Laut der vom Komitee der Nobel -Stiftung des norwegischen Parlamentes

unterm 2 . Dezember >907 au das k. k. Ministerium des Innern geleiteten
Kundmachung sind für die Verteilung des Friedenspreises dieser Stiftung im
Jahre 1908 folgende Bestimmungen maßgebend:

Um bei der am 10 . Dezember 1908 erfolgenden Verteilung des Friedens¬
preises der Nobel -Stiftung in Betracht gezogen zu werden , müsse» die Bewerber
dem Nobel -Komitee des norwegischen Parlamentes durch eine hiezu berufene
Person vor dem l . Februar 190 .»! in Vorschlag gebracht werden.

Zur Erstattung dieses Vorschlages sind berufen:
1. Die gegenwärtigen und ehemaligen Mitglieder des Nobel -Komitees des

norwegischen Parlamentes und die Beiräte des norwegischen Nobel -Institutes;
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2 . die Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften und der Regierungen
der verschiedenen Staaten , wie auch die Mitglieder der interparlamentarischen
Union ; . .

3 . die Mitglieder des ständigen Schiedsgerichtshofes in Haag;
4 . die Kommissionsmitglieder des ständige » internationalen Friedens-

Bureau ; , . .
5 . die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des Institutes für

internationales Recht;
6 . die Universitäts -Professoren für Rechtswissenschaft und für Staats-

Wissenschaft, für Geschichte und Philosophie;
7 . jene Personen , welche den Friedenspreis der Nobel -Stiftung erhalten

Der Friedenspreis der Nobel -Stiftung kann auch einem Instante oder
einer Gesellschaft zuerkannt werden.

Gemäß Artikel 8 des Begründungsstatutes der Nobel -Stiftung muß , eder
Vorschlag mit Gründen versehen und mit jenen Schriften und Dokumenten,
auf welche er sich stützt, belegt werden.

Gemäß Artikel 3 dürfen nur solche Schriften zum Wettbewerbe zugelassen
werden , welche im Drucke veröffentlicht worden sind.

Weitere Auskünfte können von den zur Antragstellung berufenen Personen
beim Komitee Nobel  des norwegischen Parlamentes , Drammensvei 10,
Christian !« eingeholt werden . .

Hievon werde » zufolge Erlasses des genannten Ministeriums vom
31 . Dezember 1907 , Z . 44461 , alle Bczirkshauptniannschaftcn , der Wiener
Magistrat , die Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Ubbs und
die k. k. Polizei -Direktion in Wien mit der Einladung in Keuntnis gesetzt, die
möglichste Verbreitung dieser Publikation zu veranlassen.

14 .
Donauhochwässer oder Eisgang . — Vorkehrungen

sür Wien.
Verzeichnis der in Gemäßheit des Z 4 der Verordnung des

k. k. Statthalters im Erzherzogtums Österreich unter der Enns
vom 12 . Jänner 1906 , Z . 11 -151/6 , L.-G .-Bl . Nr . 13 , für die
Periode 1907/1908 ernannten Mitglieder des Zentral -Komitees ^
für Überschwemmungs -Angelegenheiten inWien . (St .-Z . Vl , 92,41 ) :

4 . Vom Statthalter ernannt.

Vorsitzender:
Dr . Hans v. Friebeis,  k . k. Statthalterei -Bize -Präsident , IV ., Große

Neugasse 8.
Stellvertreter des Vorsitzenden:

Oskar Ritter «. Keller,  k . k. Statthaltereirat , III ., Sophienbrücken¬
gasse 39.

Mitglieder:

Franz Ritter v. K r e n n , k. k. Baurat , III ., Barichgasse 26.
Johann Marc  sch , k. k. Statthalterei -Ober -Jngenieur , IX ., Tendler-

gasft 11-
Siegmund R c i s n e r , k. k. Statthalterei -Jngeuieur , XVIII ., Pötzlcins-

dorserstraße 72.

8 . Vom k. k. Eisenbahnministerium.
Friedrich v. Fischer,  k . k. Baurat , III ., Reisnerstraße 35.
Stellvertreter : Franz Hölzlhuber,  k . k. Ober -Ingenieur , XIII .,

Flötzersteig 286.

0 . Vom k. u . k. Korps - Kommando.
Adolf Urbarz,  k . » . k. Oberstleutnant des Geniestabes , VII ., Breite¬

gasse 7.
Stellvertreter : Julius Hrnschka,  k . u . k. Militär -Bau -Jngenieur , VIII .,

Wickenburggasse 10.

v . Von der Donauregulierungs - Kommission.
Rudolf Halter,  k . k. Baurat , XIII , Linzerstraße 369.
(Über Ersuchen ist auch Herr k. k. Ober -Baurat und Strombau -Direktor

Gustav Bozdech,  II ., Valeriestraße 48 , von de» jeweiligen Sitzungen des
Zentral -Komitees zu verständigen .)

8 . Von der k. k. Post - und Telegraphen - Direktion.
Karl Hansel,  k k. Baurat , XVIll ., Anton Frankgasse 6.
Stellvertreter : Karl Anibas , k. k. Baurat , IX ., Canisiusgasse 22.

? . V o n d er k. k. P o liz ei - D ir ekti  o n.
Otto Marino»  ich , k. k. Polizeirat , XVIII ., Schindlergasse 23.
Stellvertreter : Dr . Karl K len erst , k. k. Polizei -Ober -Kommissär , XIII .,

Jenullgasse 1.
Ferdinand Freiherr Gorup v. Besanec,  k . k. Ober -Polizeirat und

Zentral -Juspektor der k. k. Sicherheitswache , I ., Walfischgasse 15.
Stellvertreter : Tobias Anger,  k . k. Polizeirat , IV , Schönbrunner¬

straße 46.
Viktor Nickles,  k . k. Polizei -Kommissär , IX ., Liechtensteinstraße 135 (für

den in Betracht kommenden Telegraphendienst ).

6 . Von der Gemeinde Wien.

Wenzel Oppenberger,  Stadtrat , II ., Kleine Sperlgasse 1 u.
Anton Nagler  Gemeinderat , 111., Rennweg 59.
Georg Grundier,  Gcmeinderat , IX ., Rögergasse 16.
Dr . Emil Schwarz,  Magistratsrat , XVlll ., Scheidlstraße 53.
Stellvertreter : Dr . Josef Ebermann,  Magistrats -Sewetär , XV11 .,

Dornbacherstraße 102 . ^ ^ . . . . ^ . . .
Franz Berger,  k . k. Ober -Banrat , Stadtbau -Dlrektor , VII ., Schotten

feldgaffe 37.
Adolf Bauer.  Marktamts -Dircktor , IX ., Augasse 3u.

II Normalivdestimmungen.
Hemeindei at:

is.
Regelung der Bezüge der städtische » Diurnisten und

Kanzlisten.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel vom 14 . Jänner

1908 , M . D . 3922/07 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 1/08 ) :
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 7. Jänner 1908 zur Zahl

15694/07 folgenden Beschluß gefaßt : ^
Der 1. und der 2 . Absatz des Z 11 des Diurnisten - und Kanzltsten-

Normales (Genieinderats -Beschluß vom 21 . März 1902 , Z . 14738,01 ) wird
abgeäudert und hat zu lauten wie folgt : , . , .

Die Bezüge der Diurnisten und Kanzlisten werden festgesetzt wie folgt:
1 . Für die Diurnisten ein Taggeld von 3 X ; nach einem m dieser

Eigenschaft ununterbrochen zugebrachten Dienstjahre ein Taggeld von 3 X 30 X
2. Für die Kanzlisten II . Klasse ei» Monatsbezug von HO X ; nach

drei in dieser Eigenschaft ununterbrochen zugebrachtcn Dicnstjahren ein Monats-
bezug von 125 X.

3 . Für die Kanzlisten I . Klasse ein Monatsbezug von 130 X;
v) nach fünf in dieser Eigenschaft ununterbrochen zugebrachten Dienst,abren

ein Monatsbezug von 140 X ; , ^ .
b) nach zehn in dieser Eigenschaft ununterbrochen zugebrachten Dienst,ahren

ein Monatsbezug von >50 X ; . . .
c) nach 15 in dieser Eigenschaft ununterbrochen zugebrachten Dienst,ahren

ein Monatsbezug von 160 X . . ..
Außerdem erhalten die Kanzlisten I . Klasse cmen Mletzmsbertrag von

300 X jährlich ; nach zehn in dieser Eigenschaft zurückgelegten Dlensyahren
einen solchen von 400 X und nach 15 in dieser Eigenschaft zugebrachten Dienst
jahren einen solchen von 500 X . _ . ^ . . .

Diese Bestimmungen treten mit 1. Jänner 19 8 in Kraft , der Bezug des
neust,stemisierten M ietzinsbeitragcs beginnt jedoch erst am 1. Februar 1.M8 .

Die Anweisung der neuen Taggelder , beziehungsweise der neuen Monats-
bezügc für die Diurnisten und Kanzlisten II . Klasse erfolgt von aintswegen,
die Zuerkennung der Höchstbezüge der Kanzlisten I . Klasse jedoch nur über

5lMrat:
i «.

Änderung der Ansätze der städtischen Preistarife
Nr . H und LIII.

Das Schiedsgericht für die Anlätze de? städtischen Preistarifes für kurrente
Arbeiten und Lieferungen hat in seiner Sitzung vom 26 . November 1907 mit
Stimmeneinheit nachstehende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Tarifposten 27 bis 31 (Schläuche ) des städtischen Preistarises
Nr . I.III „Lösch- und Rettungsrequisiten " werden im Hinblicke auf d,e , m
Jahre 1907 eingetretene Erhöhung der Preise für Gummi , Flachs - un Ha " f-
garne um 15 Prozent ihrer Ansätze erhöht . , . , .

2. Der Tarif Nr . IX „Kupferschmiedarbeiten " wird mrt Rücksicht aut den
Rückgang des Kupferpreises um 15 Prozent seiner Ansätze herabgesetzt.

Diese Änderungen treten vom 1. Jänner 1908 an in Kraft.
Der Stadtrat hat zufolge Beschlusses vom 19 . Dezember E,Pr .-Z . 16901,

viele Beleb,Me ves Scbiedsaericktes aenebmigt . (M .-Abt . XXII , 3521/07 .)

AtaMrat:
17 .

Behandlung der Militärtaxangelegenheiten.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 24 . De¬

zember 1907 , M . D . 4396/07 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 83 ) :
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Mit Genehmigung des Herrn Bürgermeisters finde ich anläßlich des
Jnkraftiretens der Militärtaxnovelle vom 10 . Februar 1907 R .-G .-B . 30
folgende Anordnungen zu treffen:

Die Militärtaxagenden wurden bisher hinsichtlich der außerhalb
Wiens  wohnhaften einheimischen .Personen zuerst beim mag . Beziiksamte für
den I . Bezirk , dann nach dessen Übersiedlung in das Alte Rathaus beim
mag . Bezirksamte für den VIII . Bezirk geführt.

Die Zuweisung der Militärtaxagenden hinsichtlich dieser Personen an ein
inag . Bezirksamt geschah deshalb , weil die Bemessung nach den bisherigen
gesetzlichen Bestimmungen durch Bemessungs -Kommissionen erfolgte , die nur bei
den mag . Bezirksämtern znfammentraten.

Da nach der Müitärtaxnovelle die Bemessung der Militärtaxe nicht mehr
durch eine Kommission , sondern durch die Politische Behörde auf Grund der
Steuervorschreibung vorzunehmen ist, hat von nun an die Bemessung der
außerhalb Wiens wohnhaften einheimischen Personen der Magistrats-
Abteilung  XVI zuzufallen , und zwar bat die Behandlung der Akten durch
die Militärtax -Abteilung des Konskriptionsamtes und die Bidierunq durch die
Magistrats -Abteilung XVI zu e>folgen.

Die Geschäftseinteilung für den Magistrat wird daher folgendermaßen
ergänzt:  Bei Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilung XVI
(Seite 55 ) ist einzufügen : „ Militärtaxbemessnng für außerhalb Wiens wohn¬
hafte , in Wien heimatberechtigte Personen ." Bei Aufzählung der Agenden der
Konskriptionsamts -Abieilung für Militärangelegenheiten (Seite 117 ) ist ein¬
zufügen : „ Behandlung der Bemessungsaktcn für außerhalb Wiens wohnhafte,
rn Wien heimalberechtigle Personen ".

Im Sinne des h. a. Erlasses vom 10 . Dezember 1901 a >1 M . D . 2546 00
haben alle Ausfertigungen dieser Konskriptionsamts -Abieilung an Gemeinden,
politische und Militärbehörden die Unterschrift des Vorstandes der Magistrats-
Abteilung XVI oder seines Stellvertreters zu tragen , und zwar mit den
Worten : „ Für den Magistrats -Direktor : N . N . Magistratsrat (Sekretär )" .

Gleichzeitig wird angeordnet , daß die Konskriptions -Abteilung für Militär-
taxangelegenheiten ein selbständiges Einreichungs -Protokoll (Einlaufstelle und
Eingangsbuch , ein selbständiges Expedit und eine selbständige Registratur zu
führen hat , wie dies auch bei der Konskriptionsamts -Abteilnng für die Evidenz¬
haltung der nichtaktiven Mannschaft aus Grund des h. ä . Erlasses vom
Ü. August 1873 M . D . 334 der Fall ist.

Diese Anordnungen haben ani l . Jänner l908 in Kraft zu treten.

18.

Einschränkung der Bestellung neuer Möbel für
'Amtszwecke.

Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt vom 27 . De¬
zember 1907 , M . Abt . XXII 3263 07 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 84 ) :

Bei der Beratung des Hauptvoranschlages für das Jahr 1908 wurde im
Maglstrats -Gremlum darauf hingewiesen , daß die für die Reparatur und Er¬
neuerung der Anitseinrichtnng unter Ausgabe - Rubrik IV 2a und b vom
Stadtbauamte präliminierten Beträge , und zwar von 30 .000 X für das neue
Rathaus und von 20 .000 X für die auswärtigen Amtslokalitäten außerordentlich
hoch sind ; das Magistrats -Gremium hat daher diese Ansätze auf 20 .000 be¬
ziehungsweise 15 .000 X berabgesetzt.

Der Herr Vorstand der Magistrats -Abteilung XXII hat hiezu bemerkt
daß die Ansätze für diese Auslagen alljährlich wesentlich überschritten werden'
so daß rege mäßig Zuschußkredite erwirkt werden müssen.

Zur Begründung dieses hohen Erfordernisses und der nachträglichen
Überschreitungen wurde gleichzeitig angeführt , daß solche Bestellungen von
Amtsmöbeln bei der gegenwärtig üblichen Art der Anschaffung sich größtenteils
der Kontrolle des Vorstandes der Magistrats -Abteilung XXII entziehen weil
ste erst » a ch erfolgter Anschaffung , also zu einer Zeit zu seiner Kenntnis ge¬
langen , wo eine Verhinderung nicht mehr möglich ist.

Ich lege es allen Herren Amtsvorstehern nahe , neue Amtsmöbel nur im
Falle unbedingter Notwendigkeit  anznschasien ; jedenfalls ist aber
mit der Hinausgabe des Bestellscheines für neue Amtsmöbel an den städtischen
Kontrahenten so lange zuznwarten , bis die Anschaffung seitens des Vorstandes
der Magistrats -Abteilung XXII genehmigt  worden ist.

Auf Reparaturen findet diese Bestimmung keine Anwendung

»oil besonderer Wichtigkeit für de» politischen
VerwaltungKdienst.

is.
Haftung der Stadt Wie » für die -Verbindlichkeiten

der Zentral Sparkasfa der Gemeinde Wien.
Gesetz vom 1. Dezember 1907, mit welchem der Stadt Wien

die Bewilligung zur Übernahme der Haftung für die Verbindlich - >

leiten der Zentral -Sparkasfa der Gemeinde Wien erteilt wird.
«L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 155 ) :

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogtums Österreich unter der
Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8 1.
Die Stadt Wien wird ermächtigt , mit ihrem ganzen Vermögen die Haftung

für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der von ihr errichteten Zentral - Sparkassa
zu übernehmen.

8 2.
Mein Minister des Innern wird mit dem Vollzüge dieses Gesetzes

beauftragt

-Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1SV7 und 1908 publizierten Gesetze und Ber

ordnnngen.
X. Rcichsgesehblatt.

I9i »7.

Nr . 279 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . Dezember 1907 , betreffend die zu Militärheiratskautionen
gewidmeten Effekten der allgemeinen Staatsschuld und der Staatsschuld der in,
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . 877 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 27 . Dezember 1907 , betreffend die Einlösung von Partial-
Hypothekaranweisungen und die Herabminderung dieser Schuld ans den Betrag
von 57,324 .905 X.

Nr . 878 . Gesetz vom 30 . Dezember 1907 , womit
der Vertrag , betreffend die Regelung der wechselseitigen Handels - und Verkehrs¬
beziehungen zwischen den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern
und den Ländern der heiligen ungarischen Krone , das Übereinkommen über die
Vermeidung von Doppelbesteuerungen sowie Uber einige andere Angelegenheiten
der direkten Besteuerung und das Additional -Übereinkommen zu dem Überein¬
kommen in Betreff der Betragsleistung der Länder der heiligen ungarischen
Krone zu Lasten der allgemeinen Staatsschuld genehmigt und in Kraft gesetzt
werden.

Nr . 879 . Gesetz vom 30 . Dezember 1907 , wodurch
das Ministerium der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder zum
Abschlüsse einer Vereinbarung mit dem Ministerium der Länder der heiligen
ungarischen Krone wegen Änderung des H 8 des Gesetzes vom 27 Juni 1878
R .-G .-Bl . Nr . 63 , ermöchtigt wird '

Nr . 88V . Gesetz vom 30 . Dezember 1907 über die
Beitragsleistung der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder zum
Aufwande für die gemeinsamen Angelegenheiten der österreichisch-ungarischen
Monarchie.

Nr . 281 . Gesetz vom 30 . Dezember 1907 , betreffend
die Herstellung normalspuriger Eisenbahnen von Rudolfswert über Möltlinq
an die Landesgrenze in der Richtung gegen Karlstadt mit Abzweigung nach
Tschernembl und von Knin an die Landesgrenze in der Richtung gegen Pribudb-
auf Staatskosten.

Nr . 888 . Verordnung der Minister des Acker¬
baues und des Handels vom 31 . Dezember 1907,
mit welcher Vorschriften Uber den Viehverkehr mit den Ländern der heiligen
ungarischen Krone erlassen werden.

Nr . 28S . Verordnung des Finanzministeriums
vom 23 . Dezember 1907 , betreffend die Einstellung des Bezuges
von Limitosalz aus der k. k. Salzniedcrlagc in Hallein.

Nr . 284 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 23 . Dezember 1907 , betreffend die Abänderung der Hauszins-
stener -Einzahlungstermine in den Stcuereinhebungsbezirken Pardubitz und
Böhmisch -Brod.

scc . 2 » .». Gesetz vom 28 . Dezember 1907 , betreffend
die Fortcrhebung der Steuern und Abgaben sowie die Bestreitung des Staats¬
aufwandes m der Zeit vom 1. Jänner bis 30 . Juni 1908 , dann die Ver¬
fassung des Zentral -Rechnungsabschlusses Uber den Staatshaushalt der im
Rcichsrate vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1907.

Nr . 886 . Gesetz vom 30 . Dezember 1907 , wegen
Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes vom 30 . August 1891 , R .-G .-Bl.
^lr . 136 , über die Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit.
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Nr . 287 . Kaiserliches Patent vom 30 . Dezember
1907,  betreffend die Auslösung des Landtages von Tirol.

Nr . 288 . Gesetz vom 30 . Dezember 1907 , womit
die Regierung ermächtigt wird , die Handelsbeziehungen mit dem Auslande für
die Zeit vom 1. Jänner bis 31 . Dezember 1908 provisorisch zu regeln und
die Brüsseler Zuckerakte vom 2 . August und vom 19. Dezember 1907 der
Ratifikation zuzusühren.

1908 .
Nr . I . Kaiserliches Patent vom 2. Jänner 1908,

betreffend die Einberufung des Landtages von Österreich unter der Enns.

Nr . 2 . Kundmachung des Finanzministeriums und
des Handelsministeriums vom 16 . Dezember 1907,
betreffend den Beitritt der städtischen Steuerkasse in Graz zum Anweisungs¬
verkehre des k. k. Postsparkassenamtes.

Nr . 3 Verordnung des Ministers für Kultus und
Unterricht und des Finanzministeriums vom 30 . De¬
zember 1907 , womit der Betrag der fassionsmäßigen Ausgabcnpost für
die Führung des Dekanatsamtes in Ansehung der Dekanate der Diözese
St . Pölten festgesetzt, beziehungsweise geregelt wird.

Nr . 4 . Verordnung des Finanzministeriums vom
1. Jänner 1908 , wegen Durchführung der Bestimmungen, betreffend
die Einhebung einer Gebühr für den im Überweisungsverfahren versendeten
Zucker.

Nr . 5 . Kundmachung des Ministeriums sur
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
22 . November 1907 , womit die Einreihung der Gemeinde Borgo
in die achte Klasse des Militärzinstarifes verlautbart wird.

Nr . « . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . Dezember 1907 , betreffend die Ermächtigung der königlich
ungarischen Hauptzollämter in Budapest und Pozsony (Prcßburg ) zur Ver¬
zollung von Garnen der Tarifnummern 223 und 2 4.

Nr . 7 . Kundmachungdes Finanzministeriums vom
6 . Jänner 1908 , betreffend die Errichtung der Expositur Südbahn des
Hauptzollamtes in Wien .*) ^

Nr . 8 . Konzessionsurkunde vom 3. Jänner 1908 j
für die Lokalbahn von Friedland nach Bila.

8 . Landcsgcschlüntt.
1907

Nr . 185 . Gesetz vom 1. Dezember 1907 , mitwelchem
der Stadt Wien die Bewilligung zur Übernahme der Haftung für die Ver¬
bindlichkeiten der Zentral -Sparkassa der Gemeinde Wien erteilt wird .*)

Nr . 15 « . Gesetz vom 10. Dezember 1907 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns mit Ausschluß der Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien , womit Bestimmungen über die Ruhebezüge der Ge - ^
meindeärzte und über die Bersorgungsgenüsse für deren Witwen und Waisen
getroffen werden.

Nr . 157 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . De - >
zember 1907, Z . XVI k-1426/7, betreffend die der Gemeinde Pprawarth
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 Ir 10 Ir für die
Jahre 1908 und 1909.

Nr . 158 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . De¬
zember 1907, A. XVI b-1449/4 , betreffend die der Gemeinde Zellern-
dorf erteilte Bewilligung zur Einhebnng eilicr Bierauflage von 2 X für die
Jahre 1908 , 1909 und 1910.

Nr . 15 « . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . De¬
zember 1907, A. XVI d 1452/4 , betreffend die der Gemeinde Stockerau
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 X 40 ü für die
Jahre 1908 und 1909.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen !c." vollinhaltlich ausgenommen

Nr . 1« « . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17 . De¬
zember 1907, Z XVI b 1450/4, betreffend die der Gemeinde Korneu-
burg erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauflage von 3 X
40 Ii sür die Jahre 1908 und 1909.

Nr . »« ». Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17 . De¬
zember 1907, Z . XVI b 1451 5, betreffend die der Gemeinde Vöslau
erteilte Bewilligung zur Einbebung einer Bierverbrauchsauslage von 2 X für
die Jahre 1908 , 1909 und 1910.

Nr . 1« 2. Gesetz vom 20 . November 1907 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , womit einige Bestimmungen
des Gesetzes vom 25 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . 97 , betreffend die Schul¬
aufsicht, abgeändert werden.

Nr . IvL Gesetz vom 20 . November 1907 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , womit einige Bestimmungen
des Gesetzes vom 25 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . 99 , betreffend die Regelung
der Rechtsverhältnisse des Lehrstaudes an den öffentlichen Volksschulen , abge¬
ändert werden.

Nr . 184 . Gesetz vom 5. Dezember 1907 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend Erhöhung des
Nominalanlagekapitals bei den Lokalbahnen Freiland —Türnitz , Neunklrchen—
Wilkendorf , Siebeubrunn — Leopoldsdors — Engelhartstetten Drth , Auersthal
Dobcrmannsdorf , Ruprechtshofen — Gresten , Retz - Drosendorf.

Nr . 185 Gesetz vom 14. Dezember 1907 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend Anschaffung von
Fahrbetriebsmittein für die schmalspurigen niederösterreichischen Landerbahnen.

Nr . 186 Gesetz vom 14. Dezember 1907 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend Errichtung eines
Landes -Elektrizitätswerkes zum Zwecke des elektrischen Betriebes auf der Nieder-
österreichisch-steirischen Alpenbahn.

Nr . I« 7 . Gesetz vom 14. Dezember 1907 , wirksam
für das Erzherzogtu,n Österreich unter der Enns , betreffend die Elektrisierung
des Bahnbetriebes auf der Niederösterreichisch -steirischen Alpenbahu.

Nr . 1« 8 . Verordnung des k. k. niederöster¬
reichischen Landesschulrates vom 24 . Dezember 1907,
I 6297-11, mit welcher8 1 der hieramtlichen Verordnung vom3. Juni
1905 Z7247 03 -11, L.-G .- und V .-Bl . Nr . 101 , betreffend die Geschäftsordnung
der k'. k. Bezirksschulräte im Erzherzogtums Österreich unter der Enns , ausge¬
nommen jene der Städte mit eigenem Gemeindestatut , abgeändert wird.

Nr . 18 « . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
17 . Dezember 1907 , Z . V-5059 , mit welcher eine teilweise Ab¬
änderung der Amtskleidung für die Beamten des k. k. Versatz -, Verwahrungs¬
und Versteigerungsamtes und seiner sämtlichen Zweiganstalten m Wien ver¬
lautbart wird.

Nr . 17 « . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
17. Dezember 1907 , Z . XVI I,-1448/4 , betreffend die der Ge¬

meinde Spitz an der Donau erteilte Bewilligung zur Einhebnng einer Bier¬
verbrauchsauflage von 2 X für die Jahre 1908 bis 1910.

Nr . 171 Gesetz vom 30. November 1907 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die gewerblichen
Fortbildungsschulen.

Nr . 172 . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Handels¬
minister vom 24 . Dezember 1907 , Z . 52463 , wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Befreiung einiger
gewerbsmäßig betriebener Unternehmungen von der Beitragspflicht sur die
gewerblichen Fortbildungsschulen.

Nr . 173 . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Handels¬
minister und dem Finanzminister vom 24 . Dezember
1907 , Z. 52463 , wirksam für das Erzherzogtum Österreich unter der
Enns , betreffend die Voranschläge der Forlbildungsschulsonds und die Ein-
hebuu 'g der Beiträge zu letzteren.
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II.
Geselle, Verordnungen>mi>Entscheidungen,

sowie

Norniativbestimimmgell dc§ Gemeinderates, Stadtrates m,d des Magistrates
in Ingckgechritrn der OememdeiierMltMg und politischen Amtsführung.

Inhalt:
I. Verordnungen und Entscheidungen:

r , Berechtigung des Bauherrn zur Ausführung der Baunebenarbeiten durch
Gewerbetreibende.

2. Durchführung der Militärtaxgesetznovelle.
3. Militärärztliche Untersuchung der nichtaktiven Mannschaft und der Reser¬

visten (n. a. Landwehrgagisten) aus Anlaß militärischer Einberufungs¬
befehle.

4. Zulassung ungarischer Hausierer in Österreich.
5. Vermittlung von Eheschließungen.
6. Hausierhandel mit Speisegewürzen.
7. Bringung der Waldprodukte.
8. Vorschrift über das Aufsuchen von Bestellungen aus Luxuswäsche.
9. Befähigungsnachweis für das Baumeistergewerbe.

10. Richtigstellung der Pfarrsprengelregulierung im IV. und V. Bezirke.
11. Ungarische Heilanstalten, Krankenhäuser und Kinderasylc. (Verzeichnis

der Verpflegsgebühren.)
12. Honorarkonsul der Republik El Salvador in Wien.
13. Befähigungsnachweis für Handelsgewerbe.

l. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Berechtigung des Bauherrn zur Ausführung der
Baunebenarbeiten durch Gewerbetreibende .*)
Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 6. No¬

vember 1907, Z . 9905 sx 1907 (M . Abt. XVII 483/08 , Nor¬
malienblatt des Magistrates Nr . 12) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Zweiten

Präsidenten Marquis Bacquehem,  in Gegenwart der Räte des k. k. Ver¬
waltungsgerichtshofes Freiherrn v. H o ck, Dr . Schimm,  Freiherrn v. Weiß
und Dr . Zeglitz,  dann des Schriftführers k. k. Hof-Sekretärs Dr . Ritter
v. Schneid  über die Beschwerdeder Genossenschaftder Bau - und Steinmetz¬
meister in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom
19. Dezember 1906, Z . 1687, betreffend die Ablehnung einer Entscheidung,
nach der am 6. November 1907 durchgeführten öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten, sowie
der Ausführungen des Dr . Rudolf Proksch,  Hof - und Gerichtsadvokaten
in Wien, in Vertretung der Beschwerde und der Gegenausführungen des
k. k. Ministerial -Vize-Sekretärs Dr . v. Stadler,  in Vertretuug des be¬
langten Ministeriums , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Anläßlich einiger Fälle , in welchen angeblich Bauherren die sogenannten

Professionistenarbeiten bei ihren Bauten (Glaser-, Schlosser- und Spengler¬
arbeiten) durch von ihnen selbst und ohne Intervention des mit der Bauleitung
betrauten Baumeisters aufgenommene, zu diesen Arbeiten befugte Gewerbe¬
treibende hatten ausführen lassen, hat die Genossenschaft bei der Statthalterei
eine Entscheidung in der Richtung begehrt, daß bei Ausführung von Bauten
nur die Bauführer (Baumeister, behördlich autorisierte Privattcchniker, be¬
ziehungsweise auch Maurermeister) sich bei den eben bczeichnetenArbeiten der
hiezu berechtigten Gewerbetreibenden bedienen dürfen oder mit anderen Worten,
daß der Bauherr nicht berechtigt sei, diese Arbeiten direkt und ohne Vermittlung
des Bauführers an befugte Gewerbetreibende zu vergeben.

Die k. k. n.-ö. Statthalterei und im weiteren Jnstanzenzuge das
k. k. Handelsministerium haben sich nicht veranlaßt gesehen, eine solche Ent¬
scheidung zu fällen und der Genossenschaftdie Berechtigung abgesprochen, eine
solche Entscheidung aus Anlaß der vorliegenden konkreten Fälle zu begehren.

Siehe auch Normalienblatt des Magistrates Nr. SVa. d. I . 1907 l,,Gesetze, Ver¬
ordnungen rc." V, Seite 49, im Amtsblatte Nr. 44 er 1907).

14. Hausfriseurinnen . — Berechtigung zur Ankündigung in Tagesblättern.
15. Richtigstellung.

II . Normativbestimmuugen:
Gemeinderat:

16. Beiziehung der Bezirksvorsteher, beziehungsweise Bezirksvorsteher-Stell¬
vertreter zu gemeinderätlichen Kontroll-Kommissionen.

17. Erhöhung des Taglohnes für die Hilfsarbeiterinnen der Wiener Gemeinde¬
friedhöfe.

Magistrat:
18. Zuständigkeit für Amtsbandlungen über die nach der Heimatsgesetznovelle

von Personen außerhalb Wiens erhobenen Ansprüche.
19. Genaue Bezeichnung der Adressen bei Postsendungen.
20. Anschaffung von Drucksorten.
21. Vermeidung der Uneinbringlichkeit von Kommissionsgebühren.

Verzeichnis der im .Reichsgesetzblatte und im Land es-
g e s e tzb l a tt e für Ö st err e l ch unter der Enns im Jahre
1908 Publizierten Gesetze und Verordnungen.

Der Gerichtshof konnte in dieser Entscheidung, welche der Genossenschaft
die Legitimation zu einem solchen Begehren abspricht, eine Gesetzwidrigkeitnicht
erblicken.

Er mußte vielmehr anerkennen, daß keine gesetzliche Bestimmung besteht,
welche die Genossenschaft berechtigen würde, von den Gewerbebehörden die
Fällung einer solchen Entscheidung über die Befugnisse der Bauherren zu ver¬
langen.

Die Berufung der Beschwerde aus 8 36 der Gewerbeordnung ist nicht
am Platze, ß 36, welcher die politische Landesstelle anweist, im Zweifel über den
Umfang eines Gewerberechtes  zu entscheiden, ist nicht anwendbar , denn
die Berechtigung der Baumeister, gewerbmäßig die Leitung und Ausführung
eines Baues zu übernehmen, ist nicht im Streite und es handelt sich auch nicht
um die Abgrenzung dieser gewerblichen Befugnisse gegenüber den Befugnissen
anderer Gewerbetreibender, sondern es handelt sich lediglich um die Befugnis
des Bauherrn zum Abschlüsse von Verträgen mit Gewerbetreibenden in Bezug
auf die für seinen Bau erforderlichen Arbeiten. Diese Tätigkeit des Bauherrn,
mag sie sich nun auf den Vertrag mit den Bauführern oder mit anderen Bau¬
gewerbetreibenden beziehen, ist ebensowenig eine gewerbliche Tätigkeit, wie die
Bestellung, welche Kunden für die Zwecke ihres Bedarfes bei Gewerbetreibenden
vornehmen.

Aber auch die Berufung auf 8 114 der Gewerbeordnung ist nicht zu¬
treffend.

ß 114 bezeichnet unter anderem als Zweck der Genossenschaft auch die
Förderung der gemeinsamengewerblichen Interessen und berechtigt die Genossen¬
schaften in Bezug auf die ihre Zwecke berührenden Verhältnisse, die öffentlichen
Organe behufs Förderung ihrer Zwecke in Anspruch zu nehmen. Allein mit
diesen Bestimmungen soll der Genossenschaftnur die Aufgabe zugewiesen werden,
im Wege korporativer Tätigkeit, also durch gemeinsame selbständige Betätigung

j die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder zu fördern, nach Erfordernis auch
im Wege der Petition die Mitwirkung öffentlicher Organe anzurufen, keines¬
wegs aber sollten durch diese Bestimmung den Genossenschaftenauch in jenen
Fällen , in welchen es sich nicht um die Geltendmachung subjektiver Rechts¬
ansprüche, sondern nur um Angelegenheiten handelt, welche irgendwie auch das
Interesse der Mitglieder der Genossenschaftberühren, Parteienrechte eingeräumt
werden, um Entscheidung über die Befugnisse Dritter zu begehren.

Aus diesen Erwägungen war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

2 .
Durchführung der Militärtaxgesetzuovelle.

Rund-Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 21. November
1907, Z . II -2634/2 , M . Abt. XVI 11245/07 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 6) :

Aus Anlaß der durch das Gesetz vom 10. Februar 1907, R .-G.-Bl . Nr . 30,
und die Vollzugsvorschrift vom 19. August 1907, R .-G.-Bl . Nr . 211, erfolgten
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Neuregelung des Militärtaxwesens hat das k. t. Ministerium für Landesver¬
teidigung mit dem Erlasse vom 12. November 1907, Dep. XV Nr . 7089, nach
gepflogenem Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern und dem
k. k. Finanzministerium Nachstehendes eröffnet:

Es wird selbstverständlichdie nächste Aufgabe der mit der Durchführung
des Militärtaxgesetzes betrauten politischen Behörden sein, sich mit den Be¬
stimmungen des Gesetzes und der Vollzugsvorschrift vollkommen vertraut zu
machen, nicht minder aber auch die einschlägigenBestimmungen des Personal¬
steuergesetzes und der bezüglichen Vollzugsvorschrift sich wieder genauestens
anzueignen, da zwischen der neuen Militärtaxe und der Personaleinkommen-
steuer ein untrennbarer Zusammenhang besteht.

Die legislative Neuregelung der erwähnten Materie ist aber für sich
allein augenscheinlich nicht ausreichend, um das Militärtaxwesen in neue
Bahnen zu leiten ; es erscheint vielmehr auch eine geänderte Behandlung der
Militärtaxagenden durch die Verwaltungsbehörden unabweisbar geboten.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die Mängel des bisherigen
Gesetzes und dessen seit langem gewärtigte Reform auch die Handhabung des
Gesetzes aus das Nachteiligste beeinflußt und geradezu der Anschauung Vorschub
geleistet haben, daß den Militärtaxagenden im Geschäftskreise der politischen
Verwaltung lediglich eine sekundäre Bedeutung zukomme. Entsprechend dieser
unzutreffenden Bewertung erfolgte häufig die Zuteilung des Militärtaxrefcrates
an minderqualifizierte Kräfte, ein Umstand, welcher seinerseits wieder nicht ohne
schädigende Rückwirkung auf die einschlägige Geschäftsbehandlung bleiben konnte.

Mit dieser Praxis muß gebrochen werden,  wenn das
neue Gesetz jene Erwartungen erfüllen soll, welche an dasselbe geknüpft werden.

Die Führung des Militärtaxreferates ist daher nur solchen Funktionären
zu übertragen , von denen sich eine genaue und sachkundigeBehandlung der
einschlägigen Angelegenheiten zuverlässig erwarten läßt.

Hiebei wird der Umstand nicht außer Betracht bleiben dürfen, daß ein
häufiger Wechsel in der Führung des Militärtaxreferates bei der Durchführung
des neuen Gesetzes noch weit abträglicher sein müßte, als dies schon bisher
der Fall war.

Auch versteht es sich von selbst, daß die prompte Vollziehung des Gesetzes
ein klagloses Zusammenwirken der politischen und der Steuerbehörden zur
unerläßlichen Voraussetzung hat.

Zur Vermeidung von Störungen dieses Zusammenwirkens wird es sich
empfehlen, in Fällen , in welchen sich zwischen diesen beiden Behörden etwa
Meinungsverschiedenheiten oder sonstige Differenzen ergeben sollten, von
polemischenKorrespondenzen jedenfalls Umgang und die I u t e r v e n ti o n der
Vorgesetzten Behörde in Anspruch zu nehmen.

Im einzelnen wird noch auf folgendes aufmerksam gemacht:
Das für dlc Veranlagung der Dienstersatztaxe maßgebende Einkommen

ist aus der von den Steuerbehörden bekanntzugebendenPersonaleinkommensteuer
jährlich zu ermitteln (§ 3 : 2 des Gesetzes). Diese Ermittlung des Einkommens
aus der Stmervorschreibung ergibt regelmäßig nur die Grenzen, innerhalb
welcher das für die Militärtaxbemessung maßgebende Einkommen liegt. So
weist eine Steuervorschreibung von 7 X 20 ü auf ein zugrunde liegendes
Einkommen von 1208 bis 1250 X hin, von welchem als Dienstersatztaxe 6 X
entfallen.

In jenen Fällen jedoch, in welchen bei der Steuervorschreibung die Be¬
stimmung des Z 172, Absatz3, Personalsteuergesetz zur Anwendung, und daher
die Personaleinkommensteuer nicht mit dem vollen tarifmäßigen , sondern mit
einem modifizierten Satze zur Vorschreibung gelangte, ist aus der Steuer¬
schuldigkeit der genaue Betrag des zugrunde liegenden Einkommens zu ent¬
nehmen. So entspricht z. B . eine Personaleinkommensteuer von 19 X 40 ü
einem Einkommen von 2001 X und es entfällt gemäß § 3, Punkt I , Absatz3
des Militärtaxgesetzes eine Dienstersatztaxe von 14 L.

Es können sich aber gewisse Ausnahmssälle ergeben, in welchen der die
Anwendung der Regel des Z 3, Punkt I, Absatz 3 des Militärtaxgesetzes be¬
dingende Einkommensbetrag aus der vorgeschriebenenPersonaleinkommensteuer
nicht zu ersehen ist. So entspricht die Personaleinkommensteuer von 20 X einem
Einkommen von 2002 bis 8200 X, während bei einem Einkommen von 2002 X
die Dienstersatztaxe mit l5 , bei 2003 X mit 16 und erst von 2004 X an mit
17 X zu bemessen ist. Die der Regel des § 3, Punkt 1, Absatz3 des Militär¬
taxgesetzes entsprechende Militärtaxbemessung wird in diesen Ausnahmsfällen
dadurch ermöglicht, daß gemäß Artikel 16, Punkt 1 der Durchführungsver¬
ordnung die Steuerbehörde , welcher der konkrete Einkommensbetrag hekannt ist,
in das Meldeformular jenen Bewag einzusetzen hat, welcher sich nach dem gesetz¬
lichen Tarife , unter Berücksichtigung der Anordnung an des Z 3, Punkt 1, letzter
Absatz des Militärtaxgesetzes, an Dienstersatztaxeergeben würde.

Sollte in derlei Fällen gegen das Ausmaß der Militärtaxe ein Rechts¬
mittel ergriffen werden, so kann wohl vorausgesetzt werden, daß die Partei
ihren Pcrsonaleinkommensteuer-Zahlungsaustrag produzieren wird, aus welchem
der zugrunde liegende Einkommensbewag auch zur Kenntnis der Politischen Be¬
hörde gelangt.

Die auf den Auslandsverkehr bezüglichen Bestimmungen des neuen Ge¬
setzes und seiner Durchführungsverordnung begünstigen die Freizügigkeit inso¬
fern, als eine Bemessung und Einhebung der Militärtaxe für Taxpflichtjahre,
welche in die Giltigkeitsdauer eines Auslandpasses fallen (bisher „zu ß 9" der
Ministerialverordnung vom 20. März 1881, R .-G.-Bl . Nr . 26) nicht mehr vor¬
geschriebenist. Auch wird in Auswanderungsfällen im Hinblicke auf die Be¬
stimmungen des ß 9, Punkt 2, Absatz2 des Gesetzes, beziehungsweiseArtikel 6,
Punkt 2, Absatz 2 der Durchführungsverordnung die Einhebung einer Militär¬
taxe künftighin vielfach nicht einzuweten haben.

Die Anordnung des Artikels 19, Punkt 4, Absatz 2 der Durchführungs¬
verordnung , wonach Auswanderer vor Ausfolgung der bezüglichen Bewilligung
über die ihre Eltern betreffenden Daten protokollarisch einzuvernehmen sind,

entspringt der Erwägung , daß von den aus der Wehr-,beziehungsweiseDienstpflicht
zum Zwecke der Auswanderung Entlassenen eine weitere Erfüllung der Melde¬
pflicht wohl kaum zu erwarten ist; die genaue Feststellung der für die Ent¬
scheidung über die Elterntaxpflicht relevanten Momente ist daher von besonderer
Wichtigkeit.

Endlich hat das Ministerium für Landesverteidigung in Erwägung des
Artikel 21, Punkt 1 der Durchführungsverordnungen zum Militärtaxgesetze un¬
geordnet, daß jedem Zahlungsaufträge bis aus weiteres zwei Posterlagsscheine
beizuschließen sind, um die Einzahlung der Militärtaxe im Wege der Postspar
kassa auch in dem Falle zu ermöglichen, wenn seitens der Partei etwa ein
Exemplar des Erlagscheines verdorben werden sollte.

L.
Militärärztliche Untersuchung der uichtaktiven Mann¬
schaft und der Reservisten ( n. a. Landwehrgagisten)

ans Anlaß militärischer Einbernfnngsbefehle.
Rund-Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 9. Dezember

1907, Z . II 2680/1 , M . Abt. XVI 12177/07 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 5) :

Das k. u. k. 2. Korps- und Landwehrkommando hat hinsichtlich der
Inanspruchnahme der Militär -(Landwehr-)ärzte seitens der nichtaktiven Mann¬
schaft und der Reserve-(n. a. Landwehr-)gagisten zur ärztlichen Untersuchungund
Ausfertigung militärärztlicher Zeugnisse aus Anlaß militärischer Einberufungs¬
befehle an die unterstehenden Militär -(Landwehr-)Behörden, Kommandos,
Truppen und Anstalten folgende Anordnungen erlassen:

1. Zur ärztlichen Untersuchung der in den Standorten der Ergänzungs-
bezirkskommandos des Heeres und der Landwehr sich aufhaltenden nichtaktiven
Mannschaft, welche wegen Krankheit und damit verbundener Transport¬
unfähigkeit zum Präsenzdienste, zur militärischen Ausbildung , zur Waffenübung
oder zur Ergänzung des Heeres und der Landwehr auf den Kriegsstand nicht
einzurücken vermag, dann zur Untersuchung der krankheitshalber um Ent¬
hebung von der Waffen-(Dienst-)übung bittlich werdenden Mannschaft und zur
Ausfertigung der bezüglichen militärärztlichen Zeugnisse ist gemäß Punkt 61
des Reglements für den Sanitätsdienst im k. u. k. Heere (kl-18) I . Teil, über
fallweisen Auftrag des Ergänzungsbezirkskommandanten der Chefarzt des be¬
treffenden Ergänzungsbezirkskommandos des Heeres beziehungsweise der Land¬
wehr berufen.

2. In den übrigen Militär -(Landwehr-)stationen hat das Militär -(Landwehr-)
stationskomm ando einen Militär -(Landwehr-)arzt zu bestimmen, der über sallweisen
Auftrag des Militär -(Landwehr-) stationskommandos, die ärztliche Untersuchung
der hiezu sich meldenden nichtaktiven Mannschaft vorzunehmen hat.

Die betreffenden Militär -(Landwehr-)stationskommandos haben diesen
Militär -(Landwehr-)arzt am 1. Jänner eines jeden Jahres dem Korpskommando
beziehungsweise dem Landwehrkommando namhaft zu machen.

In jenen Militärstationen , in welchen sich kein aktiver Landwehrarzt
befindet, ist die ärztliche Untersuchung von Personen der Landwehr durch den
Militärarzt des Heeres vorzunehmen.

3. Unmittelbar bei den zur Untersuchung berufenen oder bei anderen
Militär -(Landwehr-)ärzten sich meldende nichtaktive Mannschaft ist an den
Ergänzungsbezirkskommandanten, beziehungsweise an das Militär -(Landwehr-)
stationskommando zn weisen.

4. Auf Gagisten in der Reserve und der nichtaktiven Landwehr haben
vorstehende Bestimmungen gleiche Anwendung zu finden.

5. Im Sinne der Bestimmungen des § 33 : 7 und 38 : 5 der Wehr¬
vorschriften H . Teil , können die Ergänzungsbezirkskommandos Kranken den
Aufschub der militärischen Ausbildung , beziehungsweise die Enthebung von der
Waffen-(Dienst-)übung bewilligen, wenn diese em nach §5 : 7 derselben Vor¬
schriften ausgefertigtes ärztliches Zeugnis beibringen, welches die Ubnngs-
unfähigkeit zweifellos nachweist.

Der Nachweis der Transportunfähigkeit  ist zum Aufschub der militä¬
rischen Ausbildung und zur Enthebung von der Waffenübung in der Regel
nicht erforderlich. Es ist aber Pflicht der Ergänzungsbezirkskommandos in
zweifelhaften oder bedenklichen Fällen den Aufschub, beziehungsweise die Ent¬
hebung zu verweigern und die Gesuchsteller, soserne sie transportfähig sind, zur
unbedingten Einrückung anzuweisen.

Bei Gagisten in der Reserve und der nichtaktiven Landwehr wird das
Korpskommando beziehungsweise das Landwehrkommando den gleichen Vor¬
gang beobachten.

6. Bei der im Bereiche von Militär -(Landwehr-)stationen sich aufhaltenden
nichtaktiven Mannschaft und den im gleichen Verhältnisse befindlichen Reserve-
(nichtaktiven Landwehr-)gagisten darf von der Beibringung des in den Wehr¬
vorschriften (Z 5 : 7, 33 : 7, 38 : 5 und 43 : 11 des Ü . Teiles, Z 26 : 12,
28 : 4, 39 : 3 und 30 : 9 des III . Teiles) vorgeschriebenen militär -(landwehr)-
ärztlichen Zeugnisses grundsätzlich nicht abgesehen werden.

Die mit dem h. a. Erlasse vom 25. Oktober 1904, Z. 11-5591 (siehe
Normalienblätter des Magistrates Nr . 79 er 1904), mitgeteilten analogen An¬
ordnungen wurden gleichzeitig annulliert.
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4 .
Zulassung ungarischer Hausierer in Österreich.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . Dezember
1907 , Z . In -3634 , M . Abt . XVII 133/08 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 2) :

Im Hinblicke auf die Bestimmungen des Artikels XV des Vertrages , be¬
treffend die Regelung der wechselseitigen Handels - und Berkehrsbeziehungen
zwischen den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern der heiligen
ungarischen Krone , erscheint es notwendig klarzustellen , ob und inwiefern die
Hausierer aus dem anderen Staatsgebiete mit Rücksicht aus die noch in beiden
Staaten gellenden Bestimmungen des Hausierpatenles vom 4 . September 1852,
R .-G .-Bl . Nr . 252 , auch nach dem 3t . Dezember 1907 zur Ausübung des
Hausierhandels zuzulassen sind.

Auf Grund der im Gegenstände gepflogenen Verhandlungen mit dem
königl . Ungar . Handelsministerium hat das k. k. Handelsministerium mit dem
Erlasse vom 23 . Dezember 1907 , Z . 40077 , der k. k. Dtatth älteres behufs
sofortiger Verständigung der Unterbehörden und aller im Sinne des Z 8 H.-P.
zur Bidierung der Hausierbücher berufenen Behörden folgendes eröffnet:

Bis zur gesetzlichen Neuregelung des Hausierhandels find alle jene Hausierer
aus den Ländern der ungarischen Krone nach Maßgabe der Bestimmungen des
Hausierpatentes zur Ausübung des Hausierhandels in den im Reichsrate ver¬
tretenen Königreichen und Ländern zuzulassen und als begünstigte Hausierer zu
behandeln , welche aus den im H 17 des Hausierpatentes und den Nachträgen
zu demselben genannten begünstigten Gegenden stammen und deren seitens der
kompetenten Behörde ausgestellte Hausierbücher auf die in den betreffenden
Normen bezeichnten Waren lauten.

Analoge Weisungen , betreffend die Behandlung der österreichischen be¬
günstigten Hausierer in den Ländern der ungarischen Krone , werden seitens der
königl . ungarischen Regierung erlassen.

Was schließlich die n i ch t begünstigten Hausierer betrifft , so werden die¬
selben nach dem 31 . Dezember 1907 zur Ausübung des Hausierhandels in dem
anderen Staatsgebiete nicht mehr zugelassen werden.

5 .
Vermittlung von Eheschließungen.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 8. Jänner 1908,
Z . I n-3677 (M . B . A. I 3902/08 ) :

Mit der Entscheidung vom 18 . Oktober 1903 , Z . 1-2168 , hat die k. k.
Statthalterei der M . Fr . in Wien die Bewilligung zur gewerbsmäßigen Ver¬
mittlung von Eheschließungen auf Grund des Staatsministerial -Erlasses vom
28 . Februar 1863 , Z . 2306 , mangels des Lokalbedarfes und beim Abgänge
sonstiger berücksichtigungswürdiger Umstände verweigert.

Dem gegen diese Entscheidung eingebrachlen Rekurse der M . Fr . hat das
k. k. Handelsministerium mit Erlaß vom 4 . Dezember 1907 , Z . 93107 , keine
Folge gegeben , weil die Ehevermittlung im Hinblicke auf den Gegenstand d̂ieser
Bermittlungstätigkeit nicht als eine Vermittlung von Privatgeschäften im Sinne
der für die Privatgeschäftsvermittlung geltenden Normen angesehen werden und
mit Rücksicht auf die im Z 879 a. b. G .-B . ausgesprochene Ungültigkeit der
Vereinbarung eines Lohnes für die Vermittlung eines Eheversprcchens über¬
haupt nicht den Gegenstand eines gewerbsmäßigen Betriebes bilden kann.

«.
Hausierhandel mit Speisegewürzen.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . Jänner
1908 , Z . I a-3373 , M . Abt . XVII 402/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 9) :

„Das k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 25 . März 1905,
Z . 46398 , an die k. k. mährische Statthalterei eröffnet , daß dem Ansuchen der
Gemeinden Banow , Bkezowa . Brozuwek , Bysttitz , Kladna -Min , Lopentk,
Olschowetz , Petruwka , Podhradi , Poslowitz , Preökowitz , Suchaloza und
Newschowa um Ermächtigung der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Ungar .-Brod
zur Ausfolgung von Hausierbüchern lautend auf den Hausierhandel mit Samen,
Gewürzen , Gemüsen und Obst insoweit keine Folge gegeben werden kann , als
dieses Ansuchen die Erteilung von Bewilligungen zum Hausierhandel mit
„Gewürzen " betrifft , da Gewürze im allgemeinen zu den gemäß H 12 , iit . a
des Hausierpatentes vom Hausierhandel ausgeschlossenen Spezereiwaren gehören.

Dagegen besteht kein gesetzliches Hindernis dieser Art gegen die Ausfolgung
von Hausierbüchern lmuend auf Gartensamen , Obst , Gemüse , Anis , Fenchel,
Kümmel , Majoran und Paprika ."

7 .
Bringung der Waldprodnkte.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 16 . Jänner 1908,
Z . Xa -3729 (M . Abt . IX 328/08 ) :

Zufolge Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums vom 19 . Dezember 1907,
Z . 43249/1445 , sind aus den Kreisen der Waldbesitzer und Holzindustriellen
Klagen darüber laut geworden , daß die politischen Behörden die Bestimmung
der ZZ 24 und 25 des Forstgesetzes über die Bringung der Waldprodukte in
einer Weise handhaben , die im Sinne und Wortlaute dieser Paragraph ? nicht
begründet sei.

Insbesondere wurde darüber Beschwerde geführt , daß die politischen
Behörden Bedenken tragen , auf Gmnd der Bestimmungen des Z 24 des Forst¬
gesetzes die Bringung von Waldprodukten über fremde Grundstücke mittels
Seilbahnen sowie die Benützung fremder Grundstücke zu der mit der Bringung
notwendig verbundenen vorübergehenden Ablagerung der Waldprodutte zu
bewilligen.

Auch müsse ein Waldbesitzer , dem die Bewilligung zur Bringung der
Waldprodutte über fremde Grundstücke auf Grund des A 24 des Forstgesetzes
seitens der Politischen Behörde erteilt worden sei, dennoch jedesmal von neuem
wieder um die Erteilung einer solchen Bewilligung einschreiten , wenn er von
Jahr zu Jahr oder in kürzeren Intervallen dieselbe Bringungsstrecke , zum
Beispiele bei Aneinanderreihung von Schlägen eines Hiebzuges oder bei den
zum Zwecke der Bestandespflege vorgenommenen Durchreiserungen und Durch¬
forstungen , in Anspruch zu nehmen gezwungen fei. Schließlich wurde geltend
gemacht , daß durch die Rekurse der Besitzer der zur Bringung der Waldprodukte
notwendigen Grundstücke die Inbetriebsetzung der Bringungsanlage oft so lang e
verzögert werde , daß die Gefahr einer Jnsekrcnverheerung für die angrenzenden
Waldteile entstehe.

Mit Rücksicht hierauf hat sich das Ackerbauministerium veranlaßt gesehen,
folgende Erläuterungen der Bestimmungen des H 24 des Forstgesetzes zu geben:

Über die Bringungsart enthält der Z 24 des Forstgesetzes keinerlei besondere
Vorschriften und bestimmt nur im allgemeinen , daß die Waldprodukte auf die
mindest schädliche Weise über fremde Gründe gebracht werden sollen . Bei Ein¬
haltung dieser allgemeinen Vorschrift kann also, wenn die sonstigen Bedingungen
für die Anwendung des Z 24 des Forstgesetzes gegeben sind, die Bewilligung für
jede Art der Bringung der Waldprodukte , sei es mittels Wagen , Ries -Schlitt-
leitwagen , sei es mittels Seilbahnen , Bremsbahnen und dergleichen erteilt
werden.

Was die Lagerung der Waldprodutte auf fremden Grundstückeu an¬
belangt , so wird in jedem einzelnen Falle zu untersuchen sein, ob die Bringung
der Waldprodukte mittels der betreffenden Bringungsanlage ohne vorüber¬
gehende Lagerung der Waldprodukte auf fremden Grundstücken technisch un¬
durchführbar wäre . Im bejahenden Falle kann der zur vorübergehenden
Lagerung der Waldprodukte unumgänglich notwendige Platz als ein integrie¬
render Bestandteil der betreffenden Bringungsanlage selbst angesehen werden
und finden auf ihn die Bestimmungen des Z 24 des Forstgesetzes gleichfalls
Anwendung.

Über die Zeitdiner , für welche die Bewilligung zur Bringung der Wald¬
produkte Uber fremde Grundstücke zu erteilen ist, enthält der Z 24 des Forst¬
gesetzes keinerlei einschränkende Bestimmung.

Es kann daher in Fällen , in denen um die Erteilung der Bewilligung
für eine längere Zeitdauer oder für mehrere zeitlich begrenzte Holzbringungs¬
akte angesucht wird , die Bewilligung für diese längere Zeitdauer oder für
mehrere zeitlich begrenzte Holzbringungsatte im Vorhinein erteilt werden,
wenn die sonstigen Bedingungen des Z 24 des Forstgesetzes gegeben sind.

Wenn die Verzögerung der Bringung der Waldprodukte öffentliche
Interessen gefährden würde , z. B . wenn bei nicht rechtzeitiger Bringung der
Waldprodukte die Gefahr einer Jnsektenverheerung für den Wald zu besorgen
wäre , so kann dem gegen die unterbehördliche Bringungsbewilligung cinge-
brachten Rekurse die aufschiebende Wirkung aberkannt und die Entscheidung der
Bezirkshauptmannschaft auf Grund des Z 93 der mit der Ministerial -Berordnung
vom 17 . März 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 52 , erlassenen Amtsinstruktion , sogleich in

> Wirksamkeit gesetzt werden.

8 .
Vorschrift über bas Aufsnchen von Bestellungen

auf Luxuswäsche.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 20 . Jänner 1908,

Z . Ia -3647 , M . Abt . XVII 546/08 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 14) :

Nach der Ministerial -Verordnung vom 24 . Juli 1903 , R .-G .-Bl . Nr . 64,
wird das Aufsuchen von Bestellungen außerhalb des Standortes des Gewerbe-

^ treibenden bei den im K 59 , Absatz 2 des Gesetzes vom 25 . Februar 1902,
R .-G .-Bl . Nr . 49 , erwähnten Personen ohne deren Aufforderung auch hin¬
sichtlich der Luxuswäsche (Putzwäsche ), d. i. der aus feineren Geweben her¬
gestellten , in erheblichem Ausmaße mit Ziernähten , Ziersäumen , Stickereien,

j Spitzen oder Rüschen u . dgl . ansgestatteten Weißwäsche gestattet.
Wie dem k. k. Handelsministerium zur Kenntnis gelangt ist, wird von

einzelnen Gewerbebehörden der Begriff „Weißwäsche " dahin ausgelegt , daß
unter Weißwäsche nur Wäsche von weißer Farbe zu verstehen sei und daß
deshalb für färbige Wäsche, auch wenn sie aus feineren Geweben besteht und
mit Aufputz versehen ist, die Begünstigung des freien Aufsuchens von Be¬
stellungen im Sinne der zitierten Ministerial -Verordnung nicht einzutreten habe.

Das Ministerium hat nun mit dem Erlasse vom 21 . Februar 1907,
Z . I86l1 , eröffnet , daß eine derartige Beschränkung des Begriffes „Weißwäsche"
keineswegs der im Handelsverkehre bestehenden Übung entspricht , da die Be¬
zeichnung „ Weißwäsche " in der Handelsterminologie für jede Gattung Wäsche

1*
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und nicht für Wäsche von weißer Farbe gebraucht wird, ähnlich wie der
Ausdruck „Weißwaren " nicht nur für Waren von weißer Farbe , sondern auch
für färbige Waren üblich ist.

Da somit für die Qualifikation einer Wäsche als Luxuswäsche die Farbe
der Wäsche ganz ohne Bedeutung ist und als Kriterien der Luxuswäscheim
Sinne der Ministerial -Verordnung vom 24. Juli 1903, R.-G.-Bl . Nr . 164,
lediglich ein feineres  Gewebe und der in der Verordnung näher angeführte
Aufputz  anzusehen find, so erscheint geinäß dieser Ministerial -Verordnung ein
Aufsuchen von Bestellungen außerhalb des Standortes des Gewerbebetriebes
auch lür färbige Wäsche, wofern sie die oben erwähnten Kriterien einer Luxus¬
wäsche ausweist, bei den im Z 59, Absatz2 des Gesetzes vom 25. Februar 1902,
R.-G.-Bl . Nr . 49, erwähnten Personen ohne deren vorherige Aufforderung
zulässig.

Dagegen darf die erwähnte Begünstigung bezüglich des Aufsuchens von
Bestellungen nicht mißbräuchlich auf gewöhnliche, den Voraussetzungen der
zitierten Bestimmung nicht entsprechende Wäscheartikel ausgedehnt werden.

Hievou werden die Bezirkshauptmannschaften, der Wiener Magistrat und
die magistratischen Bezirksämter, die Stadträte in Wiener-Neustadt und Waid¬
hofen a. d. Abbs zur Darnachachlung verständigt.

S.
Befähigungsnachweis für das Baumeistergewerbe.

(Normalienblatt des Magistrates Nr. 13.)
Über eine Anfrage der Genossenschaftder Bau - und Steinmetzmeister in

Wien hat die k. k. n.-ö. Statthaltern mit dem Erlasse vom 21. Jänner 1908,
Z . Ia -3670 (M . Abt. LVII 505/08 ), nachstehendes anher eröffnet:

Bei den Absolventen der höheren Gewerbeschule oder der technischen
Hochschule genügt die Bestätigung eines berechtigten Bauführers , daß der Be¬
werber sich zum Zwecke der Erlernung des betreffenden
Gewerbes  ein Jahr , beziehungsweise sechs Monate habe verwenden lassen.
Aufdingung und Freisprechung vor der Genossenschaftist für diese Fälle nicht
vorgeschrieben. Der H 13 der M .-B. vom 27. Dezember 1893, R .-G.-Bl . Nr . 195,
bezieht sich hinsichtlich des Lehrzeugnisses nur auf die Bewerber , welche von der
theoretischen Teilprüfung nicht enthoben sind (Z 6 d. M .-V.), also nicht aus
die Absolventen der höheren Gewerbeschule oder der technischen Hochschule.

Eine Verwendung bestimmter Art im betreffenden Gewerbe (Z 10 e) ist
nicht vorgeschrieben; es kann demnach eine bestimmte Verwendung nicht ver¬
langt werden. Selbstverständlich könnte ein Scheinverhältnis die wirkliche Ver¬
wendung nicht ersetzen.

Wenn sich auch die in dieser Verwendung Stehenden dem Wortlaute des
Z 97 der Gewerbeordnung nach als „Lehrlinge" qualifizieren, so können sie
vermöge der besonderen Bestimmung des Spezialgesetzes nicht unter die all¬
gemeinen Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Lehrlinge gestellt werden.

1«.
Richtigstellung der Pfarrsprengelregulierung im IV.

und V . Bezirke.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25. Jänner 1908,

Z. 111-305/16 (M. Abt. XXII 420/08) :
Das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht hat laut des Erlasses

vom 30. Dezember 1907, Z . 52866, die Richtigstellung der mit dem Erlasse
des genannten Ministeriums vom 2. Mai 1908, Z . 15970, genehmigten Neu¬
abgrenzung des Pfarrsprengels zu St . Florian im V. Wiener Gemeindebezirke,
und zwar in der Weise genehmigt, daß die in der Achse der südlichen Rand¬
straße des Einsiedlerplatzes verlaufende Nordgrenze dieses Pfarrsprengels nicht
die Nummern 13 bis 7 dieses Platzes, sondern die Nummern 13 bis 8 und j
ferner die in der Achse der Einfiedlergasse bis zum Einsiedlerplatze verlaufende
Westgrenze dieses Pfarrsprengels nicht die Nummern 2 bis 42 dieser Gaffe,
andern die Nummern 2 bis 48 umfassen.

11 .
Ungarische Heilanstalten , Kraukeuhäuser und Kinder¬

asyle . ( Verzeichnis der Berpflegsgebühren . )
Des königl. Ungar. Ministerium des Innern hat mit Note

vom 29. Jänner 1908, Z. 11797-VII a, dem Wiener Magistrate
nachstehendes Verzeichnis übermittelt. (M. Abt. XVIII 1036) :
X. Verzeichnis über die pro 1908 scstgcstelltcn täglichen Verpflegsgebiihren
der ungarischen Staats -Heilanstalten , der Staats -, Landes - und der öffent¬

lichen und mit dem Offcntlichkeitsrcchte ausgestatteten Krankenhäusern.
I . Staats - Heilanstalten,

ü . Staatsspitäler.
1. Königl. Ungar. Staatsspital in Pozsony:

s) besondere Klasse 5 X,
b) allgemeine Klasse 1 X 80 ü.

2. Königl. ungar . Staatsspital in Marosvasarhely 1 X 80 X
3. Königl. ungar . Staats -Augenkrankenhaus in Brassü:

1. Klasse 4 L.
Allgemeine Klasse 1 X 80 X

4. Budapester königl. ungar . Augenspital:
I . Klasse 6 X.
Allgemeinê Klasse 2 X 70 X

5. Königl. ungar . Staats -Trachoma-Krankenhaus in Perlak 1 X.
6. Königl. ungar . Staats -Trachoma-Krankenhaus in Szeged:

I. Klasse 5 X.
Allgemeine Klasse 1 L 94 ü.

7. Königl. ungar . Staats -Trachoma-Krankenhaus in Zsablya 1 X.
8. Königl. ungar . Staats -Trachoma-Krankenhaus in Zsolna 1 X.
9. Polizei-Krankenhaus in Budapest 1 X 80 X

8 . Staats -Jrrenheilanstalten.
1. Königl. ungar . Staats -Jrrenheilanstalt am Leopoldsfelde in Budapest

Besondere Klasse 12 X.
I . Klaffe 8 X.

II . Klasse 3 X.
III . Klasse 1 X 40 X

2. Königl. ungar . Staats -Jrrenheilanstalt am Engelsfelde in Budapest
II . Klasse 3 X.

III . Klasse 1 X 40 X
3. Königl. ungar . Staats -Jrrenheilanstalt in Nagyszeben:

I. Klasse 8 X.
II . Klasse 3 X.

III . Klasse 1 X 40 X
4. Königl. ungar . Staats -Jrrenheilanstalt in Näqvkallö:

II . Klasse 3 X.
III . Klasse 1 X 40 X

II . Landes - Krankenhäuser.
1. Landes-Krankenhaus „Karolina " in Kolozsvär 2 X.

III . Allgemeine Krankenanstalten.
1. Komitatsspital in Arad 1 X 50 X
2. Komitatsspital in Aranhosmaröt I X.
3. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Basa 2 X 2 X
4. Komitatsspital in Balassagyarmat 1 X 54 X
5. Komitatsspital in Beregszäsz 1 X 70 X
6. Komitatsspital in Besztercze 1 X 36 X
7. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Beszterczebanya 1 X 50 X
8. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Brassö 1 X 40 X
9. Allgemeines Krankenhaus am Budapester linken Donauufer:

St . Rochus, St . Stephan , Szt . Laszlö 2 X 80.
10. Allgemeines Krankenhaus am Budapester rechten Donauufer:

Szt . Jänos , Szt . Margit 2 X 80 X
11. Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde Csaba 1 X 70 Ir
12. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Csikszereda 1 X 24 X
13. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Czelldömölk 1 X 60 X
14. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Debreczsn 1 X 70 I>.
15. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Des 1 X 38 X
16. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Döva 1 X 58 X
17. AllgemeinesKrankenhaus des Komitates in Dicsöszentmartön 1X 60 X
18. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Ersekujvär 1 X 76 X
19. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Esztergom 1 X 82 X
20. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Fehergyarmat 1X 76 ü.
21. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Fehörtemplom 1 X 34 X
22. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Fiume IX 74 X
23. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Fogaras I X 46 X
24. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Gyöngyös 1 X 62 ü.
25. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Györ 1 X 80 X
26. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Gyula 1 X 76 X
27. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Homonna 1 X 80 X
28. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Jäszberöny 1 X 46 X
29. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Kaposvär 1 X 86 X
30. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Kapuvär 1 X 60 X
31. Stiftungskrankenhaus in Kassa 1 X 78 X
32. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Kisvärda 1 X 64 X
33. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Komärom 1 X 76 X
34. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Leva 1 X 52 X
35. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Lippa 1 X 68 X
36. Allgemeines Krankenhaus der Smdt Losoncz1 X 58 X
37. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Makü 1 X 62 X
38. Allgemeines Krankenhaus der Komitates Marczali 1 X 50 X
39. AllgemeinesKrankenhaus des Komitates in Maramarossziget I X 68 X
40. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Miskolcz 2 X 6 X
41. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Mödos 1 X 42 X
42. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Mohacs 1 X 80 X
43. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Munkäcs 1 X 74 X
44. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Muraszombat 1 X 50 X
45. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nagybecskerek l X 66 X
46. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nagyenyed 1 X 36 X
47. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Nagykanizsa 1 X 46 X
48. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Naghkäroly 1 X 30 X
49. Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nagykikinda 1 X 34
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50 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nagymihäly 1 X 78 X.
51 . Allgemeines Krankenhaus derZStadt Nagyszeben 1 X 62 X.
52 . Stiftungsspital in Nagyszentmiklüs 1 X 72 X
53 . Allgemeines Krankenhaus in Nagyszombat 1 X 60 X
54 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nagyszöllös 1 X 58 X.
55 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nagytapolcsäny 1 X 50 5.
56 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nagyvärad 1 X 62 5.
57 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nyiregyhäza 1 X 74 X
58 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Nyitra 1 X 74 X
59 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Pancsova 1 X 28 X
60 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Pecs 1 X 76 X
61 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Rimaszombat 1 X 58 X
62 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Sätoralja -Ujhely 2 X 2 X
63 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Segesvar 1 X 8 -i X.
64 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Szepsiszentqyörgy lX32X
65 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Sopron 1 X 54 X
66 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Szabadka 1 X 98 X
67 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Szatmar 1 X 50 X
68 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Szeged 1 X 84 5.
69 . Stiftungsspital in Szekszärd 1 X 60 X
70 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Szskely -Udvarhely 1X 64 X
71 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Szskessehervar 1X 88 X
72 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Szentes 1 X 70 X
73 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Szigetvär 1 X 60 X
74 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Szolnok 1 X 88 X
75 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Temesvär 1 X 70 X
76 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Torda I X 76 X
77 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Törökkanizsa 1 X 60X
78 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Trencsön 1 X 70 X
79 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Ungvär 1 X 72 X.
80 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Zalasgerszeg 1 X 50X
81 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Zilah 1 X 52 X.
82 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Zsombolya 1 X 36 X.

ßkIV . Mit dem Öffentlichkeitsrechte ausge stattete
Krankenhäuser.

1. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Barts « 1 X 52 X.
2 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Belsnyes 1 X 40 X.
3 . Allgemeines Krankenhaus des Bezirkes in Borosjenö 1 X 70 X.
4 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Breznobanya 1 X 40 X.

, 5 . Allgemeines Krankenhaus der „ Bethesda " in Budapest 2 X 10 X
6. Budapester Kinderspital „ Weißes Kreuz " (Feher Kereszt ) 2 X 20 X.
7 . Budapester Pasteur -Institut 2 X.
8 . Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde Csongräd 1 X.
9 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Czeglöd 1 X 30 X.

10. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Eperjes 1 X 48 X.
11 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Erdöd 1 X 40 X.
12 . Krankenhaus „ Iren " in Felsövisö 1 X 50 X.
13 . Krankenhaus in Gyergyöszentmiklös 1 X 42 X.
14 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Gyulafehsrvär 1 X 20 X.
15 . Allgemeines der Stadt Hüdmezo -Vasärhely 1 X 74 X.
16 . Augenspital der Stadt Hödmezö -Vasärhely 1 X 64 X.

» 17 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Jpolysäg 1 X 50 X.
18 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Karlnsebes 1 X 50 X.
19 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Kecskemst 1 X 50 X.
20 . Vereinsspital in Kszdiväsärhely 1 X 40 X.
21 . Bezirksspital „Köhalom " 1 X 40 X.
22 . Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde Körmend I X 40 X.
23 . Bezirksspital in Körösbänya 1 X 40 X.
24 . Bereinskrankenhaus in Köszeg 1 X 26 X.
25 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Liploszentmiklös 1 X 50 X.
26 . Krankenhaus „ Hermann Gusztav " in Löcse 1 X 82 X.
27 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Lugos 1 X 58 X.
28 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Magyarövär 1 X 60 X.
29 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Medgyes 1 X 50 X.
30 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Nagybänya 1 X 40 X.
31 . Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde Nagysömkut 1 X 30 X.
32 . Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde NagyAalonta 1 X 50 X.
33 . Kinderspital „ Sztaroveczky " in Nagyvärad 1 X 44 X.
34 . Israelit , heil . . Vereinsspital in Nagyvärad 1 X 50 X.
35 . Stiftungsspital in Nsmetujvär 1 X 70 X.
36 . Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde Orsova 1 X 60 X.
37 . Franz Josef -Kinderspital in Pozsony 1 X 50 X.
38 . Küsa -Schopper ' sches Krankenhaus in Rozsnyö 1 X 48 X.
39 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Selmeczbäuya 1 X 60 X.
40 . Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde Siklös 1 X 50 X.
41 . Allgemeines Krankenhaus der Gemeinde SUmeg 1 X 24 X.
42 . Krankenhaus der „ Menschenfreunde " in Szombathely 1 X 40 X.
43 . Gebär -Abteilung des Landes -Findelhauses „ Fehsr Kereszt " („ Weißes

Kreuz ") in Temesvär 1 X 70 X.
44 . Allgemeines Krankenhaus des Komitates in Tnröczszentmartön

1 X 40 X.
45 . Graf Karolyi 'sches Spital in Ujpest 2 X 10 X.
46 . Armen -Krankenhans in Ujpest 2 X.
47 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Ujvidsk 1 X 60 X.
48 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Veszprsm I X 50 X.
49 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Zenta 1 X L0 X.

50 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Zircz 1 X 60 X.
51 . Allgemeines Krankenhaus der Stadt Zombor 1 X 30 X.

8 . Verzeichnis der mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestatteten ungarischen
Staats Kinderasyle.

In Arad , Budapest , Debreczsn , Äyula , Kassa , Kecskemst , Kolozsvar,
Maros -Väsürhely , Munkäcs , Nagyväräd , Pöcs , Rimaszombat , Szabadka,
Szeged , Szombathely , Temesvär und Veszprsm.

Anmerkung.

Die für die in diese Staats -Kinderasyle aufgenommenen Kinder aus¬
ländischer Staatsbürger zu berechnenden monatlichen Verpflegskosten werden
festgesetzt für 0 bis 1 Jahr 20 X , für ein Alter von 1 bis 2 Jahren 16 X , für ein
Alter von 2 bis 7 Jahren 14 X , für ein Alter von 7 bis >5 Jahren 16 X.

Diese Verpflegskosten wurden für die bezeichnten Kinderasyle nicht für
jedes Jahr , sondern für einen längeren Zeitabschnitt sestgestellt.

IS.
Honorarkonsul der Republik El Salvador in Wien,

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . Februar 1908
Z . IX -526/3 (M . Abt . XXII 584/08 ) :

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 17 . Jänner 1908 dem österreichischen Staatsangehörigen Leopold Tintner
in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines Honorarkonsuls der
Republik El Salvador in Wien allergnädigst zu gestatten und dem bezüglichen
Bestallungsdiplome das Allerhöchste Exequatur huldreichst zu erteilen geruht.

Der Genannte wird daher in seiner amtlichen Stellung anzuerkennen sein.

13 .

Befähigungsnachweis für Haudelsgewerbe.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 11. Februar 1908,

Z . Ia -473/4 (M . Abt XVII 905/08 ) :
Da der Herr Minister für Kultus und Unterricht mit Erlaß vom

15 . Dezember 1907 , Z . 35547 , der zweiklassigen Handelsschule in Schwaz vom
laufenden Schuljahre angefangen das Öffentlichkettsrecht verliehen hat , gehört
diese Anstalt nunmehr zu jenen Handelsschulen , deren Abgangszeugnisse gemäß
Z 2 der Ministerial -Verordnung vom 13 . August 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 198 , den
Nachweis der vorgeschriebenen Lehrzeit in einem Handelsgewerbe zur Gänze
ersetzen.

Die Bezirksbehörden werden zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht vom
17 . Jänner 1908 , Z . 789 angewiesen , daß dem im Einvernehmen mit dem k. k.
Ministerium für Kultus und Unterricht ergangenen Erlasse des k. k. Handels¬
ministeriums vom 13 . August 1907 , Z . 24999 (intimiert mit dem h. a . Erlasse
vom 24 . August 1907 , Z I a -2144/3 ) beigelegene Verzeichnis der begünstigten
Anstalten sub II durch Beifügen der zweiklassigen Handelsschule in Schwaz zu
ergänzen.

Dieser Erlaß ergeht an alle Bezirkshauptmannschaften , den Wiener Magistrat
(Abteilung XVII ), die magistratischen Bezirksämter für den I . bis XXI . Bezirk
in Wien und die Stadträle in Wiener -Neustadt und Waidhosen a. d.Wbbs.

14 .
Hausfrisenrinnen . — Berechtigung zur Ankündigung

in Tagesblättern.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat über Rekurs gegen das Straferkenntnis

des magistratischen Bezirksamtes für den VIII . Bezirk in Wien , M . B.
A. VIII , 30327/07 , womit eine Hausfriseurin wegen unbefugten Gewerbe¬
betriebes bestraft wurde , weil durch Ankündigungen in Tagesblättern die
häusliche Nebenbeschäftigung des Hansfrisierens einen gewerblichen Charakter
annehme , entschieden : '

Das angefochtene Erkenntnis wird aufgehoben , weil die Rekurrentin weder
eine feste gewerbliche Betriebsstätte hat , noch fremde Hilfsarbeiter beschäftigt und
soniit kein Gewerbe beweibt , sondern bloß eine häusliche Nebenbeschäftigung
ausübt.

IS.
Richtigstellung.

I » Nr . I der „ Gesetze, Verordnungen rc." hat auf Seite 3, oub 8
„Borschrift , betreffend Wegabsperrung aus Jagdrücksichten " im
dritten Absätze des Statthalterei -Erlasses das erste „nicht " zu entfallen . Der
Satz hat demnach zu lauten : „ Insofern es sich in solchen Fällen . . ."
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II. NormativbestiinmuntM.
Hemeindei al:

L«.
Beiziehung der Bezirksvorsteher , beziehungsweise
Bezirksvorfteher -Stellvertreter zu gemeinderätlicheu

Kontroll Kommissionen.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel vom 30 . Jänner

1908 , M . Abt . XXII 4017/07 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 8) :

Der Gemeindcrat hat in der Sitzung vom 7. Jänner 1908 zur Z . 17507
in Abänderung des Gemeinderats -Beschlusses vom 9. April 1897 , Z . t>097,
betreffend die Zusammensetzung der Kommissionen zur Kontrolle des gesamten
in Wien befindlichen unbeweglichen Vermögens der Gemeinde Wien , sowie des
unbeweglichen Vermögens der unter ihrer Verwaltung stehenden Fonde beschlossen:

„Die bezirksweise gewählten Kommissionen haben außer den bereits be¬
stimmten Mitgliedern des Stadtrates und Gemeinderates auch, und zwar nur
mit beratender Stimme aus dem jeweiligen Bezirksvorsteher , beziehungsweise
in dessen Verhinderung aus dem Bezirksvorsteher -Stellvertreter zu bestehen ."

Hievon setze ich die städtischen Ämter in Kenntnis.

17 .
Erhöhung des Taglohnes für die Hilssarbeiterinne«

der Wiener Gemeindefriedhöfe.
Der Wiener Gemeinderat hat in seiner Sitzun i vom 11 . Fe¬

bruar 1908 , P .-Z . 1661 (M . Abt . VlII 7478/07 ) folgenden
Beschuß gefaßt:

Der Taglohn für die Hilfsarbeiterinnen in den im Eigenbetriebe der Ge¬
meinde stehenden Friedhöfen wird vom 1. Jänner 1908 ab auf 2 X erhöht.

Magistrat:
18 .

Zuständigkeit für Amtshandlungen über die nach
der Heimatsgesetznovelle von Personen außerhalb

Wiens erhobenen Ansprüche.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 21 . Jänner

1908 , M . D . 131/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 4) :
Laut Verfügung des Herrn Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  vom

16 . Jänner 1908 , Z . 862 , sind von nun an die von Personen außer¬
halb Wiens  nach der Heimatgesetznovelle erhobenen Heimatrechtansprüche
nicht mehr von der Magistrats -Abteilung XVI , sondern von der Magistrats-
Abteilung XI a der Amtshandlung zu unterziehen.

Demgemäß ist in der Geschäftseinteilung für den Magistrat , Abschnitt
bei Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilung XI a (Seite 41 ) folgender
Satz am Schluffe anzufügen:

„Amtshandlung über alle von außerhalb Wiens wohnhaften Personen
nach der Heimatgesetznovelle geltend gemachten Ansprüche wegen Aufnahme
oder wegen Zusicherung der Aufnahme in den Wiener Heimatverband . "

Diese Anordnung hat sofort in Kraft zn treten ; die in der Magistrats-
Abteilung XVI dermalen anhängigen Akten über die bezeichnten Ansprüche
sind der Magistrats -Abteilung XI a zur weiteren Amtshandlung abzutreten.

LS.

Genaue Bezeichnung der Adressen bei Postsendungen.
Erlaß des Ober -Magistratsrates Karl Appel  vom 25 . Jänner

1908 , M . Abt . XXII 235,08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 7) :

Das k. k. Handelsmimsteriumlhatsmitgeteilt , daßzvon der k. k. Post - und
Telegraphen -Direktionjin Wien im Nnvernehmen mit dem k. k. Justizministerium
das Verzeichnis der Wiener Gassen , Straßen , Plätze , HöfeFHotels , Behörden,
Ämter und öffentlichen ^Anstalten mit Angabe der Briefbestell - und Gerichts-
bczirke neu aufgelegt wurde und .zum Preise von 14 !> per Stück bei allen
Postämtern bezogen werden kann.

Gleichzeitig wurde das Ersuchen wiederholt , durch möglichst vollständige
Adressierung der Postsendungen die Zustellung zu erleichtern und bemerkt , daß
bei mangelhaften Bestellangaben die Post für Verzögerungen in der Zustellung
nicht verantwortlich gemacht werden könne.

Ich sehe mich daher veranlaßt , den städtischen Ämtern die Erlässe der
Magistrats -Direktion vom 3. Juli 1905 , M . D . 1919/05 (Normalienblatt Nr . 56
er 1905 ), und vom 8 . Februar 1907 , M . D . 556/07 (Normalienblatt Nr . 8
er 1907 ), neuerlich in Erinnerung zu bringen und dieselben anzuweisen , alle
Adressen möglichst vollständig anzugeben , insbesondere aber auf den für Wien
bestimmten Postsendungen die richtigen Postbestellbezirke zu bezeichnen.

L«.
Anschaffung von Drncksorten.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 1. Februar
1908 , M . Abt . XXII 219/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 10) :

Ich habe die Wahrnehmung gemacht , daß bei Anschaffung von Drucksorten
die zufolge Erlasses der Magistrats -Direktion vom 17 . März 1904 (Normalien¬
blatt Nr . 21 ex 1904 ) gegebenen Vorschriften nicht genau beachtet werden ; so
werden insbesondere Bestellungen oft verspätet gemacht und daher als „ dringend"
bezeichnet , was bei rechtzeitiger Anschaffung nicht notwendig wäre , ferner werden
für viele Drucksorten , für welche billige Papiersorten vollkommen genügen,
teuere Sorten angeschafft , endlich wurden wiederholt neue Drucksorten ohne
vorherige Genehmigung der Magistrats -Direktion beim Buchdrucker bestellt.

In vielen Ämtern herrscht auch die Gepflogenheit , bei Bestellungen von
Drucksorten anstatt der erforderlichen Stückzahl den Bedarf in Bogen anzugeben.
Da aber das für den Druck bestimmte Papier in Doppelformaten ausgegeben
wird , ist es wiederholt vorgekommen , daß infolge dieser irreführenden Bezeichnung
Papier für eine zwei - bis vierfache Auflage ausgefolgt wurde und der Drucker
auch die der Papiermenge entsprechende Zahl von Drucksorten geliefert hat.

Ich sehe mich daher veranlaßt , den städtischen Ämtern die für die An¬
schaffung von Drucksorten bestehenden Vorschriften neuerlich in Erinnerung zu
bringen ' und anzuordnen , daß in Hinkunft bei Bestellungen immer die benötigte
Stückzahl angegeben wird.

Die städtische Hauptkaffa wird gleichzeitig angewiesen , für Anschaffungen,
die nicht in der vorgeschriebenen Weise ausgefertigt sind, kein Papier . aus-
zusolgen.

S1.
Berineidung der Uneinbringlichkeit von Kommissions¬

gebühren.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 30 . Jänner

1908 , M . D . 4403/07 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 11) :
Bereits in der Bezirksamtsleiter -Konferenz am 28 . Mai 1907 wurde di^

Weisung erteilt , die Kommissionsgebühren , wenn die Eindringlichkeit nicht über
jeden Zweifel erhaben ist, stets im vorhinein einzuheben , zum Beispiel bei Schau¬
stellungen , Zirkusproduktionen re.

Diese Anordnung wurde jedoch nicht immer befolgt und erst in letzterer
Zeit mußte wieder eine Gebühr für eine Kommission , die über telephonisches
Ansuchen einer Zirkusunternehmung zur Prüfung einer elektrischen Installation
vor Einhebung der Kommissionsgebühr vorgenommen wurde , wegen Uneinbring¬
lichkeit abgeschrieben werden . e

Die Einhebung dieser Gebühr erfolgte in der sonst üblichen Weise , din
darin besteht, daß die Einhebungsanweisungen monatlich gesammelt und dan
erst der Stadtbuchhaltung zur Amtshandlung übergeben werden . Hiedurch komm
die Stadtbuchhaltung nicht vor dem 20 . des der Kommission folgenden Monates
in die Lage, die Einhebungsanweisungen zu prüfen und die Einhebung nach
erfolgter Prüfung zu veranlassen . Es ist klar , daß bei Einhaltung dieses Vor¬
ganges die Einhebung von Kommissionsgebühren in Fällen , wie die oben¬
erwähnten find , leicht erfolglos sein kann.

Selbst auch der Vorgang , daß die Einhebungsanweisung sofort  nach Ab°
Haltung der Kommission an die bezüglichen Ämter geleitet wird , bietet keine
sichere Gewähr dafür , daß jede Einhebung mit vollem Erfolge für die Interessen
der Gemeinde Wien durchgeführt werden könne.

Um diese die Finanzen der Gemeinde schädigenden Vorfälle zu vermeiden,
finde ich anzuordnen , daß auf jeden Fall auf die Entrichtung der Kommissions¬
gebühr vor Abhaltung der Kommission bestanden werden müsse, wenn nicht
nach den vorliegenden Umständen die Eindringlichkeit der Kommissionsgebühr
außer allem Zweifel steht.

Hievon setze ich die städtischen Ämter zur Darnachachtung in Kenntnis.
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Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1NV8 publizierten Gesetze und Verordnungen.
Rkichsgcsetzdiatt.

Nr. S. Kundmachung des Finanzministeriums vom
31 . Dezember 1907 , betreffend das zwischen dem Finanzminister der
im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder einerseits und dem Finanz¬
minister der Länder der heiligen ungarischen Krone anderseits abgeschlossene
Übereinkommen vom 8. Oktober 1907 über die Behandlung der Zinsen der in
dem anderen Staate emittierten Wertpapiere rücksichtlich der Rentensteuer nach
dem österreichischen Gesetze vom 25 . Oktober 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , be¬
ziehungsweise der Kapitalzinsen - und Rentensteuer nach dem ungarischen Gesetz¬
artikel XXII vom Jahre 1875.

Nr . IN Finanzministerial -Erlaß vom 31 . De¬
zember 1907 , zur Durchführung des mit der Kundmachung des Finanz¬
ministeriums vom 31 . Dezember 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 9 <-x 1908 , bekannt¬
gemachten Übereinkommens zwischen dem Finanzminister der im Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder einerseits und dem Finanzminister der
Länder der heiligen ungarischen Krone anderseits , betreffend die Behandlung
der Zinsen der in dem anderen Staate emittierten Wertpapiere rücksichtlich der
Rentensteuer nach dem österreichischen Gesetze von , 25 . Oktober 1896 , R .-G .-
Bl . Nr . 220 , beziehungsweise der Kapitalzinsen - und Rentensteuer nach dem
ungarischen Gesetzartitel XXII vom Jahre 1875.

Nr . II . Finanzministerial -Erlaß vom 31 . De¬
zember 1907 , zur Durchführung des mit dem Gesetze vom 30. Dezember
1907 , R .-G .-Bl . Nr . 278 , genehmigten Übereinkommens äs ckai» 8 . Oktober
1907 , welches über die Vermeidung von Doppelbesteuerungen solcher Unter¬
nehmungen , die ihren Geschäftsbetrieb ans beide Staaten ausdehnen , sowie über
einige andere Angelegenheiten der direkten Besteuerung , zwischen dem Finanz-
minister der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder einerseits und
dem Finanzminister der Länder der heiligen ungarischen Krone anderseits ab¬
geschloffen worden ist.

Nr . 12 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 25 . November 1907 , betreffend die
Ermächtigung des k. k. Hauptzollamtes Meran zur Abfertigung von Post¬
sendungen mit lebenden Pflanzen.

Nr . IS . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . Jänner 1908 , betreffend die Befugniserweiterung der Zoll-
expositur Neustift.

Nr . 14 . Verordnung des Justizministeriums und
Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Obersten
Rechnungshöfe vom 13 . Jänner 1908 , über die Befreiung
der Parteien von der Entrichtung der im Anweisungsverkehre des Postspar¬
kassenamtes mit den Gerichten und Zivilgerichtsdepositenämtern sich ergebenden
Manipulationsgebllhren und Drucksortenkosten.

Nr . 15 Konzessionsurkunde vom 6. Jänner 1908,
sür die Lokalbahnlinien von Auerstal nach Schweinbarth und von Pyrawarth
nach Dobermannsdorf.

Nr . 16 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 11 . Jänner 1908 , betreffend die Ausgabe der aus Anlaß der
vierzigsten Jahreswende der Krönung Seiner kaiserlichen und königlichen
Apostolischen Majestät als König von Ungarn ausgeprägten Gedenkmünzen zu
100 X und zu 5 X und der ungarischen Landesgoldmünzen zu 100 X.

Nr . 17 . Verordunng des Handelsministeriums
vom 21 . Jänner 1908 , betreffend die Durchführung einiger auf den
Musterschutz Bezug habenden Bestimmungen des Artikels XVII des Vertrages,
betreffend die Regelung der wechselseitigen Handels - und Verkehrsbeziehungen
zwischen den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern und den Ländern
der beflchen ungarischen Krone (Gesetz vom 30 . Dezember 1907 , R .-G .-Bl.

Nr. 18. Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Ackerbaues , des Innern und des Handels vom
18 . Dezember 1907 , betreffend die Ermächtigung der Hauptzollämter
Aussig , Böhmisch -Leipa , Teplitz und Komotau zur Abfertigung ausländischer
Postsendungen mit lebenden Pflanzen.

Nr. IN. Verordnung des Finanzministeriums
vom 27 . Dezember 1907 , womit gestempelte amtliche Wechsel-
blankette der Wertkatcgoricn von I , 6, 8 und 10 X mit serbokroatischem Te ; te
in Verschleiß gesetzt werden.

Nr . 20 Verordnung des Finanzministeriums
vom 10 . Jänner 1908 , betreffend die Umrechnung peruanischer
Pfunde bei der Bemessung und Entrichtung der Stempel - und unmittelbaren
Gebühren , sowie der Effektenumsatzsteuer.

Nr . 2l . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 28 . Jänner 1908 , betreffend die Arzneitaxe zur österreichischen
Pharmakopoe kct VItl.

Nr . 22 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 22 . Jänner 1908,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Durchführungsvorschrfft
zum Zolltarifgesetze vom 13 . Februar 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 22 , und der Er¬
läuterungen zum Zolltarife.

Nr . 2S . Kundmachung des Ministers des Innern
im Einvernehmen mit dem Handelsminister und dem
Minister für Kultus und Unterricht vom 20 . De¬
zember 1907 , betreffend die Richtigstellung eines Druckfehlers in der
Verordnung vom 1. August 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 183.

Nr . 24 . Kundmachung des Finanzministeriums
und des Handelsministeriums vom 10 . Jänner 1908,
betreffend die Verwendung von Postsparkassenerlagscheinen zu Zahlungen an
das städtische Steueramt in Reichenberg.

Nr . 25 . Kundmachung der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 14 . Jänner 1908,
betreffend die Errichtung der Expositur „ V Staatsbahnmagazin Freigebiet " des
Hauptzollamtes in Triest.

Nr . 26 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . Jänner 1908 , betreffend die Umwandlung des Nebenzoll¬
amtes Schönwald in eine Zollexpositur.

Nr . 27 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 27 . Jänner 1908 , betreffend die Aufhebung der mit Finanz-
ministerialverordniing vom II . Juni 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 91 , einaeführten
Vormerkung Muster 0.

Nr . 28 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Ackerbaues , des Handels und der Justiz vom
30 . Jänner 1908 , betreffend die Bezeichnung der Speiseöle.

Nr . 2S . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 7 . Februar 1908,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Erläuterungen zum Zoll¬
tarife vom 13 . Februar 1906.

L. Landesgesetzbtatt.
Nr . I . Verordnung des k. k. Statthalters im

Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 2 . Jänner
1908 , I . In - 3388/1 , betreffend den Erwerbsteuerzuschlag für die nieder¬
österreichische Handels - und Gewerbekammer im Jahre 1908.

Nr . 2 . Kundmachung des Präsidiums der k. k.
niederösterreichischen Finanz - Landes - Direktion vom
17 . Dezember 1907 , Z . 1- 13 , betreffend die Termine zur Ein¬
zahlung der direkten Steuern.

Nr . S . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 27 . De¬
zember 1907, I . XVI b-1427/5, betreffend die der Gemeinde Maigen
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Auflage von 2 X für jeden in der
Katastralgemeinde Sigmundsherberg zum Verkaufe gelangenden Hektoliter Bier
für die Zeit vom 1. Jänner 1908 bis einschließlich 31 . Dezember 1910.

Nr . 4 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 28 . De¬
zember 1907 , I . XVIb -1447/5, betreffend die der Gemeinde
Kledering erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauflage von
2 X für die Jahre 1908 , 1909 und 1910.

Nr . 5 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 30 . De¬
zember 1907 , Z . XVI b-1446/4 , betreffend die der Gemeinde
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Wollersdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauslage von 3 X
40 d für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 6 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter derEnus vom 17, . Jänner
1908, Z. XVl d-67/1, betreffend die der Gemeinde Brunn am Gebirge
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für die Jahre
1908 und 1909.

Nr . 7 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Jänner
1908, Z. XVI b-82/1, betreffend die der Gemeinde Ebreichsdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauslage von 2 X und einer Branntwein-

auflage von 6 X für die Jahre 1908 und 1909.
Nr. 8. Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Jänner
1908, Z. XVI d-83/1, betreffend die der Gemeinde Mauerbach erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für die Dauer von
zwei Jahren.

Nr. N. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Jänner
1908, A. XVI >1-84/5, betreffend die der Gemeinde Leobendorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 X für die Jahre 1908
und 1909.

Nr. IO. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17 . Jänner
1908, Z. XVI d-85/4, betreffend die der Gemeinde Baden erteilte Be¬
willigung zur Einbebung einer Bierauflage von 3 X 40 ff für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . II . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
17. Jänner 1908 , Z . XVI-86/4, betreffend die der Gemeinde
Mördern erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 X 40 ü
für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 12 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
17. Jänner 1908 , Z . XVId - 87/4 , betreffend die der Ge¬
meinde St . Johann in Engstetten erteilte Bewilligung zur Einhebung einer
Bierauflage von 2 X für die Jahre 1908 und 1909.

Nr. IS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Jänner
1908, Z. XVIb 88/3, betreffend die der Gemeinde Weißenkirchen in der
Wachau erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 X für die
Jahre 1908 und 1909.

Nr . 14 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 27 . Jänner
1908, Z. XVI >»-89/6, betreffend die der Gemeinde Kopfstctten erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen.

Nr. 13. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Jänner
1908, Z. XVId-90/10, betreffend die der Gemeinde Weikersdors erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für die Jahre 1908,
1909 und 1910.

Nr . IO. Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
17. Jänner 1908 , Z . XVI k-91/1, betreffend die der Gemeinde
Markt Haag erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X
für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 17 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Jänner
1908 , Z . XlV -92/2 , betreffend die der Gemeinde Puchberg am Schneeberg
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflaqe von 2 X Z0 ü für die
Jahre 1908 und 1909.

Nr . 18 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Jänner
1908 , Z . XVI d - 93/10 , betreffend die der Gemeinde Amstetten erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauslage von 3 X 40 ü und einer
Branntweinauflage von 10 X für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . IS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 25 . Jänner
1908, A. X ü-817/5 6X 1907, betreffend die Abänderung der Be¬
stimmungen über das Verfahren bei der Wahl des Jagdausschuffes.

Nr . 20 . Kundmachung des k. k. Oberlandes¬
gerichtes in Wien vom 7. Jänner 1908 , krass. 17495,
7 86/7 , betreffend die im Jahre 1908 in den Erzherzogtümern Österreich
unter und ob der Enns und im Herzogtume Salzburg in Eisenbahu-Ent-
eignungsfällen heranzuziehenden Sachverständigen.

Nr . 21 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 18. Jänner
1908, A. VI-26/4 sx 1908, betreffend die der Stadtgemeinde St. Pölten
erteilte Bewilligung zur Einhebung erhöhter Gebühren für die Vornahme der
Überbeschau bei Einfuhr von frischem Fleische.

Nr . 22 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
19. Jänner 1908 , Z . XVIb-109/4, betreffend die der Gemeinde
Strebersdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 X
40 ü für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 2S . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19. Jänner
1907, Z. XVIb-110/4, betreffend die der Gemeinde Leopoldsdorf am
Marchfeld erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für
die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 24 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21 . Jänner
1907 , Z . X a -62/8 , betreffend die Abänderung des Statutes für die Kon¬
kurrenz zur Wiederherstellung der Regulierungsbauten und Erhaltung der
Thayastrecke von der Joslowitz —Grillowitzer Gemeindegrenzein Mähren bis an
die niederösterreichische Landesgrenze bei Alt-Prerau , sowie die in die Kon¬
kurrenz einbezogenen Seitengerinne.

Nr . 23 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 25 . Jänner
1908, Z. 11-331, betreffend die vom Militärare und aus Landesmitteln in
dem Zeiträume vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1908 zu leistende Vergütung
für die der Militärmannschaft auf dem Durchzuge vom Quartierträger ge¬
bührende Mittagskost.
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I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Bewohuungsverbot sanitätswidriger Räume.
Entscheidung des k. k. Berwaltungsgerichtshofes vom

18. Dezember 1907, Z. 11439 sx 1907 (M. B. A. XIII
6119/08) :

Im Nnmrn Inner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr. Ritter v. Alte  r, in Gegenwart der Räte des k. k. Ver-
waltungsgerichtshofcs Dr. Ritter v. Popelka,  Ritter v. Falser,  Dr . Hillcr
und Dr. Tezner,  dann des Schriftführers k. k. Rats-Sekretärs-Adjunktcn
Rohrcr,  über die Beschwerdedes Wilhelm Fränkel  in Wien gegen die
Entscheidung des Wiener Stadtratcs vom 11. August 1906, Z. 11068, be¬
treffend das Verbot der Benützung von Hausräumlichkeitcn, nach der am 18. De¬
zember 1907 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung, und zwar
nach Anhörung dcs Vortrages des Referenten, sowie der Ausführungendes
Dr. Hermann I o l l e s, Hof- und Gerichtsadvokatcn in Wien, in Ver¬
tretung der Beschwerde und des Magistrats-Konzipisten Dr. P etz, als Vertreter
der belangten Behörde zu .Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Die von dem Vertreter des Beschwerdeführers erst in der öffentlichen

mündlichen Verhandlung gerügten Mängel der angefochtenen Entscheidung, daß
sie der Begründung entbebre nnd daß sie als Bestätigung eines Wohnungs¬
benützungsverbotes nur an den Wohnungsinhaber, nicht aber an den Eigentümer
des Hauses zu richten gewesen wäre, konnte der Verwaltungsgerichtshof—
abgesehen von ihrer Unstichhältigkeit, da einerseits die angesochtene Entscheidung
durch Bestätigung der erstinstanzlichenVerfügung auch deren Motivierung sich
zu eigen gemacht hat, und da anderseits der richtige Adressat eines wegen der
Beschaffenheit des Gebäudes und nicht wegen der Art der Benützung ergangenen
Benützungsverbotesder Hauseigentümer, nicht der Inwohner ist — gemäß

8 18 des Gesetzes vom 22. Oktober 1875, R.-G.-Bl. Nr. 36 er 1876, nicht
berücksichtigen.

Bei der der Beurteilung der Zulässigkeit des durch die angesochtene Ent¬
scheidung aufrecht erhaltenen Benützungsverbotes des magistratischen Bezirks¬
amtes ist der Verwaltungsgerichtshof von der Annahme ausgegangen, daß bei
dem Umstande, als das Haus des Beschwerdeführers im XIII. Bezirke in Wien,
Trazcrberggasse4, auf welches sich die angesochtene Entscheidung bezieht, nach
der Angabe der Gegenschrift der Gemeinde Wien schon vor der Vereinigung
Wiens mit den Vororten in der ehemals selbständigen Gemeinde Ober-Sankt
Veit bestanden hat, die Vermutung für die erfolgte Erteilung des Bau- und
dcs Benutzungskonsenses zur Errichtung und Benützung dieses Hauses spricht,
und daß somit bis zum Beweise dcs Gegenteiles die Unmöglichkeit, die maß¬
gebenden Konsensurkunden vorzulegen, dem Beschwerdeführer in baupolizeilicher
Hinsicht nicht zum Nachteile gereichen kann.

Indes geht der Beschwerdeführer selbst von der richtigen Anschauung aus,
daß baupolizeilicheZulassungen der angeführten Art nur rebus oio stantibuo
erteilt werden, daß sie somit dem Hauseigentümerkein Recht auf Benützung
des zugelassenen Hauses in einem polizeiwidrigen Zustande gewähren, vielmehr
ganz oder zum Teile unwirksam werden, wenn nach erfolgter Erklärung der
Zulässigkeit, Ubelstände an dem zugelassenen Gebäude zutage treten, welche vom
Standpunkte zwingender polizeilicher Interessen nicht geduldet werden dürfen.

Die Einwendungen der Beschwerde richten sich nun dagegen, daß die
angesochtene Entscheidung schon die nach Erteilung der Bau- und Benützungs-
bewilligung hervortretende Feuchtigkeit der Räumlichkeiten in einem bewilligten
Wohngebäudeals eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit erklärt hat,
welche zur Einschränkung der Benützung führen müsse.

Feuchtigkeit von Räumlichkeiten in einem Wohnhause sei ein Mangel, der
höchstens im Privatrechtlichen Verhältnisse zwischen Mieter und Vermieter durch
Gewährleistungs- oder Auflösungsklage geltend gemacht und auf dessen Rüge
schon bei Eingehung des Mietvertrages verzichtet werden könne.

Dieser Einwendung steht jedoch die Tatsache entgegen, daß laut des
Augenscheins-Protokolles des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirk,
Wien, vom 7 Juli 1906, Z. 239r7, die über die „sanitären Übelständc" des
Hauses XIII ., Trazcrberggasse4, einvernonnncncn Sachverständigen festgestellt
habe», es seien die Küche und das gegen die Trazcrberggasse gelegene Zimmer
der Parterrewohnung, ferner ein im 1. Stocke gegen den Berg gelegenes
Kabinett im jetzigen, d. i. im Juli 1906, also in der „warmen Jahreszeit"
gegebenen Zustand wegen des geringen Grades der Feuchtigkeit bewohnbar, es
werde jedoch die Feuchtigkeit bei „rauher Jahreszeit" zunehmen.
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Es könne darum , wenn diese Räume für die Dauer der rauhen Jahres¬
zeit von der Bewohnung ausgeschlossen wurden , gegen die Benützung der
übrigen Wohnbestandteile keine Einwendung erhoben werden . Ein unbeschränktes
Bewohnen der feuchten Wohnungsbestandteile sei nur nach amtlicher Feststellung
ihrer erfolgten Trockenlegung zulässig . . . . .

Durch dieses Gutachten , welches erkennbar darauf gerichtet ist, die Ein¬
schränkung der Benützung des untersuchten Hauses innerhalb der Grenze der
strengsten Notwendigkeit zu halten , ist für die Baupolizeibehörde in verläßlicher
Weise festgestellt worden , daß die wegen Feuchtigkeit beanständeten Räumlich¬
keiten nur in der warmen Jahreszeit bewohnbar seien, daß jedoch bei rauher
Jahreszeit die Feuchtigkeit einen die Benützbarkeit vom baupolizeilichen Stand¬
punkte ausschließenden Grad erreichen werde.

Damit ist aber der für diesen Fall zu gewärtigende Grad der Feuchtigkeit
als ein solcher bezeichnet , welcher über die Grenzen einer unschädlichen , auch
in der warmen Jahreszeit vorkommenden Feuchtigkeit weit hinausgeht , somit
festgestellt , daß die Benützung der feucht befundenen Räume während der
rauhen Jahreszeit alle nicht nur auf einen etwaigen Mieter und nicht nur
auf sonstige Benützende beschränkte , sondern über diesen Kreis sich hinaus
erstreckende Gefahren für die Gesundheit zur Folge haben müßte , zu deren
Bekämpfung Z 92 der Bauordnung für Wien vom 17 . Jänner 1883 , niederöstcr-
reichisches Landesgesetzblatt Nr . 35 (vgl . auch 8 48 , Absatz 2 , Z . 1 ib .) die
Forderung ausstellt , daß nur ein gehörig ausgetrockneter Bau zur Benützung
zugelassen werden soll.

Hievon abgesehen ist öffentliches Interesse nicht nur dasjenige Interesse,
dessen Befriedigung einem größeren Kreise von Interessenten unmittelbar
zustatten kommt , sondern schon das , welches der Staat als der umfassendste
Kreis von Interessenten für so bedeutsam erklärt , daß er um seinetwillen die
Zwangsgewalt der Behörden zu dessen Sicherung eintreten läßt . Ein solches
Interesse ist nun der Schutz des Lebens , der Gesundheit und des Vermögens
selbst eines Einzelnen , wie denn in der Tat die Polizeigesetze von Sicherheit
der Person und des Eigentumes sprechen, eine Ausdrucksweise , welche erkennen
läßt , daß der Staat schon an der Sicherung des Lebens und Vermögens der
Einzelperson interessiert ist.

Dieses Interesse bestätigt der Staat durch seine dem Schutzzwecke dienenden
Einrichtungen unabhängig von der Bedeutung , welche der Geschützte selbst den
zu schützenden Lebensgütern beilegt.

Darum ist bei der Handhabung der gesetzlichen Bestimmung , durch welche
die Benützung nicht gehörig ausgetrockneter Bauten verboten wird , nicht weiter
zu unterscheiden , ob durch die Benützung nur die Benützenden oder vielleicht
wegen der Möglichkeit der Entstehung ansteckender Krankheiten auch andere
Personen an ihrem Leben oder an ihrer Gesundheit gefährdet werden können,
und es ist das Verbot im Einzelfalle auch dann auszusprechen , wenn sich
Personen finden sollten , welche, sei es infolge eines Notstandes oder weil sie
die Gefahr als nicht bestehend betrachten oder aus irgend einem anderen
Grunde entschlossen sind, sich ihr auszusetzen.

Wenn darum der Beschwerdeführer in der angefochtenen Entscheidung
einen gesetzwidrigen Eingriff in die Rechtsgeschästsfreiheit erblickt , so ist dieser
Kritik die Bestimmung des 8 361 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
entgegeuzuhalten , demzufolge die Ausübung des Eigentumsrechtes in dem um¬
fassenden , im 8 353 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches festgelegten
Sinne des Wortes nur innerhalb der durch das Gesetz zur Erhaltung und
Beförderung des allgemeinen Wohles gezogenen Schranken , das ist innerhalb
der Grenzen des zwingenden öffentlichen Rechtes , stattfinden darf . Unter den
gegebenen Umständen könnte darum die Unstatthaftigkeit der Benützung der
feuchten Räume gegen jeden geltend gemacht werden , der aus welchem privat¬
rechtlichen Grunde immer zur privatrechtlichcn Möglichkeit der Benützung
gelangt . (Sammlung ü , 7421 ).

Aus allen diesen Gründen war die Gemeinde als durch 8 46 , Z . 5 , des
Gesetzes vom 24 . März 1900 , niederösterreichisches Landesgesetzblatt Nr . 17
anerkanntes Subjekt der durch 8 3 , lir . a des Gesetzes vom 30 . Juni 1870,
R .-G .-Bl . Nr . 68 , ausdrücklich auf das Wohnungswesen erstreckten örtlichen
Sanitätspolizeigewalt befugt , das Verbot der Benützung der durch fach¬
männisches Gutachten als zeitweilig unbenützbar erklärten Räumlichkeiten im
Hause des Beschwerdeführers für die Dauer der jährlich wiederkehrenden,
ausgesprochenen Feuchtigkeitsperiode zu erlassen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat nun aber auch den weiteren Beschwerde¬
punkt , daß das Benützungsverbot nicht mit genügender Deutlichkeit ergangen
sei, nicht für begründet erachtet.

Die vom Beschwerdeführer gerügte Unbestimmtheit des Verbotes , die
Küche der Parterrewohnung zu Wohnzwecken verwenden zu lassen, erledigt
sich durch den Hinweis auf den vorletzten und letzten Absatz des 8 46 der
Bauordnung , aus deren Zusammenhang hervorgcht , daß von Bewohnen der
Küchen nur dann gesprochen werden kann , wenn sie zugleich als Schlafstätten
dienen . Somit wird durch ein eine Küche betreffendes Wohnungsverbot das
Verbot dieser Benützungsform ausgesprochen.

Wenn die Beschwerde außerdem gegen die Erlassung des Bewohnungs¬
verbotes für die Dauer der rauhen Jahreszeit einwendet , daß damit die
Verbotsperiode nicht mit der ihren Anfangs - und Endtermin unbestreitbar
fixierenden Präzision bestimmt sei, so ist dem entgegenzuhalten , daß der be¬
rechtigten Forderung nach deutlicher Begrenzung des Verbotfalles , für welchen
eine Polizeiverfügung getroffen sein will , doch immer nur innerhalb der
Grenzen der Möglichkeit , somit nach Lage des Falles auch nur in der durch
den Zweck der Verfügung geforderten Art Genüge geleistet werden kann.

Im vorliegenden Falle ist die Absicht der angefochtenen Verfügung mit
aller Deutlichkeit zum Ausdrucke gekommen , die Bewohnung der näher be¬
zeichnten Räumlichkeiten für jene Zeitperiode des Jahres auszuschließen , in
welchen sich die durch das Sinken der Temperatur und durch reichlichere

Niederschläge erhöhte Feuchtigkeit von Grund und Boden in der Nässe des
Mauerwerkes von Baulichkeiten äußert.

So wenig sich diese in der angefochtenen Verfügung als rauhe Jahres¬
zeit bezeichnte Feuchtigkeitsperiode durch einen kalendarisch bestimmten Anfangs¬
und Endpunkt abgrenzen läßt , so leicht sind jene Erscheinungen , welche sie
kennzeichnen , erkennbar , was für die Möglichkeit der Befolgung eines für die
rauhe Jahreszeit ausgesprochenen Wohnungsbenützungsverbotes vollkommen
ansreicht.

Die Beschwerde mußte deshalb als nach jeder Richtung unbegründet
abgewiesen werden.

2 .
Auswanderung nach ParanÄ.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . Jänner
1908 , Z . IX -109 (M . Abt . XVI 624/08 ) :

In dem südbrasilianischen Staate Parana können jene Auswanderer,
welche Ackerbau treiben wollen , noch am ehesten ihr Fortkommen finden . Ein
solcher Auswanderer muß ein kleines Kapital von 1000 bis 2000 L in das
Land mitbringen . Hat er in seiner Familie arbeitsfähige Kinder , so wird ihm
dies von Nutzen sein . Der Ansiedler bekomnit kein Land geschenkt, sondern er
muß dasselbe von der Regierung oder von Privatpersonen oder Gesellschaften
kaufen . Der Preis des Landes ist sehr verschieden ; er bewegt sich zwischen 400
bis 2000 Milreis für eine Fläche von 25 Vs, je nachdem , ob der Boden schlecht
oder gut ist, ob die Gegend keine Straßen besitzt oder ob solche vorhanden sind,
ob das Land von großen Ansiedlungen weit entfernt ist oder ihnen nahe liegt.

Es verlautet , daß sowohl die Regierung des Staates Parana als auch
die S . Paulo -Rio -Grande -Eisenbahngeseüschaft in nächster Zeit Land parzellieren
und auf demselben neue Einwanderer (Kolonisten ) anstedeln wollen.

Wer sich auf das Land , das die Regierung parzelliert hat , ansiedeln will,
muß den Kaufpreis feines Grundstückes in fünf Jahresraten , vom Tage der
Ansiedlung an gerechnet , bezahlen . Es hängt von dein Belieben der Regierung
ab , ob sie dem Ansiedler auf seinem Grundstücke eine Hütte bauen oder ihm
für das erste Jahr in der Nähe der Ansiedlung irgend eine andere Unterkunft
geben , ferner ob sie ihn für den ersten Anfang durch Lieferung von Sämereien
und Werkzeugen unterstützen will . Die Kosten des Transportes des Ansiedlers
und seines Gepäcks vom Ausschisfungshafcn bis zum Ansiedlungsorte trägt die
Regierung . Wer sich auf das Land , das Privatpersonen oder Gesellschaften
Parzellieren , ansiedeln will , für den ist es vor allem notwendig , zu wissen , ob
und unter welchen Bedingungen die Regierung von Parana das Anstedlungs¬
projekt genehmigt hat . Vorteilhaft ist es, wenn der neue Einwanderer möglichst
nahe von Landsleuten , bei denen er auf Rat und Hilfe rechnen kann , sich
ansiedelt.

In dem Hafen von Paranagua besteht eine Einwanderungsbehörde des
Staates Parana ; der dort ankommende Einwanderer soll es daher nicht unter¬
lassen , sich in allen wichtigen Fällen an das k. u . k. Konsulat in Curityba zu
wenden . Insbesondere soll der Einwanderer sich jedenfalls genau erkundigen,
ob derjenige , welcher ihm Land verkauft , wirklich Eigentümer desselben ist, da
er sonst Gefahr läuft , in Besitz- und Eigentumsstreitigkeiten verwickelt zu werden.
Über den bezahlten Betrag soll man sich unbedingt eine gestempelte Quittung
geben lassen.

Geschulte Handwerker haben in Parana nur in geringer Anzahl Aussicht,
sich eine befriedigende Existenz zu schaffen. Kommt ein Gewerbetreibender oder
ein Handwerker in das Land , ohne schon einen Vertrag für eine bestimmte
Arbeit zu besitzen, so muß er darauf gefaßt sein, erst nach einiger Zeit Arbeit
zu finden . Es ist daher notwendig , daß er mindestens 400 bis 500 X mit¬
bringt , um die erste Zeit leben zu können.

Das Gepäck der Einwanderer genießt die Zollfreiheit . Das auf die Reise
mitgenommene fremde Geld soll der Einwanderer sich womöglich schon vor der
Ankunft in Parana in Rio de Janeiro oder in Santos , und zwar in einem
größerenBankhause umwechseln . Große Vorsicht ist geboten , weil Übervorteilungen
nicht selten und viele falsche Noten im Umläufe sind . Die Preise aller Bedarfs¬
artikel mit Ausnahme der landesüblichen Speisen und Getränke (wie Dörrfleisch,
schwarze Bohnen , Maismehl u . dgl .) sind unverhältnismäßig hoch (50 bis
500 Prozent höher als in Europa ).

Alle Einwanderer , besonders aber jene , welche Ackerbau treiben wollen,
sollen in der ersten Zeit nach der Ankunft sich die größte Mühe geben , die be¬
sonderen Verhältnisse des Landes , wie man den Boden behandelt , was man
anbauen und wie man dabei Vorgehen soll, kennen zu lernen.

Parana eignet sich nicht für Auswanderer , welche nur auf kurze Zeit
hinübergehen und dann mit erspartem Gelde in die Heimat zurückkehren wollen.
Landwirtschaftliche Lohnarbeiter finden in Parana kein- Verwendung . Der
Nationalität nach sind die meisten Ansiedler aus Österreich in Parana derzeit
Polen und Ruthenen.

Mit Rücksicht darauf , daß in nächster Zeit von brasilianischer Seite voraus¬
sichtlich für die Auswanderung nach Parana sehr lebhaft agitiert werden wird,
muß dringend geraten werden , gegenüber den Versprechungen der verschiedenen
Agenten , welche nur darauf ausgehen , Provisionen zu verdienen , die allergrößte
Vorsicht zu beobachten . Ohne vorher verläßliche Erkundigungen eingezogen zu
haben , soll niemand sich zur Auswanderung nach Parana entschließen und wer
die obenangegebenen Bedingungen nicht erfüllen kann , soll dieselbe unterlassen.
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Prüfungen für die Baugewerbe.
Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogtum Öster¬

reich unter der Enns vom 25 . Jänner 1908 , Z . XlV -24 , be¬
treffend die Abhaltung der Prüfungen für die Baugewerbe,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 26:

In Ausführung des 8 10 der Ministerial -Verocdnuug vom 27 . Dezember
1898 , R .-G .-Bl . Nr . 195 , werden betreffend die Abhaltung der Prüfungen für
die Gewerbe der Baumeister , Maurermeister , Steinmetzmeister , Zimmerermeistcr
und Brunnenmeister die nachstehenden Bestimmungen erlassen:

8 I-
Die Prüfungen werden bei der k. k. Statthalterei in Wien alljährlich

während der Wintermonate durch die hicfür bestellte Prüfungs -Kommission ab¬
gehalten.

Gegenstand , Umfang und Dauer der Prüfungen und die Lehranstalten,
mii deren Absolvierung gewisse Begünstigungen eintreten , sind in den Ministerial-
Perordnungen vom 27 . Dezember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 195 und 197 , und vom
21 . Oktober 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 246 , verzeichnet.

8 2.
Die Gesuche um die Zulassung zu den Prüfungen sind spätestens am

30 . September vor der jeweiligen Prüfungsperiode bei der k. k. Statthalterei
in Wien einzureichcn.

Jedes Gesuch ist mit einer Stempelmarke von 1 X , jede Beilage , die
noch nicht gestempelt ist, mit einer Stempelmarke von 30 ü zu versehen.

Dem Gesuche sind gemäß der 88 10 bis 12 des Gesetzes vom 26 . De¬
zember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 193 , beziehungsweise gemäß der M 13 und 16
der Ministerial -Verordnung vom 27 . Dezember 1893 , R .- G .-Bl . Nr . 195 , die
Nachweise über die Erlernung des betreffenden Baugewerbes und über die
praktische Verwendung , alle Zeugnisse über die zurückqeleqten Studien und der
Geburtsschein beizulegen.

8 3.
Über die Zulassung zur Prüfung , ferner über die Befreiungen und Er¬

leichterungen iin Sinne der 88 6, 13 und 16 der Ministerial -Verordnung vom
27 . Dezember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 195 , entscheidet die k. k. Statthalterei.

Gegen die Verweigerung der Zulassung zur Prüfung und gegen die Ab¬
erkennung einer Befreiung oder Erleichterung kann der Rekurs an das k. k.
Handelsministerium ergriffen werden , ist jedoch dann binnen vier Wochen , von
dem auf den Tag der Zustellung des Verweigerungsbescheides unmittelbar
folgenden Tage an gerechnet , bei der k. k. Statthalterei in Wien einzubringen.

8 4-
In dem Zulaffungsbescheide wird dem Prüfungswerber der Betrag der

Prüfungstaxe und die Einzahlungsfrist bekanntgegeben.
Die Taxe ist sodann bei der Hilfsämter -Direktion der k k. Statthalterei

in Wien , 1., Herrengasse Nr . 11 entweder persönlich oder mittels Postanweisung
zu entrichten.

Die Einberufung zur Prüfung erfolgt , sobald die Taxe erlegt ist, erst
nach Ablauf der eingeräumten Einzahlungsfrist.

Nach der Ministerial -Verordnung vom 11 . April 1894 , R .-G .-Bl . Nr 72,
beträgt die Prüfungstaxe für die Baumeisterprüfung 126 X , für die Brunnen¬
meisterprüfung 32 X und für die Maurer -, Steinmetz - und Zimmerermeister-
Prüfung je 96 X.

Wenn die Befreiung von der theoretischen Teilprüfung zuerkannt wird,
beträgt die Taxe für die Baumeisterprüfung 84 X , für die Maurer -, Steinmetz-
und Zimmerermeisterprüfung je 64 L.

Wenn der Bauwerbcr bloß die mündliche Prüfung abzulegen hat , so
beträgt die Taxe für die Baumeisterprüfung 42 X , für die Maurer -, Steinmetz-
und Zimmerermeisterprüfung je 32 X.

Wenn der Bewerber nur zu dem theoretischen Teile der Banmeister¬
prüfung zugelaffen wird , so hat er die Taxe von 32 X zu erlegen.

In dem Falle des Zurücktretens von der Prüfung wird , wenn die An¬
zeige in den letzten acht Tagen vor dem Beginne der Prüfung bei der Prüfungs-
Kommission eingebracht wird , die Hälfte , bei einer früher einlangenden Ab¬
meldung der ganze Betrag der Prüfungstaxe zurückerstattet.

8 5.
Über die bestandene Prüfung wird dem Prüfling ein Zeugnis ausgestellt,

welches auf seine Kosten mit einer Stempelmarke von 2 X versehen wird.
Die Bewerber , welche die Prüfung nicht bestehen, werden hievon schriftlich

verständigt.
8 6.

Die Verordnung ^vom 15 . Mai 1894 , Z . 29682 , L.-G .-Bl . Nr . 30 , wird
hiemit außer Kraft gesetzt.

4 .
Auswanderung nach Rio Grande do Sul.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 30 . Jänner
1908 , Z . IX -149 (M . Abt . XVI 1146 ) :

Der brasilianische Staat Rio Grande do Sul dürfte noch für lange Zeit
ein rein landwirtschaftlicher Staat bleiben , daher haben europäische Industrie¬
arbeiter und Handwerker keine Aussicht , dort ihr Fortkommen zu finden.
Ebenso steht es mit landwirtschaftlichen Arbeitern und Taglöhnern . Einige
Aussicht , sich emporzuarbeiten , haben nur Bauernfamilien , die über ein kleines
Kapital verfügen und darauf gefaßt sind , zunächst einige harte Jahre durch¬
zumachen . Den Auswanderern , welche sich auf Regierungsland anssedeln
wollen , wird von der Regierung eine Grundparzelle im Ausmaße von 25 Im
zugewiesen . Auch leiht ihnen die Regierung zur Bestreitung des Lebens¬
unterhaltes im ersten Jahre und zur Anschaffung von landwirtschaftlichen Ge¬
räten Bargeld bis zum Betrage von etwa 230 X . Die Grundparzellen liegen
ziemlich weit entfernt von Rio Grande do Sul im Urwalde und der Kauf¬
preis beträgt etwa 400 X.

Sowohl der Kaufpreis des Grundstückes , auf dem der Auswanderer
angesiedelt wird , als auch das von der Regierung geliehene Bargeld muß in
fünf Jahresraten bezahlt werden . Kommt der Ansiedler dieser Verpflichtung
nicht nach, so wird ihm eine Geldstrafe von 10 Prozent des Betrages , den er
noch schuldig ist, auferlegt . Da der Barbetrag , welchen die Regierung den
Ansiedlern leiht , bei weitem nicht hinreicht , um eine Familie bis zur ersten
Ernte auch nur mit dem Notdürftigsten zu versehen und die erste Rate der
Schuld für das Land zu bezahlen , ist es unbedingt notwendig , daß der An¬
siedler ein Kapital von mindestens 1000 X mitbringt . Die Anfiedlung erfolgt
nicht in Dörfern , sondern zerstreut . Besonders in den neuen Kolonien liegen
die Wohnhäuser der Ansiedler so weit von einander entfernt , daß Nachbarn
nur an Sonntagen sich treffen können . Für die Ankunft eignen sich ain besten
die Monate April , Mai und Juni . Der Auswanderer soll alles mitnehmen,
was er an Kleidern und sonstigen leicht transportierbaren und nicht zer¬
brechlichen Gegenständen benötigt . Landwirtschaftliche Geräte kaust er sich
besser an Ort und Stelle . Wollene Kleider und Decken, Regenmäntel , Tücher rc.
sollen gleichfalls nicht zu Hause gelassen werden.

Das Reisegepäck der Einwanderer ist zollfrei . Die Ansiedler werden in
der Hafenstadt Rio Grande do Sul von einem staatlichen Einwanderungs¬
agenten in Empfang genommen und auf Kosten der Regierung nach Porto
Allegre weiterbefördert . Die Kosten des Aufenthaltes in Rio Grande do Sul
müssen sie jedoch selbst bestreiten . Die Kosten der Reise von Porto Allegre an
den Ansiedlungsort bezahlt , wenn die Ansiedlung auf Regierungsland erfolgt,
gleichfalls die Regierung . Der Ansiedler soll den bestimmten Entschluß , wo er
sich anfiedeln wird , keineswegs schon in Rio Grande do Sul , sondern erst in
Porto Allegre fassen , nachdem er sich beim k. u . k. Konsulate und bei anderen
Kennern der Verhältnisse , so z. B . dem österreichisch-ungarischen Vereine für
Rio Grande do Sul in Porto Allegre oder bei dem Vertreter des St . Rafaels¬
vereines sich erkundigt hat . Es ist ganz besonders wichtig , sich nur solches
Land auszusuchen , das in der Nähe einer Ansiedlung von Landsleuten gelegen
ist. Wenn auch das Klima und der Boden in Rio Grande do Sul für die
Ansiedlung paffend wären , so find doch gegenwärtig und bis auf weiteres die
Aussichten der Ansiedler nicht gut . Der Grund liegt in dem Mangel an
brauchbaren Verkehrswegen . Der Ansiedler kann häufig die Erzeugnisse des
Bodens entweder gar nicht oder nur zu elenden Preisen absetzen. Auch lassen
die Verwaltung und die Rechtspflege des Landes manches zu wünschen übrig.
Ein empfehlenswertes Auswanderuugsland ist daher Rio Grande do Sul bis
auf weiteres noch nicht.

5 .
Unzulässigkeit des Gebrauches von Namensstampiglien
zur Fertigung der Stellungslisten und Stellungslisten-

anszüge.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 30 . Jänner

1908 , Z . 11- 110 , M . Abt . XVI 1577 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 20 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit Erlaß vom
31 . Dezember 1907 , Dep . XIV Nr . 616 , im Einvernehmen mit dem k. u . k.
Reichs -Kriegsministerium eröffnet , daß unter der nach den Wekrvorschriften >8 98
Wehrvorschriften I . Teil , Punkt 3, letzte: Absatz) vorgeschriebenen „Fertigun  g"
der Stellungslisten und StellungslistcnauszUge die eigenhändige  Beisetzung
der Namensunterschrift zu verstehen ist.

Die Verwendung von Namensstampiglien zu dem gedachten Zwecke ist
demnach unstatthaft.

«.
Auswanderung nach den brasilianischen Staaten

Goyaz , Matto Grosso und Rio de Janeiro.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . Jänner

1908 , Z . IX - 148 (M . Abt . XVI 1145 ) :
In den brasilianischen Staaten Goyaz und Matto Grosso sind bis jetzt

österreichische Auswanderer nicht vorhanden . Allerdings gibt es in diesen Staaten
billiges , zum Ackerbau geeignetes Land , jedoch der Mangel jeglicher vorteilhafter
und billiger Verkehrswege , sowie die dort herrschende Unsicherheit der Person
und des Eigentums machen es für die Ansiedlung von Auswanderern bis auf
weiteres ungeeignet.

1*
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Was den Staat Rio de Janeiro anbelangt , so ist etwa ein Viertel des¬
selben periodischen Überschwemmungen ausgesetztes , niedrig gelegenes Land , welches
wegen des dort herrschenden Sumpsfiebers und anderer infektiöser Krankheiten
für europäische Auswanderer sich nicht eignet . Mit Rücksicht auf diesen Umstand
soll dieser Landstrich mit Japanern besiedelt werden . Sollte dieses Projekt zu
Stande kommen , so würden die Japaner voraussichtlich auch die höher gelegenen,
gesünderen Teile des Staates Rio de Janeiro für sich zur Besiedlung in An¬
spruch nehmen . Die Preise des gesunden und guten Landes im Staate Rio de
Janeiro sind übrigens zumeist hoch, weil es sich größtenteils in den Händen
von Kapitalisten und Landspckulanten befindet . Die Verkehrswege sind im
Innern des Landes mangelhaft oder fehlen ganz . Infolgedessen ist die Ver¬
wertung der gewonnenen Produkte schwierig . Österreichische Einwanderer sind
im Staate Rio de Janeiro bis jetzt nur sehr wenige vorhanden.

V.
Zustellung von Einberufungskarten durch das k. »>. k.

General -Konsulat in New Uork.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 4. Februar

1908 , Z . 11-207 , M . Abt . XVl 1316/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 24 ) :

Lailt Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom
4 . Jänner 1908 , Dep . XIV Nr . 561/07 , hat das k. u . k. General -Konsulat
in New -Dork beim k. u . k. Ministerium des Äußern darüber Beschwerde
geführt , daß ihm — ungeachtet der durch die Wehrvorschriften angeordneten
direkten Zustellung der Einberufungskarten — seitens zahlreicher poli¬
tischer Bezirksbehörden  alle Einberufungskarten von Personen,
welche sich angeblich in Amerika aufhalten , zur Zustellung übermittelt werden,
und zwar auch dann , wenn die bekannten Daten darauf hinwiesen , daß die
Gesuchten in einem zum Sprengel eines anderen k. u . k. Konsulates gehörigen
Territoriums domizilierten , obwohl die Gliederung der Konsularämter aus jedem
Schematismus zu ersehen ist. Außerdem werden oft noch Empfangsbestätigungen
verlangt , ohne daß solche vorbereitet den Requisitionen beilagen.

Durch dieses Vorgehen werde das genannte Amt zu vieler , überdies voll¬
kommen zweck- und nutzloser Arbeit gezwungen.

Die politischen Bezirksbehörden werden angewiesen , die bezüglichen
Requisitionsschreiben — wenn schon eine Inanspruchnahme der Konsular¬
behörden trotz der Bestimmungen des §26 : 3  der Wehrvorschriften III . Teil,
in Ausnahmsfällen nicht ganz vermieden werden kann — an die zustän¬
dig  e n Konsulate zu richten.

8 .
Ausgabe des neuen Verzeichnisses der zum Absätze

von Giften berechtigten Gewerbslente.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. Februar

1908 , Z . XI -258 (M . Abt . X 1107 ) :
An alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , die Stadträt.

in Wiener -Neustadt und Waidhofen a . d. Ubbs und den Wiener Magistra
(Abteilung X ) :

Laut Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 28 . Jänner 1908'
Z . 3148 , ist das im Z 1 der Ministerial -Vcrordnung vom 2. Jänner 1886,
R .-G .-Bl . Nr . 10 , erwähnte Verzeichnis der auf Grund der Gewerbeordnung
in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern zum Absätze von
Giften berechtigten Gewerbetreibenden nach dem Stande vom 31 . Oktober 1907
im Verlage der k. k. Hof - und Staatsdruckerei erschienen.

Der Bezugspreis des Verzeichnisses wurde mit 80 ü festgesetzt.
Die Unterbehörden werden unter Berufung auf die Bestimmung des Z 1,

Alinea 3 der zitierten Verordnung angewiesen , darüber zu wachen , daß jeder
zum Absätze von Giften berechtigte Gewerbetreibende mit dem neuen Verzeichnisse
versehen sei.

s.
Versicherung gegen die Zurückweisung bei beab

sichtigter Einwanderung nach Nordamerika.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7. Februar

1908 , Z . IX , 304 (M . Abt . XVl 1389 ) :
Seit einiger Zeit wird , und zwar besonders in den südlichen Ländern

Österreichs den Auswanderern nach den Vereinigten Staaten von Amerika von
Agenten empfohlen , gleichzeitig mit dem Kaufe der Schiffskarte eine Versicherung
gegen die Verweigerung des Eintrittes in das Land seitens der amerikanischen
Einwanderungsbehörden einzugehen und zu diesem Zwecke außer dem Preise
de : Schiffskarte einen weiteren Geldbetrag als Versicherungsprämie ihnen zu
bezahlen . Ein solches Geschäft abzuschlicßen , muß den Auswanderern aus mehr¬
fachen Gründen widerraten werden . Vor allem besteht die Gefahr , daß die
amerikanischen Einwanderungsbehörden den Abschluß von Versicherungsverträgen

gegen die Verweigerung des Eintrittes in das Land als eine durch die Ein¬
wanderungsgesetze verbotene Aneiferung zur Einwanderung ansehen und die
betreffenden Einwanderer gerade deswegen zurückweisen , weil sie sich gegen die
Zurückweisung versichert haben . Außerdem kommt in Betracht , daß in Öster¬
reich weder eine inländische noch eine ausländische Versicherungsgesellschaft
berechtigt ist, solche Vcrsicherungsgeschäfte zu betreiben . Das Vorgehen der
betreffenden Agenten ist daher unbefugt und strafbar . Unter diesen Umständen
hat der Auswanderer auch nicht die geringste Sicherheit in der Richtung , ob
er tatsächlich versichert wird . In vielen Fällen handelt es sich von Haus aus
nur um ein Scheingeschäft und der Agent hat keine andere Absicht, als den:
Auswanderer außer dem Preise für die Schiffskarte noch einen weiteren Geld¬
betrag abzunehmen.

1«.
Rasche Erledigung der auf die Kousulatsangelegen

heiten Bezug habenden Agenden.
Rundschreiben der k. k. n .-ö. Statthnltcrei vom 7. Februar

1908 , Z IX -3711 , M . Abt . XXII 614,08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 17) :

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . Dezember
1907 , Z . 12175 , wird die Weisung erteilt , sämtliche auf die Konsulats¬
angelegenheiten Bezug habenden Agenden stets mit größter Beschleunigung zu
behandeln.

Dieser Erlaß ergeht an alle Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
an die k. k. Polizei -Direktion in Wien , an den Wiener Magistrat und an die
Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Abbs.

11 .
Rechtliche Behandlung der zur öffentlichen Belustigung

dienenden Schietzstätten.
Mit dem Statthalterei -Erlasse vom 8. Februar 1908,

Z . I a-218 (M . Abt . XVII 881/08 , Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 18) wurde nachstehendes anher eröffnet:

„Das k. k. Handelsministerium hat in einem konkreten Falle , in welchem
es sich um die von einem Gastwirte erbetene Bewilligung zur Errichtung einer
Schießstätte behufs Abhaltung von Bestschießen mit Flaubertgewehren gehandelt
hat , eröffnet , daß gemäß Art . V, Abs. o des Kundmachungspatentes zur Ge¬
werbeordnung die Bestimmungen der letzteren auf derartige Schießstätten , als
der öffentlichen Belustigung dienende Unternehmungen , keine Anwendung finden
und daß sich das Halten einer Schießstätte auch nicht als Ausfluß der nach
Z 16 , Abs. 2  der Gewerbeordnung in den Umfang des Gast - und Schank¬
gewerbes fallenden Berechtigung zur Haltung erlaubter Spiele darstellt , die
fragliche Anlage somit nicht als gewerblrche Betriebsanlage im Sinne der Be¬
stimmungen des III . Hauptstückes der Gewerbeordnung anzusehen ist und daher
auch nicht dem dort festgesetzten Verfahren unterliegt.

Demnach werden in Hinkunft derartige Schießstätten lediglich der un¬
mittelbaren Überwachung der Gemeinde -, beziehungsweise landesfürstlichen
Polizeibehörde zu überlassen sein , welche in Handhabung der Sicherheitspolizei,
die für die körperliche Sicherheit notwendigen Vorkehrungen zu treffen haben.

Hievon wird niit Beziehung auf den in der Normaliensammlung unter
Nr . 5935 abgedruckten Erlaß von , 25 . April 1901 , Z . VII -422 , Mitteilung
gemacht . "

IS.

Militärische Sprengungen.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 11 . Februar

1908 , Z . VI -496 (M . Abt . IV 584/08 ) :
Das k. und k. Reichs -Kriegsministerium hat aus Anlaß eines speziellen

Falles nach gepflogenem Einvernehmen mit den Ministerien des Innern , des
Ackerbaues und des Handels an alle Pionier -Bataillone und au das Eisenbahn-
und Telegraphen -Regiment unter dem 17 . August 1907 , Abt . VIII , Z . 1252,
nachstehenden Erlaß gerichtet:

„Vor jeder zu Übungszwecken vorzunehmenden Sprengung ist rechtzeitig
die Anzeige an die Politische Behörde über Zeit , Ort und Art der Sprengung
zu erstatten.

Diese Bestimmung hat auch bei Sprengungen für Nutzzwecke Gültigkeit,
wenn nicht die politische Behörde bereits durch die Vorverhandlungen über die
bezeichneten Daten orientiert ist.

Bei Versuchen mit Spreng - und Zündmitteln zum Zwecke ihrer Erprobung
ist der Versuchsort im Einvernehmen mit der genannten Behörde zu ermitteln.
Bon der vorherigen Anzeige der einzelnen Erprobungen ist sodann jedoch ab¬
zusehen.

Die mit dem Kriegsministerial -Erlasse Abt . VIII , Nr . 458 , vom 20 . Apri
1905 , denselben Truppenkörpern bereits aufgetragene Verständigung der Fischerei
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berechtigten von Sprengungen in Fischwässcrn wird durch die vorstehenden
Verfügungen nicht geändert.

Dieser Erlaß lautet : „ Unter Hinweis auf den Z 56 des Einquartierungs-
gesctzes, beziehungsweise aus den Z 13 des ungarischen Gesetzartikels XXXIX
vom Jahre 1895 , 3 . Absatz, wird verfügt:

1. Von der Vornahme von Übungen im Sprengen unter Wasser sind
die betreffenden Gemeindevorstehungen stets rechtzeitig zu verständen und hiebei
zu ersuche», auch die in Betracht kommenden Fischereiberechtigten hievon in
Kenntnis zu setzen.

2 . Es ist Vorsorge zu treffen , daß die interessierten Fischereiberechtigten
oder ihre Organe unmittelbar nach Beendigung der Übung die getöteten und
betäubten Fische anffangen und sonstige zur Sicherung des Fischbestandes etwa
nötige Maßnahmen treffen können.

3 . Die Beeinträchtigung des Fischerei -Erträgnisses durch eigenmächtige
Handlungen der Angehörigen der betreffenden Truppenkörper (Wegnahme oder
Vorenthaltung getöteter oder betäubter Fische) sind Hintanzuhalten.

Hievon werden zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
14 . Jänner 1908 , Z . 29394 ex 1907 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der
Wiener Magistrat , die Stadträtc in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der
Abbs , die k. k. Polizei -Direktion Wien und die Donauregulierungs -Kommission
in Kenntnis gesetzt.

13 .
Auswanderung nach den Bereinigten Staate » ! von

Amerika.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom II .^Februar 1908,
Z . IX . 369 (M . Abt . XVII 1516/08 ) :

Unter der Landbevölkerung wird die Nachricht verbreitet , daß sämtliche
infolge der gegenwärtig schlechten Geschäftslage außer Betrieb gesetzten Fabriken
in den Vereinigten Staaten von Amerika in einigen Monaten wieder in vollem
Betriebe sein werden , und daß infolge dessen in Kurzem wieder ein großer
Bedarf nach fremden Arbeitern in diesem Lande sich ergeben wird . Bis jetzt
liegen keine Bürgschaften dafür vor , daß derlei Nachrichten richtig sind ; dieselben
werden allem Anscheine nach nur von Schiffahrtsgesellschaften und ihren Agenten
zu dem Zwecke verbreitet , um die verminderte Auswanderung nach den Ver¬
einigten Staaten von Amerika wieder lebhafter zu gestalten . In Wirklichkeit
liegen dort die Verhältnisse auch jetzt noch so, daß von der Auswanderung
dahin noch immer dringend abgeraten werden muß.

14 .
Errichtung der linienverzehrungssteneramtlichen Ab¬

fertigungsstelle „ Südbahn Wiedenergürtel ".
Verordnung der k. k. niederösterreichischen Finanz -Landes-

Direktion vom 13 . Februar 1908 , Z . IV-46/12 , L.-G -- und
B .-Bl . Nr . 32:

8 i.
Auf Grund des Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom 4 . Februar

1908 , Z . 5317 , wird in Ergänzung des H 3 der Verordnung vom 13 . Juli
1891 , Z . 1149 -Pr . (L.-G .-Bl . Nr . 41 ) zur Vollziehung des Gesetzes vom
10 . Mai 1890 wegen Änderung der Wiener Linicnverzehrungssteuer und wegen
Einführung der Linienverzehrungsstcucr in mehreren Vororten Wiens bekannt¬
gegeben , daß am 1. Jänner 1908 anläßlich der Errichtung einer Güter¬
abfertigungsstelle der k. k. priv . SUdbahn am Favoritenplatze in Wien daselbst
eine neue Abfertigungsstelle zur Beamtshandlung linienverzehrungssteueramtlicher
Gegenstände aufgestellt wurde.

8 2.
Diese Abfertigungsstelle fungiert als Expositur des k. k. Berzehrungs°

steuerlinienamtes Südbahnhof und führt die Bezeichnung „ Verzehrungssteuer-
linienamts -Expositnr Südbahn -Wicdcnergürtel ".

15 .
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den I. Bezirk
vom 20 . Februar 1908 (M . B . A . I 11016/08 ) :

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen hat sich das magistratische Bezirks¬
amt für den I . Bezirk bestimmt gefunden , dem Viktor Hugo Perl,  VIII .,
Hamerlingplatz 7, wohnhaft , die Konzession zum Betriebe des Verschleißes
von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten , insofern dies nicht den Apothekern Vorbehalten ist, mit dem Betriebs¬
orte I ., Weihburggasse 27 , zu verleihen.

Bei Ausübung der Konzession sind die in Betreff des Verkehres mit
Giften bestehenden Ministerial -Verordnungen vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl.
Nr . 10 , und vom 21 . April 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , sowie die gewerbepolizei¬

lichen Vorschriften genau zu befolgen , die imprägnierten Verbandstoffe nur in
Originalverpackung (mit der Signatur , betreffend den Gehalt an wirksamen
Stoffen , und der Firma versehen ) abzugcben und vor Verstaubung und Ver¬
unreinigung geschützt aufzubewahren , ferner jede Verlegung des Standortes
dem zuständigen magistratischen Bezirksamt ! behufs Genehmigung anzuzeigen.

Vorliegende Konzession wurde sub Z . r911/k in das Gewerberegister
eingetragen und behufs Besteuerung die Kat .-Z . I4481/I angewiesen.

1V.
Ausarbeitung architektonischer Projekte . Aufnahme
von Gebäuden zum Zwecke der Brandschadenver¬

sicherung.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 21 . Februar 1908,

Z . I -r-8§2/3 (M . Abt . XVII 1138/08 ) :
Mit Entscheidung vom 23 . Juni 1905 , Z . 1-4101 , hat die k. k. Statt¬

haltern dem L. K. in Wien im Sinne des Staats -Ministcrial -Erlaffes vom
28 . Februar 1863 , Z . 2306 , die Konzession zur Ausarbeitung von architek¬
tonischen Projekten sowie zur Ausnahme von Gebäuden zum Zwecke der Brand¬
schadenversicherung im Standorte Wien , I, . . mangels des
Bedarfes nach einem neuen derartigen Unternehmen und beim Abgänge besonders
berücksichtigungswürdiger Umstände verweigert.

Über den von K. gegen diese Entscheidung eingebrachten Rekurs hat das
k. k. Handelsministerium laut Erlasses vom 12 . Februar 1908 , Z . 55593 er
1905 , diese Entscheidung von Amtswcgen aufgehoben , weil die von dem Re¬
kurrenten beabsichtigte Tätigkeit nicht den Gegenstand einer Konzession zur
Privatgeschäftsvcrmittlung bilden kann , sondern sich vielmehr als eine freie,
der behördlichen Jngerenz nicht unterliegende Beschäftigung darstellt.

Insofern hiefür eine behördlicherseits erteilte Berechtigung angestrebt wird,
könnte eine solche nur im Wege der Autorisierung als Bautechniker oder der
Verleihung einer Baugewerbckonzession erteilt werden . (Vgl . Norm .-Bl . Nr . 90
ox 1906 , Verordn .-Bl . I , I >x 1907 .)

17 .
Privatentbiudungsanstalten der Hebammen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 22 . Februar

1908 , Z . XI 321 (M . Abt . X 1667 ex 1908 ) :
Anläßlich vorgckommener Fehlgeburten in den ersten Schwangerschafts¬

monaten in den Privatentbiudungsanstalten der Hebammen hat das k. k. Mini¬
sterium des Innern mit Erlaß vom 17 . Jänner I90ch Z . 4K039 ex 1907,
erinnert , daß die einzelnen Hebammen von der Starthalterci erteilte Bewilligung
zur Vornahme von Entbindungen in ihrer Wohnung die Hebammen keineswegs
berechtigt , auch kranke, namentlich wegen drohender oder bereits erfolgter Fehl¬
geburt behandluugs - beziehungsweise operationsbedürftige Frauen , unter welchem
Vorwände immer , zu verpflegen.

Die Hebammen sind vielmehr verpflichtet , solche Kranke unverzüglich an
einen Arzt oder in ein Krankenhaus zu weisen . Sofern dies jedoch wegen des
gefahrdrohenden Zustandes der Kranken nicht tunlich wäre , ist von der Auf¬
nahme einer solchen Kranken sofort die Anzeige an die politische Behörde zu
erstatten.

Hievon weiden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , die
Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Abbs , der Wiener Magistrat,
Abteilung X , die magistratischen Bezirksämter in Wien , kie k. k. Polizei -Direktion
in Wien und die Direktion der k. k, Hebammcnanstalt in Wien (Departement XI)
zur Darnachachtung in Kenntnis gesetzt^

18 .
Durchführung der Militärtaxgesehnovelle.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Februar
1908 , Z . >1-600/15 (Bl . Abt . XVI 2000/08 , Narmalienblatt
des Magistrates Nr . 23 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
17 . Februar 1908 , Dep . XlV Nr . 584 ex 1907 , nachstehendes angeordnet:

Bei Nachtragsbemessungen der Militärtaxe , sowie bei fallweisen Be¬
messungen derselben für Auswanderer und Stellungsflüchtlinge ist bezüglich
Einholung der Steuerdaten in gleicher Weise vorzugehen , wie bei den termin¬
gemäßen Bemessungen der laufenden Militärtaxe.

Die bezügliche Requisition ist an die Steuerbehörden durch Übersendung
eines seitens der zuständigen politischen Bezirksbehörden entsprechend ausgefülllen
Mcldeblattes zu richten , in welchem in der Rubrik „Raum für amtliche Ein¬
tragungen " der Zweck der Requisition (z . B . „Nachtragsbemessung Pro . . . .",
„Bemessung wegen Auswanderung " und dergleichen ), sowie auch das Jahr,
für welches um die Mitteilung der Steuerdaten ersucht wird , ersichtlich zu
machen sind.
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Bezüglich jener Meldepflichtigen , welche in dem Politischen Bezirke ihres
ordentlichen Wohnsitzes (Artikel 13 : 2, Durchführungsverordnung ) auch heimat-
berechtigt sind, hat die politische Bezirksbehörde gelegentlich der Prüfung
(Artikel 15 : 1 und 2) der cingelangten Meldungen , also noch vor ihrer Über¬
sendung an die Steuerbehörde auch festzustcllen , ob, beziehungsweise für welche
Jahre eine Nachtragsbemessung stattzufindcn hat . Gegebenenfalls ist im Sinne
des vorausgehenden Absatzes die entsprechende Eintragung in beide Exemplare
des Meldeblattes zu machen.

Bezüglich jener Meldepflichtigen , welche in dem Politischen Bezirke ihres
ordentlichen Wohnsitzes (Artikel 13 : 2, Durchführungsverordnung ) nicht
heimatberechtigt sind , wird die Feststellung , ob etwa auch eine Nachbcmessung
stattzufinden habe , seitens der heimatlichen politischen Bezirksbehörde gelegentlich
der Behandlung des Formulares 8 (Artikel 19 : 2, Durchführungsverordnung)
vorzunehmen und im bejahenden Falle nach Anordnung des zweiten Absatzes
dieses Erlasses vorzugehen sein.

Die Steuerbehörden wurden seitens des k. k. Finanzministeriums an¬
gewiesen , auch den Reauisitionen der bezeichneten Art in sinngemäßer Anwendung
des Artikels 16 der Ministerialvcrordnung vom 19 . August 1907 , R .-.G .-Bl.
Nr . 211 , zu entsprechen.

Dieser Erlaß ist bei Artikel 15 Punkt I , Artikel 16 Punkt 1 Absatz 1,
Artikel 19 Punkt 2, Artikel 21 Punkt 4 Absatz 1 und Artikel 29 Punkt 3
Absatz 1 vorzumerken.

IS.
Pfarrsprengelregulierung im I 'V . nnd V . Wiener

Gemeindebezirke.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 25 . Februar

1908 , M . Abt . XXII 420/08 (Normalicnblatt des Magistrates
Nr . 21 ) :

Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Kulms und Unterricht vom
2. Mai 1906 , Z . 13970 , beziehungsweise dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 16 . Mai 1906 , Z . III -709/12 , wurde die Neuregelung der Pfarrsprengel
im IV . und V . Wiener Gemeindebezirke gemäß Z 20 des Gesetzes vom 7. Mai
1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , genehmigt.

Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom
30 . Dezember 1907 , Z . 52866 , wurde diese Pfarrsprengeleinleilung in einigen
Punkten richtiggestellt.

Die Grenzen der Pfarrsprengel in den beiden Bezirken sind nunmehr:

IV. Bezirk, Wieden.
1. Pfarre St . Karl.

Im Norden : Die Trennungsmauer des Bahnkörpers und
des Wienflusses  von der Heumühlgasse zum
Getreidemarkt.

Der Rand  des längs der Straßenbahn führenden Trottoirs.

Im Osten:  Die südliche Baumreihe längs der Anlagen . Die Mittelachse
der Berbindungsstraße  von der Johannes¬
gasse zur Salcsianergasse.

Die Achse der Salcsianergasse (die geraden Nummern 2 bis 8).
Die Achse der verlängert n Neulinggasse (die ungeraden

Nummern abwärts bis Nr 7).
Rechte Bahngasse,  die Bahnnummer von der Neuling¬

gasse bis zum Rennweg.
Die Achse des Rennwcg (Nummer 33 4 und 33 ).
Die Achse der Jacquingasse (die geraden Nummern ) .

Im Süden : Die Achse des Landstraßergürtels (die ungeraden
Nummern von 7 bis 1).

Die Achse der Heugasse (k. k. Belvedere und Fürst Schwarzenberg¬
garten ) .

Die Achse der T h e r e s i a n u m g a s s e (die geraden
Nummern ).

Im Westen:  Die Achse der F a v o r i t en  st r a ß e (die ungeraden Nummern
>5 bis 9 , 5 und 3 ; das Erzherzog Karl Ludwig -Palais
Nr . 7 verbleibt bei der Pfarre zu den heil . Schutzengeln.

Die Achse der G n ß h a n s st r a ß e (die Nummern 29 und 27 ).
Die Achse der Karlsgaffe (die Nummern 15 und 13 ).
Die Achse der Frankenberggasse (die geraden Nummern ),

Rainerplatz Nummer 7.
DieAchse der Margareten st raße (die geraden Nummern

4 bis 24 ).
Die Achse der Schikanedergasse (die geraden Nummern

2 und 4).
Die Achse der Mühlgasse (die geraden Nummern 24

bis 34 ) .
Die Achse der Heumühlgassc (die geraden Nummern 14

bis 20 ).

2 . Pfarre zu den heil . Schutzengeln.

Im Norden:  Die Achse der F r a n ken  b er  g g ass  e (die ungeraden
Nummern ), Rainerplatz Nummer 4 , 5 und 6.

Die Achse der Margaretenstraße (die ungeraden Nummern 1
bis 17 ).

Im Westen : Die Achse der Schikanedergasse (die ungeraden
Nummern 1 bis 5).

Die Achse der Mühlgasse (die ungeraden Nummern 9
bis 25 ).

Die Achse der Heumühlgasse (die ungeraden Nummern ll
bis 17 ).

Die linksseitige W i e n f l u ß m a u e r von der Heumühlgasse
bis zur Rudolssbrücke.

Im Süden : Die Achse der Kettenbrückengasse (die geraden
Nummern ).

Die Achse der Margareten st raße (die Nummern 47
und 49 ).

Die Achse der Kleinen Neugasse (die geraden Nummern ).
Die Achse des Mitter steig (Nummer 2 s. und 2).
Die Achse der Großen Neugasse (die geraden Nummern

18 bis 2) .
Die Achse der Wiedener Hauptstraße (die geraden

Nummern 58 bis 54 und 58 ).
Das Palais Erzherzog Rainer  Nummer 63 verbleibt bei

der Pfarre zu den heil . Schutzengeln.
Die Achse der Schaumburgergasse (die ungeraden

Nummern 1 bis 7 a) .
Die Achse der Waltergasse (die geraden Nummern ).

Im Osten : Die Achse der Favoriten st raße (die geraden Nummern
26 bis 4).

Die Achse der Gußhaus st raße (die geraden Nummern
30 bis 24 ).

Die Achse der Karlsgasse (die geraden Nummern 22 bis 18).

3. Pfarre St . Elisabeth.

Im Norden : Die Achse der Theresianumgasse (die ungeraden
Nummern ).

Im Osten : Die Achse der Heugasse (die geraden Nummern von
Nummer 42 aufwärts ).

Im Süden : Der Wiedener gürte l.
Die nördliche Grenze  des Bahnkörpers bis zur Achse

der verlängerten  S ch ö n b u r g st r aß  e bis
zur S ch e l l e in  g as  s e (die uv geraden Nummern ).

Die Achse der S ch e l l e in g a s s e von der Verlängerung der
Schönburgstraße bis zur Johann Straußgasse (die
ungeraden Nummern ).

Im Westen : Die Achse der Johann Straußgasse (die ungeraden
Nummern ahwärts bis 21)

Die Achse der Rainergasse (Nummer 19 und 17 ).
Die Achse der S ch ö n b u r g str aß e.
Die Achse der Wiedener Haupt st raße (die ungeraden

Nummern 61 bis 55 ) .
Die Achse der Schaumburgergasse (die geraden

Nummern 2 bis 10) .
Die Achse der W a lt er g ass e (die ungeraden Nummern ).
Die Achse der Favoriten st raße (Nummer 28 und 30 ) .

V. Bezirk, Margareten.
1. Pfarre St . Florian.

Im Norden:  Die Ach e der südlichen Randstraße des Einsiedlerplatzes (die
Nummern 13 bis 8).

Die Achse der Arbeitergasse  von der Oberen Amts¬
hausgasse bis zurSpengergasse (die ungeraden Nummern
29 bis 1).

Die Achse der Spengergasse (die ungeraden Nummern
17 bis 11 ).

Die Achse der Siebenbrunnengasse (die ungeraden
Nummern 35 bis 1).

Die Achse des Mittersteig (die ungeraden Nummern 25
bis 1).

Im Osten : Die Achse der Großen Neugasse (die ungeraden Nummern
15 bis 1).

Die Achse derWiedenerHauptstraße (die geraden
Nummern 60 bis 64 ).

Die Achse der Schönburg st raße (die geraden Nummern
2 bis 20 ) .

Die Achse der Rainergasse (die geraden Nummern 18 ^
und 20 ).

Die Achse der Johann Straußgasse (die geraden
Nummern von 18 bis 42 ).

Die Achse der S ch e ll e i n g as se bis zur Verlängerung
der Schönburgstraße (die ungeraden Nummern
37 und 35 ).

Die Achse der verlängerten Schönburg st raße  bis zur
nördlichen Grenze des Bahnkörpers (die geraden
Nummern von 50 aufwärts ).



23Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. — Nr . 26 , 31 . März 1908.

Im Süden : Die nördliche Grenze des Bahnkörpers von
der verlängerten Schönburgstraße bis zur verlängerten
Achse der Einsiedlergasse.

Im Westen : Diese  verlängerte Achse und die Achse der Einsiedler-
gassebis  zum Einsiedlerplatz (die geraden Nummern 2
bis 48 ).

2. Pfarre Margareten.

Im Norden:  Die Trennungsmauer des Bahnkörpers und des Wi e n-
flusses  von der Stadtbahnhaltestelle Margaretengürtel
bis zur Kettenbrückengasse.

Im Osten : Die Achse der Kleinen Neugasse (die ungeraden
Nummern ).

Die Achse der Margaretenstraße (die Nummern 56
und 54 ).

Die Achse der Kettenbrückengasse (die ungeraden
Nummern ).

Im Süden : Die Achse des Mittersteig (die geraden Nummern 2
bis 30 ).

Die Achse der Siebenbrunnengasse (die geraden
Nummern 2 bis 38 ).

Die Achse der Spengergasse (die geraden Nummern
22 bis 32 ).

Die Achse der Ar b ei t er g a s s e bis zur Einsiedlergasse (die
geraden Nummern von 2 bis 30 ).

I m Westen : Die Achse der westlichen Randstraße  des Einsiedler-
Platzes (die Nummern 14 bis 17 ) .

Die Achse der E i n s i e d l er g a s s e bis zur Margareten¬
straße (die geraden Nummern 50 bis 60 ) .

Die Achse der südlichen Randstraße des Hundsturm-
platzes (die Nummern 11 , 12 und 13 der Diehl-
gasse).

Die Achse der M a r g a r e t e n st r a ß e von Nr . 145 auf¬
wärts bis zur Achse des Margaretengürtels
bis zur Stadtbahnhaltestelle Margareten.

Im Falle der Erbauung der projektierten Gürtelbahn hat
der Bahnkörper,  welcher der Pfarre Neu¬
margareten  zugcwiesen wird , die Grenze zu bilden.

Hievon setze ich die städtischen Ämter mit dem' Bemerken in Kenntnis,
daß diese Pfarrsprengelregulierung am 1. Juli 1906 in Kraft getreten ist.

2V.
Bereinigung der Bezirksgerichte Innere Stadt I
und H und Verlegung des Standortes des Exe¬

kutionsgerichtes und der Auktionshalle in Wien.
Verordnung des Justizministeriums oom 28 . Februar 1908,

R .-G .-M . Nr . 43:

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 18 . Jänner 1908 werden
in Abänderung der Ministerial -Verordnungen vom r5 . November 1853 , R .-G . Bl.
Nr . 249 und vom 17 . August 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 132 die Bezirksgerichte
Innere Stadt I und Innere Stadt II in Wien mit 1. Mai 1908 zu einem
Bezirksgerichte unter dem Namen „ Bezirksgericht Innere Stadt " vereinigt.

Das Bezirksgericht Innere Stadt hat seinen Sitz in dem neuen Amts¬
gebäude , I ., Riemergasse 7 (Jakoberhof ).

Gleichzeitig wird verfügt , daß vom 1. Mai 1903 an das Exekutions¬
gericht Wien und die Auktionshalle in Wien ihren Standort (8 1, Absatz 2,
der Justizministerial -Verordnung vom 29 . Oktober 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 217 ) in
diesem neuen Amtsgebäude haben.

21 .
Hausierberechtignng ungarischer Staatsbürger ans

begünstigten Gegenden.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 1. März

1908 , M . Abt . XVII 986/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 25 ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 1. Februar 1908,
Z . Ia -441 , dem Rekurse des S . S . gegen die Entscheidung des magistratischen
Bezirksamtes für den III . Bezirk in Wien vom 20 . Jänner 1908 , Z . 3034,
mit welcher ihm die bestätigende Vidierung seines Hausierpasses verweigert
worden ist, weil er zwar in einer im Sinne des 8 17 , lir . i des Hausier¬
patentes begünstigten Gemeinde geboren und dorthin zuständig , aber ständig in
Budapest wohnhaft sei, demnach nicht zu den Bewohnern einer der im 8 19
des Hausierpatentes bezeichneten begünstigten Gemeinde gehöre , aus dem Grunde

der angefochtenen Entscheidung keine Folge gegeben . Gegen diese Entscheidung
ist nach Z 11 der Vollzugsvorschrist zum Hausierpatente eine weitere Berufung
nicht zulässig.

Hievon setze ich die städtischen Ämter in Kenntnis.

22

Verbot der Einfuhr und des Vertriebes der elek¬
trischen Gehörbatterie von G . Keith - Harvey in

London.

Verordnung der Ministerien des Innern , des Handels und
der Finanzen vom 7. März 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 47:

Auf Grund des Artikels VII des Zolltarifgesetzes vom 13 . Februar 1906,
R .-G .-Bl . Nr . 20 , wird die Einfuhr und der Vertrieb des als Heilmittel
gegen Schwerhörigkeit angepriesenen Apparates „ elektrische Gehörbatterie von
G . Keith - Harvey  in London " aus sanitätspolizeilichen Gründen verboten.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.

n. Nornmlivliestimmmuiett.
Hemeindekal:

2 ».
Bezüge des Reinigungspersonales.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 20 . Fe¬
bruar 1908 , M . Abt . XXII 4159/07 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 19) :

Der Gemeinderat hat zufolge Beschlusses vom II . Februar 1908,
Pr .-Z . 328/08 , für das Reinigungspersonal im Alten und Neuen Rathause
und im Gemeindehause in Floridsdorf vom 1. Jänner 1908 an nachstehende
Bezüge festgesetzt:

I . Für die Reinigungsweiber bei einer Dienstzeit bis zu zehn Jahren
ein Taglohn von 2 X 30 ü , bei einer Dienstzeit von mehr als zehn Jahren
ein Taglohn von 2 X 60 Ii.
II . s ) für die Hausdiener II . Klasse bei einer Dienstzeit bis zu zwei Jahren

ein Taglohn von 3 X , bei einer Dienstzeit von mehr als zwei Jahren
3 X 20 ü.

b) für die Hausdiener I . Klasse ein Taglohn von 3 X 20 ü und nach drei
weiteren Dienstjahren ein Taglohn von 3 X 50 ü ; ferner erhalten die
Hausdiener I . Klasse ein Quartiergeld von 240 X jährlich . Die Hausdiener
II . Klasse werden bei vollkommen zufriedenstellender Dienstzeit nach
Ablauf von fünf Jahren im Wege der Zeitbeförderung zu Hausdienern
I . Klasse ernannt.
Die Systemisierung einer bestimmten Anzahl von Hausdienern I . Klasse

entfällt.

tzladtral:
24 .

Probebohrungen auf städtischen Baustellen.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom26 .Februar

1908 , M . D . 740/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 22 ) :
Anläßlich des Offertes auf den Ankauf einer städtischen Baustelle hat ein

Offerent , um sich Gewißheit Uber die Fundierungsverhältnisse bei dieser Bau¬
stelle zu verschaffen , das Ansuchen gestellt, ihm die Anbohrung des fraglichen
Grundes zu gestatten.

Der Wiener Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 4 . Februar 1908 , zur
Pr .-Z . 1696/08 , diesem Ansuchen aus prinzipielle » Gründen keine Folge gegeben
und den Magistrat ermächtigt , künftighin cinlangende gleichartige Ansuchen im
eigenen Wirkungskreise abschlägig zu bescheiden.

Hievon setze ich die städtischen Ämter zur Darnachachtung in Kenntnis.

25 .

Erhöhung der Gebühren für die Grabstellen im
Grinzinger Friedhofe.

Der Wiener Stadtrat hat vom 18 . Februar 1908 , Pr .-Z . 2338 , folgenden
Beschluß gefaßt:

2
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1 . Die Grabstellengebühren für Nichtzugewiesene im Grinzinger Friedhofe
werden wie folgt festgesetzt:

für eine fertige Doppelgrnft . 9600 L
für eine fertige einfache Gruft . 5600 „
für einen Doppelgrustplatz . 6400 „
für einen einfachen Gruftplatz . 3200 „
für ein eigenes Grab auf 20 Jahre . 400 „
für ein solches Grab auf Friedhofsdauer . . 800 „

Renovationsgebühren für die Dauer von
20 Jahren für solche Gräber , welche in einem
Zeitpunkte erworben werden , wenn vorstehende
Gebühren in Kraft getreten sind . 160 „

Wenn vor diesem Zeitpunkte ein eigenes Grab für eine nicht zugewiesene
Person für die Dauer von 20 Jahren erworben wurde und die Erwerbung
auf Friedhofsdauer zu einer Zeit beabsichtigt wird , wenn die vorstehenden Ge¬
bühren Geltung haben , so ist die Differenz zwischen der erhöhten Gebühr und
dem anläßlich der Erwerbung auf 20 Jahre erlegten Betrag nebst den 5pro-
zentigen Verzugszinsen von dieser Differenz vom Tage der ersten Erwerbung
an zu bezahlen.

2 . Obige Bestimmungen treten sofort in Kraft.
3 . Bei Erwerbung von Grabstellen für Zugewiesene bleiben die bisherigen

Bestimmungen aufrecht.

2 «.
Ausschuß für das Stadtsäuberungswesen.

Der Wiener Stadtrat hat zufolge Beschlusses vom 28 . Februar 1908,
Z . 2699 , nachstehendes genehmigt:

In Abänderung des Gemeinderats -Beschluffes vom 2 . Oktober 1896,
Z . 7729 , hat das Komitee zur Ausarbeitung eines Organisationsstatutes für
das Stadtsäuberungswesen in Hinkunft den Titel zu führen : „ Ausschuß für das
Stadtsäuberungswesen ."

Die derzeitige Zusammensetzung wird belassen . (M .-Abt . VI -572 er 1908 .)

ZIIaMral:
27.

Inanspruchnahme der Gemeindevermittlungsämter
durch die städtischen Ämter.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 17. Februar
1908 , Abt . M . 1 383/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 15 ) :

Der Gemeinderat der Stadt Wien hat auf Grund des Landesgesetzes für
Niederösterreich vom l 7 . September 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 124 , für jeden Gemeinde¬
bezirk ein Gemeindevermittlungsamt zur Vornahme von Vergleichsversuchen in
bürgerlichen Rechtsangelegenheiten und von Sühneversuchen in Ehrenbeleidigungs¬
sachen bestellt.

Vornehmlicher Zweck dieser Institution ist die Verbilligung der Rechts¬
pflege , die Erleichterung und Beschleunigung der Rechtsverfolgung , Hebung des
Rechtsbewußtseins unter den Gemeindemitgliedern und Förderung des Friedens
in der Gemeinde durch Schlichtung von Zwistigkeiten vor Vertrauensmännern
im gütlichen Wege.

In dem Bestreben , die Bevölkerung zur Erreichung der vorerwähnten
Praktischen und ethischen Zwecke für die Gemcindevermittlungsämter zu gewinnen,
muß es die Gemeindeverwaltung als ihre Ausgabe betrachten , selbst beispiel¬
gebend vorzugehen.

Der Herr geschüftssührende Vize -Bürgermeister hat sich daher aus Grund
einer Anregung des Herrn Gemeinderates Dr . Josef v. Baechlö bestimmt
gefunden , die städtischen Ämter sowie die Direktionen der Unternehmungen der
Gemeinde Wien anzuweisen , die von ihnen ressortmäßig vor den Zivilgerichten
zu verfolgenden Rechtsansprüche der Gemeinde , hinsichtlich welcher die Kompetenz
der Gemeindevermittlungsämter gegeben ist, vorerst beim zuständigen Ver¬
mittlungsamte behufs Vornahme des Bergleichsversuches anzumelden.

Dies wird mit dem Beifügen verlautbart , daß die näheren Bestimmungen
über Einrichtung , Zuständigkeit und Geschäftsgang der Gemeindevermittlungs¬
ämter in der für sie mit dem Gemeinderats -Beschlnsse vom 12 . Juli 1907,
Z . 9305 , festgesetzten Geschäftsordnung enthalten sind . (Siehe das Magistrats-
Verordnungsblatt vom Jahre 1907 , Seite 109 .)

28.

Portosreiheits -Bezeichuung.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 20 . Februar

1908 , M . D . 684/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 16) :
Das magistratische Bezirksamt für den XXI . Bezirk übergab ein als

politische Behörde I . Instanz erlassenes Dienstschreiben an die Gemeinde¬

vorstehung Karlstetten der k. k. Post mit der Bezeichnung „ Dienstsache " zur
Portofreien Beförderung.

Diese Bezeichnung wurde beanständet , da das Dienstschreiben im vor¬
liegenden Falle vorschriftsmäßig den Vermerk „Portofreie Dienstsache " hätte
tragen müssen.

Da bezüglich der Portofreiheits -Bczcichnung bei den städtischen Ämtern
nicht gleichförmig vorgegangen wird , bringe ich über ein im . kurzen Wege
gestelltes Ersuchen der k. k. Post - und Telegraphen -Direktion für Österreich unter
der Enns deren Zuschrift vom 9. Juli 1892 , Nr . 38823 , M .-D . 899 (ab¬
gedruckt im M .-V .-Bl . er 1892 , Seite 38 ) zur genauen Darnachachtung in
Erinnerung.

Nach den bestehenden Bestimmungen über die gebührenfreie Benützung
der Postanstalt genießen die vom Magistrate und den magistratischen Bezirks¬
ämtern in ihrer Eigenschaft als p olitische Beh örden I . Instanz aufgegebenen
dienstlichen Korrespondenzen , auf welchen diese Eigenschaft als politische Behörde
I . Instanz ausdrücklich angegeben ist, in gleicher Weise die Portofreiheit wie die
bezüglichen Amtskorrespondenzcn der k. k. Zivil - und Militärbehörden und
Ämter ; sie genießen auch die Befreiung von der Rekommandationsgebühr und
die Portofreie Versendung der im Artikel VIII des Portofreiheitsgesetzes be-
zeichneten Fahrpostgegenstände (gemünztes Geld , Banknoten , Wertzeichen u . s. w.).

Die Begründung der Portofreiheit hat in diesen Fällen (auf der Adreß-
seite) mit dem Worte „Dienstsache " zu erfolgen ; wenn hingegen eine Amts¬
korrespondenz an portopflichtige Adressaten in Angelegenheiten des öffentlichen
Dienstes gerichtet ist (zum Beispiel die Korrespondenz mit den Gemeinde¬
vorstehungen ), so ist diese Korrespondenz auf der Adresse mit den Worten „ Porto¬
freie Dienstsache " zu bezeichnen.

Von der Entrichtung der Porto -(nicht aber der Rekommandations -)gebühr
befreit ist ferner die Korrespondenz des Magistrates und der magistratischen
Bezirksämter im Wechselverkehre mit den k. k. Zivil - und Militärbehörden,
Landes -Ausschüssen , Gemeindeämtern , öffentlichen Humanitätsanstalten , Handels¬
und Gewerbekammern rc . in allen Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs¬
kreises,in jenen des selbständigen Wirkungskreises jedoch nur dann , wenn sie
sich aus die der Gemeinde nach tz 46 , Punkte 2 bis 10 des Wiener Gemcinde-
statutes zustehenden Angelegenheiten bezieht.

Die portofreien Korrespondenzen des Magistrates und der magistratischen
Bezirksämter in ihrer Eigenschaft als Gemeindeämter sind ohne Unrcrschicd , ob
sie den selbständigen oder übertragenen Wirkungskreis betreffen , auf der Adreß-
seitc mit der Bezeichnung „Portofreie Gcmeindedienstsache"  zu versehen.

2S.
Militärmatrikel » in Wien.

Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Possell  vom 3. Mürz
1908 , M . D . 797/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 26 ) :

Wie das k. und k. Fcldsuperiorat des Scelsorgcbczirkes von Wien mit
der Zuschrift vom 29 . Februar 1908 , Z . 538 , hieher mitgeteilt hat , werden
seitens der Magistrats -Abteilungen und magistratischen Bezirksämter häufig bei
diesem Feldsupcriorate (das früher den Diensttitel „Militärpfarramt " führte)
Matrikelscheine in solchen Fällen angesprochen , die nicht in den bei diesem Amte
geführten Matriken , sondern in den selbständigen Militärmatrikcn einer Militär¬
anstalt in Wien eingetragen sind.

Von manchen magistratischen Bezirksämtern gelangen Dienststücke an das
Feldsuperiorat unter der Adresse : „ Militär -Seelsorgeamt in Wien ", wiewohl
ein solches in dieser Bezeichnung in Wien nicht existiert.

Diese Dienststückc müssen sodann vom Feldsnperiorate nach amtlicher Be¬
handlung erst dem betreffenden Militärmatrikenführer zugestellt werden , wodurch
eine sehr fühlbare Vielschreiberei entsteht und die rasche dienstliche Erledigung
des Äktes beeinträchtigt wird.

Ich weise daher die städtischen Ämter an , Matrikelschcine über Militär¬
personen jedesmal bei jenem Militärmatrikenführer in Wien direkt und unter der
gesetzlichen Adresse einzuholen , bei welchem der gesuchte Geburts -, Trauungs¬
oder Sterbefall stattfand oder protokolliert wurde.

Die selbständigen Militärmatrikelstcllen in Wien sind:
1. K. und k. Fcldsuperiorat in Wien IX/1 , Roßaucrkaserne.
2 . K . und k. Militär -Seelsorge des Garnisonsspitales N >. 1 in Wien

IX/3 , Garnisongasse.
3 . K. und k. Militär -Seelsorge des Garnisonsspitales Nr . 2 in Wien,

III/4 , Rennweg.
4 . K. und k. Militär -Seelsorge des Artilleric -Arscnales in Wien X/2,

Arsenal.
5 . K. und k. Militär -Seelsorge des Militär -Juvalidcnhauses in Wien

III/2 , Jnvalidenstraße.
6 . K. und k. Militär -Seelsorge der Jnfanterie -Kadettenschule in Wien

XIII/3 , Breitensee.
7. K. und k. Militär -Seelsorge des Osfizierstöchter -Erziehungsinstitutes

in Wien XVII/1 , Kalvarienberggasse.
8 . K. und k. griechisch-orientalische Militär -Seelsorge in Wien IX/4,

Säulengasse 15 a.
9 . K. und k. evangelische Militär -Seelsorge Augsburger Konfession in

Wien IX/3 , Ferstelgasse 5.
10 . K. und k. evangelisches Feldseniorat Helvetischer (reformierter ) Kon¬

fession in Wien IX/2 , Bleichergasse 1.
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Bei Nachforschungen nach Militärmatrikelfällen ist es notwendig , zu wissen,
wann  und wo (Ort , Regiment . Truppenkörper . Branche , Militäranstalt,
z. B . Garnisonsspital . Arsenal , Militär - Jnvalidenhaus , Militärschule ) der
Kindesvatcr bei Geburtsfällen , der Militärbräutigam bei Trauungsakten und
der Verstorbene , beziehungsweise der Vater eines verstorbenen Kindes oder der
Gatte einer verstorbenen Frau zu jener Zeit , in welcher sich der betreffende
Militärmatrikelfall ergab , aktiv  gedient hat.

Auch die Angabe der Charge der fraglichen Militärpeison se' tcns der
Interessenten oder Parteien ist bei Eruierungen in Mililärmalrikeln von
Wichtigkeit.

K. und k. Militärpersonen des Militär - Ruhestandes  und k. k. j
Personen der aktiven und nichtaktiven Landwehr  gehöre » jedoch ^
zur geistlichen Jurisdiktion jenes ZivilPfarramtes.  in dessen Pfarrbezirk
sic domizilieren ; daher sind Auszüge über Matrikelfälle , welche sich bereits im
k. und k. Militär -Ruhestandsverhältnisse oder während der k. k. Landwehr-
Dienstleistung oder während des k. k. Landwehr -Ruhestandes ereigneten , beim
kompetenten Z i v i lps a rr a m t e des Wohnortes der von den Matrikel-
sällen betroffenen Personen zu requirieren.

Sollte aber eine Person des k. und k. Militär -Ruhestandes oder der k. k.
Landwehr , beziehungsweise des k. k. Landwehr -Ruhestandes nicht in ihrer Privat¬
wohnung , sondern in einem Garnisonsspitale in Wien verstorben sein, so wäre
der »Lu -Totenschein in einem solchen Falle nur bei der k. und k. Militär-
Seelsorge dieses betreffenden Garnisonsspitales in Wien direkt  und nicht im
Wege oder unter der Adresse des Feldsuperiorates einzuholen.

Schließlich wird beigefügt , daß die Adresse der obersten  miütärgeist-
lichen Behörde lautet : „Hochwürdigstes k. und k. Apostolisches Fcldvikariat
in Wien I ., Deutschmeisterplatz 3 " .

l!l. Gesetze
uon besonderer Wichtigkeit für den politischen

Verlvnltungddienst.
3 «.

Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel.
Gesetz vom 7. Februar 1908 , L.-G .- ». V .-Bl . Nr . 42:
Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogtumes Österreich unter

der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8 1-
Die im Anhänge 4 angeführten nützlichen Vögel dürfen weder gefangen

noch getötet werden.
Das Feilbieten , der An - und Verkauf dieser Vögel im lebenden oder im

toten Zustande ist jederzeit verboten.
Die politische Landesbchörde kann im Verordnungswegc auch noch andere

Vögel als nützlich im Sinne dieses Gesetzes erklären

8 2.
Das Fangen und Töten der im Anhänge II genannten schädlichen Vögel

ist nach Maßgabe der in den jagd -, beziehungsweise fischereipolizeilichen Vor¬
schriften enthaltenen Bestimmungen jederzeit gestattet.

Die Politische Landesbchörde kann im Verordnungswege auch noch andere
Vögel als schädlich in den Anhang L anfnehmcn . In derselben Weise können
einzelne der im Anhänge l! angeführten Vogelarten von der Politischen Landes-
behörde aus diesem Anhänge ausgeschieden werden.

8 3-
Die Vögel , welche weder zu den nach 8 1 geschützten noch zu den schäd¬

lichen (Z 2) gehören , dürfen in der Zeit vom l . Februar bis l5 . September
eines jeden Jahres (Schonzeit ) weder gefangen noch getötet werden.

Während derselben Zeit ist das Feibieten , der An - und Verkauf dieser
Vögel im lebenden oder im toten Zustande verboten.

In der Zeit vom 16 . September bis 31 . Jänner kann das Fangen und
Töten dieser Vögel nach Maßgabe der Bestimmungen der 88 6 bis 11 ge¬
stattet werden.

Getötete Vögel dürfen nur in einem solchen Zustande , welcher die sichere
Bestimmung ihrer Art ermöglicht , in Verkehr gesetzt werden.

8 4.
Das Entfernen oder Zerstören der Brutstätten und Nester , das Aus¬

nehmen oder Vernichten der Eier und der jungen Brut aller mild lebenden
Vögel , mit Ausnahme der im Anhänge 1! angeführten schädlichen Gattungen
und Arten , das Feilbieten , der An - und Verkauf dieser Nester , Eier und jungen
Brut ist jederzeit verboten.

Dem Eigentümer , Nutzungsberechtigten sowie deren Bevollmächtigten steht
es jedoch frei , außer der Brutzeit jene Nester zu entfernen , welche sich an oder
in Wohnhäusern oder Gebäuden überhaupt oder in Hofräumen befinden.

Die Eier der Mövenarten unterliegen nicht den im ersten Absätze dieses
Paragraphen enthaltenen Verbotsbcstimmungen.

8 5.
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf exotische, auf die durch jagd-

gesetzliche Vorschriften als jagdbar erklärten Vögel sowie auf das Federvieh
(Hausgeflügel ).

8 6.
Dem Fangen im Sinne dieses Gesetzes wird das Rachstellen zum Zwecke

des Fangens und Tötens von Vögeln gleichgeachtet.

8 7-
Der Fang der nach ß 3 geschützten Vögel darf nur auf Grund einer

von der zuständigen politischen Behörde ausgestellten Fangkarte ausgeübt werden.
Zur Ausstellung der Fanglarte ist die politische Behörde erster Instanz

berufen , in deren Amtsgebicte der Vogelfang ausgeübt werden soll.
Die Fangkarte hat dm Namen und die Personsbeschreibung desjenigen,

dem die Bewilligung erteilt wurde , die Vogelarten , deren Fang bewilligt wurde,
das Gebiet und die Zeitdauer , innerhalb deren der Vogelfang ausgeübt werden
kann , sowie die etwaigen Bedingungen , welche die Behörde von Fall zu Fall
bcizufügen für nötig erachtet , zu enthalten.

8 3-
Das Ansuchen um Ausstellung der Fangkarte ist in Wien beim Magistrate,

in Wiener -Neustadt und Waidhofcn an der Abbs beim Stadlrate , sonst bei dem
Bürgermeister jener Gemeinde , in deren Gebiete der Vogelfang ausgeübt werden
soll, mündlich oder schriftlich einzubringen.

In dem Ansuchen sind die Vogelarten , für welche die Fangbewillignng
«» gestrebt wird , dann die anzuwendenden Fangartcn und Fangmittel , sowie der
Ort des beabsichtigten Vogelfanges genau zu bezeichnen.

Falls der Vogelfang aus fremdem Grunde stattfinden soll, ist dem An¬
suchen die schriftliche Zustinimnngserklärung des betreffenden Grundeigentümers
Pächters oder dessen Bevollmächtigten und , wenn das Erlegen von Vögeln mit
Schießgewehren erfolgen soll, auch jene des betreffenden Jagdberechtigten bei¬
zuschließen.

Der Bürgermeister hat das Gesuch , beziehungsweise das über das münd¬
liche Ansuchen aufgenommene Protokoll samt den erwähnten Znstimmungs-
crklärungen an die im 8 7 bezeichnete Behörde zu leiten und sich hiebei ein¬
gehend darüber zu äußern , ob der angcsuchte Vogelfang mit Rücksicht ans die
Verhältnisse der Bodenkultur und auf die in derselben Gemeinde etwa bereits
erteilten Fangbewilligungen zulässig erscheint.

Von der Aussolgung der Fangkarte ist der betreffende Bürgermeister zu
verständigen.

8 s.
Die Bewilligung zum Vogelfänge darf nur an vertrauenswürdige Personen,

welche das 20 . Lebensjahr zurückgelegt haben , höchstens auf die Dauer von drei
Jahren erteilt werden.

Die Fangkarte ist nur für die Person , auf deren Namen sie lautet , gültig.

8 >0.
Der Vogelfänger hat die Fangkarte bei Ausübung des Vogelfanges stets

mit sich zu führen und auf Verlangen den Sicherhcitsorganen vorzuzeigen.

8 11-
Wenn nach erfolgter Erteilung der Fangbewilligung hinsichtlich der

Person des Vogelfängers solche Gründe eintrcten oder bekannt werden , welche
denselben nicht vollkommen vertrauenswürdig erscheinen lassen, kan» die Befugnis
zum Vogelfänge unter Einziehung der Fangkarte wieder entzogen werden.

8 12-
Als verbotene Fangarten und Fangmittel werden erklärt:
1. Der Gebrauch geblendeter Lockvögel;
2 . der Gebrauch von Lockvögeln aus den im Anhänge -1 angeführten

Arten;
3 . der Gebrauch von Fallen jeder Art , insbesondere von Fangkörben,

Schlageisen , Schnellbögen (Sprenkeln ), Springhölzern , Kloben u . s. w. ; jedoch
mit Ausnahme der sogenannten Fanghäusche », welche eine Verletzung der
gefangenen Vögel ausschließen;

4. der Gebrauch von Schlingen jeder Art , sowohl Boden - als auch
Baumschlingen (Dohnen ) ;

5 . der Gebrauch von Netzen jeder Art , namentlich von Deck- und Steck»
netzen, insbesondere an niederen Hecken und Gebüschen (Staudeunetzcn ) von
Strich -, Zug - und Schlagnetzen;

6 . der Gebrauch von klebrigen Stoffen (Vogelleiin , Leimruten , Leim¬
spindeln , Lcimborsten und ähnlichen ) ;

7 . der Gebrauch von betäubenden und giftigen Mitteln;
8 . das Fangen mittels Zudecken von Wasscrgerinnen (Brünnclfangen ),

sowie jede Fangart an stehenden und fließenden Gewässern während der
Trockenheit;

9. das Fangen zur Schneezeit;
10 . alle wie immer gearteten Fangartcn und Fangmittel , welche die Er¬

leichterung des Massenfanges und der Massenvernichtnng der Vögel bezwecken.
Die politische Landesbehörde kann im Verordnnngswege auch noch ander e

Fangarten und Fangmittel als verboten erklären.
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8 13.
Die politische Behörde erster Instanz kann erforderlichenfalls die An¬

ordnung treffen , daß die ohne Beisein des Vogelfängers zum Fange ausliegenden
Fanggeräte mit einem bei der betreffenden Gemeindebehörde angemcldctcn Kenn¬
zeichen zu versehen seien, durch welches die Person des Vogelfängers ermittelt
werden kann.

8 14.
Falls Vögel der im Anhänge 4 genannten , sowie derjenigen Arten , ans

welche sich die Fangbefugnis nicht erstreckt, lebend in die Gewalt des Vogel¬
fängers geraten , so sind dieselben sogleich freizulassen.

8 15-
Für wissenschaftliche , sowie für Zwecke der Wiederbesatzung kann die

politische Landesbehörde Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Gesetzes cin-
treten lassen.

Der Verkauf präparierter (ausgestopfter ) Vögel zu wissenschafttichen Zwecken
seitens der zum Verkehre mit derlei Gegenständen befugten Gewerbetreibenden
fällt nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes.

Die politische Landesstelle wird ermächtigt , im Verordungswege die An¬
wendung der in den ZK 3, ferner 6 bis 14 dieses Gesetzes enthaltenen Bestim¬
mungen auf die im Anhänge /I genannten Vögel während einer ihrem Ermessen
anheimgegebenen Zeit für solche Gegenden zu gestatten , in welchen erwiesener¬
weise eine übermäßige Vermehrung dieser Vögel zum Schaden der Land - und
Forstwirtschaft eingelreten ist. 8 16.

Die politische Behörde erster Instanz kann den Eigentümern oder Nutzungs¬
berechtigten von Wein - und Obstgärten , einzelnen Obstbäumen , Gärten , Pflanz-
schulen , von bepflanzten und besäten Feldern , sowie von Waldkulturen , ebenso den
zu ihrer Überwachung bestellten Organen das Recht einräumen , während einer
bestimmten Dauer erforderlichenfalls auch während der Schonzeit , auf solche
Vögel zu schießen, welche daselbst einen wirklichen Schaden verursachen.

Wenn jedoch im Zuge befindliche Stare zur Zeit der Traubenreife in
Weingärten einfallen , so kann der Bürgermeister (in Wien der Magistrat , in
Wiener -Neustadt und Waidhofen an der 2)bbs der Stadtrat ) den Abschuß dieser
Vögel durch vertrauenswürdige Personen , welche hiezu einer Jagdkarte nicht
bedürfen , vornehmen lassen.

Gleichzeitig mit der Anordnung des Abschusses ist hievon der Vorgesetzten
politischen Behörde die Anzeige zu erstatten , welche berechtigt ist, zur Vermeidung
von Mißbräuchen diesen Abschuß einzustellen.

Bon dem verfügten Abschüsse sind auch die betreffenden Jagdberechtigten
rechtzeitig zu verständigen.

Das Feilbieten , der An - und Verkauf der nach Maßgabe der Bestim¬
mungen dieses Paragraphen getöteten Vögel ist gleichwohl verboten.

8 17.
Unter angemessenen Vorsichten gegen allfällige Mißbräuche kann die

politische Behörde erster Instanz nach Maßgabe der in den KK 6 bis 14 vor¬
gesehenen Bestimmungen die Bewilligung zum Fange einzelner der im An¬
hänge /I angeführten Vögel als Stubenvögel in der Zeit vom 16 . September
bis 31 . Jänner , sowie zum Verkaufe derselben während des ganzen Jahres
erteilen.

Unter denselben Vorsichten kann diese Behörde den Verkauf der nach K 3
geschützten, außer der Schonzeit gefangenen Stubenvögel auch während der
Schonzeit gestatten.

8 18.
Die Handhabung dieses Gesetzes steht nach Maßgabe der in den einzelnen

Bestimmungen bezeichneten Zuständigkeit der Gemeindebehörden (WienerMagistrat,
Stadtrat in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Mbs , sonst Bürgermeistern ),
der politischen Behörde erster Instanz und der Politischen Landesbehörde zu.

Die Politische Landesbehörde hat die ihr in den ZK 1, 2 12 und 15 vor¬
behaltenen Verordnungen im Einverständnisse mit dem Landes -Ausschusse zu er¬
lassen Für diese Verordnungen ist die Genehmigung des Ackerbauministeriums
einzuholen . Das Ackcrbanministerium entscheidet auch in dem Falle , wenn das
Einverständnis zwischen der Landesbehörde und dem Landes -Ausschusse nicht
erzielt wird.

8 19.
Die politische Behörde erster Instanz hat dafür Sorge zu tragen , daß

dieses Gesetz alljährlich im Monate Dezember durch den Bürgermeister in der
Gemeinde in ortsüblicher Weise kundgemacht werde.

8 20.
Die Gemeindebehörden , die k. k. Gendarmerie , das Forst -, Jagd - und

Feldschutzpersonal , sowie alle öffentlichen Aufsichtsorgane , insbesondere die Organe
der Marktpolizci , sind verpflichtet , die Beobachtung der Bestimmungen dieses
Gesetzes zu überwachen und wahrgenommene Übertretungen desselben zur
Kenntnis der politischen Behörde erster Instanz zu bringen.

8 21.
Übertretungen dieses Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen

Vorschriften werden , insofern nicht das allgemeine Strafgesetz zur Anwendung
zu kommen hat , von der politischen Behörde erster Instanz mit einer Geldstrafe
bis zu 100 L geahndet.

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Schuldigerkannten ist die Geld¬
strafe in Arreststrafe umzuwandeln , wobei 10 L einen » Tage Arrest gleichzu¬

halten sind . Ist die Geldstrafe unter 10 L bemessen , so ist die für den Fall der
Zahlungsunfähigkeit eintretende Arreststrafe mit nicht weniger als sechs Stunden
fcstzusctzen.

In dem Strafcrkenntnissc ist zugleich der Verfall der verbotswidrig in
Besitz genommenen , feilgebotenen oder verkauften Vögel , Nester und Eier , ferner
derjenigen Geräte auszusprechcn , welche zum Fange oder Tölen der Vögel , zum
Zerstören oder Ausnehmen der Nester , Brutstätten , Eier oder Brut gebraucht
oder bestimmt waren , ohne Unterschied , ob die einzuziehenden Gegenstände dem
Verurteilten gehören oder nicht.

Kann die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht
stattfinden , so kann selbständig auf den im vorstehenden Absätze vorgesehenen
Verfall erkannt werden.

8 22.
Die als verfallen erklärten lebenden Vögel sind sogleich in Freiheit zu

setzen, insofern sie dadurch nicht etwa dem Verderben Preisgegeben werden ; in
letzterem Falle ist anläßlich der Verfallserklärung die entsprechende Verfügung
zu treffen . Die bis zum Eintritte der Rechtskraft der Verfallserklärung , be¬
ziehungsweise bis zur Freilassung allfällig erwachsenen Kosten für die Er¬
haltung der Vögel sind vom Schuldigerkannten zu tragen . Im Falle eines
Freispruches sind die Erhaltuugskosten vom Besitzer der Vögel zu zahlen.

Die als verfallen erklärten toten Vögel sind — falls deren Verkauf nach
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zulässig ist — zu veräußern,
andernfalls zu vernichten . Ist Gefahr vorhanden , daß beschlagnahmte tote
Vögel noch vor der Verfallserklärung dem Verderben unterliegen könnten , so
sind dieselben , soweit deren Verkauf zulässig ist, zu veräußern und der Erlös
bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens von der politischen Behörde
erster Instanz in Aufbewahrung zu nehmen.

Die als verfallen erklärten Eier und Nester sind soweit möglich zu
Zuchtzwecken zu verwenden , andernfalls zu vernichten

Die als verfallen erklärten Geräte sind zu veräußern ; doch sind die ver¬
botenen Fanggeräte (Z 12) vorher zur Verwendung in der verbotenen Form
unbrauchbar zu machen.

Die in diesem Paragraphen vorgesehene Veräußerung ist im Wege der
öffentlichen Feilbietung durch die Gemeindebehörden zugunsten des für den
Ort der Beschlagnahme zuständigen Armenfonds vorzunehmen

8 23.
Die Geldstrafen fließen in den Armenfonds jenes Bezirkes , in dessen

Gebiete die Übertretung begangen wurde , in Wien in den allgemeinen Ver-
sorgnngsfonds.

8 24.
Berufungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes von der politischen Be¬

hörde erster Instanz getroffenen Verfügungen — außer Straf - und Über¬
tretungsfällen — gehen an die Politische Landesbehörde , welche endgültig
entscheidet.

Nur in jenen Fällen , in denen die politische Landesbehörde eine Ver¬
fügung in erster Instanz getroffen hat , ist die Berufung an das Ackerbau¬
ministerium zulässig.

Jede Berufung ist innerhalb 14 Tagen , von dem auf den Kundmachungs¬
beziehungsweise Zustellungstag folgenden Tage an gerechnet , bei jener Stelle
einzubringen , welche in erster Instanz die Verfügung getroffen hat.

8 25.
In Betrefther Zuständigkeit der Politischen Behörden zur Untersuchung und

Bestrafung der Übertretungen dieses Gesetzes , des Verfahrens in Übertretungs-
sällen und der Berufungsfristen haben die für das Politische Strafverfahren im
allgemeinen geltenden Vorschriften Anwendung zu finden.

Über Rekurse , welche gegen ein Straferkenntnis und die damit verbundene
Verfallserklärung gerichtet sind, entscheidet in oberster Instanz das Ministerium
des Innern im Einvernehmen mit dem Ackerbauministerium.

8 26.
Das Gesetz vom 28 . August 1889 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 27, tritt

außer Wirksamkeit.
8 27.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Meine Minister des Ackerbaues
und des Innern beauftragt.

* *

Anhang L.

Nützliche Bügel.

Die Eulen — 8trixü >ae,
alle Arten mit Ausnahme des Uhu.

Der Turmfalke , Kirchfalke — '1' inminoulus tinuunculus tt .,
der Rötelfalke , Naumannsfalke — Unnuneutas itzlaumanni bllsiseb .,
der Rotfußfalke , Abendfalke — 'l ' innuuoulno vsspsrtious I -.,
die Wespenweihe Wespenbussard — kernis apivoras I, .,
die Spechte — ? ious , Uocinus . Oenärooopus , kieoiäes , Or ^ ocopus,

alle Arten.

Der europäische Bienenfresser — iVlerops apiastsr U.,
der Wendehals , Drehhals — llzwr torguilla tt .,
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die Blaurake , Mandelkrähe — Ooraoias Zsrrula I/,
der Wiedehopf — Opapa oxops I, .,
der Kukuk — Oucnlus canorus .,
der Sprosser , große Nachtigall , Aunachügall , Wiener Nachtigall —

büilbncns pdilumeia öecbsl .,
die gemeine Nachtigall , Waldnachtigall , Waldvogel , Nachtigallsänger —

Oiiibncus luseiuia 0 ,
das Rotkehlchen , Rotkröpschen — Ilubecula ( kritimcns ' ,
die Blaukehlchen — Oz' nnecnla (kritlisnus ) ,
die Rotschwänzchen — Rulicilw,
die Braunellen — 4crontor,
die Steinschmätzer — 8nxio »Ia,
die Wiesenschmätzer — kratineols,
die Rohrsänger — OocnstsNn, Oainmoäz'ta (Oalamockus), ^ eroeepkalns,
die Grassänger — Oisticols,
die Spötter — Hzpoluis,
die Laubsänger — ki ^ Iloscvpus,
die Grasmücken — Sylvia , Ouriues,
der Zaunkönig — ^ nnrtbnrL trogloci ^ tss 0.
die Meisen — ? a >ns , kanurns , Oeites ete .,
die Goldhähnchen — Oi-xuius,
der Kleiber , Klencr , Spechtmeise , Baumreiter — Lirta eurapaen 0 .,
der Mauerläufer , Alpenmauerklette — lieiioärowa muiaiia 0 .,
der Baumläufer , Banmrutscher — Oerlbia iumiliaiis 0 .
die Lerchen — 41nu >ia,
die Pieper , Breinvögel — ^ utbus , OorFtiala,
die Bachstelzen und Schafstelzen — LIntaoilla , Lautes -,
die Ammern — Omberirra,
die Kreuzschnäbel — Ovxin,
der Gimpel , gemeiner Gimpel , Rotgimpcl , Dompfaff — kznrbula . p^r-

ibula 0 .,
der Girlitz , Hirngrillerl — Leriuus seiivns 0 .,
die Zeisige — Obrz ' somitris,
der Stieglitz , Distelfink — Oaräuslis oarcknsiis 0 .,
die Hänflinge — .leautbis,
die Finken — Oriugiiia,
die Stare — 8tn >uus . kastar,
die Goldamsel, Pirol , Pfingstvogel — Oriolus oriolus 0 .,
die Fliegenfänger — Liusciesps,
die Schwalben — Oiruuäo , Okolickou, Ootz-Ie,
die Segler — Ozpsolus l4p »s),
der Ziegenmelker , Nachtschwalbe , Nachtschatten — Osprimulxus smoxa-

ens l,.,
die Störche — Oioonis.

» *
*

Anhang ö.

Schädliche Vögel.

Der Uhu , Buhn , große Ohreule — Lubo bubo 1,.,
die Falken (mit Ausnahme des Turm -, Rötel - und Rotfußfalken ) —

I 'nlco,
der rote Milan , schwarze Milan , schwarze Hühnerweihe — Llilvu«

storsobnn 8meO,
die Adlerarten — 4gn !>s , blisaetus,
der Fischadler , Flußadler — ksixiion daiiaelns 0 .,
der Seeadler , weißschwänziger Seeadler — Ilaliaelus albioilla 0 .,
der Sperber , Stößer , kleine Habicht , Finkenhabicht — Hecipiter nisus 0 .,
der Habicht , großer Habicht , Hühnerhabicht , Hühnergeier — 4stur palum-

barius 0 .,
die Weihen — Oieous,
der Eisvogel , Wasserspecht — 41csäo ispicla 0 .,
der Haussperling , Hausspatz — kasser cloiuestieus 0 .,
der Tannenhäher — IstuoiOa - a oar/ooatactos 0 .,
der Nußhäher , Eichelhäher — Karmins Zlanäarius 0 .,
die Elster — kica i»iea 0 .,
die Dohle — Ozons inoueckula 0 .,
der Kohlrabe , Kolkrabe , Rabe — Oorrus corax 0 .,
die Rabenkrähe , gemeine Krähe , Krähenrabe — Oorvus eorons 0 .,
die Nebelkrähe , Nebelrabe , grauer Rabe — Oorvns cornix l -.,
die große Sperrelster , großer grauer Würger , grauer Neuntöter , Raub¬

würger Oanius excubitor 0 .,
der Dorndreher , kleiner Würger , rotrückiger Würger , brauner Neuntöter —

Oanius oollurio 0 .,
der Fischreiher , grauer Reiher — 4räca einorea 0 .,
der Purpurreiher — decken zmrpnroa 0 .,
der Zwcrgreiher , kleine Rohrdommel — 4r >iet, !» winnta 0 .,
die große Rohrdommel — iloraurus stellaris 0 .,
der Nachtreiher — bizwlicorax nz-cticorax 0 .,
die Säger — öler ^ns,
die Scharben — Olralacroooiliao,
die gemeine Seeschwalbe , Flußsceschwalbe — Ltsrna birnnäo 0 .,
die Lachseeschwalbe — Ltorna »iiotioa Kmol . (Hass .),
die Taucher — Orinatorss.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

I8V8 publizierten Gesetze und Verordnungen.
F. Rkichsstksehbinlt.

Nr . 30 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 4. Februar 1908,
betreffend die Errichtung eines Gewerbegerichtes in Triest.

Nr . 3t . Verordnung des Justizministeriums vom
9. Februar 1908 , womit Zuständigkcitsbestimmungenüber die Führung
der Grundbücher und die Exekutionssachen infolge der mit dem niederöster¬
reichischen Landesgesetze vom 28 . Dezember 1901 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 1 ex
1905 , geänderten Abgrenzung der Wiener Gemeindebezirke getroffen werden.

Nr . 32 . Verordnung des Handelsministeriums vom
15. Februar 1908 , betreffend die Ausgabe neuer Zeitungsmarken.

Nr . 33 . Gesetz vom 17. Februar 1908 , in Angelegen¬
heit der Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes vom 8 . Februar 1897,
R .-G .-Bl . Nr . : 2, betreffend die Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der
Hauszinssteuer für Umbaute », welche im Gebiete der Stadtgemeiude Graz aus
öffentlichen Assanierungs - oder Verkehrsrücksichten vorgenommen werden.

Nr . 34 . Verordnung des Justizministers im Ein¬
vernehmen mit dem Finanzminister vom 16. Februar
1908 über die Ermäßigung der Zustellungsgebühren in bürgerlichen Rechts¬
angelegenheiten.

Nr . 3S . Verordnung des Handelsministeriums
vom 30 . Jänner 1808 , betreffend die Nachprüfung für Konzepts¬
beamte der k. k. Scebehörde.

Nr . 38 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Übertragung der Allerhöchsten
Konzession für die Lokalbahn Wodnan — Prachatitz und der Konzession für die
Lokalbahn Prachatitz —Wallern an die Aktiengesellschaft „ Vereinigte Böhmerwald-
Lokalbahuen " sowie die Konzessionserteilung sür eine normalspurigc Lokalbahn
von Wallern über Tusset zur Reichsgrenze bei Neuthal mit einer Abzweigung
nach Salnau.

Nr . 37 . Kundmachung des Ministeriums sür
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
14 . Jänner 1908 , womit die Einreihung der Gemeinde Kötschach in
d e achte Klasse des Militärzinstarifcs verlautbart wird.

Nr . 38 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
14. Jänner 1908 , womit die Einreihung der Gemeinde Schlanders
in die neunte Klasse des Militärzinstarifes verlautbart wird.

Nr . 3S . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Konzessionierung mehrerer
mit elektrischer Kraft zu betreibenden Klcinbahnlinien in Meran und Umgebung.

Nr . 4« . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Konzessionierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Meran nach
Obcrmais.

Nr . 4L . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Konzessionierung eines Netzes
von mit elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahnlinicn in
Lemberg.

Nr . 42 . Verordnung des Ministers des Innern im
Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Ministern
vom 22 . Februar 1908 , betreffend die Vollzugsvorschrift zum Ge¬
setze vom 16 . Dezember 190 >, R .-G .-Bl . Nr . I ex 1907 , über die Pensions-
Versicherung der in privaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten An¬
gestellten.

Nr . 43 . Verordnung des Justizministeriums vom
28 . Februar 1908 , betreffend die Vereinigung der Bezirksgerichte
Innere Stadt I und II und die Verlegung des Standortes des Exekutions¬
gerichtes und der Auktionshalle in Wien .*)

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen ic ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 44 . Kaiserliches Patent vom 7. März 1908,
betreffend die Einberufung des Landtages von Istrien.

Nr . 45 . Verordnung der Ministerien des Handels
und der Finanzen vom 14 . Jänner 1908 , betreffend die
Einführung neuer Formularien für Verpfändungsurkunden bei Spielkarten¬
stempelkrediten.

Nr . 4t ». Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 7 . März 1908,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Erläuterungen zum Zoll¬
tarife vom 13 . Februar 1906.

Nr . 47 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 7 . März 1908,
mit welcher die Einfuhr und der Vertrieb der elektrischen Gchörbatterie von
G . Keith - Harvey  in London verboten wird . *)

Nr . 48 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
21 . Februar 1908 , womit die durch die Ministcrial-Verordnungen vom
2 . April 1897 , R .-G -Bl . Nr . 88 , von , 4 März 1898 , N .-G .-Bl . Nr . 44,
vom 16 . Oktober 1903 , R .-G .-Bl . Nr . 2l0 , und vom 9 . Jänner 1905,
R .-G .-Bl . Nr . 7, abgeändertc , beziehungsweise ergänzte Ministcrial -Vcrordnung
vom 27 . Mai 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 82 , betreffend besondere Bestimmungen
bezüglich der Arbeitspausen bei einzelnen Kategorien von Gewerben , weiter
ergänzt und in einem Punkte abgeäudcrt wird.

Nr . 4L». Kaiserliches Patent vom 9. März 1908,
betreffend die Einberufung des Landtages von Triest.

L. Landcsgeschblatt.

Nr . 26 . Verordnung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
25 . ^ änner 1908 , Z . XIV 24, betreffend die Abhaltung der
Prüfungen für die Baugewerbe .*)

Nr . 27 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
3. Februar 1908 , F . XVI b-162/6, betreffend die Änderung des
Namens der Ortschaft , Katastralgemeinde und Ortsgemeinde „Unter -Ravels
bach " in „ Ravelsbach " .

Nr . 28 . Kundmachung des k. k Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
3 . Februar 1908 , A. XVI d-189/6, betreffend die der Gemeinde
Laa an der Thaya erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchs¬
auflage von 2 X und einer Branntweinverbrauchsauflaac von 5 X für die
Jahre 1908 bis inklusive 1910.

Nr . 26 Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . Februar
1908 , Z . XVI b - 205 12 , betreffend die der Gemeinde Zöbing erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen.

Nr . 34 » Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7 . Februar
1908 , Pr -Z . 415/4 , betreffend die Stiftung eines Amtsabzcichens für
die Bürgermeister des Landes anläßlich des Allerhöchsten Regicrungsjubiläums.

Nr . 31 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7 . Februar
1908 , Z . XV I b -193/IO , betreffend die mehreren Armcubezirken erteilte Be¬
willigung zur Einhebung erhöhter Armenumlagen für das Jahr 1908.

Nr . 32 . Verordnung der k. k. niedervsterreichischen
Finanz -Landes - Direktion vom 13 . Februar 1908,

Z . IV - 46/12 , betreffend die Errichtung der linienverzchrungssteueramtlichen
! Abfertigungsstelle „ Südbahn -Wiedenergürtel "*).

Nr . 33 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
ErzherzogtumÖstcrreich unter derEnns vom 25 . Februar
1908 , Z . XI -227/5 , betreffend die Sonntagsruhe in den öffentlichen
Apotheken Niederösterreichs mit Ausnahme von Wien.

Nr . 34 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 15 . Februar
1908 , Z . XVlb - 269/8 , betreffend die der Gemeinde Melk erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bieranflagc von 3 X für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . 35 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
I 5 . Februar 1908 , A . XV I b - 271/4 , betreffend die der Gemeinde
Klein -Rötz erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bicrauflage von 3 X für
die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 36 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
! Erzherzogtum Österreich unter der Ennsvom 17 . Februar

1908 , Z . XVI d -272/3 , betreffend die der Gemeinde Allenberg erteilte
I Bewilligung zur Einhebung einer Bieranflagc von 3 X und einer Branntwein-

auflage von 6 X für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 37 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
ErzherzogtumÖsterreich unter der Enns vom 17 . Februar
1908 , A . XVI b -273/4 , betreffend die der Gemeinde Horn erteilte Ge-

, willigung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für die Jahre 1908 bis

^ einschließlich 1910.
Nr . 38 . Kundmachung des k. k. Statthalters

im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
17 . Februar 1908 , A. XVI b-296/4 , betreffend den Verkauf der
im Eigentume des Landes befindlichen Parzelle Nr . 5 Grundbuch Eggenburg,
Einl .-Z . 40 , an den Bezirksarmenrat Eggenburg.

Nr . 36 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
24 . Februar 1908 , Z . XVI b - 306/7 , betreffend die der Ge¬
meinde Wilhelmsdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bicrvcrbrauchs-
auflage von 3 X für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 46 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 24 . Februar
1908 , Z . XVI b - 307/3 , betreffend die der Gemeinde Kierling erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauflage von 3 X 40 ü für die
Jahre 1908 und 1909.

Nr . 41 . Gesetz vom 7. Februar 1908 , wirksam für das
Erzherzogtum Österreich unter der Enns , womit der 8 4 des Gesetzes vom
22 . Juli 1899 , L.-G .-Bl . Nr . 36 , betreffend die Schaffung eines besondere»
Flußaufsichtsdicnstes , abgeändert wird.

Nr . 42 . Gesetz vom 7 . Februar 1908 , betreffend den
Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel .*)

Nr . 43 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 11 . Februar
1908 , Z . VI-172/7 , mit welcher Bestimmungen Uberdie Durchführung
des Gesetzes vom 10 . Dezember 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 156 , betreffend die Ruhe¬
bezüge der Gemeindeärztc und die Vcrsorgungsgenüffe für deren Witwen und
Waisen , erlassen werden.

Nr . 44 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 15. Februar
1907,  A . XVI  d - 270/2 , betreffend die der Genieiude Tresdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bieranflagc von 2 X für die Jahre 1908
und 1909.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen ic " vollinhaltlich aufg enommen . ! *) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re ." vollinhaltlich ausgenommen.
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1908.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normntivbestimumngcn des Gcmeindcratcs, Stadtrates und des Magistrates
in JiMlegriijikitkn der Grmeindeoemllltllng und pMchrii AnMjMng.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Klage gegen die Gemeinde Wien wegen unterlassener Herstellungen an
der Pfarrkirche Lichtental.

2 . Herstellung von Bluinendraht.
3 . Evidenthaltung der Fischereikarten.
4 . Heimatrecht . — Aufenthaltsunterbrechung.
5 . Zwangsweise Verwertung von Gewcrbcrcchten.
6 . Pensionsvcrsicherung der in privaten Diensten und einiger in öffent¬

lichen Diensten Angestellten.
7 . Vorschrift für die Zulassung ungarischer Hausierer in Österreich.
8 . Lugino -Gipsschlackcnwände «System Mar Kriege !) .
9 . Warnung vor der Auswanderung nach Kanada.

10. Begründung der Verweigerung eines Gewerbescheines wegen mangel¬
haften Befähigungsnachweises.

kl . Legalisierung der für den Gebrauch in der Schweiz bestimmten Ver-
ehelichungspapicre.

12 . Warnung vor der Auswanderung nach Chile.
13 . Gewerbliche Betriebsanlagen.
14. Gift -Verschleiß.
15 . Warnung vor der Auswanderung nach Espirito Santo (Brasilien ).
>6. Stcueranmeldungcn in Konkursen.
17 . Neuorganisation der Landes -Eisenbahnverwaltung.

II . Normativbestimmungen:
Stadtrat:

18 . Preisbestimmung für Gruftplätze in den Wiener Gemeindefriedhösen.
M a g i st r a t:

19. Änderung der Geschäftscinteilung.
20 . Kanzleipanschalicn.
21 . Amtskorrespondenz mit Roveroto.

Verzeichnis der  i in .. R e i ch s g e s e tz b l a t t e und im Landes-
gcsetzblatte s ü r Ö st e r r e i ch unter  d e r E n n s i in I a h r e
1908 publizierten Gesetze und Verordnungen.

I . Verordnungen und Entscheidungen.
r.

Klage gegen die Gemeinde Wien wegen unterlassener
Herstellungen an der Pfarrkirche Lichtental.
Mit dem Stadtrats -Beschlussc vom 27 . Mai 1898 , Pr -Z . 5065 , wnrdc

die Instandsetzung der Außensassade der Kirche und des Pfarrhofes in Lichten-
ial mit dem bedeckten Kostenbeträge von 3998 fl. genehmigt , die Ausführung
der übrige » im Kostenanschläge des Baumeisters dezcichneten Arbeiten aber ans
das Jahr 1899 verschoben und die Sicherstellung der bezüglichen Kosteil im
runden Betrage von 7000 fl. im Hauptvoranschlag Pro 1899 angeordnet.

Im Hinblicke auf die inzwischen gefällte Entscheidung des k. k. Ver-
waltungsgenchtshofes vom 8 . März >899 , Z . >570 , unterblieb jedoch die Aus¬
führung der letzteren Arbeiten durch die Gemeinde Wien.

Pfarrer Josef Hai »ier ließ diese Arbeiten auf seine Kosten durchführen
und klagte die Gemeinde Wien beim k. k. Landesgericht in Z .-S . auf Rück¬
ersatz des Betrages von 14 .000 L.

Mit Urteil des k. k. Landesgerichtes Wien vom 19 . März 1907 Cg . VIII,
631/6/10 wurde diese Klage abgewiesen und dieses Urteil über Berufung des
Klägers mit dein Urteile des k. k. Ober -Landesgerichtes Wien als Berufungs¬
gerichtes vom 26 . Juni 1907 , 8o III , 142/7/14 bestätigt.

Infolge Revision des Klägers gegen dieses Urteil des k. k. Ober -Landes-
aerichtes hat der k. k. oberste Gerichtshof als Nevisionsgericht nachstehendes Er¬
kenntnis vom 30 . Oktober 1907 , Z . 11999 gefällt:

Im Namen Seiner Metze stak des Kaisers!
Der k. k. oberste Gerichtshof als Revisionsgericht hat in der Rechtssache

des Josef Haimer,  Pfarrer der Pfarre Lichtental in Wien , Kläger vertreten
durch Dr . Heinrich K rü k e, wider die Gemeinde Wien , Beklagte vertreten
durch Dr . Robert S w o b o d a, wegen 14 .000 L infolge Revision des Klägers
gegen das Urteil des k. k. Ober -Laudesgerichtes Wien als Berufungsgerichtes
voll , 26 . Juni 1907 , III , 142/7/14 , womit über Berufung des Klägers
das Urteil des k. k. Laudesgerichtes Wien vom 19 . März 1907 , Cg . VIII,
651/6/10 bestätigt wurde — in nicht öffentlicher Sitzung — zu Recht erkannt:

Der Revision wird keine Folge gegeben.
Der Kläger hat der Beklagten die mit 76 L 25 I> bestimmten Kosten der

Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen bei Vermeidung der Exekution zu
bezahlen.

Gründe.
Die von dpr beklagten Gemeinde noch in der Revisionsbcantwortung vor-

gcbrachten Bedenken gegen die Zulässigkeit des Rechtwegcs , worüber zwar der
Beschluß des Rekursgerichtes vom 13 . November 1906 , R . III , 171/6/3 vorliegt,
welche Frage aber auch im Stadium des Revisionsverfahrens gemäß ff 42 I . N.
und ff 240 Z . P . O . von Amtswegen zu prüfen ist, sind unbegründet , weil die
vorliegende Klage sich auf den Privatrechttitel der ffff 1042 und 1036 a . b. G . B.
stützt und die Gerichtszuständigkeit dadurch nicht berührt wird , daß die Ent¬
scheidung möglicherweise von der Lösung einer Vorfrage abhängt , welche öffentlich
rechtlicher Natur ist.

In der Sache selbst kann der auf den Anfechtnngsgrund der Z . 4 des
ff 503 der Zivilprozeßordnung gestützten Revision keine Berechtigung zuerkannt
werden . Denn im Gegenstandsfalle treffen weder die Voraussetzungen des
ff 1036 noch jene des ff 1042 a . b. G . B . zu . Die Fertigstellung der Reno¬
vierungsarbeiten in der Pfarrkirche und im Pfarrhose Lichtental in Wien , für
welche die Beklagte zufolge Stadtrats -Beschlusses vom 27 . Mai 1898 bereits
7996 L geleistet und pro 1899 einen weiteren Betrag von 14 .000 L in Aus¬
sicht gestellt hat , dessen Persolvierung aber infolge der Entscheidung des k. k. Bcr-
waltungsgerichtshofes in Wien vom 8 . März 1899 , Z . 1570 (v. B u d-
winsky,  XXIII , Nr . 12590 ), unterblieben ist, war kein eigenes Geschäft der
Gemeinde und drohte ihr selbst kein Schaden . Zur Begleichung eines solchen
Aufwandes ist nach ff 36 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50,
nicht die beklagte Ortsgemeinde , sondern nur die Pfarrgemeinde verpflichtet und
kann der Umstand , daß nach der Ministerial -Vcrordnung vom 31 . Dezember
1877 , R .-G .-Bl . Nr . 5 er 1878 , die Ortsgemeinde bis zur Konstituierung der
katholischen Pfarrgemeinde » wie bisher die Angelegenheiten der letzteren zu be¬
sorgen und über die Beitragsleistungen zu katholischen Knltnszwecken zu be¬
schließen und für deren Bedeckung und Einbringung vorzusorgen hat , der
Gemeinde keine finanziellen Lasten auflegen , für welche nicht durch ein Landes¬
gesetz Vorsorge getroffen worden ist.

Die Ortsgemeindc ist daher nur der Geschäftsträger der Pfarrgemeinde.
Ihr obliegt wohl nach ff 36 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50,
die Ausschreibung der Umlage für die Pfarrgemeinde zu veranlassen , was sie
im vorliegenden Falle auch laut Magistrats -Dekret ö vom 28 . März 1905,
Abt . XXII , Z . V325/03 , getan hat , wenngleich dieser Beschluß noch der
praktischen Verwirklichung bedarf . Eine Verpflichtung , für die Zahlung aus
eigenen Mitteln aufzukommen , besteht für die Ortsgemeinde nicht , weil sie ein
anderes Rechtssubjekt wie die Pfarrgemeinde ist. Hiedurch ist auch der An¬
wendung der Bestimmung des ff 1042 a. b. G . B . die Grundlage entzogen.

Wenn die Revision nebenbei auf eine vertragsmäßige Verpflichtung der
Beklagten hinwcist , weil die fraglichen Herstellungen über Ansuchen des Klägers
in seiner Eigenschaft als Pfarrer erfolgt sind und der Stadtrats -Beschluß vom
27 . Mai 1898 der Ausführung zugestimmt hat , so verläßt sie in Bezug auf
den Rechtsgrund nicht nur den Boden der Klage , sondern kommt mit der
eigenen Berufungsausführung , Blatt 59 , in Widerspruch , wonach den Gerichten
die Kompetenz mangelt , darüber abzusprechen , ob die Gemeinde zur Übernahme
oder Anerkennung der behaupteten Verpflichtung berechtigt war.

Übrigens hat der Kläger nirgends im Prozesse behauptet , daß mit dem
Stadtrats -Beschlusse vom 27 . Mai 1898 seitens der Gemeinde eine privat¬
rechtliche Verpflichtung übernommen worden wäre , sondern bei der Berufungs-
Verhandlung noch ausdrücklich die Erklärung abgegeben , daß sein Klagstitel nach
wie vor auf die ffff 1042 und 1036 a. b. G . B . basiere.

Hienach war die Revision als unbegründet zurückgewiescn.

S.

Herstellung von Blumendraht.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlaß vom 30 . Oktober 1907,

Z . I a 2124/1 , über eine Eingabe der Genossenschaft der Posamentierer und
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der ihr zugeteilten verwandten Gewerbe in Wien gemäß Z 36 : 2 der Gewerbe¬
ordnung entschieden , daß F . S . in Wien auf Grund seiner Anmeldung der
Kunstblumen -Erzeugung berechtigt ist, ausschließlich Blumendraht herzustelleu,
weil der Blumendraht ein Bestandteil der künstlichen Blumen ist und die Be¬
rechtigung zur Herstellung des ganzen Produktes auch die Befugnis zur Ver¬
fertigung der einzelnen Bestandteile dieses Produktes beinhaltet.

Das k. k. Handelsministerium hat dem Rekurse der genannten Genossen¬
schaft gegen diese Entscheidung keine Folge gegeben . (M . B . A. VIN 4135/08 ).

3 .
Evidenthaltnng der Fischereikarte » .

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 19 . Dezember
1907 , Z . X a- 1569/3 (M . Abt . IX 5342 ex 1907 ) :

Das Gesetz vom 26 . April 1890 , L.- G .-Bl . Nr . 1 vx 1891 , trägt den
politischen Behörden I . Instanz Amtshandlungen auf , deren richtige und zeit-
gerechte Vornahme eine stete Evidenthaltung der auf die Fischereireviere be¬
züglichen Verhältnisse voraussctzt . Den Fischereirevier -Ausschüssen obliegt aus¬
drücklich die Revier -Evidenthaltung.

Da die politischen Behörden zunächst in der Lage sind , authentische Daten
in Bezug auf die Revierbildung und den Bestand der Fischereirechte zu geben,
so ist es eigentlich selbstverständlich , daß sich die Revier -Ausschüsse an diese
Behörden wenden . Um nun stets selbst genau und schnell informiert zu sein
und den Revier -Ausschüssen Auskünfte geben zu können , wird die Führung
von Katastern (Katasterblätter ) hinsichtlich der im Amtsbezirke gelegenen
Fischereireviere , ähnlich wie es bezüglich der Jagdreviere angeordnel ist, ohne
Vorzeichnung eines bestimmten Formulares , jedoch unter Widmung einer
eigenen Blattseite für jedes Fischereirevier vorgeschrieben.

Den Fischereirevier -Ausschüssen ist in die Fischereircvier -Bildungsakten
jederzeit Einsicht zu gewähren.

Dieser Erlaß ergeht mit Beziehung auf den Erlaß vom 15 . Mai 1907,
Z . XL - 1569 , an alle Bezirkshauptmannschaften in Riederösterreich , an den
Wiener Magistrat und an die beiden Stadträte in Wiener -Neustadt und Waid¬
hofen a. d. Abbs.

4 .
Heimatrecht . — Aufenthaltsunterbrechnng.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom
18 . Februar 1908 , Nr . 1691 (Pr .-Z . 5526/08 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Berwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬

präsidenten Freiherrn v. Schwartzenau,  in Gegenwart der Räte des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes von Neunkirchen , Malaie,  Freiherrn v. Weiß,
Dr . / egklitz,  dann des Schriftführers k. k. Ratssekretärs Adjunkten Ritter v.
Hennig,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde Friedek gegen die Ent¬
scheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 9 . Mai 1907 , Z . 8902 , be¬
treffend die Aufnahme des F . M . in den Wiener Heimatverband , nach der am
18 . Februar 1908 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen
des Magistrats -Ober -Kommissärs Paul , in Vertretung der mitbeteiligten Stadt¬
gemeinde Wien zu Recht erkannt.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgcwiesen.

E n t s ch c i d u u g s g r ü n d c.

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde unter Abweisung der von der
Gemeinde Friedek als Heimatgemeinde eingebrachten Berufung ausgesprochen,
daß F . M . keinen Anspruch aus Aufnahme in den Wiener Heimatverband im
Sinne des H2 der Hcimatrechtsnovelle besitze, weil der erforderliche zehnjährige
ununterbrochene Aufenthalt im Wiener Gemeindegebiete nicht nachgewiesen sei.

Das Ministerium des Innern ging bei dieser Entscheidung von der Er¬
wägung aus , daß F . M ., welcher festgestelltermaßen in der Zeit von : Anfang
August bis Mitte Oktober 1899 von Wien abwesend war , sich unter Umständen
entfernte , welche auf seine Absicht, den Aufenthalt beizubehalten , nicht schließen
lassen.

Der Gerichtshof konnte diese Entscheidung , welche auf , sowohl von der
Gemeinde Wien , als von der k. k. n .-ö. Statthalterei gepflogenen eingehenden
Erhebungen beruht , nicht als gesetzwidrig erkennen.

Aus den Erhebungen ergibt sich, daß F . M . sich deshalb aus Wien ent¬
fernte und seinen Vater besuchte, weil er keine Arbeit hatte , daß auch seine
Frau Wien verließ und in Erlaa in einen Dienst trat , weil ihr Gatte sie nicht
erhalten konnte , und daß während dieser Zeit eine noch unverehelichte Tochter
zu ihrer Pate in Unterstand gegeben wurde . Immobilien besaß damals das
Ehepaar nicht mehr . Auch nach ihrer Rückkehr » ahmen beide zunächst bei
einer verehelichten Tochter Unterstand.

Aus allen diesen Umständen muß gefolgert werden , daß F . M . damals
durch seine wirtschaftlichen Verhältnisse gezwungen war , seine Effekten zu ver¬
äußern , seinen Haushalt aufzulösen und Wien ohne Zurücklassung eines Haus¬
standes oder eines Besitzes zu verlassen , woraus sich ergibt , daß er den Auf¬
enthalt in Wien nicht beibehalten , sondern aufgegeben hat , mag er auch viel¬

leicht schon damals die Absicht gehabt haben , nach einiger Zeit und unter
günstigeren Verhältnissen zurückzukehren , was mit der Absicht, den Aufenthalt
beizubehalten , nicht identisch ist. Da nun nach Z 2 der Heimatrechtnovelle eine
freiwillige Entfernung dann nicht als Unterbrechung des Aufenthaltes anzusehen
ist, wenn aus den Umständen die Absicht erhellt , den Aufenthalt beizubehalten,
so hat F . M . durch seine freiwillige Entfernung aus Wien den Aufenthalt
daselbst unterbrochen.

Die Beschwerde , welche von der durch die Aussagen des F . M . und
seiner Angehörigen widerlegten Annahme ausgcht , daß F . M . seine ffanülie
und seine Immobilien in Wien zurückließ und daraus seine Absicht, den Auf¬
enthalt in Wien bcizubchalten , ablciten will , stellt sich somit als unbegründet dar.

5 .

Zwangsweise Verwertung von tHewerberechten.
(Normalienblatt des Magistrates Nr . 27 ) :

Zufolge Rund -Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Februar 1908,
Z . I a -902 (M . Abt . XVII , >183/08 ) hat das k. k. Handelsministerium mit
dem Erlasse vom 13 . Februar 1908 , Z . 15868 , folgendes eröffnet:

„In den letzten Jahren wurde wiederholt die exekutive Versteigerung
von gepfändeten Gewerbeunternehmungen , sowie Gast - und Schankgewerbe¬
konzessionen seitens einzelner Exekutionsgerichte bewilligt , welches Vorgehen
insbesondere in den Kreisen der Gewerbetreibenden und ihrer berufsmäßigen
Vertretungen als eine ernstliche Gefährdung des Gewerbestandes angesehen
wurde.

Angesichts der Wichtigkeit der Frage , ob die Verwertung von gepfändeten
Gewerbeberechtigungen im Wege des Zwangsverkaufes zulässig ist und mit
Rücksicht auf die diesbezüglich bestehenden kontroversen Rcchlsanschauungen,
hat das Justizministerium die oberwähnte Frage dem Obersten Gerichtshöfe
zur Entscheidung vorgelegt . Der Oberste Gerichtshof hat nun in dem am
30 . Oktober 1907 abgehaltenen Plenisfimarsenate die Frage dahin beantwortet,
daß es unzulässig ist, eine im Wege der Zwangsvollstreckung gepfändete
Konzession zum Betriebe eines Gast - und Schankgewerbes oder die einem ge¬
pfändeten gast- und schankgewerblichen Unternehmen zugrunde liegende Konzession
gemäß Z 331 , Absatz 2 E .-O . subsidiär (§ 332 E .-O .) in der Art zwangs¬
weise zu verwerten , daß dem im Wege der Versteigerung ermittelten Meist¬
bietenden (Ersteher ) die Zurücklegung der Konzession gegenüber der Gewerbe¬
behörde , bedingt durch die Verleihung der Gast - und Schankgewerbe -Konzession
an ihn (den Ersteher ) zugesichcrt und die Wirksamkeit des Zuschlages von dem
Eintritte dieser Bedingung abhängig gemacht wird ."

«.
Pensivnsversicherung der in privaten Diensten und

einiger in öffentlichen Diensten Angestellten.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 4. März 1908,

Z . IV-60/31 , M . Abt . XVIII 1770/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 29 ) :

Über Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom 22 . Februar 1908,
Z . 619 l , wird auf die im Reichsgesetzblatte unter Nr . 42 verlaulbarte Ver¬
ordnung des Ministers des Innern im Einvernehmen mit den übrigen be¬
teiligten Ministern , betreffend die Vollzugsvorschrift zum Gesetze vom 16 . De¬
zember 1106 , R .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1907 , über die Pensionsversicherung der
in Privaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten Angestellten , mit dem
Beifügen aufmerksam gemacht , daß nach Artikel 72 dieser Verordnung der
Termin für die erste Anmeldung mittels besonderer Kundmachung bekannt-
gegeben werden wird , worauf auch die unterstehenden politischen Behörden
ausdrücklich zu verweisen sind . Die in der Verordnung erwähnten Anmeldungs
formularien werden seitens der Pensionsanstalt in den betreffenden Landes¬
sprachen aufgelegt werden und von ihr zu beziehen sein.

Die gemäß Artikel 71 bei den politischen Behörden I . Instanz zu er¬
stattenden Anmeldungen sind zu sammeln und der zuständigen Landesstellc der
Pensionsanstalt sofort nach deren Errichtung zu übermitteln.

Da die Zahl der zur erste» Anmeldung gelangten Angestellten einen
wichtigen Behelf für die Festsetzung der Sprengel der Landesstellen , deren
Lebensfähigkeit eine Mindestzahl von Versicherten voraussetzt , bildet , werden
die politischen Behörden I . Instanz angewiesen , nach Ablauf einer angemessenen,
vom Tage des Änmeldungstermrnes zu berechnenden Zeit , die Zahl der tat¬
sächlich zur Anmeldung gelangten versicheruugspflichtigen Personen und deren
Dienstgeber der k. k. Statthalterei anzuzeigen.

Der Termin für diese Anzeige wird seinerzeit bekanntgegcben werden.
Da die Anmeldungen , beziehungsweise die nachträglich ^ zu erstattenden

Berichtigungen derselben die Grundlage für die von den Landesstellen der
Pensionsanstalt zu erlassenden Bescheide über den Bestand der Versicherungs¬
pflicht , die Einreihung in die Gehaltsklassen und die hieraus fließenden ge¬
setzlichen Leistungen bilden , sind schon die ersten Anmeldungen seitens der
politischen Bezirksbehörden einer entsprechenden Prüfung auf Vollständigkeit
und Gesetzlichkeit zu unterziehen und sind allfällige Differenzen durch Ein¬
vernahme der Interessenten tunlichst klarzustellen.
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7 .
Borschrift für die Zulassnng nngarifcher Hausierer

in Österreich.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. März 1908,

Z . In 1088 , M . Abt . XVII  1495 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 31 ) :

Im Nachhange zum Erlasse vom 23 . Dezember 1907 , Z . 40077 (mitge¬
teilt mit h. a . Erlasse vom 31 . Dezember 1907 , Z . I a -3634 *), über die Be¬
handlung der ungarischen Hausierer nach dem 1. Jänner >908 hat das k. k.
Handelsministerium mit Erlaß vom 26 . Februar 1908 , Z . 5389 , eröffnet , daß
die Normalerlässe vom 18 . Juni 1871 , Z . 7420 , und vom 17 . August 1874,
Z . 12447 (Norm -Sammlung Nr . 1706 und 1707 ), betreffend die Befugnis
der österreichischen politischen Behörden zur Ausstellung von Hausierbewilligungen
an ungarische  Staatsangehörige , welche in Österreich ihren
Wohnsitz haben,  außer Wirksamkeit getreten sind.

Es erscheint mithin die Erteilung oder Verlängerung von Hausier¬
bewilligungen für ungarische Staatsbürger durch österreichische Behörden in
Hinkunft überhaupt nicht mehr statthaft.

Die auf Grund der vorzitierten Normalerlässe vor dem 1. Jänner 1908
ungarischen Staatsbürgern seitens der österreichischen Behörden erteilten oder
verlängerten Haufiervcwilligungen bleiben jedoch bis zum Ablaufe der in den
bezüglichen Hausicrbüchern ersichtlich gemachten Gültigkeitsdauer aufrecht.

Analoge Weisungen , betreffend die Behandlung der in Ungarn wohnhaften
österreichischen  Staatsbürger , welche auf Grund von durch unga¬
rische  Behörden ausgestellten Hausierbcwilligungen in den Ländern der
ungarischen Krone den Hausierhandel betreiben , werden seitens der königlich
ungarischen Regierung erlassen.

8 .
LuginoGiPsschlackenwände ( System Max Kriege ! ) .

Erlaß der Bau -Deputation für Wien vom 9. März 1908,
Z . 28/3 (M . A XIV 1597/08 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 27 . Februar 1908,
Z . 37867 er 1907 , über den Rekurs des Max Kriege!  und der protokollierten
Firma Max und Willi Kriege!  ii » Wien gegen die Entscheidung der Bau-
Deputation für Wien vom 30 . Juli 1907 , Z . 3/1 , B .-D ., ausgesprochen , daß
Punkt 5 des Erlasses des Wiener Magistrates vom 21 . Oktober 1903 , Z . XIV,
1907 , beziehungsweise vom 20 . November 1909 , Z . XIV , 910 , 1905 , mit
welchem über Ansuchen des Mar Kriegel  die Bewilligung zur Verwendung
von patentierten fugenlosen Wänden (Luginowände ) für Hochbauten im Ge-
meindegebiete von Wien erteilt wurde , folgendermaßen zu lauten hat:

5 . Die Aufstellung der Wände daselbst sieht nur den Patentinhabern zu.
Der Baubehörde bleibt in jedem einzelnen Falle die Bestimmung Vorbe¬

halten , ob die Wände auf tragende Konstruktionen , wie eiserne Träger n . dgl,
zu setzen sind , welche tragende Konstruktionen im Sinne des Z 33 der Wiener
Bauordnung nur von hiezu .berechtigten Personen projektiert , ausgcführt und
überwacht werden können . (Vgl . Verordnungsbl . XI er 1903 , S . 104 , Nr . 8 .)

S.
Warnung vor der Answanderung nach Kanada.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14. März 1908,
Z . IX 733 (M . Abt . XVI 2803 ) :

Die Finanz - und Geschäftskrise , von welcher seit einigen Monaten die
Vereinigten Staaten von Amerika heimgesucht sind, ist auch auf Kanada nicht
ohne Rückwirkung geblieben . Infolgedessen wurden seitens der kanadischen
Regierung folgende Einwanderungsbeschränkuvgen verfügt.

Die Landung in Kanada ist bis auf weiteres nur solchen Einwanderern
gestattet , welche direkt von ihrem Heimats - oder Geburtsorte , das heißt nicht
erst nach längerer Abwesenheit von demselben in dem kanadischen Hafen an¬
kommen . Hiebei soll jedoch den österreichischen Kanada -Answanderern nicht zum
Nachteile gereichen , daß sic, da von Österreich selbst eine direkte Schiffvcrbindung
mit Kanada nicht besteht, gezwungen sind , über einen fr mden Hafen —
Antwerpen , Havre , Cherbourg oder Livrrpoool — zu fahren , wenn sie nur in
tunlichst ununterbrochener Fahrt und nicht auf Umwegen und ohne unnötigen
Aufenthalt die Reise nach Kanada machen . Auch muß der Einwanderer , um
zur Landung zugelassen zu werden , in der Zeit bis April dieses Jahres den
Besitz von 250 X , vom April ab von 125 X Nachweisen können.

Eine Ausnahme wird nur bei solchen Einwanderern gemacht , welche zu
ihren Angehörigen reisen und von diesen Ubernoinmen werden . Die Entlassung
von Arbeitern hat so wie in den Vereinigten Staaten auch in Kanada sehr
bedeutende Dimensionen angenommen und es ist daher sehr schwer, Arbeit im
Lande zu finden . Unter diesen Umständen muß bis auf weiteres von der Aus¬
wanderung nach Kanada eindringlich gewarnt werden.

10 .

Begründung der Verweigerung eines Gewerbescheines
wegen mangelhaften Befähigungsnachweises.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Rund -Erlasse vom

17 . März 1908 , Z . I a-996 (M . Abt . XVII 1656/08 ) nach¬
stehendes anher eröffnet (Normalienblatt des Magistrates Nr . 30 ) .:

Das k. k. Handelsministerium hat die Wahrnehmung gemacht , daß die
Gewerbebehörden Entscheidungen , mit welchen sie die Kenntnisnahme der An¬
meldung eines handwerksmäßigen Gewerbes mangels der vollständigen Er¬
bringung des Befähigungsnachweises verweigern , selbst dann , wenn ordnungs¬
mäßig ausgestellte Zeugnisse teilweise vorliegen , häufig bloß in der allgemeinen
Weise begründen , daß der Befähigungsnachweis nicht erbracht sei.

Durch derart ganz allgemein gehaltene Begründung wird bewirkt , daß die
Partei über die für dieselbe maßgebend gewesenen Erwägungen im Unklaren
hleibt und nicht in die Lage kommt , entweder die von der Behörde wahrge¬
nommene Lücke des Befähigungsnachweises zu ergänzen , oder die der Ent¬
scheidung zugrunde liegenden Tatbestandsannahmen und Rechtsanschauungen
anzufechten . Hierin muß aber , wie auch der k. k. Verwaltungsgerichtshof in
seinem Erkenntnisse vom 20 . Jänner 1908 , Z . 112 er 1908 , ausgesprochen hat,
eine Verletzung der Parteienrechte des Anmelders und sohin ein wesentlicher
Mangel des Verfahrens erblickt werden , der im Falle eines weiteren Jnstanzen-
zuges zur Behebung der Entscheidung führen müßte.

Zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 17 . Februar 1908,
Z . 5061 , werden die Gewerbebehörden I . Instanz angewiesen , in solchen Fällen
die Motivierung der betreffenden Entscheidung den konkreten Verhältnissen an¬
zupassen und insbesondere stets jene Umstände anzuführen , im Hinblicke auf
welche die vorgelegten Zeugnisse als dem gesetzlich geforderten Befähigungs¬
nachweise nicht entsprechend erachtet werden.

11 .
Legalisierung der für den Gebrauch in der Schweiz

bestimmten Verehelichungspapiere.
Mit dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 17 . März

1908 , Z . II1 -857 , wurde nachstehende Vorschrift erlassen (Nor¬
malienblatt des Magistrates Nr . 32 ) :

Seitens einer politischen Landesstelle wurde an das k. k. Ministerium des
Innern die Anfrage gerichtet , ob zur Beglaubigung der zum Gebrauche in der
Schweiz bestimmten , in Österreich ausgestellten Verehelichungsdokumente die
Legalisierung seitens der Landesstelle genüge , oder ob diese Dokumente dem
Ministerium des Innern behufs weiterer Legalisierungsveranlassung vorzu¬
legen seien.

Die betreffende Landesstelle hat hiebei bemerkt , daß nach der bei ihr
herrschenden Übung diese Dokumente , nur mit der eigenen Legalisierungsklausel
versehen , den Parteien zurückgestellt werden , ohne daß hieraus denselben Anstände
erwachsen wären.

Behufs Erzielung eines diesbezüglichen einheitlichen Vorganges hat das
genannte k. k. Ministerium mit dem Erlasse vom 15 . Februar 1908 , Z . 2989,
nachstehendes eröffnet:

Es besteht kein Übereinkommen mit der schweizerischen Eidgenossenschaft,
betreffend die Legalisierung von hierländigen , zum dortigen Gebrauche bestimmten
Dokumenten.

Der Artikel 8 des Staatsvertrages mit der Schweiz vom 7 . Dezember
1875 , R .-G .-Bl . Nr . 70 , kommt diesfalls nicht in Betracht , weil sich dessen
Bestimmungen nur auf den amtlichen Matrikenaustausch beziehen.

Nach allgemeinen theoretischen Grundsätzen wäre allerdings zur vollen
Gültigkeit der für „das Ausland bestimmten Legalisierungen jene des k. u . k.
Ministeriums des Äußern erforderlich.

Da jedoch die schweizerischen Behörden allein zur Prüfung der Gültigkeit
der dort zu Lande zum Gebrauche gelangenden Dokumente berufen sind , aus
den Mitteilungen der eingangs gedachten Landesstelle jedoch hervorgeht , daß die
schweizerischen Behörden für die Beglaubigung Per Verehelichungsdokumente die
Legalisierung seitens des Ministeriums des Äußern und der schweizerischen
Gesandtschaft nicht fordern , hat das genannte Ministerium den Auftrag erteilt,
die bei dieser Landesstellc herrschende oberwähnte Praxis — bei welcher den
Parteien die Kosten der Legalisierung ieitens der hiesigen schweizerischen Gesandt¬
schaft erspart werden — in Zukunft auch in Niederösterreich zur Anwendung
zu hringen , insolange dadurch den Parteien seitens der schweizerischen Behörden
keine Anstände erwachsen.

Dies wird zur Darnachachtung bekanntgegeben.
Über allfällige sich hieraus ergebende Anstände wäre unverzüglich anher

zu berichten.

12 .

Warnung vor der Auswanderung nach Chile.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 20 . März 1908,

Z . IX -945 (M . Abt . XVI 3112 ) :0 Siehe Nr . s der Normalienblätter des Magistrates er 1008.
1*
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In letzter Zeit haben sich zahlreiche österreichische Auswanderer auf
Grund der ihnen in Buenos -Mres gemachten Vorspiegelungen glänzender
Erwerbsverhältnifse bestimmen lassen , von Argentinien nach Chile zu reisen.
In diesem Lande , welches in einer schweren wirtschaftlichen Krise sich befindet,
hat jedoch in letzter Zeit die Einstellung vieler Betriebe und der Mangel an
Kapital eine große Verminderung der Arbeitsgelegenheit und eine empfindliche
Herabsetzung des Taglohnes zur Folge gehabt . Die Regierung von Chile
wurde sogar in den Kammern aufgcfordert , gesetzliche Mittel in Vorschlag zu
bringen , um jede weitere Einwanderung bis zum Eintritte normaler Ver¬
hältnisse zu verhindern.

Unter diesen Umständen muß vor der Auswanderung nach Chile auf das
eindringlichste gewarnt werden.

13

Gewerbliche Betriebsanlagen.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 24 . März 1908,

Z . I u-1258/2 , beinhaltend die Entscheidung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 8. März 1908 , Z . 38408 ,07 (M . B . A. XIX
7880/08 ) :

Mit dem Bescheide des magistratischen Bezirksamtes für den XIX . Bezirk
in Wien vom 17 . September 1907 , Z . 15147 , wurde der Firma H . L W . in
Wien auf Grund des in dem gewerbebehördlichenKonsense vom 13 . November
1901 , Z . 22026 , enthaltenen Vorbehaltes der Auftrag erteilt , die letzten drei
Fenster des Arbeitsraumes im ersten Stockwerke des linksseitigen Hostraktes , in
dem die Flechtmaschinen ausgestellt sind , sowie die aus diesem Raume zur Not¬
stiege führenden Ausgangstüre stets geschlossen zu halten , um dadurch die Be¬
lästigung der Nachbarschaft in den Wohnungen des Hostraktes des Hauses
Konskr .-Nr . 148 Heiligenstädterstraße durch Lärm hintanzuhalten.

Dem dagegen eingebrachten Rekurse der genannten Firma hat die k. k.
Statthalterei mit der Entscheidung vom 31 . Oktober 1907 , Z . I a 2918 , keine
Folge gegeben , weil die Größe der durch die Flechtmaschinen verursachten Lärm¬
belästigung bei Genehmigung derselben nicht in vollem Umfange ermessen werden
konnte , daher die Gewerbebehörde auf Grund der seinerzeitigen Belästigungs¬
klausel berechtigt war , die zur Verminderung des Lärms nötigen Vorschreibungen
nachträglich zu erlassen . Die Einwendung , daß durch die angeordnete Schließung
der Fenster und der Tür der Arbeitsraum nicht genügend ventiliert sein werde,
weshalb die angefochtene Anordnung auch im Interesse des Arbeiterschutzes als
nicht gerechtfertigt erscheine, hat die Statthalterei als nicht stichhaltig bezeichnet,
weil nicht die Schließung aller Fenster angeordnet wurde , somit bei Befolgung
des angefochtenen Auftrages immerhin noch eine genügende Lüftung des Arbeits¬
raumes möglich ist.

Das k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 8 . März 1908,
Z . 38408 ex 1907 , dem gegen die Entscheidung der k. k. Statthallerei ein¬
gebrachten Ministerialrekurse der Firma H . L W . in Wien aus Gründen der
angefochtenen Entscheidung keine Folge gegeben.

Mit Rücksicht auf die Rekursausführungcn hat das k. k. Handelsministerium
noch bemerkt , daß die Gewerbebehörden selbst dann , wenn ein Vorbehalt künftiger
Anordnungen im Genehmigungsbescheide nicht enthalten wäre , das Recht haben,
Vorkehrungen , welche die aus dem Betriebe der Anlage sich ergebenden Übel¬
stände zu beseitigen bestimmt sind , insofern zu treffen , als dadurch der Bestand
und die Möglichkeit der Benützung der Anlage nicht in Frage gestellt werden.

14 .

Gift -Berschleiß.
Bescheid des magistratischen Bezirksamtes sür den VII . Be¬

zirk vom 24 . März 1908 , Z . 8215:
Aus Grund der gepflogenen Erhebungen wird dem Herrn Dr . Felix

S ch i f f die Konzession zum Verschleiße von Giften im Standorte VII ., Ziegler¬
gasse 5 im Sinne des Z 15 , Absatz 14 des Gesetzes und der Ministerial-
Verordnung vom 21 . April 1876 , R .-G . -Bl . Nr . 60 erteilt . Hiebei sind die
Vorschriften der Ministerial -Verordnung vom 2. Jänner 1886 , R .- G .-Bl.
Nr . 10 , sowie der früher erwähnten Ministerial -Verordnung genauestens zu
beobachten.

Die Eintragung in das Gewerberegister erfolgte zur Zahl 1686/X ; die
Besteuerung wurde zur Kat .-Z . 10870/VII eingeleitet.

IS.

Warnung vor der Auswanderung nach Espirito
Santo ( Brasilien ) .

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . März 1908,
Z . IX -946 (M .-A. XVI 3113 ) :

Nach dem Ministerium des Innern zugekommenen Mitteilungen beab¬
sichtigt die Regierung des brasilianischen Staates Espirito Santo die Ein¬

wanderung und Ansiedlung fremder Arbeitskräfte zu fördern . Zu diesem Behufs
ist die vorerwähnte Regierung damit beschäftigt , Vorbereitungen zur Ausmessung
einer nach dem gegenwärtigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von
Brasilien , Afsonso Penna benannten Kolonie an den Ufern des Flusses Guandü
zu treffen . Andere Kolonien sollen am Flusse S . Jostz , ferner im Qucllen-
gebiete des Flusses Jtauvas und am Flusse Jtapemirim gegründet werden.

Da die Wiederaufnahme der staatlichen Förderung der Einwanderung
nach dem oberwähnteu Staate Espirito Santo auch die österreichischen Aus¬
wanderer berührt , und mit Rücksicht darauf , daß sich die wirtschaftliche Lage der
daselbst schon jetzt augesiedclten Österreicher (Südtiroler ) hauptsächlich «infolge
der Entwertung des Hauptproduktes dieses Staates , des Kaffees , sehr schlecht
gestaltet hat und auch die Boden -, klimatischen und sonstigen Verhältnisse der
für die erwähnten Kolonien in Aussicht genommenen Örtlichkeiten sehr wenig
vorteilhaft sind, so wird vorläufig vor der Auswanderung nach dem Staate
Espirito Santo dringend gewarnt.

1V.
Steueranmeldungen in Konkursen.

Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 1. April
1908 , M . D . Z . 1098/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 33 ) :

Das Präsidium der k. k. Finanz -Prokuratur in Wien hat mit der
Zuschrift vom 26 . März 1908 , Z . 148/V P ., daraus hingcwicsen , daß
wiederholt Stcuerrückstände , die bei Kridataren schon vor der Konkurseröffnung
aushafteten , von den magistratischen Bezirksämtern erst nach Ablauf der all¬
gemeinen Anmcldungsfrist (Z 105 K.-O .) bckanntgegebcn wurden , obgleich die
Bezirksämter die Konkurseröffnung und Anmeldungsfrist nicht nur aus dem
Amtsblatte der ..Wiener Zeitung " ersehen können , sondern hievon überdies auch
noch von der k. k. Finanz -Prokuratur mittels Formularnoten verständigt und
um fristgemäße Bekanntgabe der Steuerrückstände ersucht werden.

Da die Kosten der über die nachträgliche Anmeldung anzuberaumendcn noch
besonderen Liquidierungstagfahrt der Prokuraiurs -Expcnsenkassa zur Last fallen
(Z 123 K.-O .) lind das erwähnte Säumnis unter Umständen auch die Ein¬
dringlichkeit der Steuern selbst gefährden kann , werden die magistratischen Bezirks¬
ämter nachdrücklichst aufgefordert , die zum Konkurse anzumeldcnden Steuer-
fordcrungen stets rechtzeitig vor Ablauf der allgemeinen Anmeldungssrist der
k. k. Finanz -Prokuratur bekanntzugebcn.

17 .

Neuorganisation der Landes -Eisenbahnverwaltung.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 1. April

1908 , M . Abt . V 687 08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 34 ) :

Der n .-ö. Landtag hat mit Beschluß vom 14 . Oktober 1907 die Schaffung
eines neuen Organisationsstatutes für die n .-ö. Landes -Eisenbahnverwaltung
genehmigt.

Nach diesem Statute , das mit 1. Jänner 1908 in Kraft getreten ist,
gliedert sich der n .-ö. Landes -Eisenbahndienst , welcher den Bau , dm Betrieb
und die Administration der mit Landes -Garantie ausgestatteten oder in anderer
Form vom Lande finanziell unterstützten Bahnen umfaßt , in zwei Direktionen,
deren oberste Leitung , unbeschadet des Aufsichtsrechtes des k. k. Eisenbahn-
ministeriums und der k. k. General -Inspektion der österr . Eisenbahnen , dem
Landes -Ausschusse des Erzherzogtumes Österreich unter der Enns beziehungs¬
weise dem Fachreferenten für das Eisenbahnwesen zusteht.

Die erwähnten zwei Zcntral -Dienststellen sind:
u) die n .-ö. Landes - Eisenbahnbau - Direktion,  deren Wirkungs¬

kreis den gesamten Trassierungs -, Projektierungs - und Baudienst , sowie
elektrische Einrichtungen umfaßt und mit deren Leitung der n .-ö. Landes-
Ober - Baurat Ingenieur E . Engelmann  als Landes - Eisenbahnbau-
Direktor betraut wurde;

6) die Direktion der  n .-ö. Landesbahnen  für den gesamten
Betriebs - und Administrationsdienst . Ihre Leitung führt der Direktor der
n .-ö. Landesbahnen Josef Wolf,  Inspektor der k. k. Staatsbahnen a. D . ;
zu seinem Stellvertreter wurde der n .-ö. Landes -Ober -Jnspektor Karl
Bayer  ernannt.

Dies wird zufolge Zuschrift des n .-ö. Landes -Ausschusses vom 24 . Februar
1908 , Z . 799/11 16 L. A . Pr ., mit der Weisung verlautbart , bei Korrespondenzen
mit der Landes -Eisenbahnverwaltung auf vorstehende Diensteseinteilung Rücksicht
zu nehmen.
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II. Normlilivbestimmungen.
51Mra1:

18 .

Preisbestimmung für Gruftplätze in den Wiener
Gemeindefriedhöfen.

Der Stadtrat hat unterm 19 . März 1908 , Pr .-Z . 4245/08 (M . Abt . X
3719 (08 ) folgenden Beschluß gefaßt:

Die Gebühren für Gruftplätze in sämtlichen Wiener Gemeindefriedhösen
einschließlich des Wiener Zentral -Friedhofes werden aufgehoben.

Der Preis eines Gruftplatzes wird von Fall zu Fall vom Stadtratc
bestimmt.

Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.

Magistrat:
is.

Änderung der Geschäftseinteilung.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 17 . März

1908 , M . D . 799/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 28 ) :
Nach der bestehenden Geschäftseinteilung für den Magistrat sind : Gehalts¬

vorschüsse, Aushilfen , Gnadengaben , Witwenpensionen , Erzichungsbciträge,
Pfandrechts - und Zessionsvormerkungcn für sämtliche Gemeindebedienstete , be¬
ziehungsweise Hinterbliebene derselben in der Magistrats -Abteilung II der Amts¬
handlung zu unterziehen , jedoch mit Ausnahme jener in den öffentlichen Bolks-
und Bürgerschulen der Stadt Wien , in den städtischen Humanitätsanstalten und
den städtischen gewerblichen Unternehmungen.

Laut Präsidial -Erlasses vom 27 . Februar 1908 , Z . 2180 , wurde in der
Stadtrats -Sitzung vom 26 . Februar 1908 die Anregung gegeben , diese Agende
auch bezüglich der in städtischen Humamtätsanstalten Bediensteten , beziehungs¬
weise ihrer Hinterbliebenen behufs gleichmäßiger Behandlung der Magistrats-
Abteilung II zuzuweisen.

Dieser Anregung folgend , hat der Herr gcschästsführende Vize -Bürgermeister
über hieramtlichcn Antrag folgende Änderung der Geschäftseinteilung getroffen:

Bei der Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilung II hat der
vorletzte Absatz (Seite 16) zu lauten:

! für sämtliche Gemeindebedienstete , bezichungs-
/ weise Hinterbliebene derselben , jedoch mit Aus-
! nähme jener in den öffentlichen Volks - und

Uurelumsbeiraae Bürgerschulen , in den Kinderheilanstalten und
Pfandrechts - und s den gewerblichen Unternehmungen der Stadt
Zessionsvormerkungcn /
Bei der Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilung XI (Seite 39)

und der Magistrats -Abteilung XI b (Seite 43 ) hat der letzte Absatz:
Gehaltsvorschüsse >
Aushilfen l
Gnadengaden
Witwenpensionen
Grziehungsdeitrage l
Pfandrechts - und I
Zcssionsvormerkungen '

zu entfallen.
Bei der Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilung XII wird der

letzte Absatz (Seite 47 ) folgendermaßen abgeändert:
Gehaltsvorschüsse

für die angeführten Angestellten , beziehungsweise
deren Hinterbliebene

Aushilfen
Gnadengaben
Witwenpensionc»
Erziehungsbeiträge
Pfandrechts - und
Zessionsvormerkungen

Hievon setze ich die städtischen Ämter in Kenntnis.

für das Personal der Kinderheilanstalten der
Stadt Wien , beziehungsweise für die Hinter¬
bliebenen dieses Personales.

20 .

Kanzleipauschalien.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 1. April

1908 , M . D . 1100/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 35 ) :
Durch die Aufhebung des Kanzleipauschales für die in Rangklassen ein-

geteiltcn Beamten verringert sich der Betrag und die Anzahl der Bezugs¬
berechtigten auf fast ein Drittel des bisherigen Standes.

Es wird daher die Führung eines eigenen Kontobuches für diese Pau¬
schalien als nicht mehr zweckmäßig ausgelassen , die Beträge werden vielmehr
nun direkt im Rubrikenbuche verrechnet ; um dieses jedoch nicht mit Details zu
überlasten , werden alle  bei der Stadtbuchhaltung einlangendcn einzelnen Ver¬
zeichnisse über Kanzleipauschalien in einem einzigen Sammelverzeichnisse ver¬
einigt und es wird die Auszahlung dieser Pauschalien nunmehr ausschließlich
durch die städtische Hauptkassa (Zentrale)  erfolgen.

Von dieser Änderung werden die magistratischen Bezirksämter mit der
Weisung verständigt , den mit der Geldbehebung betrauten Amtsdiener zu be¬
auftragen , am Fälligkeitstage den angewiesenen Betrag und das Verzeichnis,
das nach erfolgter Auszahlung sogleich wieder zurückzuleiten  ist , bei der
städtischen Hauptkafsa zu beheben.

Die Verzeichnisse der zentralen Ämter und der Magistrats -Abteilungen
wurden schon bisher in einem Sammelverzeichnifse vereint , so daß diese von
der Neuerung nicht betroffen find.

Bei diesem Anlasse werden behufs Abstellung einiger bei der Verfassung
der Verzeichnisse und der Auszahlung zu Tage getretener Mängel folgende
weitere Anordnungen getroffen:

Die Überprüfung und Adjustierung der Verzeichnisse verursacht infolge
der meist ungeordneten , oft nur die Namensangabe enthaltenden Aufführung
des Personales einen verhältnismäßig großen Zeitaufwand . Es ist daher in den
Verzeichnissen stets auch die D i e n st es e i g e n s ch aft der Bezugsberechtigten
anzugeben und folgende Reihenfolge einzuhalten:

1. Aspiranten und Praktikanten mit Hochschulbildung,
2. Praktikanten des Konkretualstandes,
3 . Kanzlisten und Diurnisten,
4 . Bezirkswahl -Katasterbeamte,
5 . Rats -, Amts - und Aushilfsdiener , Mahnbotcn,
6 . Sanitätsaufseher.
Die Herren Bezirksvorsteher ersuche ich um ihre Unterstützung insoferne,

als das Personale des Bezirksamtes und der Bezirksvorstehung nicht mehr in
getrennten Verzeichnissen anzuführen , sondern in ein und dasselbe Verzeichnis
aufzunehmen ist, das hinsichtlich der Richtigkeit der Namen der Bezugsberechtigten
vom Bezirksamtsleiter und vom Bezirksvorsteher zu bestätigen wäre.

Zur Verfassung der Verzeichnisse ist ausschließlich das Hauptkassa-
Formular 216 zu verwenden . Die Namen der Bezugsberechtigten find in un¬
unterbrochener  Reihenfolge mit den entfallenden Beträgen aufzusühren
und es hat die Anweisung von Teilsummcn  für jede einzelne Gruppe zu
unterbleiben.

Bei Personen , die in den Verzeichnissen zum ersten Male erscheinen , ist
die Angabe erforderlich , wo sie im vorhergehenden Vierteljahre ihr Pauschale
behoben haben.

Unstatthaft ist es , das Kanzleipauschale au andere , in dem Verzeichnisse
nicht enthaltene Personen auszuzahlen , die etwa infolge geänderter Personal-
Verteilung an die Stelle der erstercn getreten sind ; vielmehr sind Kanzlei-
Pauschalien , welche den Bezugsberechtigten nicht erfolgt werden können , wieder
in Empfang zu stellen . Um solche Rückcmpfängc tunlichst hiutanzuhalten , ist
das Verzeichnis nicht vor dem 20 . des dem Fälligkeitstage vorangehenden
Monates zu verfassen.

21 .
Amtskorrespondenz mit Rovereto.

Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 4 . April
1908 , M . D . 1139/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 36 ) :

Laut Mitteilung der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg vom
27 . März 1908 , Z. 16285 , werden häufig an die k. k. Bezirkshauptmannschaft
Rovereto Dienststücke gesendet , welche Agenden des Stadtmagistrates
Rovereto betreffen.

Da Rovereto eine Stadt mit eigenem Statute ist, sind künftig alle Zu¬
schriften betreffend Agenden des genannten Stadtmagistrates als politische Be¬
hörde I . Instanz nicht an die k. k. Bezirkshauptmannschaft Rovereto , sondern
direkt an diesen Stadtmagistrat zu richten.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1S08 publizierten Gesetze und Verordnungen.

X. Reichsgesehblatt.

Nr . SO. Kundmachung des Finanzministeriums im
Einvernehmen mit dem Eisenbahnministerium vom
7 . März 1908 , betreffend die Überweisung der im Eisenbahnverkehre
unter Zollkontrolle nach Rußland austrctenden Güter.
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Nr . 31 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 14 . März 1908 , betreffend die
Wahrung des Reklaniationsrcckitcs bei Verzollungen durch die k. k. Post.

Nr . 52 . Verordnung des Gesamtministerinms
vom 15. März 1908 , womit der8 7 der Ministerial-Verordnung vom
24 . Oktober 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 250 , über die Exekutionsführung auf
Fordernngcn an das Ärar oder einen unter öffentlicher Verwaltung stehenden
Fonds ergänzt wird.

Nr . 5lt Kundmachung des Handelsministeriums
vom 16. März 1908 , betreffend die Zulassung der Wassermcsser-
typc XI .V zur cichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 54 . Kaiserliches Patent vom 22 . März 1908,
betreffend die Einberufung der Landtage von Krain , Mähren und Vorarlberg.

Nr . 55 . Kundmachungdes Eisenbahnministeriums
vom 23 . März 1908 , betreffend die Erteilung der Konzession für
eine normalspurige Lokalbahn von Friedberg nach Aspang und die Abänderung
der Konzessivnsbcstimmungcn für die Lokalbahnen von Fürstenfeld nach Hart-
bcrg mit einer Abzweigung nach Neubau und von Hartberg nach Friedberg.

Nr . 56 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11 . März 1908 , betreffend die Liste der Eifenbahnstrecken, aus
die das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom
14 . Oktober 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 186 .-x 1892 , Anwendung findet.

Nr . 57 . Verordnung des Justizministeriums vom
22 . März 1908 , betreffend die Zuweisung der Gcrichtsbczirkc Maulern
und Kirchbcrg am Wagram zum Sprengel des Kreisgerichtcs Krems.

Nr . 58 . Konzessionsurkunde vom 23 . Mürz 1908,
für die Lokalbahn von Lemberg über Kamionka strumitowa nach Stojanöw.

Nr . 56 . Konzessionsurkunde vom 23 . März 1908,
für die Lokalbahn von Troppau zur Reichsgrenze nächst Piltsch.

Nr . « V. Kundmachung des Eisenbahnministerinms
vom 23 . März 1908 , betreffend die Übertragung der Allerhöchsten
Konzession vom 1. August 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 104 , für die Lokomotiv -Eiscn-
bahn von Vöcklabruck nach Kammer auf die Miroslav Ritter v. Keißler ' schcn
Erben.

Nr . 61 . Kundmachungdes Eisenbahnministeriums
vom 23 . März 1908 , betreffend die Abänderung der Kundmachung
des Eisenbahnministeriums vom 23 . Mai 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 134 , betreffend
die Konzessiouierung einer mit elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen
Kleinbahn von Kcmmelbach -Sjbbs , aus Anlaß der Einführung des Gepäcks-
Verkehres auf dieser Kleinbahn.

Nr . 62 . Verordnung des Ministers des Innern
vom 1. April 1908 , mit welcher das erste Statut für die nach839
des Gesetzes vom 16 . Dezember 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1907 , über die
Pcnsionsversicherung der in privaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten
Angestellten zu errichtende „ Allgemeine Pensionsanstalt für Angestellte " er¬
lassen wird.

Nr . 62 . Verordnung des Ministers des Innern
Vom 1 . April 1908 , mit welcher eine Mustergeschäftsordnung für
die Landcsstellen der „ Allgemeinen Pensionsanstalt für Angestellte " veröffent¬
licht wird.

Nr . 64 . Verordnung des Finanzministeriums vom
30 . März 1908 , betreffend die Schlußeinheiten der an den inländischen
Börsen (Wien , Prag und Triest ) notierten Effekten als Grundlage für die Be¬
messung der Effektenumsatzsteuer.

Nr . 65 . Verordnung des Finanzministeriums und
des Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem

Obersten Rechnungshöfe vom 16. März 1908 , betreffend
den Anschluß von Postcrlagscheinen an die Zahlungsaufträge über die allge¬
meine Erwerbsteuer und über die Hauszins - und Sprozentige Steuer.

Nr . 66 . Verordnung des Handelsministeriums vom
18. März 1908 , betreffend die Ausgabe neuer Portomarken und Vcr
längcrung der Verwendungsdaucr der Briefmarken der vorigen Emission.

Nr . 67. Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 7. April 1908,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Erläuterungen zum Zolltarife
vom 13 . Februar 1906.

Nr . 68 . Konzessionsurkunde vom 28 . März 1908,
für die normalspurige Lokalbahn von Taus nach Tachau.

L. Llmdcsgrschbktitt.
Nr . 45 . Verordnung des k. k. niederöster-

rcichischen Landesschulrates vom 14. März 1908,
Z. 8/2-Il, betreffend den Vorgang bei Ernennung von definitiven.Lehr¬
personen II . Klasse an den öffentlichen Volksschulen im Erzherzogtum Öster¬
reich unter der Enns zu Lehrpersonen I . Klasse im Vorrückungswegc.

Nr . 46 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5. März
1908 , Z . X n- 203/7 , betreffend die Verlautbarung des von der Wasser-
geuossenschaft in Obcr -Schotterlee mit dem Landes -Ausschusse des Erzherzogtumes
Österreich unter der Enns und der k. k. Staatsverwaltung in Gemäßheit des
8 5 des Landesgesetzcs vom 6 . Oktober 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 149 , betreffend
die Entwässerung versumpfter Grundstücke in der Gemeinde Obcr -Schotterlee
>bgcschlosscncn Übereinkommens.

Nr . 47 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. März
1908, Z. XVld  118/2, betreffend die der Gemeinde Wien erteilte Be¬
willigung zum Verkaufe der Baustelle I an der Ecke der Mariahilferstraße und
der verlängerten Windmühlgasse um den Minimalpreis von 1000 L per
Quadratmeter.

Nr . 48 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
20 . März 1908 , Z . XVIb-157/14, betreffend die Einhcbung der
Landesumlagen für das Jahr 1908.

Nr . 46 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
21 . März 1908 , Z . XVI b-27/3, betreffend die der Gemciudc
Hinterbrühl erteilte Bewilligung zur Einhebung von Mietzinshellern für das
Jahr 1907 bis einschließlich 1912.

Nr . 56 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 27 . März
1908, Z. XVI b-458/3, betreffend die der Stadtgemeindc Zwettl erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bürgerrechtsverleihungstaxe im Betrage
von 80 L.

Nr . 51 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 27 . März
1908 , A. Xa-420/21, betreffend die Verlautbaruug des von der Wasser¬
genossenschaft in Simonsfeld mit dem niedcrösterrcichischen Landes -Ausschusse
und der k. k. Staatsverwaltung in Gemäßheit des 8 -6 des Landesgesetzes vom
6. Oktober 1907 , L.-G .-Bl . Nr . ISO, betreffend die Entwässerung versumpfter
Gruildstückc in der Gemeinde Simonsfeld abgeschlossenen Übereinkommens.
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I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Unzulässigkeit der Bestellung mehrerer Stellvertreter
(Geschäftsführer ) für einen Gewerbebetrieb . ( Zu

88 » und SS G .-O .)
Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 5. Fe¬

bruar 1908 , Nr . 1188 ex 1908/V .-G .-H ., M . Abt . XVII
1969/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 37 ) :

Im Unmen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senatspräsidentcn Freiherrn v. Iacobi,  in Gegenwart der Räte des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes von Neukirchen , Freiherrn v. Hock , Freiherrn
v. Weiß und Dr . Zegklitz,  dann des Schriftführers k. k. Ratssekretärs¬
adjunkten Rohrer  über die Beschwerde der Aktiengesellschaft Ignaz Kuffner
und Jakob Kuffner  in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 27 . Mai 1907 , Z . 14309 , betreffend die Bestellung von
Stellvertretern in ihren Gewerbebetrieben , nach der am 5 . Februar 1908
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten sowie der Ausführungen des Dr . Gustav Leipen,
Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , sowie
des k. k. Ministerialkonzipisten Dr . v. Komorzynsky,  als Vertreter des
belangten k. k. Handelsministeriums zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entscheidungsgründe.

Die beschwerdeführende Aktiengesellschaft betreibt in Wien:
1. eine Brauerei im XIX . Bezirke,
2 . eine Brauerei und Mälzerei im XVI . Bezirke und
3. eine Spiritus - und Preßhefefabrik im XVI . Bezirke.
Mit der angefochtenen Entscheidung wurden die Anzeigen der Gesellschaft

Uber die Bestellung von mehreren  Geschäftsführern (Stellvertretern ) für
jeden  dieser drei Betriebe nicht zur Kenntnis genommen , weil nach den Be¬
stimmungen der Gewerbeordnung für jedes Gewerbeunternehmen nur ein
Stellvertreter (Geschäftsführer ) bestellt werden könne.

Gegenüber der Beschwerde , welche mit Unrecht die Begründung dieser
Entscheidung als unzureichend bezeichnet — denn es besteht nach Ansicht des
Gerichtshofes keine Pflicht für die Behörde , die Recht - anschauung , die sie zur
Begründung ihrer Entscheidung anführt , noch durch nähere Ausführungen zu
erläutern - genügt es auf die Begründung des hiergerichtlichen Erkenntnisses
vom 28 . November 1905 , Sammlung Nr . 3966 ( 1) zu verweisen und beizn-
fügen , daß die Berufung auf die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und

des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung über die Zulässigkeit
der gleichzeitigen Bestellung mehrerer Vertreter einer Handelsgesellschaft deshalb
unmaßgeblich ist, weil Bestimmungen , die auf dem Gebiete des Privatrechtes
die Frage regeln , inwieweit hier der Unternehmer durch Handlunqen eines
Stellvertreters verpflichtet wird , keine Bedeutung besitzen für die ganz andere
Frage hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Bestimmungen
der Gewerbegesetze gegenüber der Gewerbebehörde auf dem ganz heterogenen,
zum öffentlichen Rechte gehörigen Gebiete des Gewerberechtes.

Die Beschwerde war daher abzuweisen.

S.
Berechtigungen der Knnftblumenhändler znm Binden

der Blumen.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 8. Februar 1908,

Z . l a-584/6 (M . D . 1292/08 , Normalienblatt des Magistrates
Nr . 41 ) :

Das k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 26 . Jänner 1908,
Z . 37288 sx 1907 , .dem Rekurse der Genossenschaft der Knnstblumen -Erzeuger
in Wien gegen die Entscheidung der k. k. n .-ö. Statthalterci vom 14 . Oktober
1907 , Z . I a-1059 , mit welcher auf Grund des H36 G .-O . entschieden wurde,
daß K. Ö ., Kunstblnmenhändler in Wien , berechtigt ist, Gewinde ans fertigen
Kunstblumen herzustellen und zu verkaufen , aus den Gründen der angefochtenen
Entscheidung keine  Folge gegeben.

» «

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . Oktober 1907,
Z . I a-1059/2 (M . B . A. IV 28136 07 ) :

In der zwischen der Genossenschaft der Knnstblnmen -Erzenger rc. in
Wien und K. O ., Natur - und Kunstblnmenhändler in Wien , strittigen Frage,
ob der Letztere auf Grund seines Gewerbescheines berechtigt ist, ans fertigen
Kunstblumen Sträuße nnd Kränze zu binden , entscheidet die Statthalterei auf
Grund des H 36 G .-O . nach Einvernahme der Niederösterreichischen Handels¬
und Gewerbekammer , daß K. O . als Kunstblnmenhändler berechtigt ist, Gewinde
aus fertigen Kunstblumen herzustellcn und zu verkaufen , da nur die Erzeugung
von Kunstblumen den Gegenstand des handwerksmäßigen Gewerbes bildet , der
Händler aber berechtigt ist, die fertigen Produkte in der von den Konsumenten
iin allgemeinen oder im konkreten Falle gewünschten Form zusammenzustellen.

Gegen diese Entscheidung ist der binnen vier Wochen , von dm dem Zu-
stellnngstage folgenden Tage ab gerechnet , bei der Statthalterei in Wien ein¬
zubringende Rekurs an das k. k. Handelsministerium zulässig.
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S.
Herstellung von Hauskanälen.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshvfes vom
14 . Februar 1907 , Z . 1429 ux 1907 (M . B . A . XIX 9637/07 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Areiherrn von Iacobi,  in Gegenwart der Räte des k. k. Ver¬
waltungsgerichtshofes Dr . Kleeberg,  Dr . B a l k o, Freiherrn v. Weiß
und Dr . Pantuöek,  dann des Schriftführers k. k. Ratssekretärs -Adjunkten
Ritter v. Hennig,  über die Beschwerden des Franz Schuhmeier,  Josef
Friedl,  Franz D e m a l, Anton Niklasch,  der Firma S . Krull
L Komp,  und des Hermann Schuster  gegen die Entscheidung der Bau-
Deputation für Wien vom 13 . Dezember 1905 , Z . 80/1 , betreffend die Her¬
stellung non Hauskanälen , nach der am 14 . Februar 1907 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Ludwig Berlitz  er , Hof-
und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der Beschwerden , und der Gegen¬
ausführungen des k. k. Statthaltereirates Freiherrn v. Siber,  in Ver¬
tretung der belangten Behörde , zu Recht erkannt:

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.

Den Beschwerden liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Beschwerdeführer haben an der Heiligeustädterlände gelegene Grund¬

stücke von dem Eigentümer , dem Stifte Klosterneuburg , für ihre gewerblichen
Zwecke in Bestand genommen und auf diesen Grundstücken provisorisch Gebäude
aufgeführt , welche sie für Wohnungs -, beziehungsweise gewerbliche Zwecke be¬
nützen.

Die Rechtslage hinsichtlich dieser Gebäude ist zugestandenermaßen so be¬
schaffen, daß bei Auflösung des Bestandvertrages die Gebäude von den Bestand¬
nehmern abgebrochen werden dürfen und die Materialien den Bestandnehmern,
nicht dem Grundeigentümer gehören.

Die Beschwerdeführer haben nun vom magistratischen Bezirksamte für
den XIX . Bezirk unter Berufung auf § 58 der für Wien geltenden Bau¬
ordnung den Auftrag erhalten , die bei jenen Gebäuden bestehenden Senkgruben
zu kassieren und vorschriftsmäßige Hauskanäle mit der Einmündung in den
Hauptsammelkanal der Heiligenstädtcrlände hcrzustellen.

Dieser Auftrag wurde seitens der Wiener Bau -Deputation mit der heute
hicrgerichts angefochtenen Entscheidung bestätigt.

Der Gerichtshof konnte die gegen diese Entscheidung eingebrachten Be¬
schwerden nicht als begründet erkennen.

Was zunächst die Einwendung anbelangt , daß Z 58 der Wiener Bau¬
ordnung deshalb keine Anwendung finde , weil es sich nicht um unter der Wirk¬
samkeit dieser Bauordnung aufgeführte Gebäude handle , so fand der Gerichtshof
diese Einwendung aus nachstehenden Erwägungen zu verwerfen:

8 58 bestimmt , daß bei Bauten in Stadtteilen oder in Straßen , in
welchen noch kein Hauptkanal besteht , ausnahmsweise bis zur Erbauung eines
solchen die Herstellung von Senkgruben gestattet ist (Absatz 1) ; im Ahsatze 3
wird weiters normiert , daß mit der seinerseitigen Erbauung des Hauptkanales
der Hauseigentümer sofort den Hauskanal herzustellen und die Senkgruben zu
beseitigen habe . Hiedurch ist der Bestand von Senkgruben als ein sanitär minder
zulässiger Zustand bezeichnet , der für Gebäude an solchen Straßen , wo noch
kein Hauptkanal besteht , ausnahmsweise als einstweiliger Notbehelf gestattet
wird , jedoch sofort zu beseitigen ist, wenn in der betreffenden Straße der Haupt¬
kanal hergestellt ist. Die Auffassung , daß diese letztere Anordnung , beziehungs¬
weise die Anordnuna , betreffend die Herstellung des Hauskanales sich nur auf
jene Bauführungen bcziebe , welche erst unter der Wirksamkeit der Wiener Bau¬
ordnung vom Jahre 1883 aufgeführt wurden , und für welche daher schon vom
Anfänge an die Herstellung von Senkgruben nur ausnahmsweise gestattet
wurde , ist keineswegs aus dem Wortlaute des Gesetzes mit zwingender Not¬
wendigkeit abzuleitcn , da die Vorschrift eine Einschränkung auf die erst künftig
entstehenden Häuser nicht enthält.

Gegen eine solche Auslegung aber spricht die Erwägung , daß das Gesetz
wohl nicht die Absicht hoben konnte , einen Zustand zu stabilisieren , den es selbst
als einen minder zulässigen bezeichnet hat , denn wenn 8 58 etwa wirklich nur
den Besitzern solcker Häuser , die unter der Herrschaft der Bauordnung für Wien
vom Jahre 18 ^3 (in den mit Wien vereinigten Vororten sonach erst seit dem
Jahre 1890 ) erbaut wurden , die Pflicht auferlegen würde , bei Erbauung eines
Hauptkanales statt der bestehenden Senkgruben Hauskanäle herzustellen , so könnte
der Fall eintreten , daß die Gemeinde Wien zwar in Erfüllung der ihr ob¬
liegenden Fürsorge für die Verbesserung der sanitären Verhältnisse Hauptkanäle
errichten würde , daß aber ihre Fürsorge zum Nachteile des Gemeindewohles
vielleicht auf lange Zeit hinaus vergeblich und der von ihr erbaute Kanal un¬
benutzt bleiben würde , falls die Besitzer der Häuser in den betreffenden Gassen
sich nicht bestimmt finden , freiwillig die vom Gesetze Perhorreszierten Senk¬
gruben zu beseitigen und den Anschluß an den Hauptkanal herzustellen . Die
Absicht der Legalisierung eines solchen Vorgehens kann einem Gesetze, welches
dazu bestimmt ist, die öffentliche Woblfahrt zu fördern , nicht zugemutet werden,
wenn nicht ein unzweideutiger Wortlaut hiezu zwingt.

Auch der Umstand , daß es sich um provisorische , für die Dauer des Be¬
standverhältnisses aufgeführte Gebäude handelt , kann an der Gesetzmäßigkeit der
angefochtenen Entscheidung nichts ändern , denn das Gesetz gestattet , wie eben

bemerkt , den Bestand von Senkgruben nur für die Gebäude an Straßen , welche
keine Hauptkanäle besitzen, nicht aber auch für provisorisch hergestcllte Gebäude
an kanalisierten Straßen . Daß auch provisorische Gebäude mit dem Hauptkanale
zu verbinden sind, ergibt sich übrigens aus der Bestimmung des 8 7 des
Gesetzes vom 19 . Jänner 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 9, in der Fassung des Gesetzes
vom 9. April 1894 , L.-G .-Bl . Nr . 14 , in welcher bei Bauten von Provisorischem
Charakter oder bei Bauten auf Pachtgründen die Eventualität der vorläufigen
Einhebung einer geringeren Kanaleinmündungsgebühr und einer Erleichterung
in den Zahlungsmodalitäten vorgesehen ist ; eine solche Bestimmung wäre
zweifellos nicht getroffen worden , wenn für solche provisorisch oder auf Pacht¬
gründen hergestellte Gebäude eine Verpflichtung zur Herstellung der Verbindung
mit dem Hauptkanale nicht bestehen würde.

Ebensowenig kann in den vorliegenden Fällen gegen die Gesetzmäßigkeit
des behördlichen Auftrages der Umstand ins Treffen geführt werden , daß ' der
Grund zwischen dem Gebäude und der Straße und der Straßengrund selbst
einem Dritten , nämlich dem Stifte Klosterneuburg , gehört . Denn einerseits steht
fest, daß es sich um einen von der Gemeinde hergcstellten , für die Aufnahme
der Absallstoffe bestimmten öffentlichen Kanal handelt und daß die Grundstücke,
auf welchen sich die Gebäude befinden , an jener Straße gelegen sind, in welcher
dieser Kanal läuft ; es sind also jene Voraussetzungen gegeben, welche das
Gesetz im 8 58 der Bauordnung im Auge hat . Es liegt aber auch nicht vor,
daß die Verpflichtung der Beschwerdeführer Uber jenes Maß erweitert würde,
welches in dem regelmäßigen Falle , nämlich dann sich ergibt , wenn der Grund,
auf welchem das Gebäude steht, dem Gebäudeeigentümer und der Straßengrund
der Gemeinde gehört . Da nämlich das Stift Klosterneuburg als Grundeigen¬
tümer erklärt hat , gegen die in Rede stehenden Herstellungen keine Einwendung
zu erheben , so wird sich auch im vorliegenden Falle die Leistung auf Herstellung
der Hauskanäle und ihrer Verbindung mit dem Hauptkanale beschränken , also
auf jene Leistungen , welche der § 58 der Bauordnung dem Gebäudeeigentümer
auferlegt.

Hiebei ist zu konstatieren , daß es nach dem Inhalte der Erklärung der
Stiftsverwaltung , wie sic den Administrativakten beiliegt , nicht richtig erscheint,
daß darin , wie der Beschwerdevertreter bei der mündlichen Verhandlung be¬
hauptet hat , keine rechtsverbindliche Zustimmung gelegen sei. Wenn aber der
Beschwerdevertreter weiters vorbrachte , daß eine Vermehrung der Lasten über
das im Gesetze vorgesehene Ausmaß vorliege , weil die Beschwerdeführer seiner¬
zeit , nämlich bei Beendigung des Pachtverhältnisses diese Hauskanäle wieder
beseitigen müssen , so ist darauf zu verweisen , daß diese Verpflichtung nicht aus
dem behördlichen Aufträge , sondern aus der besonderen , zwischen dem Stifte
und den Bestandnehmern bestehenden Vereinbarung fließt , derartige privatrecht¬
liche Vereinbarungen aber in Bezug auf Erfüllung der öffentlichrcchtlichen
Verpflichtung nicht in Betracht gezogen werden können.

Wenn endlich die Beschwerdeführer vermeinen , daß auch bei grundsätzlicher
Anerkennung der Verpflichtung zur Beseitigung der Senkgruben und der
Herstellung der Hauskanäle nicht sie zu diesen Herstellungen hcrangezogen
werden könnten , die bezüglichen Leistungen vielmehr das Stift Klosterneuburg
als Grundeigentümer treffen müssen , so konnte der Gerichtshof auch dieser
Auffassung nicht beitreten.

Z 58 , Absatz 3 der Bauordnung bestimmt ausdrücklich , daß der Haus¬
eigentümer den Hauskanal herzustellen und die Senkgruben zu beseitigen hat.
Es mag nun unerörtert bleiben , wer im vorliegenden Falle nach den Grund¬
sätzen des Zivilrechtes als Eigentümer der in Rede stehenden Gebäude zu
betrachten ist ; denn darauf kann es nicht ankommen . Wenn nämlich die Bau¬
ordnung die Hauseigentümer als die Verpflichteten bezeichnet , so ist diese
Bestimmung gewiß nicht dahin zu verstehen , daß die Baubehörden gehalten
seien, ihre Entscheidungen über die Erfüllung der in Rede stehenden , aus
öffentlichen Rücksichten erforderlichen Leistungen von der Austragung der
Vorfrage und der vorherigen Sicherstellung abhängig zu machen , wer im
gegebenen Falle nach den Grundsätzen des Zivilrechtes als Eigentümer des
Hauses zu bezeichnen sei.

Wenn die Bauordnung die in Rede stehende Verpflichtung dem Haus¬
eigentümer auferlegt , so wollte das Gesetz keineswegs für diesen Fall hinsichtlich
der Person des Verpflichteten eine besondere Anordnung treffen , sondern nur
denjenigen bezeichnen , welchen im allgemeinen die mit der Gebäudeerrichtung
und dein Gebäudebesitze verbundenen haurechtlichen Verpflichtungen treffen.

Zweifellos aber treffen bei solchen Rechtsverhältnissen , wie sie in den
vorliegenden Fällen nach dem eingangs geschilderten Tatbestands bestehen , die
baurechtlichen Verpflichtungen nicht den Grundeigentümer , dem gar keine
Befugisse über das Gebäude zustehen und der auch auf den Bestand des
Gebäudes keinerlei Rechte besitzt, sondern nur die Beschwerdeführer , welche die
Gebäude errichtet haben , für ihre wirtschaftlichen Zwecke benützen und dieselben
auch wieder zu entfernen befugt sind.

Daß cs nicht ans Rechte an Grund und Boden als solchen ankommt,
ergibt sich, abgesehen von der Bestimmung des 8 58 , welcher vom Haus¬
eigentümer spricht , auch aus der Erwägung , daß immer erst die Verbauung
eines Grundstückes die Notwendigkeit der Fürsorge für die Entfernung der
Abfallstoffe Herbeiführt , während auf einem unverbauten Grunde eine solche
Notwendigkeit nicht eintritt.

Wenn die Beschwerde sich auf das Gesetz vom 19 . Jänner 1890,
L.-G .-Bl . Nr . 9 , betreffend das Recht der Gemeinde Wien zur Einhebung
einer Kanal -inmündungsgebür beruft und daraus , daß der 8 1 dieses Gesetzes
von dem Eigentümer der Realität spricht , abzuleiten versucht , daß zur
Herstellung des Hauskanales der Grundeigentümer im Geaensatze zu dem
Hauseigentümer gemeint sei, so ist zu erwidern , daß dieses Gesetz in der Frage
der Verpflichtung zur Herstellung der Hauskanäle nichts von den Bestimmungen
der Bauordnung Abweichendes normieren wollte , sich vielmehr bezüglich des
Bestandes dieser Verpflichtung auf die Bestimmungen der Bauordnung beruft.
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Es sollte daher mit diesem Gesetze keine Änderung in den Bestimmungen
der Bauordnung normiert werden und sind für die Frage , unter welchen
Voraussetzungen und von wem bestehende Senkgruben zu beseitigen und durch
Hauskanäle zu ersetzen sind, ausschließlich die Bestimmungen des Z 58 der
Bauordnung maßgebend, auf welche sich die angefochtene Entscheidung mit
Recht beruft.

Was endlich die Einwendung anbelangt, daß der Erlassung der bezüglichen
Aufträge des magistratischen Bezirksanites ein Verfahren nicht vorhergegangen,
beziehungsweise eine vorherige Einvernehmung der Beschwerdeführer nicht
erfolgt sei, so kann hierin schon deshalb ein Mangel des Verfahrens nicht
erblickt werden, weil den Beschwerdeführern die Möglichkeit gegeben war , ihre
Einwendungen im Rekurswege geltend zu machen und dieselben somit in der
Vertretung ihrer Angelegenheitdurch die gerügte Unterlassung nicht beeinträchtigt
werden.

Aus diesen Erwägungen mußten die Beschwerden als unbegründet
abgewiesen werden.

4.
Auszahlung der Ruhe und Bersorguugsgennsse von

Staatsbedienfteten im Scheckverkehre.
Zirkular-Erlaß des k. k. n.-ö. Statthalterei -Präsidiums vom

19. März 1908, Pr .-Z . 838/3 (M . Abt. XVI 2887/08 , Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 40) :

Mit h. o. Mitteilung vom 22. Jänner 1907, Pr .-Z . 206, wurde ver¬
anlaßt , daß die Matrikelführer in Niederösterreich die im H 8 der Vorschrift 0
des Hoskammerdekretes vom 17. April 1834, Pol . Ges.-S . Band 62 Nr . 49,
vorgeschriebenen Anzeigen über Todesfälle von Pensionisten und über die
Trauung einer Witwe oder weiblichen Waise nach Staatsbediensteten statt an
die politische Behörde, unmittelbar an die k. k. Finanz -Landes-Behörde in Wien
erstatten.

Das k. k. Ministerium des Innern hat nun mit dem Erlasse vom
27. Februar 1908, Z. 1586 anher eröffnet, daß laut Mitteilung des k. k.
Finanzministeriums vom 11. Jänner 1908, Z. 96664 er 1907, jedoch die
Matrikelführer in Niederösterreichnach den bisherigen Erfahrungen der ihnen
obliegenden Anzeigcpflicht häufig nicht entsprechen, so daß das Rechnungs-
Departement der Finanz -Landes-Direktion in Wien in vielen Fällen erst durch
die von der Postanstalt erhobenen Anstände von Todesfällen oder Wiederver¬
ehelichungen Kenntnis erlangt.

Da hiedurch der Dienstvollzug bei dem genannten Rechnungs-Departement
in ganz unnötiger Weise erschwert wird, ist im Sinne des über Ersuchen des
k. k. Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für
Kultus und Unterricht anher gerichteten vorhin zitterten Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern in geeigneter Weise die Veranlassung zu wessen, daß
obige Vorschrift den Matrikelführern des dortigen Amtsbereiches zur genauen
Darnachachtung entsprechend in Erinnerung gebracht werde.

5.

Marktordnung für den Pferdemarkt der k. k. Reichs-
Haupt- und Residenzstadt Wien.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtu nie
Österreich unter der Enns vom 24. März 1908, Z . X a-241/6
ox 1907, L.-G.- u. V.-Bl . Nr . 54:

Auf Grund des H9 des Gesetzes vom 29. Februar 1880, R.-G.-Bl . Nr . 35,
finde ich nachstehendeMarktordnung für den Pferdemarkt der k. k. Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien zu erlassen.

8 1.
Bestimmung des Marktes.

Der städtische Pferdemarkt wird im V. Bezirke auf der Siebenbrunnen-
wiesc an der Siebenbrunnenseldgasse abgehalten und ist der einzige Markt für
den Verkauf von Pferden, Eseln, Maultieren und Mauleseln in dem Gcmeinde-
gebiete der Stadt Wien.

Den Verkäufern von Tieren dieser Art ist es gestattet, auch die mit-
gcbrachten Wagen und Geschirre zu verkaufen.

8 2.
Marktzeit.

Der Pferdemarkt findet wöchentlich zweimal, und zwar am Dienstag
und am Freitag statt.

Wenn auf einen dieser Tage ein Feiertag fällt, so wird der Markt am
vorhergehenden Wochentage abgehalten. Die Abhaltung der Märkte an anderen
Tagen unterliegt der speziellen Genehmigung der Statthaltern.

Der Markt beginnt in der Zeit vom 1. April bis Ende September um
7 Uhr morgens, in der Zeit vom I. Oktober bis Ende März um 8 Uhr
morgens und endet stets um 2 Uhr nachmittags. Beginn und Ende werden
durch ein Glockenzeichen angezeigt.

8 3.
Eintritt auf den Marktplatz.

Der Eintritt auf den Marktplatz ist gestattet : Käufern ; Personen, welche
Tiere zu Markte bringen ; Personen, welche aus dem Markte beschäftigt sind;

Amtspersonen ; endlich Personen, denen die Bewilligung zum Eintritte vom
Marktamte erteilt wurde.

8 4.
Zulassung der Tiere zum Markte.

Die Zulassung der Tiere zum Verkaufe auf dem Pferdemarkte ist ab¬
hängig :

1. von der Beibringung eines ordnungsmäßigen Biehpaffes;
2. von dem anstandslosen Ergebnisse der veterinärpolizeilichen Unter¬

suchung;
3. von der Entrichtung der im Gebührentarife dieser Marktordnung

festgesetzten Gebühren.

Anmeldung zum Markte.
Die zu Markt gebrachten Tiere und Wagen sind beim Marktamte,

erstere überdies beim Veterinäramte anzumelden ; die Tiere sind an dem zur
veterinärpolizeilichen Untersuchung bestimmten Orte bereitzuhalten.

8 6.
Aufstellung der Tiere und Fuhrwerke aus dem Markte.

Die Aufstellung und Unterbringung der Tiere und Fuhrwerke auf dem
Markte hat nach den Weisungen des Marktamtcs im Einvernehmen mit dem
Veterinäramte zu erfolgen.

8 7-
Getrennte Vermarktung der Gebrauchs- und Schlächtertiere.

Die Vermarktung der Schlächtertiere und die Unterbringung derselben
auf dem Markte hat getrennt von jener der Gebrauchstiere auf dem hiezu be¬
sonders bestimmten Teile des Marktes zu erfolgen.

Das Veterinäramt ist befugt, Tiere nach ihrem Gesamtzustande als
Schlächtertiere zu behandeln und von amtswegen auf den für letztere be¬
stimmten Teil des Marktes zu beschränken.

Gegen die Qualifizierung eines Tieres als Schlächtertier seitens des
VeterinäramteZ auf dem Pferdemarkte steht dem Besitzer — welm er es nicht
vorzieht, das Tier vom Markte ohneweiters zu entfernen — die Beschwerde
an die k. k. niederösterreichische Statthalterei frei, die auf Kosten des Be¬
schwerdeführers sogleich ein Vcterinärorgan behufs endgültiger Entscheidung
des Falles auf den Markt entsendet.

8 8-
Kennzeichnung der Schlächtertiere.

1. Die Schlächtertiere sind beim Auftriebe auf dem Markte mit einem
deutlich sichtbaren und dauernden Kennzeichenzu versehen;

2. diese Kennzeichnung wird amtlich vorgenommen;
3. die so gekennzeichneten Tiere dürfen nicht mehr zu Gebrauchszwecken

verwendet werden, sondern sind innerhalb der von der Statthalterei jeweilig
bekanntgegebenen Schlachtungsfrist zu schlachten.

8 9.
Verpflichtung des Verkäufers zur Angabe seines Nationales.

Der Verkäufer hat dem Käufer auf sein Verlangen im Amtslokale des
Marktamtes seinen Rainen , Charakter und Wohnort bekanntzugeben und seine
Identität auszuweisen, worüber dein Käufer von Seite des Ämtes eine Be¬
stätigung ausgefolgt wird. Falls der Verkäufer für die beim Verkaufe be¬
dungenen besonderen Eigenschaften eines Tieres eine Haftung gegenüber dem
Käufer übernimmt , so wird dies auf Verlangen des letzteren in diese Be¬
stätigung ausgenommen.

8 io.
Marktbericht.

Das Marktanit hat nach Schluß des Marktes den Marktbericht zusammen¬
zustellen. Derselbe wird veröffentlicht.

8 II-
Pferdeagenten.

Zur Vermittlung von Käufen und Verkäufen auf dem Pferdemarkte sind
nur gewerbsberechtigte Agenten berufen.

Die Pferdeagenten werden vom Marktamte in Evidenz gehalten und
haben auf dem Pferdemarkte während der Dauer des Marktverkehres ein vom
Magistrate vorgeschriebenes Abzeichen auf eine leicht ersichtliche Weise zu tragen.

Sie haben den Marktparteien nur auf deren besonderes Verlangen ihre
Dienste zu leisten.

8 12.
Dienstpersonal.

Zu Dienstleistungen auf dem Pferdemarkte dürfen nur die vom Markt¬
amte zugelaffenenHilfspersonen (Pferdetreiber, Pferdewärter , Stallwärter u. s. w.)
verwendet werden.

Sie sind durch Nummern , welche sie während ihrer Dienstverwendung
auf eine jedermann sichtbare Weise zu tragen haben, zu bezeichnen.

8 13-
Fütterung der Tiere.

Die Fütterung und Wartung der in den Stallungen eingestellten Tiere
obliegt dem Eigentümer , welcher auch das notwendige Futter und Strenstroh
beizustellenhat.

1*
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Es steht jedoch der Gemeinde frei, über Verlangen von Parteien Futter
und Streu stroh ebenfalls beizustellen.

In diesem Falle sind hierfür die jeweils amtlich festgesetzten Preise zu
entrichten.

Der bei der Reinigung des Marktplatzes und der Stallungen gewonnene
Dünger ist Eigentum der Gemeinde.

8 14.
Versteigerungen.

Den Verkäufern bleibt es überlassen, ihre Tiere auch im Wege der
öffentlichen Versteigerung zu veräußern.

Diese Versteigerunghat unter Einhaltung der für Versteigerungen im
allgemeinen geltenden Vorschriften und der Bestimmungen dieser Marktordnung
zu erfolgen.

In besonderen Fällen kann die Marktbehördedie Vornahme dar Ver¬
steigerung auch außerhalb der vorgeschriebenen Marktzeit(H 2) gestatten.

8 15 ..
Tierquälerei.

Jede Art von Tierquälerei auf dem Markte ist verboten und wird gemäß
der Ministerial-Verordnung vom 15. Februar 1855, R.-G.-Bl. Nr. 31, mit
Geldstrafen von 's bis 200 L, eventuell mit Arrest von 6 Stunden bis
14 Tagen bestraft.

8 16.
Verhalten der Personen auf dem Markte.

Allen Ma .cktparteien, sowie überhaupt allen auf dem Markte befindlichen
Personen ist ein anständiges Betragen untereinander und gegen die Amts¬
organe zur Pflicht gemacht; insbesondere haben sie den Anordnungen der
letzteren Folge zu leisten.

8 17-
Verbot von Winkelmärkten.

Winkelmärkte sind verboten und ist das Ausstellen von Tieren und Fuhr¬
werken in den den Pferdemarkt umgebenden Straßen zum Zwecke des Handels
untersagt.

8 18-
Strafen.

Übertretungen dieser Marktordnungwerden, insofern sie nicht unter die
Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes, beziehungsweise der Gesetze vom
29. Februar 1880, R.-G -Bl Nr. 35 und 3>>, und vom 24. Mai 1882, R.-G.-Bl.
Nr. 51, oder unter sonstige Bestimmungenfallen, auf Grund der HZ 100
und 101 des Gesetzes vom 24. März 1900, L.-G -Bl. Nr. 17, mit Geld bis
zu 400 bi oder mit Arrest bis zu >4 Tagen bestraft.

Personen, welche die Ordnung auf dem Maektc stören, Unfug treiben, den
Anordnungen des Markt- oder Beterinäramtes nicht Folge leisten, können durch
das Marktamt vom Markte gewiesen werden.

In schweren Fällen kann von der Marktbehörde die Ausschließung vom
Markte für eine bestimmte Zeit oder auch auf immer verfügt werden.

8 19-
Die Anordnung weiterer Vorschri ften bezüglich des Verkehrs auf dem

Pferdemarkte 6), der Märkung der Schlächtertiere(8 8) und des Dienst¬
personales(K12) bleibt dem Wiener Magistrate Vorbehalten und unterliegt mit
Ausnahme jener über das Dienstpersonal der Genehmigung der k. k. nieder¬
österreichischen Statthalterei.

8 '10.
Diese Marktordnungtritt an Stelle der Marktordnungfür den städtischen

Pferdemarkt im V. Bezirke vom rO. Jänner 1885, M.-Z. 233372 «r 188 t,
mit dem Tage ihrer Verlautbarung im Landesgesetz- und Verordnungsblatte
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns in Wirksamkeit.

Kielmansegg in. p.
Anhang zur Marktordnung für den Pferdemarkt.

Marktgebührentarif.

Für ein auf den Markt der Gebrauchspferde gebrachtes Tier .

Für ein auf den Markt der Schlächterpferde gebrachtes Tier

Für das Märken eines Schlächtertieres.

Für das Einstellen eines Tieres in die Unterkünfte pro Nacht

Für einem auf den Markt gebrachten Wagen.

Anmerkung:  Die Marktgebühren Postnummer1, 2,
3 und 5 find sofort bei der Anmeldung der Marktartikel, die
Marktgcbühr Postnummer 4 täglich im vorhinein zu ent¬
richten.

60

40

6

30

30

«.
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes sür den VII. Bezirk
vom 31. März 1908, M. B. A. VII 364 08:

Der Firma Langbein - Pfannhaus er -Werke, G. m. b. H. wird
die Konzession zum Verschleiße von Giften für den Standort VII., Schotten¬
feldgasse 69, verliehen uno gleichzeitig der Gesellschafter Wilhelm Pf a n n-
hauser  als verantwortlicher Geschäftsführer genehmigt. Die bestehenden Vor¬
schriften über Aufbewahrung, Verkauf und Versendung von Giften sind strengstens
einzuhalten.

Eingetragen in das GewerberegisterZ. 1689/X. Steuerbemessung ein-
geleitei zur Ass.-Z. 10919/VIl.

7 .
Auswanderung nach Transvaal.

Rund-Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 2. April 1908,
Z. VII-1964/6 (M. Abt. XVI 3642 08) :

Das neue Einwanderungsgesetz von Transvaal, auf welches sich der
Statthalterei-Rund-Erlaß vom 6. November 1907, Z. VII-6439, bezieht, ist
am 1. Jänner 1908 in Kraft getreten. Aus dem Inhalte der Durchführungs-
Verordnung ist folgendes hervorzuheben:

Personen, welche zum ersteumale nach Transvaal kommen oder dahin
zurückkehren und denen der Eintritt nach dem Gesetze nicht verboten ist, können
um Einwanderungsscheine bei dem Einwanderungsamte von Transvaal oder
einem Einwanderungsbeamtenin einer der benachbarten englischen Kolonien
ansuchen, wenn sie glauben, daß sie bei ihrem Eintritte in das Land in den
Verdacht kommen könnten, ausgeschlossene Einwanderer zu sein und dadurch
Unannehmlichkeitenzu haben.

Jeder Einwanderer muß entweder einen Betrag von zirka 500 L als
sein Eigentum Nachweisen oder eine schriftliche Bestätigung eines achtbaren
Dienstgebers darüber vorweisen, daß er sofort nach der Ankunft Arbeit haben
werde.

Solche Arbeitsbescheinigungen können auch von dem Transvaaler Gencral-
ageiuen in London ausgestellt werden.

Die Krankheiten, deren wegen ein Auswanderer ausgeschlossen werden
muß, sind folgende: Aussatz, Syphilis, Beulenpest und Blattern. Jeder Ein¬
wanderer ist binnen 24 Stunden nach der Ankunft auf diese Krankheiten ärztlich
zu untersuchen.

Die Einwanderungsscheine unterliegen einer Stempelgebühr von ungefähr
6 L, die Duplikate von 24 L.

8.

Auslegung des Begriffes „Ort " im tz 88 , Absatz «
der Gewerbe -Ordnung.

Zufolge Statthalterei-Erlasses vom6.April 1908, Z. Iu-1278
(M. Abt. XVII 2268/08), hat das k. k. Handelsministerium mit
dem Erlasse vom 24. Februar 19o8, Z. 119/H.-M., aus Anlaß
einer Anfrage über die Auslegung des Begriffes „Ort" im
ß 38, Absatz6 G.-O. nachstehendes eröffnet:

„Dieser Begriff muß ebenso wie der Ausdruck„Ortschaft" in den W 19
und 20 G.-O. im Sinne des Volkszählungsgesetzes vom 29. März 1869, R.-
G.-Bl. Nr. 67, ausgelegt werden.

Nach diesem Gesetze ist als „Ortschaft" ein Komplex von örtlich im —
engeren oder weiteren— Zusammenhänge stehenden Häusern, welcher durch
eine fortlaufende, in sich abgeschlosseneNumerierung der betreffenden Häuser
als topograpische Einheit anerkannt ist, aufzufassen. Dagegen wird im Hinblicke
auf die Vorschrift des Z 6, 1 des Volkszählungsgesetzcs, welche den Fall
behandelt, daß Stadtteile oder Vorstädte verschiedene Namen tragen, diese topo¬
graphische Einheit nicht dadurch berührt, daß diese Ortsteile ihre eigene Be¬
zeichnung haben und eventuell in der Numerierungabgesondert sind.

Bei diesen: Anlasse hat das Handelsministeriumbemerkt, daß es keinem
Anstande unterliegt, den im Sinne des Z 38, Absatz6 G.-O. neu erteilten
Gewerbescheinen für Handelsberechtigungen nach den Absätzen3 und 4 dieses
Paragraphen ausdrücklich de» Vermerk„nachH38, Absatz6" beizusügen, damit
bei Übersiedlungen trotz des H43 G.-O. die Notwendigkeit des Nachweises der
fachlichen Befähigung für einen anderen Ort nicht übersehen wird.

Dieser Erlaß ergeht an alle Bezirkshauptmannschaften, an den Wiener
Magistrat und die magistratischen Bezirksämter in Wien, an den Stadttat in
Wiener-Neustadt und in Waidhofena. d. Dbbs."

S.

Warnung vor der Auswanderung nach ParanL
§Brasilien ) .

Rund-Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom9. April 1908,
Z. IX 1282 (M. Abt. XVI 3789/08) :
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Die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien im brasilianischen Staate
Paranä in der zweiten Hälfte des Jahres 1907 , ist infolge der von ungeheueren
Heuschreckenmassen angerichleten Verwüstungen bedeutend schlechter geworden.

Viele Kolonien haben einen großen Teil der erwarteten Ernte verloren
und die Lage einiger Einsiedlungen , wie zum Beispiel der Kolonie Lucena , ist
sehr mißlich geworden.

Nachdem die fliegenden schwärme der Heuschrecken die Mais -, Bohnen -,
Roggen - und Tabakpflanzungen vernichtet oder stark beschädigt hatten und
weiter gezogen waren , bauten die Kolonisten ihre Felder zwar von neuem mit
Mais und Bohnen an ; es wurde jedoch, da die Heuschrecken dort , wo sie sich
längere Zeit aufgehalten hatten , eine ungeheuere Menge von Eiern zurück¬
gelassen , durch die junge Brut auch die neue Saat vernichtet.

Auch die Wiesen und Steppen blieben von der Verwüstung nicht verschont
und es trat infolgedessen Mangel von Viehfutter ein.

Der angerichtekc Schaden wird wahrscheinlich eine Verteuerung der land¬
wirtschaftlichen Produkte herbeisührcn.

Die Staatsregierung hat keine Verfügung getroffen , um die Land¬
bevölkerung in dem Kampfe gegen die Plage zu unterstützen und eine plan¬
mäßige Bekämpfung derselben zu organisieren . Die Kolonisten geben sich zwar
Mühe , die Heuschrecken zu vertilgen , die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel
sind aber meist nicht hinreichend.

Mit Rücksicht auf die so schlechte wirtschaftliche Lage in Parana muß
von der Auswanderung dahin noch immer dringendst abgeraten werden.

1«.
Einvernahme der Genossenschaften im Sinne der

tztz 14 o und 14 ä G .-O.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 9. April 1908,

Z . I u-1502 (M . Abt . XVII 2196/08 ) :
Das k. k. Handelsministerium hat die Beobachtung gemacht , daß im Falft

der Anmeldung handwerksmäßiger Gewerbe , beziehungsweise Ansuchen von
Dispenserteilungen im Sinne der HZ 14 e und 14 >1 G .-O . nicht selten die in
diesen Paragraphen , sowie im Z 14 l G .-O . vorgefchriebene Einvernahme der
Genossenschaften beziehungsweise des Genossenschaftsverbandes unterlassen wird.

Da die Nichtbefolgung dieser ausdrücklichen Verfahrensvorschriften wesent¬
lichen Verfahrcnsmangel darstellt , werden zufolge Erlasses des k k. Handels¬
ministeriums vom 29 . März 1908 , Z . 10409 , die Nnterbchördcn nachdrücklichst
auf die Einhaltung der erwähnten Gesetzesbestimmungen aufmerksam gemacht

In jenen Fällen , in welchen jedoch die Einvernahmen deshalb tatsächlich
nicht durchgcführl werden können , weil sächlich und örtlich in Betracht kommende
Genossenschaften beziehungsweise ein Genossenschaftsverband der bezeichnten Art
nicht bestehen , ist dieser Umstand in den Akten beziehungsweise bei Vorlage
bezüglicher Rekurse ausdrücklich hervorzuhebcn und somit die Unterlassung der
in den oben bezeichnten Paragraphen der Gewerbeordnung vorgeschriehenen
Einvernahme aufzuklären.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder-
österrcich, den Wiener Magistrat , Abteilung XVII , die magistratischen Bezirks¬
ämter in Wien und die Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. U-

11 .
Regelung des Marktverkehres auf dein Nachtmarkte

im >. Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 10 . April 1908,

M . Abt . IX 2031/07:
Auf Grund der M 3 und 4 der allgemeinen Marktordnung sür Wien

und des 8 46 , Punkt 3 und 4 , beziehungsweise 8 100 des Gemeindestatutes
für Wien vom 24 . März 19M , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17, werden behufs
Regelung des Marktverkehres auf dem Nachtmarkte iin 1. Bezirke zufolge Stadt-
rats -Beschluffes vom 8 . April 1908 , Pr .-Z . 16560 , x 1907 , nachstehende An¬
ordnungen erlassen:

li Marktplatz ist der Platz „Am Hof " , die Freyung , der Judenplatz,
sowie der Heidenschuß , die Drahtgasse und die Parisergasse.

2 . Zur Wagenaufstellung können die umliegenden Straßen , Gassen und
Plätze nach Maßgabe des Bedarfes und der Verkehrsverhältnisse benützt werden
Die Aufstellung der Wagen ist vor dem Hause Renngasse 2 und auf dem
Passauerplatze untersagt . Zur ungehinderten Ausfahrt der Lösch- und Rettungs-
züge aus der Feuerwehr -Zentrale Am Hof ist vor der Front des Hauses Or .-
Rr . 10 Am Hof ein Raum von 11 m Breite und vor der dem Gebäude der
Kreditanstalt (Or .-Nr . 0 Am Hof ) zugekehrten Front des Hauses Or .-Nr . 9
Am Hof ein Raum von 15 m Breite bis zum Rinnsal der Durchzugsstraße
längs der Häuser Or .-Nr . 6 bis 9 Am Hof vom Marktfuhrwerk jederzeit
zuhalten.

3 . Der Markt beginnt um 1 Uhr früh und endet ui» 6 Uhr morgens.
Außerhalb dieser Zeit darf kein Verkauf abgeschlossen werden.

Nach Schluß des Marktes sind die ' Marktplätze und die zur Wagen¬
ausstellung benützten Plätze sofort zu räumen.

1. Mit der Zufuhr der für den Markt bestimmten Waren darf seitens
der Marktviktualienhändler schon um 9 Uhr abends begonnen werden.

Die Zufahrt der auswärtigen Produzenten und der Gärtner ist erst von
I I Uhr nachts an gestattet.

9 . Zur Zufahrt auf den Markt „Am Hof " darf nur die Bognergasse , der
Heideuschuß oder die Färbergaffe benützt werden.

Sämtliches Fuhrwerk darf Am Hof nur in einer Richtung , und zwar
vom Gebäude des Kriegsministeriums gegen die Drahtgasse , beziehungsweise von
der Feuerwehr -Zentrale gegen den Heidenschuß verkehren.

Die Färbergasse darf nur in der Richtung zum Markte , die Fütterergasse
und der Schulhof nur in der Richtung vom Markte , die Drahtgasse nur in
der Richtung vom Hof oder vom Ledererhof gegen den Judenplatz befahren
werden.

Auf den Zufahrtsstraßen zu den einzelnen Marktplätzen und den zur
Wagenaufstellung benützten wichtigeren Verkehrsstraßen muß stets so viel Raum
frei bleiben , daß noch zwei Wagen anstandslos nebeneinander verkehren können.

Das Umkehren der Fuhrwerke aus dem Markte ist während der Zu - und
Abfahrt der Marktfuhrwerke verboten . Die Marklwagen dürfen auf den Markt¬
plätzen nur so lange stehen bleiben , als zum Auf - und Abladen der Waren
notwendig ist.

Fuhrwerke , welche Waren oder Marktgeräte vom Markte wegzuführen
haben , dürfen erst dann auf den Markt einfahren , bis die abzuholenden Gegen¬
stände zum Verladen zusammengetragen sind.

6. Diese Vorschriften treten sofort in Wirksamkeit , gleichzeitig tritt die
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . August 1901 , M .-Z . 96944,
Abt . XV ex 1900 außer Kraft.

Übertretungen der Vorschriften dieser Kundmachung werden auf Grund
der U 100 und 101 , des Gemeindestatutes für Wien mit Geldstrafen bis zu
400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

IS.
Entlassung von mit anzeigepflichtigen Infektions¬
krankheiten behafteten Personen aus den Wiener
Spitälern vor dem Anshören der Ansteckungsgefahr.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtum
Österreich unter der Enns vom 17 . April 1908 , Z . XI -496/4,
betreffend die Entlassung von mit anzeigepflichtigen Infektions¬
krankheiten behafteten Personen aus den Wiener Spitälern vor
Eintritt der Heilung , beziehungsweise vor dem Aufhören der
Ansteckungsgefahr (L.-G .-Bl . Nr . 73 ) :

1. Die Spitäler sind verpflichtet , den Austritt Jnsektionskranker vor
Ablauf der Krankheit , insbesondere vor dem Schwinden der Ansteckungsgefahr,
durch gütliche Einflußnahme auf die Kranken und ihre Angehörigen soviel als
möglich hintanzuhalten.

2 . Bei nicht Eigenberechtigten ist hierbei eventuell die Vermittlung der
Vormundschafts -, Pflegschafts - oder Kuratelsbehörde anzurufen.

3 . Beharrt der Kranke auf der Entlassung , so ist von ihm , bei nicht
Eigenberechtigten von seinen Angehörigen ein Revers auszustellen , in welchem
erklärt wird , daß die Entlassung trotz ausdrücklicher Warnung und trotz Bor¬
haltens der Infektionsgefahr auf eigene Verantwortung erfolgt.

4 . Der Rücktransport von Jnfektionskranken aus den Spitälern in ihre
Wohnungen darf nur mit dem städtischen Jnfektionswagen erfolgen.

Die Benützung öffentlicher Lohnfuhrwerke zur Heimbeförderung von
Jnfektionskranken ist strengstens untersagt und wird die Außerachtlassung dieses
Verbotes nach der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl.
Nr . 96 , geahndet.

5 . Die Spitäler haben von jeder bevorstehenden vorzeitigen Entlassung
eines Jnfektionskranken das magistratische Bezirksamt des Bezirkes , in welchem
der Kranke wohnt , mit Dienstzettel oder eigener Drucksorte , in dringenden
Fällen telephonisch zu verständigen . Der städtische Bezirksarzt dieses Bezirkes
ist verpflichtet , über die Zulässigkeit des Rücktransportes , eventuell nach vor¬
heriger Nachschau in der Wohnung des Kranken ein Gutachten abzugeben
und , falls kein gewichtiges sanitäres Bedenken dagegen spricht , die Zulässigkeit
auf dem Dienstzettel zu bestätigen , erforderlichenfalls darüber eine eigene
Bescheinigung auszustellen.

6 . Mit dieser Bestätigung hat sich die Partei sodann an die Magistrats-
Abteilung X zu wenden , von welcher die Verständigung der städtischen Sanitäts¬
station wegen Abholung des Kranken erfolgt . Die vorerwähnte , vom Magistrate
ebenfalls mit einem entsprechenden Vermerke zu versehende Bestätigung ist durch
die Partei dem betreffenden Spitale zu übergeben und dort als Beleg für die
Zustimmung des Magistrates zur Entlassung des Kranken aufzubewahren.

7 . Hegt aber der städtische Bezirksarzt auf Grund seiner Wahrnehmungen
gewichtige Bedenken , so hat er nochmals den Versuch zu machen , den Kranken,
beziehungsweise die Angehörigen durch gütliches Zureden von dem Vorhaben
abzubringen . Wird dennoch auf der Entlassung bestanden , so ist der vom
Spitale herrührende Dienstzettel mit dem vom Bezirksamte beigesetzten
Vermerke an die Magistrats -Abteilung X zu leiten , welche nach Anhörung
des Stadtphysikates über die Beistellung des Jnfektionswagens endgültig
entscheidet.

8. Die Spitäler haben jene Kranke , welche sich nicht bis zum Einlangen
der sanitätsbehördlichen Bewilligung , beziehungsweise bis zum Eintreffen des
städtischen Jnfektionswagens zurückhalten lassen wollen und trotz Zuredens auf

2
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ihrer sofortigen Entlassung bestehen, beim magistratischen Bezirksamts zur
eventuellen Einleitung der Strafamtshandlung anzuzeigen. Ebenso ist gegen
Eltern und andere Angehörige vorzugehen, welche nicht eigenberechtigte Kranke
ohne Einhaltung des in dieser Kundmachung vorgeschriebenenVorganges aus
dem Spitale herausnehmen,

9, Liegt die Wohnung eines aus dem Spital ungeheilt austretenden
Jnfektionskrankenaußerhalb des Wiener Gemeindegebietes, so ist seitens des
Spitales die zuständige Gemeinde und politische BehördeI. Instanz von dem
Austritte auf dem kürzesten Wege in Kenntnis zu setzen.

1».
Ergänzung des Verzeichnisses der bezüglich der Be
fähigung für Handelsgewerbe begünstigten Anstalten.

Erlaß der k. k. n,-ö. Statthalterei vom 18. April 1908,
Z . I u-473 (M . Abt. XVII 2453) :

Da der Herr Minister für Kultus und Unterricht mit dem Erlasse vom
6. März 1908, Z. 43077/07, das Regulativ des kaufmännischen Fachkurses
(einjährigen Tageskurses) für Frauen und Mädchen an der öffentlichenKommunal-
Handelsschule in Wels genehmigt hat, gehört dieser Fachkurs nun zu jenen,
deren Abgangszeugnisse gemäßZ 1 der Ministerial-Verordmmg vom 13. August
1907, R.-G.-Bl. Nr. 189, beim Nachweise der Lehrzeit in einem Handels¬
gewerbe ein Jahr der vorgeschriebenenVerwendung als Lehrling ersetzen.

Die Gewerbebehörden werden zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriums
im Einvernehmen init dem k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht vom
29. März 1908, Z. 10020, angewiesen, das dem gleichfalls im Einvernehmen
mit dem k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht ergangenen Erlasse des
k. k. Handelsministeriums vom 13. August 1907, Z. 24999 (intimiert mit h. a.
Erlasse vom 24. August 1907, Z. I u-2144/3) beigelegene VerzeichnisI der
begünstigten Anstalten durch Beifügung des einjährigen kaufmännischen Fach¬
kurses für Frauen und Mädchen an der öffentlichen Kommunal-Handelsschule
in : Vels zu ergänzen.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich, den Wiener Magistrat, Abteilung XVII, die magistratischen Bezirks¬
ämter in Wien und die Stadträte in Wiener-Neustadt und Waidhofena. d. U.

14 .
Verbot der Anwendung der frühere » österreichischen
Währung im Verkehre der Handels - und Gewerbe¬

treibenden mit dem Publikum.
Verordnung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit

dem Ministerium des Innern, dem Justizministerium und dem
Handelsministerium vom 24. April 1908, R.-G.-Bl. Nr. 83:

Mit Rücksicht auf die Mißständc, welche sich aus der Anwendung der
frühere» österreichischen Währung neben der Kronenwährung im geschäftlichen
Verkehre mit dem Publikum ergeben, und auf manche diesfalls zutage getretene
Mißbräuche wird im Hinblicke auf die kaiserliche Verordnung vom 21. September
1899, R.-G.-Bl. Nr. 176, III . Teil, durch welche die Kronenwährung vom
1. Jänner 1900 angefangen als ausschließliche Landeswährung eingeführt
worden ist, die Rechnung in der österreichischenWährung im Verkehre der
Handels- und Gewerbetreibenden mit dem Publikum verboten. Auch dürfen in
Hinkunft die Preise sowohl in Anboten, Rechnungen, Fakturen, Preistarifen,
Preisverzeichnissen, Ankündigungen und öffentlichen Bekanntmachungen, als auch
m Schaufenstern, Auslagen, auf Ausstellungen, Märkten u. dgl. nicht mehr in
österreichisch.er Währung angegeben werden.

Aus Übertretungendieses Verbotes finden die Strafbestimmungender
Ministerial-Berordnung vom 30. September 1857, R.-G.-Bl. Nr. 198, An¬
wendung.

Diese Verordnung tritt mit I . Juli 1908 in Kraft.
* V

*

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 20. Mai 1908,
M . D . 1664:

Durch die Verordnung des k. k. Finanzministeriums vom 24. April 1908,
kundgemacht im Reichsgesetzblatte vom 30. April 1908, ist den Handels- und
Gewerbetreibenden im Verkehre mit dem Publikum die Rechnung in der früheren
österreichischenWährung verboten worden. Ebenso dürfen die Preise sowohl
in Anboten, Rechnungen, Fakturen, Preistarifen, Preisverzeichnissen, Ankündi¬
gungen und öffentlichen Bekanntmachungen, als auch in Schaufenstern, Aus¬
lagen, auf Ausstellungen, Märkten und dergleichen nicht mehr in der früheren
österreichischen Währung angegeben werden.

Übertretungendieses Verbotes werden mit Geldstrafen von 2 bis 200 X
oder mit Arrest von 6 Stunden bis zu 14 Tagen bestraft.

Diese Verordnung wird mit 1. Juli 1908 in Kraft treten.
Die Handels- und Gewerbetreibenden werden aber in ihrem eigenen

Interesse schon jetzt auf diese Verordnung aufmerksam gemacht und aufgefordert,
rechtzeitig alle Vorkehrungen zu treffen, um vom1. Juli 1908 an ihren Betrieb
den neuen Vorschriften entsprechend führen zu können.

IS
Erhöhung der Verpflegsgebühr im Spitale

„Bethseda " in Budapest.
Note des k. ung. Ministeriums des Innern vom 24. April

1908, Z . 36846 (M . Abt. XVIII 2972,08 ) :
Es wird mitgeteilt, daß in dem hierortlgen Spitale mit Öffentlichkcitsrecht

„Bethseda" vom 1. Mai 1908 an die tägliche Verpflegsgebühr aus 2 X 50 ü
erhöht wurde.

1«.
Verbot der Einfuhr von Heu und Stroh nach

England.
Rund-Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 27. April

1908, Z . X a-1583/3 (M . Abt. IX 1613) :
Zufolge der an das Ackerbauministerium gelangten und von diesem mit

Erlaß vom 9. April 1908, „Z. 11988/1501, bekanntgegebenen Mitteilung des
k. u. k. Ministeriums des Äußern vom 16. März 1908, Z. 17200/9, hat das
Ackerbauamt(kvarä ok ^Zrieuituro) in London die Verfügung getroffen, daß
vom 9. März 1908 an Heu und Stroh, welches aus einem Orte oder Hafen
Österreich-Ungarns (Bosnien und Herzegowina inbegriffen) gebracht wird, in
Großbritannienund Irland nicht ausgeschifft werden darf.

Ausgenommen von diesem Verbote sind Heu und Stroh, das vor dem
9. März eingeschifft worden ist, ferner das als Verpackungsmaterial benützt
wird, dann manufakturiertes Stroh, das nicht als Futter oder Streu verwendet
wird, und endlich Heu und Stroh, das durch Lizenz anderwärts verwendet
werden darf als Futter und Streu.

Hievon werden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften, der Wiener Magistrat
und die Stadträte in Wiener-Neustadt und in Waidhofen a. d. A. behufs
entsprechender Verlautbarungin Kenntnis gesetzt.

17 .
Handel mit Giften.

Erlaß des magistratischenBezirksamtes für den V. Bezirk
vom 27. April 1908, M . B . A. V 28117/07:

Das magistratischeBezirksamt für den V. Bezirk findet sich auf Grund
der gepflogenen Erhebungen bestimmt, der offenen HandelsgesellschaftGebrüder
Erber,  Gemischtwarenhandlung, V., Kettenbrückengasse 21, die Konzession zum
Betriebe des Handels mit Giften in dem Standorte V., Kcitenbrückengasse 21,
zu erteilen. Als Stellvertreter (Geschäftsführer) für dieses Gewerbe Ivird unter
einem gemäß W 3 und 55 G.-O. Herr Ludwig Erber  genehmigt.

Bei der Ausübung dieser Konzession sind die in Betreff des Verkehres
mit Giften bestehenden Ministerial-Verordnungen vom 21. April 1876, R.-G.-Bl.
Nr. 60, und vom 2. Jänner I8M, R.-G.-Bl. Nr. 10, sowie die allgemeinen
gewerbepolizeilichen Vorschriften genau zu befolgen.

Vorliegende Konzession wurde unter Reg.-Z. 1652 ü in das Gewerbe¬
register eingetragen und unter Kat.-Z. 29547/V in Besteuerung gezogen.

18
Verhütung von Waldbränden.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 28. April 1908,
M . Abt. IX 1499/08:

Da durch unvorsichtiges Gebaren mit brennenden oder feuergefährlichen
Gegenständen in oder nahe bei einem Walde, insbesondere durch Wegwerfen
nicht verlöschter Zigarren oder Zündhölzchen leicht ein Waldbrand entstehen kann,
wird die Bestimmungdes 8 44 des Forstgesetzes vom 3. Dezember 1852,
R.-G.-Bl. Nr. 250, zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Sie lautet:

„Bei Anmachung von Feuern und dem Gebrauche feuergefährlicherGegen¬
stände in Wäldern und am Rande derselben ist mit strenger Vorsicht vorzugehen.

Wenn aus Vernachlässigung solcher Vorsicht oder aus sonstigem Ver¬
schulden Brandschäden entstehen, hat der daran Schuldtragende für den so ent¬
sprungenen Schaden Ersatz zu leisten und kann nach Maßgabe der Umstände,
insofern nicht das allgemeine Strafgesetz in Anwendung zu bringen ist, mit
einer Geldstrafe von zehn bis achtzig Kronen oder mit einer Arreststrafe von
einem bis zu acht Tagen belegt werden."

IS.
Flafchenbierabfülle » durch Konsumvereine.

Erlaß des Ober-Magistratsrates K. Appel  vom 6. Mai
1908, M . Abt. XVII  2326/08 (Normalienblatt des Magistrates'
Nr . 44) :
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Anläßlich eines konkreten Falles hat die k. k. Statthalterei in Prag an
das k. k. Ministerium des Innern eine Anfrage gerichtet , ob und inwieweit die
Bestimmungen der Ministerialverordnung vom 30 . März 1899 , R .-G .-Bl.
Nr . 6 -1, betreffend die Regelung des Flaschenbierhandels auf Konsumvereine zur
Anwendung gelangen.

Die unterm 13 . Oktober 1900 , Z . 31523 , >om Ministerium des Innern
im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium erfolgte Beantwortung
dieser Anfrage enthält eine Interpretation des Z 9 . des Gesetzes vom 9. April
187 3, R .-G .-Bl . Nr . 70, betreffend die Erwerbs - und Wirtschaslsgenossenschaftcn
und lautet:

Die Konsumvereine waren bestrebt , aus dem Gesetze vom 9. April
1878 , R .-G .-Bl . Nr . 70 , das Recht abzuleiten , ihren Mitgliedern Bier , Wein
und gebrannte geistige Getränke verabreichen zu diirsen , ohne an die Erlangung
einer diesbezüglichen gewerberechtlichen Konzession gebunden zu sein.

Das Ministerium des Innern hat jedoch abweichend von dem in
dieser Frage ursprünglich eingenommenen Standpunkte — in neuerer Zeit bei
Beurteilung einzelner dem Ministerium zur Entscheidung vorgelegener Fälle
im Einvernehmen mit dem Handelsministerium an der gegenteiligen Praxis
sestgehalten.

Diese Praxis stützt sich auf die Vorschrift des 8 92 des Gesetzes vom
9. April 1873 , R .-G .-Bl . Nr . 70 , betreffend die Erwerbs - und Wirlschafts-
genossenschaften , derzufolge die Genossenschaft , wenn sie eine Unternehmung
betreiben will , zu welcher eine staatliche Bewilligung (Konzession ) gesetzlich
erforderlich ist, zur Erwirkung dieser Bewilligung verpflichtet erscheint.

In materieller Hinsicht war hiesür insbesondere die Erwägung be¬
stimmend , daß bei derartigen Betrieben zweifellos dieselben Rücksichten öffent¬
licher Natur in Betracht kommen , wie bei dem gleichartigen Betriebe eines
einzelnen Gewerbetreibenden . Diese Praxis hat nenestens in dem Erkenntnisse
des Verwaltungsgerichtshofes vom 26 . Mai -899 , Z . 3893 , ihre Bestätigung
gefunden . In dem bezogenen Erkenntnisse hat der Berwaltungsgcrichtshof seine
Rechtsanschauung dahin ausgesprochen , daß unter die Bestimmungen des 8 92
des Gesetzes vom 9. April >873 , R .-G .-Bl . Nr . 70 , alle Unternehmungen ein¬
zureihen sind, zu welchen nach irgend welchen bestehenden gesetzlichen Vor¬
schriften eine ausdrückliche staatliche Bewilligung erforderlich ist, ohne Rücksicht
darauf , ob der Betuch als gewerblicher im Sinne der Gewerbeordnung anzu-
sehen ist oder nicht.

Im Hinblicke hierauf kann auch Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften
bei aller Würdigung ihrer großen und volkswirtschaftlichen Bedeutung der
Betrieb von solchen Unternehmungen , für deren gewerbsmäßigen Betrieb nach
den Bestimmungen der Gewerbeordnung eine Konzession erwirkt werden müßte,
nur dann gestattet werden , wenn die erforderliche gewerbliche Konzession vorher
erwirkt worden ist.

Hienach sind auch die Konsumvereine , falls sie das durch die Ministerial¬
verordnung vom 30 . März 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 64 , betreffend die Regelung
des Flaschcnbicrhaudcls an die Erlangung einer Konzession gebundene Flaschen-
bierabfüllen betreiben wollen , verpflichtet , eine bezügliche Konzession zu erwirken.

2 «.

Bestellung eines General -Konsuls von Argentinien.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterm vom 16. Mai 1908,

Z . IX -953/2 . (M . Abl . XXII  1787/08 ) :
Seine k. u . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung

vom 17 . April 1908 dem Bestallnngsdiptomc des zum General -Konsul der
Republik Argentinien in Wien ernannten German Bnrmeister  das Aller¬
höchste Exequatur zu erteilen geruht.

Hievon erfolgt mit dem Beifügen die Mitteilung , daß der Genannte in
seiner amtliche, ! Stellung anzuerkennen sein wird.

21 .
Richtigstellung.

^Jn Nr . IV der „ Gesetze, Verordnungen rc ." ex 1908 bat es auf Seite 30,
1. Spalte , Zeile 10 von oben anstatt „ Fischereikarten " richtig zu heißen
,Lischereiaktcn ". Dementsprechend ist auch das Inhaltsverzeichnis auf
Seite 19 richtigzustellen.

n. Normiltivtiestimmulllien.
Zemeiiideiat:

22

Stadtbauamts -Hilfsstatus für Architektur.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt vom 16. April

1908 , M . D . 146/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 38 ) :

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 3. April 1901 , Pr .-Z . 2934.
folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Es wird ein neuer Status mit der Bezeichnung „ Stadtbauamts-
Hilfsstatus für Architektur " geschaffen und sind in demselben alle gegenwärtig
bei der Gemeinde als Architekten in Verwendung stehenden Personen einzu-
reihcn.

2 . In diesem Hilfsstatus werden folgende Stellen systcmisiert:
I Stelle in der IV . Rangklasse,
1 Stelle in der V. Rangklasse,
2 Stellen in der VI . Rangklasse,
8 Stellen in der VII . Rangklassc,
8 Stellen in der VIII . Rangklassc , zusammen . 0 Stelle » .

Die Systemisierung der 2. Stelle in der VI . Rangklasse tritt jedoch erst
mit 1. Mai 1909 in Kraft.

3 . Die Architekturzcichner erhalten ein Taggeld von 5 L und haben bei
ihrem Dienstantritte die Angelobung der Amtsverschwiegenheit zu leisten.

4 . Die Beamten dieses Hilfsstatus haben folgende Titel zu führen:
in der IV . Rangklasse den Titel „ Stadtarchitckt ",
in der V. Rangklassc den Titel „ Architekt I . Klasse ",
in der VI . Rangklasse den Titel „ Architekt II . Klasse ",
in der VII . Rangklasse den Titel „ Architekt III . Klasse " ,
in der VIII . Raugklasse den Titel „ Architekt IV . Klasse " .
5. Bewerber um eine Stelle im Hilfsstatus für Architektur haben das

Reifezeugnis einer Ober -Realschule oder höheren Staatsgewerbeschule mit
deutscher Unterrichtssprache beiznbringen und den Nachweis zu liefern , daß sie
die Spezialschule für Architektur an der k k. Akademie für bildende Künste mit
gutem Erfolge besucht haben.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Rangklasse im Hilfs¬
status für Architektur ist erforderlich , daß die Architekturzeichner mindestens
zwei Jahre als solche in vollkommen befriedigender Weise im Gemeindedienstc
zugebracht haben . Bei ihrer Beförderung zu Architekten IV . Klasse erhalten sie
den Rang vom Ernennungstage . Diese Bestimmungen sind auch in die Dienst¬
pragmatik aufzunehmen.

6 . Für die Zeitbcförderung der Beamten des Hilfsstatus für Architektur
gelten die HZ 1 bis 12 der „ Bestimmungen über die Einführung der Zeit-
befördcrung für städtische Angestellte " mit den für die Beamten der Stadtbuch¬
haltung festgesetzten Beförderungsfristen.

Die durch diese Bestimmungen geschaffenen Stellen mit Ausnahme der
zweiten Architekteustelle II . Klasse gellen als mit dem Tage des Gemeinderats-
Beschlusses erledigt , .durch den die vorliegenden Bestimmungen genehmigt werde » .
Für die Vorrückung in die höheren Gehaltsstufen einer Rangklasse beginnt der
kauf der Borrückungssrist mit dem ersten Tage des auf die Ernennung folgende»
Monates.

7. Im Falle der Verwendung zu Amtshandlungen außerhalb des Amts-
orlcs haben die Beamten und Architekturzeichner dieses Hilfsstatus Anspruch ans
Entfernungsgebühren nach Maßgabe des Entfcrnungsgebühren -Normales.

8 . Die mangels einer zweijährigen Dienstleistung bei der Gemeinde vor¬
läufig in ihrer jetzigen Stellung zu belassenden Architekten bleiben im Genüsse
ihrer gegenwärtigen Bezüge und wird denselben ihre bisherige bei der Gemeinde
in dieser Eigenschaft zugebrachte Dienstzeit zur Erlangung einer Anstellung in
der niedersten Rangklasse im Hilfsstatus für Architektur in Anrechnung gebracht.

Magistrat:
2».

Folgen der Bereinigung von Floridsdorf und
anderer Gemeinden am linken Donanufer mit Wien

in Bezug auf die heimatrechtliche Ersitzung.

Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 22 . April
1908 , M . Abt . XI n 5098/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 39 ) :

Der Gemeinderats -Ausschuß für die Verleihung des Heimat - und Bürger¬
rechtes hat in der Sitzung vom 31 . März 1908 zur Pr . Z . 4901 nachstehende
Beschlüsse gefaßt:

1. Der Magistrat wird ermächtigt , seine Praxis dem Inhalte der Ver¬
waltungsgerichtshof -Entscheidung vom 29 . Oktober 1907 , Z . 9677 , betreffend
das Heimatrecht des Alois Jelinek,  anzupassen.

(Nach der Rechtsanschauung des Verwaitungsgerichtshofes kommt es darauf
an , daß der Heimatwerber das Gebiet jener Gemeinde , auf welche sich das
Heimatrecht erstrecken soll, also der nunmehr vergrößerten Gemeinde Wien nicht
verlassen hat .)

Infolgedessen wird jeder nach dem 1. Jänner 1891 (dem Beginne des
Laufes der Ersitzungsfrist ) und vor dem >0 . Jänner 1905 im gegen¬
wärtigen  Wiener Gemeindegebiete nach den Bestimmungen der Heimat¬
gesetznovelle vollstreckte Aufenthalt in die Ersitzungsfrist eingerechnet.
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2. Der bisher geltende Beschluß des Wiener Gemeinderats -Ausschusses für,
die Verleihung des Heimat - und Bürgerrechtes vom 22 . März 1905 , Z . 3759,
wird hiemit widerrufen.

Hievon setze ich die städtischen Ämter zur Darnachachtung mit dem Be¬
merken in die Kenntnis , daß der Normal -Erlaß vom 8 . April 1905 , Mi.
Abt . XI » 3242 (Normalienblätter des Magistrates Nr . 33 , Magistrats -Ver¬
ordnungsblatt ex 1905 , Seite 40 ), hiemit außer Kraft tritt.

24.

Gebührenfreiheit der Wasserbezugsanmeldungen für
die k. k. Staatsbahnen.

Erlaß des Ober-Magistratsrates K. Appel  vom 4. Mai
1908, M . D . 1459/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 42) :

Die k. k. Staatsbahn -Direktion in Wien hat der Magistrats -Direktion
zur Kenntnis gebracht , daß von einzelnen magistratischen Bezirksämtern bei
Anmeldungen von Wasserbezug für den außergewöhnlichen Bedarf ein Erlag
von Stempeln zwecks Vergebührung von h. a. Dienstesstellen gefordert wird.

Nach Äußerung der Magistrats -Abteilung VIII sind jedoch Wasserbezugs¬
anmeldungen für die k. k. Staatsbahnen im Sinne der Tarifpost 75 u, b b
des Gebührengesetzes als gebührenfrei zu behandeln.

Hievon setze ich die städtischen Ämter zur Darnachachtung in Kenntnis.

25 .
Armenrechtsansnchen in Pateutsache » .

Erlaß des Ober-Magistratsrates K. Appel  vom 4. Mai
1908, M . D . 1514/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 43) :

Laut Zuschrift des k. k. Patentamtes vom 17 . April 1908 , P .-A.-Z . 12144,
kommt es häufig vor , daß Mittellofigkeitszeugnisse , welche von in Wien an¬
sässigen Patentsuchern in Angelegenheiten der Gewährung der Gebührenstundung
und anderer Begünstigungen mittelloser Personen für Patentgesuche überreicht
werden und mangels der erforderlichen Bestätigung des magistratischen Bezirks¬
amtes als politische Behörde I . Instanz zurückgestellt werden müssen , mit der
Bestätigung des betreffenden Bezirksvorstehers versehen wieder vorgelegt werden.
Hiebei Pflegen sich die Parteien daraus zu berufen , daß sie beim magistratischen
Bezirksamte an den Bezirksvorsteher gewiesen worden seien.

Dieser Vorgang entspricht jedoch nicht den Bestimmungen der Verordnung
vom 15 . September 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 163 , über die Begünstigung mittel¬
loser Personen und der aus ihren Arbeitslohn beschränkten Arbeiter in Patent¬
angelegenheiten , denen zufolge <M 6 und 7) die dem Ansuchen um Zuerkennung
der Begünstigung beizulegenden Zeugnisse über die Bermögensverhältnisse der
im Gebiete einer Gemeinde mit eigenem Statute ansässigen Bewerber von der
als Politische Behörde I . Instanz fungierenden Gemeindebehörde bestätigt sein
müssen.

Behufs Vermeidung unnötiger Verzögerungen bei der Behandlung von
Armenrechtsansuchen in Patentsachen werden daher die magistratischen Bezirks¬
ämter auf die Vorschriften der oben zitierten Verordnung aufmerksam gemacht.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1SV8 publizierten Gesetze und Verordnungen.

.1. Reichsgksttzblatt.

Nr . SS . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 9 . April 1908 , betreffend die Erstreckung der konzessionsmäßigen
Frist für die Bauvollendung und die Inbetriebsetzung der mit elektrischer Kraft
zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahnlinie in Karlsbad von der Maricnbadcr-
straße zum südlichen Rande des Helenenhofplateaus.

Nr . VS Verordnung des Finanzministeriums vom
13 . April 1908 , wegen Änderung einiger Bestimmungen, betreffend die
Ausfuhr von Bier gegen die Steuervcrgütung über die Zollinie.

Nr . VI . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
22 . Februar 1908 , womit die Neuklasfierung der Gemeinden Hamburg
und Stockerau verlautbart wird.

Nr . V2 . Kundmachung dei Finanzministeriums
vom 8 . April 1908 , betreffend die Ausgabe von Jubiläums-Landes-
Goldmünzen zu 10 und 20 L österreichischen Gepräges.

Nr V2 . Verordnung des Finanzministeriums vom
10 . April 1908 , womit die Anwendbarkeit der Kundmachung des
Finanzministeriums vom 18 . Dezember 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 276 , betreffend
die zu Militärheiratskautionen gewidmeten Effekten der allgemeinen Staats¬
schuld und der Staatsschuld der im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder , auf die in solchen Effekten bestehenden Heiratskautionen der Offiziere
und Beamten der k. k. Landwehr , sowie der Offiziere (Rechnungsführer ) der
k. k. Gendarmerie ausgesprochen wird.

Nr . V4 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 22 . Februar 1908 , betreffend die Er¬
mächtigung des k. k. Nebenzollamtes in Preußisch -Heinersdorf zur Abfertigung
lebender Pflanzensendungm.

Nr . V5 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 17 . März 1908 , betreffend die Vor¬
sorge für vermindert erwerbsfähig gewordene vertragsmäßig angestellte Eich¬
meister (Eichmeistergehilfen ) nnd deren Witwen und Waisen.

Nr . VS . Gesetz vom 17 . April 1908 , womit die Re¬
krutenkontingente zur Erhaltung des Heeres , der Kriegsmarine und der Landwehr
für das Jahr 1908 bestimmt und deren Aushebung bewilligt werden.

Nr . VV. Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 18 . April 1908 , mit welcher Vorschriften über die chemische
Untersuchung von Farben , welche bei Erzeugung von Lebensmitteln und Ge¬
brauchsgegenständen verwendet werden dürfe » , erlassen werden.

Nr . V8 . Kaiserliches Patent vom 23 . April 1908,
betreffend die Einberufung des Landtages von Tirol.

Nr . VS. Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11 . April 1908 , betreffend die Konzessionierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn im Gebiete der
Stadt Bozen und Umgebung.

Nr . 8S . Verordnung des Ministers des Innern
vom 18 . April 1908 , betreffend die Bezeichnung jener mit dem
pharmazeutischen Berufe zusammenhängenden oder demselben verwandten Be¬
schäftigungen , welche als fachliche Tätigkeit im Sinne des Z 3 des Gesetzes
vom 18 . Dezember 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 5 ,-x 1907 , zu betrachten sind.

Nr . 81 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
15 . April 1908 , womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit der mit gewerblichen Anstreicher -, Lackierer - und Malerarbeiten
beschäftigten Personen erlassen werden.

Nr . 82 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16 . April 1908 , betreffend die Umwandlung des Nebenzoll¬
amtes Mauthen in eine Zollexpofitur.

Nr . 8L . Verordnung des Finanzministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern , dem
Justizministerium und dem Handelsministerium vom
24 . April 1908 , womit die Anwendung der früheren österreichischen
Währung im Verkehre der Handels - und Gewerbetreibenden niit dem Publikum
verboten wird .*)

Nr . 84 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 24 . April 1908,
betreffend die Hinausgabe eines Verzeichnisses über den durchschnittlichen
Handelswert der wichtigsten , der Wertverzollung nach Nr . 622 unterliegenden
chemischen Hilfsstoffe und Produkte.

Nr . 85 . Verordnung des Ministers des Innern
vom 18 . April 1908 , betreffend die Beschränkung der Abgabe von
Äther und 8piritus ^ etlieiio in öffentlichen Apotheken in der Bukowina.

Nr . 8S . Verordnung des Justizministers vom
29 . April 1908 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes in
Triesch in Mähren.

*) Erscheint ia vieler Nummer der „Beiordnungen >c " vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 87 . Verordnung des Justizministers vom
29 . April 1908 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes in
Zlabings in Mähren.

Nr . 88 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 29 . April 1908 , betreffend das Erlöschen der Allerhöchsten
Konzessionen für die Lokomotivcisenbahnen (Dampftramways ) von Hietzing nach
Perchtoldsdorf , von Wien (II . Bezirk ) nach Stammersdorf , von Floridsdorf
nach Groß -Enzersdorf , von Perchtoldsdorf nach Mödling und von Hietzing
nach Ober -st . Beit.

Nr . 86 . Konzessionsurkunde vom 29 . April 1908
für die normalspurige Lokalbahn mit elektrischem Betriebe von Bruneck nach
Sand in Tanferertale.

Nr . - 6 . Verordnung des Finanzministeriums vom
1. Mai 1908 , betreffend die Abänderung der Hauszinssteuer-Einzahlnngs-
termine im Steuereinhebungsbezirke Saaz.

Nr . 61 Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 4. Mai 1908,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Erläuterungen znm
Zolltarife vom 13. Februar 1906.

Nr . 62 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 8. Mai 1908 , betreffend die Ausgabe von Briefmarkenheftchen.

L. Landcsgrsehblatt.
Nr . 52 . Verordnung des k. k. Justizministeriums

vom 22 . März 1908 , betreffend die Zuweisung der Gerichtsdezirke
Mautern und Kirchberg am Wagram znm Sprengel des Kreisgerichtes Krems.

Nr . SS . Verordnung der k. k. Finanz -Landes-
Direktion vom 1. April 1908 , Z . IV-173/9, betreffend die
Entrichtung der Verzehrungssteuer -Lokalgebühren für einige Gattungen von
Wild mittels im vorhinein gelöster Verzehrungssteuerkarten (Wildkarten ).

Nr . 54 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 24 . März
1008 , Z . X a -241/6 , ex 1907 , betreffend die Erlassung einer Markt¬
ordnung für den Pferdemarkt der k. k. Reichshaupt und Residenzstadt Wien .*)

Nr . 55 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
4 . April 1908 , Z . Vl - 1272/1 , betreffend die Zulassung des von
5 . Fillinger erzeugten „ kex Illiut " als feuersicheres Dachdeckmaterial.

Nr . 56 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5. April
1008 , A . XVI b -249/2 , betreffend die der Gemeinde Hintersdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 X 40 X für die Jahre
1908 und 1909.

Nr . 57 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5. April
1008 , Z . XVI b 250/1 , betreffend die der Gemeinde Raggendorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . 58 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5. April
1008 , Z . XVId - 255/2 , betreffend die der Gemeinde Klein -Engersdorf
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für die Jahre
1908 und 1909.

Nr . 58 Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5. April
1908 , A . XVI X- 2Z7/2 , betreffend die der Gemeinde Tulln erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflage voü 3 X 40 X für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . 66 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 6. April
1908 , Z . XVI I, 254/1 , betreffend die der Gemeinde Stammersdorf
erteilte Bewilligung zur Einhcbung einer Bieranflage von 3 X 40 ü für die
Jahre 1908 und 1909.

Nr . 61 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7. April
1908 , Z . XVI k - 239/1 , betreffend die der Gemeinde Steinabrückl erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauflage von 2 X für die
Jahre 1908 , 1909 und 1910.

Nr . 62 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7. April
1908 , A XVl b - 245/1 , betreffend die der Gemeinde Feldsberg erteilte

Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauflage von 3 X 40 X für
die Jahre 1908 und 1909 und einer Branntweinverbrauchsauflage von 6 X
für die Jahre 1908 bis einschließlich 19 !0.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7. April
1908 , Z . XVI X- 248/2 , betreffend die der Gemeinde Judenau erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauflage von 3 X 40 X für
die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 64 . Verordnung des k. k. niederösterreichischen
Landesschulrates vom 8. April 1908 , Z. 20I2-II, womit
in Gemäßheit des Artikels I , ß 30 des Gesetzes vom 20 . November 1907,
L.-G .-Bl . Nr . 163 , nähere Bestimmungen über den Vorgang bei der jähr¬
lichen Ergänzung des Personalstatus der definitiv angestellten Lehrpersonen in
den Schulbezirken außer Wien getroffen werden.

Nr . 65 . Verordnung des k. k. niederöstereichis chen
Landesschulrates vom 8. April 1908 , Z. 2013-11, mit
welcher in Gemäßheit des Artikels I , Z 30 des Gesetzes vom 20 . November
>907 , L.-G .-Bl . Nr . 163 , die W 5, 7 und 10 der Verordnung vom 26 . Mai
1905 , L.-G .-Bl . Nr . 100 , betreffend die näheren Bestimmungen über den
Vorgang bei Einreihung des Lehrpersonales im Schulbezirke Wien in die
einzelnen Gehaltsstufen , abgeändert werden.

Nr . 66 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14. April
1908 , Z . II - 1238/8 , betreffend die Durchführung der Hauptstellung im
Jahre 1908.

Nr . 67 . Gesetz vom 22 . März 1908 , für die Fest¬
stellung einer Konkurrenz zur Herstellung und Erhaltung der Regulierungs¬
arbeiten an dem Zayabachc.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 15. April
1908 , Z . XVI X-244/2 , betreffend die der Gemeinde Krems erteilte Be¬
willigung zur Einhcbung einer Bierauflage von 3 X 40 X für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 15. April
1908 , A . XVI t>-251/1 , betreffend die der Gemeinde Hohenruppersdorf
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 X für die Jahre
1908 und 1909.

Nr . 7V. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 26 . April
1908 , Z . VI - 1392/13 , betreffend die Erlassung eines neuen Kurstatutes
für den Kurort Baden.

Nr . 71 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 27 . April
1908 , Z . VI - 1770/6 , betreffend die Erlassung eines neuen Kurstatutes
für den Kurort Vöslau.

Nr . 72 . Kundmachung des Landes -Ausschusses
des Erzherzogtumes Österreich unter der Enns , be¬
treffend die Errichtung von Pflegekolonien der niederösterreichischen Landes-
Findelanstalt.

Nr . 78 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. April
1908 , Z . XI 496/4 , betreffend die Entlassung von mit anzeigepflichtigen
Infektionskrankheiten behafteten Personen aus den Wiener Spitälern vor
Eintritt der Heilung , beziehungsweise vor dem Aufhören der Ansteckungs¬
gefahr . " )

') Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen : c." vollinhaltlich ausgenommen. ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen ic ." vollinhaltlich ausgenommen.



44 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. — Nr. 43, 29. Mai 1908.

Nr . 74 . Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21 . April
1908 , A . XlII -584 , betreffend die Bestellung eines Stellvertreters des
Dampftessel - Prüfungskommissärs für die politischen Bezirke Bruck an der
Leitha , Hietzing -Umgebung und Tulln.

Nr . 7S Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 22 . April
1908 , Z . X 8. 908 17 , betreffend die Verlantbarung des von den Ge¬
meinden Trantmannsdorf , Margareten am Moos , Gallbrunn , Enzersdorf an
der Fischa mit dem Landes -Ansschusse des Erzherzogtumes Österreich unter er
Enns und der k. k. Staatsverwaltung in Gemäßheit des H fl des Landes¬
gesetzes vom 6 . Oktober 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 146 , betreffend die Entwässerung
versumpfter Grundstücke in den Gemeinden Trautmannsdorf , Margareten am
Moos , Gallbrunn und Enzersdorf an der Fischa abgeschlossenen Überein¬
kommens.

Nr . 7 « . Kundmachung des k. k Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 30 . April
1908 , Z . X fl- 56/1 , mit welcher eine Neueinteilung des Arbeitsgebietes
der Sektion der k. k. forsttechnischen Abteilung für Wildbachvcrbauung in
Wiener -Neustadt und die Verlegung des Amtssitzes dieser Sektion nach Linz
verlautbart wird.

Nr . 77 . Gesetz vom 22 . April 1908 , womit der
Stadtgemeinde Korneuburg die Bewilligung zur Einhebung von Kanal¬
einmündungsgebühren erteilt wird.

Nr . 78 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . Mai

1908, Z . IIl -1544 29, mit welcher Sitz und Namen der im Sinne
des Z 1, letzter Absatz der Verordnung des k. k. Ministeriums für Kultus
und Unterricht vom 17 . Februar 1907 , L.-G . u . V .-Bl . für Niederösterreich
Nr . 10 , neu errichteten drei israelitischen Kultusgemeinden verlautbart werden.

Nr . 7S . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . Mai
1908 , A . Xd 40/25 , betreffend die Verlautbarung des zwischen der
Staatsverwaltung und dem niederöstcrreichischcn Landes -Ausschusie abge¬
schlossenen Übereinkommens über die Ausführung der „Verbauung des Weißen¬
baches und seiner Seitenzuflüsse in der Gemeinde St . Ägid am Neuwalde.

Nr . 8V. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . Mai
1908 , A . XVI b 246/3 , betreffend die der Gemeinde Hardegg erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauslage von 2 L 70 fl für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . 8l . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . Mai
1908 , A . XVId - 253 '4 , betreffend die der Gemeinde Hadres erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 L 4t ) fl für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . 82 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 8. Mai
1908 , Z . V1 - 893/17 , betreffend die Erlassung eines Kurstatutes für den
Kurort Pyrawarth.

»
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gesetz b l a t t e für Österreich unter der Enns im Jahre
1908 publizierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Maßnahmen gegen die Nonnenspinner.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 1. April 19l)8,

Z . Xd -7/5 (M .-Abt . IX , 1514/08 ) :
Im Anschlüsse wird dem Wiener Magistrate ein Er -m" ar der Anträge,

welche die am IO., 11 . und 12 . Februar 1908 im Ackcrvumumisterium zum
Zwecke der Beratung Uber die gegen die Nonne weiterhin zu ergreifenden
Maßnahmen abgehaltene Enquete gestellt hat , mit nachstehenden Bemerkungen
übermittelt.

Xä Punkt 1.

Die Enquete hat sich auch diesmal für die Beibehaltung der Institution
der Nonnendelegierten ausgesprochen.

Xä Punkt 3.

Ob und gegebenenfalls , in welchem Umfange die Volleimung im Kampfe
gegen die Nonne mit Rücksicht auf die Kosten dieser Maßregel und alle sonst
noch in Betracht kommenden Umstünde anwendbar erscheint , ist eine auch heute
noch sowohl in der forstlichen Literatur als auch in der Präzis viel umstrittene
Frage . Auch die Enquete war nicht in der Lage, in dieser Richtung konkrete
Vorschläge zn erstatten.

Mit Rücksicht hierauf wird es sich empfehlen , die Frage , ob und unter
welchen Umständen ein von der Nonne befallener Bestand vollzulleiinen ist, nicht
von vornherein durch d. ä. Verfügungen zu entscheiden , sondern deren Be¬
urteilung ganz dem Ermessen des betreffenden wirtschaftsführenden Forsttechnikers
beziehungsweise des Waldbesitzers zu überlassen.

Xä Punkt 4.

Bon den außer der Leimung gegen die Nonne anzuwendenden Be¬
kämpfungsmaßnahmen empfiehlt die Enquete das Sammeln der Falter als das
wirksamste und zweckmäßigste Mittel . Daneben wird dann auch das Spiegeln,
sowie das Sammeln der Raupen und Puppen — jedoch nur unter hiefür
günstigen Umständen — als empfehlenswert hingestellt.

Während also das Sammeln der Falter unter allen Umständen zu jenen
Maßnahmen zu zählen sein wird , die von d. a . den Waldbesitzern aufzutragen

! und selbst mit Zwangsmitteln durchzusetzen sein werden , ist bei dem Sammeln
der Raupen und der Puppen vorerst belehrend auf die Waldbesitzer einzuwirken
und nur dort zur obligatorischen Anordnung dieser Maßnahmen zu schreiten,
wo sich dieselben mit Rücksicht auf den vorhandenen Besatz der Bestände mit
der Nonne als unumgänglich notwendig erweisen.

Ob dann die gesammelten Raupen und Puppen entsprechend einzu-
zwingern sind , damit den sie etwa bewohnenden nützlichen Insekten Gelegenheit
zur vollen Entwicklung geboten werde , ist dem Ermessen des betreffenden wirt¬
schaftsführenden Forsttechnikers , eventuell in Ermanglung eines solchen dem¬
jenigen des zuständigen Delegierten zu überlassen.

Ferner wurde mit Rücksicht darauf , daß zur Besorgung des Sammel¬
geschäftes die Verwendung der Schulkinder von der Enquete als am zweck¬
mäßigsten hingestellt worden ist, mit dem Landesschulrate das Einvernehmen zu
dem Zwecke gepflogen , damit dieser den Schulkindern die etwa erforderlichen
Erleichterungen im Schulbesuche gewähre . Allfällige Weisungen wird der Landes¬
schulrat den k. k. Bezirksschulräten zukominen lassen.

Xä Punkt 8.

Neben anderen über die Lebensweise der Nonne und das forstliche Ver¬
halten dieses Insektes anzustellenden Versuchen hat die Enquete auch den
Wunsch nach Erforschung der Nonnenkrankheiten ausgesprochen.

Zu diesem Behufs werden die staatlichen Forstorgane anzuweisen sein, bei
ihren Bereisungen dem Ausbruche dieser Krankheiten — in erster Linie kommt
hier die sogenannte Wipfelkrankheit in Betracht — die vollste Aufmerksamkeit
zu schenken und von jedem derartigen Vorkommnisse die k. k. landwirtschaftlich-
bakteriologische und Pflanzenschutzstation in Wien , welche mit dem Studium
dieser Krankheiten betraut worden ist, ungesäumt zu verständigen.

Aber auch die Waldbesitzer und deren Forstpersonale sind zur Mitwirkung
hiebei in der Weise heranzuziehen , daß sie verpflichtet werden , jede Massen¬
erkrankung der Nonnenraupen ungesäumt dortamts anzuzeigen.

Der Wiener Magistrat hat dann von der Anzeige nnverweilt den zu¬
ständigen staatlichen Bezirksforsttechnikcr zu verständigen , welcher , insofern als
ihm die Anzeige nicht glaubwürdig genug erscheint , sich von dem Sachverhalte
sofort an Ort und Stelle zu überzeugen und das Weitere wegen unverzüglicher
Verständigung der obgenannten mit dem Studium der Nonnenkrankheiten be¬
trauten Anstalt vorzukehren hat.
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Mit der Vornahme der übrigen Versuche auf den schon errichteten Versuchs¬
stationen in Böhmen wird , gleichwie dies im Vorjahre der Fall war , die k. k.
forstliche Versuchsanstalt in Mariabrunn betraut.

Punkt 9.
Die Enquete hat sich auch mit der Revision der Anträge der Nonnen-

Enquete vom 18 . Februar 1907 befaßt und zur weiteren Aufrechterhaltung
lediglich die in diesem Punkte zusammengefaßten Anträge empfohlen.

Unter anderem wurde also auch der Punkt 2 der vorjährigen Enquete-
Anträge , enthaltend das Verbot der Rindenausfuhr aus den befallenen Be¬
ständen gänzlich fallen gelassen.

Das Ackerbauministerinm hat jedoch der gänzlichen Außerachtlassung einer
solchen Vorsichtsmaßregel vom forstpolizeilichen Standpunkte aus nicht zuge¬
stimmt , denn , wenn auch zugegeben werden muß , daß der Antrag der vorjährigen
Enquete dahingehend , das bezeichnete Verbot auf alle , also auch die sporadisch
befallenen Forste auszudehnen , schon aus Gründen der praktischen Undurch¬
führbarkeit einer solchen Maßnahme als zuweitgehcnd erschien, so unterliegt es
doch keinem Zweifel , daß die Ausfuhr der Rinde oder berindeter Hölzer sowie
des Reisigs aus stark befallenen Gebieten , insbesondere also aus Kahlfraßorten,
eine eminente Gefahr der Verschleppung des Insektes in andere , vielleicht noch
gar nicht infizierte Gebiete in sich birgt , welcher Gefahr schon quf Grund der
Bestimmungen des Forstgesetzes im Interesse derjenigen Waldbesitzer , deren
Forste von der Nonne bisher noch mehr oder weniger verschont geblieben sind,
nach Tunlichkeit vorgebeugt werden muß und auch vorgebeugt werden kann , da
sich der praktischen Durchführung dieser Maßregel erhebliche Schwierigkeiten
kaum in den Weg stellen dürften.

Das in Rede stehende Verbot wird also unter allen Umständen dort auf¬
rechtzuerhalten sein, wo es sich um Provenienzen aus Gebieten handelt , in
denen ein Kahlfraß entweder schon stattgefunden hat oder zu gewärtigen ist.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ackerbau¬
ministeriums vom 10 . März 1908 , Z . 10474 , mit der Weisung verständigt , im
Falle des Auftretens der Nonne sofort die anempfohlenen Maßnahinen einzu-
leitn und anher Bericht zu erstatten.

* *
*

Anträge der im Ackerbaumiinsterium am 10 ., 11 . und
12 . Februar 1908 abgehaltenen Nonnen -Enquete:

1.
Da die staatlichen Forsttcchniker unmöglich in der Lage sind, die von der

Nonne befallenen Waldgebiete allein zu überwachen und zu kontrollieren,
empfiehlt es sich, die Institution der Delegierten aufrecht zu erhalten.

2.
Um das Vorhandensein der Nonne überhaupt zu konstatieren , ist in erster

Linie aus den Falterflug zu achten.
In Beständen , in welchen ein merklicher Falterflug beobachtet wurde , ist

der Grad des Vorkommens durch die Eierkontrolle an gefällten Probestämmen
zu ermitteln.

Wünschenswert ist die Ergänzung der Eierkontrolle auch im Spätwinter.
Die Anlage von Leimkontrollflächen wird empfohlen und sollen die Leimungen
gruppenweise vorgenommen werden.

In gefährdet erscheinenden Beständen sind Kotfänge anzulegen.

3.

Mit Rücksicht auf die noch immer nicht ganz geklärten Ansichten über
den Wert der Volleimung im Kampfe gegen die Nonne , sowie im Hinblicke
auf den Umstand , daß diese Maßnahme bei der heutigen Verbreitung des
Insektes nicht überall durchführbar erscheint , kann die obligatorische Anordnung
derselben nicht empfohlen werden . Es wäre vielmehr die Anwendung der
Volleimung dem Ermessen des wirtschaftsführenden Forsttechnikers , beziehungs¬
weise des Waldbesttzers zu überlassen.

4.

Das Sammeln und Vertilgen der Nonneneier kann mit Rücksicht auf
die großen Kosten und den geringen Erfolg als Bekämpfungsmaßregel nicht
empfohlen werden.

Das Töten der Spiegelraupen kann unter hiefür günstigen Umständen
vorgenommen werden . Das Raupen - und Puppensammeln ist gleichfalls unter
hiefür günstigen Umständen empfehlenswert . Das Sammeln der Falter muß
unter allen Umständen als eine besonders empfehlenswerte Bekämpfungs¬
maßnahme bezeichnet werden . Beim Sammeln der Raupen , Puppen und
Falter ist die Verwendung der Schulkinder am zweckmäßigsten.

5.
Das Einzwingern der Raupen und Puppen wird mit Rücksicht auf den

Erfolg desselben empfohlen . Die Art der Einrichtung der Zwinger ist dem
Ermessen des wirtschaftsführenden Forsttechnikers zu überlassen.

6.
In von der Nonne sporadisch befallenen Beständen wird eine Durch¬

forstung empfohlen.

In stark befallenen Beständen wären nach vor dem Ausschlüpfen der
Raupen durchgeführter Durchforstung Rinde und Reisig zu verbrennen oder
es sind solche Bestände vollzuleimen.

Der Unterwuchs ist jedenfalls zu schonen, jedoch dann zu entfernen,
sobald er von Raupen stark befallen oder mit Puppen stark besetzt ist.

7.

Ob und unter welchen Umständen der Abtrieb der von der Nonne be¬
fallenen Bestände angezeigt erscheint , bevor ein Kahlfraß eingetreten ist, muß
mit Rücksicht auf die zahlreichen , hiebei in Betracht kommenden Momente dem
Ermessen des betreffenden Forstwirtes überlassen werden.

8.
Unter Beibehaltung des vorjährigen Arbeitsplanes und der im Vorjahre

in Böhmen errichteten Versuchsstationen wird empfohlen:
1. Untersuchung der an den Bäumen herabkriechenden Raupen auf ihren

Gesundheitszustand und ihre tierischen Parasiten ; daher Einzwingern und Be¬
obachtung dieser Raupen.

2. Feststellung des prozentuellen Verhältnisses
a) der abspinnendcn,
l>) der abfallenden Raupenmenge zu den in der Krone verbleibenden

Raupenmengen.
3 . Anlage von Versuchsflächen in der Weise, daß inmitten von geleimten

Beständen Flächen von 3 bis 5 ba nngeleimt gelassen werden und auf diesen
Versuchsflächen — geleimt und nngeleimt — jedwede andere Vertilgungs¬
maßregel unterlassen wird . Kommt es in derlei Versuchsortcn nicht zum
Kahlfraße , so sind dieselben völlig intakt fürs kommende Jahr zu erhalten.

4 . Anlage von Versuchsflächen in der Weise , daß inmitten von befallenen
Beständen auf einer Fläche von etwa 10 ka die Falter gesammelt werden,
und zwar:

a) mit Lichtquellen,
b) ohne Lichtquellen.

5. Untersuchung der
s ) mit Lichtquellen,
b) ohne Lichtquellen

gefangenen Weibchen auf ihren Eiervorrat.
6 . Ausführung vergleichender Versuche in geschlossenen, kronensrei ge¬

hauenen und gelichteten Beständen in Bezug auf die Wirkung des Leimringes.
7. Erforschung der Wechselbeziehungen zwischen Eierbelagstand und

Raupen -, Puppen und Faltermcngen.
8 . Schließlich wird es auch als wünschenswert bezeichnet, das Studium

der Nonnenkrankheiten in der Weise zu fördern , um auch auf diesem Wege
eventuell sichere Unterlagen für eine direkte Bekämpfung des Schädlings zu
gewinnen.

9.

Von den seitens der im Ackerbauministerium am 18 . Februar 1907
abgehaltenen Nonnen -Enquete gestellten Anträgen werden die nachstehenden
zur weiteren Aufrechterhaltung empfohlen:

1. Das Überkriechen der Raupen aus stärker befallenen Beständen in
fremdnachbarliche Bestände ist entsprechend zu verhindern.

2 . Da der Anflug der Nonne unter allen Ümständen jene Bedingungen
mit sich bringt , ans welchen der Z 50 des Forstgesetzes die Anzeigepflichr
ableitet , so sind die Waldeigentümer oder deren Personale zur sofortigen ge¬
setzlich vorgeschriebenen Anzeige des wahrgenommenen Vorkommens verpflichtet.

3 . Die Ansiedlung und Vermehrung der insektenfressenden Vögel ist
tunlichst zu fördern.

„4 . Die Gendarmerie , dann die Forstschutz - und Gemeindeorgane sind
zum Überwachungsdienste entsprechend heranzuziehen.

2 .

Vorschriften über denHaudel mit gebrannten geistigen
Getränken in geschlossenen Gefäßen.

Zufolge Statthalterei - Erlasses vom 15 . April 1908,
Z . I n- 1243/08 (M .-Abt . XVII , 2578 ), hat das k. k. Handels¬
ministerium mit Erlaß vom 10 . März 1908 , Z . 34060 ex 1907,
nachstehendes zur Richtschnur und Darnachachtung bekannt¬
gegeben (Normalienblatt des Magistrates Nr . 49 ) :

Nach dem Gesetze vom 23 . Juni 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 62 , bildet der
Handel mit gebrannten geistigen Getränken in verschlossenen Gefäßen ein freies
Gewerbe.

Unter verschlossenen Gefäßen sind nach ß 1, letzter Absatz des zitierten
Gesetzes handelsüblich verschlossene Gebinde und versiegelte Flaschen zu ver¬
stehen.

Der Begriff der versiegelten Flaschen im Sinne des bezogenen Gesetzes
hat mit den im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium ergangenen
Erlässen des Finanzministeriums vom 16 . Oktober 1881 , Z . 31342 , und
12 . Juli 1899 , Z . 29146 , mehrfache Erläuterungen in der Richtung gefunden,
daß bei der Bestimmung des Begriffes der versiegelten Flaschen auch aus die
jeweils bestehende Handelsübung Rücksicht genommen wurde . Mit dem elfteren



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. — Nr . 52 , 30 . Juni 1908. 47

Erlasse wurde der Begriff der handelsüblichen Versiegelung von Flaschen dahin
erklärt , daß auch Flaschen , welche mit Staniolkapseln oder mit Siegelmarken
verschlossen sind, dann als handelsüblich versiegelte Flaschen angesehen werden,
wenn auf dem Verschlüsse die Firma des Fabrikanten oder Händlers , welcher
die Flaschen füllt oder verschleißt , ersichtlich gemacht ist.

Mit dem letzteren Erlasse wurde ausgesprochen , daß die mit Korkstöpseln
und Papiervignetten , auf welch letzteren die Firma des Erzeugers oder Händlers
ersichtlich gemacht ist, versehenen Branntweinflaschen dann als handelsüblich
versiegelt anzusehen sind , wenn die Papicrvignetten ans den Flaschen nicht bloß
zur Bezeichnung derselben , sondern auch tatsächlich zur Verschließung über den
Korkstöpseln angebracht werden.

Es wurde die Wahrnehmung gemacht , daß sich die vorstehend wieder-
gegebeuen Erläuterungen gegenüber den dermalen beim Branntweinhandel
bestehenden Verhältnissen nicht mehr als zutreffend und ausreichend erweisen
und daß sowohl bezüglich der Anforderungen , welchen die im Branntwein¬
handel gebrauchten Flaschenverschlüsse genügen müssen , um die Flaschen als
versiegelt im Sinne der angeführten Vorschriften anzusehen , als auch bezüglich
des Vorgehens der Gewerbe - und Finanzbehörden in Fällen der Verwendung
von Flaschen , die nicht als versiegelt angesehen werden können , sowie über die
gewerbe - und gefällsrechtlichen Folgen in derartigen Fällen vielfach Unklarheit
besteht.

Behufs Beseitigung dieser Unklarheit und Erzielung eines einheitlichen
Vorgehens der Behörden in Anwendung des in Rede stehenden Gesetzes hat
das k. k. Handelsministerium im Vereine mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen den Begriff der handelsüblichen Versiegelung von Flaschen
neuerlich zum Gegenstände eingehender Erwägungen gemacht und haben sich
die beteiligten Ministerien hiebei auf folgende Direktiven geeinigt , welche hiemit
zur Richtschnur und Darnachachlung bekanntgegeben werden:

Als versiegelte Flaschen im Sinne des Z 1 des Gesetzes vom 23 . Juni
1881 , R .-G .-Bl . Nr . 32 , sind entsprechend den in diesem Gesetze und nach den
dermaligen Berkehrsverhältnissen begründeten Anforderungen bezüglich des Ver¬
schlusses und der Versiegelung solche Flaschen anzusehen , deren Verschluß

1 . derart eingerichtet ist, daß er ohne Anwendung von Hilfsmitteln
(Korkzieher , Messer , Scheerc , Zange u . dgl .) nicht sofort mühelos geöffnet werden
kann uud

.2. mit einer Vorrichtung ansgestattet ist, die erst nach ihrer Verletzung
die Öffnung des Verschlusses ermöglicht und die erfolgte Öffnung durch diese
Verletzung erkennbar macht.

In Anwendung dieser Grundsätze auf die im Verkehre gebräuchlichsten
Berschlußarten stellen sich als versiegelte Flaschen im obigen Sinne beispiels¬
weise  dar:

1. Flaschen , die mit einem annähernd bis zur Ebene des Flascheurandes
dicht eingelassenen Pfropfen verschlossen sind und an welchen außerdem:

a) sich ein mit dem Pfropfen und mit hem Flaschenrande in Verbindung
gebrachtes Siegel oder ein ebensolcher Überzug aus Lack, Wachs , Paraffin
u . dgl . befindet , oder

b) eine mit dem Pfropfen und mit dem Flaschenrande in Verbindung
gebrachte Siegelmarke , Vignette , Papierstreifen ausgeklebt ist, oder

e) eine den Flaschenhals umschließende Staniolkapsel angebracht ist, oder
ä ) sich eine den Flaschcnlials umschließende Hülle aus Metall (zum Beispiel

ein Schraubenverschluß ), Pergament , Papier , Leder, Bast u . dgl . befindet,
die durch Versiegelung , Verschnürung , Plombierung , Aufkleben von Vignetten
oder Papierstreifen mit der Flasche derart in Verbindung gebracht ist,
daß die erfolgte Öffnung des Verschlusses kenntlich wird , oder

<-) der Flaschenhals mit einer Verschnürung aus Draht , Bast , Band , Schnur
cingeschlossen ist, an deren Verletzung die erfolgte Öffnung des Ver¬
schlusses kenntlich ist.
2 . Flaschen , die mit einem Schraubenverschluß (ohne separate Verkorkung ),

mit einem Bügelverschluß , mit einem Glas -, Kork - oder Holzpfropfen , der aus
dem Flaschenhälse hervorragt oder mit einem Griffe versehen ist, verschlossen
sind, und an welchen außerdem eine den Verschluß fixierende Verklebung , Ver¬
schnürung , Plombierung rc. derart angebracht ist, daß der Verschluß ohne An¬
wendung von Hifsmilteln nicht sofort mühelos geöffnet werden kann und daß
die erfolgte Öffnung kenntlich ist.

Die Ersichtlichmachung der Firma auf dem Verschlüsse ist allerdings als
Gewähr für die Originalfüllung von Bedeutung und wird deshalb keineswegs
zu beanständen sein . Für die Sicherheit des Verschlusses jedoch ist die Ersichtlich-
machinig der Firma auf dem Verschlüsse ohne Belang und kann deshalb ein
Erfordernis für versiegelte Flaschen in dem in Rede stehenden Sinne nicht
bilden . Es ist deshalb von der in den Finanzministerial -Erlässen vom 16 . Oktober
188k , Z . 31312 , und 12. Juli 1899 , Z . 29146 , ausgestellten bezüglichen Forderung
Umgang zu nehmen.

Was nun das Vorgehen der Behörden in jenen Fällen aulangt , in welchen
es sich beim Handel mit gebrannten geistigen Getränken um die Verwendung
von Flaschen handelt , die nicht als versiegelte Flaschen angesehen werden können,
so ist vor allem zu unterscheiden , ob lediglich das Vorhandensein derartiger
Flaschen in den den Kunden zugänglichen Geschäftslokalitäten oder aber der
Verkauf gebrannter geistiger Getränke in solchen Flaschen konstatiert worden ist.

In den Fällen der erstbezeichneten Art hat lediglich die Strafamtshandlung
der Gewerbebehörde nach der Gewerbeordnung auf Grund der Ministerial-
verordnung vom 17 . November 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 166 , einzutreten.

In Fällen des konstatierten Verkaufes erscheint jedoch der Tatbestand
des Ausschankes , beziehungsweise des Kleinverschlcißes , je nachdem es sich um
Mengen unter /̂s Liter oder mindestens i/z Liter uud darüber handelt , gegeben,
da über die Gewerbsmäßigkeit dieses in einem Handelsgewerbe konstatierten
Verkaufes ein Zweifel nicht bestehen kann , ein Zweifel darüber auch ausgeschlossen
ist, daß Flaschen , die nicht zu den handelsüblich versiegelten Flaschen gerechnet

werden können , als unverschlossene Gefäße anzusehen find und da sich sonach
der Verkauf von gebrannten geistigen Getränken in Flaschen der in Rede
stehenden Art als eine Tätigkeit darstellt , welche nach den Bestimmungen des
8 17 der Gewerbeordnung vom 5. Februar 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 26 , beziehungs¬
weise^ I , Alinea 3 des Gesetzes vom 23 . Juni 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 62 , den
Inhalt der Berechtigung zum Ausschanke , beziehungsweise zum Kleinverschleiße
bildet.

Demgemäß hat in den Fällen eines konstatierten Verkaufes von gebrannten
geistigen Getränken in Flaschen , die sich nicht als versiegelte Flaschen im obigen
Sinne darstellen , die Amtshandlung der Gewerbebehörde wegen unbefugten
Ausschankes , beziehungsweise Kleinverschleißes und die Amtshandlung der
Finanzbehördc wegen Entrichtung der Abgabe nebst der Strafamtshandlung
nach Z 17 , allvea 1 des Gesetzes vom 23 . Juni 1881 , R . G . Bl . Nr . 62,
einzutreten , wobei es sich für die zur Amtshandlung berufenen Gewerbe - und
Finanzbehörden behufs Vermeidung einer einseitigen Amtshandlung empfehlen
wird , im gegenseitigen Einvernehmen vorzugehen . "

S.
Ausgabe von Geldsnrrogaten in Marken - uud

Notenform.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 16 . April 1908,

Z . V1I-1097 (M .-Abt . XVII , 2451/08 , Normalienblatt des
Magistrates Nr . 45 ) :

Dem Finanzministerium sind Mitteilungen über häufiges Vorkommen
von „ Geldsurrogaten in Marken - und Notenform " im Kleinverkehre , ins¬
besondere im Zahlungsverkehre von Industrie - und Bergbauunternehmungen
mit ihren Arbeitern , dann mancher Konsumvereine mit ihren Mitgliedern und
Lieferanten zugekommen.

Über Erlaß des k. k. Finanzministeriums vom 1. Februar 1908 , Z . 4212
er 1907 , ergeht der Auftrag , dieser Erscheinung ein besonderes Augenmerk zu-
zuwendeu und darüber zu wachen , daß die Herstellung und Ausgabe derartiger
Marken oder Scheine , insoferne dieselbe nach den bestehenden Vorschriften un¬
statthaftist , insbesondere eine Verletzung des Münzregals oder der der österr .-ung.
Bank zustehenden ausschließlichen Berechtigung ,Anweisungen auf sich selbst, die
unverzinslich und dem Überbringer auf Verlangen zahlbar find , anzufertigen
und auszugeben , begründet , untersagt , beziehungsweise hinrangehMen werde.

Zu diesem Behufs werden hiemit die folgenden bestehenden Normen in
Erinnerung gebracht.

Die HZ 325 und 329 des allgemeinen Strafgesetzes , das in Z 1001 des
a . b. G .-B . und im Hofkanzleidekrete vom 17 . Dezember 1847 , J .-G .-S.
Nr . 1105 , begründete Verbot der Ausgabe von auf Geld lautenden Inhaber-
papieren ohne besondere staatliche Bewilligung , dann die Bestimmungen des
Artikels VIII des IV . Teiles der kaiserlichen Verordnung vom 21 . September
1899 , R .-G .-BI . Nr . 176 , wonach die unbefugte Ausgabe von Banknoten oder
anderer auf den Inhaber lautender unverzinslicher Schuldverschreibungen,
welche im Verkehre als Geldzeichen verwendet werden können , ein Vergehen
darstellt , ferner die Bestimmungen der Erlässe des Finanzministeriums vom
7 . Dezember 1848 , R .-G .-Bl . Nr . 12 er 1849 , vom 6. Februar 1849,
R .-G .-Bl . Nr . 123 , vom 27 . April 1849 , R .-G .-Bl . Nr . 232 , vom 15 . Mai
1849 , R .-G .-Bl . Nr . 248 und vom 14 . Juni 1879 , Z . 3205/F . M ., betreffend
die Ausgabe Privater Geldzeichen (Statthalterei -Erlaß vom 29 . Juni 1879,
Z . 4876/Pr ., Normaliensammlung Nr . 1409 ) ; ferner die einschlägigen gewerbe¬
polizeilichen Vorschriften , insbesondere Z 78 der Gewerbeordnung und die
Erlässe des Handelsministeriums vom 5. November 1888 , Z . 7320 ex 1884,
betreffend die Überwachung der Konsumvereine (Statthalterei -Erlaß vom 16 . No¬
vember 1888 , Z . 62432 , Normaliensammlung Nr . 701 ) und des Ministeriums
des Innern vom 6. Juni 1895 , Z . 8794 , betreffend die Verwendung von
Marken zu Lohnzahlungen (Stattbalterei -Erlaß vom 15. Juni 1895 , Z . 55990,
Normaliensammluug Nr . 2417 ) ; weiters Z 131 (lit . g:) des allgemeinen Berg¬
gesetzes, Z 93 des Gesetzes vom 9. April 1873 , R .-G .-Bl . Nr . 70 und die
einschlägigen Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 4. November
1886 , Z . 2844 (Budwinski Nr . 3235 ) und vom 2 . April 1903 , Z . 2988
(Budwiilski Nr . 1675 4 ), endlich der Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern
vom 9. Juni 1884 , Z . 2597 , betreffend münz - und kreditpapierähnliche Preß-
erzeugnisse (Statthalterei -Erlaß vom 19 . Juni 1884 , Z . 27864 , Normalien¬
sammlung Nr . 2957 ) und der Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom
20 . Mai 1887 , Z . 6459 , betreffend münzähnliche Spielmarken (Statthalterei-
Erlaß vom 31 . Mai 1887 , Z . 2832/Pr ., Normaliensammlung Nr . 3391 ).

4 .
Markung der Schlächtertiere auf dem städtischen

Pferdemarkte.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 21 . April 1908,

M .-Abt . IX , 1259/08 , betreffend die Markung der für Schlachtungs¬
zwecke bestimmten Tiere auf dem städtischen Pferdemarkte im
V. Bezirke:

1*
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Auf Grund des 8 8 der Marktordnung für den städtischen Pferdemarkt
und der 88 46 (Punkt 4), 100 und 101 des Gemciudestatutes für Wien werden
bezüglich der Miirkung der Schliichtcrtiere aus dem Pferdemarkte folgende An¬
ordnungen getroffen:

8 i.
Alle im Z 1 der Marktordnung für den Pferdemarkt genannten Tiere,

welche auf den für Verkauf von Schlächtcrtieren bestimmten Teil des Marktes
aufzutreiben sind (8 7 der Marktordnung ), sind unmittelbar nach ihrem Ein¬
langen auf dem Markte der Miirkung zu unterziehen.

Das Vermischen der Pferde verschiedener Parteien vor der Miirkung ist
verboten.

8 2.
Die Miirkung besteht aus einem mittels Brandes und einem mittels rasch

trocknender Ölfarbe herzustcllenden Zeichen.
Das Brandzeichen besteht aus dem von der Marktbehörde vorgrschricbenen

Marktzeichcn,

welches im linken Felde die Bezeichnung des Markttages in arabischen und im
rechten Felde jene des Monates in römischen Ziffern zu enthalten hat.

Dasselbe ist auf der Außenseite des linken Unterschenkels anzubringen.
Das Farbzeichen enthält die Nummer der Partie , in welcher der Auftrieb

des Tieres erfolgt ist.
Jede auf dem Markte ausgetriebene Partie Schlächtertiere erhält eine be¬

sondere Nummer und es wird diese Nummer am selben Maikttagc au keine
zweite Partie mehr vergeben.

Die Partienummer wird aus den Biehpässen vermerkt.

8 3.
Die Märkung erfolgt von auitswegen gegen Entrichtung der im Anhänge

zur Marktordnung bestimmten Gebühr.

8 4.
Es ist verboten , Tiere der Märkung zu entziehen.

8 5'
Die Übertretung dieser Kundmachung wird nach 8 18 der Marktordnung

für den Pferdemarkt geahndet.

8 6.
Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft.

5 .
Verkehrsordnuug für de» städtische » Pferdemarkt.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 21 . April 1908,
M .-Abt . IX , 1259/08 , betreffend den Verkehr auf dem städtischen
Pferdemarkte im V. Bezirke.

Auf Grund des 8 6 der Marktordnung für den städtischen Pferdemarkt
und der 46 (Punkt 4), 100 und 101 des Gemeindestatutcs für Wien werden
bezüglich des Verkehres auf dem städtischen Pferdemarkte folgende Anordnungen
getroffen:

8 1. Die auf den Markt gebrachten Tiere müssen , falls sie nicht in einen
Wagen eingespannt sind , mit festen Hanfhalftern oder mit Lederzäumen (Wisch¬
oder Kappzaum ) versehen sein.

Hengste und bösartige Tiere dürfen nur mit starken Lederhalftern und
Gebiß oder mit Kappzäumen auf den Markt gebracht werden.

Bissige Pferde müssen mit einem Beißkörbe versehen sein.
8 2. Zum Anbinden (Anhängen ) der Tiere dürfen nur starke, haltbare

Stricke verwendet werden.
Das Anhängen von Tieren an den rückwärtigen Teil eines Wagens,

sowie die Zusammenkoppelung von mehr als vier Tieren in einer Reihe ist
nicht gestattet.

8 3 . Alle Personen , welche Tiere zu Markt bringen , sind verpflichtet , die
Amtsorgane , insbesondere den untersuchenden Amtstierarzt und alle in die
Nähe kommenden Personen auf böse Eigenschaften ihrer Tiere (Beißer , Schlager)
aufmerksam zu machen.

8 4 . Der Zu - und Abtrieb der Schlächtertiere und Gebrauchstiere erfolgt
durch besondere , ausdrücklich bezeichnet - Tore.

Die Stallungen Nr . I bis IV und VIII bis X stehen den Marktparteien
nach Maßgabe des vorhandenen Raumes während der Marktzeit für die Ein¬
stellung von Gebrauchstieren zur Verfügung.

Die Stallungen Nr . V , VI und VII dienen zur Einstellung der Schlächter¬
tiere , werden aber während der Marktzeit aus veterinär polizeilichen Rücksichten
unter amtlicher Sperre gehalten.

Für die wegen Seuchen oder Seuchenverdachtes beanständeten Tiere
besteht eine gesonderte Lokalität , wohin dieselben bis zu einer weiteren Verfügung
gebracht werden müssen.

8 5. Auf dem Markte ist links zu fahren , links auszuweichen und rechts
vorzufahren.

Auf der Fahrbahn darf nur nach einer Richtung und nur mit leichten
Wagen gefahren werden.

Das Befahren der Fahrbahn mit Lastwagen ist verboten.
Das plötzliche Anhalten (Parieren ) der Pferde in der Trabbewegung ist

verboten.
Das Erproben der Pferde auf ihre Zugkraft durch Einsperren der Räder

unbeladener Wagen ist nur auf den ungepflasterten Plätzen hinter den Stallungen
Nr . VI und VII , hinter dem Stalle Nr . I und neben dem Stalle Nr . II
gestattet.

8 6. Jede Verunreinigung des Marktes , der Stallungen und der Markt¬
einrichtungen , sofern sich dieselbe nicht aus dem Betriebe notwendig ergibt , ist
verboten.

8 7 . Übertretungen dieser Kundmachung werden nach 8 18 der Markt¬
ordnung für den städtischen Pferdemarkt geahndet.

8 8 . Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft.

«
Zulassung von Heizapparaten System Porges Hygea.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 6. Mai 1908 . M .-
Abt . XIV , 1160,08:

In Erledigung des Ansuchens des Herrn Fritz M ö g l e, XL ., Handels¬
kai 50 , wird die Verwendung der Heizapparate System Porges Hygea zum
Ansheizen von Neubauten und überhaupt von feuchten Räumen im Wiener
Gemeindcgebicte auch bei Nachtzeit unter folgenden Bedingungen zugelassen:

1 . Jeder einzelne Apparat ist zur Abfuhr der Verbrennungsgase durch
ein eigenes Rohrsystem mit einem Rauchschlote oder mit der freien Luft zu
verbinden.

2 . Die Ausmündungsöffnung des Rohrsystems ist tunlichst hoch anzu¬
bringen.

3. Im Bedarfsfälle ist die Ausmündungsöffnung vor Gegenströmung
und Wind durch eine entsprechende Vorrichtung zu schützen.

Im übrigen haben die in der Magistrats -Kundmachung vom 19 . April
1894 , Z . 1527 ex 1893 (abgedruckt im Amtsblatte der Stadt Wien Nr . 45
ex 1894 , Beilage „ Verordnungen und Entscheidungen " Nr . V) in den Punkten 3,
4 , 5 und 6 angeführten Bestimmungen auch auf den Heizapparat Hygea An¬
wendung zu finden.

Der beigebrachte Prospekt wird dem Stadtbauamte zur Verwahrung
übermittelt.

Bestimmungen für die gewerbemäyige Vermittlung
vo » Ammeustellen.

Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit
dem Minister des Innern vom 7. Mai 1908 , mit welcher be¬
sondere Bestimmungen für die gewerbemäßige Vermittlung von
Ammeustellen erlassen werden . (N .-G .-Bl . Nr . 96) :

Auf Grund des 8 54 , Absatz 1, der Gewerbeordnung wird verordnet
wie folgt:

8 1-
Jeder Inhaber eines konzessionierten Dienst - und Stellcnvermittlungs-

gewerbcs , der nach seiner Konzession zur Vermittlung von Ammenstellen be¬
rechtigt ist, hat außer den Vorschriften der Ministerial -Vcrordnung vom
6. August 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 197 , betreffend die Führung der Bücher der
konzessionierten Dienst - und Stcllenvermittlungsgewcrbe sowie die polizeiliche
Kontrolle dieser Gewerbe , auch nachstehende in den 88 2 und 3 enthaltene
Bestimmungen zu beachten.

8 2.
Der Kouzessionsinhabcr darf nur solche Ammen in Vormerkung nehmen,

welche durch ein ärztliches Zeugnis dartun , daß sic gesund und insbesondere
zum Ammendienste geeignet sind.

Daß dieser Nachweis erbracht wurde , ist im Geschäftsbuche in einer
hiefür vorgesehenen besonderen Rubrik ersichtlich zu machen.

Unmittelbar vor Abgabe einer Amme an die Partei ist eine neue ärztliche
Untersuchung der Amme zu veranlassen und der ärztliche Befund der Partei
auszufolgen.

8 3.
Der Konzessionsinhaber darf nur solche Ammen behufs Vermittlung

vormerken , die durch ein Zeugnis der Heimatsgemeinde Nachweisen, daß sie
ihr eigenes Kind in entsprechender und die ausreichende Ernährung und Pflege
sicherstellenden Weise untergebracht haben.
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8 4.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auch auf die Ausübung be¬

reits erworbener Konzessionen , soweit dieselben zur Vermittlung von Ammen¬
stellen berechtigen , Anwendung.

8 5.
Diese Verordnung tritt mir dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft

8 .
Bestimmungen für die gewerbemäßige Vermittlung
von Dienst - und Arbeitsstellen nach dem Auslande.

Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit
den Ministern des Innern und der Justiz vom 7. Mai 1908,
mit welcher besondere Bestimmungen sür die gewerbemäßige
Vermittlung von Dienst - und Arbeitsstellen nach dem Auslande
erlassen werden . (R .-G .-Bl . Nr . 97 ) :

Auf Grund des H 21 0, Absatz 6, und des Z 54 , Absatz 1, der Gewerbe¬
ordnung wird verordnet wie folgt:

8 1.
Für die Erlangung der Konzession zur Vermittlung von Stellen und

Dienstplätzen nach dem Auslände wird nebst den im Z 21 a der Gewerbe¬
ordnung vorgezeichneten Bedingungen erfordert , daß der Bewerber ein von der
zuständigen landesfürstlichen Polizei - , beziehungsweise politischen Bezirks¬
behörde bestätigtes Zeugnis über eine zur Ausübung der angesuchten Konzession
befähigende und in jeder Beziehung unbeanständet gebliebene Praktische Ver¬
wendung vorweist.

Überdies wird für die Erlangung der Konzession erfordert , daß sie in
einem Orte , wo eine politische Bezirks - oder landesfürstliche Polizeibehörde
ihren Sitz hat , ausgeübt werde.

8 2.
Jeder Inhaber eines konzessionierten Dienst - und Stellenvermittlungs¬

gewerbes , der nach seiner Konzession zur Vermittlung von Dienst - und Arbeits¬
stellen nach dem Auslände berechtigt ist, hat außer den Vorschriften der
Ministerial -Verordnung vom 6. August 1907 , N .-G .-Bl . Nr . 197 , betreffend die
Führung der Bücher der konzessionierten Dienst - und Stellenvermittlungs¬
gewerbe , sowie die polizeiliche Kontrolle dieser Gewerbe , auch nachstehende in
den ßH 3 bis 7 enthaltene Bestimmungen zu beachten.

8 3-
Die Vermittlung von Stellen und Dienstplätzen nach dem Auslande für

Personen unter 18 Jahren darf , gleichviel , ob sie unter Vormundschaft oder
unter väterlicher Gewalt stehen , nur bei nachgewiesener Zustimmung des
Vormundschaftsgerichtes erfolgen . Die Zustimmung des Gerichtes muß ein¬
geholt werden und vorliegen , bevor die Vermittlung übernommen wird.

Bei Vermittlungen nach dem Auslande sind die dienst - oder stellen¬
suchenden Personen über den Namen und Wohnort des Dienst - oder Arbeit¬
gebers , über den Ort und die Art der zu leistenden Arbeit und über die Reise
nach dem Arbeitsorte genau aufzuklären.

Vermittlungen von Stellen und Dienstplätzen nach dem Auslande , bei
welchen zwischen dem Arbeitnehmer und dem Vermittler lediglich mündliche
Vereinbarungen getroffen werden , darf der Vermittler nur auf Grund und
nach Maßgabe der von bestimmten Arbeitgebern schriftlich erhaltenen Ber-
mittlungsaufträge vornehmen.

8 6.
Dem Konzesfionsinbaber ist es untersagt , Vertragsabschlüsse nach dem

Auslande zu vermitteln , durch welche die dienst - oder stellensuchcnde Person
sich mit den Einwanderungsgesetzen des betreffenden fremden Staates in
Widerspruch setzen würde.

8 7.
Dem Konzessionsinhaber ist es untersagt , öffentlich oder durch Ver¬

breitung von Schriften und Druckwerken zur Auswanderung aufzufordern
oder anzueifern oder hiezu durch andere auffordern oder aneifern zu lassen.

8 8.
Die Konzession sür die Vermittlung von Stellm und Dienstplätzen nach

dem Auslande ist in der Regel nur auf Widerruf zu erteilen.

8 9-
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auch auf die Ausübung be¬

reits erworbener Konzessionen , soweit sie zur Vermittlung von Stellen und
Dienstplätzen nach dem Auslande berechtigen , Anwendung.

8 10.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.

EhefähigkeitszeugniS , Verweigerung der Aus¬
stellung auf (Srund des K « 2 a . b. (S B.

Das magistratische Bezirksamt für den V. Bezirk hat zur Zahl 13662
über das Ansuchen der Th . L. (römisch -katholisch, ledig , zuständig nach Wien)
um Ausstellung eines Ehefähigkeits -Zeugnisses behufs ihrer Verehelichung in
Ungarn mit dem ungarischen Staatsbürger F . F . (römisch -katholisch, dessen in
.Ungarn geschlossene Ehe durch den rechtskräftigen Spruch des ungarischen
Gerichtes getrennt worden ist) entschieden , daß dem magistratischen Bezirksamte
für den V . Bezirk zwar kein Hindernis bekannt ist, welches nach der für Th . L.,
als österreichische Staatsbürgerin maßgebenden österreichischen Gesetzgebung
ihrer persönlichen Ehcfähigkcit entgegcnsteht , daß jedoch das Bezirksamt die
Ausstellung des angcsuchten Ehefähigkeitszeugnisses zum Zwecke ihrer Ver¬
ehelichung in Ungarn mit dem erwähnten Bräutigan , auf Grund der U 62
und 4 a. b . G .-B . zu verweigern findet , da bezüglich des F . F . das Ehe¬
hindernis des bestehenden Ehcbandes vorliegt und Gesuchstellerin selbst auch in
Handlungen und Geschäften , die sie außerhalb des österreichischen Staats¬
gebietes vornimmt , an die österreichischen Gesetze gebuuden ist, soweit als ihre
persönliche Fähigkeit , sie zu unternehmen , dadurch eingeschränkt wird.

Dem gegen diese Entscheidung eingebrachten Rekurse hat die k. k. n .-ö.
Statthalterei mit Zahl III -1283 vom 7 . Mai 1908 Folge gegeben und die
Ausstellung des angestrebten Zeugnisses mit der Begründung angeordnet , daß
die k. k. n .-ö. Statthaltcrei von der Anschauung ausgeht , ein Ehehindernis
liege gegen die beabsichtigte Eheschließung nicht vor.

Insbesondere hat die k. k. Statihalterei die der angefochtenen Entt
scheidung zugrunde liegende Annahme , daß der abzuschließenden Ehe zufolge
des Z 111 a. b . G .-B . das Ehehindernis des bestehenden Ehebandes nach
8 62 a. b. G .-B . aus Seite des Bräutigams entgegenstche , nicht für zutreffend
gehalten , weil cs sich bei der ersten Ehe des Bräutigams , der nach dem vor¬
liegenden Gemeindezeugnissc vom 7. März 1908 die Zuständigkeit in L. (Ungarn)
ursprünglich geerbt hat und noch besitzt, also niemals österreichischer Staats¬
bürger war , um eine im Auslande (Ungarn ) geschlossene Ehe von Ausländem
handelt , welche Ehe durch den rechtskräftigen Spruch des kompetenten aus¬
ländischen (ungarischen ) Gerichtes getrennt wurde , auf welche Ehe aber nach
den Grundsätzen des internationalen Rechtes die bezogenen Bestimmungen des
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nicht anzuwenden sind.

I « .
(Setverberechtliche Behandlung des Stechviehhandels.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem an alle Bezirks¬
hauptmannschaften und die Stadträte Waidhofen a . d. Abbs
und Wiener -Neustadt gerichteten Rund -Erlasse vom 15 . Mai
1908 , Z . I a-1887 (M . Abt . XVII , 2921 , Normalienblatt des
Magistrates Nr . 51 ) folgendes eröffnet:

Unter „ Biehhandel " wird allgemein der Handel mit lebendem Vieh ver¬
standen . Es ist kaum anzunchmen , daß irgend jemand unter diesem Handel den
Verkauf von geschlachtetem Vieh oder von Teilen eines getöteten Stückes , also
von „ Fleisch " begreift ; noch weniger , daß der Betrieb auch die gewerbemäßige
Tötung von Tieren in sich schließe.

Ganz anders steht es mit der Deutung der Bezeichnung des Betriebes
„Stechviehhandel ".

In neuerer Zeit haben die Gewerbebehördm die dem Worte vollkommen
entsprechende Auffassung angenommen , daß unter „ Stechviehhandel " lediglich
der Handel  mit Stechvieh zu verstehen sei, wobei allerdings nicht zwischen
lebendem oder fremdgestochenem Vieh , beziehungsweise zerteilten Viehstücken
unterschieden wird.

Jedenfalls verstehen die Gewerbebehörden unter dem bezeichnet«» Gewerbe
nicht auch die gewerbsmäßige Tötung von Stechvieh ; mit Recht , da diese
Tätigkeit in das handwerksmäßige Fleischergewerbe fällt . Anders ist es in
weiten Kreisen der Bevölkerung Niederösterrcichs . Hier wird die gewerbsmäßige
Tötung von Stechvieh als ein Teil des „ Stcchviehhandels " angesehen . Diese
verschiedenartige Begriffsbestimmung führt bei Gewerbeanmeldungen nicht selten
zu Mißverständnissen , die oft bedauerliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Anmeldung erfolgt im Sinne der weiteren Begriffsbestimmung und
wird , insbesondere , wenn kein Befähigungsnachweis bcigebracht wird , im
richtigen , engeren Sinne zur Kenntnis genommen.

Danach ergeben sich später Strasamtshandlungen wegen unbefugten
Fleischereibetriebes und die zwangsweise Einstellung des oft durch Jahre bona
Lcls unbeanständet ausgeübten Gewerbes.

Die Gewcrbebehörden werden daher angewiesen , in allen Anmeldungs-
fällen sicherzustellen , um welchen Gewerbebetrieb es sich handelt und dies wo¬
möglich protokollarisch festzulegcn.

Auch die Unterscheidung , ob nnr lebendes oder auch gestochenes Vieh
gehandelt werden soll, dürfte sich aus gewerbe - und veterinärpolizeilichen
Gründen empfehlen.

Um das Gewerbe im Gewerbeschein Präzise zu bezeichnen , wird es sich
empfehlen , folgende Bezeichnungen zu wählen:

Handel mit lebendem Stechvieh ; mit totem Stechvieh unter Ausschluß
des Biehstechens ; mit Fleisch unter Ausschluß jeder dem Fleischhauer - und

2
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Viehstechergewerbevorbehaltenen Tätigkeit ; Biehstechergewerbe. Es wird dienlich
sein, im Amtsblatts und auf Amtstagen , eventuell auch in Erlässen an die
einschlägigen Genossenschaftenbelehrend zu wirken.

11 .
Gift -Verschleiß.

Zufolge Erlasses des magistratischen Bezirksamtes für den VII . Bezirk
vom 18. Mai 1908, M . B . A. VII , 16240/08 , wurde der offenen Handels¬
gesellschaft Riedel LSoelch  die Konzession für den Gift -Verschleiß mit
dem Standorte VII ., Westbahnstraße 54, unter gleichzeitiger Genehmigung des
Herrn Leopold Baier  als verantwortlichen Geschäftsleiters gegen genaue Ein¬
haltung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen verliehen. Diese Konzession
wurde zur Zahl 1699/ü in das Gewerberegister eingetragen ; die Besteuerung
wurde zur Kataster-Zahl 11326/VII eingeleitet.

12 .
Haus - und Betriebs Ordnung für das Zentral

Pferdeschlachthaus der Stadt Wien.
Genehmigt mit beim Beschlüsse des Gemeinderats-Ausschusses
für Approvisionierung vom 7. November 1907; hinsichtlich der
Gebühren festgesetzt mit dem Gemeinderats-Beschlusse vom
29. November 1907, Pr .-Z. 14338, und genehmigt mit dem
Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 22. Mai 1908,

Z. X a-1223/8. (M.-Abt. IX, 1970/08) :
H 1 . Im Zentral -Pferdeschlachthause dürfen nur Einhufer geschlachtet

werden.
Z 2. Das Schlachthaus wird für den Schlachtbetrieb an Wochen- und

Feiertagen geöffnet:
vom 1. April bis 30. September um 5 Uhr morgens;
in der übrigen Zeit des Jahres um 6 Uhr morgens.

Das Schlachthaus wird geschlossen:
an Feiertagen um 12 Uhr mittags;
an den übrigen Tagen um 6 Uhr abends.

Das Schlachthaus bleibt geschlossen:
an allen Sonntagen;
am Ostermontage;
am Pfingstmontage und
am Christtage.

Das Einschlagen hat an allen Betriebstagen spätestens zwei Stunden
vor Schluß des Schlachthauses zu erfolgen.

Die Schließung des Schlachthauses wird eine Viertelstunde vorher durch
dreimaliges Läuten angezeigt.

Der Aufenthalt im geschlossenenSchlachthause, sowie der Eintritt vor
Öffnung oder nach Schließung des Schlachthauses ist nur mit Bewilligung der
Schlachthausleitung gestattet.

Die Vornahme von Notschlachtungenund das Aufarbeiten notgeschlachteter
Tiere ist an die Betriebszeit nicht gebunden.

Das Schlachthaus darf nur durch die Tore betreten und verlassen
werden; das Übersteigen der Einfriedungen ist verboten.

ß 3. Der Eintritt in das Schlachthaus ist nur solchen Personen gestattet,
welche in dem Schlachthause ein mit dessen Bestimmung im Zusammenhangs
stehendes Geschäft zu besorgen haben.

Andere Personen bedürfen zum Eintritte einer Bewilligung der Schlacht¬
hausleitung.

Hilfsarbeiter , welche nicht im Dienste eines Pferdefleischhauers stehen,
müssen mit einer zur Vornahme von Hilfsarbeiten berechtigenden Legitimation
der Pferdefleischhauer-Genossenschaft versehen sein.

8 4. Der Magistrat kann klüglich bestimmter Kategorien von Personen
die Anmeldepflicht bei der Schlachthausleitung vorschreiben.

8 5. Der Eintritt in das Schlachthaus ist verboten:
a) Kindern unter dem 15. Lebensjahre;
b) Personen , für welche der Aufenthalt im Schlachthause mit besonderer

Gefahr verbunden ist;
o) unreinlich gekleideten Personen;
<i) Personen, die trunken oder mit ansteckenden oder ekelerregenden Krank¬

heiten behaftet sind;
o) Personen, über welche das Schlachthausverbot verhängt worden ist.

8 6. Personen, welche dem Schlachthauspersonale nicht bekannt find,
haben sich über die Notwendigkeit ihres Aufenthaltes im Schlachthause auszu¬
weisen. In zweifelhaften Fällen entscheidetdie Schlachthausleitung.

Z 7. Personen, welche das Schlachthaus unberechtigt betreten haben,
können durch die Schlachthausleitung aus dem Schlachthause gewiesen werden.

Die Schlachthausleitung kann die ein- und austretenden Personen ver¬
halten, sich über den berechtigten Besitz der von ihnen getragenen oder auf
Fuhrwerken geführten Gegenstände auszuweisen. ^

8 8. Jedermann ist während des Aufenthaltes im Schlachthause ver¬
pflichtet, sich anständig zu benehmen, den Anordnungen der behördlichen

Organe Folge zu leisten und alles zu vermeiden, was die körperlicheSicher¬
heit der im Schlachthause verkehrendenPersonen und der in ihm untergebrachten
Tiere gefährden kann. , . .

8 9. Das müßige Beisammenstehen von Gehilfen, Lehrlingen und
anderen im Schlachthaus- beschäftigten Personen, sowie das zwecklose
Umherwandeln und Verweilen über die Zeit der Beschäftigung ist verboten.

8 10. Jede Art von Hausieren im Schlachthaus- ist verboten,
tz I I . Unreine oder mit faulenden Gegenständen beladene Wagen werden

in das Schlachthaus nicht eingelassen.
Im Schlachthaus- darf nur im Schritte gefahren werden.
Die Wagen sind nach Anweisung der L-chlachthausleitung aufzustellen.

Durch die Aufstellung darf der Verkehr nicht beeinträchtigt werden.
Für die Beaufsichtigung der Wagen und Bespannungen haben die Par¬

teien selbst zu sorgen.
8 12. Hunde dürfen in das Schlachthaus nur mttgebracht werden,

wenn sie als Zughunde eingespannt und mit beißsicheren Maulkörben ver¬
sehen sind.

Die zu den Fuhrwerken gehörigen Zugpferde und Zughunde dürfen
während des Aufenthaltes der Wagen nur init Bewilligung der Schlachthaus¬
leitung in die Schlachthausstallungen eingestellt werden ; sie sind sicher zu be-
festigen.

Die Gefahr der Beschädigung dieser Tiere, sowie die Haftung für Be¬
schädigungen durch sie trägt der Einsteller.

8 13. Das Einführen und Abladen von Futter und Streu ist nur bei
Tageslicht gestattet. ^ ,

Futter und Streumaterialien dürfen aus dem Schlachthause nicht weg¬
gebracht werden. . . . '

8 14. Ohne Biehpässe oder ohne jene Begleitscheine, die nach den
jeweiligen Vorschriften die Stelle von Viehpässen vertreten, dürfen Schlacht¬
tiere in das Schlachthaus nicht eingebracht werden.

Diese Viehpässe und Begleitscheinesind bei der Schlachthausleitung ab¬
zugeben.

Für notgeschlachtcteoder notzuschlachtende Tiere können diese Beleg-
nachträglich beigebracht werden. ^ , , , . .

Die in das Schlachthaus eingebrachten Tiere sind sofort beim Elntriebe
zur tierärztlichen Untersuchung vorzuführen.

8 15. Die Einstallung der Schlachttiere (Anweisung der Stallungen ) hat
nach Weisung der Schlachthausleitung zu erfolgen.

Sicherheitsgesährliche Tiere sind sofort zu schlachten, wenn sie nicht m
einer sicheren Weise untergebracht werden können.

Bor dem Eintriebe in die Stallungen und bei nicht eingestallten
Tieren vor dem Eintriebe in die Schlachthallen sind die Hufeisen abzu¬
nehmen. ^ ^ ,

In den Stallungen sind die Tiere entsprechend anzuhängen. Die erfor¬
derlichen Halfter (Ketten, Stricke) sind in entsprechendemZustande von den
Parteien beizustellen. . , ^ ^ ..

Sofort nach der Einstallung sind die Tiere in haltbarer Weise mit
einem den Namen des Eigentümers deutlich ausdrückenden Märkzeichen und
einem den Einstellungstag bezeichnenden Zeitstempel zu versehen. Der Namens¬
stempel ist vom Tiereigentümer beizustellen und hat in einem Märkeisen mit
8 em hohen und entsprechendbreiten Buchstaben zu bestehen.

8 16. Verendete Tiere dürfen in das Schlachthaus nicht gebracht
werden. ^

Im Schlachthause verendete Tiere werden dem Wascnmeister übergeben.
Jede Manipulation an verendeten Tieren ist verboten.

8 17. Die zur Schlachtung eingebrachten Tiere dürfen aus dem Schlacht¬
hause nicht mehr fortgebrackt werden. ,

8 18. Die im Schlachthause eingestellten Tiere müssen innerhalb
24 Stunden mindestens einmal gefüttert und getränkt werden, widrigens dies
unbeschadet der Anwendung der Strafbestimmungen von amlswegen auf
Kosten des Viehbesitzers besorgt wird.

8 19. Das Einstreuen und die Reinigung der Stallungen wird von der
Jemeinde besorgt. ,

Der Dünger wird ausschließlichauf Rechnung der Gemeinde verwertet.
8 20. Die Schlachthausräume und die Schlachthauseinrichtungen sind

mit Schonung und Sorgfalt und nur zu dem Zwecke, für den sie bestimmt
sind, zu benützen.

Allen auf deren Benützung bezüglichen Anordnungen der Schlachthaus¬
leitung ist Folge zu leisten. ^

Das Anschlägen von Kundmachungen und anderen Verlautbarungen rst
nur mit Zustimmung der Schlachthausleitunz gestattet.

Das Beschreiben und Bekritzeln der Wände, Tore u. s. w. ist verboten.
8 21. Alles, was geeignet ist, die genügende Ausnützung des Schlacht¬

hauses zu behindern, ist verboten. Hiezu gehört insbesondere jede ungebührliche
Verzögerung der Arbeit in den Schlachträumen . Die Schlachthausleitunz ist
berechtigt, die zur Einhaltung dieser Bestimmung notwendigen Verfügungen

zu treffen.^ ist d^Z Liegenlassen von Häuten , Füßen , sowie
jeder Art von Abfällen verboten und das Hängenlassen von Fleisch nur insoweit
gestattet, als es zur Abkühlung vor dem Einbringen in d,e Kühlräume des
Schlachthauses notwendig ist. . . .

8 22. Die Zuweisung der Schlachtstellen m den Schlachtraumen erfolgt
nach der Reihenfolge der Bewerbung.

Keine Partei erwirbt durch die ein- oder mehrmalige Zuweisung einer
Schlachtstelle in den Hallen, eines Stalles , eines Wagenaufstellungsplatzes,
eines Bodenraumes oder irgend eines Raumes im Schlachthause das Recht
der wiederholten oder dauernden Benützung oder der Reservierung.
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8 23 . Im Schlachthaus - muß möglichste Reinhaltung beobachtet werden.
Es ist daher jeder Vorgang verboten , der gegen Reinhaltung verstößt.

Die Verunreinigung der Aborte ist verboten.
Die Parteien sind verpflichtet , die von ihnen benützten Räume und die

in denselben besindlichen Einrichtungsgcgcnständc und Geräte nach Beendigung
der Arbeit zu reinigen . Die Schlachträumc sind auch während der Arbeit rein
zu halten.

Die Reinigungsarbciten werden im Falle der Unterlassung unbeschadet
der Anwendung der Strafbestimmungen von amtswegeu auf Kosten der Ver¬
pflichteten vorgenommen.

8 24 . Das Rauchen ist in allen Stallungen , Schlachträumen , Magazinen,
Höfen , Böden und Kellern verboten.

Das Betreten der Bodenräume ist nur bei Tageslicht gestattet.
Die Stallungen dürfen nur mit genügend versorgtem Lichte betreten

werden.
8 25 . Jedes unnötige Schreien bei dem Zutriebe , sowie der Schlachtung

und Aufarbeitung ist zu vermeiden.
8 26 . Die im Schlachthause verkehrenden Personen hasten für die von

ihnen , ihren Bediensteten oder ihren Tieren verursachten Schäden.
8 27 . Die Gemeinde übernimmt für die in das Schlachthaus gebrachten

Tiere und Gegenstände keinerlei Haftung.
8 28 . Die Schlachtung der Tiere hat unmittelbar nach dem Eintriebe in

die Schlachlräume mit Vermeidung jeder Tierquälerei zu erfolgen.
Die Tiere müssen vor der Schlachtung mit einer Augenblende versehen

und , bevor ihnen das Blut entzogen wird , durch Stirnschlag vollständig be¬
täubt werden.

8 29 . Beim Schlachten und Arbeiten dürfen nur Physisch hiezu geeignete
und entsprechend geübte Personen verwendet werden.

8 30 . Bei der Schlachtung »und Aufarbeitung dürfen nur zweckent¬
sprechende , reine Geräte verwendet werden.

8 81 . Bei der Vieh - und Fleischbeschau wird nach den geltenden Be¬
stimmungen vorgegangen . Der Schlachthausleitung steht es zu, bei Bedenken
gegen das lebende Vieh Ort und Zeit der Schlachtung zu bestimmen . Vor der
sanitätspolizeilichen Freigabe steht den Eigentümern keinerlei Verfügungsrecht
über das Fleisch und die übrigen Schlachtungsprodukte zu.

Jede Manipulation , welche geeignet ist, das Ergebnis der Untersuchung
zu beeinflussen , ist verboten Insbesondere ist die Entfernung einzelner Teile
und die nicht mit der gewerblichen Aufarbeitung verbundene Verstümmelung
irgend eines Teiles vor der Beschau verboten.

Ersichtlich kranke Organe dürfen nicht angeschnitten werden.
Die Schlächter sind verpflichtet , sämtliche Schlachtungsprodukle behufs

Untersuchung derart zu verwahren , daß sic die Zusammengehörigkeit aller
Teile eines jeden Schlachtticres in glaubwürdiger Weise zu ermitteln imstande
sind, ferner jede zur Erreichung des Zweckes der Untersuchung notwendige
manuelle Beihilfe zu leisten und jede demselben Zwecke dienende notwendige
Auskunft zu erteilen.

Bei Notschlachtungcn und in anderen zweifelhaften Fällen wird die
Beschau nur bei Tageslicht vorgenommen.

In strittigen Fällen sanitärer oder veterinärpolizeilicher Natur entscheidet
in der Regel der Schlachthausleiter ; der Partei steht es jedoch frei , bei der
PeterinäramtS -Direktion um eine Überprüfung anzusuchen . Im letzteren Falle
obliegt der Partei die Bezahlung der von der Gemeinde normierten Ent¬
fernungsgebühren . Für die in diesem Falle erwachsenden Verzögerungen und
Schäden übernimmt die Gemeinde keine Haftung.

Die zum Genüsse geeigneten Flcischteile erhalten einen Bcschaustempel
in blauer Farbe von folgender Form:

8 32 . Personen , welche mit kranken Verteilen in Berührung gekommen
sind, müssen Hände , Arme , Beschnhung und Werkzeuge reinigen.

8 33 . Das bei den Schlachtungen sich ergebende Blut , sowie Magcn-
nnd Darminhalt und Schlachtungsabfälle überhaupt dürfen nicht in die Kanäle
entleert werden.

Die Magen und Gedärme sind auf dem Düngerhofe zu entleere » .
Die auf den Düngerhof überführtcn Abfälle werden ausschließlich auf

Rechnung der Gemeinde verwertet.
Das Blut ist in undurchlässigen Gefäßen aufzufangen und auf geeignete

Weise zu entfernen.
Der Transport von feuchten Gegenständen in durchlässigen Behältern ist

verboten.

8 34 . Das Arbeiten , sowie das Verweilen im Schlachthause in be¬
schmutzter Kleidung , mit vollkommen oder teilweise entblößtem Oberkörper ist
verboten.

Im übrigen gelten die für den Transport von Fleisch erlassenen allge¬
meinen Bestimmungen auch für das Gebiet des Schlachthauses.

Das Verlassen des Schlachthauses in beschmutzten , insbesondere blutigen
Kleidern ist verboten.

8 35 . Die Schlachtgcbühr beträgt für das Stück Einhufer 2 L.
Für das Einstallen über die Dauer von sieben Tagen ist Pro Tag und

Stück eine Gebühr von 20 ü zu entrichten.
Die Gemeinde übernimmt ohne weiteres Entgelt die Versicherung der

eingebrachten Tiere gegen Feuersgefahr , und wird im Falle eines Brand-
schadcns dem Eigentümer » ach Maßgabe der von der Versichei ungsunlernehmung
bezahlten Entschädigungssumme Ersatz geleistet.

Die Schlacht - und Stallgebühren sind innerhalb jener Woche , in welcher
die Schlachtung stattgefunden hat , zu bezahlen.

8 36 . Die Vorschriften dieser Haus - und Betriebs -Ordnung finden
sinngemäß auch auf diejenigen Parteien Anwendung , die zur Ausübung einer
mit dem Schlachthausbelriebe zusammenhängenden Tätigkeit im Schlachthause
eingemietet sind.

Diese Mietparteien sind verpflichtet , der Schlachthausleitung und deren
Organen jederzeit Eintritt und Nachschau in den gemieteten Räumen zu er¬
möglichen.

8 37 . Übertretungen dieser Haus - und Betriebs -Ordnung werden , wenn
sie nicht schon durch das Strafgesetz oder anderweitige gesetzlicheBestimmungen
mit Strafe bedroht sind, auf Grund der 88 100 und 101 des Wiener Ge-
meindestatntes mit Geldstrafen bis znm Betrage von 106 X oder mit
Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

Außerdem können Personen , welche die Ordnung im Schlachthausc
stören , Unfug treiben oder den Anordnungen der Schlachthausorganc nicht
Folge leisten, durch die Schlachtyausleitung aus dem Schlachthause verwiesen
werden.

In schweren Fällen , sowie bei wiederholter Übertretung dieser Haus¬
und Betriebs -Ordnung kann vom Magistrate die Ausschließung aus dem
Schlachthausc auf bestimmte Zeit oder auf immer verfügt werden.

8 38 . Diese Hans - und Betriebs -Ordnung tritt mit 22 . Juni 1908
in Kraft.

IS.
Zuweisung und Benützung der Kuhlräume im Zentral

Pferdeschlachthanse der Stadt Wien.
Genehmigt mit dem Beschlüsse des Gemeinderats -Ausschusses

für Approvisionierung vom 7. November 1907 ; hinsichtlich der
Gebühren festgesetzt mit dem Gemeinderats - Beschlüsse vom
29 . November 1907 , Pr .-Z . 14338 , und genehmigt niit dem
Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 22 . Mai 1908
Z . X a -1223/8 . Kundgemacht am 27 . Mai 1908 aä M . Abt . IX,
1971/08:

8 1. Die Zuweisung der Kühlzellen erfolgt durch die Schlachthausleirung
in der Regel auf Zeit , und zwar nach Wahl der Partei auf ein Jahr , auf
Monate oder auf Tage.

Über Ansuchen kann eine Zelle an mehrere Parteien zugewiesen werden;
in diesem Falle haften dieselben solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

Es ist nicht gestattet , ohne Zustimmung der Schlachthausleitung eine Zelle
einer anderen Partei zur Benützung oder Mitbenützung zu überlassen.

Die Schlachthausleitung kann jederzeit an Stelle der bisherigen eine
andere Zelle zuweisen.

8 2 . Die Gebühren sind bei der Schlachthausleitung im vorhinein , und
zwar bei Zuweisung auf ein Jahr in vierteljährigen Raten innerhalb der ersten
drei Tage der Monate Jänner , April , Juli und Oktober , bei Zuweisung auf
Monate oder auf Tage aber ganz zu entrichten.

8 3 . Die Schlachthausleitung kann Kühlzellen auch zur Einlagerung nach
Stück znweiscn ; in diesem Falle ist die Gebühr für jedes einzelne Stück und
pro Tag bei Herausnahme der cingclagcrten Stücke aus den Kühlzellcn zu
entrichte » .

8 4 . Die Gemeinde trägt dafür Sorge , daß die Temperatur im Kühl-
raume nicht über -f- 4» 6 steigt.

8 5 . Bei einer Betriebsstörung , welche die Benützung der Zellen nicht
länger als durch acht aufeinanderfolgende Tage unmöglich macht , wird bei Zu¬
weisung für ein Jahr kein Gebührcnnachlaß gewährt.

In allen übrigen Fällen wird ein der Zeit entsprechender Gebührcn¬
nachlaß eintrclcn.

In keinem Falle ist die Gemeinde Wie » zu einem Schadenersätze ver¬
pflichtet.

8 6 . Die Parteien dürfen ohne Zustimmung der Gemeinde in der Zelle
weder bauliche Veränderungen noch sonstige Herstellungen vornehmen.

Das Aufhängen von Waren auf den Drahtgittern der Wände oder Decken
der Zellen , sowie das Anbringen von Hacken in den Zellen ist untersagt.

Die Parteien haften für alle durch sie oder durch ihr Personale in der
Kühlanlage oder in den Zellen verursachten Beschädigungen.

8 7 . Die Zellen sind stets geschlossen zu halten.
'Das Vorhängeschloß für die Kühlanlage hat der Zellcninhaber selbst bei¬

zustellen.
Die Gemeinde Wien übernimmt keinerlei Haftung für die in den Zellen

aufbewahrten Vorräte und anderen Gegenstände.
2*



52 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. — Nr . 52 , 30 . Juni 1908.

8 8 . Die Zellen sind bei Ablauf der Zeit , für welche sic zugewiesen
wurden , und zwar spätestens am letzten Tage dieser Zeit vollkommen geräumt
und gereinigt der Schlachthansleitnng zur Nerfügung zu stellen, widrigens die
Räumung und Reinigung von amtswegen auf Gefahr und Kosten der Partei
erfolgt.

8 9 . Die Kühlräume sind geöffnet:
a) An Werktagen : von 4 bis 6 Uhr früh , von ' /eil bis 2 Uhr mittags,

von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
b ) An Sonn - und Feiertagen : von 4 bis 6 Uhr früh , von 11 bis 12 Uhr

mittags.
Außer diesen Zeiten ist das Betreten der Kühlräume und der Aufenthalt

in denselben nur ausnahmsweise und nur mit besonderer , für jeden einzelnen
Fall einzuholender Erlaubnis der Schlachthausleitung gestattet.

8 10 . Ungenießbares Fleisch , sowie verdorbene Waren überhaupt , dann
Gedärme , Blut , lose Felle , Haare , alter Talg , altes Fett , Knochen , ferner
Sachen , welche nicht zur Aufbewahrung von Fleischteilen notwendig sind,
Kleidungsstücke und Handwerkzeuge dürfen in der Kühlanlage nicht aufbcwahrt
werden.

Sollten derartige Gegenstände vorgcfunden werden oder bereits cin-
gebrachtc als verdorben sich Herausstellen , so sind dieselben von der Partei zu
entfernen , widrigens die Beseitigung von amtswegen ans Gefahr und Kosten
der Partei erfolgt.

Vorher ist die Partei von dieser Maßregel unter Angabe der Zeit der
Durchführung zu verständigen.

8 11 . Das Salzen und Pökeln von Fleisch ist in allen Räumen der
Kühlhalle verboten . Das Einbringen von derartig znbereitctem Fleische in
diese Räume in gut verschlossenen Gefäßen ist gestattet.

Das Zerteilen der Fleischwaren darf in sämtlichen Räumen der Kühl¬
halle nur mit Messer und Säge geschehen.

8 12 . Die Eingangstüren zu den KUHlräumen sind beim Ein - und Aus¬
tritte sofort zu schließen . Es ist untersagt , selbe durch Unterlagen oder sonstwie
offen zu halten.

Die für den Verkehr bestimmten Gänge dürfen mit keinerlei Gegenständen
belegt und zu keinerlei Arbeiten benützt werden.

Das Einfahren mit Handwagen , sowie das Rauchen ist verboten.
Der Partei ist gestattet , ihr Namenschild an der ihr zugewicsenen Zelle

nach einem bestimmten Muster anzubringcn.
8 13 . Das Fleisch darf nicht früher in die Kühlzcllen gebracht werden,

als bis es auf die Lufttemperatur abgekühlt ist.
8 14 . Jede Verunreinigung der Kühlanlage ist untersagt.
In den Kühlräumen ist die Peinlichste Reinlichkeit zu beobachten.
Die Zellen sind von der Partei zu reinigen , die Reinigung der übrigen

Räume wird von der Schlachthausleitung veranlaßt.
8 15 . Die Parteien dürfen das elektrische Licht nicht eigenmächtig cin-

schalten , sondern sind angewiesen , sich im Bedarfsfälle an das Aufsichtsorgan
in der Kühlanlage zu wenden.

8 16 . Die Parteien sind verpflichtet , der Schlachthausleitung jederzeit
Eintritt und Nachschau in der Zelle zu ermöglichen ; sie sowie ihr Personale
haben den von der Schlachthausleitung aus Orduungsrücksichten getroffenen
Weisungen Folge zu leisten.

§ 17 . Die Benützungsgcbühren betragen:
1. Bei Einlagerung auf Zeit (8 1)

für ein Jahr 70 L;
für einen Monat 18 X;
für einen Tag 80 I,

für den Quadratmeter der Zelle , wobei die Zelle nur als Ganzes über¬
lassen wird;

2 . bei Einlagerung nach Stück (8 3)
für ein Schlachtticr pro Tag 1 X;
für V« Schlachttier pro Tag 30 ü.

8 18 . Parteien , welche sich diesen Bestimmungen nicht fügen , kann durch
die Schlachthausleitung die Zelle ohneweiters entzogen werden.

Die Partei hat in diesem Falle keinen Anspruch auf Verminderung der
Gebühr . Ebenso steht der Schlachthausleitung das Recht zu , der Partei , welche
mit der Gebühr im Rückstände bleibt , die weitere Benützung der Zelle ohne
Einfluß auf Pie Verpflichtung zur Gebührenzahlung zu entziehen.

Die Übertretung der Vorschriften dieser Kundmachung wird nach 88 100
und 101 des Wiener Gemeindcstatutcs vom 24 . Mai 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17,
mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 X oder mit Arreststrafcn bis zu
14 Tagen geahndet.

8 19 . Diese Kundmachung tritt mit 22 . Juni 1908 in Kraft.

14 .
Ilberbcschau des in das Wiener Gcmeindegebiet ein-
geführten Fleisches von Tieren des Pferdcgeschlechtes.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 9. Juni 1908,
M .-Abt . IX , 2088/08:

Das Gesetz vom 6 . Mai 1908 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 84 , betreffend die
Uberbeschau des in die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien angeführten
Fleisches von Einhufern und die dafür zu entrichtende Gebühr / hat folgendenWortlaut:

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogtums Österreich unter der
Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8 1-
Geschlachtete Einhufer , rohes , gepökeltes oder geräuchertes Fleisch oder

Eingeweide von Einhufern , ferner Fleischwaren , die daraus hergestellt oder
damit vermengt sind, müsse» bei der Einfuhr nach Wien , wenn sie im rohen
oder zubereiteten Zustande feilgeboten , beziehungsweise verkauft werden sollen,
vorher an den vom Magistrate bestimmten Orten zur Überbeschau gebracht
werden.

8 2.
Die bei der Überbeschau zum Genüsse tauglich befundenen Waren erhalten

den amtlichen Beschaustempel.
8 s.

Bei der Überbeschau sind die nach den bestehenden Vorschriften am Orte
der Schlachtung ausgestellten Beschauscheine vorzuweisen.

8 4.
Für die Überbeschau ist an die Gemeinde Wien eine Gebühr bis zum

Höchstbetragc von 2 ü für das Kilogramm zu entrichten . Die beschaute Ware
haftet für diese Gebühr.

Übertretungen der Bestimmungen dieses Gesetzes werden , insofern sie nicht
nach dem allgemeinen Strafgesetze zu ahnden sind , nach der Ministerial - Ver-
ordnung vom 30 . September 1857 , R .-G .-Bl . Nr . 198 , bestraft.

8 6.-
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Eröffnung des Zentral -Pferdeschlacht-

hauses der Stadt Wien in Wirksamkeit.

8 7.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Mein Minister des Innern und

Mein Ackcrbauminister beauftragt.
Behufs Durchführung dieses Gesetzes werden hiemit folgende Anordnungen

getroffen:
1. Die Überbeschau erfolgt ausschließlich im Zcntral -Pferdeschlachthause

im X . Bezirke , Schober -Platz 1, und findet an den Tagen und zu den Stunden
statt , an welchen dieses Schlachthaus geöffnet ist.

Das Schlachthaus wird an Wochen - und Feiertagen geöffnet:
Vom 1. April bis 80 . September um 5 Uhr morgens;
in der̂ übrigcn Zeit des Jahres um 6 Uhr morgens.
Das Schlachthaus wird geschlossen:
An Feiertagen um 12 Uhr mittags;
an den übrigen Tagen um 6 Uhr abends.
Das Schlachthaus bleibt geschlossen:
An allen Sonntagen , am Ostermontage , am Pfingstmontage und am

Christtagc.
2 . Die Waren sind nach dem Einlangen in Wien auf dem kürzesten Wege

und ohne Aufenthalt an die Überbeschaustelle zu bringen.
Waren , die außer der in Punkt 1 angegebenen Zeit cinlangen , werden

im Zentral -Pferdeschlachthause bis zum nächsten Beschautage auf Gefahr und
Kosten der Partei in Verwahrung genommen.

3 . Ohne vorschriftsmäßige , am Orte der Schlachtung ausgestellte Beschau-
schcinc in das Zentral -Pferdeschlachthaus gebrachte Waren bleiben , sofern sie
nicht sofort als gcnußunfähig erkannt werden , bis zur Behebung des Anstandes
im Schlachthause aus Gefahr und Kosten der Partei in Verwahrung.

4 . Die Gebühr für die Überbeschau ist zufolge Gemeinderats -Beschlusses
vom 5. Juni 1908 , Pr .-Z . 8829 , mit 2 ü für das Kilogramm festgesetzt. Die
Gebühr wird nach dem durch eine amtliche Abwage ermittelten Gewichte be¬
messen. Für genußuntauglich erklärte Ware und für Bruchteile eines Kilo¬
grammes ist keine Gebühr zu entrichten.

Die Gebühr ist bei der Zahlstelle des Zentral -Pferdeschlachthauses zu
erlegen.

5 . Aus dem Schlachthause dürfen die Waren erst nach Bezahlung der
Ubcrbeschaugebtthr und nach Aufdruck des Beschaustempels entfernt werden.

Der Bcschaustempcl wird in blauer Farbe aufgedruckt und hat
folgende Form:

6 . Übertretungen des Gesetzes vom 6. Mai 1908 , L.-G .- und V .-Bl.
Nr . 84 , und dieser Durchführungsbestimmungen werden nach der Ministerial-
Verordnung vom 30 . September 1857 , R .-G .-Bl . Nr . 198 , mit Geld bis zu
200 X , eventuell mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft , insofern sie nicht nach
dem allgemeinen Strafgesetze zu ahnden sind , wobei insbesondere auf 8 399
Strafgesetz aufmerksam gemacht wird:

„Wenn bei einem Gewerbe , welches zum Verkaufe von rohem oder auf
eine Art zubereitetcn oder verkochtem Fleische berechtigt ist, etwas von einem
nicht nach Vorschrift beschauten Viehc verkauft wird , ist die Strafe dieser Über-
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tretung das erste Mal , nebst dem Verluste des nicht beschauten Fleisches oder
des daraus gelösten Geldes , 25 bis 200 fl. ; bei der zweiten Übertretung
ist die Geldstrafe zu verdoppeln ; bei einem dritten Falle soll der Übertreter
seines Gewerbes verlustig und zu einem Gewerbe dieser Art für immer unfähig
erklärt werden.

7 . Diese Kundmachung tritt zugleich mit dem Gesetze vom 6. Mai 1908,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 84 , 'd. i . am 22 . Juni 1908 , dem Tage der Eröffnung
des Zentral -Pferdeschlachthauses , in Kraft.

IS.
Überstunden.

Erlaß des magistratischen Bezirkamtes für den VII . Bezirk
vom 22 . Mai 1908 , M . B .-A . 18282/08 , an die Druckerei - und
Verlags -Aktiengesellschaft R . v. Wald heim,  Josef Eberle k
Komp,  in Wien:

Mit Entscheidung vom l2 . Februar 1908 , Z . I a -740 , hat die k. k. n .-ö
Statthalterei der Druckerei - und Verlags -Aktiengesellschaft vorm . R . v. Wald
heim , Josef Eberle L Komp,  in Wien , die Verlängerung der täglichen
Arbeitsdauer um eine Stunde über die gesetzlich zulässige Arbeitszeit für die
Zeit vom 24 . Februar bis einschließlich 16 . Mai 1908 bewilligt . Dagegen
wurde dem Ansuchen um Bewilligung von Überstunden an 30 aufeinander¬
folgenden Montagen keine Folge gegeben , weil in diesem Falle die Verlängerung
der Arbeitszeit nahezu auf das ganze Jahr verteilt würde und dann von einem
vermehrten Arbeitsbedürfnisse im Sinne des Z 96 a G .-O . nicht gesprochen
werden könnte.

Das k. k. Handelsministerium hat zufolge Erlasses vom 2 . Mai 1908,
Z . 9947 , dem Ministerialrekurse der gedachten Firma gegen die eingangs be¬
zogene Entscheidung der k. k. n .-ö. Statthalterei aus den Gründen derselben
keine Folge gegeben.

1«.
Verpslegskostenerhöhung im Spitale in Miskolez

(Ungarn ).
Note des königl . Ungar . Ministers des Innern vom 23 . Mai

1908 , Z . 7174/18 VII a (M .-Abt . XVIll , 3642/08 ) :
Ich beehre mich zu berichten , daß die tägliche Verpflegsgebühr des öffent¬

lichen Spitales in Miskolcz für das Jahr 1908 auf Grund der an Ort und
Stelle von mir gepflogenen letzten Untersuchung von dem in meiner Zuschrift,
Z . 11797/08 , erwähnten Betrage von 2 L 6 fl auf 2 L 22 ü mit der Wirkung
vom 1. Jänner 1908 erhöht wurde . (Vgl . Amtsblatt Nr . 17 ex 1098,
„Gesetze rc." II , 11 , paZ . 12 .)

oder mehrere Staaten zugewiesen , während die Tätigkeit der Agenten auf
kleinere Gebiete sich erstreckt. Zum Delegierten für Österreich -Ungarn soll ein
gewisser Dr . Fernando Magalhaes  bestimmt sein . Einer der Agenten für
Österreich heißt Dr . Hans Heilborn.

18 .

Warnung vor der Auswanderung nach den Süd¬
staaten von Amerika.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . Mai 1908,
Z . IX - 1579 (M .-A. XVI , 5581/08 ) :

Die Aussichten der Auswanderer in den Südstaatcn der Bereinigten
Staaten von Amerika sind noch immer nicht derart , daß inan den Auswanderern
raten könnte , dahin zu gehen . Die Klagen über das Halten von Einwanderern
in unfreiwilligen , der Sklaverei ähnlichen Dienstverhältnissen (Peonage ) wollen
nicht verstummen und haben sich, wie durch Erhebungen festgestellt wurde , in
einzelnen Fällen auch als stichhaltig erwiesen . Insbesondere sollen c-nzelncin
den SUdstaaten befindliche Unternehmungen durch New -Aorker Arbeits-
vermittlungsbureaus sich Einwanderer zusenden lassen , die bald nach ihrer An¬
kunft gewahr werden , daß sie die Arbeit in den tropischen Sümpfen Floridas
oder in den Terpentinwäldern Alabamas nicht vertragen , und bei derselben
nickt so viel verdienen können , um den Arbeitgebern die Reisevorschüsse abzu¬
zahlen . Es wurden gelegentlich von den Bundesbehörden der Vereinigten
Staaten von Amerika gegen Unternehmer in den Südstaatcn Anklagen wegen
Verletzung des Gesetzes gegen die Sklaverei und das Erzwingen unfreiwilliger
Arbeit erhoben . Doch verteidigten sich die Beschuldigten ,n der Regel damit,
daß ihnen die Gesetze ihres Staates erlaubten , Arbeiter , die bei ihnen verschuldet
wären , eventuell mit Gewalt zurückzuhalten , bis die Schuld gezahlt ist. -ww
aus guter Quelle Verlautbark , werden jährlich 30 .000 Menschen meistens durch
New -Borker Stellungsvermiltlungsbureaux nach den Südstaaten gesendet , ^ n
einem Falle fand sich die New -Iorker Aufsichtsbehörde über die Stellungs-
vermittlungsbureaux veranlaßt , einem der größten Vermittlungsbureaux m
New -Nork ldie Konzession zu entziehen , da den Arbeitsuchenden unwahre Angaben
über die Verhältnisse in den Südstaaten gemacht worden waren . Die betreffenden
Einwanderer waren in den meisten Fällen vermöge ihrer Gesundheitsverhaltnisse
oder ihres jugendlichen Alters nicht geeignet , die von ihnen geforderte schwere
Arbeit zu leisten . Alle mußten sich bei Abschluß des Arbeitsvertrages verpflichten,
so lange zu arbeiten , bis die Gesellschaft , in deren Dienst sie traten , durch
wöchentliche Abzüge vom Arbeitslohn sich für das vorgeschosscne Reisegeld be¬
zahlt gemacht hätte . „ . . . .

Wenn nun ein Arbeiter durch Versagen der Kräfte oder aus anderen
Gründen gezwungen war , die Arbeit aufzugeben , bevor er das Reisegeld zurück¬
bezahlt hatte , machte er sich nach den Gesetzen des Staates Florida zum
Schuldner des Arbeitgebers und wurde je nach der Große seiner Schulden
zur Zwangsarbeit verurteilt . In Reihen aneinander geschmiedet, sollen solche
verschuldete Arbeiter bei Straßenbauten und sonstigen Erdarbeiten verwendet
oder an Farmer bis zum Ende ihrer Strafzeit verdingt worden sem.

17 .
Auswanderung nach Brasilien . Neuregelung des

Kolonisationsdienstes.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 25 . Mai 1908,

Z . IX 1581 (M .-Abt . XVI , 5610/08 ) :
Auf Grund eines Gesetzes vom 19 . April 1907 hat in Brasilien eine

Neuregelung des Kolonisationsdienstes stattgefunden . Durch dieses Gesetz wurde
für die Vereinigten Staaten von Brasilien die Besorgung des Kolonisations¬
dienstes der Bundesregierung im Gegensätze zu den Regierungen der Einzel¬
staaten übertragen . Die Kolonien , welche gegründet werden sollen , sind entweder
Kolonien , welche die Bundesregierung in einzelnen brasilianischen Staaten selbst
gründet , oder Kolonien , welche von den Einzelstaaten im Einverständnisse mit
der Bundesregierung gegründet werden , oder Kolonien , gegründet durch Gesell¬
schaften für Personen - und Gütertransport unter Aufsicht der Bundesregierung,
oder Kolonien , gegründet durch sonstige Gesellschaften und Vereinigungen oder
durch Privatleute , gleichfalls unter Kontrolle der Bundesregierung . Um die
Einwanderung von ackerbautreibenden Einwanderern zu fördern , kann die
Bundesregierung mit Schiffahrtsgesellschaften Verträge abschließen , mit welchen
diese die Einführung solcher Einwanderer gegen Bezahlung des Überfahrtspreises
seitens der brasilianischen Bundesregierung übernehmen . Als Zentral -Behörde
für den Besiedlungsdienst der Bundesregierung der Vereinigten Staaten von
Brasilien wurde eine General -Direktion des Besiedlungsdienstes in Rio de Janeiro
errichtet . Der General -Direktion sind die Einwandererherbergen im Hafen von
Rio de Janeiro und sonstige von der Bundesregierung unterhaltene Einrichtungen
unterstellt , welche den Zweck haben , die Interessen der Einwanderung und
Kolonisierung zu fördern . An der Spitze der General -Direktion steht ein General-
Direktor . Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere auch die Propaganda für
die Auswanderung nach Brasilien und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes
im Auslande . Dem General -Direktor unterstehen Delegierte und Agenten , welche
zur Durchführung der Aufgaben der General -Direktion in das Ausland ent¬
sendet werden . Die Delegierten erhalten für ihre Tätigkeit in der Regel einen

IS.
Warnung vor der Auswanderung nach Sao Paulo

Brasilien ) .)
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 26 . Mai 1903 ,

Z . IX- 1580 (M .-Abt . XVI , 5620/08 ) :
Die Staatsregierung von Sao Paulo hat wie alljährlich auch im Jahre

1907 schon im voraus die Anzahl der Einwanderer bestimmt , für deren Ein¬
führung sie den Schiffahrtsagenturen eine gewisse Summe bezahlt . Die Zahl
sieser Einwanderer ist für das erste Semester 1903 auf 10 .000 Personen fest-
zesetzt. . . .

Die Einwanderer sollen ausschließlich Europäer sein und in irgend einem
europäischen Hafen das Schiff bestiegen haben . , „ » .

Die obgenannte Anzahl von 10 .000 Einwanderern ist dem Umstande
angepaßt , daß die Kaffeeernte 1907/08 ziemlich niedrig geschätzt wird . Die
Mehrzahl der Einwanderer ist für die Kaffecpflanzungen bestimmt . Die Löhne
auf den Kaffeepflanzungen sind aber nicht derart , daß österreichische Auswanderer
bei der ungewohnten Arbeit , dem ungewohnten Klima , sowie bei ihren un
allgemeinen höheren Lebensansprüchen sich Ersparnisse machen könnten.

2 «.

Warnung vor der Auswanderung nach Patagonien.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . Mai 1908,

Z . IX- 1731 (M .-Abt . XVI,25651/08 ) :
Der in Klettenberg in Westfalen sich aufhaltende Johann Pfister  ver.

öffentlich ! in Tiroler Blättern ein Inserat , in welchem er mitteilt , dag Land¬
wirte und Handwerker aller Art , welche Unternehmungsgeist besitzen und über
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ein Kapital von 800 L verfügen , in einem gesunden und schönen Lande in
wenigen Jahren ein größeres Vermögen erwerben können.

Uber diesbezüglich an ihn gerichtete Anfragen teilt er mit , daß dieses
Land Patagonien im Staate Argentinien sei.

Uber die Aussichten der in der Regel kapitalslosen oder kapitalsarmen
österreichischen Auswanderer in Patagonien , ferner darüber , ob sie dort lohnende
Arbeit und ein gutes Fortkommen finden werden , liegen dem Ministerium des
Innern bis jetzt keine Nachrichten vor.

Unter diesen Umstünden muß eindringlichst gewarnt iverden , den Ver¬
sprechungen Psiste  r ' s ohne weiteres Glauben zu schenken und sich von ihm
zur Auswanderung nach Patagonien verleiten zu lassen.

21 .
Eröffnung des Zentrnl -Pferdeschlachthanses in Wien,
X . Bezirk , Schober -Platz I , und Ausdehnung des
Schlachthanszwangcs fnrTiere des Pferdegeschlechtes.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 27 . Mai 1908,
M .-Abt . IX , 1901/08:

Das Zentral -Pferdeschlachthaus im X . Bezirke , Schober -Platz 1, wird am
22 . Juni >908 eröffnet.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat aus diesem Anlässe mit dem Erlasse vom
22 . Mai 1908 , Z . Xa - 1223/8 , folgendes angeordnet:

„Die Statthalterei findet gemäß Z 35 der Gewerbeordnung und mit
Beziehung aus die bereits bestehenden Verordnungen den Schlachthauszwang
hinsichtlich der Thicre des Pferdcgcschlechtcs für das ganze Gebiet der k. I.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien in seinem jeweiligen Umfange auszusprechen
und die sofortige Durchführung des Pfcrdcschlachthauszwanges in allen Wiener
Gemcindebezirkcn mit Ausnahme des XXI . Bezirkes anzuordncn.

Vom Tage der Eröffnung des Zcntral -Pscrdeschlachthauses an ist die
Benützung bestehender und die Anlage neuer Privatschlachthäuser zur Schlachtung
von Tieren des Pferdcgeschlechtes untersagt und darf das Einstellen derartiger
zur Schlachtung bestimmter Tiere , deren Schlachtung und jede damit zusammen¬
hängende Verrichtung , wie das Enthäuten , Auswciden , Entleeren der Eingeweide
u . s. w . nur in dein Zentral -Pferdcschlachthause erfolgen.

Mit Rücksicht auf die im XXI . Gemeindcbczirkc bestehenden besonderen
Verhältnisse wird für die Dauer von längstens drei Jahren gestattet , daß in
diesem Bezirke der Schlachthauszwang nicht durchgcführt werde.

In diesem Bezirke dürfen jedoch neue private Schlachtstätten für Tiere
des Pferdegeschlechtes nicht mehr errichtet , die bestehenden derartigen Schlacht¬
stätten nicht erweitert und nur bis zur Zuweisung an ein bestimmtes öffent¬
liches Schlachthaus benützt werden ."

Auf Grund dieses Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei wird der Schlacht¬
hauszwang hinsichtlich der Tiere des Pferdcgeschlechtes in den Wiener Gemeinde¬
bezirken I bis XX vom Tage der Eröffnung des Zentral -Pfcrdeschlachthauses,
das ist vom 22 . Juni 1908 an durchgcführt . Mit demselben Tage treten die
für den XXI . Gemcindcbezirk erlassenen Übergangsbestimmungen in Kraft.

Die Benützung des Zentral -Pserdcschlachthauscs wird durch die gleichzeitig
verlautbarte Haus - und Betriebsordnung und die Kundmachung , betreffend die
Zuweisung und Benützung der Kühlräume , geregelt.

Übertretungen der Anordnung dieser Kundmachung werden nach den Be¬
stimmungen der Gewerbeordnung geahndet.

22

Gift -Verschleiß.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes sür den VI . Bezirk

vom 27 . Mai 1908 , M . B .-A. VI . 30990/07:
Das magistratische Bezirksamt für den VI . Bezirk hat der Firma K.

Kr 2 iwan  e k' s Nachfolger Prihoda  L Beck,  öffentliche Handelsgesellschaft
Wilhelm Prihoda  L Karl Beck , unter Genehmigung des Herrn Wilhelm
Prihoda  als Verantwortlichen Geschäftsführer in Gemäßheit des H 55 G .-O.
auf Grund der gepflogenen Erhebungen im Sinne des Z 15 , Punkt 14 des
genannten Gesetzes die Konzession zum Verkaufe von Giften , insofern derselbe
ausschließlich den Apotheken Vorbehalten ist, mit dem Standorte VI ., Maria-
hilferstraße 107 , verliehen.

Bei Ausübung des obenerwähnten Gewerbebetriebes und die hinsichtlich
des Verkehres mit Giften bestehenden Normen , insbesondere die Ministerial-
Verordnungen vom 21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , und vom 2. Jänner
1886 , R .- G .-Bl . Nr . 10 , sowie die gewerbepolizeilichen Vorschriften sind genau
zu beobachten.

Diese Konzession wurde sub Z . 1513 in das Gewerberegister eingetragen
und sür die Erwerbsteuerbemessung der Konto Kat .-Z . 10910/VI eröffnet.

23.

Gift -Verschleiß.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes sür den I . Bezirk

vom 29. Mai 1908, M . B .-A. I, 27634/08:

Der offenen Handels -Gesellschaft W . I . Rohrbeck 's  Nachfolger wird
hiemit die Konzession für den Gift -Verschleiß mit dem Standorte I ., Kärntner¬
straße 59 unter gleichzeitiger Genehmigung des Herrn Benno Neumann
als verantwortlicher Geschäftsführer gegen genaue Einhaltung der einschlägigen
Gesetze und Verordnungen verliehen.

Diese Konzession wurde zur Zahl 2958/L in das Gewerberegister ein¬
getragen und die Besteuerung sub Kat .-Z . 15461/1 eingeleitet.

24.

Verschreibung beziehungsweise Abgabe von

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 2. Juni 1908,
Z . Xl -787 (M .-Abt . X, 5317/08 ) :

1. An alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , beide Stadträte und Wiener
Magistrat , Abteilung X.

2. An das Apotheker -Hauptgremium in Wien , die Apotheker -Filialgremien
f. d. V . O . W . W . in Amstetten , für das V . U. W . W . in Baden , für das
V . O . M . B . in Stein a . d. Donau und für das B . U. M . B . in Stockerau.

3 . ,An die Vorstände der Wiener Ärztekammer und der Ärztekammer
? für N .-O . in Retz.

4 . An die Ausschüsse der konditionierenden Pharmazeuten für den Bereich
des Apotheker -Filialgremiums B . O . W . W . (zuhanden des Obmannes ms ^ .
pbarm . Rudolf Hotter  in Waidhofen an der Ibbs ), des Apothekcr -Filial-
gremiums V . U. M . B . (zuhanden des Obmannes wag . pbmm . Johann
Nosenauer  in Korneuburg ), des Apotheker -Filialgremiums V . O . M . B.
(zuhanden des Obmannes ms ^ . pkuim . Ignaz Kehrer  in Krems ) und des
Apotheker -Filialgremiums V . U. W . W . (zuhanden des Obmannes ma ^ . pbarm.
Bronislaw Herz  in Baden bei Wien ).

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 1. Mai 1908,
Z . 15961 , Nachstehendes eröffnet:

Bezüglich der Verschreibung und Expedition des offiziellen Präparates
U/ckrouonium bz-psrox/äutum solutum mit Angabe eines bestimmten Prozent¬
gehaltes herrscht sowohl in Ärztekreisen als auch unter den Apothekern eine
verschiedene Auffassung , indem der Prozentgehalt einerseits nach der Volum-
mcnge , anderseits nach der Gewichtsmenge berechnet wird , wodurch in vielen
Fällen der therapeutischen Absicht des ordinierenden Arztes entgegen Präparate
Verschiedener Konzentration und therapeutischer Wirksamkeit in Apotheken zur
Abgabe gelangen.

Zum Zwecke eines gleichmäßigen Vorganges bei der Verschreibung be¬
ziehungsweise Abgabe des genannten offiziellen Heilmittels wird auf die
Bestimmung des Punktes 1 der in der Pharmakopoe Ed . VIII enthaltenen
„besonderen Bemerkungen und Weisungen " hingewiesen , wonach überall , wo im
Texte der Pharmakopoe von Teilen die Rede ist, Gewichtsteile zu verstehen
sind, sonach bei Verschreibung von Uyckeouonium b)'psroxviZs .tum solutum
mit drei oder weniger Prozent Wasserstoffsuperoxyd das offizielle Präparat,
welches drei Gewichtsprozente Wasserstoffsuperoxyd enthält , unverdünnt oder in
der entsprechenden Verdünnung zu dispensieren ist.

Es ist jedoch den Apothekern selbstverständlich gestattet , über ärztliche Ver¬
schreibung das U^ äroZenium bzperoxz ' ilLtum solutnm auch in höheren Kon¬
zentrationen , als in der österreichischen Pharmakopoe Ed . VIII vorgeschriebe«
ist, zu verabfolgen . Derlei Lösungen sind aus dem unter dem Namen Perhydrol
bekannten reinen Wasserstoffsuperoxyd herzustellcn , welches nach den bezüglich
der Arzneimittel der Tabelle II der österreichischen Pharmakopoe Ed . VIII
geltenden Vorschriften zu verwahren ist.

Mit Rücksicht auf die Gewohnheit der Ärzte , bei Verschreibung dieses Heil¬
mittels und im Hinblicke auf die mit diesem Heilmittel gemachten therapeutischen
Erfahrungen ist bei Verschreibung von Ilz ' äioßenium psroxxckatum solutum
mit Ängabe eines höheren als 3 Prozent betragenden Gehaltes von Wasserstoff¬
superoxyd stets das chemisch reine Wasserstoffsuperoxyd (Perhydrol ) zu verwenden,
und zwar sind soviel Gramme Perhydrol auf 100 Z der vorgeschriebenen
Menge zu nehmen , als Prozente verordnet sind.

25.

Forstschadenersätze.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 2. Juni 1908,

Z . X a-1831 (M .-Abt . IX , 2154/08 ) :
Es wurde zu wiederholtenmalen die Wahrnehmung gemacht , daß bei

Zuerkennung von Forstschadenersätzcn die Bestimmung des letzten Äbsatzes des
8 73 des Forstgesetzes , nach welcher die Angaben des Aufsichtspersonales von
den ihm Vorgesetzten Forstbeamten zu bestätigen oder zu berichtigen sind , nicht
immer eingehalten werden , durch welche Unterlassung nicht selten die aus Grund
dieser Angaben zuerkannten Schadenersätze nachträglich richtiggestellt werden
müssen , welcher Vorgang zu mancherlei Unzukömmlichkeiten Anlaß gibt.

Es ist daher bei derlei Anzeigen des Forstaufsichtspersonales darauf zu
sehen, daß die vorgesöhriebene Bestätigung des Vorgesetzten Forstbeamten vor¬
handen ist, eventuell ist diese Bestätigung nachträglich einzuholen . Vor definitiver
Zusprechung des Schadenersatzes empfiehlt sich auch noch eine Überprüfung
der Schadenersatzberechnung durch den zuständigen k. k. Bezirksforsttechniker.
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In allen jenen Fällen , wo mangels eines Vorgesetzten Forstbeamten
(geprüften Forstwirtes ) die Angaben des Aufsichtspersonales fachlich nicht über¬
prüft werden können , ist diese Überprüfung ausnahmslos durch den k. k. Bezirks-
sorsttechniker vorzunehmen.

26 .

Erhöhung der Verpflegslosten im Kiuderspitale
„Weihes Kreuz " in Budapest.

Note des k. ung . Ministers des Innern vom 2. Juni
1908 , Z . 66745 (M .-Abt . XVIII , 3913 ) :

Es wird mitgeteilt , daß die Verpflegslosten im öffentlichen Kinderspitale
„Weißes Kreuz " in Budapest vom l . Juni 1908 an auf täglich 2 X 50 ü
erhöht wurden.

27 .

Erweiterung des Amtsbezirkes des königlich groß
britannische » Generalkonsulates Wien.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10. Juni 1908,
Z . IX -1881 (M .-Abt . XXII , 2094 ) :

Wie die hiesige königlich großbritannische Botschaft dem Ministerium des
Äußern mitgeteilt hat , ist der Amtsbezirk des königlich großbritanuischen General¬
konsulates in Wien auf sämtliche im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder — mit Ausnahme von Dalmatien , Krain und dem Küstenlande —
ausgedehnt worden.

Der königlich großbritannische Generalkonsul iu Wien Paul Ritter v.
Schoeller  wird daher in seiner amtlichen Stellung innerhalb seines er¬
wähnten Amtsbezirkes anzuerkennen sein.

Der Amtssprengel der königlich großbritannischen Konsularämter i» Prag,
Innsbruck und Lemberg beschränkt sich auf die Stadt , in der sie residieren.

II. Nornultivtlkstimmulll,ell.
Gemeinde , at:

28 .

Regelung der Bezüge und des Dienstverhältnisses
der städtischen Maschinmeister und Maschinisten mit
Ausnahme jener der Feuerwehr und der städtische»

Unternehmungen.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 15. Mai

1908 , M .-Abt . XXII , 1479/07 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 46 ) :

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28 . April 1908 zur
Pr .-Z . 2621 folgende Beschlüsse gefaßt:

I.
Für städtische Maschinmeister und Maschinisten mit Ausnahme jener der

Feuerwehr und der städtischen Unternehmungen treten vom 1. Jänner 1908
nachstehende Bestimmungen in Kraft:

1. Einteilung des Personales.
Dieses Personale wird eingeteilt in:

a) Maschinmeister,
b ) Maschinisten I . Klasse,
e) Maschinisten II . Klaffe.

Maschinmeisterstellen werden für Betriebe systemisicrt , in welchen das mit
der Aufsicht betraute Organ den Dienst selbständig und ohne ständige Kontrolle
durch das Stadtbauamt führen muß , oder bei welchen die Systemisierung mit
Rücksicht auf den Umfang des Betriebes geboten erscheint.

Für die übrigen Betriebe werden Maschinisten bestellt.
Außer den bereits bestehenden Maschinmeisterstellen für die Schöpfwerke

in Pottschach und in Breitensee wird unter gleichzeitiger Auflassung je einer
Maschinistenstelle für nachstehende Betriebe je eine Maschinmeisterstelle systemisicrt:

») Für die Heizanlage im Neuen Rathause,
b) für die elektrische Anlag ^ im Neuen Rathause,
e) für die Kühlanlage in St . Marx,

6) für die Kühlanlage in der Großmarkthalle,
e) für die städtischen Humanitätsanstalten im XIII . Bezirke.

Diese systemisierten Maschinmeisterstellen sind mit den oben bezeichnten
Betrieben verbunden , so daß nur solche Bewerber bei Verleihung einer freien
Maschinmeisterstelle berücksichtigt werden können , welche die Fähigkeit haben , die
Aufsicht des zugehörigen Maschinenbetriebes zu übernehmen.

2. Bezüge.
Als Jahresbezüge werden festgesetzt:

s ) Für Maschinmeister 2400 X Gehalt und 800 X Quartiergeld oder
Naturalwohnung;

b ) für Maschinisten I . Klaffe 1800 X Gehalt und 600 X Quartiergeld oder
Raturalwohnung;

c) für Maschinisten II . Klaffe 1400 X Gehalt und 600 X Qnartiergeld oder
Naturalwohnung.
Mit der Naturalwohnung ist der unentgeltliche Bezug der Beheizungs¬

und Beleuchtungsmaterialien verbunden , insoweit solche bei dem zugewiesenen
Betriebe Verwendung finden.

Die Maschinisten II . Klasse haben nach zurückgelegtem fünften , die Maschi¬
nisten I . Klaffe und die Maschinmeister nach zurückgelegtem fünften und
zehnten Dienstjahre , vom Tage der Ernennung zum Maschinisten II . Klasse,
beziehungsweise I . Klasse oder zum Maschinmeister an gerechnet , einen Anspruch
auf ein Quinquennium von je 200 X , die Maschinisten I . Klasse ferner nach
weiteren zurllckgelegten zehn Dicnstjahren , also nach vollendetem zwanzigsten
Dienstjahre als Maschinist I . Klasse bei vollkommen zufriedenstellender Dienst¬
leistung einen Anspruch auf eine Dienstalterszulage von 200 X.

Der Übertritt vom Maschinisten II . Klaffe znm Maschinisten I . Klasse
erfolgt bei vollkommen zufriedenstellender Dienstleistung nach Ablauf eines Zeit¬
raumes von zehn Jahren im Wege der Beförderung.

Auf definitive Maschinisten finden die Bestimmungen für die Zeit¬
beförderung Anwendung.

Der Anspruch auf bisher bezogene Personalzulagen entfällt mit der Ein¬
reihung in die neuen Bezugsklasscn.

3. Arbeitszeit , Überstunden.
Die Maschinmeister und Maschinisten unterstehen in dienstlicher Be¬

ziehung den zuständigen Magistrats -Abteilungen ; diesen steht auch die Einteilung
des Dienstes , sowie die Festsetzung der Zahl der täglichen Arbeitsstunden unter
Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse für die einzelnen Betriebe zu.
Überstunden , welche in die Tageszeit fallen , werden den Maschinmeister » mit
80 b , den Maschinisten I . Klaffe mit 60 ü , den Maschinisten II . Klaffe mit
50 tl , halbe Überstunden mit den halben Ansätzen entlohnt ; für angefangene
Überzeit , welche eine Viertelstunde nicht erreicht , wird eine Entlohnung nicht
geleistet.

Für die Nachtstunden , die von den zuständigen Ämtern zu beurteilen
sind , wird eine 25prozentige Aufzahlung des Betrages , der für die Tages¬
stunden bestimmt ist, gewährt.

4 . Aufnahme.
Die Anstellung erfolgt provisorisch gegen einmonatliche Kündigung.
Nach zehnjähriger ununterbrochener , vollkommen zufriedenstellender Dienst¬

leistung als Maschinist oder Maschinmeister kann über Ansuchen das Definitiv »!»
verliehen werden.

Das definitive Maschinenpersonale untersteht den für die Diener geltenden
Bestimmunqen der Dienstpragmatik.

Die Aufnahme der Maschinisten , sowie die Ernennung des Maschinisten
II . Klasse zum Maschinisten I . Klasse, die Bewilligung von Quinquennien und
der Dienstalterszulage erfolgt durch die Magistrats -Direktion , die Verleihung
des Definitivums oder einer Maschinmeisterstelle durch den Stadtrat.

5. Erfordernisse für die Aufnahme.
Als Maschinisten dürfen nur ausgenommen werden Personen , welche:

») die Heimatberechtigung in Wien besitzen,
k) die deutsche Sprache in Wort und Schrift vollkommen beherrschen und

sich zur deutschen Umgangssprache bekennen,
o) das 24 . Lebensjahr erreicht und das 40 . nicht überschritten haben,
(1) unbescholten sind,
e) vom Stadtphysikate vollständig gesund und für diesen Dienst tauglich

befunden werden,
k) die Absolvierung einer Gewerbeschule , beziehungsweise einer gleichwertigen

Fachschule , ferner die Erlernung des Schlosser -, Mechaniker - oder Maschin-
schlosserhandwerkes und die mit gutem Erfolge abgelegten Prüfungen als
Kesselheizer und Maschinenwärter Nachweisen können.
Für das Maschinenpersonale der elektrischen Anlagen wird an Stelle der

Keffelheizer - und Maschinenwärterprüfung eine mindestens zweijährige Praxis
im elektrischen Jnstallationsfache vorgeschriebe » .

6 . Ruhegenüsse.
Alle Maschinmeister und Maschinisten , welche definitiv angestellt sind,

unterstehen bezüglich ihrer Ruhegenüsse der Pensionsvorschrift für städtische Be¬
amte und Diener.

Für die Witwen nach Maschinmeistern wird die Pension mit 1000 X,
nach Maschinisten I . Klasse mit 800 X und nach Maschinisten II . Klaffe mit
600 X jährlich bemessen.

Provisorische Maschinmeister und Maschinisten haben im Falle ihrer Dienst¬
unfähigkeit nach vollendeter , ununterbrochener und zufriedenstellender zehnjähriger
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Gesamtdienstzeit , falls sie nicht nach Punkt 4 das Definitivum erlanqen , einen
Anspruch aus Provision.

Bei Berechnung der Pension beziehungsweise Provision wird auch die in
einem anderen städtischen Dienstzwcige vollstrecktc Dienstzeit eingerechnet , wenn
sie sich ohne Unterbrechung an die als Maschinmeistcr oder Maschinist zurück-
gelegte Dienstzeit anschließt.

Die Provision beträgt nach zehn Jahren 40 Prozent der Bezüge und
steigt nach jedem vollendeten weiteren Dienstjahre um 2 Prozent bis zur vollen
Höhe der letzten Aktivitätsbezüge.

7 . Urlaub.

Die definitiven Maschinmeister und Maschinisten haben Anspruch auf einen
Erholungsurlaub , wie er nach den „ Normen für die Urlaube der städtischen
Beamten und Diener , sowie die sonstigen Angestellten der Gemeinde Wien " für
definitiv angestellte Diener und gleichgestellte Bedienstete bestiinmt ist.

Das provisorische Maschinenpersonale fällt bezüglich seines Urlaubes unter
die Bestimmungen des Normales über die Urlaube für provisorische Bedienstete,
welches von der Magistrats -Direktion ausgearbeitet wird.

II.

Die erste Einreihung der Maschinmeister und Maschinisten in die neu
systemisierten Bezngsklasscn erfolgt auf Grund der als Maschinmeister oder
Maschinist vollstreckten Dienstzeit unter Wahrung bereits erworbener effektiver
Bezüge.

Im Genüsse einer Naturalwohnnng stehendeMaschinmeister und Maschinisten
haben keinen Anspruch auf Ersatz einer allfälligen Differenz zwischen dem bis¬
herigen Einschätzungswcrte der Naturalwohnung und dem systemisierten Quarticr-
gelde.

Maschinisten , welche bereits jetzt den für die I . Klasse systemisierten Gehalt
beziehen , sind ohne Rücksicht auf die seit ihrer Ernennung zu Maschinisten ver¬
flossene Zeitdauer in die I . Klasse einzureihen und ihnen die mit ihren letzten
Bezügen bereits vollstreckten Dienstjahre bei Anfall der Quinquennien cin-
zurechnen.

ÄS.

Abänderung der Zusammensetzung der Kanzlei-
Prnfungs -Kommission.

Gemeinderats -Beschluß vom 23 . Juni 1908 , Z . 9215
(M .-D . 1084 ) :

Die Prüfungs -Kommission für die bei der Magistrats -Direktion abzu¬
legende Aufnahmsprüsung der Bewerber um eine Kanzlei -Praktikanten - oder
Kanzlei -Diurnistenstelle hat zu bestehen aus dem mit der Leitung des Magistrats-
Direktions -Bureaus betrauten Ober -Magistratsrate oder einem von ihm be¬
stimmten rechtskundigen Beamten dieses Bureaus als Vorsitzenden , ferner aus
dem Kanzlei -Direktor , dem l . Kanzlei -Vize -Direktor und einem von dem
genannten Ober -Magistratsrate zu bestimmenden Beamten des gemcinderätlichen
Stenograhenamtes als Mitgliedern.

Im Falle der Verhinderung des Kanzlei -Direktors oder des 1. Kanzlei-
Vize -Direktors hat an deren Stelle der 2 . Kanzlei -Vize -Direktor zu treten.

Jedem Kommissionsmitgliede steht eine beratende Stimme , dem Beamten
des gemcinderätlichen Stcnographcnamtes jedoch nur bezüglich der aus der
Stenographie fakultativ abzulegcnden Prüfung , zu.

Die Entscheidung über die Eignung des Bewerbers auf Grund der
abgelegten Aufnahmsprüfung hat der obgenannte Ober -Magistratsrat zu treffen.

Der Gemeinderats -Beschluß vom 10 . Mai 1870 , Z . 1876 , betreffend die
Zusammensetzung der Prüfungs -Kommission für das Kanzleifach *) wird auf¬
gehoben.

Eine Vergütung für die Prllfungs -Kommissions -Mitglicder findet nicht statt.

ZTtaMiat:
»s.

Inanspruchnahme der (Kenieindevermittlnngsämter
durch die städtischen Ämter und Unternehmungen.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 9. Mai
1908 , M .-Abt . I , Z . 3842/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 48 ) :

Mit dem Erlasse vom 17 . Februar 1908 , M .-Abt . I , 383/08 (Normalicn-
blatt Nr . 15 , M .-Vdg .-Bl . S . 24 ), wurden die städtischen Ämter sowie die
Direktionen der Unternehmungen der Gemeinde Wien angewiesen , alle vor den
Zivilgerichten zu verfolgenden Rechtsansprüche der Gemeinde , hinsichtlich welcher
die Kompetenz der Gemeindevermittlungsämter gegeben ist, vorerst beim zu¬
ständigen Vcrmittlungsamte behufs Vornahme des Vergleichsversuches an¬
zumelden.

*1 Abgedruckt im Mag .-Vdg .-Blatte er IS70 , Seite 2V.

In teilweiser Abänderung dieses Erlasses hat der Herr Bürgermeister
genehmigt , daß dieser Erlaß in allen jenen Fällen ke i n e Anwendung zu
finden hat , in welchen es sich nicht um die Geltendmachung eines seinem Be¬
stände oder seiner Höhe nach strittigen Rechtsanspruches , sondern um die
möglichst schleunige und energische Eintreibung von ihrer Höhe nach bestimmten
Forderungen oder Gebühren handelt , deren Fälligkeit außer Zweifel steht, wie
zum Beispiel rückständige Mietzinse oder rückständige Gebühren für Wasser -,
Gas - und Elekrizitätsverbrauch , deren Höhe auf den Angaben der geeichten
Messer beruht . In diesen Fällen ist, da durch die Anrufung der Vermittlungs¬
ämter voraussichtlich nur eine Verzögerung zum Schaden der Gemeinde ein-
treten würde , gegen die Zahlungssäumigen nach wie vor ohneweiters im Sinne
der Instruktion für die rechtskundigen Beamten der Gemeinde Wien zur Herein¬
bringung von auf Privatrechtstiteln beruhenden Gebühren vorzugehen.

»I.
Stempelbehandlung von Eingaben und Aus¬

fertigungen in Gewerbesacheu.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 16 . Mai

1908 , M .-D . >555/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 47 ) :
Da in der Bezirksamtsleiter -Konferenz vom 24 . April 1908 die Frage

der Stcmpelbehandlung von Anzeigen über Filialeröffnungen aufgeworfen
wurde , bringe ich die einschlägigen , im Amtsblatte für die Handels - und
Gewerbeverwaltung ex 1906 , Seite 153 bis 155 , veröffentlichten Bestimmungen
zur genauen Darnachachtung in Erinnerung.

Diese Bestimmungen lauten:
1.

Erlaß des k. k. Finanzministeriums an die k. k. Finanz -Landes -Direktion
in Prag vom 26 . Juni 1905 , Z . 38456 er 1904:

Über eine von der k. k. Finanz -Landes -Direktion in Prag vorgelcgte
Anfrage der k. k. Statthalterei in Böhmen , betreffend die Stempelbehandlung
verschiedener in Gewerbeangelegenheiten vorkommender Parteieneingaben und
amtlicher Ausfertigungen wurde der ersteren nachstehendes eröffnet:

1. Die Anmeldung von freien und handwerksmäßigen Gewerben unter¬
liegt der in der Tarifpost 43 , b 1 des Gebührengesetzes in der Fassung des
Gesetzes vom 24 . Februar 1905 , R .-G .-Bl . Nr . 32 , normierten Stempelgebühr
im Betrage von 3 bis 8 L vom 1. Bogen und von 1 L von jedem folgenden
Bogen ; außerdem ist nach dem zitierten Gesetze unter der daselbst angegebenen
Voraussetzung ein 5prozentiger Zuschlag jGewerbetaxe ) zu entrichten.

2 . Der gleichen Gebühr unterliegt die Anmeldung der Errichtung von
Zweigniederlassungen und Niederlagen außerhalb  der Gemeinde des Stand¬
ortes und bei konzessionierten Gewerben das Gesuch um Erwirkung der dies¬
bezüglichen eigenen Konzession (Z 40 der Gewerbeordnung ).

3 . Die nach der Gewerbeordnung (Z 39 ) zu erstattende „ Anzeige " von
der Errichtung weiterer Betriebsstätten und der Verlegung des Standortes
eines freien oder handwerksmäßigen Gewerbes innerhalb derselben Gemeinde
ist nach der Bestimmung der Tarifpost 44 , lit . n des Gebührengesetzbuches
st empelfrei.

4 . Der Gewerbeschein (H 13 und 144 der Gewerbeordnung ) und die
amtliche Ausfertigung , betreffend die Untersagung des Beginnes oder Fort-
betriebcs eines freien oder handwerksmäßigen Gewerbes (Z 13 der Gewerbe¬
ordnung ) ist gemäß Tarifpost 7, ln . i des Gebührengesetzes kein  Gegenstand
einer Stempelgebühr.

5 . Die Anzeige Uber die Bestellung von Stellvertretern und Pächtern bei
freien und handwerksmäßigen Gewerben , sowie das Gesuch um Genehmigung
der Gcwerbebehörde zu der Bestellung solcher Stellvertreter und Pächter bei
konzessionierten Gewerben (Z 55 der Gewerbeordnung ) unterliegt gemäß Tarif-
Post 43 u, Z . 2 des Gesetzes vom l3 . Dezember 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , dem
Stempel von 1 L Per Bogen.

6 . Bezüglich der Gebührcnbehandlunz von Anzeigen über den Fortbetrieb
eines handwerksmäßigen Gewerbes für Rechnung der Witwe auf die Dauer des
Witwenstandes , der minderjährigen Erben bis zur erreichten Großjährigkeit
oder der Masse während eines Konkurses oder einer Verlassenschaftsabhandlung
(ß 56 der Gewerbeordnung ) wird aus den gleichzeitigen Erlaß des Finanz¬
ministeriums , Z . 5465 ex 1904 , verwiesen.

* »

2.
Erlaß des k. k. Finanzministeriums au die k. k. Finanz -Landes -Direktion

in Prag vom 26 . Juni 1905 , Z . 5465 ex 1904 :
Auf die von der k. k. Finanz -Landes -Direktion in Prag vorgelegte Anfrage

der k. k. Statthalterei in Böhmen wegen Stcmpelbehandlung verschiedener in
G a st- und Schankgewerbeangelegenheiten  vorkommender Ein¬
gaben , Urkunden und amtlichen Ausfertigungen hat das k. k. Finanzministerium
der ersteren folgendes eröffnet:

1. Die Gesuche um die zum Betriebe eines Gast - und Schankgewerbcs
erforderliche Konzession , dann die Gesuche um die Erweiterung einer solchen
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Konzession auf weitere Berechtigungen unterliegen der in der Tarifpost 43 , b 1
in der Fassung des Gesetzes vom 24 . Februar 1905 , R .-G .-Bl . Nr . 32,
normierten Stempelgebühr im Betrage von 3 bis 8 L vom ersten Bogen und
von 1 L für jeden weiteren Bogen ; außerdem ist nach dem letztbezogenen
Gesetze unter der dort angegebenen Voraussetzung ein Sprozentiger Zuschlag
(Gewerbetaxe ) zu entrichten.

2 . Die Gesuche oder deren Stelle vertretende Protokolle um Genehmigung
der Ausdehnung der erteilten Gast - und Schankgewerbekonzession auf weitere
Lokalitäten (Vergrößerung des Gewerbeetablissements ), dann der Übertragung
von Gast - und Schankgewerbebefugnissen an einen anderen Standort , inso¬
fern ? aus diesen Anlässen nicht die Erwirkung einer neuen Konzession erfor¬
derlich ist (8 20 und 39 der Gewerbeordnung ), dann die Gesuche, beziehungs¬
weise Protokolle um Genehmigung von Stellvertretern (Geschäftsführern ) oder
Pächtern beim gedachten Gewqcbe , endlich die Anzeigen vom Antritte eines
realen Gast - und Schankgewerbes unterliegen der Stempelgebühr per 1 L von
jedem Bogen nach Tarifpost 43a 2, beziehungsweise 79 , llr . ->, 0 1 des Ge¬
setzes vom 13 . Dezember 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89.

3 . Dagegen sind die Anzeigen von der Fortführung eines Gast - und
Schankgewerbes für Rechnung der Witwe für die Dauer des Witwenstandes,
der minderjährigen Erben bis zur Erreichung der Großjährigkeit , oder der
Masse während einer Konkurs - oder Verlassenschastsabhandlung (8 56 der
Gewerbeordnung ) im Sinne der Tarifpost 44 , Ot . x des Gebührengesetzes
st e m p e l f r e i.

4 . Das Dekret über die Erteilung einer Gast - und Schankkonzession
und die Bewilligung zur Erweiterung einer erteilten Schank - und Gastgewerbe¬
konzession auf andere Befugnisse unterliegen als Bercchtigungsurkunden nach
Tarifpost 7, lit . E des Gebührcngesetzes dem Stempel von 2 L von jedem
Bogen . Dagegen sind die Bescheide über die Bewilligung einer Etablissements-
Vergrößerung (weitere Lokalitäten ), die Genehmigung von Stellvertretern
(Geschäftsführern ) oder Pächtern , die Übertragung der Konzession an einen
anderen Standort , dann die Bescheide über die Kenntnisnahme der Fortführung
eines Gast - und Schankgewcrbes für Rechnung der Witwe für die Dauer
ihres Witwcnstandes , der minderjährigen Erben bis zur erreichten Groß¬
jährigkeit , oder der Masse während eines Konkurses oder der Vcrlassenschafts-
abhandlung , dann die Bescheide über den i ntritt eines realen Gast - und
Schankgewerbes nach Tarifpost 7, lit . i des Gebührengesetzes gebührenfrei.

5 . Duplikate  der vorgenannten Berechligungsurkunden und ämtlichen
Ausfertigungen sind nach Tarifpost 7, I>t , ü des Gebührengcsetzes mit 2 L
von jedem Bogen zu stempeln . Das A n suchen um Ausfertigung eines
solchen Duplikates unterliegt nach Tarifpost 43 a2 , beziehungsweise 79 , Z . 1,
lit . a des Gesetzes vom 13 . Dezember >862 , R .-G .-Bl . dir . 89 , dem Stempel
von l L per Bogen.

6 . Die Protokolle über die in einer Gast - und Schankgewcrbeangelegen-
heit stattgefundenen kommissiouellen Verhandlungen sind in der Regel im Sinne
der Tarifpost 79 , Z . 2, lit . b des Gcbührengesetzes stempelpflichtig ; in dem
Falle jedoch, wenn die Verhandlung ohne Vorliegen eines Partcieneinschrcitens
von amtswegen , somit im öffentlichen Interesse gepflogen wird , bildet das
bezügliche Protokoll keinen Gegenstand einer Stempelgebühr.

* *

3.

Erlaß des k. k. Finanzministeriums an die k. k. Finanz -Landes -Dircktion
in Prag vom 13 . März 1906 , Z . 14327.

Der Stadtmagistrat Prag ersuchte die k. k. Finanz -Landes -Direktion in
Prag um Aufklärung hinsichtlich der Stcmpelbehaudlung nachstehender Anzeigen:

1. Anzeige der Witwe , daß sie ein handwerksmäßiges oder konzessioniertes
Gewerbe während des Witwenstandcs fortführen wird.

2. Anzeige von der Wiederaufnahme des Betriebes eines freien oder hand¬
werksmäßigen Gewerbes , das durch eine Zeit nicht betrieben wurde , ohne daß
die Gewerbeberechtigung zurückgclegt worden wäre.

3 . Anzeige eines neuen Stellvertreters bei einem von der Witwe fort¬
betriebenen handwerksmäßigen Gewerbe.

Mit obigem Erlasse ermächtigte das k. k. Finanzministerium die erwähnte
Finanz -Landesbehörde , die gestellten Anfragen in seinem Namen dahin zu be¬
antworten , daß die unter 2 . genannten Anzeigen im Sinne der Tarifpost 44,
lit . s des Gebührengesetzes stempelfrei zu behandeln seien und daß bezüglich
der Punkte 1 und 3 der Anfrage die Bestimmungen des Punktes 3 des Finanz-
ininifterial -Erlasses vom 26 . Juni 1905 , Z . 5464 «x 1904 und des Punktes 5
des Finanzministerial -Erlasses vom 26 . Juni 1905 , Z . 38456 , sinngemäße
Anwendung zu finden hätten.

»S
Amtskorrespondenz mit Attnang -Pnchheim.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 25 . Mai
1908 , M .-D . 1839/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 50 ) :

Laut Note der k. k. Statthalterei iu Linz vom 3. April 1908 , Z . 8669 -11,
häuften sich in jüngster Zeit die Fälle , daß auf den für die Gemeinde
Puchheim  im politischen Bezirke Vöcklabruck bestimmten Gcschäftsstücken die
Adressen statt mit „ Puchheim " mit „Attnang"  bezeichnet und , da eine
Gemeinde Attnang nicht existiert, diese Stücke oft an die nahegelegene Gemeinde
Ottnang  expediert wurden.

Zufolge Erlasses des k. k. n .-ö. Statthalterei -Präsidiums vom 18 . Mai
1908 , Z . 1452 , mache ich die städtischen Ämter darauf aufmerksam , daß eine
Gemeinde „ Attnang " nicht existiert,  sondern Attnang nur eine
Ortschaft  bildet , welche zur Gemeinde „ Puchheim"  gehört und
nur als Bahnstation den Namen „ Attnang -Puchheim " führt . Weiters wird
darauf aufmerksam gemacht , daß diese Ortschaft nicht mit der Gemeinde
„Ottnang " identisch ist, weshalb die für die Ortschaft Attnang (Gemeinde Puchheim)
und die für die Gemeinde Ottnang bestimmten Adressen deutlich zu schreiben
und endlich die für die Gemeinde „Ottnang " bestimmten Adressen stets mit
dem Vermerk „ Post Manning " zu versehen find.

»rr.
Leitung des Stadtbauamtes.

Verlautbarung des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom
1. Juni 1908 , M .-D . 1700:

Der Herr Bürgermeister hat sich laut Verfügung vom 23 . Mai 1908,
M .-D . 1837 , bestimmt gesunden , mit Rücksicht aus den Übertritt des Bau-
Direktors Dr . Franz Berger  in den bleibenden Ruhestand den Ober -Baurat
Karl Sykora  mir der Leitung des Stadtbauamtcs zu betrauen.

Weiters hat der Herr Bürgermeister laut Verfügung vom 29 . Mai 1908,
Pr .-Z . 8371 , M .-D . >700 , die nachstehende Abgrenzung des Wirkungskreises
der beiden Ober -Bauräle genehmigt.

Dem Ober -Baurate Karl Sy kora  wird das Evidenzbureau samt den
dazu gehörigen Agenden unterstellt.

Derselbe hat ferner die Geschäftsstücke der Fach -Abteilungen II , III (Hoch¬
bau ), II/III (Gebäudeerhaltung ), VI , VII (Wasserversorgung ), VIII (Beleuchtung ) ,
IX , X (Baupolizei ), sowie die laut Verfügung vom 24 . Februar 1908 , Z . 485,
dem Bau -Inspektor Hans Peschl zugewiesenen Agenden des Hochbaues , in¬
sofern diese Geschäftsstücke im Sinne der Vorschrift über die Geschäftsführung
des Stadlbauamtes zur Approbation vorzulegen sind, zu approbieren ; endlich
obliegt ihm auch die Revidierung der Ausweise und Quittungen über Gebühren
und Diäten der sämtlichen Bauamtsbeamten und der Wagenanweisungen.

Dem Ober -Baurate Heinrich Goldemund  wird das Materialdepot
samt den dazu gehörigen Agenden unterstellt und die Approbation der Geschäfts-
stücke der Fach -Äbteilungcn I (Studienbureau ), IV/a (Straßenbau ), IV/b <Kanal-
bau >, V (Wasser - und Brückenbau ) , XI (Straßenpflege ), XII (Verkehrswesen ),
XIII (Stadtregulierung ) und XIV (Grundtransaktionen ), insofern diese Geschästs-
stücke im Sinne der Vorschrift über die Geschäftsführung des Stadtbauamtes
der Approbation durch die Direktion unterliegen , zugewiesen.

34.

Die Amtsverschwiegenheit der Wiener städtische»
Beamten.

— kopudülcation . —
Der k. k. oberste Gerichtspof hat laut Entscheidung vom 19 . Juli 1893,

Z . 8554 (M .-D . 998/93 ), ausgesprochen , daß die Wiener städtischen Beamten
als Organe anzusehen sind, welche nicht bloß die Angelegenheiten der Stadt
Wien zu besorgen haben , sondern denen auch die Besorgung von Geschäften
der Staatsverwaltung zufällt , daß sie daher in Beziehung auf die ihnen
obliegende Pflicht der Amtsverschwiegenheit den Staatsbeamten gleichzuhalten
sind und bei dem Jneinandergreifen sämtlicher Agenden in eine weitere Unter¬
scheidung nicht eingegangen werden kann.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

LSV8 publizierten Gesetze und Verordnungen.
Reichsgcsehblatt.

Nr . S3 . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau¬
minister vom 25 . April 1908 , mit welcher der 8 37 der Staats¬
prüfungsordnung für die Hochschule für Bodenkultur vom 7. Juni 1906,
R .-G .-Bl . Nr . 117 , abgeändert wird.

Nr . » 4 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 27 . April 1908 , betreffend die Errichtung eines Nebenzoll-
amtcs I . Klasse in Rudo unter gleichzeitiger Auflassung des dort aufgestellten
Ansagepostens.
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Nr. SS. Kundmachung de; Finanzministeriums
vom 27 . April 1908 . betreffend die Errichtung einer Expositur des
Nebenzollamtes Vallarsa in Piano della Fugazza (Streva ) filr die Dauer der
Sommermonate des Jahres 1908.

Nr. Sk . Verordnung des Handclsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
7. Mai 1908 , mit welcher besondere Bestimmungen für die gewerbe-
mäßige Vermittlung von Ammenstellen erlassen werden . *)

Nr. S7 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern und
der Justiz vom 7. Mai 1908 , mit welcher besondere Be¬
stimmungen für die gewerbemäßige Vermittlung von Dienst - und Arbeitsstellen
nach dem Auslände erlassen werden . ' )

Nr. S8 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. Mai 1908 , betreffend die Errichtung einer Expositur des
königlich ungarischen Hauptzollamtes Budapest im Etablissement der Anton
D re herrschen Bierbrauerei -Aktiengesellschaft in Budapest (Köbänya ) .

Nr. SS. Zusatzakte vom 28. August 1907 zum
Vertrage vom 5. März 1902 , betreffend die Zuckergesetzgebung.

Nr. ISS . Protokoll vom 19. Dezember 1907,
betreffend den Beitritt Rußlands zum Zuckervertrage.

Nr. LSI. Verordnung des Justizministers vom
17 . Mai 1908 über den Urheberrechtsschutz im Verhältnisse zu Schweden.

Nr. 102 . Verordnung des Justizministeriums
vom 19. Mai 1908 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde und
des Gutsgebietes Lome zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Przemyllany
und des Kreisgerichtes BrzeLany in Ostgalizien.

Nr. 103 . Erlaß des Finanzministeriums vom
19 . Mai 1908 , betreffend die Ausbeute an Schwefel- und Essigäther
aus Alkohol.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr. 104 . Kaiserliches Patent vom 22. Mai 1908,
betreffend die Auflösung des Landtages von Istrien.

L. Landrsgesthblutt.
Nr. 83 . Gesetz vom 22. April 1908, mit welchem die

Gültigkeit der im A 6 des Gesetzes vom II . Juni 1863 , L.-G .-Bl . Nr . 4,
enthaltenen Bestimmung über die Bestreitung der Herstellungs - und Erhaltungs¬
kosten der Leitharegulierung in der Strecke von Trautmannsdorf abwärts ver¬
längert nurd.

Nr. 84 . Gesetz vom 6. Mai 1908, betreffend die übcr-
bcschau des in die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien eingeführten
Fleisches von Einhufern und die dafür zu entrichtende Gebühr.

Nr. 85 . Gesetz vom 9. Mai 1908, betreffend die Ein-
hebung von Kanaleinmündungsgebühren in der Stadtgemeinde Melk.

Nr. 8« . Gesetz vom 9. Mai 1908, betreffend den Rück¬
ersatz des fünften Teiles der Abschiebungskosten durch die Heimatsgemeinden
der vermögenslosen Schüblinge , wirksam für das Erzherzogtum Österreich unter
der Enns.

Nr. 87 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7. Mai
1908 , Z . XVI b -314/3 , betreffend die der Gemeinde Erla erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflagc von 1 L 80 ü für die Jahre 1908,
1909 und 1910.

Nr. 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
ErzherzogtumÖsterreich unter der Enns vom 11. Mai
1908 , Z . X ll -202/6 , betreffend die Verlautbarung des von den
Waffergenossenschaften in Deutsch -Brodersdorf und Seibersdorf mit dem
Landes -Ausfchuffe des Erzherzogtums Österreich unter der Enns und der k. k.
Staatsverwaltung in Gemäßheit des H 5 des Landcsgesetzes vom 6. Oktober
1907 , L.-G .-Bl . Nr . 147 , betreffend die Ent - und Bewässerung von Grund¬
stücken in den Gemeinden Deutsch -Brodersdorf und Seibersdorf abgeschlossenen
Übereinkommens.

Nr. 8S . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 30. Mai
1908 , Z . VI - 712/1 , betreffend die Eröffnung des Zentral -Pferdeschlacht-
hauses der Stadt Wien.
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Verzeichnis der im „ Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1908 publizierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Zulassung von Betoustnfen mit Eiseneinlagen.
I.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 5. Dezember 1907,
M . Abt . XIV , 7251/07 :

In Erledigung des Ansuchens der Felixdorfer Kunststeinwerke Wilhelm
Säger  jun . wird die Verwendung der von demselben im Vereine mit dem
Baumeister Anton Qnixtner  erzeugten Betonstufm mit Eiseneinlagen zur
Herstellung von Stiegen mit beiderseitigem Auflager , wie zur Herstellung von
freitragenden Stiegen bei Hochbauten im Gemeindegebiete von Wien unter den
im Magistrats -Erlasse vom 15 . August 1906 , M . Abt . XIV , 5093/06 , ent¬
haltenen Bestimmungen und unter der weiteren Bedingung für zulässig erklärt,
daß Herr „ Baumeister Anton Quixtner  die im P . 2 dieser Bestimmung ge¬
forderte Überwachung und Haftung zu übernehmen habe.

Die beigebrachte Zeichnung wird dem Stadtbanamte zur Verwahrung
übermittelt.

* »

II.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 3. Juli 1908 , M.
Abt . XIV , 372/08:

In Erledigung des Ansuchens des Herrn Michael Kruckenfellner
in Kledering Nr . 43 bei Wien und des Herrn Johann Hangar,  Baumeister,
XV ., Turnergasse 21 , wird die Verwendung der von ersterem erzeugten
Stiegenstufen aus Stampfbeton mit Eiseneinlagen zur Herstellung von Hoch¬
bauten im Gemeindegebiete von Wien unter der Bedingung als zulässig erklärt,
daß die mit dem Magistrats -Erlasse vom 15 . August 1906 , Magistrats-
Abteilung XIV , 5093/06 , für Stiegenstufen aus Stampfbeton mit Eiseneinlagen
erlassenen Bestimmungen genau eingchalten werden . Die im H 2 dieses Erlasses
vorgeschriebcne Überwachung und Haftung hat Herr Johann Hangar,  Bau¬
meister , XV ., Turnergasse 2l , zu übernehmen.

* *

Der oben zitierte Erlaß des Wiener Magistrates vom
15. August 1906 , M . Abt . XIV , 5093/06 , hat folgenden Wort¬
laut:

Für die Erzeugung und Verwendung von Sticgenstnfen aus Stampf¬
beton mit Eiscneinlagen bei Hochbauten in Wien haben an Stelle der bisher
an die unten bezeichneten Firmen erlassenen Vorschriften vom l5 . September
1906 an nachstehende

B e st i m in u n g e n
zu gelten.

1. Die Stufen aus Stampfbeton mit Eiseneinlagen werden sowohl zur
Herstellung von Stiegen , bei denen die Stufen beiderseitiges Auflager erhalten,
als auch zur Herstellung freitragender Stiegen , letztere jedoch nur in Wohn¬
gebäuden oder anderen Baulichkeiten , bei denen die Stiegen keine größere zu¬
fällige Belastung als 400 für den Quadratmeter zu tragen haben , zu¬
gelassen.

Die freie Länge von beiderseits eingemauerten oder unterstützten Stufen
darf nicht mehr als 2 w , jene der freitragenden Stufen nicht mehr als 1'50 m
betragen.

2. Der Erzeuger der Stiegenstufen hat deren Herstellung zu leiten und
zu überwachen und für die klaglose und diesen Bedingungen entsprechende Aus¬
führung der Stufen , sowie für deren genügende Tragfähigkeit auch nach Ab¬
lieferung und Einmauerung die volle Haftung zu übernehmen . Für die fach¬
gemäße Einmaucrung der Stufen hat jedoch der den Bau leitende Bauführer
allein zu haften.

3 . Die beabsichtigte Verwendung dieser Stufen ist in den Baugesuchplänen
auszuweisen und in diesen das Stufenprofil samt den Eiseneinlagen ersichtlich
zu machen.

4 . Der Beton , aus dem die Stufen hergestellt werden , ist aus gutem,
abgelagerten nicht treibenden Portlandzement im Mischungsverhältnisse von
nicht weniger als einem Volumteile Zement zu drei Bolumteilen reinen
reschen, kantigen Sandes und feinen Schotters in gleicher Güte wie bei den
Probestufen zu erzeugen.

Die Eiseneinlage muß aus bestem Flußeisen , und zwar an dem dem
Zuge unterworfenen Teile der Stufe , möglichst entfernt von der neutralen
Achse, wenigstens aus vier Rundstäben von nicht weniger als 10 mm Durch¬
messer oder aus Quadrateisen von mindestens demselben Querschnitt bestehen,
welche durch eine zweite Lage aus wenigstens 3 mm dicken Stäben winkclrccht
zu kreuzen sind.

Beide Stablagen sind an den Kreuznngsstellcn durch Eisendrähte zu ver¬
binden . Die Entfernung der in der Längcnrichtung der Stufen angcordneten
Stäbe soll nicht mehr als rund 80 mm , jene der Qnerstäbe nicht mehr als
150 mm betragen . Rach Bedarf sind auch in der Druckschichte der Stufen
Eiseneinlagen anzuordnen . Die Eiseneinlagen müssen vollkommen regelmäßig



60 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 61 , 31 . Juli 1908.

verteilt und an dem zur Einmauerung bestimmten Stufcnende ohne wesentliche
Beschädigung der Stufen zu sehen fein.

5 . Das Profil und die Eiseneinlagen der Stufen sind so zu wählen , daß
jede einzelne Stufe mindestens eine fünffache Bruchsicherheit besitzt, wobei die
zufällige Belastung mit 400 iex für den Quadratmeter zu bemessen ist.

Die freitragenden Stufen haben einen vorderen Falz von wenigstens
2 om und eine rückwärtige Schräge von wenigstens 5 ein zu erhalten und
find auf eine Länge von mindestens 25 cm gut einzumauern.

6 . Jede Stufe muß mit einem Fabrikszeichen und einem Stempel ver¬
sehen sein, aus welchem auch nach dem Versetzen noch die Zeit der Erzeugung
leicht festgestellt werden kann . Die Stufen dürfen nicht früher als zwei Monate
nach der Erzeugung zum Bau geliefert werden.

Schadhafte Stufen dürfen nicht auf Bauten geliefert oder dort versetzt
werden.

Dem Stadtbauamte bleibt das Recht Vorbehalten , die Herstellung der
Stufen an der Erzeugungsstelle zu überprüfen.

7. Anläßlich der vom Stodtbauamte vorzunehmenden Rohbaubesichtigung
werden die Stiegenstufen einer Überprüfung unterzogen , und bleibt es dem
Amte Vorbehalten , die einwandfreie Herstellung , den erreichten Härtegrad und
die genügende Tragfähigkeit durch besondere Versuche festzustellen , und zwar:

s ) Durch Belastungsproben , bei denen die fertige Konstruktion höchstens
einer gegenüber der zugrunde zu legenden Belastungsannahme Ursachen
Inanspruchnahme unterzogen werden darf,

b ) Durch stichprobenweise Bruchproben , zu denen die nötigen Ersatzstücke
voin Bauführer beizustellen sind . Behufs rechtzeitiger Herstellung von
Ersatzstücken hat der Bauführer jedesmal beim Stadtbauamte anzuftagen,
ob und in welchem Umfange solche Proben geplant werden.
Bei den Proben dürfen sich bei Belastung mit dem zweifachen Eigen¬

gewichte und dreifacher Nutzlast keine die Tragfähigkeit und den Bestand
gefährdenden Haarrisse zeigen und darf der Bruch nicht früher als bei Belastung
mit vierfachem Eigengewichte und fünffacher Nutzlast (im obigen Sinne ) entstehen.

Diese Erprobungen können auch mit Zustimmung des Stadtbauamtes,
einer amtlichen Prüfungsanstalt übertragen werden.

Fallen die Erprobungen ungünstig aus oder entsprechen die Stufen nicht
den obigen Vorschriften , so sind die beanständeten , beziehungsweise wenn es die
Baubehörde verlangt , alle Stufen vom Baue zu entfernen und durch andere
zu ersetzen.

Die Koste» aller Erprobungen hat der Bauführer zu tragen.
Die Abänderung oder Ergänzung obiger Vorschriften , sowie die Zurück¬

nahme der Bewilligung bleibt Vorbehalten.
Hiemit werden die Bedingungen der den nachstehend bezeichnten Firmen

erteilten Bewilligungen (Magistrats -Erlässe vom 14 . August 1897 , M . Z . 152218
er 1897 , 29 . Dezember 1903 , M . Z . 7750 er 1903 , 25 . Juli 1898 , M.
Z . 28575 er 1898 , 16 . Oktober 1900 , M . Z . 98802 er 1900 , 6. Oktober
1904 , M . A . XIV , 1833 er 1904 , 13 . Juni 1905 , M . A . XIV , 9083 er
1905 und 26 . April 1906 , M . A. XIV , 725 er 1906 , am 8. August 1905,
M . A . XIV , 6437 er 1904 , 15 . März 1906 , M . A. XIV , 217 er 1906)
zurückgenommen.

Es bleibt jedoch diesen Firmen das Recht gewahrt , bei Bauten , welche
vor dem 15 . September 1906 in Angriff genommen worden sind , und bei
denen in den genehmigten Bauplänen auch die Anwendung von Stiegenstusen
aus Stampfbeton mit Eiseneinlagen ausgewiesen ist, diese Stufen nach Maß¬
gabe der für die betreffende Unternehmung seinerzeit erlassenen Vorschrift aus¬
führen zu dürfen.

ievon werden die Unternehmungen:
osef Neumüller L Komp ., Zementwarensabrik , III ., Obere

Viaduktgaffe 2.
Pittel L Brausewetter,  Betonbau -Unternehmung , IV ., Mar¬

garetenstraße 2.
Adolf Baron Pittel,  Zementwarenfabrik und Betonbau -Unternehmung,

Weißenbach an der Triesting.
Karl Holz mann L Komp ., Bauunternehmer , IV ., Frankenberg¬

gaffe 14.
Michael Wimmer,  Zementwarenfabrik , XXI ., Floridsdorf , Planken-

büchlergasse 17.
Josef Rauch , Baumeister , XXI ., Floridsdorf , Kaiserin Elisabethgaffe 48.
Ed . Ast L Komp ., Betonbau -Unternehmung , IX ., Liechtensteinstraße41.
Max Emer L Komp ., Betonbau -Unternehmung , XIX ., Heiligenstädter¬

straße 3 . ..
Der Österreichische Ingenieur - und Architektmverein , die Genossenschaft

der Bau - und Steinmetzmeister , die magistratischen Bezirksämter für den
X . bis XIX . und XXI . Bezirk , endlich das Stadtbauamt , letzteres mit der
Aufforderung , bei Anträgen über die Zulassung von Stufen aus Stampfbeton
mit Eiseneinlagen in Hinkunft die oben ersichtlichen Bestimmungen zugrunde
zu legen , in Kenntnis gesetzt.

2 .

Subvention für de« Kirchenbauverein in Preßbaum.
Entscheidung des k. k. Vcrwaltungsgerichtshofes vom

25 . Jänner 1908 (M . Abt . Villa 74408 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬
präsidenten Freiherrn v. Schwartzenau,  in Gegenwart der Räte des k. k.

Verwaltungsgerichtshofes Truxa , Dr . Ritter v. Popelka,  Ritter v. Falser
und Freiherrn v. Weiß,  dann des Schriftführers k. k. Hofsekretärs Freiherrn
v. Apfaltrern,  über die Beschwerde des Franz Schuhmeier  in Wien
gegen den Beschluß des Gemeinderates der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt
Wien vom 6. Juni 1906 , Z . 7512 , betreffend eine Subvention für dm Kirchen¬
bauverein in Preßbaum , nach der am 25 . Jänner 1908 durchgeführten öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vertrages des
Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Julius Ofner,  Hos - und
Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , und der Gegenaus¬
führungen des Magistrats -Kommissärs Dr . Alexander Pferinger,  in Ver¬
tretung des belangten Gemeinderates , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Am 6. Juni 1906 hat der Wiener Gemeinderat beschlossen, dem Kirchen¬

bauvereine in Preßbaum eine Subvention von 1000 L zu bewilligen . Maß¬
gebend für diese Bewilligung war , wie aus den Bezugsakten hcrvorgeht , die
Erwägung , daß sowohl die Gemeinde Preßbaum selbst, als auch die beteiligten
Grundbesitzer der Gemeinde Wien gegenüber bei der wafferrechtlichen Ver¬
handlung über das Detailprojekt der Zweiten Kaiser Franz Joscf -Hochquellen-
leitung ein außerordentliches Entgegenkommen bewiesen hatten und dadurch
ein Ausgleich bei den Entschädigungsansprüchen ermöglicht wurde . In dank¬
barer Anerkennung dieser wohlwollenden Haltung wurde dem Gemeinderate
empfohlen , eine derzeit in Preßbaum eingeleitete Aktion zu unterstützen , deren
Ziel die Herstellung einer neuen Ortskirche an Stelle der alten , nicht mehr
ausreichenden bildet.

Dagegen richtet sich die vorliegende Beschwerde , in welcher im wesentlichen
der Standpunkt vertreten wird , daß dieser Beschluß gegen die Bestimmungen
der ZA 35 36 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , und gegen
den Artikel 9 des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 , R .- G .-Bl . Nr . 49 , verstoße.

Der Gerichtshof ist bei seinem Erkenntnisse von folgenden Erwägungen
ausgegangen:

Gemäß Artikel 9 , Absatz 1 des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 , R .-G .-Bl.
Nr . 49 , betreffend die Regelung der interkonfessionellen Verhältnisse der
Staatsbürger , können Angehörige einer Kirche oder Religionsgenosscnschaft zu
Beiträgen an Geld und Naturalien oder zu Leistungen an Arbeit für Kultus-
und Wohltätigkeitszwecke einer anderen nur dann verhalten werden , wenn ihnen
die Pflichten des dinglichen Patronats obliegen oder wenn die Verpflichtung
zu solchen Leibungen auf privatrechtlichen , durch Urkunden nachweisbaren
Gründen beruht oder wenn sie grundbücherlich sichergestellt ist. Durch diese
Bestimmung , sowie iu den Bestimmungen des 2 . Alineas des Artikels 9 , dann
der Artikel 10 und 11 wurde also der Grundsatz zur Geltung gebracht , daß
für die einzelnen Staatsbürger die gesetzliche Verpflichtung zur Beitragslcistung
für Kultus -, Wohltätigkeits - und Unterrichtszwecke einer Kirche oder Religions¬
genossenschaft , beziehungsweise zu Leistungen an Organe der Religionsgenossen¬
schaft, von gewissen besonderen Rechtstiteln abgesehen , lediglich aus dem
Angehörigkeitsverhältniffe zu der betreffenden Kirche oder Religiousgenoffen-
schaft fließe.

Die Stellung der Ortsgemeinde , welche nach der zur Zeit der Erlassung
des interkonfessionellen Gesetzes in Geltung befindlichen Gesetzgebung in gewissen
Beziehungen als Trägerin der gesamten Rechte und Verbindlichkeiten der Pfarr-
linge gegenüber der katholischen Kirche fungierte , wurde durch diese Bestimmung
an sich noch nicht berührt , wohl aber hatte der im Artikel 9 zum Ausdrucke
gebrachte Grundsatz bei der Repartierung jener Beiträge durch die Gemeinde
zur Geltung zu kommen , welche für die Kultuszwecke von der Gemeinde auf¬
zubringen waren , wobei zu bemerken kommt , daß sich analoge Bestimmungen
schon vor Erlassung des interkonfessionellen Gesetzes in den für einzelne Länder
erlassenen Konkurrenzgesetzen und Konkurrenzvorschriften vorfinden.

Auf demselben Prinzipe beruht auch Z 35 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874,
R .-G .-Bl . Nr . 50 , durch welchen den Ortsgemeinden alle ihnen nach der
bisherigen Gesetzgebung zukommenden oder auferlegten , einen kirchlichen Gegen¬
stand betreffenden Rechte und Verbindlichkeiten — mit Ausnahme der Patronats¬
rechte — abgenommen und den Pfarrgemeinden übertragen wurden , für deren
Konstituierung und Vertretung die Erlassung näherer Vorschriften im Wege
eines besonderen Gesetzes in Aussicht gestellt wurde . Hiedurch wurde , wie sich
auch aus dem Motivenberichte zur Gesetzvorlage ergibt , der Ortsgemeinde ihre
bisherige Funktion als Trägerin der Gesamtrechte und Verbindlichkeiten der
Parochiancn abgenommen und die aus dieser Funktion fließenden Rechte und
Verbindlichkeiten der Pfarrgemeinde übertragen.

Der Gerichtshof konnte nicht finden , daß der in Rede stehende Beschluß
nnt den erwähnten gesetzlichen Bestimmungen im Widerspruche stehe.

Wenn die Gemeinde Wien in dankbarer Anerkennung des Entgegen¬
kommens , welches die Gemeinde Preßbaum und die dortige Bevölkerung bei
der Verhandlung über das Wafferleitungsprojekt der Gemeinde Wien erwiesen
hatten , die Gewährung der Subvention von 1000 L an den Kirchenbauverein
in Preßbaum beschlossen hat , so war für die Gemeinde Wien der unmittelbare
Zweck dieses Beschlusses , der Gemeinde Preßbaum und der dortigen Bevölkerung
die Erkenntlichkeit für ihr Verhalten bei der wafferrechtlichen Verhandlung zu
erweisen , demnach stellt sich diese Auslage vom Standpunkte der Gemeinde
Wien und der Wiener Steuerträger aus als ein Aufwand für das Wasser¬
leitungsunternehmen dar . Das Mittel , diese Erkenntlichkeit zum Ausdrucke zu
bringen , war die Förderung einer von der Bevölkerung in Preßbaum ein¬
geleiteten , die Interessen derselben berührenden Aktion . Daß diese letztere die
Gemeinde Wien in keiner Weise berührende Aktion , nämlich die Erbauung
einer Kirche in Preßbauni , einen konfessionellen Zweck verfolgt , kommt nicht
in Betracht , weil für die Gemeinde Wien eben der erstbezeichnete, nämlich die
Förderung des Wafferleitungsunternehmens , maßgebend ist.
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Die Behauptung des Beschwerdevertreters , der Beschluß könne gar nicht
den Zwecken der Wasserleitung dienen , weil durch die Erkenntlichkeit für ein
schon bewiesenes Entgegenkommen doch für die künftigen Zwecke der Wasser¬
leitung nichts erreicht werde , widerlegt sich schon durch die Erwägung , daß die
Erkenntlichkeit für ein bewiesenes Entbegenkommen gewiß auch geeignet ist, die
künftige Haltung der Bevölkerung bei der Durchführung des Wasserleitungs-
baucs zu beeinflußen.

Aus dieser Sachlage aber folgt , daß der einzelne Steuerträger , der
allenfalls in der Zukunft zur Amortisicrung des investierten Anlehens , aus
dem die Subvention gewährt werden soll, durch seine Umlagen beitragen und
daher auf diesem Wege unter Umständen zur Deckung der in Rede stehenden
Auslage herangezogen werden wird , diesen Beitrag nicht für Kultnszwecke der
Pfarrgemeindc Preßbaum , für welche aus dem Titel der Pfarrangehörigkeit
aufzukommen die katholischen ebensowenig als die »katholischen Steuerträger
Wiens verpflichtet wären , leisten wird , daß er vielmehr diese Leistung für die
Zwecke des Wasserleitungsunternehmens setzt, also für eine Angelegenheit , welche
zweifellos gemäß ß 46 des Wiener Gemeindestatutes in den Wirkungskreis der
Gemeinde fällt.

Die fragliche Maßnahme könnte nur dann als im Widerspruche mit
Artikel 9 des interkonfessionellen Gesetzes stehend bezeichnet werden , wenn dem
Artikel 9 die Bedeutung beigelegt werden wollte , daß der Gemeinde überhaupt und
unter allen Umständen eine , wenn gleich für die allgemeinen Gemeindeinteressen
dienende Maßnahme unter Heranziehung aller Gcmcindemitglieder zu treffen
untersagt sei, wenn sie zugleich dem Zwecke einer Kirche oder Religionsgenossen-
s chaft dient . Eine solche Auslegung darf jedoch nicht in den Artikel 9 des inter¬
konfessionellen Gesetzes hineingetragen werden , es wäre dies nicht ein Ausfluß
der Anerkennung der Selbständigkeit , der gleichen Berechtigung und wechsel¬
seitigen Unabhängigkeit der Religionsgesellschaften und der Bekenntnisse . Ein
solches Verbot , allgemeine Interessen durch die Gesamtheit zu verfolgen , weil
gleichzeitig auch spezielle Interessen einer Kirche gefördert werden , wäre nichts
anderes , als ein Verzicht auf den eigenen Nutzen , um fremden Nutzen nicht zu
fördern , wurde also geradezu Mißgunst und Abneigung zwischen den Anhängern
der verschiedenen Bekenntnisse voraussetzen , ein Standpunkt , welchen das inter¬
konfessionelle Gesetz gewiß nicht eingenommen hatte . Daß aber der Beschluß , im
Interesse des Wasscrlcitungsunternehmens dem Kirchenbauverein von Preßbaum
eine Subvention zuzuwenden , nicht gegen den vorzitierten 8 35 verstoßt , liegt
auf der Hand , da durch diesen Beschluß die Gemeinde Wien gewiß nicht in die
nach dem Gesetze der Pfarrgemeindc Preßbaum zukommenden Rechte und Ver¬
bindlichkeiten eingegriffen hat.

Aus diesen Erwägungen mußte die Beschwerde als unbegründet abgewiesen
werden.

s.
Klage gegen die Pfarrpfründe Banmgarten auf
Bezahlung der beim Bane des Pfarrhofes er¬

wachsenen Kosten für Hand - und Zugarbeiten.
Entscheidung des k. k Obersten Gerichtshofes vom 30 . Jänner

1908 , G .-Z . Ro . I , 19/8 , 1:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Oberste Gerichtshof als Revisionsgericht hat in der Rechtssache

des R . B ., k. k. Baurat und Baumeister in Wien , Klägers , vertreten durch
Dr . Frauz P r a n t e r wider die römisch -katholische Pfarrkirche Pfarrpfründe zu
Baumgarten an der Wien , Beklagte , vertreten durch die k. k. n .-ö. Finanz-
prokurotur wegen 12 .595 L infolge Rivision des Klägers gegen das Urteil des
k. k. Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgerichtes vom 25 . November 1907,
G .-Z . Bc . IV , 245/7 , 10 , womit über Berufung des Klägers das Urteil des
k. k. Landesgerichtes in Wien vom 24 . September 1907 , G .-Z . Cg . V. 249/7 , 6,
bestätigt wurde , in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird teilweise stattgegeben und das angefochtene Urteil des
Berufungsgerichtes dahin abgeändert , daß die beklagte römisch -katholische Pfarr¬
pfründe zu Baumgarten an der Wien schuldig ist, dem Kläger den Betrag von
10 .886 X 1 ü nebst 5 Prozent Zinsen , seit 16 . April 1907 , sowie nebst der
besonders zu vergütenden Urteilgebühr die Kosten aller drei Instanzen im
Betrage von 554 L 75 ü binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen . Das
Mehrbegehren wird abwiesen.

Entscheidungsgründe.

Die auf Z 530 , Z . 4 Z .-P .-O . sich berufende Revision erscheint größten¬
teils gerechtfertigt.

Das Kirchenbaunormale vom 22 . Mai 1805 , Nr . 62 Pol . G .-S ., ver¬
pflichtet die eingepfarrten Gemeinden , unentgeltlich die Hand - und Zugarbeiten
für Pfarrhosbaulichkcitcn zu leisten . Wird ein solcher Bau also einem Bau¬
meister vertragsmäßig übertragen , so ist es Sache des Bestellers , die unent¬
geltliche Leistung dieser Hand - und Zugarbeiten oder aber die Beitreibung der
hiefür entfallenden Beträge zu veranlassen . Sind solche Arbeiten dem Bau¬
meister übertragen worden , so haftet ihm für deren Bezahlung der Besteller
nach den Grundsätzen des a . b. G . B.

Der Baumeister kann nicht etwa im Sinne des 8 1012 a. b. G . B . direkt
gegen die Konkurrenzpflichtigen einen Anspruch erheben , weil deren Beitrags¬
pflicht nicht auf Bestimmungen des Privatrechtes , sondern des öffentlichen
Rechtes beruhen.

Dem Baumeister gegenüber sind sic aber öffentlichrechtlich nicht verpflichtet,
und auch das Privatrecht bietet ihm keine Handhabe gegen sie vorzugehen.

Das Gesetz vom 7. Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , hat obiges Baunormale
abgeändert.

In Z 35 des zitierten Gesetzes ist ausgesprochen , daß alle einen kirchlichen
Gegenstand betreffenden Rechte und Verbindlichkeiten , welche in den Gesetzen
den Gemeinden zugesprochcn oder auferlegt werden , nunmehr den Psarr-
gemeinden gebühren und obliegen.

Obwohl solche noch nicht gesetzlich konstituiert sind , steht die Vorschrift
des ß 35 bereits in Wirksamkeit und es haben nach der Ministerial -Verordnung
vom 31 . Dezember 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 5 er 1978 , mittlerweite die Gemeinde¬
vertretungen ihre Angelegenheiten zu besorgen.

Hiemit wird nicht etwa den Ortsgemeinden die Verpflichtung auferlegt
die der begrifflich von ihr verschiedenen Pfarrgemeinden obliegenden Lasten auf
sich zu nehmen , was ja im Verordnungswege gar nicht geschehen könnte,
sondern nur die durch ihr Organ , die Gemeindevertretung , die der Pfarr-
gemeinde zukommcnden Verpflichtungen auf jene zu repartieren , die begrifflich
der Pfarrgemeindc angehören und die eingehobenen Beiträge gesetzmäßig zu
verwenden.

Die Gemeindevertretung kommt aber damit nur einer öffentlichrechtlichcn
Pflicht nach , sie kann von den ordentlichen Gerichten nicht zu deren Erfüllung
verhalten werden.

Die Pfarrgemeinde selbst ist, abgesehen davon , daß auch ihre Verpflichtuug
nicht privatrechtlichen Charakter hat , noch nicht konstituiert , es mangelt ihr bis
jetzt die Eigenschaft eines Rechtssubjektes.

Die Ansicht des Berufungsrichters , daß die Pfarrpfründe als Bestellerin
der Arbeit auch für deren Entlohnung aufzukommen hat , ist somit richtig.

Unrichtig jedoch erscheint dessen weitere Ansicht , sie sei ihrer Verpflichtung
dadurch ledig geworden , daß in den Vertrag die Verpflichtung des Klägers aus¬
genommen wurde , die auf Hand - und Zugarbeitskosten entfallende Quote seiner
Verdicnstsumme nur von den zur Zahlung dieser Kosten verpflichteten Faktoren
anzusprechen.

Das Berufungsgericht sagt , diese Klausel enthalte einen klaren Verzicht,
sei vom Kläger spontan schon in seine Offerte ausgenommen worden , und es
könnte daher von einem Irrtum in den er geführt wurde , keine Rede sein.

Von einer Spontaneität kann jedoch nicht gesprochen werden , da in dem
Bestände des Urteiles erster Instanz enthalten ist, daß diese Klausel vorgeschriebe»
war . Ein Verzicht aber mußte deutlich erklärt sein ; es ist nicht einmal be¬
hauptet , daß der Kläger , selbst nur eventuell auf einen bedeutenden Teil seines
Lohnes habe verzichten wollen.

Eine vernünftige und der Vorschrift des 8 914 des Allg . bürgel . G . B .,
daß die Vertragsauslegung so vorgenommen werden sollte , daß der Vertrag von
Wirkung sei, entsprechende Interpretation der erwähnten Klausel muß dahin gehen,
daß dem Übernehmer der Arbeit seine Entlohnung nicht illusorisch gemacht werden
sollte und wollte , daß somit die Absicht und der Sinn der gebrauchten Worte dahin
ging , der Kläger habe sich an die zur Zahlung der Hand - und Zugarbeiten ver¬
pflichteten Faktoren zu halten , wenn überhaupt solche Faktoren , das ist physische
oder juristische Personen existieren , gegen die er seine Ansprüche (und seine An¬
sprüche sind nur privatrechtlicher Natur , die vor Gericht geltend gemacht werden
müssen ) durchsetzen könnte . Solche Personen existieren aber nicht . Hiemit erscheint
die Klausel als eine wirkungslose.

Und würde selbst diese Auslegung nicht herangezogen werden wollen , so
würde dadurch , daß die Aufnahme der Klausel von der Behörde verlangt wurde
und gerade deshalb der Kläger von vornherein jedwede Vermutung , daß diese
Klausel für ihn gar keinen sachlichen Inhalt habe und daß es niemanden gebe,
von dem er den entfallenden Betrag eintreiben könne , ausschließen müßte ein
Irrtum von der Qualität der 88 871 ff. a . b. G . B ., in ihm erregt worden
sein, welcher den Gegenkontrahenten zur Leistung der Vergütung verpflichtet.

Nachdem es sich aber um die Bezahlung von Hand - und Zugarbeiten
handelt , ist aber diese Vergütung gleich der angesprochenen Summe . Durch
diese Erwägung wird die teilweise Stattgebung der Revision gerechtfertigt.

Was aber die Abweisung des Begehrens um Zuspruch von stufenweise be¬
rechneten Verzugszinsen wegen nicht rechtzeitiger Bezahlung der übrigen Bau¬
summenraten betrifft , so enthält die Revision . keine Andeutung darüber , aus
welchem Grunde die Rechtsansicht der llntergerichte eine unrichtige sein sollte.
Das Erstgericht hat jedes Verschulden der Beklagten an einer Verzögerung
wegen Mangels der Behauptung entsprechender Taffachen ausgeschlossen , das Be¬
rufungsgericht hat sich darüber nicht geäußert und das Revifionsgericht vermag,
da in diesem Punkte kein Angriff auf die Rechtsansicht der ersten Instanz erfolgt
war , keine Änderung , ja nicht einmal eine Überprüfung vorzunchmen.

Die Abweisung in diesem Punkte ist jedoch von geringer Bedeutung,
weshalb nach 88 43 und 50 Z .-P .-O . dem Kläger die vollen Kosten aller drei
Instanzen zugesprochen wurden.

4 .
Krankenversicherung der Hilfsarbeiter und Lehrlinge.

Nund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 27 . März
1908 , Z . IV -1261 (M . Abt . XVIII , 2419/08 , Normalienblatt
des Magistrates Nr . 56 ) :

Über eine Anfrage , ob seitens einer Genossenschaft eine ausschließliche für
Gehilfen bestimmte genossenschaftliche Krankenkassa errichtet und bezüglich der
Lehrlinge der Beitritt zur Bezirkskrankenkassa beschlossen werden könne , hat das

1*
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Handelsministerium mit Erlaß vom 12 . März 1908 , Z . 38951 , folgendes
eröffnet:

Während die Gewerbegenossenschaften nach 8 12 ! des Gesetzes vom
23 . Februar 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 63 , verpflichiet waren , zur Unterstützung
der Gehilfen für den Fall der Erkrankung eigene Krankenkassen zu gründen
oder bestehenden Krankenkassen bcizutretcn , die Eiuzelversicherung genosscn-
schaftsangehöriger Gehilfen demnach unzulässig war , ist nach 8 12 ! des Gesetzes
vom 5 . Februar 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 26 , die Errichtung genossenschaftlicher
Krankenkassen , beziehungsweise der korporative Beitritt zu einer bestehenden,
nach dem K. V . G . eingerichteten Krankcnkassa nicht mehr eine obligatorische,
sondern eine bloß fakultative Angelegenheit der Gewerbegenossenschaften.

Es ist daher nach dem derzeitigen Stande der Gesetzgebung nicht mehr
unzulässig , daß die Genoffenschaft cs ihren Mitgliedern überläßt , bei welcher
Krankcnkassa sie die ihnen durch das K. V . G . aufcrlegtc Verpflichtung zur
Versicherung ihrer Hilfsarbeiter gegen Krankheit erfüllen.

Durch die Gemerbcgesetznovelle vom 5 . Februar 1907 wird bezüglich der
Krankenversicherung der Genossenschaftsaugchörigcn eine weitere Abänderung
gegenüber den bisher in Geltung gestandenen Normen insofernc geschaffen, als
die früher unstatthafte Versicherung der Gehilfen und der Lehrlinge in einer
gemeinsamen genossenschaftlichen Krankcnkassa für zulässig erklärt wird.

Gleichzeitig wird jedoch ausgesprochen , daß diese gemeinsame genossen¬
schaftliche Krankcnkassa nicht die einzige zulässige Art der genossenschaftlichen
Lchrlingsversicherung ist, sondern daß für die Lehrlinge auch eigene — nunmehr
unter die im Z ! l K. V . G . angeführten Kassen fallende genossenschaftliche
Anstalten zur Krankenversicherung (Lehrlingskrankcnkasscn ) errichtet , beziehungs¬
weise bestehende derartige Kassen aufrecht erhalten werden können — ähnlich
wie der aus der Gcwerbegesctznovellc vom Jahre 1897 unverändert über¬
nommene letzte Absatz des 8 106 in Errichtung eigener Krankcnkassen für die
Hilfsarbeiter nach 8 73 U>. >1 Gew . Ord . vorsieht.

Die Absicht des Gesetzgebers bestand zweifellos da in , die Fürsorge der
Genossenschaften für erkrankte Lehrlinge durch eigene genossenschaftliche Ein¬
richtungen , welche bisher nur bei vorhergehender Befreiung der Lehrlinge von
der Krankenvcrsicherungspflicht durchführbar mar , nunmehr im Nahmen des
K. V . G . zu ermöglichen . Dies geht auch aus der Bestimmung des Artikels III,
Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Februar 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 26 , hervor , mit
welcher die Bcstiinmnngcn des § 4, Absatz 2 K . V . G . außer Kraft gesetzt
werden.

Hingegen liegt kein zwingender Grund vor , aus der Fassung der Ab¬
sätze 1 und 2 des 8 121 !«n . eit . herauszulesen , daß für den Fall der
Gründung einer genossenschaftlichen Krankenkassa für Gehilfen und bei Nicht¬
errichtung einer eigenen genossenschaftlichen Lehrlingskrankenkassa die Lehrlinge
auch bei der genossenschaftlichen Gehilfenkrankenkassa versichert werden müßten.

Den Genossenschaften wird daher das Recht nicht abgcsprochen werden
können , für ihre Gehilfen eine eigene genossenschaftliche Krankenkassa zu errichten,
und bezüglich der Lehrlinge den Beitritt zur Bezirkskrankenkasso , beziehungs¬
weise zu einer anderen nach dein K. B . G . eingerichteten Krankenkassa zu be¬
schließen , oder aber auch es dein Ermessen der einzelnen Mitglieder zu über¬
lassen , bei welcher Krankenkassa sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Ver¬
sicherung der Lehrlinge Nachkommen wollen.

5 .
Anmerkung von Pfandrechten an verkäuflichen

Gewerben im Gewerbebuche.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7. April 1908,

1 -r 1406/2 , M . Abt . XVII , 2104/08 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 61 ) :

Mit dem Bescheide des Wiener Magistrates vom 13 . März 1907,
Z . 8469 , wurde die Eintragung der Übertragung des Eigentums an dem im
Standorte Wien . bestehenden verkäuflichen Schankgcwerbe von D . W.
an K . P . in das Vormerkbuch über verkäufliche Gewerbe bewilligt , zugleich
aber dem Anträge der D . B . auch das ihr an diesem Gewerbe zustehende , noch
unter dem früheren Eigentümer erwirkte gerichtliche exekutive Pfandrecht in das
Vormerkbuch einzutragen , im Hinblick auf 8 13 des Ministerial -Erlasses vom
6 . März 1859 , Z . 8306 , nicht stattgegebcn.

Diesen Bescheid hat die k. k. Statthalterei über Rekurs der D . B . mit
der Entscheidung vom 2. Mai 1907 , Z . I u- I333 , bestätigt

Das k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 22 . März 190 -h
Z . 18846/07 , dem von D . B . gegen diese Entscheidung (angebrachten
Rekurse aus den Gründen der angefochtenen unterbehördlichen Entscheidungen
und in der Erwägung keine Folge gegeben , daß nach 8 2 des zitierten
Ministerial -Erlasses die Vormerkbücher über verkäufliche Gewerbe nur die
Evidenzhaltung der bestehenden verkäuflichen Gewerbe für gewerblich administrative
und Polizeiliche Zwecke, nicht aber die Begründung oder auch nur Erweisung
privater Rechte bezwecken, daß ferner die Bestimmung des 8 13 dieses Erlasses
auch mit der Ministerial -Verordnung vom 3 . November 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 190,
welche lediglich die Übertragung der bisher irrtümlich von den Gerichten
in die Grundbücher  eingetragenen verkäuflichen Gewerbe und der im
Grundbuche angemerkten Lasten in die nun immer von den politischen Behörden
I . Instanz zu führendst Vormerkbücher anordnen wollte , nicht im Widerspruche
steht, sowie daß endlich die Zulässigkeit der Eintragung des Überganges des

Eigentumes an einem verkäuflichen Gewerbe nach 8 12 des Ministerial -Erlasses
vom 6. März 1859 , Z . 8306 , nur von der Zustimmung des bisher eingetragenen
Eigentümers abhängig ist, somit die von einen , Pfandgläubiger etwa gestellten
Vorbehalte oder Bedingungen nicht berücksichtigt werden können.

«.
Belehnung von Objekten mit Borbehalts -Eigentums-

markeu durch Pfandleiher.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 27 . Mai 1908,

Z . l a-1831 (M . Abt . XVII 3059,08 , Normalicnblatt des Magi¬
strates Nr . 54 ) :

Der Verband der österreichischen Nähmaschinenhändler , -Fabrikanten und
-Mechaniker in Wien hat in wiederholten Eingaben beim k. k. Handels¬
ministerium um Schutz gegen die pekuniäre Schädigung ersucht , welche die
Nähmaschinenhändlcr dadurch erleiden , daß viele ihrer Abnehmer die nach einer
kleinen Anzahlung (Ratenzahlung ) übernommenen Nähmaschinen in den Pfand-
lcihanstaltcn verpfänden und die Wiederauslösung unterlassen.

Um nicht den ganzen Wert der Maschine zu verlieren , seien die Händler
in den meisten Fällen gezwungen , die nur unter ihrem Eigentumsvorbehalt
abgegebenen Maschinen mit eigenen Mitteln auszulösen.

Über Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 30 . April 1908 , Z . 34925,
werden die Gcwerbebehörden I . Instanz eingeladen , diesen berechtigten Be¬
schwerden ihr Augenmerk zuzuwcnden und behufs Abhilfe die Inhaber ge¬
werblicher Pfandleihanstalten direkt oder im Wege der zuständigen Genossenschaft
von Folgendem zu verständigen:

„Nach 8 4 letzter Absatz des Gesetzes vom 23 . März 1885 , R .-G .-Bl.
Nr . 48 , betreffend das Pfandlcihergewcrbc , gehen früher erworbene Rechte
dritter Personen au verpfändeten beweglichen Sachen den Ansprüchen des
Inhabers des PfandleihergeNurbes dann vor , wenn jene früheren Rechte dem
Pfandleiher schon bei der Übergabe bekannt oder doch deutlich erkennbar waren.

Werden somit Nähmaschinen , die mit Eigcntums (Vorbchalts -)marken
versehen sind , welche den Pfandleihern bekanntgegeben worden sind , verpfändet,
so wird der redliche Inhaber des Pfandleihergewcrbes in seinen eigenen
Interessen die Belehnung verweigern , da er sich der Möglichkeit der Realisierung
seiner Pfandforderung im Falle der Nichtauslösung des Pfandes begibt . Denn
die Rechte des Verkäufers der Nähmaschinen (Ratenhändler ) gehen in diesem
Falle seinen Ansprüchen vor , er selbst läuft eben Gefahr , die Stellung eines
redlichen Pfandinhabers (8 456 a . b. G . B .) einzubüßen und eventuell mit
dem Strafgesetze (8 471 ) in Kollision zu geraten.

Behufs Vermeidung der Rechtsfolgen werden die Inhaber gewerblicher
Pfandlcihanstalten daher Vorsorge zu treffen haben , daß in ihren Betrieben
Nähmaschinen zur Belehnung nicht zugelassen werden , welche die von den
Händlern , beziehungsweise deren Organisation ausdrücklich bekanntgegebenen
Vorbehalts - oder Eigentumsmarken tragen . "

7 .
Berechtigung der Schuhmacher zum Einkäufe und

Wiederverkäufe alter Schuhe.
Zufolge einer Mitteilung des magistratischen Bezirksamtes für den

III . Bezirk vom 15. Mai 1908, M. B. A. II I 29154 (M. Abt. XVII 2965.08),
hat das k. k. Handelsministerium laut Erlasses vom 29 . April 1908 , Z . I31I2,
dem Rekurse der Genossenschaft der Trödler in Wien gegen die Entscheidung
der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 28 . November 1907 , Z . I a -981/3 , mit
welcher ausgesprochen wurde , daß R . R . in Wien auf Grund seines Gewerbe¬
scheines für das Schuhmachergcwerbe berechtigt ist, alte Schuhe einzukauscn
und nach Instandsetzung wieder zu verkaufen , keine Folge gegeben , weil diese
Art der Geschäfte seit jeher als ein Recht der Schuhmacher angesehen wurde
und diese Übung mit den bestehenden Gcsctzvorschriftcn nicht im Widerspruche steht.
(Normalicnblatt des Magistrates Nr . 52 .)

8 .
Einschränkung der Unfallversicherungspflicht bei bau¬

liche, » Hilfsgewerbeu.
Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 1. Juni

1908 , Z . 10674 07 (M . Aßt . XVIII 3875 . 08 , Normalienblatt
des Magistrates Nr . 67 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Freiherrn v. Schwachen«  u , in Gegenwart der Räte des k. k.
Verwaltungsgcrichtshofes v. Nenkirchen , Freiherrn v. Hock , Dr . Hiller
und Dr . Pantueek,  dann des Schriftführers k. k. Hossekretärs Dr . Ritter v.
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Schneid über die Beschwerde des Franz Wach in Wien gegen die Ent¬
scheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 8. April 1907 , Z . 55992
ex 1906 , betreffend den Umfang der Unfallversicherung seines Betriebes , nach
der am 29 . November 1907 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen
des Dr . Josef Porz  er , Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung
der Beschwerde , und der Gegenausführungen des k. k. Ministcrial -Sekretärs
ömidek,  in Vertretung des belangten Ministeriums , sowie jener des Dr.
Edmund Lang,  Hof - und Gerichtsadvokalen in Wien , in Vertretung der mit¬
beteiligten Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederöstcrreich in Wien , zu
Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

E n t s ch e i d n n g s g r ü n d e.

Der Gewerbetrieb des Beschwerdeführers ist seinerzeit als ein solcher, der
sich auf die Ausführung von Bauarbeiten erstreckt, als unfallve , sicherungspflichtig
erklärt worden.

Früher hat die Anstalt nur jenen Teil des Betriebes als der Unfallver¬
sicherung unterliegend behandelt , der sich auf Bauarbeiten bezog , und die Lohn¬
ausweise des Betriebsunternehmers , der für diesen Teil des Betriebes nur einen
Arbeiter answies , ohne Beanstandung der Feststellung der Versicherungsbeträge
zugrundegelegt.

Im Hinblicke auf die Rechtsausführungen in der Begründung des hier-
gerichttichen Erkenntnisses vom 19 . April 1906 , ö . 4357 , hat nun die Anstalt
ausgesprochen , daß dergesainte  Betrieb des Besä,Werdeführers der Unfallver¬
sicherung unterliege und daß dies vom 1. Juli >906 anrechtswirksam sein solle.

Diese Entscheidung wurde im Jnstanzenznge mit der angefochtenen Ent¬
scheidung bestätigt , weil sein Betrieb „rücksichtlich der bei der Ausführung von
Bauarbeiten beschäftigten Personen bereits rechtskräftig für unfallversicherungs¬
pflichtig erklärt ist, die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf alle übrigen in
diesem Betriebe beschäftigten Personen aber in der Bestimmung des 8 1,
Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes begründet erscheint . "

Gegen diese Entscheidung macht der Beschwerdeführer zunächst geltend,
die Anstalt sei an ihren seinerzeitigen Klasfifikationsbescheid gebunden und nicht
berechtigt , von diesem längst in Rechtskraft erwachsenen Aussprüche abzugehen
und nunmehr den gesamten Betrieb als unfallversicherungspflichtig zu erklären.

In der Sache selbst wird eingewendet , daß nach dem gegenwärtigen Stande
der Gesetzgebung nur diejenigenArbeiter des gewerbli chen Betriebes des Be¬
schwerdeführers als unfallversicherungspflichtig erkannt werden konnten , die
am Bau Platze mit Arbeiten beschäftigt sind, welche sich auf die Ausführung
von Bauten erstrecken.

Der Verwaltungsgerichtshof konnte die erste Einwendung nicht stichhältig
finden , denn das Unfallversicherungsgesetz will nicht privatrcchtliche Ansprüche
regeln , deren Verfolgung dem Belieben der Beteiligten überlassen ist, sondern
das öffentliche Interesse zur Geltung bringen , daß ein gewisser Kreis wirt¬
schaftlich unselbständiger Personen vor den materiellen Nachteilen eines Betriebs¬
unfalles in gewissem Umfange geschützt sei. Diesem Zwecke entsprechend muß
die Unfallversicherung überall , wo das Gesetz sie vorschreibt , zur Durchführung
kommen , ob nun im einzelnen Falle entgegenstehende irrtümliche Erklärungen
der Beteiligten , darunter der Unfallversicherungsanstalt vorliegen oder nicht.
Von einer Rechtskraft derartiger Erklärungen , die der Herstellung der vom
Gesetze geforderten Unfallversicherung im Wege stünde , kann also niemals die
Rede sein . So wie die Aufsichtsbehörde zu diesem Zwecke jederzeit mit einer
Aufsichtsverfügung eingreifen kann , ist anch die Unfallversicherungsanstalt selbst
in jedem Zeitpunkte berufen , zum Zwecke der Herstellung des gesetzlichen Zu¬
standes der Unfallversicherung von etwaigen früheren Bescheiden abzugehen,
womit sie den Bestand der Unfallvcrsicherungspflicht eines Betriebes verneint
oder deren Umfang eingeschränkt hat.

Deshalb hätte zweifellos die Unfallversicherungsanstalt auch im vorliegenden
Falle ungeachtet ihres im Klassisikationsbescheide zum Ausdrucke gebrachten
anderen Standpunktes ihre neue Erklärung über den Umfang der Versicherungs¬
pflicht des Betriebes des Beschwerdeführers fällen können , wenn sie zu der
Ueberzeugung kam, daß ihr früherer Ausspruch dem Gesetze nicht entsprach.

In der Sache sebst fand jedoch der Gerichtshof im Einklänge mit seinem
in Gemäßheit der Z 6 und 8, Punkt 2 der Ministerial -Verordnung vom
22 . August 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 209 , gefaßten Beschlüsse seines Fachplenums
in Abweichung von seiner in dem Judikate vom 19 . April 1906 , Z . 4484,
enthaltenen Anschauung die angefochtene Entscheidung aus nachstehenden Er¬
wägungen als im Gesetze nicht begründet:

Es ist zwar richtig , daß die Unfallversicherungspflicht nach dem Gesetze
vom 28 . Dezember 1887 , R .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1888 , auf dem Gedanken der
sogenannten Kollektivversicherung beruht , welcher Gedanke sowohl im Alinea 1
als auch im Alinea 3 des hier in Betracht kommenden Z I ganz klar aus¬
gedrückt erscheint , indem prinzipiell nur die Gewerbe,  also alle  in einem
Gewerbe beschäftigten Beamten und Arbeiter als unfallversichernngspflichtig
hingestellt werden . Insofern es sich aber um Baugewerbe und die auf dem
Baue beschäftigten Arbeiter handelt , läßt der hier maßgebende Absatz 2 des
zitierten 8 1 schon Bedenken aufkommen , ob anch hier der gleiche Grundgedanke
wie im Absatz 1 und 3 zur vollen Geltung gebracht werden wollte , beziehungs¬
weise gebracht wurde oder aber , ob in dieser Gesetzesstelle nur diejenigen
Arbeiter und Beamten der auf die Ausführung von Bauten sich erstreckenden
Gewerbe , die auf dem Baue  beschäftigt sind und nur auf die Zeit,
da sie ans dem Baue beschäftigt sind,  als unfallversichcrungs-
pflichtig erklärt werden sollten.

Für die elftere Alternative würde der enge Zusammenhang mit dem 1.
und 3 . Absätze des ß 1, sowie die nahe Verwandtschaft des österreichischen Un-
fallversichcrnngsgesetzes mit dem gleichen für das Deutsche Reich erlassenen Ge¬
setze, in welchem diese Frage in einem solchen Sinne gelöst erscheint , sprechen.

Für die letztere Alternative läßt sich zunächst schon der Wortlaut des
Absatzes 2 cn . geltend machen , welcher zeigt , daß sich das Gesetz in Bezug
auf die baulichen Nebengewerbe einer anderen Ausdrucksweise als im Absatz 1
und 3 bedient , indem es nicht mehr so deutlich , wie in den letzterwähnten Ab¬
sätzen die Gewerbebetriebe  als solche für unfallversicherungspflichtig
erklärt , sondern schon mehr die Arbeiter und Beamten  als unfall¬
versicherungspflichtige Subjekte in den Vordergrund stellt.

Dazu kommt noch der erklärende Nebensatz im Absatz 2 des 8 1 „ oder
sonst  bei der Ausführung von Bauten beschäftigt sind ", welcher darauf
schließen läßt , daß auch die im vorstehenden Nebensatze genannten Arbeiter und
Beamten , wenn sie auch in einem gewerblichen Betriebe angestellt sind , doch
ebenfalls  bei der Ausführung von Bauten beschäftigt sein müssen . (Vergl.
das Wörtchen „ sonst" .)

Für diese letztere Alternative spricht übrigens auch die Tendenz dieser
gesetzlichen Bestimmungen , welche die Regierung veranlaßt hat , in ihren zu
dem Unfallversicherungsgesctze hinausgegebenen Durchführungsvorschriften , ins¬
besondere in der Ministerialverordnung vom 3 . April 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 35,
und vom 19 . Joni 1889 , Z . 11689 , nur jene Arbeiter der sich auf die
Ausführung von Bauten erstreckenden Gewerbe  für unfall-
versicherungspflichlig zu erklären , welche auf dem Baue selbst be¬
schäftigt sind und fürdieDauereinersolchenBefchäftigung.

Der in der unklaren Fassung des Hl , Alinea 2 des Unfallversicherungs¬
gesetzes begründeten Ungewißheit über die Frage , was in Betreff der Unfall-
versichcrungspflicht der Arbeiter , der sogenannten baulichen Nebengewerbe
Rechtens sein soll, hat das Gesetz vom 20 . Juli 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 168, ein
Ende gemacht , welches im Artikel 1, Punkt 10 bestimmt , daß hinsichlich a ll er
jener Betriebskategorien , die in dieUnsallsversiche-
rungspflicht noch nicht einbezogen sind , die Gewerbe¬
betriebe der Stein metze , Brunnenmacher und Eisen-
konstrukteurc der Unfallversicherungspflicht unter¬
worfen werden sollen.

Schon aus dem Wortlaute  dieser Gesetzesvorschrift läßt sich Doppeltes
entnehmen , und zwar:

1. Die prinzipielle Anerkennung der Möglichkeit , daß es nach dem bis¬
herigen Gesetze, das ist nach 8 1, Alinea 2 des Unfallversicherungsgesetzes vom
Jahre 1887 bei den auf die Ausführung von Bauarbeiten sich erstreckenden
Gewerbebetrieben Betriebskategorien gegeben hat , welche der gesetzlichen Unfall¬
versicherungspflicht nicht unterlagen  und

2 . die Anordnung , daß von nun an nur bei den Gewerben der Stein¬
metze, Brunnenmacher und Eisenkonstrukteure alle  Betriebskategorien unfall¬
versicherungspflichtig sein sollen.

Die letztere Konsequenz nötigt zu der weiteren Folgerung , daß sonach bei
allen anderen  auf die Ausführung von Bauarbeiten sich erstreckenden Ge¬
werben , als bei den eben genannten , eine solche Ausdehnung der bisherigen
Unfallversicherungspflicht nicht eintritt , vielmehr bei allen diesen anderen
Gewerbebetrieben der bisher allgemein anerkannte Rechts¬
zustand  wonach nur diejenigen Arbeiter und Betriebsbeamten dieser Ge¬
werbebetriebe , die auf Bauten beschäftigt sind und nur für die Dauer
dieser ihrer Beschäftigung unfallversichernngspflichtig sein sollen , aufrecht erhalten
werden soll.

Diese aus dem Artikel I , Punkt 10 des zuletzt zitierten Gesetzes sich
ergebende Schlußfolgerung findet ihre unwiderlegbare Bestätigung auch in den
Materialien zu diesem Gesetze. Aus diesen geht über alle Zweifel klar hervor,
daß das Bestreben der Regierung , die gesetzliche Unterwerfung sämtlicher
Arbeiter der Baugewerbe und Nebengewerbe (inklusive der Werkstättenarbeiter)
unter die obligatorische Unfallversicherungspflicht von keinem Erfolge begleitet
wurde , daß vielmehr die gesetzgebenden Faktoren bloß  dazu ihre Zustimmung
gaben , daß von diesen Nebengewerben nur die drei oben  genannten,
nämlich die Steinmetze , Brunnenmacher und Eiscnkonstrukteure in toto , daß
ist in Betreff ihrer sämtlichen Arbeiter , inklusive der Werkstättenarbeiter , der
Unfallversicherungspflicht unterliegen sollen , daß aber bei allen übrigen derlei
Gewerben nach wie vor nur jene Arbeiter unfallversicherungspflichtig zu sein
hätten , die auf dem Baue selbst und solange  sie auf dem Baue be¬
schäftigt sind, während die Werkstätlenarbeiter dieser Gewerbe von jeder Unsall-
vcrsicherungspflichl überhaupt eximiert  werden sollen.

Diesen Willen der gesetzgebenden Gewalt hat das Gesetz vom Jahre 1894
in der Bestimmung des Artikels I , Punkt 10 zum Ausdrucke bringen wollen
und auch tatsächlich , wie seine oben angeführte grammatikalische Interpretation
ergibt , zuin Ausdrucke gebracht.

Im Hinblicke auf diesen legalen Zustand kann , insofern die im Absätze 2
des 8 1 des Unfallversicherungsgesetzes angeführten Gewerbebetriebe , die sich
auf die Ausführung von Bauarbeiten erstrecken,  in Frage
kommen , oie obligatorische Unfallversicherungspflicht in Betreff aller Arbeiter und
Beamten nu > bei den Gewerbebetrieben der Steinmetze , Brunnenmacher und
Eisenkonstrukteure als vorgeschrieben angesehen werden , während bei allen
übrigen derlei Gewerbebetrieben , daher auch bei dem Gewerbebetriebe des Be¬
schwerdeführers in die Unfallversicherungspflicht nur jene Arbeiter und Beamten
einbezogen werden dürfen , die ans dem Baue beschäftigt sind und nur auf die
Dauer einer solchen Beschäftigung.

Ans diesen Erwägungen gelangte der Vcrwallungsgcrichtshof zur Auf¬
hebung der angefochtenen Entscheidung.

2
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».
Bekämpfung der Bleivergiftungsgefahre » in

Gewerbebetrieben.
Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit dem Rund -Erlasse vom

2. Juni 1908 , Z . In - 1089,2 (M . Abt . XVII 3198/19 8)
nachstehendes anher eröffnet (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 58 ) :

Das k. k. Handelsministerium hat in der Reihe der geplanten Vor¬
kehrungen zur Bekämpfung der Blcivergiftungsgefahren in Gewerbebetrieben,
in welchen Bleiweiß oder bleihaltige Verbindungen verwendet werden , als erste
eine Verordnung erlassen , mit welcher Vorschriften zum Schutze des Lebens
und der Gesundheit der mit gewerblichen Anstreicher -, Lackierer-
und Malerarbeiten  beschäftigten Personen getroffen werden.

Jni Aufträge des k. k. Handelsministeriums vom 15 . April 1808 , Z . 10220,
werden die Gewerbcbchörden auf die Bestimmungen dieser im XII . Stücke des
Reichsgesetzblattes unter Nummer 81 kuudgcmachten Verordnung aufmerksam
gemacht und ihnen zur Erläuterung einzelner dieser Bestimmungen überdies
nachstehendes bedeutet:

Diese Verordnung findet nicht bloß ans die Anstreicher -, Lackierer- und
Malergewerbe , sondern auf alle Gewerbe ohne Unterschied ihres Faches und ihres
Umfanges Anwendung , in welchen gewerbsmäßige Anstreicher -, Lackierer- und
Malerarbeiten verrichtet werden.

In den Vorschriften der Verordnung wird zunächst für eine entsprechende
Ausgestaltung der Betriebsstätten und der Arbeitsräume selbst Vorsorge getroffen,
wobei bemerkt wird , daß soweit schon bestehende Betricbsanlagen im technischen
Sinne in Betracht kommen , die Anwendung dieser Vorschriften nur in dem
Maße statthaben kann , als dem nicht etwa aus der rechtskräftigen Genehmigung
erwachsene Parteienrechtc auf einen ausdrücklich bestimmten konsensmäßigen
Betriebsmodus entgegenstehen.

Ferner wird bemerkt , daß dem im 8 1 vorgesehenen Erfordernisse der
Geräumigkeit bei schon bestehenden Betriebsstätten auch durch entsprechende
Verteilung der Anzahl der in den einzelnen Räumen verwendeten Arbeiter
Rechnung getragen werden kann.

In einer weiteren Gruppe der besonderen Betriebsvorschriften wird im
Interesse der gesicherten Beobachtung der Bestimmungen dieser Verordnung eine
Art Bezeichnungspflicht vorgesehen (8 3).

Die ursprünglich beabsichtigte Einbeziehung der Lacke und Firnisse unter
die Vorschrift des 8 3 wurde fallen gelassen , weil erfahrungsgemäß der Blei-
gehait dieser Präparate ein so geringer ist, daß eine Gefahr für die Gesundheit
der mit denselben manipulierenden Arbeiter nicht befürchtet werden muß.

Die vorerwähnte Bezcichnungspflicht soll späterhin durch eine den äußeren
Verkehr und die Einfuhr von bleihältigcn Farben und Kitten aus dem Zollaus-
lande regelnde Spezialverordnung auf Grund des Artikels VII des Zolllarif-
gesetzes vom l3 . Februar 1806 , R .-G .-Bl . Nr . 20 , wirksam ergänzt werden.

Die in diesem Zusammenhänge beachtenswerte Vorschrift des 8 4 , mit
welcher die gewerbsmäßige Verwendung von Bleiweiß oder sonstigen bleihältigcn
Farben und Kitten zu Jnnenanstrichen untersagt wird , stellt sich als ein uuab-
weisliches Gebot moderner Gewerbehygiene und des Arbeiterschutzcs dar . Die
an ? technischen und wirtschaftspolitischen Erwägungen vorgesehenen Ausnahmen
von diesen! grundsätzlichen Verbote werden in der Verordnung selbst deutlich
vorgesehen und es muß der Erwartung Ausdruck verliehen werden , daß insbesondere
von der im 8 4 Absatz 4 , eingeräumten Möglichkeit mit aller Umsicht Gebrauch
gemacht werde.

Das im 8 5 ausgesprochene , auf 8 94 , Absatz 4 Gewerbeordnung
fußende Verbot der Verwendung von Frauen und jugendlichen Hilfsarbeitern
mußte in zwei Beziehungen eine Ausnahme erfahren , indein einmal zu den
faktisch nur von Frauen verrichteten Neinigungsarbciten die erwachsenen
Frauen verwendet werden dürfen und indem anderseits im Interesse einer
vollständigen Ausbildung der jugendlichen Lehrlinge Vorsorge für die Erlernung
der einschägigen Arbeitstechnik getroffen werden mußte . Der besonders gefährliche
Charakter dieser Arbeiten hat cs aber notwendig gemacht , dieser ausnahmsweise !!
Verwendung jugendlicher Lehrlinge knappe zeitliche Grenzen zu ziehen , indem
eine Heranziehung dieser Lehrlinge zu den gedachten Arbeiten für höchstens
6 Wochen zusammen gestattet wurde.

Im tz 6 war ursprünglich eine weitergehende strengere Vorschrift in Bezug
auf die Wiederverwendung der an Bleivergiftung erkrankten Arbeiter geplant.
Mit Rücksicht aus die gegen die bezüglichen Entwurfsbcstimmungen aus den
Facharbeiterkreisen selbst geltend gemachten Bedenken wurde eine entsprechende
Abschwächung dieser Norm bewirkt.

Die Vorschriften des 8 7 erklären sich durch die Gebote der Arbcitstechnik
von selbst und die im 8 8 geforderten Vorsichten im Arbeitsbetriebe stellen sich
als solche dar , welche zumeist in heute schon rationell geführten Betrieben
respektiert werden.

8 10 wendet sich speziell an die Arbeiter selbst, ohne deren werktätige
Vorsicht der durch die Verordnung im Interesse der Gesundheit der Arbeiter
angcstrebte Schutzeffekt vielfach illusorisch bleiben müßte.

Diese Vorschriften decken sich überdies im Wesen mit jenen , welche auch
andere auf diesem Gebiete tätige Staaten in ihren einschlägigen Normen
vorgekehrt haben.

Die dritte Gruppe von Vorschriften , welche die besondere Aussicht -zum
Gegenstände haben , bedürfen wohl keiner näheren Erläuterung.

Das der Verordnung als Beilage angeschlossene Merkblatt strebt eine
intensive und ausreichende Aufklärung des mit Blei und Bleipräparaten
beschäftigten Arbeiters an und es wird mit allem Nachdrucke darauf zu sehen
sein, daß die Unternehmer respektive deren Stellvertreter der in Bezug
aus die Ausfolgung des Merkblattes an die Arbeiter im ß II , Absatz 2 vor¬
gezeichneten Verpflichtung genau Nachkommen.

1«.
Deponierung des Sprengmittels Ammonal.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 4. Juni 1908,

Z . 11- 1567 , an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich, den Wiener Magistrat , die Sladträtc in Wiener-
Neustadt und Waidhvfen a . d. Ibbs und die k. k. Polizei-
Direktion in Wien (M . Abt IV, 2120 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem an die G . Roth,
Aktiengesellschaft in Wien , ergangenen Erlasse vom l3 . Mai 1908 , Z . 10630,
einvernehmlich mit den mitbeteiligten Ministerien in teilweiser Abänderung der
Erlässe des Ministeriums des Innern vom 7. April 1905 , Z . 13781 , und
vom 19 . Jänner 1908 , Z . 381 , provisorisch und auf Widerruf bestimmt , daß
für die Deponierung des konzessionsmäßigcn Sprengmittels Ammonal zum
Verschleiße und zum Gebrauche nicht mehr die Bestimmungen der in diesen
Erlässen zitierten Sprengmittelverordnungen , sondern dieselben Besinnungen zu
gelten haben , welche in der Ministerial -Verordnung vom 19 . Mai 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 96 , hinsichtlich der Deponierung der dem Pulvermonopol unter¬
liegenden SichcrheitSsprengpräparatc getroffen sind.

Mit dem Ministerial -Erlasse vom 19 . Jänner 1908 , Z . 381 , war das
Sprengmittel Ammonal auch in drei neuen perzentuellen Zusammensetzungen
unter den Bedingungen des eingangs zitierten Erlasses vom Jahre 1905 zum
Verkehre zugelassen worden.

Dieser Erlaß ergeht im Nachhange zum hieramtlichen Erlasse vom
17 . Mai 1905 , Z . 11-838 . (S . Amtsblatt Nr . 52 er 1905 „Verordnungen rc. "
VI , 8, pag . 46 .)

11 .
Dienst - und Arbeitsstellenvermittlung nach dem

Auslande.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 6. Juni 1908,

Z . I u-1997 (M . Abt . XVII 3357/08 , Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 64 ) :

Mit der im XI .V. Stücke des Reichsgesetzblattes unter Nummer 97
kundgemachtcn Verordnung des Handelsministeriums mit den Ministern des
Innern und der Justiz vom 7. Mai 1908 wurden aus Grund der 8 21 r>,
Absatz 6 und 54 , Absatz I der Gewerbeordnung besondere Bestimmungen für
die gewerbemäßige Vernwtlung von Dienst - und Arbeitsstellen nach dem Aus¬
lande  erlassen . (Siehe Amtsblatt Nr . 52 «x 1908 „ Verordnungen rc." VI , 8,
Seile 49 .)

Unter Bezugnahme auf den h. ä . Erlaß vom 16. September 1907,
Z . Ia -2435/6 , werden die Gewerbcbchörden , die Handels - und Gcwerbekammcrn
sowie die k. k. Polizei -Direktion in Wien auf die Bestimmungen dieser Ver¬
ordnung ansmcrksam gemacht , den Gewerbebehörden wird bedeutet , daß diese
Bestimmungen nunmehr eine feste Handhabe für die Hintanhaltung der auf
dem Gebiete des Auswandcrungsweseiis zu Tage tretenden Mißbräuche sowie
für eine wirksame Bekämpfung des Mädchenhandels bieten sollen und daß das
Handelsministerium der Erwartung Ausdruck gegeben hat , daß sich die Gcwerbe-
behörden bei der Handhabung der Vorschriften der in Rede stehenden Ver¬
ordnung vornehmlich von den angedeuteten Gesichtspunkten leiten lassen und
die gebotenen Handhaben mit allem Nachdrucke benützen werden , um die
heimische Volkswirtschaft und die einheimische arbeitsuchende Bevölkerung vor
den aus einer ungeregelten Arbeitsvermittlung nach dem Auslände drohende »»
Schäden und Gefahren zu bewahren.

Selbstredend bleibt es diesen Behörden unbenommen , nach Lage der
jeweils gegebenen Umstände etwa noch weiter erforderliche Vorsichten inbetreff
der Ausübung der in Rede stehenden Gemcrbckategoric an der Hand der in 8 54,
Absatz 2 der Gewerbeordnung ciiigeräumten Ermächtigung vorzukehren.

Dieser Erlaß ergeht an die k. k. B ez i r ks h a u p t in an n s ch a f t e n
in N i e d c r ö st e rr e i ch, an den Wiener Magistrat Abt.  XVII,
die Stadrrätc von Wiener -Neustadt und Waidhofen a . d. Abbs
sowie die k. k. Polizei - Direktion in Wien.

Die Gewerbebehördcn und die n .-ö. Handels - und Gewerbekammer
werden weiters auf die im Xl .V . Stücke des Reicksgcsetzblattcs unter Nr . 96
kundgemachte Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern vom 7 . Mai 1908 aufmerksam gemacht , mit welcher auf
Grund des 8 54 , Absatz 1 der Gewerbeordnung , besondere Bestimmungen für
die gewerbemäßige Vermittlung von Amme n sfte llen  erlassen wurden . (Siehe
Amtsblatt Nr . 52 ox 1908 „ Verordnungen rc. " VI , 7 , Seite 48 .)
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12 .

Lohnverhältnisse in Argentinien.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 6. Juni 1908,

Z . IX- 1730 (M . Abt . XVI , 6334 ).
Aus einer vom staatlichen Arbeitsamte von Argentinien herausgegebenen

Publikation ist über die Arbeitslöhne in Buenos -Aires , sowie in den übrigen
Teilen der Republik folgendes zu entnehmen:

Die Höhe der Arbeitslöhne ist bei den einzelnen Gewerben selbst¬
verständlich sehr verschieden ; doch kann der Durchschnittslohn von Werksührern
mit täglich 10 X 50 ü bis 12 X 60 t>, jener von Handwerkern mit 6 L 30 st
bis 8 X 40 und der Taglöhner mit 4 L 20 st bis 7 L angenommen werden.
Daraus geht deutlich hervor , daß Argentinien derzeit wohl ein Einwanderungs¬
land für Prosessionisten , nicht aber für gewöhnliche Taglöhner ist, da der
Verdienst der letzteren bei der im Lande bestehenden Teuerung kaum zur
Deckung der allernotwendigsten Lebensbedürfnisse ausrcicht . Ersparnisse sind
für ven Taglöhner nur in den Sommermonaten (November bis April)
möglich , wenn er sich an den Ernlearbeiten beteiligt . Für dieselben wird ein
Tageslohn von 10 X bis 12 X bezahlt . Nach Schluß der Erntearbeiten er¬
hallen die Feldarbcitcr selten mehr als 3 sti bis 5 X bezahlt.

1».

Musterstatut für ein Peiisionsinstitnt für Privat¬
beamte.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 9. Juni 1908,
Z . IV a-60/35 (M . Abt . XVIII , 4016/08 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern bat ein Musterstatut für ein auf dem
Grundsätze der Gegenseitigkeit beruhendes Pensionsinstitut als Ersatzinstitut im
Sinne des H 65 des Gesetzes vom 16. Dezember 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 1 er 1907,
betreffend die Pensionsversichcrung der in privaten Diensten und einiger öffent¬
lichen Diensten Angestellten , ausarbciten lassen.

Dieses Statut ist im Verlage der k. k. Hof - und Staatsdruckerei in Wien
erhältlich.

14 .

Verbot des Tragens ordensähnlicher Dekorationen.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 13 . Juni 1908,

Z .-V . 1239 (M . Abt . XXII , 2270 ) :
Es wurde die Wahrnehmung gemacht , daß sich Veteranen -, Feuerwehr¬

und auch andere Vereine ordeusähulichcr Dekorationen als Abzeichen bedienen.
Auch seitens einzelner Personen werden derlei Dekorationen getragen,

wie dies insbesondere hinsichtlich sogenannter „ Erzherzog Albrechts -Mcdaillen"
beobachtet wurde.

Da das Tragen aller solchen Abzeichen , welche den der Allerhöchsten
Verleihung vorbchaltencn Ordensdekorationen und Verdienstmedaillen ähnlich
sehen und wie diese an Bändern getragen werde » , nicht gestattet ist, wird auf
das Bestehen dieses Verbotes unter Hinweis auf die der Übertretung desselben
zu gewärtigende Bestrafung aufmerksam gemacht.

IS.

Befähigungsnachweis für Handelsgewerbe.
Erlaß der k. k. n .-v. Statthalterei vom 15 . Juni 1908,

Z . I a-2055 (M . Abt . XVII , 3477/08 , Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 63 ) :

Da der Herr Minister für Kultus und Unterricht mit dem Erlasse vom
16 . April 1908 , Z . 28197/07 , der zweiklasfigen Kommunal -Handelsschule in
Marienberg vom laufenden Schuljahre angefangen das Öffentlichkeitsrecht ver¬
liehen hat , gehört diese Anstalt nunmehr zu jenen Handelsschulen , deren Ab¬
gangszeugnisse gemäß § 2 der Ministerial Verordnung vom13 . August1S07,R .-G .-
Bl . Nr . 198 , der Nachweis der vorgeschriebenen Lehrzeit in einem Handels-
gewerbc zur Gänze ersetzen.

Die k. k. Statthaltern wurde beauftragt , das dem vom k. k. Handels¬
ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht
ergangenen Erlasse vom 13 . August v. I ., Z . r4999 , beigelegene Verzeichnis
der begünstigten Anstalten -mb II durch Beifügung der zweiklasfigen Handels¬
schule in Marienberg zu ergänzen und hievon auch die unterstehenden Gcwerbe-
behörden in Kenntnis zu setzen. Handelsministerial -Erlaß vom 22 . Mai 1908,
Z . 16878.

1«
Regelung des Wagenverkehres auf dem Naschmarkte

im IV . Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 15 . Juni 1908,

M . Abt . IX , 355/08:
Auf Grund des Z 46 , Punkt 4 , und des Z 100 des Gesetzes vom

24 . März 19 >0 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17, werden behufs Regelung des
Waqcnvcrkehres auf dem Naschmarktc im IV . Bezirke nachfolgende Anordnungen
erlassen:

") Auf dem alten Teile des Naschmarktes:
1. Die Einfahrt von Marktfuhrwcrk darf nur bis 7Vr Uhr früh , und

zwar von der Wienstraße aus durch die mit „Zufahrts "-tafeln ausdrücklich be-
zeichneteu Gänge erfolgen.

2. Das Abladen hat mit größter Beschleunigung zu geschehen ; die leeren
Fuhrwerke haben den Marktplatz in der Richtung des städtischen Trans-
formatorcnhauses zu verlassen.

3 . Die nach Uhr früh cinlangendcn Wagen haben sich im Zuge der
Wienstraße aufzustellen und sind die Waren mittels Rodeln zu den Ständen
zuzuführen beziehungsweise abzntragen.

4 . Das Befahren des Marktplatzes mit Handwagen (Helferwagen ) ist
untersagt ; ebenso ist jede Verstellung des Marktplatzes , der Zu - und Durch¬
gänge mit Wagen , Handwagen , Fässern , Körben u . dgl . verboten.

>,) Auf der Wienflußeinwölbung:
1. Die zu Marktzwccken einbezogenc Fläche auf der Wienflußeinwölbung

-von der ehemaligen Leopoldsbrücke bis zu der oberhalb der Berkaufshütte der
Dampffischerei -Gesellschaft „Nordsee " führenden Straße ist dem allgemeinen
Fuhrwehrksoerkehre entzogen ; nur Marktfuhrwerke dürfen auf dieselbe einfahren.

2 . Die Einfahrt der Marktfuhrwerke hat nur von der Seite der ehe¬
maligen Leopoldsbrücke , die Ausfahrt nur auf der der genannten Fischverkaufs-
hütte zugewendeten Seite zu erfolgen.

3 . Das Radfahren ist auf der im Punkte 1 genannten Fläche gänzlich
untersagt.

Übertretungen dieser Kundmachung werden gemäß H 100 und 8 101 des
Gemcindestatutes für Wien mit Geldstrafen bis 400 X oder mit Haft bis zu
14 Tagen geahndet.

Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft ; gleichzeitig wird die Magistrats-
Kundmachung vom Juli 1901 , Z . 46656/XV er 1901 , aufgehoben.

17 .
Grundabteilungen.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 18 . Juni 1908 , M.
Abt . XIV , 1394 ex 1907.

Zufolge Beschlusses des Wiener Stadtrates vom 26 . Mai 1908 , Z . 7889,
wird den Herren L. S ., K. Ed . S ., der Frau M . H . und dem Herrn F . S.
zuhanden des Herrn E . H., wohnhaft XIX ., Döblinger Hauptstraße 2 , die
politische Bewilligung erteilt , nach Maßgabe der mit dem Genehmigungs¬
vermerk versehenen Pläne die Liegenschaft Einl .-Z . 2t4 des Grundbuches Pötz-
leinsdorf im XVIII . Bezirke in Wien , Kat .-Parz . 561 , auf zehn Baustellen
abzuteilen.

Diese Abteilung ist als Parzellierung im Sinne des Z 3, tit . a der
Bauordnung zu betrackten.

Hiebei werden jedoch nachstehende Bedingungen gestellt:
1. Daß der zur Durchführung der neuen Straßenzügc , das ist Gasse 1

(verlängerte Hockegasse), Gasse 3 und Straße I (bei letzterer bis 23 m von der
Baulinie .4 , respektive bis zur Mittellinie aus den beiden Baulinicn 4 und 8)
erforderliche Grund , nämlich die auf dem Plaue als provisorische Parz . 561/20,
561/lu und 561/18 gelblasierten Flächen gemäß den W 10 und 13 der Bau¬
ordnung für Wien im richügeu Niveau au die Gemeinde Wien abgetreten und
die gebühren - und lastenfreie Abschreibung dieser Gründe als Straßengründe
und deren Übertragung ins Verzeichnis für öffentliches Gut gleichzeitig mit der
grundbücherlichen Durchführung dieser Parzellierung erwirkt werde;

2 . daß gleichzeitig die oberwähnle Verpflichtung zur Übergabe der nach
Punkt 1 zu den Straßen abzuschreibenden Grundflächen in den physischen Besitz
der Gemeinde Wien und zur Herstellung des richtigen Niveaus auf diesen
Flüchen — auf den Einlagen sämtlicher Baustellen als Reallast zugunsten der
Gemeinde Wien grundbücherlich einverleibt werde;

3. daß die Baustellen 4 , 5, 8, 9, sowie 1 und 2 insolange unverbaut
bleiben , bis die vor diesen Baustellen liegenden zukünftigen Straßengründe,
und zwar bei Baustelle 4 und 5 bis zur Achse der Gasse 3 , bei Baustelle 8
und 9 bis zur Achse der Gasse 1 (verlängerte Hockegasse), bei Baustelle l bis
zu 23 m von Baulinie X und bei Baustelle 2 bis zur Mittellinie zwischen den
beiden Baulinien X und 8 vom Parzellierungswerber erworben und unent¬
geltlich und im richtigen Niveau in den physischen „Besitz der Gemeinde Wien
übergeben sind und die gebühren - und lastenfreie Übertragung ins Verzeichnis
für öffentliches Gut erfolgt ist;

2*
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4 . daß die im Plane mit provisorischen Parz . 561/11 , 561/17 in
Straße I , Kat .-Parz . 561/12 und 561/13 in Gasse 3, Kat .-Parz . 561/14 und
561/15 in Gasse 1 mit der Bezeichnung „reservierter Straßengrund ", die pro¬
visorische Parz . 561 / 16 mit der Bezeichnung „reservierter Platzgrund " versehen,
in besondere Grundbuchseinlagen belegt und mit der grundbüchcrlich einzu¬
verleibenden Verpflichtung gelegt werden , daß dieselben über jeweiliges Ver¬
langen der Gemeinde gegen Schadloshaltung nach H 9 der Wiener Bauordnung
im richtigen Niveau an dieselbe abgetreten und lasten - und kostenfrei in das
Verzeichnis für das öffentliche Gut übertragen werden;

5 . daß sämtliche Baustellen auch insolange unverbaut bleiben , bis jene
Teile der neuen Straßen , welche vor den betreffenden Baustellen gelegen sind,
mindestens in ihrer halben Breite eröffnet und die derart eröffneten Teile mit
einer anderen öffentlichen Verkehrsfläche in Verbindung gebracht sein werden;

6 . daß auf sämtlichen Baustellen bie Verbauung im Sinn -- des Ge-
meinderats -Beschlusses vom 24 . März >893 , M .-Z . 233027/91 , mit Wohn¬
häusern derart erfolge , daß dieselben entweder einzeln fiepend oder zu zweien
gekuppelt ausgesührt , außer einem bewohnbaren Ebcnerdgeschosse (Parterre oder
Tiesparterre ) nur noch zwei Stockwerke enthalten , wobei ein Mezzanin als
Stockwerk zu rechnen ist. hingegen höher ragende Gebäudeteile , wie Türme,
Giebel rc . gestattet sind , daß die Seitcnabstände dieser Wohnhäuser von den
Nachbargrenzen mit dem Gemeinderats -Beschlusse vom 11 . Juni 1901 , Z . 10614,
angelegt werden , daß gekuppelte Häuser im allgemeinen mit einheitlicher Flucht
herzustellen sind , damit keine Feuermauern sichtbar werden , daß längs der
neuen Gassen und Straßen 5 w tiefe Vorgärten anzulegen und dauernd zu
erhalten sind , wobei die Einfriedung dieser Vorgärten gegen die Straße und
untereinander auf die Vorgartentiefc mit eisernen , die Durchsicht freilassenden
Gittern auf im Maximum 1'50 iu hohen Stein - oder Ziegelsockeln zu geschehen
hat , und daß endlich höhere Niveauunterschiede zwischen dem Bauterrain und
der Straßenfläche durch Böschungen in den Vorgärten selbst zu überwinden sind
und in denselben und den Gittern keine Vorrichtungen angebracht werden,,
welche die freie Durchsicht zu hindern geeignet sind;

7. daß die sub 3 angeführten Bauverbote auf den daselbst angeführten
Baustellen , die out » Punkt 6 und 5 angeführten Bauverbote und Verpflichtungen
aber auf sämtlichen Baustellen als Reallasten zugunsten der Gemeinde Wien
grundbücherlich einvcrleibt werden;

8 . daß die Baustelle 9 insolange unverbaut bleibe , bis sie durch Arron¬
dierung mit Nachbargründen mit den bereits regulierten Gründe » in Zusammen¬
hang gebracht worden ist, und daß dieses Bauverbot auf der für diese Bau¬
stelle neu eröffneten Einlage zugunsten der Gemeinde Wien grundbücherlich ein¬
verleibt werde

Zum Schluffe wird bemerkt , daß für die im Punkte 1 angeführten
Grundflächen auf Grund des Z 10 der Wiener Bauordnung eine Entschädigung
nicht geleistet wird , diese Gründe daher unentgeltlich abzutreten sind.

18 .

Der Pferdefleischverkehr im Wiener (Henieiudegebiete.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 22 . Juni 1908,
M . Abt . IX , 2399/08:

4.

Auf Grund des § 46 , Punkt 4 und 5 sowie des H 100 des Wiener Ge¬
meindestatutes wird unter Aufhebung der Magistrats -Kundmachung vom 21 . Mai
1873 , M .-Z . 18945 , in Handhabung der Lebensmittel - und Gesundheitspolizei
folgendes angcordnet:

1 . In Lokalitäten , in welchen Fleisch oder Fleischwaren von Tieren des
Pferdegeschlechtes in rohem oder zubereitetem Zustande seilgeboten werden , dürfen
Fleisch und Fleischwaren von anderen Tieren nicht feilgeboten werden.

2. Diese Lokalitäten müssen eine leicht sichtbare äußere Bezeichnung tragen»
die den Verkauf von Pferdefleisch deutlich bekanntgibt.

3 . Ohne den vorgeschriebenen Beschaustempel darf Pferdefleisch in Wien
nicht in den Verkehr gebracht werden.

Das im Zentral -Pferdeschlachthaus gewonnene , zum Genüsse taugliche
Fleisch erhält gemäß der Haus - und Betriebs -Ordnung vom 27 . Mai 1908,
M . Abt . IX , 1970/08 , folgenden Beschaustempel in blauer Farbe:

Das in den Privatschlachtstätten des XXI . Bezirkes gewonnene , zum
Genüsse taugliche Fleisch hat bei der Beschau folgenden Beschaustempel in blauer
Farbe zu erhalten:

Das nach Wien eingeführte und bei der Überbeschau genußtauglich erklärte
Pferdefleisch erhält nach der Magistrats -Kundmachung vom 9. Juni 1908,
M . Abt . IX , 2088,08 , einen Beschaustempel in blauer Farbe von folgender
Form:

I - k 'LklOL-

86m .L0HDHL173

Übertretungen dieser Anordnungen werden , wenn sie nicht nach anderen
besonderen Strafbestimmungen zu ahnden sind , gemäß der HZ 100 und 101
des Wiener Gemeindestatutes mit Geldstrafen bis zu 400 L oder mit Haft bis
zu 14 Tagen bestraft.

Diese Anordnungen treten sofort in Kraft.

8.
Zugleich wird folgendes bekanntgemacht:

1. Vom Tage der Eröffnung des Zentral -Pferdeschlachthauses im X . Be¬
zirke, Schoberplatz Nr . 1, d. i. vom 22 . Juni 1908 angefangen , ist der Schlacht¬
hauszwang für Tiere des Pferdcgeschlechtes in den Gemeindebezirken I —XX
durchgeführt . Von diesem Tage an ist in den bezeichneten Gemeindebezirken die
Benützung bestehender und die Anlage neuer Privatschlachthäuser zur Schlachtung
von Tieren des Pferdegescklechtes verboten und es darf das Einstellen derartiger
zur Schlachtung bestimmter Tiere , deren Schlachtung und jede damit zusammen¬
hängende Verrichtung , wie das Enthäuten , Ausweiden , Entleeren der Eingeweide
u . s. w . nur im Zcntral -Pferdeschlachthause erfolgen.

Im XXI . Gemeindebezirke dürfen die bestehenden privaten Schlachtstätten
für Tiere des Pferdegeschlcchtes bis zur Zuweisung an ein öffentliches Schlacht¬
haus benützt werden , es dürfen jedoch weder neue derartige Schlachtstätten ge¬
gründet , noch die bestehenden erweitert werden . (Magistrats -Kundmachung vom
27 . Mai 1908 , M . Abt . IX , 1901/08 .)

2 . Geschlachtete Einhufer , rohes , gepökeltes oder geräuchertes Fleisch oder
Eingeweide von Einhufern , ferner Fleichwaren , die daraus hergestellt oder damit
vermengt sind, müssen vom 22 . Juni 1908 an bei der Einfuhr nach Wien , wenn
sie im rohen oder zubereiteten Zustande feilgeboten beziehungsweise verkauft
werden sollen , vorher in das Zentral -Pferdeschlachthaus im X . Bezirke , Schober¬
platz 1, zur Überbeschau gebracht werde . (Magistrats -Kundmachung vom 9. Juni
1908 , M . Abt . IX , 2088/08 .)

IS.
Meldnngsvorfchrift.

Kundmachung der k. k. Polizei -Direktion vom 23 . Juni 1908,
M . 605/9:

Zum Zwecke möglichster Vervollständigung der Wählerevidenz wird
Hiemil auf Grund des Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Juni 1907,
Z . VII -1904/18 , angeordnet , daß in Hinkunft die polizeilichen Anmeldungen
von solchen männlichen Parteien , welche noch nicht 24 Jahre alt sind , jedoch
das 21 . Lebensjahr zurückgelegt haben — ebenso, wie dies bereits bezüglich der
mindestens 24jährigen vorgeschrieben ist — im I . Bezirke mit drei , in den
übrigen Bezirken init vier ordnungsmäßig ausgefertigten Meldungsexemplaren
zu erfolgen haben.

Diese Anordnung trrtt mit 1. Juli 1908 in Kraft.
Der Meldungsnachweis (in Kuvertform ) wird in die Zahl der vor¬

zulegenden Meldungsexemplare eingerechnet.

2«.
Vorschrift über die Benützung des Handaufznges im

Zeutral -Pferdeschlachthause.
Verordnung des Wiener Magistrates vom 30 . Juni 1908,

M . Abt . IX , 2287/08 , im selbständigen Wirkungskreise:
1. Der Aufzug ist nur zur Beförderung von Fleisch und Fleischwaren

bestimmt.
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2 . Die Belastung darf 1000 KZ nicht übersteigen . Über den Fahrstuhl
dürfen die aufgeladenen Gegenstände nicht hinausragen.

3 . Die mit der Handhabung und Beladung des Aufzuges betrauten
Personen dürfen , sofern die Belastungsgrenze hiedurch nicht überschritten wird,
die Waren im Aufzuge begleiten.

Die Schlachthausleitung kann solchen Personen , welche die körperliche
Sicherheit gefährden oder die Ordnung stören , das Fahren mit dem Auszuge
untersagen.

4 . Das Hinausbeugen in den Schacht ist verboten.
5 . Das Beladen und Entladen des Aufzuges muß ruhig und ohne Stoß

vorgcnommen werden . Es darf erst erfolgen , wenn der Fahrstuhl vollkommen
zur Ruhe gebracht ist.

6 . Die Abschließgitter müssen nach jeder Benützung des Aufzuges geschlossen
werden.

7 . Der Aufzug darf nicht verunreinigt oder beschädigt werden . Die
Parteien hasten für alle durch sie oder ihre Bediensteten verursachten Schäden.

8 . Übertretungen dieser Vorschrift werden nach Z 37 der Haus - und
Betriebsordnung für das Zentral -Pferdeschlachthaus geahndet.

S1.

Anerkennung der Ehrenmedaille für 4 « jährige treue
Dienste au ungarische Staatsangehörige , beziehungs¬

weise in Ungarn lebende Asterreicher.
Erlaß des k. k. n.-ö. Statthalterei -Präsidiums von» 7. Juli

1908 , Pr .-Z . 1671 , M . D . 2423/08 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 69 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat auf Grund eines mit dem
königlich ungarischen Ministerium des Innern gepflogenen Einvernehmens mit
dem Erlasse ^ vom l . Juli 1908 , Z . 818/M . I ., angeordnet , daß in Hinkunft
ungarische Staatsbürger , welche eine 40jährige Dienstzeit im hierseitigen Staats¬
gebiete vollstreckt haben , hinsichtlich des Anspruches aus Zuerkennung der Ehrcn-
medaille für 40jährige treue Dienste den österreichischen Staatsangehörigen
völlig gleichzuhalten , jene österreichischen Staatsangehörigen aber , deren 40jährige
Dienstzeit auf ungarischem Staatsgebiete vollstreckt wurde , mit ihrem Ansprüche
auf Anerkennung der Ehrenmedaille an die zuständige königlich ungarische Be¬
hörde zu verweisen find.

SS

Gift -Verschleiß.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den II . Bezirk

vom 9. Juli 1908 , M . B . A. II , 70976 , an Friedrich Bern¬
kopf,  Drogisten und Materialwarenhändler , II ., Am Tabor 13:

Über die gepflogenen Erhebungen wird Ihnen die Konzession zum Ver¬
schleiße von Giften und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , insofern dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist, für den Betriebsort II ., Am Tabor 13, im Sinne des Z 15 , Absatz 14 der
Gewerbeordnung erteilt:

Bei der Ausübung dieser Konzession sind in jeder Beziehung die be-
stehenden gewerblichen Vorschriften , die Bestimmungen der Ministerial -Ver-
ordnungen vom 21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , und vom 3. Jänner 1886,
R .-G .-Bl . Nr . I , betreffend der Verkehr mit Giften und gifthältigen Drogen
und der Ministerial -Verordnungen vom 17. September 1883 , R .- G .-Bl . Nr . 152,
und vom 17. Juni 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 97 , betreffend die Abgrenzung der
Berechtigung der Apotheke gegenüber den Materialwarcnhandlungen genau zu
beobachten.

Imprägnierte und sterilisierte Verbandstoffe dürfen nur in Original¬
verpackung mit der Signatur des Erzeugers , der genauen Bezeichnung und der
Angabe des Gehaltes an wirksamen Stoffen in Prozenten in Verkehr gebracht
werden und müssen dieselben in staubdichten Kästen vor Verunreinigung ge¬
schützt aufbewahrt werden.

Diese Konzession wurde in das Gewerberegister unter Nr . 3463/Ic ein¬
getragen und für die Besteuerung der Konto Z . 14692/11 eröffnet.

SS.

Awarigsverpachtmrg von Witwenfortbetrieben.
Erlaß des Ober -Magistratsrates Franz Pohl  vom 1l . Juli

1908 , M . Abt . XVII , Z . 2240/08 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 68 ) :

Mehrere magistratische Bezirksämter haben die von dem k. k. Exekutions¬
gerichte in Wien angesuchte Genehmigung von Zwangspächtern für konzessionierte
Gewerbsbetriebe , die auf Grund des 8 56 der Gewerbeordnung von den
Witwen verstorbener Äewerbeinhabcr fortbetrieben werden , mit der Begründung

abgelehnt , daß in solchen Fällen das Gewerberecht durch den Tod des Ge¬
werbeinhabers erloschen sei, die Witwe nur auf Grund eines ihr durch das
Gewerbegesetz eingeräumten Privilegiums das Gewerbe fortbetreiben könne und
daher auf ihr Gewcrberecht , welches durch Ableben oder Wiederverehelichung
erlischt, ein Pfandrecht , weil nicht realisierbar , nicht erworben werden könne.

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat in einem solchen Falle mit Erlaß vom
1. April >908 , Z . I a -1309 , den bezüglichen Bescheid des Bezirksamtes mit
der Begründung außer Kraft gesetzt, daß die Witwe ihr Recht zur Fortführung
des Gewerbes auf Grund der Konzession ihres verstorbenen Gatten auch ver¬
pachten könne, und daß daher dieses Gcwerberecht auch durch Zwangsverpachtung
realisiert werden könne.

Das k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 19 . Juni 1908,
Z . 13724 , dem hicgegen von der Exekution cingebrachtcn Rekurse aus den
Gründen der zweitinstanzlichen Entscheidung und in der weiteren Erwägung
keine Folge gegeben , daß die exekutive Verpachtung im vorliegenden Falle schon
aus dem Grunde als zulässig angesehen werden muß , weil die gegen die Exe¬
kution ergangenen exekutionsgcrichtlichen Verfügungen nach der Akrenlage sowohl
mit ihrem verstorbenen Ehegatten eingegangene Solidarschuldverpflichtungen,
als auch Persönliche Schuldverpflichtungen der Rekurrentin zur Grundlage
haben.

n. Normlilivtiestimmungen.
Hemeindeml:

S4.
Urlaube für die Kindergärtnerinnen.

Beschluß des Wiener Gemeinderates vom 3. Juli 1908,
Z . 9337 (M Abt . XV , 6443/08 ) :

1. In Ergänzung der mit Gemeinderats -Beschluß vom 18 . April 1902,
Z . 4931 , genehmigten normativen Bestimmungen über die Erteilung und Dauer
eines Erholungsurlaubes der städtischen Kindergärtnerinnen wird den städtischen
Kindergärtnerinnen III . Katerie , d. i . den Aushilfs -Kindergärtnerinnen , nach
vollstreckter einjähriger ununterbrochener Dienstleistung jährlich ein Erholungs¬
urlaub in der Dauer von 14 Tagen gewährt.

2 . Die den Aushilfs -Kindergärtnerinnen zukommende Remuneration hat
auch für die Zeit ihres Erholungsurlaubes zur Auszahlung zu gelangen.

3 . Im übrigen finden auf die Erholungsurlaube der Aushilfs -Kinder¬
gärtnerinnen die Normen über die Urlaube der städtischen Beamten und Diener,
sowie der sonstigen Angestellten der Gemeinde Wien Anwendung.

Magistrat:
ss.

Ergänzung der Gewerberegiftervorschrift.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  von 1. Juni

1908 , M . Abt . XVII , 2817/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 52 ) :

Nach der Gewerberegistervorschrift *) ist eine neue Registerzahl nur dann
zu vergeben , wenn ein originäres Gewerberecht entsteht . Diese Vorschrift war
nach der früheren Fassung des Z 40 der Gewerbeordnung ganz zutreffend , denn
nach dieser Gesetzesstelle mußte jeder Gewerbetreibende , welcher außerhalb
seines Standortes ein Zweigetablisscment oder eine Niederlage errichten wollte,
dies bei der betreffenden Gewerbebehörde anmelden,  beziehungsweise eine
eigene Konzession  erwerben . Es gab sohin nur Zweigetablissements oder
Niederlagen außerhalb des Standortes der Hauptunternehmung und wurden
nach der Praxis hiefür Gewerbescheine beziehungsweise eigene Konzessionen
ausgefertigt und damit auch eigene Registerzahlen vergeben.

Nunmehr ist durch die neue Gewerbenovelle eine Änderung eingetreten,
und zwar:

1 . Es können auch Zweigetablissements und Niederlagen am Standorte
der Hauptunternehmung selbst errichtet werden und

2 . die Ausfertigung eines eigenen Gewerbescheines beziehungsweise einer
förmlichen Konzessionsurkunde ist in keinem Falle notwendig.

Die Folge dieser Änderung ist, daß die Evidenz über die Zweigetablifsements
und Niederlagen ganz verloren geht , da nach der Gewerberegistervorschrift eine
neue Registerzahl nicht angewiesen werden kann und somit auch ein Register¬
blatt nicht vorhanden ist. Jnsbesonders trifft dies bezüglich der von auswärtigen

*) Siehe den Erlaß der Magistrats -D -rektion vom 3. April 1906, M . D . 963 60
(Normalienblatt Nr . 27 und Verordnungsblatt Seite 72, 73 und 74) .
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Hauptuntcrnehmungen abhängigen Zweigetablissements und Niederlagen zu , da
in diesem Falle auch die Hauptunternehmung nicht in Evidenz steht . Eine
Regelung dieser Frage erscheint dringend notwendig und weise ich daher die
magistratischen Bezirksämter an:

1. die Zweigetablissements und Niederlagen , deren Hauptunternehmung
in Wien gelegen ist, auf dem Gewerberegisterblatte der letzteren dadurch zur
Vormerkung zu bringen , daß der bezügliche Akt mittels „ viä «i>t sofort " an
den Zentral -Wahl - und Steuerkatastcr (Gewerberegister ) gesendet wird und

2 . für Zweigniederlassungen und Niederlagen , die zu auswärtigen Haupt-
untcrnehmnngen gehören , je nach der Gruppe , in welche letztere gehören , neue
Gcwerberegisterzahlen zu vergeben.

S«.
Zentralisierung der Amtshandlungen über Erwerb-

steueraufteilnnge ».
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 10. Juni

1908 , M . D . 1926/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 55 ) :
Rach der Geschäftseinteilung des Magistrates fällt in den Wirkungskreis

der Magistrats -Abteilung XIX die Amtshandlung über Erwerbsteueraufteilungen
bezüglich der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen,
welche in verschiedenen Bezirken Betriebsstätten besitzen, während die Erwcrb-
steneraufteilungsakten der Unternehmungen , welche in Wien nur eine  Bctricbs-
stätte haben , den magistratischen Bezirksämtern zur Amtshandlung zuge¬
wiesen sind.

Im Interesse einer einheitlichen Behandlung dieser Agenden hat der Herr
Bürgermeister zufolge Verfügung vom 5 . Juni >908 , Pr .-Z . 8762 , in Ab¬
änderung der Geschäftseinteilung für den Magistrat angeordnet , daß künftig die
sämtlichen Amtshandlungen , betreffend die Erwerbsteueraufteilung bei den der
öffentlichen Rechnungslegung unterworfenen Betrieben ausnahmslos von der
Magistrats - Abteilung  XIX durchzufühlen sind.

Bei der Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilung XIX in der
Geschäftseinteilung (Seite 63 ) hat demnach der 3 . Absatz zu lauten:

„Erwerbsteueraufteilung bezüglich der zur öffentlichen Rechnnngslegung
verpflichteten Unternehmungen . "

Dementsprechend ist auch das Sachregister zur Geschäftseinteilung (Seite l43)
richtigzustellen.

S7.

Vereinfachung der Verrechnung der von den Ge-
meindevermittlungsämtern verhängten (Geldstrafen,

beziehungsweise Geldbußen.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 16 . Juni

1908 , M . D 1646/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 57 ) :
Behufs Vereinfachung der Verrechnung der von den Gemeindevermittlungs¬

ämtern nach Z 34 des Gesetzes vom >7 . September 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 124,
verhängten Geldbußen , sowie der nach Z 16 dieses Gesetzes verhängten Geld¬
strafen finde ich nachstehendes anzuordnen:

Die Akten der Vermittlungsämter betreffend die Verhängung von Geld¬
bußen , beziehungsweise Geldstrafen sind genau sowie die Akten der magi¬
stratischen Bezirksämter über die zum Wiener allgemeinen Versorgungsfonds
entfallenden Geldstrafen zu behandeln .*) Der Akt erhält vom magistratischen
Bezirksamte nach erfolgter Protokollierung eine Straferlagszahl  und
es hat sofort die bezügliche Eintragung in das Strafgeld crverzeichnis
zu erfolgen . In der im Strafgeldverzeichnisse für die Nummer des Straf¬
registerblattes bestimmten Spalte ist jedoch die Bezeichnung „ G . V . A. "
(Gemeiudevermittlungsamt ) einzutragen.

Hiedurch hat in Zukunft die aktenmäßige Verständigung der Stadtbuch¬
haltung von der Verhängung derartiger Geldbußen und Geldstrafen zu entfallen.
Die Verrechnung der eingegangenen Beträge seitens der städtischen Hauplkassa
hat im Subjournale für Strafgelder  zu erfolgen.

Diese Anordnung hat mit I . Juli 1908 in Kraft zu treten.

88 .

Selbständige Aktenerledigung durch die Steueramts-
Abteilungen.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 20 . Juni
1908 , M . D . 2078 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 59 ) :

Den Beamten der Steueramts -Abteilungen werden zur Bearbeitung jene
Konzeptsakten zugewiesen , bei welchen es sich im großen und ganzen um die

*) Siehe den Erlaß der Magistrats - Direktion vom SS. April isos , M . D . S8l/S7
lNormalienblalt Nr . so , Verordnungsblatt V ox lsos , Seite so ) .

Ausfüllung von Formularien handelt , oder welche in den Rahmen rechnungs¬
mäßiger Aufklärung fallen , deren Erledigung daher nur an der Hand der
Kontobücher möglich ist. Prinzipiell hat aber jede Protokollsausnahme im
Steueramte zu unterbleiben . Die Erledigung aller jener Akten , bei welchen
es sich um rein rechtliche Fragen oder um Entscheidungen handelt , wie auch
die Aufnahme von Protokollen , obliegt den rechtskundigen Beamten des
Bezirksamtes . Als solche Akten kommen in Betracht die Agenden der
Politischen Sequestration , Exzindierungsverhaudlungen , -> limins -Abweisungen
von nicht termingemäß eingebrachten Ansuchen um Abschreibung von Zins-
und Schulhellern und die Behandlung der von den Stelleradministrationen
übersendeten Erwerbsteuer - Bemefsungs - und Löschungs -Akten , da in letzterem
Falle die Nachforschungen einzuleiten sind , ob von den Parteien auch den ge¬
setzlichen Verpflichtungen gegenüber der Gewerbe -, beziehungsweise politischen
Behörde nachgekommen wurde.

Die Vertretung der Stcucrrückstände bei Gericht ist Sache der Beamten
der k. k. Finanz -Prokuratnr , beziehungsweise der rechtskundigen Beamten des
Bezirksamtes.

Die Unterfertigung der Erledigungen hat von den Herren Bezirksamts¬
leitern zu erfolgen , welche in Gemäßheit des Z 6 der Geschäftsordnung für
den Magistrat die volle Verantwortung für die tadellose Geschäftsführung des
ihrer Leitung anvertrautcn Amtes zu tragen haben.

Schließlich werden die Steueramts -Abteilungen noch auf das Normalien¬
blatt Nr . 37 er 1905 bezüglich Vormerkung über urschriftliche Erledigungen
aufmerksam gemacht.

Im Nachstehenden wird ein Verzeichnis sämtlicher den Steueramts-
Abteilungen zuzuweisenden Konzeplsagenden angeführt und ist eine Zuteilung
anderer als der im Verzeichnisse enthaltenen konzeptivcn Arbeiten an die
Steueramts -Abteilungen ausgeschlossen.

Konzeptsagenden der Steueramts-Abteilungen.
4 . G eb üh r en e v id e n z.

1 . Anzeigen an die k. k. Stcueradministrationen wegen Gebühren - und
KontonummernrickNigstcllungen . (St .-A.-F . 79 und 124 ).

2. Beantwortung von Anfragen der k. k. Steueradministraffonen . (Auf
der betreffenden Anfrage selbst.)

3 . Noten an die Gemeindeämter um Zustellungsveranlafsung der
Zahlungsaufträge . (M . B . A. Form . 402 und 403 .)

4 . Schreiben an die k... u . k. Konsularämter , sowie an das Expedit des
k. u . k. Ministeriums des Äußern wegen Zustellung der Zahlungsaufträge.
(M . B . A. 508 und St -A .-F . 82 .)

5 . Schreiben an die Bezirksvorsteher um Verlautbarung unzustellbarer
Zahlungsaufträge . (M . B . A. 135 .)

6 . Nachsichtsanträge an die k. k. Steucradministrationcn mit unzustellbaren
Zahlungsaufträgen , deren Verlautbarung bereits erfolgte , behufs Abschreibung
des Rückstandes und Löschung des Kontos bei der Erwerbsteucr , jedoch erst
nach Ablauf eines Jahres . (St .-A.-F . 141 .)

7 . Zustellungsveranlassung der Zahlungsaufträge an die k. k. Staats¬
bahnen . (M . B . A. allg . D . S . Nr . 5 , eventuell sofort ins Reine auf Nt . B . A.
allg . D . S . 79 .)

8 . Zustellungsveranlafsung der Zahlungsaufträge an aktive Militär-
Personen . (M . B . A. allg . D . S . Nr . 5 , eventuell sofort ins Reine auf M . B . A.
allg . D . S . Nr . 79 .)

9 . Steuer -Wicdervorschreibungsanzeigen . (St .-A.-F . 181 .)
10 . Vorschreibung und Hinterlegung der Verständigungen der k. k. Finanz¬

landesdirektion Uber einheitliche Einzahlungen von der Personaleinkommensteuer
von Dienstgebern in einem bestimmten Bezirke.

8 . Liquidierung.

1 . Vorlage der Eingaben um Auszahlung von Vergütungszinsen mit
Antrag und Bekanntgabe der zu vergütenden Zinsen an die k. k. Steuer¬
administration . (Res . B . 6 M . B . A.)

2 . Eventuell an die Magistrats -Abteilung II punkto Gemeindevergütungs-
zinsen.

3 . Schreiben an die k. k. Finanz -Prokuratnr über erfolgte Einzahlungen,
wenn zur Einhebung der Rückstände die Intervention derselben in Anspruch
genommen wurde , behufs Einstellung der gerichtlichen Exekution und eventueller
Löschung von auf Realitäten einverleibten Pfandrechten für Steuerrückstände.
(St .-A.-F . 62 .)

4 . Anfragen an die Parteien , wie ein eingescndeter Betrag verrechnet
werden soll. (St .-A .-F . 58 .)

5 . Dekrete an Parteien , deren Steuerrückstände der Verjährung nahe
sind . (M . B . A. 413 .)

6 . Verständigung von Parteien von Gutrechnung einer Steuerüberzahlung
auf einen anderen Konto derselben Partei . (St .-A.-F . 69 .)

0 . Kassagebarung.

1 . Amtlicher Anlaß wegen Rückvergütung von Überzahlungen . (M . B . A. 409 .)
2 . Behandlung von Ansuchen um Rückvergütung . (M . B . A . 409 .)
3 . Anfragen an den Zentral -Wahl - und Steuerkalaster wegen Bekanntgabe

der Steuerkonten . (St .-A.-F . 147 (zu 1 bis 3s .)
4 . Korrespondenzen mit anderen Bezirksämtern , beziehungsweise fremden

Einhebungsbehörden punkto Verwendung der Überzahlungen . (M . B . A. 411 .)
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5 . Schreiben an die Bürgermeisterämter wegen Einsendung ungestempelter
Quittungen durch den gewesenen Steuerträger , falls solche nicht über Ansuchen
(wie in Punkt 4) schon eingcsendet wurden . (M . B . A allg . D . S . 6 oder 79 .-

6 . Ausfertigung der RUckvergütungsratschläge (M . B . A. 409 .)
7 . Noten an die k. k. Steueradministrationen wegen Wiedervorschreibung

überzahlter Steuerbcträge , deren Rückvergütung nicht durchführbar ist. (M . B . A. 81
oder M . B . A . allg . D . S . 6.)

8 . Schreiben an k. k. Steuerämter mit Quittung über von diesen ein¬
gehobene Beträge . (St .-A .-F . 283 .)

9 . Anzeigen an die Magistrats -Abteilung XIX wegen Zustellungsver¬
anlassung von Ausweisen.

v . Exekutionsführung.

I . Politische Exekution.

! . Schreiben (Requisitionsschreiben ) an fremde Einhebungsbehörden um
Einhebung von Rückständen . (M . B . A. 369 .)

2 . Schreiben wegen Fortsetzung der in Wien bereits eingeleiteteten
Exekution (Pfändung ). (Am Akte selbst.)

3 . Betreibungsschreiben an fremde Behörden . (St .-A.-F . 80 .) ,
4 . Anfrage an die k. k. Steueradministration , ob infolge Übersiedlung

des Steuerträgers die Löschung des Kontos erfolgt . (M . B . A . 368 .)
5 . Schreiben an fremde Behörden über erfolgte Änderung des bekannt¬

gegebenen Rückstandes durch Zahlung oder Abschreibung . (M . B . A. 370 .)
6 : Schreiben an die k. u . k. Konsularämter wegen Einbringung von

Steuerbeträgen von im Auslande wohnhaften Steuerträgern (durch Zustellung
von Niickstandsausweiscn .) (St .-A.-F . 82 .)

7 . Schreiben an die Pfarr -, beziehungsweise Matrikelämter um Ein¬
sendung von er »llV-Totenscheinen verstorbener Steuerträger . (M . B . A. 137
unter Streichung der Worte Form -, wort - und buchstabengetreu .)

8 . Schreiben an das k. k. Gericht wegen Anmeldung von Steuerrückständen
und SteuerUbcrzahIungen bei der Verlassenschaft und um Bekanntgabe der Erben
oder des Erbenvertrcters . (M . B . A. 379 .)

9 . Verständigung der k. k. Steueradministration vom Ableben eines
Steuerträgers wegen Kontolöschung . (M . B . A. 379 .)

10 . Ausfertigung von Dekreten an die von der Verlassenschaftsbehörde
bekanntgegebencn Erben , beziehungsweise deren Vertreter mit Verständigung über
den bestehenden Rückstand und Androhung gerichtlicher Schritte . (M . B . A. 394 .)

11 . Ausfertigung von Transferierungs -Ratschlägen an .die Partei und an die
betreffende Exekutionsamtsabteilung bei vollzogener Pfändung . (St .-A .-F . 1v9 .)

12 . Ausfertigung von Verständigungen an die Partei und die Exekutions-
amtsabteilung wegen Verkauf von erliegenden Depots (Pfandobjekten ). (M.
B . A. 364 .)

13 . Noten an die k. k. Stcucradmiuistration um Bekanntgabe der Schuldner
wenn die Renteustcuer vom Zahlungspflichtigen (Gläubiger ) selbst nicht cinge-
hoben werden kann . (St .-A.-F . 182 .)

14 . Abschreibung von Zins - und Schulhellern über Ansuchen der Haus¬
eigentümer und Vorschreibung bei der betreffenden Mictpartei . (M . B . A. 439o .)

II . Gerichtliche Exekution.

Rcalsteucrn.

l . Noten an die k. k. Finanz -Prokuratur um Einleitung beziehungsweise
Durchführung der gerichtlichen Exekution , und zwar:

a) um grundbüchcrlichc Einverleibung des Rückstandes (M . B . A. 341 ),
b) um Intervention bei den Meistbotvertcilungcn und bei Verteilung von

Ertrag4übcrschUssen aus der gerichtlichen Zwangsverwaltung (M .B . A. 357 ),
e) um Einleitung der Feilbietung eines Reales wegen rückständiger Steuern.

2 . Anmeldung des Rückstandes zur Feilbietung des Reales bei dem be¬
treffenden k. k. exekntionssührenden Gerichte . (M . B . A . 357 .)

3 . Dekrete an den gerichtlichen Zwangsverwalter . (M . B . A. 348 und 35 !.)

P e r s o n a l st e u e r n.

1. Noten an die k. k. Finanz -Prokuratur um Einleitung beziehungsweise
Fortsetzung der gerichtlichen Exekution , und zwar:

a) gegen Erben wegen Einbringung der Rückstände (M . B . A. 3t1 ),
b ) durch Pfändung , in Fortsetzung dieses Schrittes durch Feilbietung der

gepfändeten Gegenstände (M . B . A . 341 ),
e) durch Gehaltsvormerkung (M . B . A. 341 ),
ä ) durch Zwangsverwaltung des Geschäftsbetriebes , Erwirkung der Ver¬

pachtung (M . B . A. 341 ),
e) durch gruudbücherliche Sicherstellung des Rückstandes a»f die dein Restanten

gehörigen Realitäten (M . B . A 341 ),
t) durch Einleitung und Durchführung des Manifestationsverfahrens (M.

B . A . 341 ),
g ) durch Geltendmachung des Vorzugspfaudrcchtes auf die dem Gewerbe¬

betriebe gewidmeten Realitäten (M . B . A. 341 ),
ü) um Intervention bei Bert ilung des Feilbietungscrlöses von Mobilien,

auf welchen ein politisches Pfandrecht erworben wurde . (M . B . A. 461 ) .
2 . Ausfertigung von Dekreten an den Zwangsvcrwalter . (M . B . A.

348 und 351 .)

R a t e n g e s u ch e.

Behandlung von bereits protokollierten Ratenansuchen , und zwar:
1. Ausfüllung der Rückst«,idsspaltcn . (M . B . A. 175 .)

2. Weisung an die Exekutionsamtsabteilung wegen Vornahme der Sicher¬
stellung und Erhebung der Erwerbs - und Vermögensverhältnisse bei Rück¬
ständen über 100 X ; bei Nachsichtsgesuchen aber in jedem Falle . (M . B . A . 175 .)

3 . Stellung von Anträgen . (M . B . A. 175 .)
4 . Verständigung der Exekutionsamtsabtciluug von der erfolgten Erledigung

der k. k. Finanz -Landcsbehörde (mittels videat ). (M . B . A. 175 .)
5 . Auftrag an die Exekutionsamtsabteilung zur Fortsetzung der Exekution

bei Nichtzuhaltuug der bewilligten Raten . (Pfändungs -Auftrag .)
6 . Aufforderung an für Realsteuerrückstände Fristgesuchc überreichende

Parteien um Einzahlung der Zins - und Schulhcller . (St .-A.-F . 63 .)

Anfragen.

1. Anfragen an das Grundbuchsamt um Eigentümer des Reales . (M.
B . A . 295 .)

2 . Anfragen an die Hauptkossa -Zentrale (Hauptkaffa -Abteilung ) um Be¬
kanntgabe von Rückständen an Kanaleinmündungs - und Wasserbezugsgebühren
usw . (Korrcsp .-Bogen St .-A.-F . 57 .)

3 . Anfragen an die k. k. Steucradministration um Bekanntgabe von noch
ausstehenden Steucrvorschreibungen und -Abschreibungen . (Kvrresp .-Bogen St .-
A.-F . 57 .)

4 . Anfragen an die städtische Buchhaltung um Bekanntgabe von Kanal¬
oder Senkgrubenräumungs - und Wasserbezngsgebühren . (St .-A.-F . 184 .)

Konkurse.

1. Noten an die k. k. Finanz -Prokuratur mit Bekanntgabe der vor Kon¬
kurseröffnung fällig gewordenen Rückstände . (M . B . A . 383 .)

2 . Dekrete an den Konkursmasscvcrwalter mit Verständigung über die
erfolgte Anmeldung der vor Konkurseröffnung fällig gewordenen Rückstände,
sofern ein Pfandrecht erworben wurde . (M . B . A. 383 .)

3 . Dekrete au den Konkursmaffeverwaltcr und das Konkursgericht über
die nach Konkursausbruch fällig gewordenen Steuern . (M . B . A. 388 .)

4 . Korrespondenz mit der Finanz -Prokuratur über Zustimmung zur Auf¬
hebung des Konkurses . (Auf der Zuschrift selbst.)

N a ch s i ch t e n.

1. Stellung von Nachsichts -Anträgen . (M . B . A . 141 .)
2 . Stellung von Anträgen wegen Abschreibung von uneinbringlichen Rück¬

ständen an Zins - und Schulhellcrn . (Auf dem diesfälligen Akte.)

Anhang.

1. Abtretung von Akten , welche mit Rücksicht auf den Wohnort des Rück-
ständners oder die Kontoführung in einen anderen Bezirk gehören . (M . B . A . 49 .)

2 . Die Erledigung aller jener Eingaben von Parteien , welche direkt die
G barung des Steueramtes betreffen , sei cs nun durch Beantwortung der Ein¬
gabe selbst oder durch eine Abtretung an die k. k. Steueradministration behufs
Einholung einer Aufklärung oder direkten Erledigung.

SS.

Beistelliing vo » Kanzleierfordernissen.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 2 . Juli

1908 , M . D . 1194/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 62 ) :
In Abänderung des Erlasses der Magistrats -Direktion vom ,5. März

1902 , M . D . 80l , Normalicnblatt Nr . 28 .-r 19 ^2, welcher gleichzeitig außer
Kraft gesetzt wird , werden bezüglich der Beistcllung der Kanzlcierfordernissc
folgende Anordnungen getroffen:

Alle persönlichen Kanzleicrforderuisse . welche bisher aus den Kanzlei¬
pauschalien zu bestreite » waren , sind, insofcrne nicht durch die nachfolgenden
Bestimmungen Abänderungen getroffen werden , von den Beamten aus eigene
Kosten anzuschaffen:

Es werden künftig beigestellt werden:
1. Vom gemeinsamen magistratische » E x p e d i t e alle in den

weißen  Bestellscheinen angeführten Kanzlcicrfordernisse.
2 . Von der städtischen Hauptkassa  das für den Amtsbedarf

erforderliche Papier , welches mittels der hicfür bestimmten blauen  Bestell¬
scheine anzuschaffcn ist.

3 . Direkt bei den städtischen Kontrahenten  sind anzuschaffcn:
») Aktentaschen , und zivar Neuanschaffungen erst nach vorhergehender Ein¬

holung der Genehmigung der Magistrats -Direktion;
b) Buchbinderarbeiten ; für besondere Ausstattungen , insbesoudcrs für Leder¬

oder Halbfranzeiubände ist die Genehmigung der Magistrats -Direktion
einzuholen;

e) alle im städtischen Preistarif Nr . 54 für Stampiglien rc. angeführten
Artikel nach vorhergehender Vidierung des Bestellscheines durch die
Stadtbuchhaltung und die Magistrats -Abteilung XXII ; bezüglich der
Faksimile -Stampiglien vergleiche den Erlaß der Magistrats -Direktion
vom 15 . August 1901 , M . D . 2044/01 (Verordnungsblatt Nr . 77 ) ;

ä ) Briefpapier und Kuverts mit Aufdruck für Bezirksvorstehungen ; das er¬
forderliche Papier ist von der städtischen Hauptkassa , die Kuverts sind vom
gemeinsamen magistratischen Expedite zu beziehen.
4 . Durch die Magistrats -Abteilung XXII sind anzuschaffen:
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Schreib -, Rechen -, Loch- und Heftmaschinen , Gesetzbücher und Werke der
Fachliteratur , sowie bisher nicht genannte Kanzleierfordernisse , deren Anschaffung
sich aus besonderen Gründen notwendig erweisen sollte.

Anschaffungen im Handeinkaufe durch einzelne Ämter haben in der Regel
kn unterbleiben.

5 . Die Bestellung von gemeinsamen Drucksortcn hat mittels der hiefür
bestimmten gelben  Bestellscheine zu erfolgen , und zwar:

a) gemeinsame Drucksorten der Magistrats -Abteilungen , der magistratischen
Bezirksämter und der Bezirksvorstehungen beim gemeinsamen magistratischen
Expedite;

b) gemeinsame Drucksorten für den besonderen Gebrauch der Hilfsämter und
der Stadtbuchhaltung bei der Direktion des betreffenden Amtes.
Zur Orientierung über die beim gemeinsamen magistratischen Expedite

und bei den Zentralstellen der Hilfsämtcr aufliegendcn gemeinsamen Druck¬
sorten werden den Magistrats -Abteilungen , den magistratischen Bezirksämtern
und den Bezirksvorstehungen Verzeichnisse der für sie in Betracht kommenden
Drucksorten mit den entsprechenden Mustern zur Verfügung gestellt werden.

Bei Bestellungen wird es genügen , in den Bestellscheinen das Amt , für
welches die Drucksorte auflicgt , die Nummer der Drucksorte und die erforderliche
Stückzahl anzugcben.

6 . Drncksorten für den besonderen Gebrauch einzelner Amtsstellen sind
unter Beachtung der für die Anschaffung von Drucksorten zufolge Magistrats-
Direktions -Erlasses vom 17. März 1904 , Norm .-Bl .-Nr . 2 > «x 1904 , und vom
1. Februar 1908 , Norm .-Bl .-Nr . 10 ex 1908 , gegebenen Vorschriften bei dem
Ersteher der betreffenden kurrenten Buchdrnckerarbeitcn anzuschaffen . Zn diesem
Zwecke ist der von der Magistrats -Direktion , beziehungsweise bei Anschaffungen
von städtischen Ämtern , die einer Magistrats -Abteilung unterstehen , der von
dieser Abteilung genehmigte Bestcllauftrag , welcher auf einem gedruckten oder
(bei neuen Drucksorten ) geschriebenen Formulare der Drucksorte zu schreiben
ist, zur Beistellung des erforderlichen Papiercs der städtischen Hauptkassa -Zentrale
zu übermitteln , welche ihn an den Buchdrucker weiter zu leiten hat.

In dem Bestellauftrag ist die verlangte Papiergattung und die Stück¬
zahl  der Drucksorte anzugeben.

Die Bezeichnung des Bedarfes nach Neurissen oder in anderer Weise ist
unstatthaft.

Die städtische Hauptkassa hat die Bestellungen in der Hinsicht zu über¬
prüfen , ob das verlangte Papier für die anzuschafsende Drucksorte nach Format
und Qualität geeignet ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, so hat sie das bestellende Amt darauf
aufmerksam zu machen.

Die Herren Amts - und Abteilungsleiter haben darauf zu achten , daß
die beigestellten Kanzleiartikcl nur an Amtspersonen ausgefolgt werden , welche
dieselben zur Erledigung der ihnen zugewiesencn Geschäfte benötigen.

Bestellungen von Kanzleierfordcrnissen und Papier sind in der Regel nur
einmal im Monate zu machen ; bei elfteren ist der Bedarf eines Monates , bei
Anschaffungen von Papier der Bedarf von drei Monaten nicht zu über¬
schreiten.

Das gemeinsame magistratische Expedit hat über die an die einzelnen
Ämter verausgabten Artikel eine genaue Evidenz zu führen und im Jänner
und Juli eines jeden Jahres Ausweise hierüber der Magistrats -Abteilung XXII
vorzulcgen.

Ällfällige Wahrnehmungen , welche auf einen Mißbrauch der Kanzlci-
utensilien schließen lassen , sind unverzüglich dem Magistrate bekanntzugeben.

Das Stadtbauamt und die nicht in Wien befindlichen Anstalten und
Ämter haben ihre Kanzleierforderniffe in der bisherigen Weise zu beschaffen.

Die Amtspauschalien für das Präsidialbureau , die Magistrats -Direktion
und für die Armeninstitute zur Beschaffung von Kanzleierfordernissen , welche
nach den vorliegenden Bestimmungen nicht beigestcllt werden , bleiben aufrecht.

SO.

Reqnisitionsverfahren in Stenerexekutions-
Angelegenheiten.

Erlaß des Ober -Magistratsrates Fr . Pohl  vom 6. Juli
1908 , M . D . 1913/08 (M . Abt . XIX , 892/08 , Normalicnblatt
des Magistrates Nr . 65 ) :

Über Ersuchen der k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur vom 8 . August 1886,
Z . 296/B . P ., wurden dem Steucramte mit dem Erlasse der Magistrats-
Direktion vom 18 . August 1886 , M . D . 852 , nachstehende Weisungen erteilt

„1 . Die Magistratsverordnung vom 23 . Jänner 1870 , Z . 8446 , womit
das Steueramt angewiesen wurde , der k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur die erfolgte
Einzahlung jener Abgaben , zu deren Einbringung die genannte k. k. Behörde
requiriert worden ist, unverzüglich bekanntzugeben , wird auch auf die teilweis c
Einzahlung  solcher Abgaben ausgedehnt und ist demnach auch jede
erfolgte Teilzahlung sofort und im kürzesten  Wege zur
Kenntnis der k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur zu bringen.

Bei diesem Anlasse wird auch die in der eingangs zitierten Verordnung
des Magistrates enthaltene Bestimmung , daß die sämtlichen an die k. k. n .-ö.
Finanz -Prokuratur gerichteten Requisitionen , welche die 'Einbringung von Per¬
sonal - oder Realsteuerrückständen betreffen , genau in Evidenz zu halten find,
zur strengsten Darnachachtung in Erinnerung gebracht.

2 . Die nach Eröffnung eines Konkurses fällig werdenden Steuern sind
nicht nur dem Masseverwalter , sondern auch der k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur
bekanntzugeben ."

Über Ersuchen der k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur vom 23 . November
1905 , Z . 627/V . P ., wurden mit dem Erlasse der Magistrats -Direktion vom
2. Dezember 1905 , M . D . 3390/05 (Normalienblatt Nr . 84 ex 1905 ) die
magistratischen Bezirksämter angewiesen , in Hinkunft von den unter Punkt 2
erwähnten , die Konkurse betreffenden regelmäßigen Verständigungen der
Prokuratur , welche nicht ein Einschreiten dieser Behörde , sondern lediglich eine
Evidenzierung bei ihr bezwecken, Umgang zu nehmen.

Die unter Punkt 1 getroffene Verfügung,  von den Einzahlungen
solcher Abgaben , zu deren Einbringung die k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur requiriert
wurde , dieselbe sofort in Kenntnis zu setzen, besteht jedoch noch unverändert in
Kraft  und beziehen sich hierauf der Normal -Erlaß des Präsidiums der k. k.
n .-ö. Finanz -Landes -Direktion vom 13 . September 1886 , Nr . 1061/Präs ., der
Erlaß der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion vom 2l . Mai 1891 , Z . 23725,
und insbesondere auch der mit dem an alle magistratischen Bezirksämter ge¬
richteten Schreiben der Magistrats - Abteilung XIX vom 28 . Mai 1906,
M . Abt . XIX , 2321/06 , intimierte Erlaß des k. k. Finanzministeriums vom
12 . Jänner 1906 , Z . 53121/05 , F .-M.

Da nun laut Mitteilung der n .-ö. Finanz -Prokuratur die durch obige
Erlässe getroffenen Anordnungen vielfach außer Übung gekommen sind, werden
diese Erlässe zur genauesten Darnachachtung  in Erinnerung gebracht.

Bei dieser Gelegenheit wird gleichzeitig darauf hingewiesen , daß die
Finanz -Prokuratur , insolange sie nicht von der vollständigen oder teilweisen
Einzahlung eines ihr zur Einbringung ausgewiesenen Rückstandes verständigt
worden ist, mit seinem aufrechten Bestände rechnet und im Interesse der beider¬
seitigen Geschäftsvereinfachungen Anfragen , ob und inwieweit Zahlungen ge¬
leistet wurden , in der Regel nicht mehr stellen wird.

Da nun hieramts die Wahrnehmungen gemacht werden , daß die Be¬
stimmungen des zuletzt zitierten Erlasses des k. k. Finanzministeriums , soweit
sie das Reqnisitionsverfahren im allgemeinen nicht bloß bezüglich der k. k.
n .-ö. Finanz -Prokuratur betreffen , auch nicht die erforderliche Beachtung finden,
wird die genaue Beobachtung dieses Erlasses  gleichfalls den
magistratischen Bezirksämtern zur Pflicht gemacht.

Die oben angeführten Erlässe der Oberbehördcn haben folgenden
Wortlaut:

I.
Erlaß des Präsidiums der k. k. Finanz - Landes - Direktion in Wien

vom 13 . September 1886 , Nr . 1061/Präs.
Aus einer Reihe konkreter Fälle hat man wahrgenommen , daß die

Administrativbehörden vielfach die Einzahlung solcher öffentlicher Abgaben oder
sonstiger Staatseinnahmen , zu deren Einbringung sie die Mitwirkung der
k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur in Anspruch genommen hatten , entweder gar
nicht oder mit bedeutenden Verspätungen dorthin mitteilen.

Dieser Umstand hat vor allem zur Folge , daß die k. k. n .-ö. Finanz-
Prokuratur infolge der Unkenntnis der erfolgten gänzlichen oder teilweisen
Einzahlung der betreffenden öffentlichen Abgabe vielfach auch nach der¬
selben  ihre Bemühungen zur Vorbereitung der Exekution oder letztere
selbst  fortsetzt , wodurch einerseits eine überflüssige Vermehrung der Arbeitslast,
andererseits eine nicht zu rechtfertigende Belästigung der Abgabepflichtigen
hervorgebrachl wird , welche in der Tat geeignet erscheint , das Vertrauen der
Steuerträger in die Präzise und gewissenhafte Funktion der öffentlichen Organe
zu erschüttern.

In zweiter Linie hat jener Umstand zur Folge , daß die k. k. n .-ö.
Finanz -Prokuratur sich oftmals genötigt sieht, vor der Einleitung wichtiger
Exekutionsschritte zur Vermeidung eventueller Oppositions¬
oder Schadenersatzklagen seitens der Exekuten  an die
Perzeptionsämter Anfragen darüber zu richten , ob die einzutreibende Abgabe
nicht bereits bezahlt sei, wodurch andernfalls vermeidbare Verzögerungen des
Exekutionsverfahrens herbeigeführt werden.

Zur Hintanhaltung derartiger Unzukömmlichkeiten findet man anzu-
ordnen , daß von nun an

1. die Administrationsbehörden in allen Fällen , in welchen sie die Mit¬
wirkung der k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur zur Einbringung eines staatlichen
Bezuges in Anspruch nehmen , gleichzeitig mit dieser Requisition die Weisung
an das betreffende Perzeptionsamt zur Anmerkung dieser ersolgten Requisition
auf dem bänglichen Folium der Liquidationsbücher erlassen und daß

2. die Perzeptionsämter der k. k. n .-ö. Finanz -Prokuratur von jeder bei
denselben erfolgenden oder zu ihrer Kenntnis gelangenden gänzlichen oder
teilweisen  Einzahlung von Abgaben oder sonstigen staatlichen Bezügen un¬
mittelbar nach derselben , noch am selben , spätestens am nächstfolgenden
Tage  im eigenen Wirkungskreise direkt unter ihrer Haftung Mitteilung zu
machen haben , falls ihnen aus einer solchen Anmerkung in den Liquidations¬
büchern oder auf anderem Wege die ersolgte Requisition der k. k. n .-ö. Finanz-
Prokuratur zur Hereinbringung des ganz oder teilweise eingezahlten Bezuges
bekannt war.
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Für die genaue Befolgung dieser Weisungen werden die Behörden und
Ämter verantwortlich  gemacht.

II.

Erlaß der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion in Wien vom 21 . Mai
1891 , Z . 23725.

Laut Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 2 . Mai 1891,
Z . I580I , haben sich bereits mehrfach Fälle ergeben , daß Ärarialforderungen,
deren Eintreibung einer Finanz -Prokuratur übertragen wurde , von der im Rück¬
stände befindlichen Partei zur Abstattung kommen gleichwohl aber von der
Finanz -Prokuratur die Exekutionsführung fortgesetzt wurde , weil dieselbe nicht
rechtzeitig in die Kenntnis dieses Umstandes gelangte . Da nun solche Vorkomm¬
nisse an sich geeignet sind, im Publikum eine ungünstige Meinung über die
Amtsgcbarung der beteiligten Finanzorgane zu erwecken, anderseits aber auch
aus der ungerechtfertigten Fortsetzung der Exekution dem Ärar ein direkter
Nachteil dadurch erwachsen kann , daß die aufgelaufenen Exekulionskosten , wenn
den betreffenden Beamten ein direktes Verschulden nicht nachgewicscn werden
kann , vom Ärar getragen werden müssen , erhalten die Behörden und Ämter
den Auftrag , die geeigneten Vorkehrungen zu treffen , daß von Seite des Amtes,
bei welchem eine Ärarfordcrung in Vorschreibung steht, deren exekutive Ein¬
bringung bei der Finanz -Prokuratur anhängig ist, in den bezüglichen Vor-
schreibungsbchclfen der Umstand der cingelcitctcn Exekution stets angemcrkt
werde , und daß das betreffende Amt von jeder auf eine solche Forderung cin-
fließenden Abstattung ohne Verzug die Finanz -Prokuratur unmittelbar in
Kenntnis setze.

III.

Erlaß des k. k. Finanzministeriums vom 12 . Jänner 1906 , Z . 53121/05
F . M ., an die k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion in Wien.

I » Erledigung des Berichtes vom 10 . März 1905 , Z . 6670 , werden
zum Zwecke der einheitlichen Regelung des Rcquisitionsvcrfahrens in Steucr-
exckutionsangelegenheiten die nachstehenden Weisungen mit der Einladung
erlassen , die Steuerämter und Exekutionsbehördeu des dortigen Vcrwaltungs-
gebieles hievon entsprechend in Kenntnis zu setzen.

1. Sofern sich mit Rücksicht auf den Wohnort des Steuerpflichtigen oder
auf den Abgang geeigneter Pfandobjekte im Steucramtsbezirke die Notwendigkeit
ergibt , die Exekution gegen einen Steuerschuldner innerhalb der im Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder im Reguisitionswcge zu führen , hat das
ausweiscnde Steueramt der Vorgesetzten administrativen Exekutionsbchörde unter
Benützung eines zu diesem Behufc aufzulegendeu Formulares (Muster I ) in
jedem einzelnen Falle unter Anschluß einer Abschrift des RUckstandsausweiscs
(Muster II ) Bericht zu erstatten.

Hiebei ist nicht nur das auf der Außenseite des Formularcs befindliche
Berichlschreibcn unter kurzer Bezeichnung der die Requisition bedingenden Um¬
stände auszufertigen , sondern das ausweiscnde Amt hat auch das auf der Rück¬
seite des Formularcs befindliche Rcquisitiousschreiben samt angebogenem Aus¬
weis nach Tunlichkeit expcditionsrcif auszufüllen.

2 . Die dem ausweisenden Amte Vorgesetzte administrative Exekutionsbehörde
hat den bezüglichen Rückstandsausweis sorgfältig zu prüfen , die von der Exekution
etwa auszuschließenden Beträge in demselben ersichtlich zu machen (Z 19 der
Zusammenstellung der Exekutionsvorschriften ) und sich von der Zulässigkeit und
Zweckmäßigkeit der Requisition und insbesondere auch der requirierte » Amts¬
handlung Überzeugung zu verschaffen.

3 . Nach erfolgter Prüfung , eventuell Richtigstellung und Ergänzung
«Zahl und Datum ) der bezüglichen Requisitionsschreibcn und der Rückstands-
ausweise in beiden Parien sowie nach Beisetzung der ämtlichen Fertigung hat
die administrative Exekutionsbehörde den abgesonderten Rückstandsausweis dem
ausweisendcn Amte zurllckzustellen , das Requisitionsschreiben samt dein ange-
bogcncn Rückstandsauswcise aber (gleichgiltig ob das zu requirierende Amt in
demselben oder in einem anderen Kronlande liegt ) unmittelbar an das zum
Exekutionsvollzuge berufene Stcueramt (beziehungsweise magistratische Bezirks¬
amt , Gemeinderat rc.) zu expedieren.

4 . Das ausweisende und das requirierte Amt haben nunmehr die weitere
den Requisitionsfall betreffende Korrespondenz direkt ohne Vermittlung der Vor¬
gesetzten Behörden zu führen.

5. Das ausweiscnde Amt hat nach dem Rücklangen des Nückstandsaus-
weises von der administrativen Exekutionsbchörde (P . 3) die erfolgte Requisition
im Steuerhauptbuche bei dem Konto des Steuerpflichtigen durch Beisetzung des
Buchstabens It augenfällig anzumcrken und hat die rückgclangten Rückstands¬
ausweise behufs entsprechender Evidenzhaltuug der anhängigen Requisitionsfällc
zu sammeln und nach dem Namen des Rückständners alphabetisch geordnet,
aufzubewahren.

6. Das ausweisende Amt hat das ersuchte Amt von jeder nachträglich er¬
folgten Zahlung , Abschreibung , Nachsicht, Fristbewilligung oder vorläufigen
Exckutionssistierung unverzüglich mit dem Ersuchen in Kenntnis zu setzen, das
anhängige Exekutionsverfahren je nach Lage des Falles cinzuschränken , vorläufig
zu Mieren oder gänzlich cinzustellen.

Die Tatsache der erfolgten Requisition ist zu diesem Behufc anläßlich der
bücherlichen Durchführung oder Anmerkung der erwähnten Vorfälle aus der im
Punkte 5 ungeordneten Anmerkung beim Konto des betreffenden Kontribuenten
ersichtlich, während die weiteren Daten aus dem in der Sammlung (P . 5) ent¬
haltenen Ruckstandsausweisen zu entnehmen sind.

7. Änderungen in der cinzutreibenden Steuerschuld , Zufristungen und
Exekutionssistierungen sind vom ausweisende » Amte im Rückstandsausweise
(siehe Formular , Rubrik Bemerkungen ) ersichtlich zu machen.

Bei vollständiger Zahlung oder Abschreibung des Rückstandes samt Neben¬
gebühren ist der bezügliche Rückstandsausweis aus der Sammlung (P . 5) aus¬
zuscheiden und zu hinterlegen.

Endlich hat das ausweiscnde Amt die Sammlung der Rückstandsausweise
alle Vierteljahre zum Zwecke der Betreibung der durch länger als drei Monate
unerledigten Requisitionsfällc einer genauen Revision zu unterziehen.

8 . Das ersuchte Amt hat seinerseits das ausweisende Amt von jedem dem
letzteren nicht offenbar ohnehin bekannten Exekutionseinstellungs - oder
Sisticrungsgrundc sofort in Kenntnis zu setzen.

9 . Die vorstehenden Bestimmungen sind auf jene
Fälle sinngemäß anzuwenden , in welchen die gerichtliche
Exekution gegen einen im Jnlande wohnhaften Rück-
ständncr im Wege einer k. k. Finanzprokuratur zu führen  ist.

Aus das Verfahren bei Einbringung von Gebührcnrückständen haben die
vorstehenden Anordnungen keine Anwendung zu finden.

»I.
Bemessung , Vorschreibnng und Einhebung der

Militärtaxe.
Erlaß des Ober - Magistratsrates Franz Pohl  vom

16 . Juli 1908 , M . D . 2336 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 66 ) :

In Durchführung der Militärtaxnovelle vom 10 . Februar 1907 , R .-G .-Bl.
Nr . 30 , sowie der Ministerial -Vcrordnung vom 19 . August 1907 , R .-G .-Bl.
Nr . 211 , ist zu bestimmen , welche Amtsstellen beim Wiener Magistrate mit
Rücksicht auf die geänderten Verhältnisse künftig die Bemessung , Borschreibung
und Einhebnng der Militärtaxc zu besorgen haben.

Die Novelle unterscheidet sich von dem Militärtaxgcsetzc vom 13 . Juni
1880 , R .-G .-BI . Nr . 70 , im wesentlichen durch folgende Grundgedanken:

1 . Anlehnung der Veranlagung an jene Einkommensermittlung , welche
die Grundlage der Personaleinkommcnsteuer -Bcmessung bildet.

2 . Freilassung eines Existenzminimums von 1200 L.
3. Aufbau des Militärtaxtarifcs mit Bedachtnahmc auf die Stufen des

Personaleinkommenstcuer - Tarifcs und den dieser Steuer zugrundeliegenden
Progressiven Steuerfuß.

4. Ersatz der bisherigen Subsidiartaxe durch eine Aszendenten - (Eltern -)
Taxe , welche — insofern die Bedingungen ihrer Entrichtung gegeben sind —
nicht an die Stelle der Deszendenten - (Dienstersatz -) Taxe tritt , sondern neben
dieser eine selbständige Abgabe bildet.

5 . Festsetzung einer jährlichen Meldepflicht der Militärtaxpflichtigen (mit
Ausnahme der Aszendenten ).

Da somit die Grundlagen der Bemessung wesentlich geändert wurden
und durch den Wegfall einer oberen Grenze der Militärlaxe (früher höchstens
200 X ), ferner durch Einführung der Ellerntaxe ganz andere Beträge als
jetzt in Betracht kommen , der Gesamtertrag zweifellos ein bedeutend höherer
sein wird wie nach dem Gesetze vom Jahre 1880 , muß mit der bisherigen
Praxis gebrochen werden und es erscheint , wie es auch dem Erlasse des
k. k. Landesverteidigungs -Ministeriums vom 12 . November 1907 , Z . XV -7089,
entspricht , eine durchgreifende  Änderung in der Behandlung der Militärtax-
Angelegenheiten unabweisbar geboten.

Der Herr geschästsführende Vize -BUrgermeister hat demnach in Ergänzung
des Normales vom 24 . Dezember 1907 , M . D . 4396 (Normalienblatt Nr . 83
ur 1907 , Magistrats -Verordnungsblatt I er 1908 , Seite 6 und 7), nachstehende
Anordnungen getroffen:

1. Die Bemessung der Militärtaxe hat unter der Leitung und Aufsicht
des Bezirksamtsleiters beziehungsweise seines Stellvertreters durch die
Konskriptiousamts -Abtcilungcn der Bezirksämter zu erfolgen.

Zuständig erscheint hicsür jenes Bezirksamt , in dessen Sprengel der
Dicnstcrsatztaxpflichtige am 1. Jänner des betreffenden Taxpflichtjahres seinen
Wohnsitz hatte . Wohnte der Dienstcrsatztaxpflichtige zur angegebenen Zeit
außerhalb Wiens , so erfolgt die Bemessung unter der Leitung und Aufsicht
des Vorstandes der Magistrats -Abteilung XVI beziehungsweise seines Stell¬
vertreters durch die Militärtax -Abteilung des Konslriptionsamtes.

Für die Bemessung der Elterntaxe erscheint im Sinne des Art . 20,
P . 2 der Durchführungsverordnung jenes Bezirksamt zuständig , in dessen
Sprengel der Wohnsitz des nach Art . 10 , P . I der Verordnung maßgebenden
Sohnes am 1. Jänner des betreffenden Taxpflichtjahres gelegen war.

In wichtigen und zweifelhaften Fällen ist das Einvernehmen mit dem
betreffenden Bezirksamtsleiter beziehungsweise bei außerhalb Wiens wohn¬
haften Militärtaxpflichtigen mit dem Vorstande der Magistrats -Abteilung XVI
zu Pflegen , eventuell sind die Akten dem Bezirksamts beziehungsweise der
Magistrats -Abteilung XVI zur Entscheidung vorzulcgen.

2 . Hinsichtlich der Behandlung von Rekursen haben die oben angegebenen
Kompetcnzbestimmungen Anwendung zu finden.

3 . Die » ach Maßgabe des Art . 21 , P . 3 der Verordnung anzufertigenden
Vorschreibungsverzeichnisse (Muster VIII ) sind von der Militärtax -Abteilung des
Konslriptionsamtes getrennt nach den Bezirken , in welchen die Bemessung
erfolgte , anzulcgen , sodann der Konskriptions -Abteilung des Bezirksamtes,
welches die Bemessung vornahm , zur Vergleichung mit den inzwischen vor¬
bereiteten Zahlungsaufträgen zu übermitteln und von dieser an die Steueramts-
Abteilung gegen Empfangsbestätigung zu übergeben . Für die außerhalb Wiens
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wohnenden Militärtaxpflichtigen ist von der Militärtax -Abteilung ein abge¬
sondertes Vorschreibungsvcrzeichnis anzufertigen nnd an das Stencramt (Zentrale)
gegen Empfangsbestätigung zn übersenden.

4 . Bei Änderungen der Militärtax -Vorschreibung , bei Nachtragsbemessungen,
d. i . in jenen Fällen , wo die Bemessung in den oben erwähnten Vorschreibungs¬
verzeichnissen nicht mehr Aufnahme finden konnte , bei fallweisen Bemessungen
der Militärtaxc für Auswanderer und Stellungsflüchtige , sowie bei Ab¬
schreibungen ist in jedem Falle die betreffende Steueramts -Abteilung , be¬
ziehungsweise das Steueraml (Zentrale ) entsprechend zu verständigen und der
Bemcffungsfall beziehungsweise die Änderung im Borschreibungsverzeichnissc
cinzutragen.

b . Der Tag der Zustellung der Zahlungsaufträge bezüglich der Dienst¬
ersatz- und Elterntaxe ist auf Grund der von der betreffenden Konskriptivns-
amts -Abtcilung der Steueramts -Abteilung beziehungsweise von der Militärtax-
Abteilung dem Steucramte (Zentrale ) übermittelten Zustcllungsnachwcise in der
betreffenden Rubrik des Vorschreibungsverzeichnisses einzutragen.

Diese Eintragungen haben mit besonderer Genauigkeit zu erfolgen , da es
hievon abhängt , wann die Zahlungsfrist eintritt und ob, sowie wann eventuell
mit der zwangsweisen Einhebung vorgegangen werden kann.

6 . Die Summe aller vorgeschriebenen Militärtaxen ist von der Militärtax-
Abteilung dem Rechnungs -Departement der k. k. Finanz -Landes -Direktion
bekanntzugeben.

7 . Änderungen der Militärtaxvorschreibung , Nachtrags - und fallweise Be¬
messungen sowie Abschreibungen sind gleichfalls von der Militärtax -Abteilung
dem Rechnungs -Departement der k. k. Finanz -Landes -Direktion mitzuteilen.

8 . Die Empfangnahme , Verrechnung und Abfuhr der Militärtaxen , die
Einbringung der Rückstände und die Antragstellung wegen Abschreibung der
uneinbringlichen Gebühren einschließlich der hierauf bezughabenden Kor¬
respondenzen obliegen der betreffenden Steueramts -Abteilung beziehungsweise
dem Steucramte (Zentrale ).

9. Die aus Bemessungen nach dem alten Militärtaxgesetze vom 13 . Juni
1880 noch bestehenden Rückstände , welche über Weisung des k. k. Finanz¬
ministeriums ohnedies eine abgesonderte Verrechnung zu finden haben , sind in
der bisherigen Weise von der Militärtax -Abteilung cinzutreiben und zu verrechnen.

10 . Die Geschäftseinteilung für den Magistrat wird folgendermaßen
richtiggestellt:

Im Abschnitte L , Gruppe XI (Seite 98 ) hat der Schluß dcS Punktes 9
zu lauten : „ Meldung der Landwehrmänner , Landsturmpflichtigen und Militärtax-
pflichtigen " ; im Punkte 16 ist das Wort „ Militärtax -Erkenntnisse " durch das
Wort „ Militärtax -Zahlungsausträge " zu ersetzen ; im Abschnitte It ist die Auf¬
zählung der Agenden der Konskriptionsamts - Ableitung für die Militärtax-
angclegenheiten (Seite 117 ) folgendermaßen abzuändern:

„1 . Zentral -Evidenz über die Militärtaxpflichtigcn.
2 . Behandlung der Militärtaxbemessungsakten für außerhalb Wiens

wohnhafte , in Wien hcimatberechtigtc Personen.
3 . Mitteilungen an das Rechnungs -Departement der k. k. Finanz -Landes-

Direktion über die Summe aller vorgcschriebenen Militärtaxen , ferner über
Änderungen der Militärtaxvorschrcibnngcn , Nachtrags - nnd fallweise Bemessungen
sowie Abschreibungen . "

11 . Die vorstehenden Anordnungen haben sofort in Kraft zu treten ; eine
Änderung des bisherigen Vorganges bei der Einhcbung fremder  Militär¬
taxen tritt nicht ein.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Laudes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

IS08 publizierten Gesetze nnd Verordnungen.
X. Ncichsgrsctzbintt.

Nr . 10S . Konzessionsurkunde vom 23 . Mai 1908,
für die Lokalbahn von Treffen nach Johannistal (Karmel ).

Nr . 100 Verordnung der Ministerien der
Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
5. Juni 1908 , betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der
Durchführung - Vorschrift zum Zolltarifgcsetze vom 13 . Februar 1906 , R .-G .-Bl.
Nr . 22 , und der Erläuterungen znm Zolltarife.

Nr . 107 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. Juni 1908 , betreffend die Ausgabe von Jubiläums-Fünfkronen-
Stücken österreichischen Gepräges.

Nr . 108 Erlaß des Finanzministeriums vom
12 . Juni 1908 , betreffend die Einziehung der Banknoten zu 20 X mit
dem Datum vom 31 . März 1900 und die Ausgabe von Banknoten zu 20 X
mit dem Datum vom 2 . Jänner 1907.

Nr . 10S Kaiserliches Patent vom 12. Juni 1908,
betreffend die Einberufung des Landtages von Krain.

Nr . 110 Verordnung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
14 . April 1908 , womit im Einvernehmen mit dem Rcichs-Kriegs-
ministerium die Ausweise <t) und e) der Beilage 19 der mit der Mttttsterial-
Vcrordnung vom 27 . Juli 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 119 , erlassenen Vollzugs¬
vorschriften zum Einguartierungsgesetze vom 11 . Juni 1879 , R .-G .-Bl . Nr . 93,
und zum Gesetze vom 25 . Juni 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 100 , abgcändert werden.

Nr . 111 . Kundmachung des Eisenbahnministers
Vom 15 . Juni 1908 , womit die Bestimmungen der Artikel I bis ein¬
schließlich IV des Schlnßprotokolles der III . Internationalen Konferenz zu
Bern vom 18 . Mai 1907 , betreffend die technische Einheit im Eisenbahnwesen,
in Wirksamkeit gesetzt werden.

Nr . 112 . Kundmachung der Minister der Finanzen
und der Eisenbahnen vom 15. Juni 1908 , womit die
Bestimmungen des Artikels I des Schlußprotokolles der III . Internationalen
Konferenz zu Bern vom 18 . Mai 1907 , betreffend die zollsichere Einrichtung
der Eisenbahnwagen im internationalen Verkehr , in Wirksamkeit gesetzt werden.

Nr . 118 Kundmachung des Handelsministeriums
Vom 16. Juni 1908 , betreffend die Abänderung des Statutes des
Arbeitsstatistischen Amtes im Handelsministerium.

Nr . 114 . Verordnung der Ministerien der
Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
6. Mai 1908 , womit die Verwendung der fürstlich Liechtcnstein'schcu
Landesgeldmünzen zu Zollzahlungen gestattet wird.

Nr . IIS . Verordnung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit dem Handelsministerium und
dem Eisenbahnministerium vom 6. Mai 1908 , be¬
treffend die Zulassung der fürstlich Liechtenstein 'schen Landcsmünzen zu Zahlungen
bei den Zollämtern , Steuerämtern , Postämtern und den Kassen der k. k. Staats¬
bahnen in den Gerichtsbezirken Feldkirch und Bludenz.

Nr . 110 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
29 . Mai 1908 , mit welcher Vorschriften für den gewerbsmäßigen
Betrieb von Steinbrüchen , Lehm -, Sand - und Schottergruben erlassen cherden.

Nr . 117 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 12. Juni 1908 , mit welcher in Vollziehung des Artikels X,
Z . 3, des Gesetzes vom 25 . Oktober 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , für das Jahr
1908 die Höhe des Nachlasses an der Grund - und Gebäudesteuer , ferner die
Erwcrbsteuerhauptsumme und der Steuerfuß für die im 8 100 , Absatz 1 und 5
des zitierten Gesetzes bezeichneten , der öffentlichen Rechnungslegung unterworfenen
Unternehmungen festgesetzt wird.

Nr . 118 . Finanzgesetz für das Jahr 1908 vom
29 . Juni 1908.

Nr . IIS . Gesetz vom 29 . Juni 1908 , betreffend die Ver¬
wendbarkeit der Teilschuldverschreibungen des von der Stadt Wien aufzu¬
nehmenden Anlehens von 360,000 .000 X zur fruchtbringenden Anlegung von
Stiflungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 120 . Kundmachung des Ministers des Innern
im Einvernehmen mit dem Finanzminister , dem Handels¬
minister und dem Ackerbauminister vom 24 . April
1908 , betreffend die Richtigstellung eines Fehlers in der Verordnung vom
l6 . April 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 106.

Nr . 121 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 10. Juni 1908 , betreffend die Umwandlung der mit den
Befugnissen eines Nebenzvllamtes II . Klasse ausgestatteten Expositur des Haupt'
zollamtes Tarnopol zu Budazbarazka in ein selbständiges Nebenzollamt
II. Klaffe.

Nr . 122 . Verordnung des Handelsministeriums
Vom 27 . Juni 1908 , womit die Vorschriften über die Abgabe der
Postsendungen vom 10 . Juni 1902 , R .-G .-Bl . Nr . 124 er 1902 , ergänzt
werden.
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Nr. 123 Gesetz vom 27. Juni 1908, womit an¬
läßlich der Errichtung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten gesetzliche Be¬
stimmungen Uber den Wirkungskreis einzelner Ministerien abgeäudert werden.

Nr. 124 . Kundmachung de:- Gesamtministeriums
vom 6 . Juli 1908 , betreffend die Errichtung eines Ministeriums
fiir öffentliche Arbeiten für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder.

Nr. I2S . Verordnung des Ministeriums für
öffentliche Arbeiten vom 6 . Juli 1908 , betreffend die
Uniformierung der dem Ressort dieses Ministeriums angehörigeu Staats¬
beamten.

Nr . 126 . Verordnung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit dem Justizministerium vom
27 . Juni 1908 , betreffend die Kündigung des mit der königlich sächsischen
Regierung getroffenen Übereinkommens wegen der gegenseitigen abgabenfreien
Behandlung von Mobilarnachlässen.

Nr . 127 . Kundmachung des Ministeriums des
>; nuern vom 1. Juli 1908 , betreffend die Festsetzung des Termincs
für die erste Anmeldung der im Sinne des Gesetzes vom 16 . Dezember 1906,
R .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1907 , Versicherungspflichtigen Angestellten.

Nr . 128 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
und dem Finanzministerium vom 2 . Juli 1908,
betreffend das Verbot des Hausierhandels im Semmeringer Hotel - und Villen¬
gebiete , Gemeinde Breiteustein.

Nr. 12S . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 4 . Juli 1908 , betreffend die Errichtung eines Ansagepostens bei
der Churerhütte in Balzers.

Nr . 13V . Verordnung des Finanzministeriums
vom 7 . Juli 1908 , betreffend die Gewährung von Erleichterungen
bei Anmeldung versteuerter überweisungspflichtiger Zuckersendungen in Kartons.

Nr . 131 . Verordnung der Ministerien der
Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
9 . Juli 1908 , betreffend die Abänderung einiger Bestimmungender
Dnrchführungsvorschrift zum Zolltarifgesetze vom 13 . Februar 1906 , R .-G .-Bl.
Nr . 22 , der Erläuterungen zum Zolltarife , sowie des mit der Verordnung vom
24 . April 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 84 , hinausgcgebenen Verzeichnisses über den durch
schuittlichen Handelswert der wichtigsten , der Wertverzollung nach Nr . 622
unterliegenden chemischen Hilfsstoffe und Produkte.

Nr . 132 . Konzessionsurkunde vom 27 . Juni 1908,
für die Lokalbahn von Siebcnbrunn -Leopoldsdorf nach Engelhartstetten mit
einer Abzweigung von Breitstetten nach Orth.

Nr . 133 Kundmachung des Finanzministeriums
vom 4 . Juli 1908 , betreffend die Errichtung einer Zollamtsexpositur
in Elisenthal.

Nr . 134 . Verordnung des Minsteriums für Kultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern vom 21 . Juni 1908 , betreffend die Einführung
einer theoretischen Staatsprüfung an dem Kurse für Versicherungstechnik an der
k. k. deutschen technischen Hochschule in Prag.

Nr . 13S Verordnungdes Ministeriums für Kultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau¬
ministerium vom 27 . Juni 1908 , betreffend die Einführung
theoretischer Staatsprüfungen für die landwirtschaftliche Fachabteilung an der
böhmischen technischen Hochschule in Prag.

Nr . 136 . Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 11 . Juli 1908 , mit welcher die Gemeinden Grätsch,
Meran , Obcrmais und Nntermais in die IV . Klasse der Taxe für die Verleihung
der Konzession zum Betriebe einer öffentlichen Apotheke versetzt werden.

Nr . 137 . Verordnung des Ministeriums für Kultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau¬

ministerium und dem Ministerium des Innern vom
27 . Juni 1908 , betreffend die Einführung theoretischer Staatsprüfungen
für die kulturtechnische Fachabteilung an der k. k. deutschen technischen Hoch¬
schule in Prag.

Nr. 138 . Verordnung des Ministeriums für Kultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau¬
ministerium und dem Ministerium des Innern vom
27 . Juni 1908 , betreffend die Einfühlung theoretischer Staatsprüfungen
für die kulturtechnische Fachabteitung an der k. k. böhmischen technischen Hoch¬
schule in Prag.

Nr. I3S . Verordnung des Finanzministeriums
Vom 7. Juli 1908 , betreffend die Abänderung der Hauszinssteuer-
Einzahlungstermine in den Steuereinhebungsbezirken Nachod und Raudnitz in
Böhmen.

8 . Landesgesetzblatt.

Nr . « v . Gesetz vom 19 . Mai 1908 , womit mehrere
Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Oktober 1893 , L.-G .-Bl . Nr . 53 , betreffend
die öffentliche Armenpflege im Erzherzogtnme Österreich unter der Enns mit
Ausschluß der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien , abgeändert werden.

Nr . V1 . Gesetz vom 19 . Mai 1908 , betreffend die Ein¬
hebung einer Abgabe von der Ausübung der Jagdbarkeit für Armenzwecke,
wirksam für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns mit Ausschluß der
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . S2 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen und der Justiz vom 29 . Mai 1908
zur Durchführung des Gesetzes vom 19 . September 1905 , L.-G .- und V .-Bl.
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns Nr . 143 über den Beitrag
zum Wiener k. k. Krankenanstaltenfonds von dem im Gemeindegebietc der k. k.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien gelegenen , jedoch zu einer außerhalb Wiens
abzuhandelnden Verlassenschaft gehörigen unbeweglichen Vermögen.

Nr . S3 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen und der Justiz vom 29 . Mai 1908,
womit die Verordnung der genannten Ministerien vom 23 . April 1895 , L.-G .-
und V .-Bl . für Niederösterreich Nr . 23 , zur Durchführung des Gesetzes von,
14 . März 1 95 , L.-G .-Bl . Nr . 12, betreffend die Regelung der Beiträge zum
Wiener k. k. Krankenanstaltenfonds von im Gemeindegebietc der k. k. Reichs-
Haupt - und Residenzstadt Wien vorfallenden Verlassenschaften abgeändert und
ergänzt wird.

Nr . S4 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 3 . Juni
1908 , Z . XVl b - 240/4 , betreffend die der Gemeinde Altenmarkt an der
Triesting erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern übersteigenden Umlagen.

Nr . SS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . Juni
1908 , Z . XVIb -238/4 , betreffend die der Gemeinde Fuchsenbigl erteilte
Bewilligung zur Einhebung von IM Prozent der direkten Steuern übersteigenden
Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . S6 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . Juni
1908, Z . XVI d 243/2 , betreffend die der Gemeinde Sparbach erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 L für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . S7 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . Juni
1908, A. XVId -256/3 , betreffend die der Gemeinde Ebenthal erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflaqe von 2 L für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . S8 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . Juni
1908 , F . XVI d-257/08/2 , betreffend die der Gemeinde Siebenhirtcn
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bicrauflage von 3 L per Hektoliter
für die Jahre 1908 und 1909.
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Nr. SS. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 4 . Juni
1908 , Z . XVIb -708/5 , betreffend die der Gemeinde Friedersbach erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr. ISS Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 6 . Juni
1908, Z . XVI I»252/3 , betreffend die der Gemeinde Laab im Walde
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauslage von 2 L für die Jahre
1908 und 1909.

Nr. LSI . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 6 . Juni
1908, A. XVI b 258/6 , betreffend die der Gemeinde Atzgersdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflagc für die Jahre bis Ende 1909,
beziehungsweise 1910.

Nr. 1SÄ. Gesetz vom 31. Mai 1908, womit der
Artikel IV des Gesetzes vom II . November 1907 , L -G .- u . V .-Bl . Nr . 152
or 1907 , betreffend die Errichtung einer Wasserleitung in der Gemeinde

Reichenau in Niederösterreich und die Einhebung von Gebühren durch die Ge¬
meinde Reichenau anläßlich dieser Errichtung , abgeändert wird.

Nr. ISS . Gesetz vom 12. Juni 1908, mit welchem der
StadtWien die Aufnahme einesAulehcns von 860 Millionen Kronen bewilligt wird.

Nr. LS4. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . Juni
1908, Z . XVI b 241/3 , betreffend die der Gemeinde Vcstenötting erteilte
Bewilligung zur Einhebung von >00 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen.

Nr. ISS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 9. Juni
1908, Z . XVI b-714/12 , betreffend die der Gemeinde Perchtoldsdorf er¬
teilte Bewilligung zur Einhebuug einer Bierverbrauchsauflage von 3 L bis
Ende des Jahres 1909.

Nr. ISS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 16 . Juni
1908 , Z . XVI b-736/1 , betreffend die Veräußerung von dem Lande
Niedcrösterreich gehörigen Grundstücken an das k. k. Ärar.
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VIII.

Gi sche, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

NormativbcstiMimlgcn des Gememdemtes, Stadtrates und des Magistrates
in Ingelegentieiten der Oemeindenernillltung und Mischen AiMichrnng.
Inhalt:

I . Verordnungen und Entscheidungen:
1. Zulassung von Putzdecken der Firma E . Hübner.
2 . Verpflichtung zur Zahlung fälliger Kultusgebühren nach Austritt aus

einer Religionsgcnosseuschaft.
I . Die bestehenden Teile des General -Regulierungsplanes als unanfechtbare

Grundlagen der Spazialbaulinienbekanntgabc anerkannt.
4 . Handhabung der Vorschriften über die militärische Meldung der nichtaktiven

Mannschaft.
5. Einhebung von im politischen Wege einzubringender Leistungen durch die

Steuerämter.
6 . Erhöhung der Verpflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause

in Eggenburg.
7 . Zulassung von Hängegerüsten (System S ch l a ch t h am m er ).
8 . Gewerberechtlichc Behandlung der Betriebsanlagen von Stcinbrüchen,

Lehm-, Sand - und Schottergrubcn.
9. Mißbräuchliche Führung höfischer Titel.

10 . Hausierverbot im Semmeringer Hotel - und Villenviertel.
I I . Unterhaltsbeitrag für Angehörige von zu einer Wasfen (Dienst )übung,

beziehungsweise zur militärischen Ausbildung Eingeruckten.
12 . Durchführung der erstmaligen Anmeldung der pensionsversicherungs-

pflichtigcn Angestellten.
18 . Stempclpflicht der von den Dienst - und Stcllenvermittlern zu führenden

Geschäftsbücher.
14. Auswanderung nach Amerika ; Propaganda.

15 . Rechtshilfeverkchr zwischen österreichischen und ungarischen Behörden in
Sachen der Bemessung und Einhebung öffentlicher Abgaben.

16 . Gebühr für die Entsendung eines Beamten zur Gesellenprüfung.
17. Erfordernisse für die Eröffnung von Privatlehranstalten für Maßnehmen,

Schnittzeichnen und Klcidermachen.
18 . Fahrtaxen und ortsübliche Fnhrlöhne.
19 . Geldsendungen österreichischer Auswanderer in Amerika.
20 . Durchführung der erstmaligen Anmeldung der pensionsversicherungs¬

pflichtigen Angestellten.
21 . Auswanderung nach Chile ; Warnung.
22 . Verschleiß arzneilicher Stoffe und Präparate.
23 . Zuchtstnten ; Hinausgabe in ungedecktem Zustande.

II . Normativbestimmungen:
Gemeinderat:

24 . Erweiterung der Bestimmungen der städtischen Krankenfürsorge.
Stadtrat:

25 . Städtische Wohnungsnachweisämter . — Herabsetzung der Anmeldc - .
gebühren.

M a g i st r a t:
26 . Übliche Taglöhne.

Verzeichnis der im .. Reichsgesctzblattc und im Landcs-
gcsctzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1908 publizierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Zulassung von Putzdecken der Firma E . Hübner.
Erlaß des Wiener Magistrates vom 25 . Februar 1908,

M . Abt . XIV , 8602/07:
In Erledigung des Ansuchens der Firma E . Hübnc  r , XI ., Leber¬

straße 82 , wird die Verwendung der von ihr zur Genehmigung vorgeschlagcnen
Putzdecken zur Herstellung von Hochbauten im Gemeindegebicte von Wien als
zulässig erklärt.

Diese Putzdcckc besteht aus einer Holz - oder Dachpappenschalung , an der
ein doppeltes , mit galvanisiertem Draht durchwebtes Rohrgeflechte mittels an
den Trämcn befestigtem geglühten Draht angebracht wird . Unterhalb dieses
Geflechtes wird ein Drahtnetz befestigt , dessen Drähte in Entfernungen von
nicht mehr als 30 cm verlaufen und mit den galvanisierten Drähten der Rohr¬
matten mittels geglühtem Draht verknüpft werden.

An diese Schalung wird sodann Gipsmörtel aufgebracht.
Die Bewilligung wird an nachstehende Bedingungen geknüpft:
1. Die Deckenschalung ist in der in der vorgelegten Planskizze ersichtlich

gemachten Weise herzustellen.
Die Stärke der Gipsschichte muß ohne Hinzurechnung der Schilfrohrlage

mindestens 2 cm betragen.
2 . Die Befestigung der Schalung an den Trämen ist in vollkommen

solider Weise vorzunehmen , ebenso ist Sorge zu tragen , daß die Gipsschichtc
mit dem Schilfrohre und der Drahteinlage einen innigen Verband bildet . Die
unterhalb des Rohrgeflechtes befindliche Drahtlagc muß aus einem mindestens
2 mm starken Draht bestehen.

Die Entfernung der gleichlaufenden Drähte darf höchstens 30 ein
betragen.

Diese Drähte müssen ebenso wie die Nägel , mit welchen die Drähte an
den Trämcn befestigt sind, verzinkt sein.

Das Rohrgeflechtc muß mit galvanisierten Drähten durchwcbt und mit
den darunter befindlichen Drähten mit Draht in Entfernungen von mindestens
30 ein verknüpft sein.

3 . Um zu verhindern , daß die Träiuc der Decke die Feuchtigkeit der
Gipslage während und nach der Herstellung letzterer aufnchmen , ist die An¬
bringung derart vorzunehmen , daß die Gipslage von den Trämen durch eine
Holzleiste getrennt wird , ferner find genügend große Flächen der oberen Decken-
schalung in jedem Deckenfelde so lange offen zu lassen, bis die Gipsschichte
trocken ist.

Während dieser Zeit sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen , damit
das Betreten der unteren Schalung vermieden und hieraus entstehenden Un¬
fällen vorgebeugt wird.

4 . Die beabsichtigte Ausführung dieser Schalung ist in den Bauplänen
auszuweisen.

5 . Das Verlegen der Schalung muß durch einen konzessionierten Bau¬
oder Maurermeister , beh . aut . Zivil - oder Bau -Ingenieur oder bch. aut . Zivil-
Architekten durchgcführt wrrden.

6. Der Zeitpunkt des Verlegcns dieser Schalung ist jedesmal dem Stadt¬
bauamte im kurzen Wege bekanntzugcben.

7 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen , sowie die
gänzliche Zurücknahine dieser Bewilligung auf Grund der Erfahrungen bleibt
Vorbehalten.

Die bcigebrachtc Planskizze wird dem Stadtbauamtc im Anschlüsse zur
Verwahrung übermittelt.

S.

Verpflichtung zur Zahlung fälliger Kultusgebühre »»
nach Austritt ans einer Religionsgenofsenschaft.

Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 7 . April
1908 , Nr . 3467/08 (M . Abt . XXII , 2644/08 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgcrichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Hof¬
rates Truxa,  in Gegenwart der Räte des k. k. Verwaltungsgerichtshöfes
Dr . Balko  Ritter v. Falser,  Dr . Schim  m und Freiherr v. Weiß,
dann des Schriftführers k. k. Ratssekretärs -Adjunkten Rohrer,  über die Be¬
schwerde der israelitischen Kultusgemeinde in Wien gegen die Entscheidung des
k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 24 . Juni 1907 , Z . 7970,
betreffend die Verweigerung der Einhebung von Kultnsbeiträgen , nach der am
7. April 1908 durchgeführtcn öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Dr . Gustav Kohn,  Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der
Beschwerde , des k. k. Ministerial -Vize -Sektretärs Dr . Rittner,  als Vertreter
des belangten Ministeriums für Kultus und Unterricht , sowie des mitbelangten
Wilhelm Nachum Rosen  st rauch  in Wien zu Recht erkannt:

Die angesochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.
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E n ts ch c i d u n g s g r U n d e.

Mit dcr angefochtenen Entscheidung hat das Ministerium für Kultus und
Unterricht die exekutive Enthebung einer Jinmatriknlationsgebllhr und einer
Kultusstcucr für das Mahr 1905 von Wilhelm Nachnm Roscnstrau  ch ver¬
weigert , weil der Genannte am 20 . April 1906 seinen Austritt aus der israe¬
litischen Religionsgcnossenschaft angemeldet habe und dadurch im Hinblicke auf
die Bestimmungen der Artikel 5 und 9 des interkonfessionellen Gesetzes vom
25 . Mai 1868 , R .-G .-Bl . Nr 49 , das Recht der israelitischen Kultnsgemeinde,
den Genannten zur Leistung von Kultusabgabcn hcranzuzichen , verloren gegangen
sei. Das Ministerium für Kultus und Unterricht ist sonach bei dieser Entscheidung
von der Rechtsanschauung ausgegangen , daß nach den eben zitierten Bestim¬
mungen dcr Austritt aus einer Religionsgemeinschaft nicht nur die Auflösung
des zwischen dcr Religionsgcnossenschaft und dem Ausgetretenen früher be¬
standenen Rechtsverhältnisses , sondern auch die Erlöschung der Ansprüche der
Neligionsgenosscnschast auf frühere , schon vor dem Austritte bestandene , konkrete
Leistungen bewirke.

Der Gerichtshof konnte diese Auffassung nicht als begründet mischen.
Nach Artikel 5 des interkonfessionellen Gesetzes gehen durch die Religions¬

veränderung alle genossenschaftlichen Rechte der verlassenen Kirche oder Religions¬
genossenschaft an den Ausgetretenen ebenso wie die Ansprüche dieses an jene
verloren . Aus dieser gesetzlichen Bestimmung folgt nur , daß eine Religions-
Veränderung die Auflösung des Genossenschaftsverbandes zwischen der verlassenen
Rcligionsgenossenschast und dem Austretenden herbeisührt und daß mit dieser
Auflösung des Genossenschaftsverhandes , also für die Zukunft , alle jenen Rechte
und Verpflichtungen aufhören , welche ein Ausfluß des Gcnosscnschaftsverbandes
sind . Keineswegs aber folgt aus dem Wortlaute dieser Bestimmung , daß der
Austrittsakt auch auf jene Verpflichtungen des Austretenden zurückwirke , welche
vor dem Austritte zu Recht bestanden haben und sich daher als ein Ausfluß
des bis zum Zeitpunkte des Austrittes bestandenen genossenschaftlichen Rechts¬
verhältnisses darstellen . Es wäre auch nicht einzusehen , warum der Austritt
die Erlöschung solcher Verpflichtungen bewirken sollte , die sich auf eine Zeit
beziehen , in welcher der später Ausgetretene noch im Besitze aller genossenschaft¬
lichen Rechte sich befand , bloß deshalb , weil er die Erfüllung seiner Ver¬
pflichtungen verzögert hat.

Ebensowenig kann auch Artikel 9 für den vom Ministerium zur Geltung
gebrachten Rechtsstandpunkt angeführt werden.

Denn Artikel 9 bestimmt lediglich , daß Angehörige einer Kirche oder
Religionsgenossenschaft zu Beiträgen oder Leistungen für Kultus - und Wohltätig-
lcitszwccke einer anderen Kirche oder Religionsgenossenschaft nur aus bestimmten
Rechtstiteln verhalten werden können . Hienach geht aus Artikel 9 lediglich
hervor , daß die Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen an eine Religions-
genosscnschaft in der Regel nur aus dem Angehörigkcitsvcrhältnissc entspringen
kann . Diesem Grundsätze aber widerspricht es nicht , einen aus einer Religions¬
gemeinschaft Austretenden zu Leistungen zu verhalten , welche schon vor der
Auflösung des Angehörigkeitsverhältnisses bestanden haben.

Da die angefochtene Entscheidung ausschließlich auf die obige — wie
gezeigt - , nicht zutreffende Rechtsauffassung gestützt war , mußte dieselbe als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben werden und konnte der Gerichtshof auf
die von dem Mitbelangten bei der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Ein¬
wendung , er sei überhaupt einem Kultusbeitrage an die Beschwerdeführerin nicht
verpflichtet gewesen , nicht entgehen.

S.
Die bestehenden Teile des Geueral -Reguliernngs-
planes als unanfechtbare Grundlagen der Spezial¬

baulinienbekanntgabe anerkannt.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 14 . Mai

1908 , Z . 4159/08 (M . Abt . XIV , 4224/08 ) :
Im Nnmrn Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Berwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Zenker,  in Gegenwart der Räte des k. k. Verwaltungsgerichts¬
hofes Dr . Ritter v. Popelka , Dr . Hill er , Dr . Pantuöek,  Freiherrn
v. Weber,  dann des Schriftführers k. k. Ratssckretärs -Adjunkten Ritter v.
Hcnnig,  über die Beschwerde der k. k. nicderösterreichischen Finanzprokuratur
namens des Ärars , gegen die Entscheidung der Baudeputation für Wien vom
30 . Juli 1907 , Z . 31/1 , betreffend eine Bausache , nach der am 14 . Mai 1908
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Siegfried
Kraus,  k . k. Adjunkten der k. k. Finanzprokuratur in Wien , in Vertretung
der Beschwerde , und der Gegenausführungen des k. k. Statthaltereirates Ritter
v. Keller,  in Vertretung der belangten Baudeputation , sowie des Magistrats-
sckretärs Dr . Madjera,  in Vertretung der mitbeteiligten Stadtqemeinde Wien
zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

E n t s ch e i d u n g s g r ü n d e.

Die Dikasterialgebäude -Direktion hatte unter dem 26 . September 1906
beim Magistrate der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien unter ausdrück¬
licher Berufung auf die Bestimmung des ß 1, Punkt 1 der Wiener Bauordnung

um die Bekanntgabe dcr Baulinic und des Niveaus für die ärarischc Realität
im IV . Bezirke , Einl .-Z . 206 gebeten . Diese Realität bildet die südliche Ecke dcr
Gußhausstraße und dcr Favoritenstraße , während die Karlsgasse gegenüber dieser
Realität in die Gußhausstraße mündet.

Über das gestellte Ansuchen gab der Magistrat den Spezialbaulinicnplan
mit dem Bemerken heraus , daß die Baulinien für die Einl .-Z . 206 mit Ausschluß
des bereits durch das k. k. Elektrotechnische Institut neu verbauten Teiles durch
die im Plane litterierle Linie , insbesondere auch für die neue Gasse , nämlich für
die Verlängerung dcr Karlsgassc , und zwar hier mit einer Straßenbreite von
15 ,u gegeben sei. „ Es hat demnach " heißt es hier weiter „ eine Grundabtrctung
. . . zur  neuen Gasse von ungefähr l152 ' 54 m ? . . . z„ erfolgen " . Auch die
endgültigen Koten des Trottoirnivcaus wurden für dieselben drei Straßen
bestimmt.

Dem Rekurse der Finanzprokuratur » oinins des Ärares , in dem die Be¬
stimmung einer Baulinie für die neue Straße , ferner eine Grundabtretung zur
Herstellung dieser Gasse und die Bestimmung der Koten des Niveaus daselbst
angefochtcn wurden , hat die Baudepntation mit der heute angefochtenen Ent
scheidung in Bestätigung des in den Bestimmungen dcr Bauordnung für Wien
begründeten Auftrages erster Instanz keine Folge gegeben.

Die Beschwerde des Ärars wendet sich nun gegen die mit der angefochtenen
Entscheidung bestätigte Erledigung erster Instanz mit dcr Ausführung , daß eine
solche Art der Baulinienbestimmung eine Parzellierung involviere , die niemals
wider den Willen des Grundeigentümers , sondern nur Uber seinen Antrag er¬
folgen könne und daß ein solcher Antrag vorliegenden Falles nicht gestellt
worden sei.

Es ist nun allerdings richtig , daß von einem Falle einer Parzellierung,
wie sie der Z 3 , lir a der Bauordnung für Wien im Auge hat , nur dann die
Rede sein kann , wenn eine Initiative des Grundbesitzers zur Ausführung einer
neuen öffentlichen Kommunikation vorliegt , und es ist auch richtig , daß eine
solche Initiative vom Grundeigentümer vorliegenden Falles nicht ergriffen
worden ist, so daß er als Parzellierungswerber gewiß nicht betrachtet werden
kann . Allein es ist unrichtig , daß die Baubehörden den Fall einer Parzellierung
als gegeben angenommen und die aus einer Parzellierung sich ergebenden Kon¬
sequenzen gezogen hätten.

Es ist nämlich darauf Bedacht zu nehmen , daß unbestrittenermaßen nach
^ dem einschlägigen , im Sinne des Z 105 , Absatz 1 der Bauordnung für Wien
I beschlossenen Teile des General -Regulierungsplanes die strittige Bauparzelle

durch die Projektierte Verlängerung der Karlsgasse durchzogen werden soll und
daß also nach dem im Sinne des Z 105 , Absatz 2 der Bauordnung der auto¬
nomen Feststellung durch die Gemeinde allein überlassenen Regulierungsplancs
die zu Zwecken dcr Projektierten Straßenverlängerung erforderliche Teilgrund-
fläche im Falle einer künftigen Ballführung auf der Area der Realität Einl .-
Z . 206 unverbaut bleiben und für Kommunikationszwecke verwendet werden
soll. Mit Rücksicht darauf aber war der Magistrat bei ordnungsmäßiger
Erledigung eines im Sinne des Z 1, Punkt 1 der Bauordnung gestellten An¬
suchens um Bekanntgabe der Baulinien und des Niveaus für die Realität
Einl .-Z . 206 allerdings nicht nur berechtigt , sondern verpflichtet , dem Gesuch¬
steller die Baulinie und daß Niveau der Realität auch an deren an die projek¬
tierte neue Straße angrenzenden Seite zu bestimmen , da ja doch die Bau¬
linienbestimmung einzig und allein den Zweck verfolgt , die Grenzen zu fixieren,
innerhalb deren ein Neubau aufgeführt werden darf . Durch die Bekanntgabe
derjenigen Baulinien , die im General -Regulierungsplane vorgesehen sind , hat
also der Magistrat ein Gesetz gewiß nicht verletzt.

Nun findet sich allerdings im Bescheide erster Instanz , wie schon eingangs
erwähnt , auch noch der Beisatz , daß „ demnach " eine Grundabtretung zur neuen
Gasse von ungefähr 1152 '54 zu erfolgen habe . In diesem Beisätze ist aber
nicht etwa ein judikatmäßiger Abspruch über die gesetzliche Verpflichtung des
Grundeigentümers zur , sei es entgeltlichen oder sei es unentgeltlichen , Grund¬
abtretung zu sehen, sondern lediglich die Konstatierung dessen, daß bei Ein¬
haltung der bekanntgegcbenen Baulinien eine Grundfläche in dem bekannt-
gegebenen Ausmaße auf die Straße entfallen wird , ohne daß hiedurch , zumal
im Hinblicke aus die Kompetenzbestimmung des § 11 dcr Wiener Bauordnung
der Frage über die Verpflichtung zur seinerzeitigen Grundabtretung und ihre
Bedingungen irgendwie präjudiziert worden wäre.

Aus Grund dieser Erwägungen war die Beschwerde abzuweisen.

4 .
Handhabung der Borschriften über die militärische

Meldung der nichtaktiven Mannschaft.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15 . Juni 1908,

Z . 11- 1613 , M . Abt . XVI , 6366 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 70) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
19 . Mai 1908 , D . XIV , Nr . 297 , nachstehendes eröffnet:

Aus Waffenübungsrelationen des letzten Jahres hat sich ergeben , daß die
Zahl der illegal ausbleibcnden Mannschaft im Steigen begriffen ist. Es erscheint
daher notwendig , um diesem Übelstande wirksam zu begegnen , von den durch
die bestehenden Vorschriften diesbezüglich gebotenen Vorkehrungen vollen Gebrauch
zu machen.

Da die Unmöglichkeit , die nicht aktive Mannschaft zur Erfüllung ihrer
Waffenttbnngspflicht zu verhalten , zumeist aus Unterlassung hinsichtlich der ihr
nach Z 7 der Wehrvorschriften III . Teil , beziehungsweise des Anhanges hiezu
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obliegenden Meldepflicht resultiert , sind vor allem die nach der bezogenen Be¬
stimmung den politischen Bezirksbehörden obliegenden Strafamtshandlungen m i t
Nachdruck  durchzuführen.

Als ein sehr wesentlicher Behelf für die Kontrolle über die Erfüllung der
erwähnten Meldepflicht erscheint aber auch die Anordnung des Z 7 : 13 der
Wehrvorschriften III . Teil , nach welcher im Falle nichtaktive Soldaten die
Hcimatberechtigung wechseln , eine Gcwerbekonzession oder einen Gewerbeschein
ansprechen , oder ein Legitimationsdokument für das In - oder Ausland , ein
Arbeits - oder Dienstbotenbuch begehren , der mit dem Entscheidungs - oder Aus¬
fertigungsrechte betrauten Behörde die Prüfung hinsichtlich der Erfüllung der
Meldepflicht aufgetragen wird.

Diese in der Praxis mehrfach in Vergessenheit geratene Bestimmung ist
daher künftighin genau einzuhalten.

5 .
Einhebnng von im politischen Wege einzudringender

Leistungen durch die Steuerämter.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4 . Juli 1908,

Z . X a- 1656 , M . Abt . XIX , 1042/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 72 ) :

Die k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion hat mit Zuschrift vom 11 . Juni
1908 , Z . VI -395/3 , nachstehendes mitgeteilt:

Für die Frage , ob liquide Leistungen , welche im Geschäftskreise der
politischen Verwaltung einzubringen sind , gleich den direkten Staatssteuern
durch die k. k. Steuerämter und im Wege der Steuerexckution einzubringen
seien, sind die 88 2 , 3 und 4 der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854,
R .-G .-Bl . Nr . 96 , von grundlegender Bedeutung . Hienach muß die Finanz¬
verwaltung die von den politischen Behörden I . Instanz nicht selten intendierte
Inanspruchnahme der l . s. Steuerämter zur Einbringung solcher Leistungen,
welche nicht durch (Perzentuellen ) Zuschlag zu den Staatssteuern umgelegt
werden (Z 2 , Alinea 1 der zitierten Verordnung ), grundsätzlich ablehnen.

Diese Ablehnung ist allerdings dann nicht gerechtfertigt , wenn die
fraglichen Leistungen , wenngleich sie nicht durch Zuschlag zu den Staatssteuern
umgelegt werden , doch kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung den Staats¬
steuern hinsichtlich ihrer Einbringung gleichgestellt werden (8 2, Alinea 2 der
Verordnung ex 1854 ).

Die k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , der Wiener
Magistrat , die beiden Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Mbs
werden über Ersuchen der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion angewiesen , in
allen Fällen , in welchen beabsichtigt wird , bezüglich solcher Leistungen , bei
welchen die Voraussetzung des 8 2 , Alinea 1 der kaiserlichen Verordnung vom
20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96 , nicht zutrifft , die l. f . Steuerämter zur
Einbringung heranzuzichen , vor Erlassung einer bezüglichen Weisung an die
in Betracht kommenden Ämter mit der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion
unter Namhaftmachung der betreffenden gesetzlichen
Voraussetzungen  das Einvernehmen zu Pflegen.

«.
Erhöhung der Berpflegstaxen im allgemeinen öffent¬

lichen Krankenhanse in Eggenburg.
Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 11 . Juli

1908 , Z . VI -2833 (M . Abt . XVIII , 4994/08 ) :
Der n .-ö. Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen init der k. k. n .-ö.

Statthalterei die für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Eggenbnrg
festgesetzten Berpflegstaxen für die I . Klasse von 3 L auf 5 L , für die
II . Klasse von 1 L 80 Ir auf 1 II 90 Ir per Kopf und Tag erhöht.

Diese Verpflegstaxenerhöhung ist mit 1. Mai 1908 in Kraft getreten.

7 .
Anlass,ing von Hängegernsten ( System Schlacht¬

hammer ) .
Erlaß des Wiener Magistrates vom 11 . Juli 1908 , M.

Abt . XIV , 3170/08:
In Erledigung des Ansuchens des Herrn Joses Schimck,  Maurermeister,

LVII ., Hormayrgassc 58 , um Erlaubnis zur Verwendung von Hängegerüsten
nach dem System Eduard Schlachthammcr  wird demselben eröffnet , daß
gegen die Verwendung dieser Hängegerüste bei Einhaltung der mit Magistrats-
Erlaß vom 13 . Oktober 1902 , M . Äbt . XIV , L48r , kundgemachten , beziehungs¬
weise daselbst bezogenen Vorschriften vom baupolizeiliche » Standpunkte kein
Anstand besteht.

8 .
Gewerberechtliche Behandlung der Betriebsaulagen
von Steinbrüchen , Lehm -, Sand - «nd Schottergrnben.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Rund -Erlasse
vom 14 . Juli 1908 , Z . I a-2373 (M . Abt . XVII , 4040/08 ),
nachstehendes anher eröffnet (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 76) :

Mit der im Reichsgesetzblatte unter Nr . 116 verlautbarten Verordnung
des Handelsministers im Einvernehmen niit dem Minister des Innern vom
29 . Mai 1908 , welche mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft tritt , werden
Vorschriften über den gewerbsmäßigen Betrieb von Steinbrüchen , Lehm -, Sand-
und Schottergruben erlassen.

Die Veranlassung zur Hinausgabe dieser Verordnung gab den beteiligten
Ministerien die Tatsache , daß sich der Betrieb mancher Steinbrüche und ähnlicher
Unternehmungen entweder von Anfang an oder doch im Laufe der Zeit derart
gestaltet hat , daß dieselben zur steten Gefahr für die Nachbarschaft , den öffent¬
lichen Verkehr und die in diesen Anlagen beschäftigten Arbeiter geworden sind.
Wenn auch die Gewerbe -Inspektoren und die Behörden jederzeit bestrebt waren,
die argen Übelstände in derlei Betrieben abzustellen , so war es ihnen dennoch
öfters deshalb nicht möglich , ihrer Aufgabe vollauf gerecht zu werden , weil sich
die Anlage des Steinbruches oder der Grube als von vornherein verfehlt
erwiesen hat und sie daher nur solche Maßnahmen anzuwenden in der Lage
waren , die nach diesem Zustande durchführbar erschienen . Um nun in dieser
Richtung Abhilfe zu schaffen, mußte Vorsorge getroffen werden , daß gleich bei
Eröffnung neuer Steinbrüche u . dgl . die Garantie für eine den Interessen der
Öffentlichkeit und der Nachbarschaft entsprechende und den Arbeitern den er¬
forderlichen Schutz gewährleistende Betriebsweise gesichert wird . Dieses Ziel
kann nicht durch die Feststellung bloßer Unfallverhütungsvorschristen erreicht
werden , es war vielmehr notwendig , die Grundsätze aufzustellen , nach welchen
sich die Anlage , Einrichtung und Abbauart der in Betracht kommenden Betriebe
zu richten hat . , , . . . . . .

Von diesen Erwägungen geleitet , haben die beteiligten Ministerien m die
nun verlautbarte Verordnung nicht nur Vorschriften über die zur Verhütung
von Unfällen geeigneten Vorsichtsmaßregeln , sondern auch Bestimmungen aus¬
genommen , welche es den Gewerbebehörden ermöglichen , schon anläßlich des
Ansuchens um die Konsentierung der Betriebsanlagen deren gcwerbepolizeiliche
Zulässigkeit eingehend zu beurteilen , und im Genehmigungsbcscheide jene Be¬
dingungen vorzuschreiben , welche eine wirtschaftlich rationelle und dabei den
Anforderungen des öffentlichen Wohles entsprechende Betriebsart gewährleisten.
Durch die Anwendung der in der Verordnung aufgestellten Grundsätze wird
auch eine bisher vermißte Gleichmäßigkeit in dem Vorgehen der einzelnen
Gewerbebehörden zu erzielen sein.

Z 1 der Verordnung , durch welche nur die obertägigen Betriebe geregelt
werden , enthält die Bestimmung , daß die Vorschriften der Verordnung auf Lehm-,
Sand - und Schottergruben sinngemäße Anwendung finden . Aus dem weiteren
Inhalte ergibt sich, daß alle jene Bestimmungen , in welchen nicht direkt von Stcin-
brüchen , Steingewinnung n . dgl . die Rede ist, auch für die erwähnten Gruben¬
betriebe zu gelten haben . Dies gilt insbesondere auch von den im ersten Ab¬
schnitte enthaltenen Vorschriften über die Art und Weise der Vornahme von
Abraumarbeiten . , , . , .

Der wichtigste Teil der Verordnung ist im zweiten , die eigentliche Material¬
gewinnung behandelnden Abschnitte zusammengefaßt . Der regellose , namentlich
in Steinbrüchen vorkommende und mitunter einem Raubbaus ähnliche Betrieb,
bei dem der Abbau in hohen vertikalen oder gar Uberhängenden Wänden erfolgt,
birgt die größten Gefahren in sich, sowohl für die Belegschaft des Bruches , als
auch für unbeteiligte Personen und fremdes Gut . Diesen abzustellcn ist Zweck
der Bestimmung des 8 10 , nach der der Abbau stets von oben nach unten und
in der Regel terrassen - oder staffelförmig zu führen ist. Die Vorschreibung dieses
Systems kann keinerlei unnütze Betriebserschwerungen schaffen, da in der Ver¬
ordnung darauf Bedacht genommen wird , daß bei der Festsetzung der Detail¬
vorschriften Uber den Etagenabban die geologische Beschaffenheit des Terrains,
die Gesteins - und Lagernngsverhältnisse , die Betriebsart und auch die sonstigen
Lokalverhältnisse , denen je nach der Lage des Steinbruches beziehungsweise der
Grube eine gewisse Bedeutung zukomMcn kann , in Betracht gezogen werden.
Im Gegenteil wird der Steinbruch durch die Anlage von Etagen intensiv auf¬
geschlossen und dessen rationeller Abbau erleichtert , da die Etagen als selbständige
Arbeitsfelder ausgestattet werden können , die durch entsprechende Fördereinrich¬
tungen (Seilbahnen , Bremsberge n . dgl .) mit dem zur Abfuhr des gewonnenen
Materiales dienenden Horizonte im Bruche verbunden , den Betrieb vereinfachen.

Bei der Bestimmung der Höhe und Breite der einzelnen Etagen ist^stets
besonders zu berücksichtigen, ob es sich um die Gewinnung von großen Stein¬
blöcken oder von kleinen Werkstücken handelt , zumal die Art des Transportes der
gewonnenen Stücke von höher gelegenen Partien zum Werkplaye betriebstechnisch
von Belang ist. Bei sehr mächtigen Gesteinsmassen und hohen Steinbruchwänden
wird es erforderlich sein, den Abbau in mehreren Etagen , deren Höhe und Breite
annähernd zu bemessen ist und mit entsprechend abgcböschten und abgestaffelten
Wänden durchzufllhren.

Alle diese Umstände müssen in jedem einzelnen Falle den Gegenstand einer-
genauen Untersuchung bilden , da es keineswegs Zweck der Verordnung ist, den
Abbau bei allen Brüchen nach einer Schablone in Form von regelmäßigen
geometrischen Figuren einzusühren.

Wie schon erwähnt wurde , spielt die geologische Beschaffenheit des Terrains
bei der Festsetzung der Abbauart eine wichtige Rolle . Es wird daher , ivenn es

1*
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sich um die Erschließung neuer Steinbrüche , Lehm -, Sand - oder Schottergruben
an solchen Stellen handelt , wo die Lagerungs - und Schichtungsverhältnisse
nicht hinreichend bekannt sind oder wenn aus anderen Grunde » eine besondere
Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse erwünscht ist, die Zuziehung eines
Geologen zur kommissionellen Verhandlung angezeigt erscheinen . Selbstverständlich
steht es dem Unternehmer , wie bereits im hicrortigcn Erlasse vom 14. Dezember
1906 , Z . 2461 , hcrvorgehoben wurde , immer frei , zur Verhandlung seinen
eigenen Sachverständigen mitzubringen.

Die Fälle , in welchen eine andere Abbauart als in Staffeln und Terrassen
zulässig ist, sind im 8 13 angegeben . Es muß beachtet werden , daß hier eine
Ausnahme von der Regel statuiert wird , die nur bei Zutreffen der in der Ver¬
ordnung hiefür angeführten Voraussetzungen zur Geltung zu gelangen hat.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Vornahme von Kammerminensprengungen,
für welche im 8 15 eine besondere Anzeigepflicht vorgesehen wurde , um die Ge¬
werbebehörde in die Lage zu versetzen, sich zu vergewissern , ob den beabsichtigten
Sprengungen keine Hindernisse im Wege stehen.

Was die im 8 21 erwähnte Einfriedung der Steinbrüche , Lehm -, Sand-
und Schottergruben anbelangt , so genügt bei Betrieben , welche gegen selten
begangene Grundstücke abzusperrcn sind , ein einfacher Eidwall oder im Walde
die Absperrung mit Drahi . Wenn jedoch in der Nähe öffentliche Straßen,
frequentierte Wege , Felder , Wiesen » . dgl . gcltgcn sind , muß ein standfestes
Schutzgcläudcr , welches auch einem stärkeren Anpralle widerstehen kann , ange¬
bracht werden.

Der Abschnitt „ Sprengarbeiten " enthält als besondere Vorschriften
lediglich einige , mit Rücksicht auf die Eigenart der Steinbruchbetriebc erforderliche
Verhaltungsmaßregeln für den Vorgang bei Vornahme von Sprengungen,
deren Zweck die Hintanhaltung von UnglllckSfällen in den Brüchen und deren
Nähe ist. Besondere Ausmersamkeit ist dem 8 33 zu widmen , da bei Feststellung
der Sprengzeiten die verschiedenartigsten Verhältnisse der Umgebung berück¬
sichtigt werden müssen . Durch die Bestimmung des 8 34 soll ermöglicht werden,
bei eventuellen Unglücksfällen sofort die Anzahl und die Namen der bei Minier¬
arbeiten beschäftigten Personen sicherzustellen , damit die Arbeiten zur Rettung
der etwa Vermißten ohne Verzug entsprechend durchgcführt werden könnten.

In den „ Besonderen Schutzvorschriften " erschienen einzelne Bestimmungen
der Ministerial -Verordnung vom 23 . November 1905 , R .-G .-Bl . Nr . 176 , die
für Steinbrüche und ähnliche Betriebe von Bedeutung sind , rezipiert und
im übrigen weitere für diese Betriebe besonders erforderliche Schutzvorschriften
und Vorsichtsmaßregeln aufgestellt . In letzterer Beziehung wird namentlich auf
die 88 51 , 52 und 54 hingcwiesen . Was speziell die Unterkunftsräume an-
bclangt (ß 47 ), so wird darauf aufmerksam gemacht , daß dieselben bei kleineren
Betrieben nicht unmittelbar an der Gewinnungsstätte selbst vorhanden sein,
jedenfalls aber derart gelegen sein müssen , daß sie in kürzester Zeit (einigen
Minuten ) erreicht werden können.

In den ..Schlußbestimmungen " (8 55 ) wird zunächst Vorsorge getroffen,
daß den in Steinbrüchcn , Lehm -, Sand - und Schottergrubeu beschäftigten
Arbeitern hinreichend Gelegenheit geboten werde , sich mit jenen Bestimmungen
der Verordnungen vertraut zu machen , welche Vorschriften über das Verhalten
des Arbeitspersonalcs enthalten . Dies ist umso notwendiger , als die Außeracht¬
lassung der jedem einzelnen Arbeiter obliegenden Vorsichten wegen der damit
verbundenen Gefahren unter die Strafsanktion gestellt ist und laut A 57 an
dem Arbeiter selbst gemäß der Ministerial -Verordnung vom 30 . September 1857
R .-G .-Bl . Nr . 98 , geahndet wird.

Sehr wichtig ist der Z 56 , demzufolge die Bestimmungen der Verordnung
auf alle Betriebe Anwendung finden , soweit deren Anwendbarkeit bei bestehenden
Steinbrüchen u . dgl . nicht etwa durch konsensmäßig erworbene Rechte aus¬
geschlossen ist. Wenn auch die Gcwerbebchörden stets das Ziel im Auge behalten
müssen , den Betrieb der einzelnen Steinbriiche und Gruben nach und nach
den Bestimmungen der Verordnung anzupassen , so müssen sie doch bei Hinaus-
gabc ihrer Anordnungen sorgfältigst erwägen , ob dieselben mit Rücksicht auf die
Verhältnisse des Betriebes durchführbar sind , ohne daß die tatsächliche und
wirtschaftliche Möglichkeit des Betriebes in Frage gestellt wird.

Handelsmiuistcrial -Erlaß vom 29 . Mai 1908 , Z . 17279.

s.
Mißbräuchliche Führung höfischer Titel.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 17 . Juli 1908,
Z . I a-2515 (M . Abt . XVII , 1416/08 , Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 74 ) :

Das k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse Z . 1980 vom 20 . Juni
1908 eröffnet:

Dem Handelsministerium ist zur Kenntnis gekommen , daß in letzterer
Zeit die Zahl der Fälle sich gemehrt hat , in welchen von Gewerbetreibenden
unbefugt oder in mißbräuchlicher Weise höfische Titel und Auszeichnungen
geführt werden.

So wird oftmals der einem Geschäftsvorgänger verliehene k. u . k. Hof¬
titel , obwohl derselbe nur eine Persönliche Auszeichnung ist, welche mit dem
Tode oder mit dem Austritte des der Auszeichnung teilhaftig gewordenen
Geschäftsmannes aus dem Geschäfte erlischt , von dem Geschäftsnachfolger un¬
befugt , das heißt ohne den Titel für seine Person neu erworben zu haben,
weitergeführt . Von vielen mit dem k. u . k. Hoftitcl ausgezeichneten Geschäfts¬
leuten wird dieser Titel wieder in einem anderen Wortlaute , als er ihnen
verliehen wurde , geführt . Der Hoftitel besteht in der Regel in der Bezeichnung j

„k. u . k. Hoflieferant " ; woferne die Art des Geschäftsbetriebes cs gestattet , die
Äeschästsbezeichnung mit dem Hoftitel in der Verbindung zu bringe », wird der
Hoftitel auch in dieser Form , zum Beispiel in der Form „Hofbäcker ", „Hof¬
photograph " , „Hofschncider " rc., verlieben . Eine willkürliche Änderung des
Titels , insbesondere die Kennzeichnung des Etablissements als solchen mit dem
Hoftitcl , etwa in der Form „Hofbäckcrei " , „Hofatelier ", ist unstatthaft . Wie
nun selbstverständlich schon eine unbefugte Führung , beziehungsweise Weiter¬
führung des k. » . k. Hoftitels durch Gewerbetreibende eine Übertretung der
Bestimmung des 8 49 , Punkt 2 der Gewerbeordnung bildet , so würde auch
jeder Gebrauch dieses Titels in einer dem Verlcihungsdekrete nicht entsprechenden
Form den Tatbestand der Beilegung einer nicht verliehenen Auszeichnung
begründen und der Strafbestimmung des 8 49 , Punkt 2 der Gewerbeordnung
unterliegen.

Geschäftsleute , welche von der Kammer eines der Durchlauchtigsten Herren
Erzherzoge den erzherzoglichen Kammertitel erhalten haben , führen oft ohne
die bestimmte Angabe , daß sic Kammerlieferantcn eines Herrn Erzherzogs sind,
den Titel „ k. u . k. Kammerlieferant " und erwecken dadurch den Anschein , als
wären sic der Auszeichnung teilhaftig , den von Seiner Majestät verliehenen
Kammertitcl zu führen . Andere Geschäftsleute gebrauchen den Titel „kaiserlicher
Hoflieferant ", weil sie den Titel eines Lieferanten fremdländischer Herrscher
erhalten haben . Auch in diesen Fällen würde , da der in Anwendung gebrachte
Titel dem wirklich verliehenen Titel nicht entspricht , die Aneignung einer nichi
verliehenen Auszeichnung vorliegen.

Auch mit den Emblemen des k. u . k. Hoftitels wird mannigfacher Unfug
getrieben . So bedienen sich Geschäftsleute , welchen der Hoftitel gar nicht
zukommt , eines von der Kaiserkrone überragten und von zwei Greifen gehaltenen
«Schildes, in welches sie ihr Monogramm oder die Abbildung einer bei einer
Ausstellung erhaltenen Medaille anbringen , wobei jedoch das ganze Emblem
— zumal die Verbindung des Wappenschildes mit der Kaiserkrone und den
Greifen — bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck des Allerhöchsten
Wappens , dessen Führung den Hoflieferanten gestattet ist, hervorruft und so den
Anschein erweckt, als .wären die betreffenden Geschäftsleute k. u . k. Hoflieferanten.
Ebenso wird der von den Landesstellcn einzelnen größeren Firmen zur Führ mg
bewilligte kaiserliche Adler unerlaubter Weise von Greifen gehalten dargestellt
und dadurch dem Allerhöchsten Wappen sehr ähnlich . Nach diesem Gcsamt-
eindruck muß der Gebrauch der erwähnten Embleme und Verzierungen durch
Gcwerbetreihende als die unbefugte Führung des Allerhöchsten Wappens an¬
gesehen und demgemäß ebenfalls als unberechtigte Beilegung einer Auszeichnung
im Sinne des Z 49 , Punkt 2 der Gewerbeordnung beurteilt werden.

Da derartige Fälle eines unbefugten oder unrichtigen Gebrauches von
Titeln und Auszeichnungen den Wert eines wirklich verliehenen Titels,
beziehungsweise einer tatsächlich verliehenen Auszeichnung wesentlich beein¬
trächtigen und eine Irreführung des Publikums zum Schaden jener Geschäfts¬
leute , welche solche Titel und Auszeichnungen befugt und in richtiger Form
führen , beinhalten , erscheint es geboten , daß die Gewerbebehörden der Ver¬
wendung von Titeln und Auszeichnungen seitens der Gewerbetreibenden erhöhte
Aufmerksamkeit in der Richtung zuwenden , ob dieselben zum Gebrauche der
Titel oder Auszeichnungen überhaupt berechtigt sind und ob die Titel , be¬
ziehungsweise die Auszeichnungen auch in der entsprechenden unveränderten
Form , in welcher sie verliehen wurden , geführt werden.

Die Statthaltcrei beauftragt demnach die Gewerbcbehörden I . Instanz,
durch strenge Handhabung der Strafbestimmung des Z 49 , Punkt 2 der Gewerbe¬
ordnung dem Unfugc des unberechtigten oder unrichtigen Gebrauches von
Titeln und Auszeichnungen entgegenzutreten.

1«.
Hausierverbot im Semmeringer Hotel - und Villen¬

viertel.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 19. Juli 1908,

Z . I --.-2554/07 (M . Abt . XVII , 4039/08 ) :
Das k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 2. Juli 1908'

Z . 16633 ex 1908 , im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen sich bestimmt gefunden , mit der im Reichsgesetzblatte I -XI . Stück
unter Nr . 128 erschienenen Verordnung vom 2. Juli 1908 auf Grund des
8 10 des kaiserlichen Patentes vom 4 . September 1852 , R .-G .-Bl . Nr . 252,
und des Z 5 der Vollzugsvorschrift zu demselben das Verbot des Hausier¬
handels im Semmeringer Hotel - und Villengebiete , Gemeinde Breitenstein
(8 l , ul . 2 der h. ä . Kundmachung vom 10 . Mai 1904 , Z . XVI - 1340 3,
L.-G .- und B .-Bl . Nr . 62 ) für die Zeit vom 1. Juli bis zum 15 . September
jedes Jahres ansznsprcchen.

Dieses Hausiervcrbot findet jedoch auf die Angehörigen der im 8 17 des
Hausicrpatentes und in den betreffenden Nachtragsverordnungen angeführten,
bezüglich des Hausierhandels begünstigten Gegenden keine Anwendung.

Durch dieses Verbot wird auch die im 8 60 , Absatz 2 der Gewerbe¬
ordnung erwähnte Feilbietung der dort bezeichneten , dem täglichen Verbrauche
dienenden Erzeugnisse der Land - und Forstwirtschaft von Haus zu Haus oder
auf der Straße nicht berührt.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmaunschaften in Nicder-
österreich , mit Ausnahme von Neunkirchen , die Stadträte in Wäidhofen a . d. Ibbs
und Wiener -Neustadt und an den Wiener Magistrat.
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11 .
Unterhaltsbeitrag für Angehörige von zu einer
Waffen (Die » st) iibung , beziehnngsweise zur mili¬

tärischen Ausbildung Eingerürkten.
Gesetz vom 21 . Juli 1908 , N .-G .-Bl . Nr . 141:
Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrates finde Ich anzuordnen,

wie folgte
8 1-

Den Angehörigen
s ) eines zum nichtaktiven Mannschaftsdienste zählenden , auf Grund einer

Einberufung zu einer Waffcn (Dienst )übnng oder
d) eines auf Grund des Z 34 W . G . in die Ersatzreserve cingeteilten und

zur militärischen Ausbildung
cingerückten österreichischen Staatsbürgers steht, insofern sie i» den im Reichs¬
rate vertretenen Königreichen und Ländern ihren odcntlichen Wohnsitz haben
und insofern deren Unterhalt bisher im wesentlichen von dem aus der Arbeit
des Einberufenen bezogenen Einkommen abhängig war , nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen der Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag aus
Staatsmitteln zu.

Kadetten und Gleichgestellte werden im Sinne dieses Gesetzes nicht zu
den Personen des MaunschaftsstandcS gezählt.

Als Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind zu betrachten : die Ehefrau,
eheliche und uneheliche Kinder , Geschwister und Aszendenten des Einberufenen.

Angehörigen , welche die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen,
steht der Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag nicht zu , wenn seitens des be¬
treffenden Staates bei dem Bestände einer analogen Einrichtung nicht Gegen¬
seitigkeit geübt wird . Die bezüglichen Feststellungen sind im Reichsgesetzbtaltc
kundzumachen.

8 2.
Der im tz I bezcichncte Anspruch besteht nicht:

a) wenn der Einberufene für die Dauer der Waffcnübung , beziehungsweise
militärischen Ausbildung seinen Gehalt oder Lohn sortbezahlt erhält oder
aus einem anderen Grunde au seinem Einkommen keinen Ausfall er¬
leidet oder

b) wenn nach der Lebensstellung , den Vermögens -, Erwerbs - und Ein-
koinmensvcrhältuisscn des Einberufenen auf Grund durchgeführter Er¬
hebungen anzunchmen ist, daß durch seine Einrückung der Unterhalt der
in Betracht kommenden Angehörigen nicht gefährdet wird.

8 3.

Der Unterhaltsbeitrag kommt sämtlichen anspruchsberechtigten Angehörigen
zusammen nur einmal zu und wird für jeden Tag der Waffcnübung , be¬
ziehungsweise militärischen Ausbildung im Ausmaße von SO Prozent des in
jenem Gcrichtsbezirke , in dessen Sprengel der Einberufene zuletzt in Arbeit
stand , üblichen Taglohnes gewöhnlicher Arbeiter gewährt.

Stand der Einberufene in einem die Krantenversicherungspflicht begrün¬
denden Arbcitsverhältnisse , so sind die gemäß § 7 des Gesetzes vom 30 . März
1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33 , jeweils festgesetzten üblichen Taglöhne , und zwar auch
dann maßgebend , wenn im einzelnen Falle die Krankenversicherung auf Grund¬
lage der tatsächlich bezogenen Löhne oder auf einer anderen Basis erfolgt ist.

Die üblichen Taglölmc der der Krankenversicherung nicht unterliegenden,
insbesondere der land - nno forstwirtschaftlichen Arbeiter und der häuslichen
Dienstboten sind seitens der politischen Behörden erster Instanz unter sinn¬
gemäßer Anwendung des Z 7 des Gesetzes vom 30 . März 1888 , N .-G .-Bl.
Nr . 33 , periodisch festzusetzeu.

Ist der Einberufene eine selbständig erwerbende Person , so ist der höchste
in , Gerichtsbezirke übliche und gemäß Absatz 2 und 3 dieses Paragraphen fest¬
gesetzte Taglohn eines Arbeiters der betreffenden , beziehungsweise einer möglichst
verwandten Betriebskategorie maßgebend.

Stand der Einberufene zuletzt nicht in den im Reichsrate vertretenen
Königreichen und Ländern in Arbeit , so beträgt der tägliche Unterhaltsbeitrag
eine Krone.

8 4.
Für die zur Reise von dem letzten Aufenthaltsorte nach der Einrückungs¬

station und zurück erforderliche Anzahl von Tagen ist der Unterhaltsbeitrag
nach denselben Grundsätzen zu leisten wie für die Zeit der Wafseuübuug,
beziehungsweise der militärischen Ausbildung.

Ist der letzte Aufenthaltsort des Einberufenen außerhalb der im Reichs¬
rate vertretenen Königreiche und Länder gelegen , so ist jene Anzahl von Tagen
anrechenbar , welche zur Reise von der betreffenden Grenzstation bis zur Ein-
rückungsstation — und zurück — erforderlich war.

Der Unterstützungsanspruch beginnt vom Tage des Antrittes der Reise
zur Waffenübung , beziehungsweise militärischen Ausbildung.

Ist ein Einberufener durch eine während der militärischen Dienstleistung
ohne sein Verschulde » entstandene Krankheit nachweisbar an der Rückkehr in
seinen ordentlichen Wohnsitz gehindert , so wird die Zeit bis zu seiner Rückkehr
in Absicht ans die Gewährung des Untcrhaltsbeitrages der Dauer der Waffen-
übuug , beziehungsweise militärischen Ausbildung zugezählk . Diese Bestimmung
findet keine Anwendung auf Krankheitsfälle , für welche den, Einberufenen
Ansprüche gegen eine der im tz I I des Gesetzes vom 30 . März 1888 , R . G .-Bl.
Nr . 33 , bezeichnet« ! Krankenkassen zustehen.

8 5.
Der zur Waffcnübung , beziehungsweise militärischen Ausbildung Ein¬

berufene ist ausschließlich berechtigt , den seinen Angehörigen zustehenden
Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag geltend zu machen.

Er hat aus dem Kreise der aiisprnchsbcrechtigten Personen , beziehungs¬
weise deren gesetzlicher Vertreter , diejenige Person namhaft zu machen , an welche
die Auszahlung des Unterhaltsbcitragcs erfolgen soll.

Macht der Einberufene gleichzeitig mehrere Personen namhaft , so hat er
den Verteilungsmaßstab anzugcbcn.

Auf die Verteilung des Unterhaltsbeitrages au die anspruchsberechtigten
Angehörigen steht den Verwaltungsbehörden ein Einfluß nicht zu.

8 6.
Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag ist bei jener politischen Bezirks-

behördc mündlich oder schriftlich geltend zu machen , im Wege deren die Zu¬
stellung der Einbcrufungskarle erfolgt ist.

Der Anspruch kann innerhalb vier Wochen nach der Beendigung der
Waffenübnng , beziehungsweise militärischen Ausbildung geltend gemacht werden.

8 7-

Über den erhobenen Unterstützungsanspruch hat die Politische Bezirks-
behörde erforderlichenfalls Erhebungen zu pflegen und die Entscheidung zu
treffen.

Im Falle eines Rekurses entscheidet die Politische Landesbchörde end¬
gültig.

Steht die Anspruchsbercchtigung fest, so darf durch Erhebungen über den
iu Anwendung zu bringenden Lohnsatz die Anweisung des » uterhaltSbeitragcs
nicht verzögert werden ; diese hat vorläufig — vorbehaltlich nachträglicher Aus¬
gleichung — nach dem niedrigsten in Betracht kommenden Lohnsätze zu erfolgen.

8 8.
Die Auszahlung des Untcrhaltsbeitrages erfolgt bei rechtzeitiger Geltend¬

machung des Anspruches nach Feststellung der erfolgten Einrückung wöchentlich
im vorhinein.

Eine Rückforderung geleisteter Unterstützungen ist nicht statthaft.

8 ».
Die auf Grund dieses Gesetzes bestehenden Forderungen auf den Untcr-

haltsbeitrag können weder in Exekution gezogen noch durch Sicherungsmaß-
regeln getroffen werden.

Auch ist jede Verfügung über die bezeichneten Forderungen durch Zession,
Anweisung , Verpfändung oder auch durch ein anderes Rechtsgeschäft ohne
rechtliche Wirkung.

8 IO.
Zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes sind aus Verlangen der

Politischen Behörden die Gemeinden zur Mitwirkung verpflichtet.
Ebenso sind die in , Z II des Gesetzes vom 30 . März 1888 , R .-G .-Bl.

Nr . 33 bezeichneten Krankenkassen verpflichtet , ans Verlangen der politischen
Behörden Auskünfte über jene Tatsachen zu erteilen , welche für die Anspruchs-
bcrechtigung oder das Maß des Anspruches in Betracht kommen.

8 ii.
Alle zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Eingaben,

Protokolle , Beilagen , Rekurse und Empfangsbestätigungen genießen die Stempel-
und Gebührenfreihcit.

Desgleichen sind die zur Geltendmachung des Anspruches auf den Unter-
haltsbcitrag nötigen Behelfe — sofern sie mir zu diesem Zwecke dienen —
bedingt stempel - und gebührenfrei.

8 12.
Dieses Gesetz tritt sofort nach seiner Kundmachung in Wirksamkeit.
Der Anspruch ans den Unterhaltsbeitrag beginnt am l . August 1W8.
Mit der Durchführung ist Mein Minister für Landesverteidigung im Ein¬

vernehmen mit den beteiligten Ministern betraut.

12 .
Durchführung der erstmaligen Anmeldung der

pensionsversicherungspflichtigen Angestellten.
Erlas ; des Ober - Magistratsrates Franz Pohl  vom

22 . Juli 1908 , M . D . 1090/08 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 71) :

Die k. k. n .-ö. Statthalter « hat mit dem Rund -Erlasse vom 16 . Juli
1908 , Z . IV -60/32 , nachstehendes eröffnet:

„Mit der in der „ Wiener Zeitung " vom 10 . Juli 1908 und in dem am
10 . Juli 1908 ausgegebenen I-Xl . Stück des Reichsgesetzblattes sud Nr . 127
ex 1908 verlautbarten Kundmachung des k. k. Ministeriums des Innern vom
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1 . Juli 1908 wurde festgesetzt, daß die bei der politischen Behörde I . Instanz
zu erstattende erstmalige Anmeldung  der nach dem Gesetze vom
16 . Dezember 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 1 er 1907 , vcrsichcrungspflichtigen , in
privaten Diensten und einigen in öffentlichen Diensten Angestellten binnen
vier Wochen vom 1. August  1908 an gerechnet zu erfolgen hat.

Hiezu wird bemerkt , daß auch die im Artikel 53 der Vollzugsvorschrift zum
Pensionsversicherungsgesetze erwähnten , in der Folge eintretendcn Änderungen
zcitgerecht anzumelden sind , sowie daß alle diese Anmeldungen auch seitens
jener Dicnstgeber zn erfolgen haben , welche der Vcrsicherniigspflicht durch Ersatz¬
einrichtungen Genüge zu leisten beabsichtigen.

Für die größtmöglicte Verbreitung dieser Kundmachung insbesondere
durch Einschaltung in das Amtsblatt ist Sorge zu tragen.

Unter Hinweis auf die h. a . Erlässe vom 4 . März 1908 , Z . IV -60/31 , und
vom 8 . April 1908 , Z . IV -60/32 , wird ungeordnet , dafür Sorge zu tragen,
daß die unter einem von hieraus zur Expedition gelangenden Formularieu seitens
der politischen Bezirksbehörden au die in Betracht kommenden Dienstgebcr
zeitgerecht versendet werden , sowie daß bei allen sich darbietendcn Gelegenheiten
durch entsprechende Belehrung im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der
Ministerial -Verordnung vom 22 . Februar 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 42 , auf die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen , Verändernngsanzcigcn und
Abmeldungen hingewirkt werde.

Insbesondere ist nicht zu übersehen , daß die Fornutlarien in doppelter
Ausfertigung anzulegen und einzusende » sind.

Ein allfälliger Mehrbedarf an Drucksorten ist von Seite der betreffenden
Ämter rechtzeitig unmittelbar bei der „Allgemeinen Pensionsanstalt für An¬
gestellte in Wien " anzusprcchen ."

Der vorangcführte Statthaltcrci -Erlaß vom 4 . März 1908 , Z . IV -60/31,
verlautbart im Normalicnblaltc des Magistrates Nr . 29 er 1908 und im Ver¬
ordnungsblatte Nr . IV ex 1908 , Seite 30 , wird zur genauen Daruachachtung
in Erinnerung gebracht und zugleich der Statthaltcrei -Erlaß vom 8 . April 1908,
Z . IV -60/32 , nachstehend veröffentlicht:

„Die Stücke XXX und XXXI des Neichsgesetzblattes enthalte » die Ver¬
ordnungen des k. k. Ministeriums des Innern vom I . April 1908 , mit welchem
das erste Statut für die nach H 39 des Gesetzes vom 16 . Dezember 1906,
R .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1907 , betreffend die Pensionsversicherung der in Privaten
Diensten und einiger in öffentlichen Diensten Angestellten zu errichtende „All¬
gemeine Penfionsanstalt für Angestellte " erlassen und eine Mnstergeschäfts-
ordnung für die Landesstellen der „ Allgemeinen Pensionsanstalt für Angestellte"
veröffentlicht wird.

Hieraus wird mit Beziehung auf den h. a. Erlaß vom 4 . März 1908,
Z . IV -60/31 , betreffend die Vollzugsvorschrift zum bezogenen Gesetze aufmerksam
gemacht . "

Indem ich diese Erlässe verlautbare , erhalten die in Betracht kommenden
städtischen Ämter » och folgende Erläuterungen und Weisungen:

Die Interessenten werden auf den festgesetzten Termin für die erstmaligen
Anmeldungen , sowie auf sonstige hiebei zu beachtende Anordnungen mit be¬
sonderer Kundmachung aufmerksam gemacht.

Die festgesetzten Formularien (Im , Ire , 2, 3 und 4) und die Erläuterungen
zur Ausfüllung derselben sind von den magistratischen Bezirksämtern den in
Betracht kommenden Dienstgebern oder deren Beauftragte » gegen Empfangs¬
bestätigung unentgeltlich ausznfolgcu.

Hiebei ist zu beachten , daß die Anmeldungen (Formulare Im , 1 « und
die Konsignation , Formulare 2), sowie Veränderungsanzcigen (Form . 3) und
Abmeldungen (Form . 4) vom Dicnstgeber doppelt  auszufertigen sind.

Im Bedarfsfälle haben die magistratischen Bezirksämter Formularieu bei
der „ Allgemeinen Pensionsanstalt für Angestellte ", Wien , VIII/1 ., Alserstraße 35
(Telephon Nr . 14957 ) unmittelbar anzusprechcn.

Die Anmeldungen , Ergänzungen derselben , sowie die Veränderungs¬
anzeigen und Abmeldungen sind bei den magistratischen Bezirksämtern ein-
zubringen und daselbst zu Protokollieren.

Diese Anmeldungen sind durch rechtskundige Beamte unverzüglich einer
entsprechenden Prüfung auf Vollständigkeit und Gesetzlichkeit zu unterziehen und
die erforderlichen Klarstellungen zu veranlassen.

Die Zahl der Dienstgeber , welche innerhalb des festgesetzten TermineS der
Anmeldepflicht entsprochen haben , sowie die Zahl der von diesen angemeldcten
versicherungspflichtigen Personen ist rechtzeitig fcstzustellen und der Magistrats-
Abteilung XVIII binnen vier Tagen  nach Ablauf des Anmeldungs¬
termines bckauntzugeben.

Die Anmeldungen sind mit dem allfälligen Erhebungsmateriale und den
dazu gehörigen Ergänzungen zu belegen und sicher verwahrt zur Abgabe -an
die zuständige Landcsstelle der „Pensionsanstalt " bereit zu halten.

Der Abgabetermin  wird den magistratischen Bezirksämtern durch die
M . Abt . XVIII mitgeteilt werden.

Bezüglich der Anmeldung der bei der Gemeinde Wien  augestellten
ver sicher un gspflichtigen  Personen hat der Herr geschäftsführende
Vize -Bürgermeister nachstehende Anordnungen getroffen:

Zur Erstattung der An -, Abmeldungen und Veränderungen werden die
Personalrcferenten  des Magistrates und die Direktoren  der städtischen
Unternehmungen beziehungsweise deren Stellvertreter bevollmächtigt und
beauftragt.

Dieselben haben entweder bei dem magistratischen Bezirksamt «: oder bei der
Magistrats -Abteilung XVIII die erforderliche Anzahl von Formularienbtättern
anzusprechen und sodann Sorge zu tragen , daß dieselben entsprechend aus¬
gefüllt werden.

Die P e r s o n a l r e s e r e n t e n des Mag istrates und die Direktoren
der städtischen Unternehmungen  haben die ausgefüllten und von ihnen
unterfertigten Formularieu der Magistats -Direktion bis längstens 14 . August

behufs Einsichtnahme vorzulegen . Letztere hat nach Durchsicht und Ergänzung
der Anmeldeakten mit den erforderlichen Vollmachten (Art . 51 , Abs. 2 der
Vollzugsvorschrift zum Gesetze) deren Einreichung bei der Bezirksbehörde zu
besorgen.

1».
Stempelpflicht der von den Dienst - «nd Stellen

Vermittlern zn führenden Geschäftsbücher.
Erlaß der k. k. n .-v. Statthalterei Iwin 23 . Juli 1908,

Z . I a-951 , M . Abt . XVIl , 4270/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 78) :

Bald nach Kundmachung der Verordnung des Handelsministers im Ein¬
vernehmen mit dem Minister des Innern vom 6. August 1907 , R .-G .-Bl.
Nr . 197 , betreffend die Führung der Bücher der konzessionierten Dienst - und
Stelleuvermittlungsgcwerbc , sowie die polizeiliche Kontrolle dieser Gewerbe,
wurden von beteiligten Kreisen au das Handelsministerium Anfragen gestellt,
ob die in der bezogenen Verordnung vorgeschriebenen Geschäftsbücher und
Verzeichnisse der Stcmpelpflicht unterliegen . Im Interesse einer gleichmäßigen
Behandlung dieser Frage werden die Gewerbebehörden , sowie die Handels - und
Gewerbekammcr zufolge einvernehmlich mit dem k. k. Finanzministerium
ergangenen Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 30 . Mai 1908,
Z . 17562 , verständigt , daß die nach Z 54 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. Februar 1907,
R .-G .-Bl . Nr . 26 , betreffend die Änderung und Ergänzung der Gewerbe¬
ordnung , beziehungsweise nach H 1 und 3 der oben bezogenen Verordnung
zu führenden Bücher der konzessionierten Dienst - und Stellenvermittlungs
gcwerbe , soweit sie keine anderen als die im § 1, beziehungsweise im Z 3
dieser Verordnung erwähnten Eintragungen und insbesondere nicht die
Eintragung der entrichteten Einschreibe - und Dicnstvermittlriugsgebühren
enthalten , sich nicht als Handels - und Gewerbcbücher im Sinne der Tarif¬
post 59 des Gesetzes vom 13 . Dezember 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , be¬
ziehungsweise des tz 11 des Gesetzes vom 29 . Februar 1864 , R .-G .-Bl . Nr . 20,
darstclleu und daher der in dieser Gesetzesstelle normierten Gebühr nicht unter¬
liegen.

14 .

Auswanderung nach Amerika ; Propaganda.
Rund -Erlaß der k. k. n .-i). Statthalterei vom 24 . Juli 1908,

Z . IX -2209 (M . Abt . XVI , 7174/08 ) :
Es ist bekannt geworden , daß die „ Carolina Trucking Development Co ."

in Wilmington , Nord Carolina (Vereinigte Staaten von Amerika ) einen Ver¬
treter nach Europa entsendet hat , um für sie Ansiedler zu gewinnen . Die
Gesellschaft betreibt den Gemüse - und Obstbau , verlaust den neuen Ansiedlern
Land und ist ihnen angeblich bei Errichtung der Farm und beim Beginne des
Anbaues behilflich.

Da es hieuach nicht ausgeschlossen ist, daß sich auch im niederösterreichischen
Verwaltungsgebiete eine Propaganda für die Auswanderung nach Nord - oder
Süd -Carolina bemerkbar machen wird , ist dieser Angelegenheit volle Auf¬
merksamkeit zu widmen und über das Auftauchen einer derartigen Propaganda,
sowie belangreiche Wahrnehmungen zu berichten . Etwaige Anfragen von Aus-
wanderungslustigen wären vorläufig dahin zu beantworten , daß nähere Nach¬
richten speziell über die genannte Ansiedlungsgesellschaft nicht vorliegen , daß
jedoch im allgemeinen die Aussichten der Auswanderer in den Südstaaten der
amerikanischen Union , zn denen auch Nord - und Süd -Carolina zu zählen sind,
sehr ungünstig seien, weshalb auch vor der Auswanderung dahin gewarnt
wurde (h. o. Erlaß vom 26 . Mai 1908 , Z . IX - I579 .) Jedenfalls sei daher
gegenüber den erwähnten Anwerbungsversuchen große Vorsicht geboten.

15 .

Rechtshilfeverkchr zwischen österreichischen und
ungarischen Behörden in Sachen der Bemessung

und Einhebung öffentlicher Abgaben.
Erlaß des Ober -Magistratsrates Franz Pohl  vom 25 Juli

1908 , M . Abt . XIX , 1060/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 73 ) :

Die k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion hat mit dem Erlasse vom 16 . Juli
1908 , Z . XI -232/08 , folgendes anher eröffnet:

„Das kgl. ungarische Finanzministerium hat an die ihm unterstehenden
Behörden die im Anschlüsse in deutscher Übersetzung mitfolgende Verordnung vom
25 . Jänner 1908 , Z . 142505 ex 1907 , erlassen , in welcher der Bestand des
Reziprozitätsvcrhältuisses auf dem gegenständlichen Gebiete ausdrücklich anerkannt
und den unterstehenden Behörden die unverzügliche Erledigung der Ersnchschreiben
hierländischcr Behörden zur Pflicht gemacht wird.
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Durch diese Verordnung ist der Zustand , wie er speziell auf dem Gebiete
der Einbringung öffentlicher Abgaben durch die Verordnungen des k. k. Finanz¬
ministeriums vom 15 . Februar 1868 , V .-Bl . Nr . 7 und vom 25 . Dezember 1871,
B .-Bl . Nr . 14 , gekennzeichnet ist, micderhergestellt und soinit die Gewähr für
eine entsprechende Rechtshilfeleistung der kgl. ungar . Behörden im Rahmen der
Gegenseitigkeit geboten.

Bemerkt wird , daß der mitgeteilte Zirkular -Erlaß des kgl. ungar . Finanz¬
ministeriums zwar an das kgl. ungar . Oausarum rvAalium -Direktorat in Budapest
(Fiuanz -Protürator ) nicht ergangen zu sein scheint, daß diese Behörde jedoch der
Natur der Sache nach nicht vom Rechtshilfeverkehr ausgeschlossen werden kann.
Jedenfalls wird cs sich empfehlen , in den etwa an diese Behörde gerichteten
Requisitionen vorerst noch den Erlaß des ungarischen Finanzministeriums aus¬
drücklich zu beziehen.

Dies wird zufolge Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom 28 . Mai
1908 , Z . 21741 , zur Kenntnis gebracht ."

Die oben zitierte Zirkular -Verordnung des kgl. ungar . Finanzministeriums
lautet:

„Zirkular -Verordnung des kgl. ungar . Finanzministeriums vom 25 . Mai
1908 , Z . 142505 «x 1907 , an alle kgl. Finanz -Direktionen mit Ausnahme jener
der Haupt - und Residenzstadt und an den kgl. Budapester Steuerinspektor , be¬
treffend Erledigung von Ersuchschrciben der Steuerbehörden eines Staates au
die Steuerbehörden des anderen Staates der Monarchie wegen Vornahme von
protokollarischen Einvernahmen , Zustellung von Zahlungsaufträgen und Ein¬
ziehung direkter Steuern und deren Zuschläge von indirekten Steuern , sowie der
Stempel - und »nmittelbaren Gebühren , der Verbrauchsstcmpel und Taxen.

Seil dem Jahre 1868 besteht zwischen den beiden Staaten Reziprozität
in der Richtung , daß die von den Steuerbehörden des einen Staates an die
Steuerbehörden des anderen Staates in Angelegenheit der Vornahme von
protokollarischen Einvernahmen , Zustellung von Zahlungsaufträgen und Ein¬
ziehung direkter Steuern und deren Zuschläge , von indirekten Steuern , sowie
der Stempel und indirekten Gebühren , der Vcrbrauchsstempel und Taxen ein-
langcndcn und in der Amtssprache der ersuchenden Behörde abgcfaßten Zu
schriften ohne Anstand seitens der ersuchenden Behörde angenommen werden und
dem in den Zuschriften enthaltenen Ersuchen entsprochen werde.

Dieser Vereinbarung entsprechend , hat der Herr k. k. österreichische Fiuanz-
minister verfügt , daß die ihm unterstehenden Steuerbehörden (Ämter ) im Sinne
der auch heute noch in Kraft stehenden Zirkular -Verorduuug des österreichischen
Finanzministeriums vom 5 . April 1868 , Z . 756/F . M ., verpflichtet sind, die von
ungarischen Steuerbehörden (Ämtern ) einlangcnden Ersuchschrciben in ungarischer
Sprache ohne Verzug zu vollstrccken und die Übersetzung des ungarischen Textes
ins Deutsche allenfalls durch die eigene Vorgesetzte Behörde zu bewerkstelligen.

Ich verfüge daher , daß die an die österreichischen Steuerbehörden (Ämter)
gerichteten Ersuchschrciben und die diesen angcschlosscnen Ausweises » ungarischer
Sprache abgefaßt werden ^ Es unterliegt keinem Anstande , daß in solchen Fällen,
wo cs im Interesse des Staatsschatzes liegt , eine dringende Verfügung zu treffen,
den in ungarischer Sprache abgcfaßten Ersuchschrciben (Ausweisen ) bereits jene
deutsche Übersetzung augeschlossen werde.

Dagegen sind auch die im Gebiete der Länder der ungarischen Krone
amtierenden , Steuerbehörden und Ämter verpflichtet , solche von den Steuer¬
behörden (Ämtern ) der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ein-
langendc Ersuchschrciben (Sammlung ungarischer Verordnungen 1900 , Nr . 233)
unverzüglich zu erledigen und unter einem ermächtige ich erstere, sofern cs
notwendig sein sollte , die deutschen Ersuchschrciben behufs Übersetzung ins
Ungarische gleichfalls der Vorgesetzten Behörde vorzulegen.

Mit dem Tage der Ausgabe dieser Verordnung verliert die am 17 . Jänner
1904 , sub Z . 110461 , heransgegebcne Zirkulai -Verordnung ihre Wirksamkeit ."

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter Uber Ersuchen der k. k.
n .-ö. Finanz -Laudcs -Dircktion mit dem Aufträge verständigt , auch ihrerseits für
die geordnete Abwicklung des Rechtshiifeverkehres in denselben Angelegenheiten
mit den ungarischen Behörden Sorge zu tragen.

1«.
Gebühr für die Entsendung eines Beamten zur

Gesellenprüfung.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 29 . Juli 1908,

Z . I d-3353/92 , M . Abt . XVII , 4181/08 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 79) :

Die Handels - und Gcwerbekammcr für Niederösterreich hat der Statt¬
haltern mitgeteilt , daß eine Bezirkshauptmannschaft in Niederösterreich die Reise¬
rechnung über die anläßlich der Entsendung eines Beamten zur gewerbebehörd¬
lichen Gesellenprüfung ausgelaufenen Kosten ihres Abgesandten der n .-ö. Handels¬
und Gewerbckammer zur Rcfundierung übermittelt hat , und daß die Kammer
nach 8 104 e der Gewerbeordnung allerdings zum Ersätze der aus Anlaß
dieser Prüfung der Kommission erwachsenden Kosten verpflichtet ist, aber nicht
in der Lage sei, diese Kosten zu tragen.

Hierüber findet die Statthalterei im Nachhange zu ihrem Erlasse vom
29 . April 1908 , Z . I >>- 1354/60 , den Gewerbebehörden I . Instanz zu eröffnen,
daß die Aufrechnung der init der Intervention eines Beamte » bei der Gesellen¬
prüfung zusammenhängenden Koste» offenbar nur auf einer irrtümlichen Auf¬
fassung des zitierten Erlasses beruht und daß die aus der Entsendung eines
Vertreters zu diesen Prüfungen erwachsenden Kosten ans den Amtspauschalien
der politischen Bezirksbehördeu zu bestreiten sind.

17 .
Erfordernisse für die Eröffnung von Privatlehr-
austalteu für Mahnehmen , Schnittzeichnen « nd

Kleidermachen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 29 . Juli 1908,

Z . IX-2174/08/02 (M . Abt . XVII , 4323/08 , Normalienblatt
des Magistrates Nr . 80 ) :

Da die Bestimmungen des mit der kaiserlichen Verordnung vom 27 . Juni
1850 , R .-G .-Bl . Nr . 309 , erlassenen provisorischen Gesetzes über den Privat¬
unterricht (819 im Zusammenhang mit 8 9, P . 4 beziehungsweise Z 3 , Absatz 3)
nur ganz allgemein lauten und einer ergänzenden Interpretation hinsichtlich der
in Rede stehenden Kategorie von Privatlehranstalten umsomehr bedürfen , als der
im Z 3, Absatz 3 aufgestellte Maßstab für die nachzuweisende Befähigung zur
Leitung einer solchen Privatlchranstalt mangels des Vorhandenseins gleichartiger
Staatsschulen hier ganz im Stiche läßt , erscheint cs zwecks möglichst gleich¬
artiger Behandlung derartiger Angelegenheiten zweckmäßig , jene Anforderungen
bekanntzugeben , welche bei einlangenden Anmeldungen , betreffend die Errichtung
einer Privatlehranstalt für Schnittzeichnen , Maßnehmen und Kleidermachen,
hinsichtlich der Befähigung zur Leitung einer solchen Anstalt in Hinkunft zu
stellen sind.

Es sind dies die Folgenden:
Zunächst eine entsprechende allgemeine  Vorbildung , welche die Ge¬

währ dafür bieten kann , daß der eine solche Privatunterrichtsaustalt Änmeldeude
überhaupt zur Erteilung eines Unterrichtes befähigt erscheint.

In fachlicher Beziehung ist, da es sich bei derartigen Lehranstalten um
einen rein gewerblichen Unterricht handelt und unter bestimmten Voraussetzungen
die Absolvierung einer solchen Privatlehraustalt gewisse gewerbliche Berechtigungen
gewähren kann (8 >4 a und 14 ck der Gewerbeordnung ), die Errichtung einer
derartigen Lehranstalt wohl nur dann zur Kenntnis zu nehmen , wenn der
Leiter derselben auch die Befähigung zum Antritte des Kleidermachergewerbes besitzt.

Bei Anstalten , welche bei ihrem Unterrichte nur das Ziel verfolgen , die
Anfertigung von Frauen - und Kinderkleidern zu lehren , und in welche nur
Frauen und Mädchen ausgenommen werden , genügt diesbezüglich der Nachweis
der ordnungsmäßigen Beendigung des Lehrverhältnisses , beziehungsweise ein
denselben ersetzendes Schulzeugnis , da auf Grund desselben gemäß 8 14 ä , Absatz 3
der Gewerbeordnung der Antritt des auf Frauen - und Kinderkleider beschränkten
Kleidermachergewerbes zulässig erscheint.

Schließlich wird noch eine gewisse speziellere pädagogisch -didaktische Vor¬
bildung im Fache des Schnittzeichnens , Kleidermachens und Maßnehmens rc.
gefordert werde » müssen , welche durch den Nachweis eines wenigstens mehr-
monatlichen Besuches einer gleichartigen Lehranstalt oder durch vorausgegangene
Verwendung als Lehrkraft an einer solchen zu erbringen wäre.

Bei Mangel einer dieser Voraussetzungen wird ebenso wie beim Fehlen
einer der sonstigen gesetzlichen Erfordernisse mit der Untersagung der Eröffnung
der betreffenden Lehranstalt im Sinne des 8 10 des Provisorischen Gesetzes über
den Privatunterricht vorgegangeu werden.

Schließlich wird darauf aufmerksam gemacht , daß die Bezeichnung der
Inhaber (Inhaberinnen ) derartiger Privatlehranstalten als „ Kleidermacher,
Damenschneiderinnen , Modistinnen " oder mit einer sonstigen auf die Ausübung
eines Gewerbes hindeutendc Bezeichnung nur dann zulässig erscheint , wenn der
betreffende Schulinhaber tatsächlich das Kleidermacher -, beziehungsweise das ein¬
schlägige Gewerbe angemeldet hat.

18 .
Fahrtaxen und ortsübliche Fuhrlöhne.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . Juli
1908 , Z . Vl -722/33, (M . Abt . XXII , 2583/08 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 20 . Juli 1908,
Z . 26020 , ist mit 1. Juli 1908 der Anhang I zum Verzeichnisse der Fahr¬
taxen , beziehungsweise der ortsüblichen Fuhrlöhne von den Eisenbahn - und
Schiffahrtsstationen der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder in
die nächstgelcgenen Ortschaften , in welchem die seit Herausgabe des Ver¬
zeichnisses 1907 bekanntgewordenen Änderungen Berücksichtigung gesunden haben,
erschienen.

Abdrücke dieses Anhanges können um den Preis von 10 Ir Per Exemplar
bei der k. k. Hof - und Staatsdruckerei bezogen werden.

IS.
Geldsendungen österreichischer Auswanderer in

Amerika.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3. August
1908 , Z . IX-2397 (M . Abt . XVI , 7571/08 ) :

Über die Bankfirma Zotti L Komp,  in New -York 108 Greenwich Str.
mit Filialen in Pittsburg und Chicago , welche sich hauptsächlich mit der Ver-
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mittlung von Geldsendungen österreichischer Auswanderer in Amerika an deren
Angehörige in der Heimat befaßte , indem sie die in Amerika einkassierten Beträge
durch einheimische Banken im Jnlande auszahlen , beziehungsweise überweisen
ließ , ist der Zwangskonkurs eröffnet worden.

Die genannte Firma war schon vor einiger Zeit in Zahlungsschwierig¬
keiten geraten und sind gegen dieselbe zahlreiche Reklamationen wegen Nichk-
efsektuierung von in Amerika übernommenen Geldsendungen erhoben worden.

Eventuelle Anmeldungen der Konkursgläubiger , welche dem k. u . k.
Generalkonsulate in New -Uork direkte einzusenden wären , müssen von den
Konkursgläubigern eigenhändig gefertigt und von einer Konsularvertretung
der Vereinigten Staaten von Amerika legalisiert sein.

SO.

Durchführung der erstmaligen Anmeldung der
pensionsversicherungspflichtigen Angestellten.
Erlaß des Ober -Magistratsrates Franz Pohl  vom 4 . August

1908 , M . Abt . LVIII , 4875/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 77 ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Rund -Erlasse vom 31 . Juli
1908 , Z . IV - 60/39 , nachstehendes eröffnet : ,

„Behufs Sicherstellung einer tunlichst gleichartigen Durchführung der nach
8 73 beziehungsweise 93 des Gesetzes vom 16 . Dezember 1906 , R .-G .-Bl.
Nr . 1 c-r 1907 , zu erstattende » ersten Anmeldung und der späteren Ver¬
änderungsanzeigen ist eine Mitwirkung der politischen Behörden I . Instanz
umsomehr geboten , als es sich um die Einführung einer ganz neuen Einrichtung
handelt , deren Verständnis bei den beteiligten Kreisen nicht immer voraus¬
gesetzt werden kann.

Aus diesem Grunde wird auch von einer strengen Anwendung der Z 81,
82 und 81 P . B . G . tunlichst abzuschcn , die Erstattung der Anmeldungen
vielmehr durch wiederholte Mahnungen herbeizuführcn sein.

Weiters ist zu beachten:

a) Hinsichtlich des Bezuges und der Ausgabe von
Drucksorten.

Um den Parteien den Bezug der Formulare zu erleichtern , werden die
politischen Behörden I . Instanz die entsprechende Zahl von Drucksorten auch
den Geineindevorüehungen zur Verfügung zu stellen haben . Die politischen
Behörden I . Instanz haben Nachbestellungen im allgemeinen bei der Vorgesetzten
Landesbehörde zu machen . In dringenden Fällen kann jedoch die Einsendung
von Drucksorten unmittelbar von der Allgemeinen Pcnsionsanstalt Wien,
VIII/2 , Alserstraße 35 , Telephon Nr . 14 .957 angcsprochen werden . Die Formu¬
lare sind den Parteien , beziehungsweise deren Vertretern und Boten über
mündliches oder schriftliches Ansuchen in einer dem mutmaßlichen Bedarfe an¬
gemessenen Zahl zu erfolgen.

Soweit der noch vorhandene Vorrat von Erläuterungen reicht , ist den
Parteien mit der Ausfolgung des Formulares II auch ein Exemplar der Er¬
läuterungen auszufolgen.

Nachdem bei der Statthalterei Drucksorten nicht vorrätig sind , wird es
sich mit Rücksicht auf die Dringlichkeit empfehlen , soweit mit den bereits
seinerzeit übersendeten Drucksorten das Auslangen nicht gefunden werden kann,
einen etwaigen Mehrbedarf an solchen unmittelbar bei der Allgemeinen Pensions¬
anstalt in Wien anzusprechen und insbesondere dafür vorzusorgen , daß jede
Ortsgemcinde wenigstens ein Exemplar der Erläuterungen ehestens zu¬
gestellt erhält.

b) Hinsichtlich der Entgegennahme und Prüfung der
Anmeldungen.

Im Falle als Parteien bei den politischen Behörden I . Instanz um Auf¬
klärungen und Belehrungen Einschreiten sollten , werden diese in Übereinstimmung
mit der oben bezeichnten „ Erläuterung " zu geben sein.

Bei vorkominenden Gesuchen der Parteien um Fristverlängerung für die
Erstattung der Anmeldung oder im Falle , als sich die Rückstellung der An¬
meldung als nötig erweisen sollte , ist diese Frist möglichst kurz, jedenfalls nicht
länger als 14 Tage über den allgemeinen Anmeldungstermin hinaus zu be¬
messen und ihre Einhaltung zu überwachen.

Um die termingerechte Erstattung der Anmeldungen prüfen zu können,
sind alle Anmeldungen nach Formular 2 mit den Tagespräsentatum zu versehen.

Eine meritorische Prüfung des Inhaltes der Anmeldungen durch die
Politischen Behörden I . Instanz , insbesondere hinsichtlich der Versicherungspflicht
und der Art und Berechnung der versicherungspflichtigen Bezüge hat zu unter¬
bleiben . Die Prüfung der Anmeldungen durch die politischen Behörden I . Instanz
hat lediglich in der Richtung zu erfolgen , ob die einlangenden Anmeldungen
allen in dem Gesetze und der Vollzugsvorschrift , ferner den erwähnten „Er-
läuteningen " enthaltenen F o r m v o r s ch r i f t e u entsprechen.

Formvorschriftcn , die besonders in Frage kommen , und bei deren Nicht¬
beachtung die Anmeldungen der Parteien zurückzustellen wären , lägen ins¬
besondere vor , falls die Anmeldungen nicht in ckuplo überreicht werden sollten,
die überreichten Konsignationen (Form . 2) sich mit deren Einlagen nicht decken,

indem sie mehr oder weniger Angestellte ausweisen , als Anmeldungen beiliegen,
indem sie respektive die Anmeldungen vom Dienstgeber , beziehungsweise dessen
Bevollmächtigten nicht gefertigt sein , Vollmachten für allfällige Bevollmächtigte
falls die Erstattung der Anmeldung durch solche erfolgt , nicht befliegen , oder
sie nicht dem Gesetze entsprechend ausgefertigt sein, eventuell vorhandene
weitere Betriebe , für welche separate Anmeldungen erstattet werden oder die
Betriebe , für welche die Anmeldung kumulativ erstattet wird , aus der Kon¬
signation nicht angegeben sein sollten u . ä . Besonderer Bedacht ist auf die
vollständige und deutliche Angabe der Namen und Adressen der Dienstgcber und
Angestellten zu richten.

Diese Prüfung hat sofort nach dem Einlängen der Anmeldungen b .i der
Politischen Behörde I . Instanz zu erfolgen . Keineswegs darf damit bis zum
Ablaufe der Anmeldungsfrist zugewartet werden.

e) Hinsichtlich der Übersendung d e r A n m e ld u n g en an
die Landes stelle der allgemeinen Pensionsanstalt,

Die bei den politischen Behörden I . Instanz in ckupla eingelangtcn Um¬
schlags -Konsignationen (Form . 2) samt inliegenden Anmeldungen sind an die
zuständige Landcsstellc der Pensionsaustalt zu übermitteln , sobald diese kon¬
stituiert sein wird . Diese Abfertigung hat in der Weise zu erfolgen , daß die
Konsignationcu zunächst nach den Gemein den  zu reihen wären , und über
dieselben ein Summar - Verzeichnisbei  der Bezirksbehörde angcfertigt
wird . Zur Vereinfachung der Manipulation sind diese Verzeichnisse eventuell
mittels Pausverfahrens herzustellen . In den Verzeichnissen find außer den fort¬
laufenden Nummern lediglich die auf den Umschlagsbögen (Konsignation ) Form . 2
ersichtlichen Namen (Firmen ) der Dienstgeber , deren Anmeldungen übermittelt
werden , ersichtlich zu machen.

Sohin find die Verzeichnisse samt dem zugehörigen Inhalte der zuständigen
Landesstelle der Allgemeinen Penstonsanstalt cinzuflnden . Die Verzeichnisse sind
den Paketen , welche die Anmeldungen enthalten , anzuschließen und ist daher
bei der Feststellung der Zahl der Postnummeru der einzelnen Konsignationen
darauf Bedacht zu nehmen , daß diese Pakete keinen Umfang erreichen , welcher
ihre postalische und sonstige manipulative Behandlung erschweren und die Gefahr
einer Beschädigung des in ihnen enthaltenen Aktenmateriales Hervorrufen könnte.
Ein Pare des Verzeichnisses wird die Landesstelle der Allgemeinen Pcnsions¬
anstalt , mit der Empfangsbestätigung versehen , der Politischen Behörde I . Instanz
zurückstellen , das andere Pare wird bei der Landesstelle der Pensionsanstalt
verbleiben.

Die Einsendung allenfalls nach Ablauf des Anmeldungstermines bei den
politischen Behörden I . Instanz einlangendcn Anmeldungen hat gleichfalls in
der eben dargestellten Weise , . daher insbesondere gemeiudeweise mittels Ver¬
zeichnis zu erfolgen . Die . Übersendung der nachträglich einlangenden An¬
meldungen an die Landesstelle der Allgemeinen Pensionsanstalt ist wöchentlich
einmal zu bewerkstelligen.

Es stellt sich demnach der äußere Gang der Behandlung der Anmeldungen
durch die politischen Behörden I . Instanz folgendermaßen dar:

Manipulations - Vorschrift.

Die einlangenden Anmeldungen sind , und zwar auf den Umschlagsbögen
(Form . 2), mit dein Präsentatum zu versehen und einer sofortigen Prüfung
hinsichtlich ihrer Formrichtigkeit zu unterziehen.

Ergibt sich kein  Anstand , so sind sie gemeindeweise zu reihen und nach
Ablauf der Anmeldungsfrist in gemcindeweise aufzulegende Verzeichnisse aus-
zunehmcn und unter Anschluß derselben an die zuständige Landesstelle der
Allgemeinen Pensionsanstalt abzuführen.

Wenn bei der Prüfung der Anmeldungen Formgebrechen konstatiert
werden sollten , so sind die Parteien kurzfristig zu deren Richtigstellung aufzu
fordern . Die Einhaltung des Auftrages durch die Parteien ist in Evidenz zu
nehmen . Ebenso find über Ansuchen der Partei erfolgte Fristbewilligungen in
Evidenz zu halten.

Die Absendung des gesamten vorliegenden unbeanständeten , beziehungs¬
weise berichtigten Anmeldungsmateriales hat sogleich nach Errichtung der
Landesstellcn der Pensionsanstalt zu erfolgen . Die Abfertigung später cin-
langender Anmeldungen hat — eventuell nach durchgefübrtem Berichtigungs¬
verfahren — in wöchentlichen Intervallen stattzufinden.

ä ) Hinsichtlich der Behandlung von Veränderungsfällcn.

Die im Sinne des Z 73 , Abs. 2 P .-B .-G zu erstattenden Anzeigen der
Veränderungen des Dienstes werden bis zu dem Zeitpunkte , an welchem die
Landesstellen der Allgemeinen Pensionsanstalt ihre Tätigkeit aufnehmen werden,
gleichfalls bei den politischen Behörden I . Instanz zu erstatten sein.

Die oben unter c) und ck) entwickelten Grundsätze haben auch auf die
Veränderungsanzeigen sinngemäße Anwendung zu finden.

Auch die Veränderungsanmeldungen sind durchgehends mit dem Tages-
präsentatum zu versehen und mittels in ckuplo ausgefertigter Verzeichnisse an
die Landesstelle der Allgemeinen Pcnsionsanstalt cinzusenden.

Diese Verzeichnisse sind abgesondert - von dem oben besprochenen , die erst¬
maligen Anmeldungen ausweisenden Verzeichnisse auszufertigen und im Interesse
der Erleichterung der Manipulation der Landesstelle der Allgemeinen Pensions¬
anstalt mit einer deutlichen Bezeichnung , daß sie Veränderungsanzeigen be¬
inhalten , zu versehen ."

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter im Nachhange zum
Erlasst der Magistrats -Direktion vom 22 . Juli >908 , M . D . 1090/ «>8
(Normalienblatt Nr . 7l >x 1908 ) zur genauen Darnachachtung in Kenntnis gesetzt.
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SL.

Answanderuüg »ach Chile ; Warnung.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei Vvm 10 . August

1908 , Z . IX -2475 (M . Abt . XVI , 7570 ) :
Der Mangel an Arbeitskräften , welcher sich in Chile kurz nach der Erd¬

bebenkatastrophe fühlbar gemacht hatte , wurde durch die verstärkte Einwanderung
in kurzer Zeit behoben . Außerdem brachte es die iin zweiten Semester des
Jahres 1907 ansgebrochene wirtschaftliche Krisis mit sich, daß Arbeiter nicht
nur nicht gesucht, sondern massenhaft entlassen wurden . In Konsequenz dessen
sind die nach der Erdbebenkatastrophe beträchtlich gestiegenen Löhne wieder
bedeutend gefallen , während die Teuerung des Lebensunterhaltes stetig zunimmt
und die Preise der Lebensmittel eine noch nie dagewesene Höhe erreicht haben.
Unter diesen Umständen ist es begreiflich , daß die Mehrzahl der Einwanderer,
welche im Laufe des Jahres 1907 in Chile eingetroffen sind, nach kurzem Auf¬
enthalte daselbst das Land wieder verlassen haben.

Das Kolonisationswesen liegt fast ausschließlich in Händen von Kon¬
zessionären , von denen jedoch viele ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen
sind, so daß sich die chilenische Negierung veranlaßt sah, die Kontrakte mit
ihnen zu lösen und ihnen die Konzessionen und die Ländereien zu entziehen.

Der seitens der chilenischen Regierung mit einem italienischen Aus¬
wanderungsagenten abgeschlossene Vertrag , wonach sich dieser Agent verpflichtet
hatte , 30 .000 Einwanderer nach Chile zu bringen , besteht noch aufrecht und
soll schon demnächst die erste Sendung dieser Einwanderer anlangcn.

Unter den geschilderten Umständen muß derzeit von der Auswanderung
nach Chile entschieden abgeraten werden , ohne Unterschied , ob cs sich nin
Arbeiter oder um Kolonisten handelt.

SS

Verschleiß arzneilicher Stoffe und Präparate.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den VIII . Bezirk

vom 10 . August 1908 , Z . 7458/08:

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen hat sich das magistratische
Bezirksamt für den VIII . Bezirk bestimmt gefunden , dem Herrn Johann S ch r a m l,
VIII ., Lenaugasse 7 , die Konzession zum Betriebe des Verschleißes von zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insofern diese
nicht ausschließlich dm Apothekern Vorbehalten sind, mit dem Standorte VIII .,
Lenaugaffe 7, zu verleihen.

Bei Ausübung dieser Konzession sind die gewerbepolizcilichen Vorschriften
genau zu befolgen und imprägnierte Verbandstoffe nur in Originalpackung (mit
der Signatur , betreffend den Gehalt an wirksamen Stoffen und mit der Firma
versehen ) abzugeben und vor Verstaubung und Verunreinigung geschützt auf-
zubewahrcu , ferner jede Verlegung des Standortes dem zuständigen magi¬
stratischen Bezirksamtc behufs Genehmigung anzuzeigen.

Vorliegende Konzession wurde unter Reg . Z . 1069/X , M . B . A. VIII
in das Gcwerberegister eingetragen und wurde behufs Besteuerung der Erwerb-
stenerkonto Ass.-Z . 11873/8 eröffnet.

SS.

Znchtstuten ; Hinausgabe in ungedecktem Zustande.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 11 . August

1908 , Z . X u 2644 , M . Abt . IX , 2926/08:
Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom

30 . Juli 1908 , Dcp . XVI , Nr . 1126 , ist in den Gebieten der warmblütigen
Pferdezucht zu verlautbaren , daß im Institute der Hinausgabe von Zuchtstutcn
in die Privatbcnütznng folgende , und zwar schon für die nächstjährige Stutcn-
abgabe geltende Änderungen cintreten werden:

Die Zuchtstuten werden nicht mehr im gedecktem, sondern im ungedeckten
Zustand in die Privatbenützung abgegeben werden und wird die Deckung der
Stuten im ersten Jahre , ebenso wie es für die folgenden Jahre der Privat¬
benützung vorgesehen ist, durch besonders ausgewählte ärarische Hengste in den
Beschälstationen unentgeltlich erfolgen.

Für die Einbringung der Gesuche um Zuweisung von Zuchtstuten wird
ein Präklusivtermin festgesetzt, und zwar der l5 . September ' des der Stuten¬
abgabe vorangehenden Jahres . Nach diesem Termin eingebrachte Gesuche werden
für das betreffende Stutenabgabejahr unter keinen Umständen berücksichtigt
werden können.

Zuchtstutengesuche sind nicht , wie es bisher auch häufig der Fall war,
direkt an das Ministerium für Landesverteidigung zu leiten , sondern ausnahmslos
bei dem Kommando der zuständigen berittenen Landwehrtruppe einzubringen
Zuchtstuten werden in der nächsten Zeit bloß in für die Remontenzucht aus¬
schließlich in Betracht kommende Warmblntzuchtgebiete abgegeben werden und
es können Gesuche aus anderen Warmblutzuchtgebieten daher erst dann in Er¬
wägung gezogen werden , wenn geeignete Bewerber aus den ermähnten Gebieten
wider Erwarten nicht vorhanden sein sollten.

II. Nornmlivbestimmnngen.
Ameiitderat:

S4.

Erweiterung der Bestimmungen der städtischen
Kraukenfürsorge.

Erlaß des geschäftsführenden Vize-Bürgermeisters Dr . I.
Porz  er vom 4 . August 1908 , M . Abt . XVIII , 110/08 (Nor¬
malienblatt des Magistrates Nr . 75 ) :

Der Gemeindcrat  hat in der Sitzung vom 3 . Juli 1908 , zur
Pr . Z . 9744 , nachstehenden Beschluß gefaßt:

„Die Bestimmungen der städtischen Kraukenfürsorge (Gemeinderats -Beschluß
vom 22 . Juli 1898 , Z . 7411 ) werden dahin ergänzt , daß nach Ablauf der mit
20 Wochen festgesetzten Maximalbezugszeit bei Fortdauer der Krankheit noch der
Weiterbezug des halben Lohnes , beziehungsweise Gehaltes gewährt wird,
und zwar:

a) Bediensteten nach beendeter zweijähriger ununterbrochener Dienstzeit auf
die Dauer von 6 Wochen,

b) nach vollendeter fünfjähriger ununterbrochener Dienstzeit auf die Dauer
von 12 Wochen,

e) nach vollendeter zehnjähriger ununterbrochener Dienstzeit auf die Dauer
von 32 Wochen.
Weiters wird auch die unentgeltliche ärztliche Behandlung , wie die Bci-

stellung der therapeutischen Behelfe für die Dauer dieses Weiterbezuges ge¬
währleistet.

Hievon setze ich die städtischen Ämter und die städtischen Unternehmungen,
letztere mit der Weisung in Kenntnis , diesen Erlaß in den Betriebsräumcn
anznschlagen.

51ad1rat:
ss.

Städtische Wohnnugsnachweisämter . — Herabsetzung
der Anmeldegebühren.

Der Stadtrat hat mit dem Beschlüsse vom 23 . Juli 1908 , Pr . Z . 1535/08
(M . Abt . XXI , Z . 254/07 ) die Anmeldegebühren der städtischen Wohnungs¬
nachweisämter im Sinne des Punktes 11 des Gemeinderats -Beschlusscs voin
28 . März 1901 , Pr . Z . 10401 , für Jahrcswohnnngen und andere mindestens
vierteljährlich kündbare Mietobjektc von 1 X auf 40 d , für Monatswohnungcn
und andere vermietbare Objekte von 50 ü auf 20 i> herabgesetzt.

Magistrat:
s«.

Übliche Taglöhne.
Übliche Taglöhne der der Krankenversicherung nicht unterliegenden , ins¬

besondere der land - und forstwirtschaftlichen Arbeiter und der häuslichen Dienst¬
boten für Wien , mit Senats -Beschluß des Wiener Magistrates vom 24 . Juli
1908 , geniäß Z 3 des Gesetzes vom 2l . Juli 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 14l , fest¬
gesetzt:

I . Landwirtschaftliche Arbeiter.

1. Leitungspersonen (Beamte , Schaffer u . dgl .) 4 X.
2 . Vorarbeiter (Schweizer , Knechte, Kutscher , Gartenarbeiter u . dgl .) 3 X.
3 . Im Taglohne stehende Arbeiter (Feld - und Weingartenarbeiter , Schnitter,

Wanderarbeiter u . dgl .) 2 X 50 d.

II . Forstwirtschaftliche Arbeiter.

1. Leitungspcrsonen (Beamte , Förster u . dgl .) 4 X.
2 . Vorarbeiter (Wald - und Jagdaufseher , Heger u . dgl .) 3 X.
3. Im Taglohne stehende Arbeiter 2 X 50 ü.

III . Sonstige Bedienstete.

1. Privatsekrctärc , Erzieher , Gesellschafter u . dgl . 4 X.
2. Kammerdiener , Chauffeure , Portiers , Krankenwärter , Köche u . dgl.

3 X 50 ü . , , v

3 . Tagschreiber , Diener , Gärtner , Reitknechte , Kutscher , Stallburschen
u . dgl . 3 X.

4 . Taglöhner 2 X 50 ü . (M . Abt . XVI , 6404/08 .)
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Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1SV8 publizierten Gesetze nnd Verordnungen.
X. Reichsgesehbtatt.

Nr . 14V . Gesetz vom 21 . Juli 1908 , betreffend das
Rckrutcnkontingcnt zur Erhaltung der Landwehr für das Jahr 1908.

Nr . 141 . Gesetz vom 21 . Juli 1908 , betreffend den
UntcrhaUungsbeitrag für Angehörige von zu einer Wafscn (dienst) llbung , be¬
ziehungsweise zur militärischen Ausbildung Eingerückten .*)

Nr . 142 . Verordnung der Ministerien derFinanzen,
des Ackerbaues , des Innern und des Handels vom
19 . Mai 1908 , betreffend die Ermächtigung des k. k. Hauptzollamtes
Scbenico zur Abfertigung von aus dem Auslande einlangenden Pflanzen-
scndungen.

Nr . 14kk. Verordnung des Finanzministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Handels und
der Eisenbahnen vom 22 . Juni 1908 , betreffend die Ein¬
schränkung des Streckenzugsverkehres über bayrisches Gebiet.

Nr . 144 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , der Finanzen und des Handels vom 11. Juli
1908 , betreffend die Ergänzung des Verzeichnisses der zur Ausstellung von
Zertifikaten im Zollverfahren kompetenten land - und forstwirtschaftlichen Haupt¬
korporationen und Organe.

Nr . 145 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 13. Juli 1908 , betreffend die Gestattung des Vertriebes des
aus der Saline Aussee bezogenen Spcisesalzes im politischen Bezirke Tamsweg
in Salzburg.

Nr . 146 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 15. Juli 1908 , betreffend Umwandlung einiger königlich ungarischer
Hauptzollämter II . Klasse in solche I . Klasse.

Nr . 14V . Kundmachung desEisenbahnministerinms
vom 19 . Juli 1908 , betreffend die Übertragung der Konzession für
die mit elektrischer Kraft betriebene normalspurige Kleinbahn von der Kreuzung
der Palackystraße mit der Haivlicekstraßc bis zu der an der Schwarzkostcleher
Ärarialstraßc gelegenen Endstation in HiLkov an die Gemeinde der königlichen
Hauptstadt Prag.

Nr . 148 . Gesetz vom 24 . Juli 1908 , betreffend die
Veräußerung und Belastung von Objekten des unbeweglichen Staatseigentums.

Nr . 14S . Kaiserliches Patent vom 20 . Juli
1908 , betreffend die Auslösung des Landtages von Niederösterreich.

Nr . I3V . Verordnung der Ministerien des
Innern , des Handels , der Finanzen und des Acker¬
baues vom 23 . Juli 1908 , betreffend die Beschränkung der Einfuhr
von Taube » .

Nr . 151 . Verordnung der Ministerien des
Innern , der Finanzen und des Handels vom 23 . Juli
1908 , betreffend eine Ergänzung des mit Verordnung vom 23. Juni 1891,
R .-G .-Bl . Nr . 78 , erlassenen Zollrcgulativs für das Freigebict im neuen Hafen
von Triest und für das Frcigebiet von S . Saba.

Nr . 152 . Kundmachung der Ministerien des
Innern und der Justiz vom 23 . Juli 1908 , betreffend
die Eröffnung der allgemeinen staatlichen Untersuchnngsanstalt für Lebensmittel
und Gebrauchsgcgenständc der im Gesetze vom 16 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl.
Nr . 89 ex 1897 , bezeichnet« ! Art in Innsbruck.

Nr . 15S . Gesetz vom 27 . Juli 1908 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinssteuer für Neubauten
auf den aufgelassenen Fortikationsgründen im Gebiete der Stadtgemeinde
Krakau und der Katastralgemeinden Nowa wies narodowa , Krowodrza , Czarna
wies und Zwierzyniec.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen :c " vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 154 . Verordnung des Gesamtministeriums
Vom 2. August 1908 , betreffend einige Änderungen in der Ein¬
reihung der Orte in das Schema der Aktivitätszulagen der Staatsbeamten.

Nr . 155 . Verordnung des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Kultus und Unterricht und dem Ackerbauministerium
vom 25 . Mai 1908 , betreffend die Einrichtung von Unterrichts¬
kursen zur Heranbildung von Organen der Gcsundheits - und Lebensmittclpolizei.

Nr . 156 . Verordnung des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Kultus und Unterricht und dem Ackerbauministerium
vom 25 . Mai 1908 , betreffend den Nachweis der fachlichen Be¬
fähigung der von autonomen Körperschaften für die Handhabung der Gc¬
sundheits - und Lebcnsmittelpolizei bestellten besonderen und beeideten Organe.

Nr . 157 . Kundmachung des Eisenbahnministcriums
vom 19. Juli 1908 , betreffend die Abänderung der Bestimmungen
im Z 11 der Allerhöchsten Konzessionsurkunde vom 21 . April 1885 , R .-G .-Bl.
Nr . 70, für die Lokomotiveisenbahn von Salzburg zur österreichisch-bayrischen
Reichsgrenze in der Richtung gegen Berchtesgaden.

Nr . 158 . Kundmachung desEisenbahnministerinms
vom 19. Juli 1908 , betreffend die Konzessionierung einer mit elek¬
trischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn im Gebiete der Stadt
Görz.

Nr . 15V . Kundmachungder Ministerien des Acker¬
baues und der Finanzen vom 7. August 1908 , betreffend
das Präliminare der im Jahre 1908 aus dem Meliorationsfonds (Gesetz vom
30 . Juni 1884 , R .-G .-Bl . Nr . 116 ) znr Verwendung gelangenden Beträge.

Nr . 16V . Verordnung des Handelsministeriums
j vom 7. August 1908 , betreffend die Ausgabe von Jubiläums-
! Korrespondenzkarten.

Nr . 161 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 23 . Juli 1908 , betreffend die Konzessionierung einer normal-
spurigen Kleinbahn mit Dampfbetrieb von der Station Windisch -Feistritz der
k. k. priv . Südbahngesellschaft nach der Stadt Windisch -Feistritz.

Nr . 162 . Gesetz vom 9. August 1908 über die Haftung
für Schäden aus dem Betriebe von Kraftfahrzeugen.

Nr . 16L . Verordnung der Ministerien deSHandels,
des Innern , der Finanzen , der Eisenbahnen , der
öffentlichen Arbeiten und der Landesverteidigung
einverständlich mit dem Reichs -Kriegsministerium vom
15. Juli 1908 , betreffend den Verkehr mit Zelluloid, Zelluloidwarcn und
Zelluloidabfällen.

Nr . 164 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 24 . Juli 1908 , betreffend die Erteilung der Konzession für die
Lokalbahn Tschcitsch— Stcinitz und die Abänderung der Konzcssionsbestimmungen
für die Lokalbahn Scitz — Göding.

L . Landesgesctzbltitt.
Nr . 1V7 . Gesetz vom 25 . Juni 1908 , betreffend die

Abtrennung der Katastralgemeinden Küb , Payerbach , Payerbachgrabcn , Petten-
bach und Schmidsdors von der Ortsgcmeinde Reichenau und Konstituierung
dieser Katastralgemeinden als selbständige Ortsgemeinde Paycrbach.

Nr . 1V8 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14. Juli
1908, Z. XI-.811/16, betreffend die Aktivierung einer neuen städtischen
Sanitätsstation in Wien , X ., Arsenalstraße 2.

Nr . IVS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21 . Juli
1908 , Z. XVlb 242/11, betreffend die der Gemeinde Aalfang erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Stenern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1907.
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Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Rechtsfähigkeit vou Aktiengesellschaften zum
Gewerbebetriebe.

Erkenntnis des k. k. Verwaltnngsgerichtshofcs vom 27 . Mai
1908 , Nr . 5272 ex 1908 , M . Abt . XVII , 4300/08 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 85 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. VcrwaltnngsgcrichtShof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Freiherrn v. Schwartzena  u , in Gegenwart der Räte des k. k.
Verwaltnngsgcrichtshofes Ritter v. Falscr,  Dr . S ch i m in, Freiherrn v.
Weiß , Dr . Binde  r , dann des Schriftführers k. k. Ratsekretärs -Adjnnkten
Ritter v. Hcnnig,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die
Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom 11 . September 1906 , Z . 10238,
betreffend die Erteilung einer Gast - und Schankgewerbekonzession , nach der am
27 . Mai 1908 durchgcführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Magistrats -Ober -Kommissärs Dr . Anton Schwarz,  in Vertretung der Be¬
schwerde, und der Gegenausführnngen des k. k. Ministerialsekretärs Freiherrn
v. Hciuold,  in Vertretung des belangten Ministeriums , sowie des Dr . Ernst
G ö d l, Hof - und Gerichtsadvokalcn in Wien,  in Vertretung der mitbeteiligten
Partei , zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

E n ts ch e i d n n g s gr ü n d c.

Der W i c n c r Magistrat hat mit Bescheid vom 2. Februar 1906 , der
Aktiengesellschaft D . B . die angesuchtc Konzession zum Betriebe eines Gast - und
Schankgewerbes mit der Berechtigung zur Freindcnbchcrbergnng verweigert,
weil dieser Gesellschaft nach ihren Statuten die Berechtigung zum Betriebe des
Hotelgewerbes nicht znkoniinc und sie daher als ein znm Betriebe dieses Gewerbes
befähigtes Rechtssubjekt nicht anzusehen sei.

Hiegcgen erkannte die k. k. n .-ö. Statthaltcrci mit Erlaß vom 10 . März
1906^ daß der Gesellschaft die erbetene Konzession zu erteilen sei : hiebei ging
die Statthalterei von der Anschauung aus , daß die Gesellschaft nach ihren
Statuten die subjektive Rechtsfähigkeit znm Betriebe der Frenidcnbcherbcrgnng
besitze.

Dagegen brachte die Gemeinde W i e n den Rekurs ein , welcher jedoch
vom Handelsministerium mit der Begründung abgewiesen wnrde , daß nach den
mittlerweile mit Erlaß des Ministeriums des Innern unterm 27 . August 1906
geänderten Statuten die Gesellschaft die Rechtsfähigkeit zum Betriebe eines
solchen Gewerbes besitze.

Die Beschwerde der Gemeinde Wien  bekämpft diese Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens , weil die III . Instanz auf einer ganz anderen Rechts¬
grundlage als die unteren Instanzen entschieden habe.

Das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes beruht auf folgenden
Erwägungen:

Bon der mitbeteiligten Partei wurde die Legitimation der Gemeinde zur
Beschwerdeführung mit folgender Argumentation bestritten:

Es handle sich nur um die Entscheidung der Rechtsfrage , ob die Gesell¬
schaft die Rechtsfähigkeit zum Betriebe des Gewerbes besitze; Interessen der
Gemeinde stünden hiebei nicht in Frage . Die Gemeinde sei daher nicht berechtigt
gewesen , gegen die Statthaltcrei -Entscheidung Rekurs zu führen und umso-
weniger stehe ihr ein Beschwerderecht an den Verwaltnngsgerichtshof zu . Die
Gemeinde als solche habe auch gegen das Kouzessionsanftichen keine Einwendung
erhoben.

Diese Ausführungen der mitbeteiligten Partei fand der Vcrwaltnngs-
gcrichtshof nicht begründet.

Gemäß 8 18 , Alinea 4, beziehungsweise 6 der Gewerbeordnung , hat die
Gewcrbebehörde vor Erteilung der Konzession die Gemeinde des Standortes zu
hören und es steht der Gemeinde , wenn ungeachtet ihrer Einwendungen eine

j Gastgewerbekonzession erteilt wurde , der Rekurs an die höhere Behörde offen.
' Da diese Bestimmungen der Gemeinde die Stellung einer Partei im Ver¬

fahren über Gesuche um Erteilung von Gastgewerbekonzessioncn einräninen , sic
! auch nicht auf Einwendungen bestimmter Art beschränken , und hierin die An¬

erkennung gelegen ist, daß die Gemeinde ein legitimes Interesse an der Ent-
- scheidung der Frage besitzt, ob die Konzession an den Petenten zu verleihen sei
I oder nicht , so kann der Gemeinde nicht das Recht abgesprochcn werden , a »ch
! alle jene Momente geltend zu machen , welche sich ihrer Meinung nach gegen

die Person des Gesuchstellers und seine rechtliche Eignung zum Antritte des
Gewerbes ergeben ; sie ist daher auch berechtigt , Rekurs zu führen , falls ihre

l diesbezüglichen Einwendungen von der Behörde nicht berücksichtigt worden sind.
Es ist aber auch nicht richtig , daß die Gemeinde wegen Unterlassung von Ein-

i Wendungen in der Rekursführung präkludiett wäre . Denn der Magistrat hatte
die Konzession , und zwar wegen mangelnder Rechtsfähigkeit verweigert . Daß
aber eine solche Entscheidung der Gewcrbebehörde einer mit einem Statute ver¬
sehenen Gemeinde auch als Stellungnahme der Gemeinde angesehen werden

i kann , ergibt sich aus Z 18 , Alinea 6, wonach der Gemeinde ein Rekursrecht
gegen die Verleihung einer Konzession dann nicht zusteht , wenn die Verleihung
von der Gewerbcbehördc einer mit einem eigenen Statute versehenen Gemeinde
erfolgte . Hieraus muß gefolgert werden , daß der Gesetzgeber eine solche Ent¬
scheidung auch als Willenscnunziation der Gemeinde ansieht . Demnach konnte
die Gemeinde Wien gegen die Entscheidung der Statthalterin , welche die Ent¬
scheidung des Magistrates abgeändert und die Konzession verliehen hatte , den
Rekurs einbringen und sie konnte daher auch die Gesetzmäßigkeit der Ministerial-
Entscheidung nach H 2 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36
ex 1876 , im Wege der Beschwerde bekämpfen.

In der Sache selbst fand der Gerichtshof die von der Gemeinde erhobene
Einwendung des mangelhaften Verfahrens begründet , weil das Handels¬
ministerium als Rckursbehördc und somit nur über jenes Ansuchen , das Gegen¬
stand der Entscheidung der Unterbehörden war , zu entscheiden hatte , auf Grund
welcher die Unterbehörden ihre Entscheidung zu fällen hatten . Das am
16. Dezember 1905 cingebrachte Ansuchen konnte von der Gesellschaft selbst¬
verständlich nicht auf Grund der vom Ministerium des Innern vom 27 . Anglist
1906 genehmigten Statuten gestellt werden und ebensowenig konnten sich die
vor dein 27 . August 1906 gefällten Entscheidungen der unteren Instanzen auf
diese Statuten beziehen . Das Handelsministerium hat also , indem es erkannte,
daß die Gesellschaft auf Grund der Statuten vom 27 . August 1906 die Rechts¬
fähigkeit zum Betriebe des in Rede stehenden Gewerbes besitze, und daß der
Gesellschaft ans Grund dieser Bestimmungen die Konzession erteilt werden
könne , nicht über dasselbe Ansuchen der Aktiengesellschaft , sondern über ein
anderes 'Ansuchen der Gesellschaft , welche ihre Statuten in Bezug ans ihren
Wirkungskreis und ihre Rechtsfähigkeit — wenigstens formell — geändert
Hane , also über eine Angelegenheit entschieden, die nicht den Gegenstand der
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Entscheidung der unteren Instanzen bildete und in dem gesetzlich vorgeschriebenen
Jnstanzenzuge nicht ausgetragen war.

Da infolge einer rechtsirrtümlichen Auffassung die im Gesetze enthaltenen
Verfahrensvorschriflen nicht beachtet wurden , stellt sich die Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet dar und mutzte der Beschwerde stattgegeben werden.

2 .
Verbot der Anwendung der früheren österreichischen

Währung im Handel - nnd Gewerbebetriebe.
Rund -Erlaß der k. k. n .-o. Statthaltern vom 12 . Juni 1908,

Z . I a-2177 , M . Abt . X VII 3513 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 81 ) :

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 5. Juni 1908,
Z . 19r18 , werden die Gewcrbebehörden in Nicderdsterreich ans die vor kurzem
erlassene Ministerialverordnnng vom 24 . April 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 83 , be¬
treffend das Verbot der Anwendung der früheren österreichischen Währung im
Verkehre der Handel - nnd Gewerbetreibenden mit dem Publikum , mit der Auf¬
forderung aufmerksam gemacht , noch in der Zeit vor der Wirksamkeit der Ver¬
ordnung in geeigneter Weise für das Bekanntwerden dieses Verbotes in den
weitesten Kreisen Sorge zu tragen.

Zur Erreichung dieses Zieles werden in erster Linie die politischen Be-
zirksbchörden in den Amtsblättern , auf Amtstagen sowie bei sonstigen ge¬
eigneten Anlässen auf das erwähnte Verbot hinzuweisen haben.

Weiters wird es sich noch empfehlen , die Gewerbegenossenschaften auf die
vom Zeitpunkte der Wirksamkeit der Verordnung an eintrctcndc Strafbarkeit
des Gebrauches der früheren österreichischen Währung im Verkehre mit dem
Publikum besonders aufmerksam zu machen und sic zu veranlassen , daß sie durch
entsprechende Belehrung ihrer Mitglieder nnd Angehörigen auf die Einhaltung
dieser Vorschrift hinwirkcn . Ganz besonders wird es notwendig sein, im Betriebe
der Gast - und Schankgewcrbc der erwähnten Verordnung Geltung zu ver¬
schaffen und darauf zu achten , daß in den Tarifen für Speisen nnd Getränke
die veraltete Guldenwährung ganz eliminiert werde . Desgleichen muß die Auf¬
merksamkeit auch darauf gelenkt werden , daß in den Bade - und Kuranstalten,
dann in den Tarifen der Bergführer , der Überfuhren , der Mauten , wo solche
noch bestehen , dann bei den Platzgewerben Wandel geschaffen werde.

Hiebei wird die Aufmerksamkeit speziell auf den Umstand hingelenkt , daß
nach den gemachten Wahrnehmungen vielfach in Städten und Kurorten ältere,
auf die frühere österreichische Währung lautende Druckexemplarc des Taxtarifes
für die konzessionierten Lohnfuhrwerke noch im Gebrauche stehen, auf deren
Ersetzung durch neuere , den Tarif in Kronenwährung festsetzendc Ausgaben
behufs Vermeidung von Jrrtumern und Streitigkeiten im Grunde des Z 51
der Gewerbeordnung ebenfalls zu dringen sein wird.

Schließlich wird es zur erfolgreichen Durchführung der erlassenen Vor¬
schrift aber noch der Verfügung bedürfen , daß durch Einleitung einer ent¬
sprechenden Überwachung der betreffenden Betriebe sowie erforderlichen Falles
durch Anwendung der Strafbestimmungen dem Verbote tatsächlich Geltung ver¬
schafft werde.

».
Verpflegskostenersatz.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 2 . Juli ^
1908 , Nr . 6217 (M . Abt . XVIII , 5391/08 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaliungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Freiherr » v. S ch w a r tz e u a u , in Gegenwart der Räte des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes v. Neukirchen , Dr . v. Ro 2 tzcki , KrupskF
und Freiherr » v. W e i ß, dann des Schriftführers k. k. Natssekretärs -Adjunkten
Rohrcr,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde Chrzan  6 w gegen die
Entscheidung der k. k. Statthalterei in Lemberg vom 17 . Juli 1906 , Z . 117911,
betreffend einen Verpflegskostenersatz , nach der am 2. Juli 1908 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Ludwig Gelber,  Hof-
und Gerichts -Advokat in Wien , in Vertretung der Beschwerde , des k. k.
Ministerial -Vize -Sekretärs Ritter v. Stro  n s k i, als Vertreter der belangten
Behörde , des Dr . Edmund K ornfeld,  Hof - und Gerichtsadvokat in Wien,
als Vertreter des mitbeteiligten galizischen Landes - Ausschusses , sowie des
Magistrats -Konzipisten 11r b a n , als Vertreter der mitbeteiligten Stadtgemeinde
Wien , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Mil der angefochtenen Entscheidung wurde im Jnstanzenzuge die Ge¬

meinde Chrzanöw als Heimatsgemeinde der am 18 . Februar 1892 in der !
niedcrösterreichischen Landes -Gebäranstalt geborenen und am 8. März 1892 ^
wegen Mittellosigkeit ihrer gleichnamigen unehlichen Mutter der uiederöster-
reichischen Landes -Findelanstalt auf Kosten der Gemeinde Wien zur weiteren
Obsorge überstellte A. E . auf Grund des Z 28 des Heimatgesetzes vom 3. De - j
zember 1863 , R .-G .-Bl . Nr . 105 , für verpflichtet erkannt , die durch Ber - !

pflegung der A. E . in der Findelanstalt für die Zeit vom 3. März 1892 bis
16 . Februar 1902 erwachsenen Kosten im Betrage von 1549 L 73 ü an die
Gemeinde Wien zu ersetzen. Die Beschwerde erhebt zunächst die bereits im
Administrativverfahren geltend gemachte Einwendung , dag für diese Kosten
nicht die beschwerdeführende Gemeinde , sondern der Landesfonds aufzukommen habe.

Der Vcrwaltungsgerichtshof hat folgendes erwogen:
Aus den Akten ergibt sich, daß die Gemeinde Wien über Intervention des

Polizei -Kommissariates Leopoldstadt das in Rede stehende Kind wegen Un¬
fähigkeit der Mutter , das Kind zu erhalten , in Obsorge übernommen hat und
der Findelanstalt übergeben ließ . Nach Z 28 des Heimatgesetzes durfte die Ge¬
meinde bei Vorhandensein des augenblicklichen Bedürfnisses dem ihr übergebenen
Kinde die Unterstützung nicht versagen und steht ihr nach dem Wortlaute dieser
Bestimmung die Wahl zu, sich mit ihren Ersatzansprüchen entweder an die
Heimakgemeinde oder an die nach dem Zivilrechte oder nach anderen Gesetzen
hiezu Verpflichteten zu wenden . Die Gemeinde Wien hat von diesem ihr gesetzlich
zustehenden Rechte Gebrauch gemacht und den Ersatz von der Heimatgemeinde
deS von ihr unterstützten Kindes beansprucht . Wenn nun diese letztere schon im
Administrativverfahren , sowie auch in der Beschwerde vor dem Berwaltnngs-
gerichtshofe die Einwendung erhob , daß nicht sie, sondern der Laudesfonds zur
Ersatzleistung verpflichtet sei, so war diese Einwendung irrelevant und konnte
den unbedingten Anspruch der Stadt Wien auf Ersatz der ihr erlaufenen Ver-
pflegskosten nicht beeinträchtigen , weil eben nach der ausdrücklichen Bestimmung
des Z 28 des Heimatgesetzes die Heimatgemcindc der Aufenthaltsgemeinde für
den Ersatz der von letzterer wegen eines augenblicklichen tatsächlichen Bedürf¬
nisses geivährten Unterstützungen auch dann hastet , wenn , sei es ans Grund
der Bestimmungen des Zivilrechtes , sei cs auf Grund spezieller gesetzlicher Vor¬
schriften , Dritte zur Obsorge verpflichtet waren . Der Heimatgemeinde bleibt es
unbenommen , gemäß H 23 des Heimatgesetzes Regreß gegen diese Dritten zu
nehmen . Die Frage , ob der Behauptung der Heimatgemeinde gemäß andere
gesetzliche Bestimmungen dritte Personen , im vorliegenden Falle also die Be¬
stimmungen des Gesetzes vom 29 . Februar 1868 und des Statutes der Wiener
Findelanstalt den Landesfonds zur Tragung der betreffenden Kosten verpflichtet
haben , wurde im Administrativverfahren durch die angefochtene Entscheidung
mit welcher lediglich Uber den von dieser Frage unabhängigen Anspruch der
Gemeinde Wien als Aufenthaltsgemeinde abgesprochcn wurde , nicht entschieden
und bildet daher auch nicht den Gegenstand des Erkenntnisses dcs Gerichts¬
hofes . Es steht somit nach wie vor die Frage offen, ob und inwieweit der
Heimatgemeinde ein Regreßrecht gegen dritte Personen zusteht.

Soferne die Beschwerde das Vorhandensein des augenblicklichen Bedürf¬
nisses deshalb negiert , weil es sich nicht um eine einstweilige , sondern um eine
länger dauernde Unterstützung handelt , so konnte diese Einwendung nicht als
begründet angesehen werden , weil die Frage des augenblicklichen Bedürfnisses
begrifflich nach der Dringlichkeit und Ilnaufschiebbarkeit , nicht nach der effek¬
tiven Dauer der gewährten Unterstützung zu beurteilen ist, speziell im vor¬
liegenden Falle aber die lange Dauer der Unterstützung auf die Untätigkeit der
rechtzeitig verständigten Heimatgemcindc zurückzusühreu ist. Die Einwendung,
daß die Gemeinde nicht rechtzeitig verständigt worden sei, erweist sich als akten¬
widrig . Wenn endlich von der Beschwerde geltend gemacht wurde , daß sich die
Bestimmung des A 28 nur auf kranke , unterstützungsbedürftige Personen beziehe,
so widerspricht diese Behauptung sowohl dem Wortlaute , als auch dem Sinne
des Gesetzes.

Von diesen Erwägungen ausgehend , mußte der Gerichtshof die Beschwerde
als unbegründet abweifeu.

4 .
Strafkompetenz bei Unterlassung der Abmeldung zur

militärischen Ausbildung.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . Juli

1908 , Z . II -999/1 , M . Abt . XVI , 7019 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 84 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
24 . Juni 1908 , Dep . LIV , Nr . 184 , eröffnet , daß die im Z 62 , Schlußabsatz
des Wehrgesetzes vorgesehene Bestrafung der nicht aktiven Personen des Mann¬
schaftsstandes , welche bei ihrer Einrückung zur aktiven Dienstleistung die
Anmeldung unterlassen , nach den militärischen Disziplinarvorschriften im
Sinne des Z 7, Punkt 12 der Wehrvorschriftcn III . Teil , lediglich dann ein¬
zutreten hat , wenn diese Unterlassung gelegentlich der Einrückung zum Präsenz¬
dienste oder zur ansnahmsweiscn aktiven Dienstleistung begangen wurde , während
im Falle der Einrückung zu einer bloß zeitlichen aktiven Dienstleistungsmilitärische
Ausbildung , Waffenübung ) die Strafkompetenz wegen unterlassener Abmeldung
den politischen Behörden zusteht.

Dieser Erlaß , welcher an alle obengenannten Behörden ergeht , ist bei
Z 7 : 12 W . V . III T . vorzumerkcn.

S.
Ratenweise Abstattung der Militärtaxe.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 19. Juli 1908,
Z . 11-1661 , M . Abt . XVI , 7235 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 86 ) :
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Nach Artikel II , Punkt 3 des Gesetzes vom 10 . Februar 1907 , R .-G .-
Bl . Nr . 30 , haben nachträgliche Bemessungen von Militärtapen , welche in die
Zeit vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes zurückgreisen , nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes zu erfolgen.

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
7. Juli 1908 , Dep . XV Nr . 433 , im Einvernehmen mit dem k. k. Finanz¬
ministerium eröffnet , daß es keinem prinzipiellen Anstande unterliegt , auch in
derartigen Fällen von Nachtragsbcmcssungen bei Vorliegen besonders rücksichts¬
würdiger Verhältnisse in analoger Anwendung der Bestimmungen des Z 9,
Punkt 4 , Absatz 2 des zitierten Gesetzes, beziehungsweise des Art . 23 , Punkt 2
»er Durchführungsverordnung vom 19 . August 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 211,
ausnahmsweise  die Entrichtung der Militärtape in Raten zu bewilligen.

Dieser Erlaß ist bei Art . 23 der erwähnten Verordnung anzumcrken.

ir.
Vorschrift bezüglich ungarischer Hausierer aus

begünstigten Gegenden.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Juli 1908

Z . Ib -1438/1 , M . Abt . XVIl . 4326,08 (Normalienblalt des
Magistrates Nr . 82 ) :

. Da sich in der letzten Zeit Zweifel über die geographische Abgrenzung
mehrerer der im 8 17 des Hausierpatentes vom 4 . September 1852 , R .-G .-
Bl . Nr . 252 , beziehungsweise des Handelsministcrial -Erlasscs vom 31 . De¬
zember 1855 , N .-G .-Bl . Nr . 5 er 1856 , genannten begünstigten Gegenden
der Länder der ungarischen Krone sowie über die zur Ausstellung der be¬
treffenden Hausierbewillig » ,igm berufenen ungarischen Behörden ergeben haben,
hat das k. k. Handelsministerium mit dem Erlasse voin 8 . Juli 1908,
Z . 10827 , der Statthalterci die unten folgenden Erläuterungen an die Hand
gegeben.

Dabei wird voransgeschickt , daß von der Herausgabe eines Ver¬
zeichnisses  sämtlicher unter den zitierten Z 17 fallenden ungarischen Ge¬
meinden , wie ein solches seitens mehrerer politischer Landesstellen gewünscht
wurde , mit Rücksicht auf den allzu großen Umfang eines solchen Verzeichnisses
und da das geltende Hausierpatent ohnedies durch neue gesetzlicheBestimmungen
ersetzt werden soll, Umgang genommen werden muß.

Die im § 17 o des Hausierpatentes genannten Gemeinden St . Georgen,
St . Nikolai und St . Peter  führen die offiziellen Namen . Larorsnt-

.Uursrentmiklos " und Zlnrorsutpotsr «. Diese Gemeinden liegen im
Komitate kox8v „ v und die bezüglichen Hausierbewilligungeu werden demnach
von dem zuständigen Vizcgespanamte in ? orsou 7 ausgefcriigt.

Die in dcm Handelministerial -Erlasse vom 31 . Dezember 1855 , R .-G .-Bl.
Nr . 5 ex 1856 , erwähnte ehemalige Varasdiner Vizegespan schaft
wurde seither in ihrem ganzen Umfange dem Komitate Varasd inkorporiert
und die Ausstellung der Hausierbewilligungen für die Bewohner dieses Ge¬
bietes erfolgt demnach durch die königliche Komitatsbehörde in Varasd.

Was den ebenda genannten Fiumaner Montanbezirk  betrifft
so ist darunter das bei Fiume gelegene Grobncker Gebiet  zu verstehen'

Sowohl für dieses wie hinsichtlich der Gemeinden Severin und
Bosiljevo  erfolgt die Ausstellung dcr Hausierbewilligniigen bu ch die
königliche Komita tsbehörde in O g u l i n.

7 .

Berechtigung der Kellerei -Inspektoren zur Einsicht¬
nahme in die (Vewerberegister.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 30 . Juli 1908,
Z . In -2606 , M . Abt . XVII , 4322/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 83 ) :

Es wird den mit der Durchführung und Überwachung der Vorschriften
des Gesetzes von , 12 . April !907 , R .-G .-Bl . Nr . 210 , betreffend den Verkehr
mit Wein , Wcinmost und Wcinmaische betrautet , staatlichen Aufsichtsorganen
(Kellerei -Inspektoren ), deren Bestellung demuächst verfügt werden wird , nach
den Bestimmungen des Gesetzes unter anderem auch obliegen , in den Betriebs¬
lokalitäten rc. der Wirte und Schenker zeitweise amtliche Nachschau zu halten
und erscheint es für das rasche und klaglose Funktionieren des Jnspektions-
dienstes von Wesenheit , daß den einzelnen Kellerei -Inspektoren die in den
einzelnen Orten bestehenden konzessionierten Gast - und Schankgewerbe
bekannt sind.

Aus diesem Grunde hat das k. k. Ackerbauministerium im Einverständnisse
mit dcm k. k. Handelsministerium die Statthalterci beauftragt , die Unterbehörden
anzuweiscn , die nach den Bestimmungen des § 145 dcr Gewerbeordnung bei
den Gewcrbcbehördcn I . Instanz zu führenden Gewerberegistcr über die be¬
stehenden Gast - und Schankgewerbe den seinerzeit zu ernennenden Kellerei-
Inspektoren für den Dienstgebrauch zur Einsichtnahme zur Verfügung zu
stellen.

8 .
Anerkennung von im Anslande durchgeführten Druck-
Proben an den zur Herstellung nnd Aufbewahrung
von Acetylendiffous dienenden Kompressoren und

Rezipienten.

Erlaß dcr k. k. n.-ö. Statthalterci vom 12 . August 1908,
Z . XIV -99,9 (M . Abt . IV , 2978/08 ) an dic Carbid - und
Acetylen -Gesellschaft Franz Krükl LKomp ., Wien , VI., Köstler-
gasse 5:

Über die unterm 1 !. Juni 1908 anher gerichtete Eingabe wegen An¬
erkennung von im Auslande durchgcführtcn Druckproben an den zur Herstellung
und Aufbewahrung von Acetylendiffous dienenden Kompressoren und Rezipienten
hat das k. k. Handelsministerium mit dem Erlasse vom 18 . Juli t908 , Z . 20303
eröffnet , daß es in sicherheitstechnischer Beziehung keine,!, Anstande unterliegen
wird , von einer Wiedererprobung dcr zur Herstellung des Acetylendiffous
dienenden Kompressoren mit Rücksicht auf die damit verbundenen Schwierig¬
keiten abzusehen , wenn durch die ausländischen Druckprobenattestc ein genügend
verläßlicher Nachweis darüber erbracht ist, daß dic Kompressoren mit den
hiefür vorgeschriebcnen Probedrucken tatsächlich geprüft worden sind und diese
Prüfungen anstandslos bestanden haben . Falls diese Prüfungen im Auslande
nicht von behördlichen Organen selbst oder von hiezu behördlich autorisierten
Instituten durchgeführt wurden , wird zumindest eine amtliche Beglaubigung
der bezüglichen Atteste die Voraussetzung für die Anerkennung der Proben zu
bilden haben.

Bei den bereits vorhandenen Ölabscheidern nnd Gasbehältern (Bomben,
Flaschen ) wird unter den gleichen Voraussetzungen von einer Wiederholung
dcr Druckproben ebenfalls abgesehen werden können und nur im Falle be¬
gründeter Zweifel über die Verläßlichkeit , dcr ausländischen Bescheinigungen
einer Wiederholung der Proben , eventuell die Vornahme von Stichproben zu
veranlassen sein.

Die erwähnte Anerkennung dcr im Auslände vorgcnommenen Druckproben
hat sich jedoch nur auf die gelegentlich der in Aussicht stehenden Kollaudierung
der Bctriebsanlage bereits vorhandenen Kompressoren , Ölabscheider und Gas¬
behälter zu erstrecken.

Für behufs Erweiterung der Anlage etwa später zur Anschaffung ge¬
langende Kompressoren wird die Anerkennung von im Auslande durchgeführlen
Proben ausdrücklich der fallweise einzuholenden behördlichen Bewilligung vor¬
zubehalten sein, während die künftighin anzuschaffenden Ölabscheider und Gas¬
behälter (Flaschen und Bomben ) den vorgeschriebenen Druckproben ohne Rücksicht
auf eventuell im Auslande bereits durchgeführte Erprobungen jedenfalls im
Inland - zu unterziehen sein werden . Behufs Evidenthaltung dcr Gasbehälter
und zur Ermöglichung einer künftigen Kontrolle wird weiters gefordert , daß
jeder einzelne Behälter durch Einschlagen einer Nummer an geeigneter Stelle
individuell bezeichnet, und an demselben auch dic erfolgte Erprobung durch
Einschlagen dcr Jahreszahl , des Probedruckes und eines amtlichen Stempels
vermerkt wird . Die Annahme dcr Druckproben , sowie die amtliche Evident¬
haltung der in Verkehr zu bringenden Gasbehälter , insbesondere auch jener
welche künftig zur Anschaffung gelangen werden , wird dem territorial zu¬
ständigen k. k. Dainpfkesselpriifungs -Konitnissär übertragen und die Beistcllung
aller zur Vornahme der Probe » erforderlichen Behelfe , soivie die Tragung der
Kosten der cinschreitcnden Partei zur Pflicht gemacht . Hievon wird dic Gesellschaft
mit den. Beifügen verständigt , daß die Herren k. k. Dampfkesselprüfuugs-
Kommissäre gleichzeitig entsprechend in Kenntnis gesetzt werden.

Berücksichtigung der Ltraßenfreqnenz bei Bahn-
Projekte ».

Rund -Erlaß dcr k. k. n .-ö. Stattbalterei vom 15 . August
1908 , Z . VI-2947 (M . Abt . V, 2i >54 ) :

Das k. k. Eisenbahn,ninisterium hat laut Erlasses vom 19 . Juni 1908
Z . 8382/19 s , folgendes eröffnet:

Es ist wiederholt dcr Fall eingetreten , daß die bei politischen Begehungen
von Eisenbahnbauprojekte » von beteiligten Parteien wegen befürchteter Störungen
des Straßenvcrkchres erhobenen Einwendungen seitens dcr betreffenden Kom¬
missionen in unzulänglicher Weise begutachtet wurden , so daß entweder über
sofortige Anordnung des Eisenbahumiuisteriums oder auf Grund von Erkennt¬
nissen des k. k. Verwaltungsgerichtshofes nachträgliche Ergänzungen des Ver¬
fahrens stattfiiideu mußten.

Zur tunlichsten Hintanhaltung derartiger , mit Zeitverlusten und Mehr¬
arbeiten verbundenen Vorkommnisse sieht sich das Eisenbahnministcrium zu
nachstehenden Bemerkungen veranlaßt.

Die Mängel der Koinmissionsgutachten bestanden in den meisten Fällen
dcr gedachten Art darin , daß keine ausreichenden Anhaltspunkte zur Beant¬
wortung der Frage Vorlagen , ob überhaupt und insbesondere in welchem Grade
der Straßenverkehr in mittelbarer oder unmittelbarer Folge des projektierten
Bahnbaucs gestört werden würde.

1
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Die mit der Durchführung einschlägiger Amtshandlungen betrauten Kom¬
missionen hätten demnach in analogen künftigen Hätten ihr Bestreben dahin zu
richten , die bei Beurteilung obgcdachter Fragen in Betracht kommcudeu Um¬
stände in den Protokollen mit möglichster Vollständigkeit aufznkläre » und ihre
Gutachten über die betreffenden Einwendungen womöglich auch ans ziffern¬
mäßige Daten zu stützen.

Als für die Entscheidung maßgebende Umstände kommen i» den typischen
Fällen der erwähnten Art in der Regel die Dichte des Bahn - und Straßen¬
verkehres , der Charakter des Straßenverkehres (Fußgänger , Fuhrwerks -, land¬
wirtschaftlicher Verkehr , Vorkommen von Viehherden , Holztransporten u . dgl .),
die Art und Weise des Bahnabschlusses , die Übersichtlichkeit des Weges und der
Bahn , die Zahl und Dauer der Schrankenschließungcn vor und nach der Aus¬
führung des Bahnprojektcs , das zeitliche Zusammentreffen des Bahn - und !
Straßenverkehres , das Maß der Vcrkchrsbehiudernngcn , erwachsende Umwege
rc. in Betracht.

Die Feststellung der Dichte des Bahnverkchres dürfte bei dem Umstande , !
daß die Vertreter der betreffenden Bahnverwaltung bei der Verhandlung in
der Regel in der Lage sein werden , der Kommission die jeweils gültigen Fahr¬
pläne (Graphika ) zugänglich zu machen , im allgemeinen den geringsten
Schwierigkeiten begegnen.

Über die Frage , ob und in welchem Maße nach Realisierung des betref¬
fenden Projektes eine Verdichtung des Bahnverkehres eintrctcn wird , hätten
die Bahnvertrcter präzise Erklärungen zu Protokoll zu geben.

Aus den Fahrplänen , den Angaben der Bahnvertretcr , der allfälligen
Äußerung des Eisenbahnministerialvertretcrs und den Vorgefundenen lokalen
Verhältnissen werden sodann die Zahl und Dauer der Schrankenschlicßungen ^
vor und nach der Projektsausführung mit hinreichender Genauigkeit ab¬
zuleiten sein.

Minder klar liegen im allgemeinen die Verhältnisse des Straßenverkehres.
Um die Kommissionen in ihren hierauf bezüglichen Feststellungen zu unter¬
stützen , würde es sich empfehlen , in Fällen , wo Einwendungen der in Rede
stehenden Art mit Wahrscheinlichkeit zu gewärtigen sind und zur Vornahme von
Erhebungen ausreichende Zeit zur Verfügung steht, noch vor Abhaltung der
kommissionellcn Verhandlung durch die volitischc Behörde erster Instanz unter
Zuziehung der betreffenden Bahnverwaltung und Gemeindevertretung die
erforderlichen Konstatierungen vornehmen zu lassen.

Bei Ablegung derart vorbereiteten Materiales , also in den weitaus
meisten Fällen , werden aber die Kommissionen selbst die erforderlichen Daten
zu erheben haben.

In dieser Hinsicht werden zunächst die von der Kommission während der
Dauer ihrer Amtshandlung über die Beschaffenheit des betreffenden Weges,
über die Zahl der Passanten , Fuhrwerke rc. gemachten Wahrnehmungen im
Protokolle anzufllhren sein.

Da derartige Wahrnehmungen in der Regel kein erschöpfendes Bild der
Frequenzverhältniffe liefern , so wird die Kommission ihre Aufmerksamkeit auf
die Ermittlung und protokollarische Erörterung solcher Umstände zu lenken
haben , welche die Frequenzverhältniffe des betreffenden Weges maßgebend be¬
einflussen . Als solche Umstände kommen insbesondere in Betracht : die
Besiedelungs -Verhältnisse der betreffenden Gegend (Einwohnerzahl des Gravitations-
bezirkcs , Entfernung der Ortschaften , Vorhandensein größerer Fabriks-
ctablissemeuts » . dgl .), die Tages - und Jahreszeiten des stärksten Straßcn-
verkehres.

Im Falle einer Divergenz der Meinungen über die Verpflichtung zur
Kostentragung wird weiters auch nach Möglichkeit die Steigerung des Straßen-
vcrkehres infolge Vermehrung der Bevölkerung , der Fuhrwerke , Errichtung
von Etablissements rc . seit dem Zeitpunkte der Konsentierung des gegenwärtigen
Bahnstandes zu beheben sein.

Da zur Erteilung von Aufschlüssen über Umstände vorstehender Art
wohl in erster Linie der der Kommission angchörige Vertreter der zuständigen
politischen Bezirksbehörde berufen erscheint , so hätte sich dieser womöglich schon
vor Abhaltung der betreffenden Verhandlung mit entsprechenden Informationen
zu versehen , im Bedarfsfalls aber für die Zuziehung unparteiischer Gewährs¬
männer Sorge zu tragen , wobei zu erwägen wäre , ob als solche nicht die
Gendarmerieorgane besonders geeignet wären.

Aus dem solchermaßen zu beschaffenden und im Verhandlungs -Protokolle
niederzulegendcn Materiale hätte sodann die Kommission mit entsprechender
Sorgfalt ziffermäßige Schlüsse auf die Dichte des Straßcnverkehres zu den
verschiedenen Tages - und Jahreszeiten und bei Gegenüberstellung der auf den
Bahnverkehr bezüglichen Schlüsse auf das Maß der zu gewärtigenden Be¬
hinderungen des Straßenvcrkehres zu ziehen und demgemäß ihre Gutachten
und Anträge zu erstatten.

Sollte die Kommission zur Einsicht gelangen , daß das ihr zu Gebote
stehende Tatsachenmaterial zur Fällung einer Entscheidung über die erhobenen
Einwendungen nicht ausreicht und die Vornahme nachträglicher Erhebungen
über die lokalen Verkehrsverhältnissc notwendig ist, so hätte sie bei ihrer An¬
tragstellung auf den Grad der Dringlichkeit der Ausführung des ihr vor¬
liegenden Projektes Rücksicht zu nehmen und gegebenenfalls — wenn durch die
Projektsausführung die nachträgliche Erfüllung der Jnteressentenforderungen
in technischer Hinsicht nicht nachteilig beeinflußt , beziehungsweise nicht un¬
möglich gemacht wird und keine sonstigen Gründe gegen die Projektsgenchmigung
vorliegen — ein Einvernehmen der Parteien etwa in der Richtung anzu-
strcben , daß diese sich mit der Ausführung des Projektes unter der Bedingung
einverstanden erklären , daß hiednrch der nach Abschluß der Erhebungen über
ihre Forderungen zu treffenden Entscheidung nicht präjudiziert wird . ,

Sollte sich dieser Weg als ungangbar erweisen , so hätte die Kommission
zu erwägen , ob und unter welchen Bedingungen der Baukonsens für das
Projekt etwa unter Ausschluß der von den Interessenten beanständeten Her - !

stellungen zu erteilen wäre und je nach Beschaffenheit des Falles ihre hierauf
bezüglichen Beschlüsse zu fassen , beziehungsweise die erforderlichen Gutachten
und Anträge zu erstatten.

Bei der Unmöglichkeit , den Kommissionen für alle vorkommenden Fälle
erschöpfende Verhaltungsmaßregeln zu erteilen , muß sich das Eisenbahn-
ministerinm darauf beschränken , im vorstehenden die zur Erzielung geeigneter
Entscheidungssubstrate dienlichen Wege anzudeutcn ; im übrigen muß cs jedoch
nach wie vor Sache der Kommissionen bleiben , bei Erstattung ihrer Gut¬
achten ans die Besonderheiten der betreffenden Fälle entsprechend Rücksicht zu
nehmen.

1«.
Die Kompetenz der k. k. General Inspektion der öster¬
reichische » Eisenbahnen zur Aufsicht über Schlepp-

und Bergwerksbahnen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15 . August

1908 , Z . VI-2979 (M . Abt . V, 2055/08 ) :
Anläßlich eines besonderen Falles hat das k. k. Eisenbahnministcrium mit

Erlaß vom 17 . April 1906 , Z . 15496/ ?, der k. k. General -Inspektion der öster¬
reichischen Eisenbahnen folgendes eröffnet:

Der auf Grund der bestehenden Gesetze und Verordnungen , insbesondere
auf Grund der Eisenbahnbetriebsordnung vom 16 . November 1851 , R .-G .-Bl.
Nr . 1 ex 1852 der General -Inspektion obliegenden Aufsicht und Kontrolle über
den Bauzustand und den Betrieb der Eisenbahnen unterliegen auch die nicht
dem öffentlichen Verkehre dienenden Schleppbahne », welche , mit gleicher Spur¬
weite in eine öffentliche Bahn derart einmünden , daß ein Übergang von Fuhr-
betriebsmitteln stattfinden kann , sofern und insoweit , als ein Übergang der
Lokomotiven der , öffentlichen Eiscnhahn auf die Schleppkahn gestattet ist.

Aus der Überschrift und aus 8 21 des Abschnittes II der Ministerial-
verordnung vom 29 . Mai 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 57 , ergibt sich, daß zu , den mit
gleicher Spurweite in öffentliche Bahnen einmündenden und für den Übergang
von Fahrbetriebsmitteln der öffentlichen Bahnen eingerichteten Schleppkähnen
auch die in solcher Weise angelegten Bergwcrksbahnen zu rechnen sind.

Die k. k. General -Inspektion hat daher bei allen österreichischen Bergwerks¬
eisenbahnen , rücksichtlich welcher die obigen bau - und betriebstechnischen Voraus¬
setzungen zutreffen , nach wie vor alle zur Aufsicht und Kontrolle über den
Banzustand und den Betrieb gehörigen Funktionen zu versehen , insbesondere
auch bei Anrainerbauten in Gemäßheit des Z 99 der Eisenbahnbetriebsordnung
vom 16 . November 1851 , R .-G .-Bl . Nr . I für 1852 und der übrigen ein¬
schlägigen Vorschriften das Amt zu handeln.

11 .
Bildung der Gemeindejagdgebiete in Wien.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 2 . September

1908 , M . Abt . IX , 1875/08:
In Durchführung der ßß 8 und 10 des Gesetzes vom 8 . Dezember 1902,

L.-G .- und V .-Bl . Nr . 22 ex 1903 , womit ein Jagdgesetz für das Gemcindc-
gcbiet der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien erlassen wurde , werden
aus jenen Grundflächen im II ., X ., XI ., XIII ., XIX . und XXI . Gemeinde¬
bezirke, hinsichtlich deren die Befugnis zur Eigenjagd nicht besteht, soweit
dieselben nach Artikel I der Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogtum
Österreich unter der Enns vom 31 . März 1906 , Z . X a -1176/12 , für die Jagd
überhaupt in Betracht kommen , die nachstehenden Gemeindejagdgebiete für die
nächstfolgende Jagdpachtperiode gebildet , welche vom 1. Jänner 1909 bis
31 . Dezember 1913 dauert . Für das Gemeindejagdgebiet der bestandenen
Gemeinde Floridsdorf (XXI . Bezirk ) wurde die Dauer der nächstfolgenden
Jagdpachtperiode zufolge Stadtrats -Beschlusses vom 2. September 1908 , Pr .-
Z . 12426 sx 1908 , auf die Zeit vom I . Jänner 1909 bis 31 . Dezember 1909
herabgesetzt.

1 . Im II . Bezirke kommen nur Eigenjagdgebiete in Betracht;
2 . im X . und
3 . im XI . Bezirke je ein Gemeindejagdgebiet mit den Bezirksgrenzen

als Jagdgebietsgrenzen;
4 . im XIII . Bezirke zwei Gemeindejagdgebiete , und zwar:

a ) 1 Gemeindejagdgebiet , den nördlich vom Wienflusse gelegenen Teil des
XIII . Bezirkes umfassend und

b) 1 Gemeindejagdgebiet , bestehend aus dem südlich vom Wienfluffe ge¬
legenen Teils des XIII . Bezirkes;
5 . im XIX . Gemeindebezirke zwei Gemeindejagdgebiete , und zwar:

a) 1 Gemeindejagdgebiet , umfassend den nördlich vom Straßenzuge Grinzinger-
straße — Straßerstraße —Himmelstraße und dem von der Himmelstraße in
deren Verlängerung zur Kreuzeiche führenden Waldfahrwege bis zur
Grenze des Stiftswaldes , Parzelle 1107 , Grundbuch Grinzing , gelegenen
Teil des XIX . Bezirkes und

b) 1 Gemeindejagdgebiet , umfassend den südlich von obiger Grenzlinie ge¬
legenen Teil des XIX . Gemeindebezirkes;
6 . im XXI . Gemeindebezirke:
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Aus den für die nächste Jagdpachtperiode in Betracht kommenden Gebiets¬
teilen des XXI . Gemeindebezirkes werden drei Gemeindejagdgebiete gebildet,
und zwar:

a) 1 Gemeindejagdgebiet . umfassend das Gemeindegebiet der bestandenen
Gemeinde Floridsdorf;

b) 1 Gemeindejagdgebiet . umfassend das Gebiet der bestandenen Gemeinde
Leopoldau , und

e) 1 Gemeindejagdgebiet , umfassend das Gebiet der bestandenen Gemeinde
Kagran.

IS.

Drogisten Konzession.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den II l. Bezirk

vom 11. September 1908, Z . 56122/08:
Mit dem Erlasse vom 4 . September 1908 , Z . I s -1188/3 , hat die

k. k. n .-ö. Statthalterei dem Rekurse des Dr . Sauel Licht , III ., Obere
Weißgärberstraße 11 , gegen die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes
für Len III . Bezirk vom 23 . Juni 1908 , Z . 27544 , mit welcher sein Ansuchen
um Erteilung der Konzession zur Ausübung des Engroshandels mit Medizinal-
und technischen Drogen , pharmazeutischen Produkten , mit zur arzneilichen
Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten » insofern dieselben nicht den
Apothekern Vorbehalten sind , init dem Standorte Wien , III ., Obere Weiß¬
gärberstraße II unter Bedachtnahme aus die Lokalvcrhältnisse abgewiesen
wurde , Folge gegeben und dem Dr . Sauel Licht die angesuchte Konzession
erteilt , da die Lokalverhältnisse nicht entgegenstehen.

Dieses Gewerbe wurde unter Nr . 2065 X in das Gewerbercgister ein¬
getragen und unter einem für die Besteuerung der Erwerbsteuerkonto
Z . 27601/3 eröffnet.

LS.
Ernennung eines königl . spanischen Honorarkonsuls.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 9. September 1908,
Z . IX-2639 (M . Abt. XXII, 2933) :

Laut einer dem k. k. Ministerratspräsidium zugekommenen Mitteilung des
k. u . k. Ministeriums des Äußern hat die königl . spanische Botschaft in Wien
diesem Ministerium mitgeteilt , daß der bisherige königl . spanische Honorar-
Bizekonsul in Wien , Don Angel Cortijo y Cardoniga,  zum königl.
spanischen Honorarkonsul daselbst ernannt wurde , und hat zugleich um Aner¬
kennung des Genannten in seiner neuen Eigenschaft ersucht.

Hievon wird zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
24 . August 1908 , Z . 7837 M . I ., der Wiener Magistrat mit dem Beifügen
in Kenntnis gesetzt, daß der Genannte in seiner neuen Eigenschaft anzu-
erkennen ist.

14.
Pferdezucht , Remontenankänfe.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 7. September
1908, Z . X -r-2799 (M . Abt. IX, 3216/08 ) :

Laut Erlasses des Ackerbauministeriums vom 12 . August 1908 , Zahl
23646/2593 , hat es sich bei den letzten Remontenankänfen ergeben , daß einige
den Heeresremontenassent -Kommissionen zum Ankäufe angebotene dreijährige
Pferde trotz ihrer sonstigen Brauchbarkeit , nicht angekauft werden konnten , weil
deren Schweife zu kurz zugestutzt waren.

Die dreijährigen von der Heeresverwaltung angekauften Fohlen werden
nämlich direkt voin Assentplatze in die Remontendepots gebracht , wo sie noch
ein Jahr lang auf der Weide aufgezogen werden müssen . Da nun die Pferde
mit gestutzten Schweifen gegenüber der Fliegenplage vollkommen wehrlos
wären und durch ihre Unruhe in der ganzen Herde Unordnung verursachen
könnten , wurden die Remontenassent -Kommissionen von ihrer Vorgesetzten Be¬
hörde angewiesen , dreijährige Pferde mit gestutzten Schweifen nicht anzukaufen.

Ans diesen Umstand sind die Züchterkreise durch Verlautbarung des In¬
haltes dieses Rund -Erlasses im Amtsblatte und durch entsprechende Ver¬
ständigung der landwirtschaftlichen Kasinos aufmerksam zu machen , damit sie
in ihrem eigenen Interesse bei Vorführung der Pferde vor die Remontenassent-
Kommissionen diesen Verhältnissen Rechnung tragen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Laudes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

ISV8 publizierten Gesetze und Verordnungen.

X. Rcichsgesehbtatt.

Nr . 165 . Gesetz vom 31 . Juli 1908 , betreffend die
Verwendbarkeit der Schuldverschreibungen des niederösterreichischen Jnvestiiions-
anlehens für Landes -Eisenbahnzwecke zur fruchtbringenden Anlegung von
Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 166 . Gesetz vom 2. August 1908 , betreffend die
Befreiung von aus Anlaß Meines 60 . Regierungsjahres errichteten Stiftungen
und Widmungen von den Stempel - und unmittelbaren Gebühren , ferner die
Gewährung von Steuererleichterungen aus demselben Anlasse.

Nr . 167 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 13 . August 1908 , wegen Durchführung des ArtikelsI des
Gesetzes vom 11 . August 1907 , R .--G .-Bl . Nr . 201 , betreffend die Ausprägung
von Hundertkronenstücken.

Nr . 168 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 13 . August 1908 , betreffend die Ausgabe von Jubiläums-
Landes -Goldmünzen zu 160 X österreichischen Gepräges und deren Ausprägung
für Privatrechnung.

Nr . 166 . Gesetz vom 2. August 1908 , betreffend die
Erwerbung der Böhmischen Nordbahn durch den Staat.

Nr . 17V . Gesetz vom 8. August 1908 , betreffend die
Festsetzung des Alkoholkontingents für die Betriebsperiode 1908/09 und die
individuelle Verteilung desselben.

Nr . 171 . Gesetz vom 8. August 1908 , betreffend die
Verwendbarkeit der Teilschuldverschreibungen der Anleihe der königlichen Haupt¬
stadt Krakau im Betrage von 23,600 .000 X zur fruchtbringenden Anlage von
Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 17L . Gesetz vom 10 . August 1908 , betreffend die
Verwendbarkeit der von der Landesbank des Königreiches Galizien und
Lodomerien samt dem Großherzogtume Krakau ausgestellten Einlagebücher zur
fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 17S . Gesetz vom 11 . August 1908 , betreffend die
Verwendbarkeit der Teilschuldvcrschreibungeu des dritten dalmatinischen Meliora-
tionsfondsanlehens von 600 .000 X zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -,
Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 174 . Gesetz vom 11 . August 1908 , betreffend die
Verwendbarkeit der Tcilschuldverschreibungcn des von der Stadt Czernowitz
aufzunchmenden Anleheus von acht Millionen Kronen zur fruchtbringenden
Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 175 . Konzessionsurkunde vom 27 . Juli 1908
für die Lokalbahnen von Retz und Drosendoif.

Nr . 176 . Verordnung des Ministers sür Kultus
und Unterricht und des Finanzministers vom 7 . August
1908 , womit der Betrag der fassionsmäßigen Ausgabspost sür die Führung

! des Dekauatsamtcs in dem neu errichteten römisch -katholischen Dekanate in
Radautz festgesetzt, beziehungsweise jener Betrag für die Führung des römisch-

' katholischen Dekanatsamtes in Suczawa abgeändcrt wird.

Nr . 177 . Verordnung der Ministerien der
Justiz und der Finanzen im Einvernehmen mit dem
Obersten Rechnungshöfe vom 10 . August 1908,
womit die Bestimmungen über die depositenamtliche Erfolglassung von Bar¬
schaften im Wege der Post oder des Postsparkassenamtes teilweise abgeändert
werden.

Nr . 178 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 12 . August 1908 , betreffend die Errichtung eines Hauptzoll¬
amtes in Leitmeritz.

Nr . 17S . Kaiserliches Patent vom 21 . August 1908,
betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen , Galizien , Oberösterreich,
Salzburg , Steiermark , Kärnten , Bukowina , Mähren , Schlesien , Tirol , Görz
und Gradiska und Vorarlberg.

Nr . I8V . Verordnung des Ministeriums für
öffentliche Arbeiten im Einvernehmen mit dem Mini¬
sterium des Innern vom 22 . Juli 1908 , betreffend die
Einrichtung und den Betrieb der nach dem allgemeinen Berggesetze errichteten
Blei - und Zinkhütten.
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Nr. 181 . Verordnung der Minister des Innern,
der Justiz und des Handels vom 22 . August 1908,
betreffend die Änderung der Wahlordnung für die Gcwerbcgcrichte.

Nr. 182 . Verordnung des Gesamtministeriums
vom 29 . August 1908 , betreffend die provisorische Aktivierung der
mit Serbien am >4 . März 1808 abgeschlossenen Handelsvertrages nebst An¬
lagen und Schlußprotokoll.

Nr. 188 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. August 1908 , womit die Anwendbarkeit der Kundmachung
des Finanzministeriums vom 18 . Dezember 1908 , R .- G .-Bl . Nr . 276 , betreffend
die zu Militärheiratskautionen gewidmeten Effekten der allgemeinen Staats¬
schuld der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder , auf die in solchen
Effekten bestehenden Heiratskautionen der Offiziere der königl . Ungar . Landwehr
und der königl . Ungar . Gendarmerie ausgesprochen wird.

Nr. 184 . Kundmachung des Ministeriums für
öffentliche Arbeiten vom 23 . Juli 1908 , betreffend die
amtliche Prüfung und Beglaubigung von Elektrizitätsverbrauchsmesscrn.

Nr. 18S . Gesetz vom 19. August 1908, betreffend die
teilweise Verlängerung der Geltungsdauer des für die Stadt Laibach wirksamen
Steuerbegünstigungsgesetzes vom 23 . Mai 1905 , R .-G .-Bl . Nr . 89.

Nr. I8V. Gesetz vom 19. August 1908 in Angelegenheit
der Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes vom 8. Februar 1897 , R .-G .-Bl.
Nr . 53 , betreffend die Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Haus¬
zinssteuer für die im Gebiete der Stadtgemeindc Königgrätz aus öffentlichen
Assanierungs - und Verkehrsrüitsichten auszuführenden Umbauten , sowie für die
Neubauten im dortigen Entfestigungsrayon.

Nr. 187 . Gesetz vom 19. August 1908, betreffend die
Verwendbarkeit der Teilschuldverschreibungen der vom Königreich Galizien und

dem Großherzogtum Krakau aufzunehmcnden Anleihen von
10,000 .000 L. und von 11,157 .900 L zur fruchtbringenden Anlegung von
stlstungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr. 188 . Gesetz vom 21. August 1908, betreffend
Übergangsbestimmungen in Bezug auf die Veranlagung der Gebäudestcuer in
einigen der Stadtgemeindc Prag benachbarten Gemeinden im Falle ihrer Ver¬
einigung mit Prag.

Nr. I8S Gesetz vom 1. September 1908 über die
Vermehrung der Zahl der Mitglieder und Stellvertreter der Notarialskammer
in Prag.

Nr . IS «. Verordnung des Finanzministeriums
vom 1. September 1908 wegen teilweiscr Abänderung der be¬
sonderen Anordnungen , betreffend die Färbung des zum Motorcnbetriebe be¬
stimmten Benzins.

Nr. INI . Kundmachung des Eisen bahn Ministeriums
vom 29 . August 1908 , betreffend die Abänderung der Konzessions¬
urkunde vom 26 . Juli 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 174 , für die schmalspurige Lokal¬
bahn mit Dampfbetrieb von Mährisch -Ostrau über Peterswald nach Karmin
mit einem Flügel zum Anschlüsse an die Lokalbahn Hruschau —Polnisch -Ostrau.

Nr. IS2 . Verordnung des Justizministers vom
4 . September 1908 , über die Benachrichtigung der Gemeindevor¬
steher von den in den Wählerlisten vorzumcrkenden zivilgerichtlichen Verfügungen.

Nr. ISS . Kundmachung des Ministeriums des
>zuueru vom 19 . September 1908 , betreffend die Errichtung
zweier neuer Bczirkshauptmaunschastcn in Böhmen mit dem Amtssitze in Warns¬
dorf und in Brandcis a . d. Elbe.

Nr. 1S4 . Kundmachung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz und
des Innern vom 24 . August 1908 , betreffend die Verwend¬

barkeit der Schuldverschreibungen der Ersten österreichischen Bcamtcnkrcditanstal
in Wien zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und ähn
lichcn Kapitalien.

Nr. ISS . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 12 . September 1908 , betreffend eine Richtigstellungder
Zeichnung der aus Anlaß der 40 . Jahreswende der Krönung Seiner kaiserlichen
und königlichen Apostolischen Majestät als König von Ungarn ausgeprägten
Gedenkmünzen zu 5 L.

L. Limdcsgcsthblatt.
Nr. IIS . Gesetz vom 18. Juni 1908, betreffend die

Errichtung einer Wasserleitung in Hadersfeld (politischer Bezirk Tulln ) und .dic
Einhebung von Gebühren durch die Gemeinde Hadersfeld anläßlich dieser Er¬
richtung.

Nr. III . Gesetz vom 1. August 1908, betreffend die
Einhebuug von Kanaleinmündungsgebühren in der Gemeinde Spitz an der
Donau.

Nr. 112 . Verordnung des k. k. uiederöster-
reichischeu Landesschulrates vom 18 . August 1908,
Z . 1944 III , womit gemäßK15 des Gesetzes vom 30. November 1907,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 171 . eine Schul - und Disziplinarordnung für die ge¬
werblichen Fortbildungschulen in Nicderösterreich erlassen wird.

Nr. IIS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 11 . Juli
1908, Z . VI-2833 , betreffend die Erhöhung der Vcrpflcgstaxen im allge-
gemeinen öffentlichen Krankenhause in Eggenburg.

Nr. L14. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 25 . Juli
1908 , Z . XVI b-574/3 , betreffend die der Gemeinde Spitz erteilte Be¬
willigung zur Einhebuug einer Vcrschöuerungstaxe für die Jahre 1909 bis
einschließlich 1913.

Nr. IIS . Gesetz vom 1. August 1908, betreffend die
Einhebung von Gebühren durch die Gemeinde Dürnstein anläßlich der Er¬
richtung einer Wasserleitung daselbst.

Nr. IIS . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . August
1908 , Z . X-1243/3 , betreffend die Mindestlänge der feilgchaltencn
Regenbogenforellen.

Nr. 117 . Verordnung des k. k Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
12 . September 1908 , Z . In -940/3 , betreffend die Betriebsvor¬
schriften und einen Maximaltarif für die an öffentlichen Orten im Wiener
Polizeirayon zu jedermanns Gebrauche bereitgehaltenen Automobil -Lohnwageu
(Auto -Platzfuhrwerk ).

Nr. 118 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
18 . August 1908 , Z . 5/53 X. 0 . ex 1908, betreffend die Ver¬
lautbarung des von den Gemeinden Baumgartcn an der March , Stripfing,
Lbcrweideu und Zwerndorf mit der k. k. Staatsverwaltung und dem nieder-
österreichischen Landes -Ausschussc in Gemäßheit des K 5 des Landesgcsetzes vom
6. Oktober 1907 , L.-G .-Bi . Nr . 145 , abgeschlossenen Übereinkommens.

Nr. IIS . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
24 . August 1908 , A . XVI b-752/6 , betreffend die Änderung des
Namens der Ortschaft , der Katastralgemeinde und der Ortsgcmeinde Neumarkt
im Gerichtsbezirke Ubbs in „Neumarkt an der Abbs " .
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Verzeichnis der im „ Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1908 publizierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Parzellierung.

lit . n der Wiener Bauordnung , liegt auch dann vor,
wenn ein größerer rechtlich bisher auf Bauparzellen
nicht abgeteilter Grund der Verbauung in der Art
zugefnhrt wird , daß er faktisch in eine Mehrzahl

von Baustellen zerfällt.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 14 . Mai
1908 , Z . 4160/08 (M . B . A. XVlII , 31165/08 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Zenker,  in Gegenwart der Räte des k. k. Verwaltungsgerichts¬
hofes Ritter v. Popelka , Dr . Hiller,  Dr . T o l d t , Dr . P a n tu  c e k,
dann des Schriftführers k. k. Ratsekretärs -Adjunkten Ritter v. Hennig,  über
vie Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die Entscheidung des Ministeriums
des Innern vom 10 . April 1907 , Z . 10065 , betreffend eine Bausache , nach der
am 14 . Mai 1908 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen
des Magistrats -Kommissärs Dr . Heid,  in Vertretung der Beschwerde , und der
Gegenausführungen des Statthaltereirates Grafen Toggenburg,  in Ver¬
tretung des belangten Ministeriums , sowie des Dr . Bruno Mayer,  Hof - und
Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der mitbeteiligten Partei , zu Recht
erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsgründe.
Es handelt sich um den von den Eigentümern der Realität Einl .-Z . 88

des Grundbuches Pötzleinsdorf projektierten Neubau einer Villa , um dessen
Genehmigung am 1A. Oktober 1906 beim magistratischen Bezirksamte für den
XVIII. Gemeindebezirkeingeschrittenworden war. Die Grundfläche dieser
Parzelle soll durch eine von der Gemeinde Wien neu projektierte , bei der
Kheoenhüllerstraße beginnende Straße VII (Verlängerung der Julienstraße ) von
Westen nach SUdosten durchzogen und in zwei Teile getrennt werden . An der
von der Khevenhüllerstraße und der neu Projektierten Straße gebildeten Ecke,
und zwar an der Südseite der neuen Kommunikation , soll der Neubau geführt
werden , der sich dieser neuen Straße nach den vorgelegten Plänen mit Front
und Lage schon vollkommen anschmiegt , also so ausgeführt werden soll, wie er
ausgeführt werden müßte , wenn die neue Straße schon bestände . Der Magistrat
hat nun über das Baugesuch ausgesprochen , daß zum Zwecke der Durchführung
der neuen Straße , an der das aufzuführende Gebäude gelegen ist, vor der
Erteilung des Baukonsenses die Parzellierung durchzuführen wäre und dies
umsomehr , als diese Realität zu beiden Seiten der neuen Straße Baustellen,

beziehungsweise Baustellenfragmente erhalte und die Kat .-Parz . 19/1 , auf der
das Gebäude zum allergrößten Teile zu stehen komme, laut Grundbuchs¬
auszuges überhaupt kein Bau -, sondern Gartengrund sei ; jedenfalls wäre die

! Realität noch vorerst auf Grund des Z 3 der Bauordnung für Wien auf Bau¬
grund und Straßengrund abznteilen , weil im Sinne des tz 5 die ne » an-

l zulegende Straße vor der Verbauung mindestens in der halben Breite sofort
durchführbar sein soll ; die Abtretung des zur Erbauung des neuen Straßen¬
zuges erforderlichen Grundes bis zur halben Straßenbreite müßte unbedingt
noch vor Erteilung des Baukonsenses geschehen oder zumindest sichergestellt
Werden, da sonst die Durchführung "er neuen Straße unmöglich gemacht und

^ das zweifellose und unanfechtbare Recht der Gemeinde Wien , die Baulinien sicher¬
zustellen , vereitelt würde . Dem hiegegen seitens der Bauwerber eingebrachten
Rekurse hat die Baudeputation für Wien Folge gegeben , die Entscheidung
I . Instanz als im Z 3 der Bauordnung nicht begründet aufgehoben und an
den Rekurrenten die Baubewilligung nach Maßgabe der vorgelcgten Pläne
unter einer Reihe hier nicht in Betracht kommender Bedingungen , jedoch ohne
Verlangen einer vorherigen Grundabteilung und Grundabtretung erteilt . Dem
Rekurse der Gemeinde Wien hat in letzter Instanz das k. k. Ministerium des
Innern mit der angefochtenen Entscheidung mit der Begründung keine Folge
gegeben , daß nach den Bauprojekte die festgesetzte Baulinie und das Niveau
eingehalten werden , beim Abgänge der Voraussetzungen des Z 3, lit . a der
Bauordnung für Wien die weiteren bei Parzellierungen Platz greifenden
Leistungen die Bauwerber nicht treffen und die Bauvorschriften , soweit sie die

j Herstellung eines Vorgartens , einer Einfriedung und eines Trottoirs bezwecken,
nur bei wirklichem Bestände einer Straße , nicht aber dann in Anwendung

j kommen , wenn die Eröffnung einer solchen bloß Projektiert ist.

Dagegen ist die Beschwerde der Gemeinde Wien gerichtet , Uber die der
Verwaltungsgerichtshof folgendes erwog : Die Beschwerde verweist vor allem
darauf , daß schon unter dem 24 . August 1904 der damalige Besitzer der

I Realität Einl .-Z . 88 Pötzleinsdorf beim magistratischen Bezirksamts um die
Bekanntgabe der Baulinie und des Niveaus dieser Realität eingeschritten ist,
worauf ihm mit Bescheid vom 24 . Mai 1905 , Z . 32416/04 , der Spezial¬
baulinienplan unter Mitteilung nicht nur der Baulinie für die Khevenhüllerstraße,
sondern auch der mit Gemeinderats -Beschluß vom 30 . Dezember 1898 ge¬
nehmigten Baulinien für die neuen Straßen VI und VII ausgefolgt wurde.
Dieser Bescheid, sowie auch der schon erwähnte Gemeinderats -Beschluß vom
Jahre 1898 seien aber unangefochten in Rechtskraft erwachsen und schon
darum , so folgert die Beschwerde , seien die nunmehrigen Bauwerber an diese
Baulinie gebunden . Demgegenüber ist aber zu erwägen , daß weder die rechts¬
kräftige Feststellung der Bau - und Regulierungslinicn in der neu zu eröffnenden
Straße , noch auch die Mitteilung dieser Linien an die Partei der heute allein
strittigen Frage präjudizieren kann , ob der Fall einer Grundabteilung nach
A 3, lit . a der Bauordnung vorliegt oder nicht.

Zur meritorischen Frage nun , ob vorliegend durch das konkrete Bau¬
vorhaben der Fall einer Parzellierung im Sinne des Z 3, lit . s , gegeben war,
ist folgendes zu erwägen:

Wenn dieser Z 3, sub lit . a, das Wesen einer Parzellierung darin
erblickt, daß die Eröffnung neuer , über den Grund führender oder denselben
begrenzender oder die Verlängerung bestehender Straßen , Gassen oder Plätze
beantragt wird , so rechtfertigt diese Gesetzesbestimmung gewiß jene grundsätzliche
Anschauung , die ihren Niederschlag in der angefochtenen Entscheidung gefunden
hat , daß nämlich von einer Parzellierung im Sinne der Wiener Bauordnung
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wohl nur dann gesprochen werden kann, wenn eine Initiative des Grund¬
eigentümers zur Ausführung der öffentlichen Kommunikation vorliegt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat bei der Interpretation des Z 3, lit . s,
an der widerholt, so zum Beispiele in dem Erkenntnisse vom 26. Mai 1904,
Z. 5619, 2681, begründeten Rechtsanschauung festgehalten, daß, wenn die
Eröffnung neuer oder die Verlängerung schon bestehender Straßen ausschließlich
auf die Disposition der Kommune, das ist auf ihre Regulierungsprojektc zurück¬
zuführen ist, für den durch die Straßenprojekte getroffenen Besitzer von Bau¬
gründen zunächst keineswegs die Verpflichtung entsteht, aus Anlaß der Bau¬
führung eine dem Projekte der Gemeinde entsprechendeParzellierung durchzu-
fühien, daß vielmehr diese Verpflichtung den Grundbesitzer erst dann treffen
kann, wenn er die Eröffnung der Straße beantragt, also nach eigener Dis¬
position und im eigenen Interesse auch die Ausführung dee Kommunikation
herbeiführt.

Wird aber auch daran festgehalten, daß nach H 3, lit. a. der Um¬
stand, daß die Eröffnung neuer Straßen vom Bauwerber beantragt werde, das
wesentlichste Merkmal der Parzellierung ist, so ist auch anderseits anzuerkennen,
daß dieses Merkmal nicht nur in einem ausdrücklichen, den Antrag auf Er¬
öffnung der neuen « lraße enthaltenden schriftlichen Parzellierungsgesuche zu
erblicken sein wird, sondern daß ein Fall der Abteilung auf Bauplätze auch
dann vorliegt, wenn ein größerer, rechtlich bisher auf Bauparzellen nicht abge¬
teilter Grund der Verbauung in der Art zugeführt wird, daß er faktisch in eine
Mehrzahl von Baustellen zerfällt. Für die Qualifizierung des Besitzers eines
Grundstückes als Abteilungswerber ist also der Umstand, daß er ein förmliches
Abteilungsgesuch nicht ein̂ ebracht hat, nicht maßgebend, sobald seinerseits kon¬
kludente Handlungen vorliegen, die auf die Absicht, den Grund in eine Mehr¬
zahl von Bauplätzen abzuteilen, schließen lassen.

Im vorliegenden Falle hat der Gerichtshof solche konkludente Handlungen
als gegeben erachtet.

Wenn auch das Projekt der neuen Straße ursprünglich schon im Regu¬
lierungsplane der Kommune enthalten war, so. hat sich die mitbeteiligte Partei
dieses Projekt auf ihrem Grunde in ihrem Interesse zu eigen gemacht, indem
sie eine solche Verbauung des Grundes vornimmt, oder beginnt, bei der die
Möglichkeit eröffnet wird, die Grundfläche ihrer bisher ungeteilten Realität
unter Zugrundelegung und Ausnützung des projektierten Straßenzugessukzessive
mit einer Mehrzahl von Bauten zu besetzen, also tatsächlich in mehrere als
Baugründe in Betracht kommende Teilflächen zu zerlegen. Wenn also schon
deshalb gesagt werden kann, daß der Besitzer der in Frage stehenden Realität
die neue Straße — obschon sie von der Gemeinde schon früher in Aussicht ge¬
nommen war — nach eigener Disposition und im eigenen Interesse zur Aus¬
führung bringt, so wird die auf Gewinnung einer Mehrheit von Bauplätzen
gerichtete Absicht des Grundbesitzers im vorliegenden Falle hauptsächlich durch
die aus den Plänen ersichtliche Situierung des projektierten Neubaues doku¬
mentiert. Es soll einerseits ein auf der Grundfläche der projektierten Straße
stehendes Gebäude demoliert, und anderseits ein neues Eckgebäude am Zu¬
sammenstöße der Khevenhüllerstraße und der neu Projektierten Straße derart
ausgeführt werden, daß die Hauptfront an die letztere zu liegen kommt. Diese
Stellung des Neubaues schließt wohl die Annahme aus, daß dieser Neubau
das einzige auf der Area der Realität Grundb.-Einl.-Z. 88 i.n Aussicht ge¬
nommene Gebäude sein und bleiben soll; vielmehr weist die Betrachtung der
Situation zwingend darauf hin, daß der Eigentümer, abgesehen von den
jenseits der neuen Straße liegenden Grundfragmenten zumindest diesseits der
Straße wenigstens noch einen zweiten Bauplatz für ein an dieser Straße
liegendes Gebäude zu gewinnen bestrebt ist. Es liegt also tatsächlich der Beginn
der Eröffnung einer neuen, beziehungsweise die Verlängerungeiner bestehenden
Straße vor, auf einem Grundstücke, welches nach der aus dem Bauplane
ersichtlichen Absicht des Eigentümers mit einer Mehrzahl von Gebäuden besetzt
werden soll. Unternimmt aber eine Partei tatsächlich alles dasjenige, was das
Gesetz unter einer Grundabteilung versteht, so kann sie sich der daraus fließenden
Verpflichtungen nicht schon darum für ledig halten, weil sie die Einleitung
eines förmlichen Abteilungsverfahrens unterlassen hat. Der Berwaltungsgerichts-
hof war vielmehr der Rechtsanschauung, daß, wenn die Abteilung eines Grundes
auf Bauplätze bloß faktisch ohne Einholung der baubehördlichen Abteilungs¬
bewilligung unternommenwird, die Baubehörde berechtigt ist, das Baugesuch
im Sinne des Z 3 der Bauordnung auf die vorherige Einholung dieser Be¬
willigung zu verweisen.

Demnach war aber die angesochtene Entscheidung gemäß Z 7 des Gesetzes
vom 22. Oktober 1875, R.-G.-Bl. Nr. 36 ex 4876, aufzuheben.

2.
Die Znrückleguug einer Gewerbekonzession wirkt in
dem Augenblicke , wo sie der Gewerbebehörde erklärt

wurde.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom

10. Juni 1908, Nr . 4987 (M . B . A. XVlll , 32407/08 ) :
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Freiherrn v. Schwartzenau,  in Gegenwart der Räte des k. k.
VerwaltungsgerichtshofesDr. Ritter v. Popelka,  Freiherrn v. H o ck, Dr.
Schimm , Dr. Hiller,  dann des Schriftführers k. k. Ratssekretärsadjunkten
Ritter v. He » nig,  über die Beschwerde der Irene KvaPil  in Wien gegen

die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom 7. Juli 1907, Z. 14525,
betreffend eine Gewerbesache, nach der am 10. Juni 1908 durchgesührten
öffentlichen mündlichen Verhandlung, und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten, sowie der Ausführungendes Dr. Adolf Sattler,  Hof- und
Gerichtsadvokaten in Wien, in Vertretung der Beschwerde, und der Gcgen-
aussührungen des k. k. Ministerialsekretärs Freiherrn v. H e i n o l d, in Ver¬
tretung des belangten Ministeriums, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Mit der beim Wiener magistratischen Bczirksamte für den XVIII. Bezirk

am 26. März 1906 überreichten Eingabe hat Irene Kvapil  mit Hinweis
darauf, daß sie ihr Gastwirtsgeschäft in Wien, XVIII., Abt Karlgasse 19,
verkauft habe, erklärt, auf die ihr vom Magistrate am 2. Juli 1904, Z. 20790,
erteilte Konzession„für den Fall zu verzichten, als eine gleiche Konzession dem
Käufer, Herrn Rudolf Kornherr,  erteilt" würde; am selben Tage überreichte
Rudolf Kornherr  dem Bezirksamte eine Eingabe, in der er darauf hinwies,
daß er von Irene Kvapil  deren Geschäft käuflich erworben habe, und bat,
ihm eine gleiche Konzession zu erteilen, wie sie der Verkäuferin erteilt worden
war. Am 25. Oktober 1906 hat Irene Kvapil  unter Hinweis darauf, daß
eine Erteilung der Konzession an Kornherr  bisher nicht erfolgte, ihre
Gewerbszurücklegung widerrufen und dies zwar mit der Begründung, daß es
niemals ihre Absicht gewesen sei, ihre Konzession zugunsten des ihr nicht näher
bekannten Rudolf Kornherr  zurückzulegen; sie bat, diesen Widerruf zur
Kenntnis zu nehmen.

Der Magistrat erklärte in seinem Bescheide vom 31. Jänner 1907, diese
Eingabe nicht weiter in Behandlung nehmen zu können, da die Zurücklegung
bindend sei, sofern nicht die von K ornh err erbetene Konzession verweigert
oder das Konzessionsgesuchvon ihm zurückgezogen werde. Diese Entscheidung
wurde im Jnstanzenzuge, zuletzt mit der angefochtenen Entscheidung des
Handelsministeriums bestätigt.

Die Beschwerde macht vor allem geltend, daß die Zurücklegung der
Konzession kein unbedingter Verzicht der Behörde gegenüber sei, jedenfalls aber
eine Bedeutung erst dann erlangen könne, wenn sie, die Zurücklegung, von der
Behörde zur Kenntnis genommen wurde.

Der Verwaltungsgerichtshof hat vor allem erwogen, daß es sich zunächst
um die Frage handeln muß, ob die Behörde ein Ansuchen, wie es ihr vor¬
liegenden Falles von Irene Kvapil  und Rudolf K ornh err  überreicht
wurde, aufrecht erledigen darf oder nicht, und der Gerichtshof war der An¬
schauung, daß cs der Behörde gewiß zustehen muß, über eine solche Gewerbs-
zurücklcgung dem Willen der Parteien entsprechend das Amt zu handeln, wenn
auch die Parteien einen Rechtsanspruch auf Realisierung dieses ihres Willens
nicht haben, und daß dadurch allein, daß die Behörde eine bedingte Gewerbs¬
zurücklegung der erbetenen Erledigung zuführt, eine Rechtsverletzung der ein¬
schreitenden Parteien gewiß nicht gelegen sein kann.

Ist nun eine solche bedingte Gewerbszurücklegung einverständlich vom
bisherigen Konzessivnsinhaber und vom neuen Konzessionswerber überreicht
worden und hat die Behörde — wie gezeigt wurde— das Recht, dem gemein¬
samen Begehren der Parteien zu entsprechen, so kann sie nicht durch den
Widerruf der Partei gezwungen werden, von ihrer Absicht, dem ursprünglich
gestellten Begehren zu entsprechen, wieder abzugehen, weil sich die Partei durch
die Anheimsagung ihres Gewerbes — sei sie nun bedingt oder unbedingt
geschehen— jedes weiteren Rechtes an der Gewerbeausübung, und zwar im
Falle der bedingten Anheimsagung für den Fall begibt, als der von ihr
gesetzten Bedingung (Verleihung derselben Gewerbsbesugnisse an eine dritte
Person) entsprochen werden sollte.

Daß nun die bedingte Gewerbszurücklegung von der Behörde nicht zur
Kenntnis genommen wurde, ist gleichgültig, weil die Gewerbeordnung über¬
haupt keine Vorschrift enthält, die die Rechtswirksamkeit einer Gewerbszurück-
legunq davon abhängig machte, daß deren Kenntnisnahme der Partei gegenüber
manifestiert wird, die Rechtslage vielmehr die ist, daß die Zurücklegung der
Konzession in dem Augenblicke wirkt, wo sie der Gcwerbebehörde erklärt wurde,
so daß schon von diesem Augenblicke an ein Widerruf der Gewerbszurücklegung
unzulässig ist.

Wenn aber die Beschwerdeführerin, wie sie es schon im Administrativ-
verfahren getan hat, bestreitet, daß sie die Konzession tatsächlich unter der
Bedingung zurückgelegt habe, daß eine gleiche Konzession dem Rudolf
Kornherr  erteilt werde, so ist lediglich zu bemerken, daß diese Ausführung
angesichts des eingangs wiedergegebenen Wortlautes der beiden am 26. März
1906 überreichten Eingaben völlig unhaltbar ist.

Die Beschwerde war demnach abzuweisen.

S.
Auswanderung nach Canada.

I.

Rund-Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 14. Juli 1908,
Z . IX-2102 (M . Abt. XVI, 6837/08 ) :

Auf Grund von in letzter Zeit eingelangten sehr ungünstigen Nachrichten
sieht sich das Ministerium des Innern veranlaßt, neuerlich alle jene Personen,
welche als Arbeiter nach Tanada auswandern wollen, vor einer solchen Aus¬
wanderung nachdrücklichst zu warnen. Diese Warnung bezieht sich auf alle Aus-
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Wanderer , welche nach Canada zu dem Zwecke gehen wollen , um dort in
gewerblichen oder Bauunternehmungen , darunter auch bei Eisenbahnbauten,
Erwerb zu suchen, gleichgültig , ob dies der alleinige Zweck ihrer Auswanderung
ist oder ob sie aus diesem Wege nur das erforderliche Kapital erwerben wollen,
um sich später als Farmer in Canada niederlassen zu können . Es wird derzeit
in einzelnen Ländern , so besonders in der Bukowina , eine sehr lebhafte Propa¬
ganda für die Auswanderung nach Canada betrieben . Die Agenten stellen den
Auswanderungslustigen reichliche Arbeitsgelegenheiten und hohe Löhne in
Aussicht . Das Gegenteil ist jedoch der Fall . Die Arbeitsgelegenheiten in ge¬
werblichen und Bauunternehmungen sind in Canada derzeit spärlicher und
seltener als je , die Löhne sehr niedrig und herrscht dort infolgedessen unter den
österreichischen Arbeitern sehr große Not . Hunderte von Arbeitern sind be¬
schäftigungslos , kämpfen mit H >nger , entbehren des Obdaches und sind auf
Mildtätigkeit angewiesen.

Es kann daher nicht eindringlich genug betont werden , daß neue An¬
kömmlinge dem größten Elende entgegengehen . Außerdem ist cs vorgckommen,
daß von den Agenten für die Überfahrt bedeutend höhere Preise , als tatsächlich
bestehen , verlangt werden.

* »
*

II.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 13 . August
1908 , Z . IX -2502 (M . Abt . XVI , 7663/08 ) :

Die königlich großbritannische Botschaft in Wien hat seitens ihrer Re¬
gierung die Nachricht erhalten , daß Canada für diese Saison mit Eisenbahn¬
arbeitern reichlich versehen und für diese Kategorie von Auswanderern dort
keine Beschäftigung zu finden sei.

Einige Aussichten bieten sich daselbst gegenwärtig allenfalls nur für ge¬
schulte landwirtschaftliche Arbeiter , für Landwirte , welche die Mittel besitzen,
eine ünmostoaci (Heimstelle ) zu übernehmen oder anzukaufen und für weibliche
Dienstboten.

Auf Grund anderweitiger verläßlicher Nachrichten wird ferner bekannt¬
gegeben , daß die canadische Regierung die im Herbste 1907 erlassene ur¬
sprünglich bloß für die Wintersaison bestimmte Verordnung , wonach jeder Ein¬
wanderer nach der Landung den Besitz von mindestens 125 bis 250 L Nach¬
weisen müsse (vgl . die h. o. Information vom 12 . Februar 1908 , Z . 1507,
und vom 6 . Juni 1908 , Z . 19064 , betreffend die Ausschließung von Auswanderern
nach Canada ) bis ans weiteres aufrecht erhält.

Die strikte Einhaltung dieser Verordnung wurde seitens der genannten
Regierung allen kompetenten Behörden und Organen strenge zur Pflicht gemacht.
Infolgedessen sind in neuester Zeit viele Fälle vorgekommen , daß Einwanderer,
namentlich solche aus Galizien , welche den Besitz des genannten Betrages nicht
Nachweisen konnten , von der Landung ausgeschlossen und zur Rückkehr in die
Heimat mit demselben Dampfer gezwungen wurden.

Das fortwährend noch andauernde Zuströmen mittelloser Auswanderer
hat die in letzter Zeit ohnehin sehr traurige Lage unserer Auswanderer noch
verschlechtert.

4 .

Berechtigung der Kunststein - und Zeinentsteinwaren¬
fabriken zur Fassadenverkleidung mit Kunststeinmörtcl.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 4 . August 1908,
Z . Ia -2702 , M . Abt . XVII , 5064/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 91 ) :

Mit der Entscheidung vom 23 . Juli 1907 , Z . Ia -88/1 , hat die 1. k.
Statthalterei aus Anlaß von in einem speziellen Falle aufgetauchten Zweifeln
nach ordnungsmäßig durchgeführtem Verfahren gemäß H 36 , Absatz 2 G .-O.
ausgesprochen , daß die Firma I . M . L Sch . m Wien , X ., auf Grund des
vom magistratischen Bezirksamts für den X . Bezirk in Wien ausgestellten Ge¬
werbescheines vom 8. Juni 1896 , Z . 31 , zur selbständigen Ausführung von
Fassadenverputz mit Kunststeinmörtel nicht berechtigt ist.

Das Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 3. Juli 1908 , Z . 3171 ?,
dem gegen diese Entscheidung eingebrachten Rekurse der genannten Firma unter
Behebung der angefochtenen Entscheidung Folge gegeben und spricht aus , daß
die genannte Firma zur selbständigen Durchführung der Fassadenverkleidung
mit Kunststcimnörtcl an der Herz Jcsu -Kirche in Wien schon kraft ihres aufrecht
bestehenden Privilegiums vom 8 . Juli 1898 , Reg . Bd . 48 , Seite 3664 , lautend
auf „Kunststein und Verfahren zur Herstellung desselben " , im Grunde des H 22
des kaiserl . Patentes vom 15 . August 1852 , R .- G .-Bl . Nr . 184 , berechtigt war.

Diese Berechtigung steht der Firma aber auch o ne Rücksicht auf den
Besitz des erwähnten Privilegiums auf Grund des eingangs genannten , aus
„Kunststein - und Zementsteinwarensabrik " lautenden Gewerbescheines zu.

Im vorliegenden Falle hat es sich lediglich um die Verkleidung einer
Fassade mit Kunststein gehandelt , welche im Wege der Auftragung eines mörtel¬
artigen Breies aus das Mauerwerk zu erfolgen hatte.

Diese Manipulation hat zwar äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem
üblichen Mörtelverputz , stellt aber nach ihrer technischen Natur , ihrer Hand¬

habung und ihren Resultaten ein von diesem wesentlich verschiedenes Wand¬
bekleidungsverfahren dar , dessen Anwendung den Bau - und Maurermeistern
fremd ist und wegen der bestehenden Patentrechte von ihnen auch nicht aus¬
geübt werden kann.

Da die rekurrierende Firma nach ihrem Gewerbescheine zur Herstellung
von Kunststein berechtigt ist, da weiters im vorliegenden Falle der Aktenlage
nach Arbeiten , welche konstruktive Kenntnisse zur Voraussetzung haben , seitens
der Firma nicht zur Ausführung gelangt sind, erscheint die Firma zur Aus¬
führung der in Rede stehenden Arbeiten umso gewisser berechtigt , als im Z 41
G .-O . jedem Gewerbetreibenden die Verrichtung bestellter Arbeiten an jedem
beliebigen Orte ausdrücklich gestattet wird , und sonach für die Annahme der
Beschränkung einer fabriksmäßigen Erzeugnngstätigkeit auf die Arbeiten in der
Werkstücke selbst, die legale Basis nicht gegeben ist.

Ebensowenig kann aus der Notwendigkeit der Verwendung von Gerüsten
zur Durchführung solcher Arbeiten darauf geschlossen werden , daß dieselben in
den ausschließlichen Berechtigungsumfang der Baugewerbetreibenden fallen , weil
die Firma I . M . L Sch . zweifellos berechtigt ist, die erforderlichen Gerüste
durch die zu deren Herstellung Befugten errichten zu lassen.

5 .

Verwendung , Behebung und Depositierung staatlicher
Notstandsmittel.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 6. August
1908 , Z . X -r-2531 , M . Abt . XXII , 2618/ ( 8 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 88 ) :

Zufolge Erlasses des Ministeriums des Innern vom 15. Juli 1908,
Z . 9150 , wurde anläßlich der Überprüfungen der Nachweisungen über die Ver¬
wendung von zur Durchführung von Hilfsaktionen bewilligten staatlichen Not¬
standsmitteln konstatiert , daß diese Mittel wiederholt zur Deckung von Kom¬
missionskosten , Diäten , Telegrammgebühren , Geldporti u . dgl . verwendet wurden.

Ein derartige Verwendung der Notstandsgelder erscheint unstatthaft , da
dieselbe dem Widmungszwecke der staatlichen Notstandsmittel widerspricht . Zur
Bestreitung derartiger Kosten , soweit dieselben nicht auf Grund besonderer Vor¬
schriften von den einzelnen interessierten Verwaltungszweigen zu tragen sind,
ist vielmehr gemäß des Normal -Erlasses des Ministeriums des Innern vom
11 . Juni 1904 , Z . 18723 (Statthalterei -Normal -Erlaß vom 16 . August 1906,
Pr .-Z . 1489/1 , Normaliensammlung 1 ^ , Band Nr . 5758 ), das Amtspauschale
der politischen Behörden berufen.

Ferner wurde seitens oes Obersten Rechnungshofes in mehreren Fällen
die vorzeitige Behebung und Depositierung staatlicher Notstandsmittel bean¬
ständet.

Dieser prinzipiell unzulässige Vorgang widerspricht den wiederholt er-
flossenen Weisungen des Ministeriums des Innern , wonach Notstandsmittel
nur nach Maßgabe des wirklichen Bedarfes und nur in jenem Ausmaße zu
beheben sind , in welchem dieselben jeweilig benötigt werden.

Auch dürfen nach den bestehenden Verrechnungsgrundsätzen nur die faktisch
zur Beausgabung gelangten Beträge , d. h. also nur die zur Verteilung ge¬
brachten Unterstützungsbekäge als Staatsausgabe des betreffenden Jahres im
Rechnungsabschlüsse zum Ausdrucke gelangen . Die nicht behufs Verteilung,
sondern zur bloßen einstweiligen Fruktifizierung behobenen Gelder stellen sich,
weil im Staatsvermögen verbleibend , nicht als eine reelle Ausgabe dar , und
entspräche daher die infolge der Behebung und depositenmäßigen Behandlung
dennoch cintretende definitive Ausgabsverrechnung nicht den Tatsachen.

Es ist mit allem Nachdrucke dafür Sorge zu tragen , daß sowohl bezüglich
der Verwendung der Nolstandsmitlel , als auch hinsichtlich der vorzeitigen Be¬
hebung und Depositierung derselben Anstände der bezeichneten Art in Hinkunft
vermieden werden.

«.
Erlangung der Einjährig -Freiwilligenbegünftignng
durch die Studienzeugnisse höherer (Ketverdeschulen

in Pilsen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 18 . August

1908 , Z . l1-2101 , M . Abt . XVI , 7766/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 87 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung Dep . XIV hat mit Erlaß
vom 5. Juni 1908 , Deport . XIV Nr . 221/07 , das Verzeichnis der den Ober-
gymnaficn und Oberrealschulen in Bezug aus den Einjährigen -Frciwilligendienst
gleichgestellten Lehranstalten des Inlandes (Beilage II a zu Z 64 der Wehr¬
vorschriften I . Teil ) dahin erläutert , daß unter der dort verzeichneten „ höheren
Gewerbeschulen an der k. k. Staatsgewerbeschule in Pilsen " sowohl die
höhere Gewerbeschule an derk . k. deutschen , wie jene an
der k. k. böhmischen Staatsgewerbeschule in Pilsen zu
verstehen sind.

1*
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7 .
Gestellung des Mr . Silas C Me . Farland zum

LL» i»ei r»I Ir», Kv der Gereiuigteu Staaten
von Nordamerika.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 7. September 1908,
Z . IX -2694 (M . Abt . XXII , 2876/08 ) :

Laut der dem k. u . k. Ministerium des Äußern zugekommenen Zuschrift
der amerikanischen Botschaft in Wien vom l . August 1908 , Z . 196 , F . O .,
wurde Mr . Silas E . Mc . Farland zum amerikanischen Konsular -Jnspektor
(e !u„ !ml üorerkl »<i für den Bereich der beiden Staaten der Monarchie
an Stelle des bisher mit der gleichen Funktion betrauten Mr . Horace Les
Washington bestellt . Hinsichtlich der Befugnis des Mr . Silas C . Mc . Far¬
land gelten zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 5 . Sep¬
tember 1908 , Z . 80 l8 M . I . die in der hierortigen Erledigung vom 26 . März,
Z . IX -1241 , bekanntgegebenen Bestimmungen . Der 0 »n »ul (lene,ul au
Mr .^ Silas C . Mc . Farland wird eintretenden Falles berufen sein , eventuell
an Stelle des Generalkonsuls in Wien zu fungieren und wird er gegen bloße
Anzeige der Amtsübernahme seinerseits zur eventuellen Ausübung der kon¬
sularischen Funktionen zuzulassen sein.

8 .

Gestellung von staatlichen Kellerei -Inspektoren.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Slatthalterei vom 10 . September

1908 , Z . X a-2896/63 (M . Abt . IX , 3289,08 ) :
Auf Grund des 8 13 des Gesetzes vom 12 . April 1907 , R .-G .-Bl.

Nr . 210 , betreffend den Verkehr mit Wein , Weiumost und Weinmaische hat das
k. k. Ackerbauministerium mit den Erlässen vom 21 . Juli 1908 , Z . 30592/849
beziehungsweise vom 23 . August l908 , Z . 34886/994 den Franz Oppenauer,
Geschäftsleiter des niederösterreichischen Landesmustcrkellers , wohnhaft in Wien,
XIX ., Pyrkergasse 31 , den Ingenieur -Chemiker Josef Trümmer,  Assistenten
für Wtinchemie und Kellerwirtschaft an der höheren Lehranstalt für Wein - und
Obstbau in Klosterneuburg , wohnhaft in Klosterneuburg , Weiglgasse 12, provi¬
sorisch zu staatlichen Kellerei -Inspektoren für Niedcröstcrreich ernannt , beziehungs¬
weise den Ludwig Stefl,  Demonstrator für Weinbau und Kellerwirtschaft an
der genannten Anstalt , wohnhaft in Klosterneuburg , Agnesstraße 36 , provi¬
sorisch mit den Agenden eines staatlichen Kellerei -Inspektors für Niederösterreich
betraut.

Alle drei Kellerei -Inspektoren haben ihren Amtssitz in Wien ; bis zurBei-
stcllung eines Amtslokales sind jedoch Zuschriften an dieselben in die vor¬
angegebenen Wohnungen zu richten . Weiters hat das k. k. Ackerbauministerium
das Land Nicderösterreich hinsichtlich der Wirksamkeit der staatlichen Kellerei-
Inspektoren in drei Tätigkeitsgebiete zerlegt.

Das Tätigkeitsgebiet I umfaßt die Polizeirayons von Wien:
1. Innere Stadt , X . Favoriten,

II . Leopoldstadt , XI . Simmering,
III . Landstraße , XX . Brigittenau,
IX . Alsergrund , XXI . Floridsdorf;

die Gebiete der k. k. Bezirkshauptmannschaften:

Floridsdorf -Umgebung , Gänserndorf , Mistelbach , Korneuburg , Ober-
Hollabrunn.

Das Tätigkeitsgebiet II umfaßt die Polizeirayons von Wien:
IV . Wieden , XIII . Hietzing,
V. Margareten , XIV . Rudolfsheim,

VI . Mariahilf , XV . Fllnfhaus,
VII . Neubau , XVI . Ottakring,

VIII . Joscfstadt , XVII . Hernals;
XII . Meidling,

das Gebiet der Stadt Wiener -Neustadt und der k. k. Bezirkshauptmannschaftcn:
Hietzinq -Umgebung , Bruck a. d. Leitha , Mödling , Baden , Neunkirchen,

Lilienfeld , Wiener -Neustadt.

Das Tätigkeitsgebiet IH umfaßt die PolizeirayonZ von Wien:
XVIII . Währing , XIX . Döbling;

das Gebiet der Stadt Waidhofen a. d. Abbs und der k. k. Bezirkshauptmaun-
schaften:

Tulln , Krems , Horn , Waidhofen a. d. Thaya , Gmünd , Zwettl , Pöqqstall,
Melk , Amstetten , Scheibbs , St . Pölten.

Es wurden das Tätigkeitsgebiet I dem k. k. Kellerei -Inspektor Franz
Oppenauer,  das Tätigkeitsgebiet II dem k. k. Kellerei -Inspektor Joses
Trümmer  und das Tätigkeitsgebiet III dem k. k. Kellerei -Inspektor Ludwig
Stefl  zugewiesen.

Das k. k. Ackerbauministerium hat mit dem Erlasse vom 17 . Juli 1908,
Z . 28002/761 die angeschlossene Dienstesinstruktion für die staatlichen Kellerei-
Inspektoren erlassen.

Weiters wird mit Beziehung auf den Erlaß des k. k. Ackerbauministeriums
oom 22 . November 1907 , Z . 45031/1738 (Statthalterei -Erlaß vom II . De¬
zember 1907 , Z . Xa -3580/25 ) zufolge Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums

vom 30 . August 1908 , Z . 35711/1011 neuerdings in Erinnerung gebracht , daß
die gemäß den Bestimmungen des § 5 des Wcingesetzes vom 12 . April 1907,
R .-G .-Bl . Nr . 21 <>, einlaufenden Ansuchen um die Erlaubnis zur Zuckerung
von Weinmost und Weinmaische sofort nach dem Einlangen in Behandlung zu
nehmen sind und die Erledigung den Gesuchstellern binnen kürzester Frist zu¬
zustellen ist.

Auch haben die politischen Behörden erster Instanz die staatlichen Kellerei-
Inspektoren von den erteilten Bewilligungen zur Zuckerung von Weinmost und
Weinmaische umgehend zu verständigen.

In den meisten Weinbaugebieten ist eine Frühlese zu erwarten und
werden die Interessenten daher baldigst von der Zuckerungserlaubnis Gebrauch
machen müssen.

Die staatlichen Kellerei -Inspektoren haben gelegentlich des am 29 . Sep¬
tember beendeten Jnstruktionskurses die Weisung erhalten , sofort mit dem
Jnspektionsdienste zu beginnen und sind von dem k. k. Ackerbauministerium
speziell beauftragt worden , mit allem Nachdrucke darauf zu sehen, daß die Vor¬
schriften , betreffend die Zuckerung von Weinmost und Weinmaische seitens dcc
Produzenten und Händler eingehalten werden.

Zufolge Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums vom 2. September 1908,
Z . 36021/1021 ist, sofern eine Begutachtung der cinlausenden Ansuchen um
Bewilligung zur Zuckerung von Weinmost und Weinmaische überhaupt nötig
erscheint, das Gutachten des zuständigen staatlichen Kellerei -Inspektors ein¬
zuholen.

Verzeichnisse Uber die derzeit bestehenden Weinhändler , sowie Gast - und
Schankgewerbetreibenden sind dem zuständigen k. k. Kellerei -Inspektor zu¬
zusenden.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich, den Wiener Magistrat und die Stadträte in Wiener -Neustadt und
Waidhofen a. d. Dbbs behufs Kenntnisnahme und geeigneter Bekanntmachung.

S.
Ein - und Verkauf gebrauchter Nähmaschinen.
Bescheid des magistratischen Bezirksamtes für den VII . Bezirk

vom 13. September 1908 , M . B . A. VII , 32500/08:
Laut Erlasses der k. k n .-ö. Statthalterei vom 4 . September 1908,

Z . I b-3403/4 hat das Handelsministerium mit Erlaß vom 18 . August 1908,
Z . 11534 , die Statthalterei Entscheidung vom 10 . Jänner 1908 , Z . I u-5440,
sowie das derselben zugrunde liegende h. ä . Straferkenntnis vom 9. Dezember
1907 , Z . 40488 , mit welchem der Gemischtwarenhändler O . A.
in Wien wegen unbefugten Betriebes des Trödlergewerbes , begangen durch
Ein - und Verkauf von gebrauchten Nähmaschinen zu einer Geldstrafe von
30 X, eventuell drei Tagen Arrest verurteilt wurde , von Amts wegen außer
Kraft gesetzt, weil nach dem derzeitigen Staude der Gesetzgebung keine gewerbe¬
rechtliche Vorschrift besteht, dcrzufolge ein Handelsgewerbetreibender sich nur
auf den Absatz neuer Gegenstände seines Faches zu beschränken hätte , somit in
dem Handel mit gebrauchten Nähmaschinen seitens des zum Betriebe des
Gemischtwarenhandels befugten O . A. der Tatbestand einer Übertretung der
Gewerbeordnung nicht gegeben ist.

1«.
Auslassung des türkischen Honorarkonsulates in

Wien.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 16 . September
1908 , Z IX -2701 (M . Abt . XXII , 3008/08 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 5. Sep¬
tember >908 , Z . 8372 M . I ., anher eröffnet , daß laut einer Mitteilung der
kaiserlich ottomanischen Botschaft in Wien die bisher von Lyonel Bondy
bekleideten Stellen eines türkischen Honorarkonsuls in Wien und eines Handels-
Attaches bei dieser Botschaft zufolge einer Verfügung der kaiserlich ottomanischen
Regierung aufgelassen wurden.

11 .
Maßnahmen bei Notzverdacht.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 21 . Sep¬
tember 1908 , Z . Xll -3478/3 , M . Abt . IX , 3374 ex 1908
(Normalienblatt des Magistrates Nr . 90) :

In einem Verwaltungsgebiete wurde ein aus einem anderen Vcr-
waltungsgebiete stammendes Pferd wegen Rotzverdachtes getötet und auf
Grund des Obduktionsbefundes ist der Rotzverdacht auch aufrecht erhalten
worden.

Zum Zwecke der Sicherstellung der Diagnose find krankhaft veränderte
Organteile des betreffenden Tieres behufs weiterer Untersuchung an die
Station für diagnostische Tierimpfungen der tierärztlichen Hochschule in Wien
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eingesendet worden. Bei der dort vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung
konnten Rotzbakterien nicht gesunden werden und über das Ergebnis der
Untersuchung erfolgte die Verständigung beider an der Sache interessierten
Behörden.

Während nun von jener Behörde, welche die Tötung des verdächtigen
Pferdes veranlaßt batte — ungeachtet des negativen Befundes auf Rotz¬
bakterien— mit Rücksicht auf das Obduktionsresultat die nach ß 29 des Tier¬
seuchengesetzes vom Jahre 1880 angeordneten Maßnahmen auch hinsichtlich
mehrerer mit dem getöteten Pferde in Berührung gekommener Pferde weiterhin
bis zum Abläufe der vorgeschriebenenFrist aufrecht erhalten worden sind, hat
die Behörde des Herkunftsortes lediglich auf Grund des vorerwähnten negativen
Ergebnisses der mikroskopischen Untersuchung die sofortige Freigabe de: in
ihrem Amtsbereiche aus diesem Anlasse kontumazierten Pferde verfügt.

Eine derartige ungleiche Handhabung der Bestimmungen des Tierseuchen-
gesctzes ist im Hinblicke aus die Schwierigkeiten, die sich mitunter dem Nach¬
weise der Rotzbakterien entgegenstelleu, vom Standpunkte der erfolgreichen
Bekämpfung der Rotzkrankheit als nicht unbedenklich zu bezeichnen.

Behufs künftiger Vermeidung eines solchen Vorkommnisses diene zur
Kenntnis, daß die aus Anlaß von Rotzverdacht getroffenen Verfügungen vor
Ablauf der im Ticrseuchengcsetze vorgeschriebenenFristen nur dann aufzuheben
sind, wenn jene Behörde erster Instanz, in deren Amtsgebiete der Berdachtsfall
zur Feststellung gelangt ist, den Verdacht als behoben erklärt hat.

IS.
Errichtung eines Bezirksgerichtes in Gmünd.
Erlaß des k. k. n.-ö. Statthalterei -Präsidiums vom 29. Sep¬

tember 1908, Pr .-Z . 3370/5 , M . D. 3281/08:
Laut Verordnung des k. k. Justizministeriums vom 25. September 1908,

betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes Gmünd,
Politischer Bezirk Gmünd, Nicderösterrcich, hat das mit der Verordnung des
genanntenk. k. Ministeriums vom 22. Februar 1907, R.-G.-Bl. Nr. 40, er¬
richtete Bezirksgericht in Gmünd seine Amtswirksamkeit mit 1. Oktober 1908
zu beginnen.*)

1».
Verkehr mit Wein , Weinmost und Weinmnische.

Rund-Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 24. Sep¬
tember 1908, Z . Xu-3005 (M . Abt. IX, 3571,08 ) :

Mit Beziehung auf den Erlaß vom 10. September 1908, Z. X a-2896/63,
(Siehe oben s»b 8) ergehen in Angelegenheit der Durchführung des Gesetzes
vom 3. April 1907, R.-G.-Bl. Nr. 210, betreffend den Verkehr mit Wein,
Weinmost und Weinmaische nachstehende Mitteilungen und Aufträge:

Das Ackerbauministeriumhat mit Erlaß vom 27. Juli 1908, Z. 30565/847
und mit Beziehung aus die Bestimmungen des Punktes 14 der Dienstes¬
instruktion für die staatlichen Kellerei-Inspektoren verfügt, daß alle bei der Durch¬
führung der Revisionen gemäß Punkt 14 bis 16 der Dienstesinstruktionen ent¬
nommenen Proben von Wein oder vermutlich zur Weinerzeugung beziehungs¬
weise-Fälschung dienender Substanzen(viäe Absatz2, Punkt 14 der Dienstes¬
instruktion), und zwar sowohl jene Proben, welche für die chemische Untersuchung
bestimmt sind, als auch jene Proben, die nach Punkt 16 (erster Absatz) der
Dicnstesinstruktien für eine eventuelle spätere Jdentitätsbestimmung oder Nach¬
kontrolle in amtlicher Verwahrung zu halten sind, an die k. k. landwirtschaftlich¬
chemische Versuchsstation in Wien (II . Bezirk, Trunnerstraße3) nebst dem
bezüglichen, bei der Probeentnahmeaufgenommenen Befunds-Protokolle unter
Anführung der Vcrdachtsgründe, welche zur Probeentnahme führten, zur weiteren
Veranlassung einzusenden sind.

Die landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation in Wien wurde von dieser
Verfügung verständigt und verhalten, soferne das Ergebnis der durchgeführten
chemischen Untersuchung in Zusammenhang mit dem Inhalte des Bcfunds-
Protokolles des Kellerei-Inspektors das Substrat für die Einleitung des Straf¬
verfahrens durch die Gerichts- beziehungsweise politischen Behörden abzugebcn
in der Lage ist, den Analysenbefund im Geleite der Vorerhebungsakten der
jeweils zuständigen Gerichts-, beziehungsweise politischen Behörde zur weiteren
Amtshandlung zu übermitteln und die Rescrveproben für eine eventuelle spätere
Jdentitätsbestimmungoder Nachkontrolle in amtlicher Verwahrung zu halten.

Die landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation in Wien wurde weiters
angewiesen, sowohl von den erfolgten Anzeigen bei den Gerichts-: beziehungs¬
weise politischen Behörden als auch in jenen Fällen, in denen das rnalyscn-
crgebnis im Zusammenhänge mit dem bei der Probeentnahme aufgcnommencn
Befunds-Protokolle keinen Anlaß zur weiteren Verfolgung eines Falles bietet,
unter Beischluß einer Abschrift des Analysenbefundes den Kellerei-Inspektor,
welcher die Probe zur Untersuchung einsendete, vom Sachverhalte im direkten
Wege zu verständigen.

Weiters hat das Ackerbauministerinm mit dem Erlasse vom 10. Sep¬
tember 1908, Z. 37010/1010, eröffnet, daß es, um den Bestimmungen des be¬
zogenen Gesetzes Geltung zu verschaffen, nötig erscheint, daß die provisorisch
bestellten staatlichen Kellerei-Inspektoren den in der Dienstesinstruktion vom

Vergleiche den Erlaß des k. k. n.-ö. Statthalterei -Präsidiums vom ll . März 1907,
Pr .-Z. 790/S, Normalienblatt des Magistrates Nr . 17, Mag . Vdg.-Bl . ex 1907, Seile ti.

17. Juli 1908, Z. 28002/761, vorgeschriebenenVerpflichtungen in der gewissen
Haftesten Weise Nachkommen, dieselben jedoch auch seitens der politischen Be¬
hörden I. Instanz in Erfüllung ihres Dienstes die entsprechendeUnterstützung
finden.

Auch wird es sich als zweckmäßig erweisen, die Interessenten, namentlich
in den weinbautreibenden Gegenden, bei jeder Passenden Gelegenheit über die
wichtigsten Bestimmungen des neuerr Weingesetzes direkt oder indirekt zu be¬
lehren und auf die Folgen der Nichtbeachtung derselben aufmerksam zu machen,
um nach Tunlichkeit zu verhindern, daß aus Unkenntnis Verfehlungen statt¬
finden, die nach den Strafbestimmungen des Gesetzes geahndet werden müssen.

Es läßt sich nämlich bereits jetzt, nachdem der Kontrollsdienst durch die
Kellerei-Inspektoren kaum begonnen, konstatieren, daß die Weinproduzenten auf
dem offenen Lande und ebenso die Gast- und Schankwirte— weniger die
Wcinhändlcr— wenn dieselben überhaupt von dem Bestehen eines neuen
Weingesctzesetwas wissen, doch zumeist in keiner Weise darüber informiert sind,
welche Bestimmungen für den Verkehr mit Wein, Weinmost und Weinmaische
nunmehr gelten, und welche Verpflichtungen ihrerseits daraus resultieren.

Die Kellerei-Inspektoren werden gleichzeitig angewiesen, bei Ausübung
ihres Dienstes, wo nötig, auch belehrend und aufklärend tätig zu sein, sich
möglichst rasch mit den Weinverkehrsverhältnissen ihres Tätigkeitsgebietes ver¬
traut zu machen und aus letzterem Grunde mit den politischen Behörden
I. Instanz (Punkt 6 der Dienstesinstruktion) in direkte Fühlung zu treten und
die nötigen Erkundigungen einzuholen.

Die Kellerei-Inspektoren find entsprechend dem Erlasse des Ackerbau¬
ministeriums vom 14. Juli 1908, Z. 27762/756, verhalten, eine Liste der in
ihrem Tätigkeitsgebiete befindlichen Gast- und Schankgewerbe zum Dienst¬
gebräuche anzufertigen.

Zu diesem Behufs wurden bereits mit den Erlässen vom 30. Juli 1908,
Z. I a-2606, und vom 10. September 1908, Z. X-r-2896/63 die unterstehenden
politischen BehördenI. Instanz angewiesen, den Kellerei-Inspektoren für den
Dienstgebrauch die nach Z 145 der Gewerbeordnung zu führenden Gewerbe¬
register Uber die bestehenden Gast- und Schankgewerbe zur Verfügung zu
stellen, beziehungsweise Verzeichnisse über die derzeit bestehenden Weinhändler
und Gastwirte zuständigen Kellerei-Inspektor zuzusenden.

Behufs Ermöglichung einer Evidenzhaltung der von dem Kellerei-Inspektor
zu führenden Liste ist diesem künftighin von jeder Konzessionserteilung für den
Betrieb des Gast- und Schankgewerbes, von jeder Ausfertigung eines Ge¬
werbescheineszum Betriebe des Weinhandels und von jeder Zurücklegung be¬
ziehungsweise Verlegung des Standortes eines derartigen Gewerbes Mitteilung
zu machen.

Dem Ackcrbauministeriuin erscheint es von Wichtigkeit, daß in den Wein¬
baugebieten die Gemeindevorstehungen seitens der k. k. Bezirkshauptmannschaften
über die wichtigsten Bestimmungen des neuen Weingesetzes, die Durchführungs¬
verordnung vom 27. November 1907, R -G.-Bl. Nr. 256, zum Weingesetze
und die Verfügungen des Erlasses vom 22. November 1907, Z. 43031, belehrt
und insbesondere auf die Bestimmungen, betreffend die Zuckerung von Wein,
Weinmost und Weinmaische, sowie die Anmeldung der Tresterwein-Erzeugung
(M 5 und 9 des Wciagesetzes, Artikel II und III der Verordnung zum Wein¬
gesetze und die Verfügungen des Erlasses vom 22. November 1907, Z. 45031
mt W 5 und 9 des Weingesetzes) aufmerksam gemacht werden.

Diese Belehrung ist in zweckmäßiger Weise eventuell bei den Amtstagen
vorzunehmen, gelegentlich welcher auch die Gemeindevorsteher aufzuforderu sind,
den Kellerei-Inspektor bei der Vornahme von Revisionen(Punkt 6, Absatz2 der
Dienstesinstruktion) wirksam zu unterstützen.

Als Substrat für die den einzelnen Gemeindevorstehern gelegentlich der
Amtstage seitens der in Betracht kommendenk. k. Bczirkshauptmannschaften
zu gebenden Aufklärungen könnte die beiliegende Mitteilung dienen.

Nach den Bestimmungen des Z 4 des Wcingesetzcs haben alle jene Inter¬
essenten, welche zum Zwecke des Verkaufes SUß-(Dessert-) und Schauniwciue,
sowie aromatisierte und gewürzte Weine Herstellen und sonach von den be¬
sonderen im Z 4 des Weingesetzes angeführten Begünstigungen Gebrauch machen
wolle», der zuständigen politischen BehördeI. Instanz hievon die Anzeige zu
erstatten, und die für die Herstellung, Aufbewahrung und Feilhaltung dieser
Produkte bestimmten Räume zu bezeichnen.

Nach Ansicht des Ackerbauministeriums sind zur gegenständlichenAnzeige
und Bezeichnung der Räume auch jene Betriebe zu verhalten, welche eine Kon¬
zession zur SUßweingewinnung rc. besitzen und ist in der Anzeige anzugeben,
welche Art der den Z 4 des Weingesetzes umfassenden Getränke herzustellcn
beabsichtigt ist.

Da die Anmeldung der Erzeugung dieser Getränke möglicherweisedazu
benützt werden könnte, die Anforderungen des H 5 des Weingcsetzes, nach
welchem die Zuckerung von Wein, Weinmost und Weinmaische nur nach erfolgter
behördlicher Bewill gung gestattet ist, zu umgehen, so werden die politischen
Behörden erster Instanz verhalten, bevor dieselben über die eingelausenen An¬
zeigen der Erzeugung von Süß -(Dessert-) und Schaumweinen, sowie aromati¬
sierter und gewürzter Weine entscheiden, das heißt bevor dieselben die bezüg¬
lichen Angaben als den Bestimmungen des Gesetzes entsprechend anerkennen,
das fachtechnische Gutachten des zuständigen Kellerei-Inspektors einzuholcn und
den Kellerei-Inspektor eventuell zu einer Besichtigung des fraglichen Betriebes
vor der Genehmigung der Anzeige aufzufordern.

Der Dienstcslorrespondenz der Kellerei-Inspektoren steht im Sinne des
Artikels II , Absatz1 des Gesetzes vom 2. Oktober 1865, R.-G.-Bl. Nr. 108,
die Portofreiheit zu, dagegen sind bis auf weiteres für die Versendung von
Rcvisionsprobcn die Postgebühren zu begleichen.

Für diese Ausgaben, sowie für die mit der Entnahme und Versendung
der Revisionsproben sonst im Zusammenhänge stehenden Ausgaben(für den all-
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fälligen Ankauf von Flaschen zum Abfällen der Groben , für die Emballage der
Proben rc. rc.) wurde den Kellerei -Inspektoren ein Verlag eröffnet.

Die Kellerei -Inspektoren werden gleichzeitig angewiesen , in jenen Fällen,
in welchen bei den Revisionen nach den Bestimmungen der Punkte 14 bis 17
der Dienstesinstruklion die Entnahme von Proben nötig erscheint , dem bezüg¬
lichen , an die zuständige Gerichts - beziehungsweise Politische Behörde gerichteten
Anzeigeberichte die Rechnung über die durch die Probeentnahme und den
Versandt der Proben erwachsenen Ausgaben anzuschließen , da im Falle , als
auf Grund der Anzeige eine Schuldigsprechung erfolgt , der Verurteilte , un¬
beschadet der sonstigen Bestrafung , auch diese Kosten zu tragen hat.

Weiters hat das Ackerbauiuinisterium mit dem Erlasse vom 2. September
1908 , Z . 36215/1515 , eröffnet , daß durch 8 15 des bezogenen Gesetzes das
Gesetz vom 21 . Juni 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 120 , und damit auch die Ver¬
ordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen , des Handels und des
Ackerbaues vom 16 . September 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 120 , außer Wirksamkeit
gesetzt worden ist, und daß damit auch die im 8 10 der zitierten Verordnung un¬
geordnete Berichterstattung über die zur Erzeugung von Kunst - und Halb¬
weinen , sowie über die diesbezüglich eingeleiteten Strafamtshandlungen entfällt.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirlshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , den Wiener Magistrat und an die Stadträte in Wiener -Neustadt und
Waidhofen an der Ibbs.

» *
»

Mitteilung
an die k. k. Bezirkshauptmannschaften in den weinbautreibenden
Gegenden der einzelnen politischen Verwaltungsgebiete (all Erlaß
des Ackerbauministerinins vom 10 . September 1908 , Z . 37010 ) :

Die auf Grund des 8 13 des Gesetzes vom 12 . April 1907 , R .-G .-Bl.
Nr . 210 , betreffend den Verkehr mit Wein , Wcinmost und Weinmaische bestellten
staatlichen Kellerei -Inspektoren haben die Aufgabe , zum Zwecke der Durch¬
führung und Überwachung der in diesem Gesetze enthaltenen Vorschriften in den
Kellereien und sonstigen Betriebs - und Lagerungslokalitäten aller jener Personen,
welche sich mit der Jnverkchrsetzung von Wein , Wcinmost und Weinmaische
befassen (Produzenten , Händler , Wirte , Schenker rc.) zeitweise , auch ohne be¬
sondere Veranlassung , amtliche Nachschauzu halten , sich zu überzeugen , ob seitens
der Interessenten die Bestimmungen des Gesetzes befolgt werden und im Falle,
als dieselben gelegentlich der Revisionen Verfehlungen gegen die Vorschriften
des Gesetzes zu konstatieren in der Lage sind , hievon je nach dein Strafdelikte
die Anzeige bei der zuständigen Gerichts - oder politischen Behörde zu erstatten.

Die Kellerei -Inspektoren sind ermächtig », jene Räumlichkeiten , welche zur
Erzeugung , Lagerung , dem Verkaufe oder Ausschank von zum Verkehre bestimmten
Wein , Weinmost oder Weinmaische dienen , nicht nur zur Tageszeit , sondern
auch , wenn mit Grund anzunehmen ist, daß zur Nachtzeit gearbeitet wird,
während dieser Zeit zu betreten und Revisionen oder sonstige Konstatierungen,
welche zum Zwecke der Handhabung des Gesetzes dienlich erscheinen , vorzu-
nehmen.

Wer den Kellerei -Inspektoren den Eintritt in die besagten Räumlichkeiten
verweigert , macht sich einer Übertretung nach 8 9 des Lebensmittelgesetzes vom
16 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 89 sx 1897 , schuldig und wird derselbe, inso-
ferne die Handlungsweise nicht den Tatbestand einer nach dem allgemeinen
Strafgesetze schwerer zu ahndenden strafbaren Handlung begründet , mit Arrest
von 1 bis zu 14 Tagen oder an Geld von 10 L bis 200 L bestraft.

Solche schwerer zu ahndende Handlungen sind namentlich die Zusammen¬
rottung mehrerer Personen , um den in Ausübung seines Amtes befindlichen
Kellerei -Inspektor gewaltsamen Widerstand zu leisten (Z 68 St .-G .), die gewalt¬
same Handanlegung oder gefährliche Drohung gegen den in Ausübung des
Amtes befindlichen Kellerei -Inspektor (8 81 St .- G .), die Aufforderung mehrerer
Personen zur Mithilfe oder Widersetzung gegen den amtierenden Kellerei-
Inspektor (Z 279 St .-G .) , dessen wörtliche oder tätliche Beleidigung (8 312
St .-G .) und jede unbefugte Einmengung in dessen Amtshandlung (Z 314 St .-G .) .

Üm nun die Interessenten davor zu bewahren , daß dieselben aus Un¬
kenntnis oder leichtfertiger Auffassung der eben besprochenen gesetzlichen Bestim¬
mungen sich eines Deliktes schuldig machen , e. scheint es nötig , daß die Gemeinde¬
vorstehungen die Ortsinsassen in richtiger Weise aufklären und den Kellerei-
Inspektor bei der Durchführung der Revisionen wirksam unterstützen , wie dies
auch im Punkte 6, Absatz 2 der Dienstesinstruktion für die staatlichen Kellerei-
Inspektoren vom 17 . Juli 1908 , Z . 28002 , angeführt erscheint ; denn nach dem
bestehenden Weingesetze sind nicht nur jene strafbar , welche Wein , Weinmost
oder Weinmaische verfälschen oder weinhaltige oder weinähnliche Getränke als
Wein in den Verkehr bringen , sondern auch jene , welche die sonstigen Bestim¬
mungen des Weingesetz s nicht beachten , die zur Sicherung des soliden Wein-
vcrkehres Gesetzeskraft erlangt haben.

Nach Z 10 des Weingesetzes ist vorgeschrieben , daß jeder Inhaber von
Keller - oder sonstigen Räumlichkeiten , in denen Wein zum Zwecke des Verkaufes
erzeugt , behandelt , feilgebotcn oder verkauft wird , in diesen Räumen an einer
in die Augen fallenden Stelle den Abdruck der 88 2 bis einschließlich 14 des
Gesetzes ersichtlich zu machen hat.

Diese Bestimmung wurde hauptsächlich darum in das neue Weingesetz
ausgenommen , damit sowohl der Inhaber des Betriebes , als auch die im Be¬
triebe tätigen Angestellten , Arbeiter , darüber in Klarheit sind , ob die von den¬
selben durchgeführten Kellermanipulationeu den Bestimmungen des Gesetzes

entsprechen und die Angestellten oder Arbeiter nicht etwa aus Unkenntnis zu
Hantierungen angehalten werden , welche nach dem Gesetze verboten sind.

Zur Anbringung des Abdruckes der gesetzlichen Bestimmungen ist jeder¬
mann verpflichtet , der Wein , Weinmost oder Wainmaische in den Verkehr bringt,
also auch der kleine Besitzer , der nur ein geringes Quantum von Wein in
seinem Keller für den Verkauf auf Lager hält und wäre cs nur im Interesse
der Produzenten , Wirte und Händler gelegen , wenn dieselben hierüber auch
von den Gemeindevorstehern belehrt würden.

Nach Z 11 des Weingesetzes wird die Nichtbeachtung dieser Vorschrift von
den politischen Behörden I . Instanz mit einer Geldstrafe bis zu 200 L oder
mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft.

Von besonderer Wichtigkeit ist es , daß die Interessenten über die Be¬
stimmungen des 8 5 des Weingesetzes , welche in Artikel II der Verordnung
vom 27 . November 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 256 , und in den Bestimmungen des
Erlasses des Ackerbauministerinins vom 22 . November 1907 , Z . 45031 , im
näheren erläutert werden , in richtiger Weise Ausklärung erhalten.

Der 8 5 des Weingesetzes und die denselben erläuternden Bestimmungen
geben an , unter welchen Bedingungen es erlaubt ist, dem für den Verkehr
bestimmten Wein , Weinmost oder Weinmaische Zucker zuzusetzen, abgesehen von
jenen Fällen , wo es sich um die Erzeugung von Süß -(Deffert -) und Schaum¬
weinen , sowie von aromatisierten oder gewürzten Weinen handelt , zu welch
letzteren unter anderem auch die sogenannten Wermutweine gehören.

Jeder , der für den Verkehr bestimmten Wein , Weinmost oder Weinmaische
Zucker zuzusetzen beabsichtigt , muß hiefür die Erlaubnis von der zuständigen
Politischen Behörde I . Instanz besitzen und darf zur Zuckerung nur Zucker in
fester Form , und zwar nur technisch reiner Rohr - oder Rübenzucker (Konsum¬
zucker) verwendet werden . Es ist alfo nicht erlaubt , in Wasser aufgelösten Zucker,
auch wenn die Lösung hochgradig wäre , zu verwenden und daher die Benützung
der Jnvcrtzuckerlöfungcn oder von Zuckershrup irgendwelcher Art unstatthaft,
ebenso die Verwendung von Stärkezucker.

Gestattet ist nur nach erhaltener Erlaubnis jenen festen Rohr - oder
Rübenzucker zu verwenden , welcher steuertechnisch unter die Benennung „Konsum¬
zucker" fällt.

Konsumzuckerarten sind:
1. Melis , bestehend aus einer dichten Masse verwachsener kleiner Kristalle

(Hutzucker , Brotzucker , Pils , Würfelzucker ) ;
2. Farin , das ist gemahlener Zucker;
3 . Kristallzucker , aus einzelnen kleinen Kristallen bestehend (Sandzucker ) und
4 . Kandis , aus großen Kristallen bestehend.
Die Ansuchen um die Erlaubnis zur Zuckerung sind nicht stempelpflichtig

und zu gemessener Zeit an die zuständige politische Behörde I . Instanz zu
richten , welche von Fall zu Fall mit tunlichster Beschleunigung die Ent¬
scheidung trifft.

Die Ansuchen müssen weiters entsprechend begründet werden , d. h. cs ist
die Ursache anzugeben , welche die Vornahme der Zuckerung nötig erscheinen
läßt . Nach den Bestimmungen des Artikel II der Verordnung vom 27 . November
1907 , R .-G .-Bl . Nr . 256 , wird zunächst unterschieden , ob es sich um die
Zuckerung von Wein oder um die Zuckerung von Weinmost oder Weinmaische
handelt.

In den Ansuchen um die Bewilligung zur Zuckerung von Wein ist stets
die Menge des der Zuckerung zu unterziehenden Weines , sowie des zu ver¬
wendenden Zuckers und die Zeit anzugcben , innerhalb welcher die Zuckerung
vorgenommen werden soll.

In den Ansuchen um die Bewilligung zur Zuckerung von Weinmost oder
Weinmaische zum Zwecke der Verbesserung des Leseproduktes sind zunächst außer
der Begründung der Notwendigkeit der Zuckerung nur die Weinbaugebiete
anzugeben , aus welchen die zu zuckernden Weinmoste oder Weinmaischen
stammen . Die Zuckerungserlaubnis für Weinmost oder Weinmaische wird nur
für die Zeit vom Beginne der Weinlese bis zum 30 . November des betreffenden
Jahres erteilt , für die übrige Zeit kann die Erlaubnis nur zur Zuckerung von
Wein unter den bereits erwähnten Bedingungen erteilt werden.

Wer von der Erlaubnis zur Zuckerung von Weinmost oder Weinmaische
Gebrauch gemacht hat , ist verpflichtet , hievon bis längstens 15 . Dezember eines
jeden Jahres der zuständigen politischen Behörde I . Instanz unter Angabe der
Menge des tatsächlich gezuckerten Meinmostes oder der Weinmaische und des
verwendeten Zuckers die Anzeige zu erstatten . Wird diese Anzeige bis zum
15 . Dezember des Jahres nicht erstattet , so wird seitens der Kellerei -Inspektoren
gelegentlich der Revisionen angenommen , daß von der erteilten Zuckerungs¬
erlaubnis kein Gebrauch gemacht wurde und demgemäß der Tatbestand beurteilt.

Wenn infolge von Hagelfchlag , Überschwemmung oder anderer Elementar¬
ereignisse die Lese wider Erwarten vorzeitig eingeleitet werden mußte und
deshalb das Ansuchen um Bewilligung zur Zuckerung von Weinmost oder
Weinmaische erst unmittelbar vor oder gar erst nach Beginn der Lese ein¬
gebracht werden kann , so ist in dem sofort bei der politischen Behörde I . Instanz
einzureichenden Gesuche der Sachverhalt entsprechend zu begründen und letzterer
von der Gemeinde oder Ortsvorstehung zu bestätigen , damit im Jalle , als die
Zuckerung vor dem Einlangen der Erlaubniserteilung durchgeführt werden
muß , die Zuckerung von der zuständigen politischen Behörde I . Instanz — wenn
alle Momente zutreffen — gewissermaßen als eine Art Notzuckerung angesehen
werden kann.

Auch in diesen Fällen ist nachträglich bis längstens den 15 . Dezember des
Jahres bei der politischen Behörde I . Instanz , welche die Erlaubnis zur Zuckerung
erteilte , die Anzeige über die Menge des tatsächlich gezuckerten Weinmostes oder
der Weinmaische und die Menge des verwendeten Zuckers zu erstatten.

Bemerkt sei weiters , daß in den Ansuchen um die Bewilligung zur
Zuckerung sinngemäß auch die Kellerei anzuführen ist, in welcher man die
Zuckerung durchzuführen beabsichtigt , auch können die politischen Behörden
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I . Instanz die Zuckerungserlaubnis nur erteilen , wenn dieselbe in deren
Sprengel vorgenommen werden soll.

Die politischen Behörden I . Instanz haben sowohl die erteilten Zuckerungs¬
bewilligungen , als auch die Anzeigen über die Durchführung der Zuckerung dem
zuständigen Kellerei -Inspektor mitzuteilen , damit derselbe in der Lage ist, sich
gelegentlich der Revisionen von der Richtigkeit der Angaben zu überzeugen.

Die Nichtbefolgung der Vorschriften des 8 5 des Weingesetzes wird von
den Politischen Behörden I . Instanz an Geld bis zu 1000 X und gleichzeitig
mit Arrest bis zu einem Monate bestraft , was besonders hervorgehoben
werden muß.

Der gleichen Strafe verfällt derjenige , welcher Wein , Weinmost oder Wein¬
maische in voller Kenntnis des Umstandes , daß sie ohne behördliche Erlaubnis
mit Zucker versetzt wurden , feilhält oder verkauft.

Die Verwendung des festen, technisch reinen Rohr - oder Rübenzuckers in
der Kellerwirtschaft ist daher nach den Bestimmungen des Weingesetzes nicht als
eine Verfälschung des Weines zu bewachten und der Zuckerzusatz zur Ver¬
besserung der Qualität minderwertiger oder fehlerhafter Weine , Weinmostc oder
Weinmaischen vielmehr gestattet ; doch muß , wie aus dem soeben Gesagten
hervorgeht , in allen jenen Fällen , in welchen es sich nicht um die Erzeugung
von Süß -(Dessert -) und Schaumweinen , sowie aromatisierter oder gewürzter
Weine handelt , für welche nach Z 4 des Weingesetzes besondere Bestimmungen
gelten , die Erlaubnis hiefür bei der zuständigen politischen Bezirksbehörde ein¬
geholt werden.

Gezuckerte Weine oder Weimnoste dürfen nach Z 7 des Weingesetzes nicht
als „ Naturwein " oder „Originalwein " , „ Naturmost " oder „ Originalmost " oder
unter einer ähnlichen Bezeichnung , welche die Annahme hervorzurufen geeignet
ist, daß ein Zuckerzusatz nicht gemacht wurde , in den Verkehr gebracht werden.
Derartige Übertretungen werden als falsche Bezeichnung im Sinne der 88 11
und 12 des Lebensmittelgesetzes angesehen und vom Strafgerichte je nach dem
Grade des Deliktes bestraft.

Weinhaltige Getränke (Halbweine ) die im Z 8 des Weingesetzes in lit . o)
bis <i) definiert erscheinen und ebenso weinähnliche Getränke (ausgenommen
Obst -, Beeren - und Malzwein und Met , Z 2 des Weingesetzes ) vielfach Kunst-
weine genannt , dürfen für den Verkehr nicht erzeugt werden und ist die Her¬
stellung dieser Getränke nur für den Hausgebrauch gestattet.

Besondere Bestimmungen gelten für die unter die Gattung der Trester¬
weine subsummierenden weinähnlichen Getränke , welche in Z 9 des Weingesetzes
und in Artikel III der Durchführungs -Verordnung vom 27 . November 1907,
R .-G .-Bl . Nr . 256 genau umschrieben erscheinen.

Unter Tresterwein ist nach iw. ») des 8 8 des Weingesetzes ein Getränk
zu verstehen , welches durch Vergären oder Auslaugen von vergorenen oder
nicht vergorenen Weintrestern unter Verwendung von Wasser mit oder ohne
anderweitigem Zusatze hergestellt wurde.

Die Erzeugung dieser Art Getränke für den eigenen Hausbedarf
(Familie , Gesinde , Angestellte ) ist nach H 9 des Weingesetzes an die Anzeige-
Pflicht bei der zuständigen Gemeinde oder Ortsvorstehung unter Angabe der
erzeugten Menge gebunden . Die Gefäße oder Behälter , in welchen Tresterwein
erzeugt wird oder lagert , müssen weiters an der Vorderseite mit einem
deutlich wahrnehmbaren und unverlöschbaren liegenden Kreuze ( X ) ge¬
kennzeichnet sein und überdies an der gleichen Stelle eine deutlich wahrnehm¬
bare Aufschrift tragen , welche dem in dem betreffendem Gebiete für Tresterwein
üblichen Namen entspricht.

Die Anzeigen über die Erzeugung und die hergestellte Menge von
Tresterwein müssen alljährlich bei der zuständigen Gemeinde - oder Orts¬
vorstehung bis 31 . Jänner eines jeden Jahres erstattet werden und haben die
Gemeinde oder Ortsvorstchungen Uber die an sie einlaufenden Anzeigen Ver¬
zeichnisse anzulegen und diese bis zum 15. Februar eines jeden Jahres der
Politischen Behörde erster Instanz vorzulcgen , welch letztere eine Abschrift dem
zuständigen Kellerei -Inspektor zu übermitteln hat.

Diese Bestimmungen sollen dazu dienen , die Kontrolle über die be¬
stimmungsgemäße Verwendung des erzeugten Tresterweines (zum eigenen
Hausgebräuche ) zu erleichtern und etwaige Mißbräuche hintanzuhalten

Zur Anzeigepflicht über die Erzeugung von Tresterwein ist jedermann
verpflichtet , welcher derartige Getränke herstellt , einerlei , ob er sich sonst mit der
Jnverkehrbringung von Wein , Weinmost oder Weinmaische befaßt.

Die Nichtbefolgung dieser Vorschrift wird nach Z 11 des Weingesetzes von
der politischen Behörde erster Instanz an Geld bis zu 200 L oder mit Arrest
bis zu 14 Tagen bestraft.

Den Gemeinde - oder Ortsvorstehungen obliegt es, in erster Linie die
Ortsinsassen aus diese den Tresterwein betreffenden gesetzlichen Bestimmungen
aufmerksam zu machen und zur Einhaltung derselben anzuregen.

Von den übrigen Bestimmungen des Weingesetzes , deren Übertretung
ausnahmslos von den Gerichtsbehörden geahndet wird , muß zunächst auf die
Bestimmungen des 8 6 verwiesen werden , in dem angeführt erscheint , welche
Verfahrungsarten , Vermischungen und Zusätze insbesondere verboten erscheinen.

Die rationelle Kellerbehandlung gesunder und erkrankter Weine und
Weinmoste ist erlaubt und in 8 3 des Weingesetzcs sowie im Erlasse des
Ackerbauministeriums vom 22 . November 1907 , Z . 45031 — aä 3 des Wein¬
gesetzes — ausführlich umschrieben.

Die besonderen Bestimmungen , welche für die Erzeugung von Süß-
(Dessert -) und Schaumweinen sowie aromatisierten oder gewürzten Weinen
gelten , enthält der 8 4 des Weingesetzes und die entsprechende Erläuterung
der bereits erwähnte Erlaß des Ackerbauministeriums vom 22 . November 1907.

Schließlich sei erwähnt , daß es sich zweckmäßig erweisen dürfte , zu den
Amtstagen , an welchen die Gemeindevorsteher über die wichtigsten Be¬
stimmungen des Weingesetzes belehrt werden sollen , den zuständigen Kellerei-
Inspektor zum Zwecke der Erteilung fachtechnischer Auskünfte heranzuziehen.

»4.

Warnung vor der Auswanderung nach Pensylvanien.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 5. Oktober

1908 , Z . IX 1841 (M . Abt . XVI , 9050 08 ) :
Auf Grund von in letzter Zeit eingelangten sehr ungünstigen Nachrichten

sieht sich das Ministerium des Innern veranlaßt , neuerlich alle jene Personen,
welche uach den Vereinigten Staaten von Amerika und insbesondere nach dem
Staate Pensylvanien auswandern wollen , vor einer solchen Auswanderung
nachdrücklichst zu warnen.

Die Finanz - und Geschäftskrise , von welcher die Vereinigten Staaten von
Amerika heimgesucht wurden , hat die Einschränkung der Tätigkeit in der In¬
dustrie und nachträglich auch in dem Bergbaue Pensylvaniens nach sich gezogen.
Die natürliche Folge davon war die Entlassung von Tausenden Arbeitern aus
Österreich , welche eine neue Beschäftigung nicht finden konnten . Mittlerweile
hat fick, die Lage in Pensylvanien nicht gebessert und die Zahl der Arbeitslosen
sich noch weiter vergrößern.

Unter diesen Umständen muß vor der Auswanderung nach Pensylvanien
auf das eindringlichste gewarnt werden.

LS.

Warnung vor der Auswanderung nach Rustschnk
(Bulgarien ) .

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. Oktober
1908 , Z . lX2340 (M . Abt . XVI , 8993/08:

Laut einer dem Ministerium des Innern zugekommenen Mitteilung sollen
zahlreiche in der Brauerei Sw . Petka in Rustschuk (Bulgarien ) beschäftigte
österreichische Arbeiter ein sehr schlechtes Los erfahren haben und schließlich ge¬
zwungen gewesen sein, mit erheblichen Verlusten Bulgarien zu verlassen.

Es empfiehlt sich dringend , daß Leute, welche bei der genannten Brauerei
Arbeit nehmen wollen , sich, bevor sie nach Bulgarien reisen , bei dem k. u . k.
Konsulate in Rustschuk erkundigen.

Infolge Erlasses des genannten k. k. Ministeriums vom 24 . September
1908 , Z . 28800 , ergeht die Aufforderung , mit allen tunlichen Mitteln nach¬
drücklich dafür Sorge zu tragen , daß die Kenntnis dieser Warnung in den
interessierten Bevölkernngskreisen jo viel als möglich verbreitet werde . Insbe¬
sondere ist zu veranlassen , daß die Information in der von der Landbevölkerung
gelesenen periodischen Presse abgedruckt werde.

L« .

Die Erzeugung von IVrabsteinen ein freies
Eewerbe.

Das magistratische Bezirksamt für den V . Bezirk hat zur Z . 13278 über
die Anmeldung des freien Gewerbes der Erzeugung von Marmorwaren und
Grabsteinen durch N . N . die Ausstellung eines Gewerbescheines für das „freie"
Gewerbe und Erzeugung von Marmorwaren und Grabsteinen mit der Be¬
gründung verweigert , weil die Erzeugung von Grabsteinen , je nach der Art
der Ausführung derselben mit oder ohne figuralen Schmuck entweder zum
Steinmetzgewerbe , für dessen Ausübung eine Konzession erforderlich sei oder
zum Bildhauergewerbe , das zu seinem Antritte den Nachweis der Befähigung
voraussetze , gehöre.

Über den Rekurs des N . N . hat nun die k. k. n .-ö. Statthalterei mit
Erlaß vom 5. Oktober 1908 , Z . I -. -3096 (M . B .-A. V, Z . 45337 ), diese
Entscheidung behoben , weil das Steinmetzgewerbe nur als Baugewerbe kon
zessioniert ist, die Grabsteinerzeugung als solche aber konstruktive Bauarbeiten
nicht zum Gegenstände hat und auch dieses Gewerbe an und für sich Bild¬
hauerarbeiten nicht zur Voraussetzung hat , daher weder ein konzessioniertes,
noch handwerksmäßige Gewerbe bildet.

L7.

Warnung vor der Auswanderung nach England.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 9. Oktober

1908 , Z . IX -2281 (M . Abt . XVI , 9229/08 ) :
In der letzten Zeit hat die Anzahl der Österreicher , welche nach England

auswandern , sehr zugenommen . Angesichts dieser Tatsache sieht sich das Mini¬
sterium des Innern veranlaßt , darauf hinzuweisen , daß die in England be¬
stehende geschäftliche Depression zu massenhaften Entlassungen von Arbeitern
geführt hat . Tausende von Handelsangestellten sind derzeit arbeitslos , aber auch
bei den sonstigen Arbeitern besteht viellach Arbeitslosigkeit , welche von Tag zu
Tag an Ausdehnung zunimmt.

Stellung und Arbeit suchende Personen werden daher dringend gewarnt
nach England auszuwandern.
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II. NormlttivlieflimmulUM.
ZUaMiat:

18 .

Journaldienst in der Militärtax Abteilung.
Erlaß des Ober-Magistratsrates E. Posselt  vom 23. Sep¬

tember 1908, M . D . 3097/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 89) :

In Ergänzung des Erlasses der Magistrats -Direktion vom 31 . August
1906 , M . D . 2796/06 (Nr . 61 der Normalienblätter des Magistrates aus dem
Jahre 1906 ), finde ich anzuordnen , daß auch in der Militärtax -Abteilung
(IX ., Hahngasse 6) an allen Sonn - und Feiertagen ein Journaldicnst von
einem Konskriptionsamtsbeamten in der Zeit von 9 bis 12 Uhr vormittags zu
halten ist.

Diese Verfügung hat mit 1. Oktober 1908 in Wirksamkeit zu treten.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landcs-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

IS « 8 publizierten Gesetze und Verordnungen.
L. Reichs»,rsehblntt.

Nr . INK . Verordnung des Finanzministeriums
vom 15 . September 1908 , betreffend die Abänderung der Haus¬
zinssteuer - Einzahlungstermine in dem Steuereinhebungsbezirke Kolin in
Böhmen.

Nr . 1N7 Verordnung des Ministeriums des
Innern Vom 19 . September 1908 , betreffend die Amtswirk-
samkeit der Bezirkshauptmänner in Leitmeritz und in Karolincntal.

Nr . IN8 . Verordnung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
Vom 11 . August 1908 zur Durchführung einiger gcbührenrechtlicher
Bestimmungen des § 87 des Gesetzes vom 16 . Dezember 1906 , R .- G .-Bl.
Nr . 1 er 1907 , betreffend die Pensionsversickerung der in privaten und einiger
in öffentlichen Diensten Angestellten.

Nr . INS . Kundmachung des Ministeriums für
öffentliche Arbeiten vom 25 . August 1908 , betreffend die
Zulassung eines neuen Elcktrizitätszählcr - Systems zur eichamtuchen Be-
glaubigung.

Nr . 20 « . Verordnung des Finanzministeriums
vom 9 . September 1908 , womit die Anwendbarkeit der Kund¬
machung des Finanzministeriums vom 18 . Dezember 1907 . R .-G .-Bl . Nr . 276 , be¬
treffend die zu Militärheiratskautionen gewidmeten Effekten der allgemeinen
Staatsschuld und der Staatsschuld der im Reichsratc vertretenen Königreiche
und Länder , auf die in solchen Effekten bestehenden Heiratskautionen der An¬
gehörigen der k. u . k. Kriegsmarine ausgesprochen wird.

Nr . 2 « L Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . September 1908 , betreffend die Verlegung des Nebcn-
zollamtes II . Klasse Hueb (zu Neuhaus ),

Nr . 2 « 2 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 23 . September 1908 , betreffend die Ausgabe neuer Korre¬
spondenzkarten , Kartenbriefe , Streifbänder , Rohrpostwertzeichen , Telegramm¬

aufgabescheine , Aufgabeblankette für gestundete Telegramme , Telephonsprech¬
karten , Postsparkarten und Steuereinzahlungsscheine und Verwendung von
Druckstvcken mit dem Markenbilde der neuen Postganzsachen zum direkten Post¬
wertzeichenaufdruck.

Nr . 2v «r. Verordnung des Justizministeriums
vom 25 . September 1908 , betreffend den Beginn der Amtswirk¬
samkeit des Bezirksgerichtes in Gmünd , Politischer Bezirk Gmünd , Nieder¬
österreich.

Nr . 204 Gesetz vom 25 . September 1908 , betreffend
die Eröffnung eines Nachtragskredites zum Staatsvoranschlag für das Jahr
1908 behufs Verbesserung der materiellen Lage einzelner Kategorien von Staats¬
bediensteten.

Nr . 2VS . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht vom 14 . September 1908 , betreffend die
Rigorosenordnung für die Erlangung des Doktorates der Tierheilkunde an den
tierärztlichen Hochschulen.

Nr . SU« . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht vom 14 . September 1908 , betreffend die
Einführung von Unterrichsgeldern an den tierärztlichen Hochschulen.

Nr . 2 « V. Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht und des Finanzministers vom 26 . August
1908 , mit welcher in Abänderung der Ministerial -Verordnung vom 4 . Mai
1907 , R .- G .-Bl . Nr . 118 , die Aktivitätszulagen des spstemisierten Lehrpersonales
an den römisch -katholischen und griechisch-katholischen theologischen Diözesan-
Lehranstalten und den theologischen Zentral -Lehranstalten zu Görz und Zara
neu festgestellt werden.

Nr . 2 « 8 . Kundmachung des Ministeriums für
öffentliche Arbeiten vom 14 . September 1908 womit
Vorschriften , betreffend die eichamtliche Prüfung und Beglaubigung von eisernen
Biertransportgefäßen (Pasteurisiergefäßcn ) veröffentlicht werde » .

Nr . SOS . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 September 1908 , betreffend die Errichtung eines Steuer¬
amtes in Gmünd in Niederösterreich.

ö . Landesgeschlilntt.
Nr . IS « . Gesetz vom 29 . August 1908 , wirksam

für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung
versumpfter Grundstücke in den Gemeinden Feldsberg , Bischofswarth und
Garschönthal.

Nr . ISI. Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21 . Sep¬
tember  1908 , Z . X a-2437/19 , betreffend die Verlautbarung des von
der Wassergenossenschaft in Feldsberg mit dem niederöstcrreichischen Landes-
Ausschuffe und der k. k. Staatsverwaltung , betreffend die Entwässerung ver¬
sumpfter Grundstücke in der Gemeinde Feldsberg , abgeschlossenen Überein¬
kommens.

Nr . ISS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14 . Sep¬
tember 1908 , Z . Vl 2622/1 , betreffend die de» Straßcubezirkcn Dobers-
berg , Eggcnburg , Feldsberg , Gloggnitz , Groß -Enzersdorf,Hainfeld , Laa , Marchegg,
Matzen , Mistelbach , Oberhollabrunn , Persenbeug , Poysdorf , Raabs , Ravelsbat ' ,
Retz, Stockerau , Wollersdorf und Zistersdorf erteilte Bewilligung zur Ein¬
hebung von höheren als 25prozentigen Straßenumlageu für das Jahr 1908.

Nr . ISA . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 29 . Sep¬
tember 1908, Pr .-Z . 3370/5 , betreffend den Beginn der Amtswirksam¬
keit des Bezirksgerichtes in Gmünd in Niederösterreich.
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i.

Regulativ für das Notstands Hilfswesen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö . Statthaltern vom 20 . November

1907 , Z . X a -3198,2 (M . Abt . IV , 4492/07 ) :
Das Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 21 . Oktober 1907,

Z . 27861 , im Einvernehmen mit dem Finanzministerium das im Anschluß
mitfolgende „ Regulativ für das Notstands -Hilfswesen " ausgearbeitet.

Soweit sich die Bestimmungen dieses Regulativs auf die zu schaffenden
Landes -Notstandsfonds , sowie auf die Bildung von Landes -Notstands -Komitees
beziehungsweise Bezirks - und Lokal-Notstands -Komitees beziehen , verfolgen die¬
selben dermalen lediglich den Zweck, den Rahmen der anzustrebenden Organisation
zu kennzeichnen und das Substrat für die in dieser Richtung mit den autonomen
Landesverwaltungen einzuleitcnden Verhandlungen zu bilden.

Die übrigen Bestimmungen des Regulativs enthalten grundsätzliche
Weisungen für die Besorgung des staatlichen Notstands -Hilfswescns und sind
sofort und genauestens in Anwendung zu bringen.

-l- *

Regulativ für das Notstands -Hilsswescn.
Bereitstellung staatlicher Notstands mittel.

Für die Gewährung staatlicher Notstandsunterstützungen anläßlich ein-
gclretener Elcmentarschäden wird alljährlich ein angemessener Betrag in den
Staatsvoranschlag eingestellt.

Bildung von Landes - Notstandsfonds.

Im Falle einer angemessenen budgetären Vorsorge seitens der einzelnen
Landcsvcrwaltungen ist für die betreffenden Länder die Bildung von Landes-
Notstandsfonds anzustreben , in welche neben den jährlichen Beiträgen des
Staates und der Länder tunlichst auch alle seitens sonstiger für Nolstandszwecke
in dem betreffenden Lande gewidmeten Beiträge zu fließen haben.

Die Bestimmung der Höhe der jährlichen Beiträge des Staates und der
Länder bleibt innerhalb der präliminarmäßig vorgesehenen Geldmittel der Ver¬
einbarung zwischen der Staatsverwaltung und den einzelnen Landesverwaltungen
Vorbehalten.

Verwaltung der Landes - Notstandsfonds.

(Landes -Notstands -Komitees .)

Die Verwaltung der zu bildenden Laydes -Notstandsfonds und die be-
stimmungsgemäße Verwendung der Mittel hat durch Landes -Notstands -Komitees
zu erfolgen , welche unter dem Vorsitze des betreffenden Landeschefs oder dessen
Stellvertreters ans Vertretern der autonomen Landesverwaltungeil , dann der
politischen Landesstelle , der staatlichen Finanzverwaltung , sowie der offiziellen
landwirffchaftlichen Korporationen , beziehungsweise der etwa bestehendennationalen
Sektionen der letzteren bestehen.

Die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung der einzelnen Landes-
Notstands -Komitees , sowie die Festsetzung einer Geschäftsordnung für dieselben
bleiben der einvernehmlichen Schlußfafsung der Staatsverwaltung und der auto¬
nomen Landesverwaltungen überlassen.

(Bezirks - und Lokal-Komitees .)

Als unterstützende Organe der Landes -Notstands -Komitees bei Besorgung
des Notstands -Hilfswesens können fallweise Bezirks - und Lokal-Notstands -Komitees
gebildet werden , deren Zusammensetzung und Geschäftsführung in dem Regulativ
für die Landes -Komitees zu regeln ist.

Wirkungskreis der staatlichen Behörden.

Bis zu dem Zeitpunkte der Schaffung von Landes -Notstandsfonds und
der Bildung von Landes -Notstands -Komitees obliegt die Einleitung und ge¬
samte Durchführung der Notstandsaktioncn den staatlichen Behörden , und zwar
den politischen Bezirks - und Landesbchörden unter Aufsicht und Leitung des
Ministeriums des Innern , welches im Einvernehmen mit den, Finanzmini¬
sterium beziehungsweise mit dem k. k. Ackerbauministcrium vorgeht.

Bei entsprechender finanzieller Beteiligung der Länder an den Notstands¬
aktionen ist den autonomen Landesverwaltungen ein angemessener Einfluß auf
die Durchführung der betreffenden Aklion einzuräumen.

Notstandsbegriff.

Die Voraussetzungen für die Gewährung beziehungsweise die Inanspruch¬
nahme von Unterstützungen aus Notstandsmitteln sind dann vorhanden , wenn
ein ganzes Land oder einzelne Teile desselben von einem Elementarereignisse
in einem solchen Maße betroffen wurden , daß hiedurch eine Mehrheit wirt¬
schaftlicher Existenzen bedroht erscheint , und wenn zugleich die zur Vermeidung
des wirtschaftlichen Unterganges der Bedrohten unumgängliche Hilfe die
Leistungsfähigkeit der zunächst zur Abhilfe berufenen Faktoren übersteigt.

Hienach sind insbesondere Fälle , in welchen es sich um eine Verbesserung
der vermöge der natürlichen und allmählichen Entwicklung der Verhältnisse un¬
günstigen Existenzbedingungen der Bevölkerung in einem bestimmten Gebiete
oder um eine Hilfeleistung für in eine Notlage geratene einzelne Personen
handelt , von der Zuwendung staatlicher Notstandshilse grundsätzlich aus¬
geschlossen.

Brände.

Die Gewährung von Notstandsunterstlltzungen in Fällen von Bränden
kann nur insofern in Betracht kommen , ais die Bevölkerung infolge eines
Brandes an Nahrungsmitteln , Kleidungsstücken , landwirtschaftlichen beziehungs¬
weise gewerblichen Geräten oder an Futtermitteln für das Vieh Nor leidet.

Keinesfalls können Notstandsunterstlltzungen zum Zwecke des Wieder¬
ausbaues von durch Brand zerstörten Gebäuden in Frage kommen , weil bei
einem rationellen wirtschaftlichen Betriebe für solche Zwecke durch Versicherung
Sorge zu tragen ist.

Straßen - und Wasserbauten.

Die Bewilligung von Subventionen aus Notstandsmitteln für Straßen-
und Wasserbauten kommt nur dann in Betracht , wenn cs sich um Notstands¬
bauten im eigentlichen Sinne des Wortes , das ist um solche Bauten von be¬
schränktem Umfange handelt , durch deren Inangriffnahme der infolge eines
rezenten Elementarereignisses in wirtschaftliche Notlage geratenen Bevölkerung
momentane Hilfe durch Schaffung von Arbeit - und Verdienstgelegenheit geboten
werden soll.

Derartige Notstandsarbeiten haben ein in sich abgeschlossenes Ganzes zu
bilden , welches mit den bewilligten Mitteln fertigzustellen ist. Durch die Widmung
staatlicher Notstandsmittel für solche Bauten wird der rechtlichen Frage der
Verpflichtung zur Herstellung der betreffenden Straßen - und Wasserbauten i
keiner Weise vorgegriffen.

IN allen anderen Fällen , insbesondere also auch insoweit , als die Her
stellungen Selbstzwecke sein sollen und nicht der bloßen Beschaffung von Arbeit
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gelegenheit dienen würden , kann die Förderung derartiger Bauten — soweit
staatliche Mittel in Betracht kommen — nur durch -Zuwendung von Sub¬
ventionen ans den betreffenden Zwcckdotationen erfolgen.

Einleitung und Durchführung  der N o t st a n d s a k t i o n c n.

(Notstands -Opcrate .)

Im Falle des Eintrittes größerer Elementarcreignisse haben sich die
politischen Behörden , abgesehen von den sonstigen vorzukehrendcn Maßnahmen,
sofort , ohne das Einlangen von Parteianliegcn oder oberbehördlichen Weisungen
abznwarten , von dem Umfange der verursachten Schäden tunlichst genaue
Kenntnis zu verschaffen , um sich zunächst ein Urteil darüber bilden zu können,
ob im Sinne der anfgestclltcn Grundsätze die Voraussetzungen für die Ein¬
leitung einer Notstandsaktion gegeben erscheinen.

Bejahendenfalls sind ohne Verzug alle erforderlichen Einleitungen zu
treffen , um die möglichst rasche Fertigstellung eines Operatcs sicherzustellcn , auf
Grund dessen eine zuverlässige Beurteilung nicht nur des durch das betreffende
ElemeNtarcreignis verursachten Gesamtschadcns , sondern insbesondere auch des
hiedurch hervorgcrufenen Notstandes und des zur Behebung desselben erforder¬
lichen Gesamtbetrages , weiters eine sachgemäße Schlußsassung über die Form
der zu gewährenden Notstandshilfe , dann das Ausmaß der den einzelnen in
Notstand Geratenen zuzuwendendcu Unterstützung erfolgen kann.

Hiebei haben sich die Behörden gegenwärtig zu halten , daß die Notstands¬
hilfe umso wirksamer ist, je rascher dieselbe den Betroffenen zuteil wird ; es ist
daher oberste Pflicht der Behörden , die Notstandsoperate ohne das geringste
vermeidbare Zeitversäumnis mit der erforderlichen Verläßlichkeit , Gründlichkeit
und Vollständigkeit fertigznstcllen.

(Schadensermittlung .)

Eine einwandfreie Schadensermittlung bildet die Grundlage für jede
Notstandsaktion.

Bloße Schätzungen nicht Sachkundiger oder nicht völlig unparteiischer
Faktoren besitzen keinen Wert und sind nur geeignet , Unzufriedenheit bei den
Beteiligten hcrvorzurufen und zu Nekriminationen Anlaß zu geben.

Da anzunehmen ist, daß die Bevölkerung im Falle von Elementarschüden
erheblicherer Art in erster Linie von der durch das Gesetz vom 12. Juli 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 118 , eingeräumten Wohltat der Grundsteuerabschreibung Gebrauch
machen wird , so bieten die bezüglichen Operate einen wertvollen Behelf für die
durchzuführende Notstandsaktion.

Sollte eine Grundstcnerabschreibnug nicht Platz greifen oder kann mit
der Einleitung der Nolstandsaktion bis zur Fertigstellung des Grundsteucr-
abschreibnngs -OpcratcS nicht zugcwartct werden , so hat dis politische Behörde
in anderer angemessener Weise unter Inanspruchnahme der Mitwirkung von
Sachverständigen eine volle Unparteilichkeit gewährleistende Schadcnserhebung
durchzuführcn.

In solchen Fällen ist die Bevölkerung , um dieselbe vor möglichen Ent¬
täuschungen hinsichtlich der Erlangung von Notstandsunterstützungen überhaupt,
beziehungsweise des Ausmaßes derselben zu bewahren , mit allem Nachdrucke
auf den vorläufig bloß informativen Charakter der Amtshandlung aufmerksam
zu machen.

Form der  N o t st a n d s h i 1 f e.

Was die Art und Weise anbelangl , in welcher die Notstandshilfe geboten
werden soll, so ist im allgemeinen jene Form zu wählen , welche nach den Ver¬
hältnissen des einzelnen Falles oen Betroffenen am meisten zu statten kommt,
nach sachverständigem Urteile am zweckentsprechendsten erscheint und innerhalb
der zulässigen finanziellen Grenzen tunlichst auch den Wünschen der zu Be¬
teilenden Rechnung trägt.

Wo nur tunlich , ist der Naturalbcteilung der Vorzug vor der Verteilung
von Geldmitteln einzuräumen.

Bei Beschaffung der zu verteilenden Naturalien ist das Gutachten und
die Wohlmcinung lokaler sowie im Lande bestehender Fachkorporationen cinzu-
holen und erforderlichenfalls auch an das in Frage kommende Rcssortministerium
heranzutreten.

Bemessung der individuellen Unterstützungen.

Bei Bemessung der individuellen Unterstützungen ist sich gegenwärtig zu
halten , daß der Notstandshilfe keineswegs der Gedanke einer Schadensvergütung
zugrunde liegt , sondern daß dieselbe lediglich bezweckt, dem Untergange bedrohter
wirtschaftlicher Existenzen vorzubeugcn.

Demgemäß bildet die bloße Tatsache , daß eine einzelne Person in dem
vom Notstände betroffenen Gebiete einen wenn auch noch so hohen Schaden
erlitten hat , durchaus keinen ausreichenden Grund zur Einbeziehung derselben
in die einzuleitende Notstandsaktion.

Die betreffende Person muß vielmehr durch den erlittenen Schaden in
einen individuellen Notstand geraten , das heißt unvermeidlich dem wirt¬
schaftlichen Ruine preisgegeben sein, wenn nicht Notstandshilfe geboten wird.

Als Ausmaß der einer solchen Person zuzuwendenden Unterstützung wird
sich das Minimum dessen darstellen , was unbedingt geboten werden muß , um
die betreffende Person von dem wirtschaftlichen Untergänge zu retten.

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer individualisierenden Be¬
urteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Unterstützungsbedürftigen und die
Bedenklichkeit der Annahme eines einheitlichen prozentuellen Teilbetrages der
erhobenen Schadensziffern als Maßstah für die Bemessung der Jndividual-
Unterstützungen.

2 .

Lebensmittelsicherstellung bei Truppenübungen.
Nund -Erlaßder k. k. n . ö. Statthalterei vom 19 . Oktober 1908,

Z . Iü-3186 , M . Abt . XVII 5613/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 92 ) :

Das k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 17 . September 1908,
Z . 2814 '?, eröffnet:

Es ist zur h. a . Kenntnis gekommen , daß in mehreren Fällen Geschäfts¬
leute in Orten , wo ans Anlaß der militärischen Truppenübungen größere
Truppenmassen sich aufhieltcn , für Artikel des täglichen Unterhaltes exorbitant
hohe Preise verlangten , und diese Artikel in sehr schlechter Qualität oder auch
schon in verdorbenem Zustande verkauften.

Um derartige Vorkommnisse in der Zukunft hintanzuhalten und die auf
Manöver befindlichen Truppen vor Übervorteilung und Ausbeutung zu schützen,
wird die k. k. Statthalterei cingeladen , die unterstehenden Bezirksbehörden an¬
zuweisen , im Falle in Hinkunft im betreffenden politischen Bezirke Truppen¬
übungen statlfinden , dies rechtzeitig durch öffentlichen Anschlag u . dgl . in den
Ortschaften , wo Einquartierungen oder Durchmärsche von Truppen erfolgen,
bekanntzugeben , um den Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu bieten , sich recht¬
zeitig mit Lebensmitteln zu versehen . Ferner ist mit allem Nachdrucke darauf
zu achten, daß in den betreffenden Ortschaften den Vorschriften des Z 52 G .-O.
über die Ersichtlichmachnng der Preise im Kleinvcrkaufe der Artikel des täglichen
Unterhaltes Rechnung getragen werde und sind die Gewerbetreibenden unter
Androhung der strengsten Straffolgen von übertriebenen Preisforderungen und
Ausbeutung der Truppen abzuhalten.

Sollte es eine Bezirksbehörde in einem speziellen Falle für notwendig
halten , derartigen Übelständen durch Erlassung einer Verfügung nach H 51 G .-O.
— für die Zeit der Truppenübungen — vorzubeugen , so hat sie rechtzeitig bei
der k. k. Statthalterei den diesbezüglichen Antrag zu stellen und hat die Ent¬
scheidung hierüber mit größter Beschleunigung zu erfolgen.

Hierüber ergeht hicmit die Weisung , sich in Hinkunft strenge nach den
Weisungen dieses Erlasses zu benehmen und allfällige Anträge im Sinne dieses
Schlußsatzes rechtzeitig zu stellen.

3 .
Gift -Verkauf.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den V . Bezirk
vom 19 . Oktober 1908 , M . B . A. V, 28289/08:

Das magistratische Bezirksamt für den V . Bezirk findet sich auf Grund
der gepflogenen Erhebungen bestimmt , der offenen Handelsgesellschaft Brun-
Raabc,  Gemischtwarenhandlung , V., Wehrgasse 16 , die Konzession zum Beo
triebe des Verkaufes von Giften in dem Standorte V ., Wehrgaffe 16 , insofern
dieser Verkauf nicht den Apothekern Vorbehalten ist, zu erteilen.

Als Stellvertreter (Geschäftsführer ) für dieses Gewerbe wird unter einem
gemäß H§ 3 und 55 der Gewerbeordnung Herr Hermann Raabe,  I ., Friedrich¬
straße 6 wohnhaft , genehmigt.

Bei der Ausübung dieser Konzession sind die betreffs des Verkehres mit
Giften bestehenden Ministerial -Berordnungen vom 21 . April 1876 , R .- G .-Bl.
Nr . 60 , und vom 2 . Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 10 , sowie die allgemeinen
gewerbepolizeilichen Vorschriften genau zu beobachten.

Vorliegende Konzession wurde unter R .-G .-Z . 1696 k in das Gewerbe-
rcgistcr eingetragen . Die Besteuerung ist zur Kat .-Z . 30128/V cingeleitet worden

4 .
Ein Recht des einzelnen auf die Ausübung des
staatlichen Aufsichtsrechtes über die Gemeinden

besteht nicht.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

24 . Oktober 1908 , Z . VI -1660/1 (M . B . A. XIX . 26477/08)
dem magistratischen Bezirksamte für den XIX . Bezirk folgendes
eröffnet:

Der Verwaltnngsgerichtshof hat mit dem Beschlüsse vom 7. September
1908 , Z . 7941 , die Beschwerde des S . R . in Wien gegen die Entscheidung des
Ministeriums des Innern vom 31 . März 1908 , Z . 22967 ex 1907 , betreffend
eine sanitätspolizeiliche Verfügung der Gemeinde Wien gemäß der W 2 und
21 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 er 1876 , ohne
weiteres Verfahren zurückgewiesen , weil eine Verpflichtung der Staatsbehörden
gegenüber den Beteiligten zur Ausübung ihres Aufsichtsrechtes hinsichtlich der
von der Gemeinde Wien im selbständigen Wirkungskreise getroffenen Verfügungen
nicht besteht, die Betroffenen also ein Recht auf die Ausübung dieses Aufsichts¬
rechtes nicht besitzen.
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5 .
Affichiernng unzustellbarer Einberufnngskarte » .

Rund -Erlas ; der k. k. n .-v. Statthalterei vom 27 . Oktober
1908 , Z . 11-272 1, M . Abt . XVl 9670 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 95 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom 19 . Ok¬
tober 1808 , Dep . XIV Nr . 593 , hat die nach Z 33 der Wehrvorschriften
III . Teil und nach 8 24 beziehungsweise 23 der Wehrvorschriften IV . Teil,

für das k. u . k. Heer , beziehungsweise die k. k. Landwehr vorgcschricbene
amtliche Affichiernng unzustellbarer Einberufungskarten in jenen Fällen , in
welchen dieselbe sich in der Hcimats (Aufenthalts -)Gemeinde als undurch¬
führbar erweisen sollte — was im einzelnen Falle scstgestellt sein muß —
mit den gleichen Rechtsfolgen an der Amtstafel der zuständigen beziehungs¬
weise der Aufcnihaltsbezirksbchördc zu erfolgen.

Dieser Erlaß ist bis zur HinauSgabe der entsprechenden Nachträge bei
Len bezogenen Bestimmungen der Wehrvorschriften vorzumerken.

«.
Ein Hilfsbuch zur Einführung iu die Praxis der

politischen Verwaltung.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalters vom 3. November

1908 , Pr .-Z . 3700 (M . D . 3713/08 ) :
Im akademischen Verlage (Wien 1908 ) ist ein von Dr . Bruno Schulz

verfaßtes zweibändiges Werk unter dem Titel „ Hilfsbuch zur Einführung in die
Praxis der Politischen Berwaltung " erschienen.

Der Verfasser hat sich vor allem zur Aufgabe gestellt- hiemit ein wesentlich
praktischen Zwecken dienendes Lehrbuch zur Erwerbung der für die praktisch¬
politische Prüfung notwendigen Kenntnisse zu schaffen.

In Verfolgung dieser Bestimmung bietet das Buch überhaupt jedem,
der einen kursorischen Überblick über den Gesamtstoff oder einzelne Partien
unseres Verwaltungsrechtes gewinnen will , die nötigste Orientierung und einen
zu näherem Studium der Gesetzesquellen und größeren Kompendien an-
rcg .nden Behelf.

Das bezeichncte Werk wird infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 23 . Oktober >908 , Z . 10254 M . I ., den unterstehenden landes-
sürstlichen Behörden und Organen zur Anschaffung empfohlen.

7 .
Maschinenbangewerbe.

— kspubiikstion. —
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlaß vom 22 . April

1898 , Z . 31399 (G .-Z . 77176 , X. Bezirk), an das magistratische
Bezirksamt für den X. Bezirk , Favoriten , nachstehenden Erlaß
gerichtet (Normalienblatt des Magistrates Nr 96) :

Das hohe k. k. Ministerium des Innern fand zufolge Erlasses vom
25 . Juni 1896 , Z . 18376 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handels¬
ministerium überden Rekurs der Genossenschaft der Maschinenbauer , Mechaniker rc.
in Wien gegen die h. ä. Entscheidung vom 7. Jänner 1896 , Z . 123711 ex 1895,
mit welcher ausgesprochen wurde , daß das Gewerbe der Erzeugung oder der
Reparatur von Maschinen als freies Gewerbe zu behandeln sei, indem dasselbe
einerseits in der Ministerial -Verordnung vom 30 . Juni 1884 , R .-G .-Bl . Nr . 110,
nicht ausdrücklich genannt ist, anderseits nicht in dem dort aufgezählten
Mechanikcrgewerbe inbegriffen angesehen werden kann , die angefochtene Ent¬
scheidung wegen mangelhaften Verfahrens zu beheben , da durch dieselbe indirekt
auch über den Umfang des Mechanikcrgewerbes entschieden wurde , ohne daß
vorher nach Vorschrift des H 36 G .-G . die Handels - und Gewerbekammer
hierüber einvernommen worden wäre.

Die k. k. Statthalterei findet demnach in Abänderung ihrer früher er¬
wähnten Entscheidung nunmehr im Sinne des § 36 G .-G . nach Einvernehmung
der Handels - und Gewerbekammer zu entscheiden , daß das Maschinenbau-
gewerbe nach den gegenwärtig diesbezüglich geltenden Normen,
je nach dem Gegenstände der Erzeugung , entweder als dashand-
werksmäßige Gewerbe der Mechaniker oder jenes der Schlosser
(Maschinenschlosser ) anzusehen ist , und daß dasselbe in analoger Weise
auch für die gewerbsmäßige Vornahme von Reparaturen an Maschinen gilt.

Dagegen steht der Genossenschaft der binnen vier Wochen bei der k. k.
Statthalterei einzubringende Rekurs an das hohe k. k. Ministerium des
Innern offen.

Die Beilagen des Berichtes vom 19 . November 1896 , Z . 18435 , mit
Ausnahme des vorerwähnten Rekurses der Genossenschaft , samt einer Beilage,
welcher zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 14 . Juli
1896 , Z . 21056 , unter einem dem k. k. Zentral -Taxamte übermittelt wird,
folgen zur Verständigung der in Rede stehenden Genossenschaft mit dem Bei¬

fügen zurück , daß bis zu der in Aussicht stehenden Entscheidung des hohen
k. k. Ministeriums des Innern Uber die in Verhandlung stehende Frage der
ausdrücklichen Einreihung des Maschinenbaugewerbes unter die handwerks¬
mäßigen Gewerbe bei neuerlichen derartigen Gewerbeanmeldungen nach den
vorbezeichncten Grundsätzen vorzugehen ist.

(Anmerkung der Redaktion : Laut Auskunft des magistratischen Bezirks¬
amtes für den X . Bezirk wurde gegen diese Entscheidung ein Rekurs nicht
eingebracht .)

II. UornmtivliestiminnlllM.
MaMral:

8 .
Refnndiernng von Telegrammgebühren in Senchen-

angelegenheiten.
Erlaß des Ober - Magistratsrates Karl Appel  vom

28 . Oktober 1908 , M . Abt . IX 3546/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 94 ) :

Behufs Erzielung eines einheitlichen Vorganges bei der Bezahlung und
Refundierung von Telegrammgebühren in Seuchenangelegenheiten werden nach¬
stehende Anordnungen erlassen:

Die Telegrammgebühren in Tierseuchenangelegenheiten sind wie bisher
von den städtischen Amtslierärzten auszulegen.

Die Original -Aufgabescheme sind der Veterinäramts -Direktion einzusenden,
welche die ausgelegten Beträge aus den Verlagsgeldern den Tierärzten rückersetzt,
die Aufgabescheine sammelt und mittels Konsignation bei der jeweiligen Verlags¬
abrechnung an die Stadtbuchhaltung leitet.

Nach erfolgter Prüfung und Vorschreibung der Berlagsrechnung über¬
mittelt die Stadtbuchhaltnng die Konsignation samt Aufgabescheinen der Magi¬
strats -Abteilung IX , welche den Rückersatz der Telegrammgebühren bei der
k. k. u .-ö . Statthalterei anspricht.

Die Auszahlung der Telegrammgebühren durch die städtischen Haupt-
kassen-Abteilungen beziehungsweise Veranlassung der Refundierung durch die
magistratischen Bezirksämter hat in Hinkunft zu unterbleiben.

r>.
Geschäftsverteilung für die Ober -Magistratsräte.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . R . Weiskirchner
vom 30 . Oktober 1908 , M . D . 3531/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 93 ) :

Infolge der Pensionierung des Herrn Ober -Magistratsrates Edmund
Posselt,  sowie der Ernennung des Herrn Magistratsrates Karl AsPerger
zun > Ober -Magistratsrat hat der Herr Bürgermeister zufolge Verfügung vom
27 . Oktober 1908 , Pr .-Z . 15210 , nachstehende Anordnungen getroffen:

Die Geschäftsgruppe H, deren Leitung dem Herrn Ober -Magistratsrate
Karl Appel  übertragen wird , hat zu umfassen:

Die Oberleitung des Präsidial -Bureaus;
die sämtlichen Magistrats -Direktions -Agenden einschließlich der in den

Wirkungskreis der Magistrats -Direktion fallenden Angelegenheiten der städtischen
Unternehmungen;

die unmittelbare Dienstaufsicht über die Magistrats -Abteilungen II
(Finanzen ), V (Eisenbahnen , Verkehrsanlagen , Elektrizitätswerke , Donauregu¬
lierungsbauten ), VIII (Wasserversorgung ), Villa (II . Hochquellenleitung ) und
XXII (Amtsbedürfnisse rc.) .

Die Geschäftsgruppe L , als deren Leiter Herr Ober -Magistratsrat Pohl
bestellt wird , hat zu umfassen:

Die unmittelbare Dienstaufsicht über die Magistrats -Abteilungen I (Rechts-
Angelegenheiten ), III (Fondsgüter - und Realitätenverwaltung ), VI (Straßen-
Angelegenhciten ), VII (Kanalisierungen und Wasserrechts -Angelegenheiten ), IX
(Approvisionierungs - und Veterinär -Angelegenheiten ), X . (Gesundheitswesen ),
XV (Schul -Angelegenheiten ) und XVI (Militär - und Bevölkerungswesen ) ;

ferner die Visitation der sämtlichen magistratischen Bezirksämter und die
Revision der bezirksämtlichen Vorlagen.

Die Geschäftsgruppe 6 , deren Leitung dem Herrn Ober -Magistratsrate
Karl Asperger  anvertraut wird , hat zu umfassen:

Die unmittelbare Dienstaufsicht über die Magistrats -Abteilungen IV (Sicher¬
heitspolizei ), XI (Armenwesen ), XI a (Heimatsgesetznovelle ), XI b (Geschlossene
Armenpflege ), XII (Armenkinderpflege ), XIII (Stiftungen ), XIV (Baupolizei ),
XVII (Gewerbe -Angelegenheiten ), XVIII (Genossenschafts - und Versicherungs-
Angelegenheiten ), XIX ' Staatssteuern , Wahlen rc.), XX (Schub - und Arrest-
Angelegenheiten ) und XXI (Statistik ).
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Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1868 publizierten Gesetze und Verordnungen.
Reichsgcsehblatt.

Nr . 210 . Kundmachung des Ministeriums für
öffentliche Arbeiten und des Finanzministeriums vom
23 . Juli 1908 , betrcffcnd die Zulassung von Normal-Alkoholometern
zur eichamtlichen Prüfung und Beglaubigung , welche für Zwecke der Finanz¬
verwaltung bestimmt sind.

Nr . 211 Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . September 1908 , betreffend die Errichtung der Zoll¬
expositur Heinersdorf -Straße (Böhmen ) .

Nr . 212 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . September 1908 , betreffend die Bildung eines Erwerb-
steuer -Veranlagungsbezirkes für den Bereich der neucrrichtelen Bezirkshaupt-
mannfchaft Brandeis an der Elbe in Böhmen , sowie betreffend die Änderung
in der Zahl der Mitglieder und Stellvertreter der Erwcrbsteuer -Kommission
IV . Klasse für den „ politischen Bezirk Karolinenthal mit Ausnahme der Stadt
Karolinenthal " .

Nr . 213 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . September 1908 , betreffend die Bildung eines neuen
Schätzungsbezirkes zur Personaleinkommenstcuer für den Bereich der neu¬
errichteten Bezirkshauptmanschaft Brandeis an der Elbe sowie die hiedurch be¬
dingte Herabsetzung der Mitgliederanzahl derPersonaleiukommensteuer -Schätzungs-
Kommission „ Politischer Bezirk Karolincnthal mit Ausschluß der Stadt
Karolinenthal " .

Nr . 214 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 30 . September 1908 , betreffend die Bildung eines neuen
Erwerbsteuer -Veranlagungsbezirkes für den Bereich der neuerrichteten Bezirks¬
hauptmannschaft Warnsdorf in Böhmen , sowie betreffend die Änderung in der
Bezeichnung des bisherigen Veranlagungsbezirkes „ politischer Bezirk Rumburg
mit Ausnahme von Warnsdorf , Niedcrgrnnd , Obergrund und St . Georgental ".

Nr . 21 » . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . September 1908 , betreffend die Bildung eines neuen
Schätzungsbezirkes zur Personaleinkommenstener für den Bereich der ncu-
errichteten Bezirkshauptmannschaft in Warnsdorf mit Ausschluß der Stadt
Warnsdorf sowie die hiedurch bedingte Herabsetzung der Milgliederanzahl der
Personaleinkommenstcuer - SchätzungsKommission für den „ politischen Bezirk
Rumburg mit Ausschluß der Stadt Rumburg " .

Nr . 210 . Verordnung des Finanzministeriums vom
7. Oktober 1908 , betreffend die Abänderung der Hauszinssteuer-Ein-
zahlungstermine im Stcuereinhebungsbezirke Karlsbad in Böhmen.

Nr . 217 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 15. Oktober 1908,
mit welcher die Einfuhr und der Vertrieb gewisser Kautschukartikel verboten wird.

Nr . 218 . Erlaß des Finanzministeriums vom
21 . Oktober 1908 , betreffend das Verbot der Aus- und Durchfuhr
von Kriegsmaterialien.

Nr . 210 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 21 . Oktober 1908 , betreffend die Errichtung einer zweiten
Steuer -Administration für Triest und die aus diesem Anlasse in Bezug auf
die Veranlagungsbezirke zur allgemeinen Erwerbsteuer und die Schätzungs - I
bezirke zur Personaleinkommensteuer eintretenden Änderungen.

Nr . 220 . Verordnung des Ministers des Innern
vom 23 . Oktober 1908 , womit Bestimmungen zur Durchführung
der Unfallversicherung der in Z 11 des Gesetzes vom 9. August 1908 , R .-G .-
Bl . Nr . 162 , Uber die Haftung für Schäden aus dem Betriebe von Kraft¬
fahrzeugen bezeichnten Betriebe getroffen werden.

Nr . 221 . Verordnung des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit dem Justizministerium
und dem Ministerium für öffentliche Arbeiten vom
26 . Oktober 1908 , betreffend die Kraftfahrzeuge mit geringer Ge¬
schwindigkeit.

Nr . 222 . Verordnung des Ministers des Innern
im Einvernehmen mit dem Justizminister vom 28 . Ok¬
tober 1908 , betreffend die Haftpflichtversicherungfür Schäden aus dem
Betriebe von Kraftfahrzeugen.

Nr . 223 . Verordnung des Justizministers im Ein¬
vernehmen mit dem Minister des Innern vom 10. Oktober
1908 über die Schiedsgerichte für Pensionsversicherung.

Nr . 224 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28. Oktober 1908 , betreffend die Verlegung des Amtssitzes-
des Finanz -Jnspektorates in Zuckmantel nach Freiwaldau.

Nr . 22 » . Verordnung des Handelsministeriums
Vom 21 . Oktober 1908 , womit die ZA 7 und 12 der Verordnung
des Handelsministeriums vom 10 . Juni 1902 , N .-G .-Bl . Nr . 124 , betreffend
die Abgabe der Postsendungen , ergänzt werden.

Nr . 220 . Verordnung des Handelsministers inr
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
26. Oktober 1908 , betreffend die besondere Behandlung der imZ 1„
Absatz 3, Punkt 53 , des Gesetzes vom 5. Februar 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 26„
angeführten Gewerbe in Ansehung des Befähigungsnachweises in Reichenberg^

Nr . 227 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 5. November 1908 über die territoriale Abgrenzung,
und die Bestimmung der Sitze der in Gemäßheit des Z 53 des Gesetzes vom
16 . Dezember 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 1 er 1907 , betreffend die Pensionsvcr-
stcherung der in privaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten An¬
gestellten , zu errichtenden Laudesstellen der Pensionsanstalt.

Nr . 228 . Verordnung der Ministeriender Finanzen,,
des Handels und des Ackerbaues vom 9. November
1908 , betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Durchführungs¬
vorschrift zum Zolltarifgesetze vom 13. Februar 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 22 , de^
Erläuterungen zum Zolltarife sowie des mit der Verordnung vom 24 . April
1908 , R .-G .-Bl . Nr . 84 , hinausgegebenen Verzeichnisses über den durchschnitt¬
lichen Handelswert der wichtigsten , der Wertvcrzollung nach Nr . 622 unter¬
liegenden chemischen Hilfsstoffe und Produkte.

L. Landcsgesttzblatt.
-̂ 15 124 . Gosotz vom 29 . August 1908 , wirksam für

das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung deK
Mugl - und Ottendorferbaches in den Gemeinden Groß -Mugl , Roseldorf und
Streitdorf.

Nk» 123 » Gesotz vom 29 . August 1908 , wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung ver¬
sumpfter Grundstücke in der Gemeinde Zellerudorf.

Nk» 126 » Gesetz vom 29 . August 1908 , wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung ver¬
sumpfter Grundstücke in der Gemeinde Au am Leithaberge.

Rr . 127 . Gesetz vom 29 . Oktober 1908 , wirksam im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Verbauung des Orts¬
grabens in Hundsheim.

Nr . 128 . Gesetz vom 29 . August 1908 , wirksam im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Verbauung des
Werninger Ortsgrabens.

Nr . 126 . Gesetz vom 29 . August 1908 , wirksam im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Verbauung der Aspanqer
Wildbttche.

Nr . 136 . Gesetz vom 29. August 1908 , wirksam im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Verbauung des Alten-
bergbachcs.

Nr . 131 . Gesetz vom 7. Oktober 1908 , betreffend die
Errichtung einer Wasserleitung im Ortsteile Maria -Schutz der Gemeinde Schott¬
wien und die Einhebung von Gebühren durch die Marktgemeinde Schottwien
für diese Wasserleitung sowie für die schon bestehende Wasserleitung im Markte
Schotrwien.
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Gesetze, Verordnungen>,»>>Entscheidungen,
XII.

sowie

Normativbestilliimmgell des Gcmciiiderates, Stadtrates und des Magistrates
in Ingelegrntieiten der GemmdMMliltiiiiZ und politischen InitMirilnp.

Itt - alt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Lohnwagengefälle.
2 . Zelluloidverkehr.
3. Warnung vor der Auswanderung nach dem Staate Louisiana (II . 8 . X .) .
4 . Warnung vor der Auswanderung nach Brasilien.
5 . Verlosung der Verkaufsplätze auf dem Borstenviehmarkte in St . Marx.
6 . Widmungsfcheine als Ausweis zur Abfertigung nach dem Militärtarife

beim Eisenbahntransporte.
7 . Nachfolge des unehelichen Kindes bei Einbürgerung der Mutter.
8 . Verleihung des Öffentlichkeitscharakters für mehrere Krankenanstalten in

Ungarn.
9 . Geltung der Kundmachungen des Wiener Magistrates im XXI . Bezirke.

>0. Fortbetrieb des Gemischtwarenhandels durch die Witwe gemäß Z 56
G .-O.

11 . Durch Bezahlung des Überfahrtsgeldes subventionierte Auswanderung
nach den Vereinigten Staaten von Amerika.

12 . Handhabung der Vorschriften des Z 85 der Gewerbeordnung.

13 . Konstituierung des Ausschusses der Landesstelle der „ Allgemeinen Pensions¬
anstalt für Angestellte " in Wien.

14 . Personalveränderung im k. k. Gewerbe -Jnspektorate für den III . Nuf-
sichtsbezirk.

15 . Beschwerden gegen die Verleihung von Apothekerkonzessionen.
16 . Gift -Verschleiß.

ül . Normativbestimmungen:
Magistrat:

17 . Genaue Einhaltung der Termine bei Vorlage von Entfernungsgebühren-
Verzeichnissen und Reisepartikularie » .

18 . Änderung der Geschäftseinteilung infolge Aufstellung der Magistrats-
Abteilung VIII a.

19 . Verpflichtung der städtischen Angestellten zur Anzeige von Wohnungs-
Veränderungen.

Verzeichnis der  im .. Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1908 publizierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Lohnwagengefälle.
Die Lizenzgebühren werden von der Gemeinde nicht
für die Erlaubnis der Ausübung des freien Lohn¬
fuhrwerksgewerbes eingehoben . Dieselben sind ihrem
Ursprünge nach eine Art indirekte Anfwandsteuer für

Zwecke der Armenpflege.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 8. April

1908, Nr . 3533 (M . Abt. II , 3481/08 ) :
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Berwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten
Präsidenten Marquis Bacquehem,  in Gegenwart der Räte des k. k. Ver¬
waltungsgerichtshofes Dr . Hiller , Srb , Freiherr v. Weiß  und Dr . Tezner,
dann des Schriftführers k. k. Bezirkskommissärs Ritter v. Thaa,  über die
Beschwerde der Antonia Konralh  in Wien gegen die Entscheidung des
Wiener Stadtrates vom 31 . August 1905 , Z . 11447 , betreffend Lizenzgebühren,
nach der am 8 . April 1908 durchgeführten öffentlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Magistratsrates der Stadt Wien Dr . August Mayr,  in Vertretung der
belangten Behörde , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Der beschwerdeführenden Partei wurde auf ihre Anmeldung des freien
Lohnfuhrwerksgewerbes der durch die angefochtene Entscheidung bestätigte Bescheid
des magistratischen Bezirksamtes für den XVII . Bezirk vom Juli 1901,
Z . 30931 , zuteil , daß über die erfolgte Gewerbeanmeldung für die Lizenzen
Nr . 801 , 994 und 429 eine monatliche Lizenzgebühr mit 8 L 40 ü , be¬
ziehungsweise bis zum 31 . Juli 1905 mit 58 X 80 ü bemessen wurde.

Die Beschwerde ficht diese Bemessung aus dem doppelten Grunde an , daß
das angemeldete Lohnfuhrwerksgewerbe als ein freies von dem Wohnorte der
beschwerdeführenden Partei aus betrieben werde , somit keinesfalls wie das
gemäß Z 15 , Z . 2 der Gewerbeordnung von einem bestimmten , einem öffent¬
lichen Standorte aus betriebene Lohnfuhrwerk irgend einer Art von Lizenz
bedürfe . Mit dem Begriffe des freien Gewerbes im Sinne der Gewerbeordnung
stehe es im Widerspruche , von einem Gewerbe dieser Art Erlaubnisgebühren
einzuheben.

Der Verwaltungsgerichtshof ist bei der Abweisung der Beschwerde von
folgenden Erwägungen ausgegangen:

Die Beschwerde beruht auf dem Mißverständnisse , als würden die so¬
genannten Lizenzgebühren von der Gemeinde für die Erlaubnis der Ausübung

des freien Lohnfuhrwerkes eingehoben . In Wahrheit handelt es sich, soweit das
Lohnfuhrwerk in Betracht kommt , um eine Art indirekter Aufwandsteuer für
Armenpflegezwecke , welche durch eine Entschließung Leopold I . vom 2. Dezember
1697 (6oäsx Xustiiacus , Band I , Seite 114 ), zunächst zur Erhaltung des
Armenhauses vor dem Schottentore eingeführt und auch nach Aufhebung dieses
Armenhauses fortcrhalten wurde und unter der Bezeichnung Lohnwagengefälle
eingehoben wurde.

Noch mit Hof -Dekret vom 23 . August 1821 , Z . 23929 , niederösterreichische
Provinzial -Gesetzsammlung Nr . 273 , erfolgte eine Regulierung dieses Gefälles
auf Konventionsmünze . Mit Hof -Dekret vom 4 . März 1842 , mitgetcilt mit
Regierungszirkulare Z . 1833 , niederösterreichische Prooinzial -Gcsetzsainmlung
Nr . 71 , wurde das Armenpflegewesen von Wien und in den dem Wiener
Armenbezirke einbezogenen Gemeinden außerhalb der Linie und die Ver¬
sorgungshäuser in und außerhalb Wiens , sofern sie als nach Wien zugehörige
Lokalanstalten zu betrachten seien , auf den Wiener Magistrat übertragen und
zugleich im Punkte 8 verfügt , daß alle Armenfonds — somit der Natur der
Sache nach auch ihre Einnahmen — zu einem einzigen unter dem Namen
„Allgemeiner Versorgungsfonds " zu vereinigen und vom Wiener Magistrate zu
verwalten seien.

Zur Durchführung dieser Allerhöchsten Entschließung erfloß dann die vom
Verwaltungsgerichtsbofe im Originale eingesehene Verordnung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 1. Juni 1841 , Z . 32245 , welche in Betreff
des Lohnwagengefälles folgende Verfügung trifft:

„Da nach der Allerhöchsten Entschließung vom 26 . Februar d. I . die
sechs Armenfonds , und zwar:

a) der Armen -,
b) der große Armenhausfonds,

' c) Johannesspitalfonds,
ä) Armeninstitusfonds,
o) Wohltätigkeits -Disponiblefonds und
k) der Wohltätigkeitsreservefonds

unter der Benennung Armenreservefonds zu vereinigen sind und diese Fonds
dem Magistrate zur Verwaltung und Verrechnung übergeben werden müssen,
das Lehenwagen - und Tragsesselgefälle aber eine Revenue des Bersorgnngsftnids
ist, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen , daß auch das Lohnwagenamt
mit dem dazu gehörigen Personale , deren Genüsse aus dem Versorgungsfonds
ganz allein bestritten werden , bei Übergabe dieser Fonds gleichfalls an den
Magistrat übergeben werden sollen ."

Der Vollzug des Überganges des Lehen - nunmehr Lohnwagengefälles an
den städtischen Magistrat wird aber bezeugt , durch die Bemerkung in der
Darstellung Barth - Barthenheims über Österreichs Gewerbe und Handel
in politisch -administrativer Beziehung II . Teil , Seite 495 , Z 1084 , wonach seit
Anfang Juli 1844 das Lohnwagenamt , welchem bis dahin die Lizenzfuhrwerke
in Absicht auf die in den Ärarfonds fließenden Gebühren der Numerierung
oder Lizenzausfertigung untergeordnet waren , seitdem der Wiener Magistrat
Armenbehörde geworden sei, mit dem städtischen Ober -Einnchmcramte vereinigt
ist, welches daher alle diesfälligen Geschäfte über sich hat.

Diese Lizenzgebühr ist nun bis in die allerletzte Zeit vom Wiener Magi¬
strate unangefochten und mit Wissen der staatlichen Aufsichtsbehörden eingehoben
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worden und ein Gesetz, welches zu ihrer Aufhebung geführt Hütte, laßt sich
nicht finden. Es handelt sich somit um eine jener Abgaben, welche vor der im
Jahre 1862 erfolgten Reform des Gemeindewesens als Gemeindeabgaben
bestanden haben und welche das Reichsgesetzvom 5. August 1862, R .-G.-Bl.
Nr . 18, durch die Bestimmung des Artikels 15, der zur Einführung neuer m
die Kategorie der Steuerzuschläge gehöriger Abgaben ein Landesgesetz fordert,
nicht aufgehoben hat.

Auch die Einführung der Gewerbefreiheit durch die Gewerbeordnung vom
20. Dezember 1859, R.-G.-Bl . Nr . 227, hat diesen historischenAbgaben, soweit
sie die Gewerbe belasten, kein Ende gesetzt; denn die Gewerbefreiheit bedeutet
nach diesem Gesetze die grundsätzliche Befreiung der Gewerbeausübung von
gewerbepolizeilicher oder zunftmäßiger Zulassung, nicht aber Freiheit der
Gewerbe von öffentlichen Abgaben oder Freiheit von Beschränkungen des
Betriebes im Interesse der Sicherung von öffentlichen Abgaben, wie denn in
der Tat auch unter der Herrschaft der Gewerbesreiheit gewerbliche Betriebe im
Interesse der Sicherung der Steuerabgaben den einschneidendsten Beschränkungen
in Betreff der Bedingungen und Formen der Ausübung unterworfen geblieben
sind (Finanzministerial -Berordnung vom 18. April 1860, R .-G.-Bl . Nr . 98).
Ein Beispiel einer auch die freien Gewerbe belastenden, noch vor der Gewerbe¬
ausübung zu entrichtenden öffentlichen Abgabe aus der jüngsten Zeit bildet
gemäß 8 107, Absatz2, des Gesetzes vom 23. Februar 1897, R .-G. Bl . Nr . 63,
beziehungsweise des Gesetzes vom 5. Februar 1907, R .-G.-Bl . Nr . 26, die
genossenschaftliche Jnkorporationsgebühr.

Da nun die kaiserliche Entschließung das sogenannte Lohnwagengefälle
„Allen und Jeden Landlutschern . . ., Fuhrleuten und allen anderen, weß
Standes dieselben immer sein mögen, welche hinfüro von heunt Dato an, in,
vor, umb und bei der Stadt einige Lehenwagen, Schese und Kaleß zu halten
verlangen ", auferlegt hat, die tatsächlichen Voraussetzungen dieser Steuer-
zahluugspflicht aber auch bei den Inhabern der gegenwärtigen freien Lohnfuhr-
gewerbe vollkommen zutreffen, so mußte die Beschwerde als unbegründet ab¬
gewiesen werden.

S.
Zelluloidverkehr.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 7. September
1908, Z . 1 a-707/5 , M . Abt. XVII. 4997 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 100) :

Das Handelsministerium hat mit Erlaß vom 15. Juli 1908, Z . 22966,
folgendes eröffnet:

„Die Ministerial -Verordnungen vom 28. Februar 1882, R .-G.-Bl . Nr . 28,
und vom 9. März 1887, R .-G.-Bl . Nr . 25, und die an deren Stelle getretene
Verordnung vom 7. Dezember 1901, R .-G.-Bl . Nr . 217, mit welchen Be¬
stimmungen über den Verkehr mit Zelluloidgegenständen getroffen wurden,
haben vorzugsweise den Zweck verfolgt, das Publikum vor den aus der leichten
Entzündbarkeit des Zelluloids und der aus demselben hergestellten Artikel sich
ergebenden Gefahren zu schützen. Demgemäß wurde auch in den zwei erst be¬
zogenen Verordnungen der Verkauf und die Verwendung von gewissen Zelluloid¬
waren verboten. Dieses Verbot wurde in der Verordnung  vom Jahre
1901 nicht mehr aufrecht erhalten und lediglich vorgeschrieben,
daß die aus Zelluloid herzest eilten Waren als solche
bezeichnet werden müss  e n.

Dagegen wurden in diesen Verordnungen keinerlei bestimmte Normen
darüber aufgestellt, welche Vorsichten bei der Verarbeitung und Lagerung von
Zelloluid und Zelluloidabfällen zu beobachten sind.

Nun haben aber die Erfahrungen gelehrt, daß die Gefahren des Zelluloids
nicht so sehr in dem Gebrauche der aus demselben erzeugten Artikel gelegen sind,
als vielmehr in den Betrieben selbst, in welchen Zelluloid verarbeitet und am
Lager gehalten wird.

Es hat sich gezeigt, daß dort, wo Zelluloid, Zelluloidwaren und nament¬
lich Zelluloidabfälle in größeren Mengen angehäuft sind, bei Ausbruch eines
Brandes eine eminente Gefahr insbesondere durch das Auftreten von Stich - -
flammen mit hohen Hitzegraden entsteht.

Einige in den letzten Jahren in gewerblichen Betrieben vorgekommene
Zelluloidbrände , darunter solche, die mit schweren Verlusten an Menschenleben
verbunden waren, sind tief beklagenswerte Beweise hiefür.

Es mußte daher getrachtet werden, den Gefahren des Zelluloids dort
entgegenzutreten, wo sie wirklich vorhanden sind, d. h. in Betrieben, wo größere
Mengen von Zelluloid verarbeitet und — sei es als Rohware oder fertige
Artikel — gelagert werden, und so ergab sich die Notwendigkeit, für derartige
Betriebe besondere Vorschriften über die Beschaffenheit und Einrichtung der
Arbeits - und Lagerräume in denselben zu erlassen, da durch eine zweckmäßige
Ausgestaltung dieser Räumlichkeiten die katastrophalen Folgen der Zelluloid¬
brände hintangehalten werden können.

Diesen Erwägungen entsprang die im Reichsgesetzblatt unter Nr . 163
verlautbarte Verordnung der Ministerien des Handels , des Innern , der
Finanzen , der Eisenbahnen, der öffentlichen Arbeiten und der Landesverteidigung,
einverständlich mit dem Reichs-Kriegsministerium vom 15. Juli 1908, betreffend
den Verkehr mit Zelluloid, Zelluloidwaren und Zelluloidabfällen.

Den wesentlichsten Inhalt dieser Verordnung bildet die Feststellung der
Anforderungen , die im Interesse der öffentlichen Sicherheit und eines wirksamen
Arbeiterschutzes in Bezug auf die Anlage und Ausstattung jener gewerblichen
Betriebe gestellt werden müssen, in welchen Zelluloid in Verwendung gelangt.

Es muß hier vor allem bemerkt werden, daß in die Verordnung Be¬
stimmungen über Betriebsanlagen , in welchen Zelluloid erzeugt wird, aus dem
Grunde nicht ausgenommen wurden, weil dieser Artikel im In¬
land - gegenwärtig überhaupt nicht erzeugt wird.
Die Herstellung desselben wird als ein durch das Pulvermonopol vorbehaltener
und daher der Privatindustrie entzogener Produktionszweig behandelt. Durch
diesen Umstand erklärt sich auch die Bestimmung des Z 7 der Verordnung.

Die eigentlichen Vorschriften über die Arbeits- und Lagerräume, welche
im II . Abschnitte der Verordnung enthalten sind, wurden sehr detailliert und
ausführlich gefaßt, da nach den Erfahrungen , die bei in Zellulvidbetrieben vor¬
gekommenen Unglücksfällen gemacht wurden, in mancher Richtung Maßnahmen
vorgesehen werden mußten, die früher entbehrlich schienen. So mußte ungeachtet
aller jener Vorsichtsmaßregeln, die zum Zwecke der Verhütung des Feuer¬
ausbruches vorgesehen werden (Vorschriften über Beleuchtung, Beheizung,
Betriebseinrichtungen, Materialvorräte und Abfälle, Löschmittel), das Haupt¬
augenmerk darauf gerichtet werden, daß im Notfälle die Rettung der im Be¬
triebe Beschäftigten gewährleistet erscheint. Die in dieser Richtung getroffenen
Bestimmungen über die Art der Anlage der Ausgänge und Verkehrswege, wie
sie in den H >7 bis 19 der Verordnung enthalten sind, müssen  daher in
jedem einzelnen Falle besonders beachtet werden.

Erhöhte Aufmerksamkeit  ist auch jenen Vorschriften zu-
zuwenden, welche die Behandlung derZelluloidabfälle und
des Zelluloid st aubes  betreffen, da gerade in dieser Hinsicht die größten
Gefahren für die Entstehung und Verbreitung des Feuers gegeben sind, denen
nur durch die rigoroseste Handhabung der diesbezüglich getroffenen Bestimmungen
begegnet werden kann.

In der Erwägung , daß ein wirksamer Schutz gegen die in Zelluloid-
betriebeu bestehendenGefahren nur dann zu erreichen ist, wenn die für diese
Betriebe vorgeschriebenen Bedingungen nicht nur bei der Er¬
richtung der  Anlage erfüllt , sondern auch für die  Dauer beachtet
und eingehalten werden, wurde im Z 62 die Vorschrift über periodische
Revisionen  derartiger Betriebsanlagen aufgestellt. Eine zielbewußte und
umsichtigeHandhabung dieser Bestimmung wird wohl nicht ihren Zweck ver¬
fehlen. einen ordnungsmäßigen , den festgesetzten Anforderungen Rechnung
tragenden Betrieb in den Zelluloid verarbeitenden Anlagen zu sichern.

Die Vornahme dieser Revisionen wird die Behörden in die Lage ver¬
setzen, auch bezüglich der bestehendenkonsentierten Betriebe die Kontrolle dahin
ausüben zu können, ob und inwiefern in denselben jene Vorkehrungen getroffen
wurden, zu deren Durckführung sie nach Maßgabe der Vorschrift des Z 64
verpflichtet erscheinen.

So sehr bei bestehenden Anlagen daraus geachtet werden muß, daß die
aus dem Konsense fließenden Rechte durch Stellung von nach den Verhältnissen
des konkreten Betriebes unerfüllbaren Forderungen nicht beeinträchtigt werden,
so muß andererseits mit allem Nachdrucke dahin gewirkt werden, daß diese
Anlagen sich so rasch als möglich den Vorschriften der neuen Verordnung m
allen jenen Beziehungen anpassen, in welchen dies nach dem Stande der Ein¬
richtung derselben durchführbar ist.

Nebst den eigentlichenVorschriften über die Beschaffenheit und Einrichtung
der Betriebsanlagen enthält die Verordnung im 8 8 eine weitere Norm , die,
wiewohl sie nicht unmittelbar als Schutzvorkehrung bezeichnet werden kann, m
ihrem Effekte dennoch einer solchen nahekommt. Es ist die Bestimmung, wonach
der gewerbsmäßig betriebene Handel mit Zelluloidabfällen an
eine Konzession gebunden wird.

Dadurch wird der Behörde die Handhabe geboten, die Ausübung des
Handels mit diesen gefährlichen Substanzen einzuschränken und nur in voll¬
ständig dazu geeigneten Betriebsräumen zuzulassen.

Eine wichtige Bestimmung enthält endlich ß 10, wonach auch die der
Gewerbeordnung nicht unterliegenden  Betriebsstätten , in welchen
Zelluloid unter den in der Verordnung festgesetzten Voraussetzungen verarbeitet
oder gelagert wird, von der politischen Behörde genehmigt werden

'" ^ Dadurch ist vor allein die Abstellung der krassen Übelstände in Heim¬
betrieben , die sowohl im Interesse der öffentlichen Sicherheit und insbesondere
der Sicherheit der Umgebung als auch im Interesse der Heimarbeiter selbst
geboten erscheint, ermöglicht. . .

Nach Z 3, Absatz 1, der Verordnung ist für die Genehmigung
größerer,  dort näher bezeichnten Betriebsanlagen das Ediktal¬
verfahren vorgeschrieben,  während bei den übrigen Anlagen das
abgekürzte Verfahren nach ß 26 der Gewerbeordnung in Anwendung zu kommen
hat . Hiebei hätte als Richtschnur zu dienen, daß von der kommfffioneklen Lokal¬
erhebung Umgang genommen werden kann, wenn bei Anwendung einer nicht
besonders feuergefährlichen Betriebsweise die innerhalb eines Tages zu ver¬
arbeitende Zelluloidmenge 20 üi- beziehungsweise die einzulagernde Zelluloid¬
menge bei trockener Einlagerung 100 ü?, bei Lagerung unter Wasser 200 üx
nicht übersteigt und die Betriebsanlage sich nicht in der Nachbarschaft eines
feuergefährlichen Betriebes befindet oder in anderer Beziehung nicht besonders
ungünstig gelegen ist.

Sofern es sich um dieKonsentierung von Lagerräumen
(Magazinen ) handeln wird, in welchen Zelluloidmengen über
30.000 gelagert werden sollen , haben die Gewerbe¬
behörden I . Jnstanznach Abschluß der Verhandlung,
jedoch vorHinausgabe der Entscheidung , sämtliche Vor¬
hand l u n g s a kt e n s a m t d em E n t w urf e der beabsichtigten
Erledigung im Wege der politische nLandesb eh örde dem
Handels ministeriumzurEinsichtnahmevorzulege n."
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Die Gewerbebehörden I . Instanz werden angewiesen , sich mit der neuen
Ministerial -Verordnung ehestens vertraut zu machen und bei ihrer Handhabung
sich an die vorstehenden Weisungen zu halten.

Die Statthalterei ordnet an , daß jede  G e w e rb  e b eh  ö r d e I . I n-
stanz  die in ihrem Bezirke liegenden B et r i e b e, die nach D 2 der Ver¬
ordnung hinsichtlich der Verarbeitung ober Lagerung von Zelluloid und nach
ß 9 hinsichtlich der Lagerung von Zelluloidabfällen der g c w e rb e behörd¬
lichen Genehmigung unterliegen,  ferner abgesondert die
Betriebe nach §10  der Verordnung in Evidenz nehme und halte
und nach Möglichkeit häufige Revisionen  dieser Betriebe bezüglich der
Einhaltung der geltenden Vorschriften und der speziellen Anordnungen selbst,
eventuell auch durch die unterstehenden Überwachungsorgane vornehme , ferner
den bezüglichen Mitteilungen der Gewerbe -Inspektoren besonderes Augenmerk
widme.

Auch auf die Einhaltung der Bestimmungen des Z 60 der Ministerial-
Verordnung ist mit allem Nachdruck zu dringen.

In Handhabung des ß 64 der Verordnung ist mit der erforderlichen
Umsicht vorzugehen , um bedenklichen Übelständcn wirksam entgegenzutreten , ohne
aber die Existenz bestehender Betriebe ohne schwerwiegende Gründe zu gefährden.

Übertretungen der allgemeinen und speziellen Vorschriften , wie auch der
unbefugte Gewerbsbetrieb , der sich mit der Verarbeitung und Lagerung von
Zelluloid befaßt , sind strenge zu bestrafen.

Über die bei den Revisionen und sonst hinsichtlich des Zelluloidverkehres
gemachten Wahrnehmungen ist halbjährlich,  und zwar beginnend mit
Ende Juni  1909 zu berichten , wobei auffallende Vorkommnisse besonders
eingehend zu behandeln find.

Der Bericht  über im Bezirke liegende Betriebe nach H 10 der
Verordnung ist abgesondert zu erstatten.

S.
Warnung vor der Auswanderung nach dem Staate

Louisiana (RI. 8 . T . ) .
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15 . Oktober

1908 , Z . IX -2940 (M . Abt . XVI , 9365/08 ) :
Für die Auswanderung nach dem Staate Louisiana wird derzeit wieder

sehr lebhaft agitiert . Ein gewisser Klein . I . EstoPinal  ist im Aufträge der
Vereinigung der Plantagenbesitzer des Staates Louisiana nach Europa gereist,
um in Österreich Arbeiter anzuwerben.

Sein Reisezweck führte den Genannten unter anderem auch nach Galizien
und der Bukowina , wo er mit verschiedenen Agenten in Verbindung trat.
Demnächst wird er seine Tätigkeit besonders im Süden Österreichs entfalten.
Es ist richtig , daß es den Plantagenbesitzern Louisianas erwünscht wäre,
inehrere Tausend Arbeiter für ihre Baumwolle - und Zuckerplantagen , sowie
für ihre Sägewerke heranznziehen . Ein wirklicher , dringender Bedarf an
Arbeitern besteht jedoch für die Dauer der Ernte , das ist für 4 bis 5 Monate.
Während dieser Zeit erhalten die Arbeiter , die Regentage ausgenommen , 1 Dollar
bis 1 Dollar 2 .1 Cents , d. i . 4 bis 5 L pro Tag , was bei den Preisverhält¬
nissen in Amerika , wo man mit einem Dollar im allgemeinen nicht mehr kaufen
kann , als in Österreich mit 2L , keineswegs ein guter Lohn ist. Nach Beendigung
der Erntearbeiten werden die Arbeiter entweder entlassen oder sie müssen mit
einem ganz unzureichenden Taglohne von nicht einmal 1 Dollar , nämlich 80 bis
85 Cents vorlieb nehmen . Dabei müssen sie sich selbst verköstigen und erhalten
lediglich freie Wohnung in ehemaligen Negerqnartieren.

Die Reise zu den Plantagen und von denselben zurück müssen die Arbeiter
sich selbst bezahlen . Mit dem Lohne von 80 bis 85 Cents kann der Arbeiter
bis zur nächsten Ernte nicht leben ; daß er in der Zwischenzeit andere , besser
bezahlte Arbeit finde , ist durchaus unwahrscheinlich . Auf diese Weise sind schon
zahlreiche Auswanderer , welche zur Auswanderung nach Louisiana sich bereden
ließen , in große Not geraten und mußten froh sein , wenn sie wenigstens so
viel Geld sich erspart hatten , um wieder in die Heimat zurückreisen zu können,
wo sie schließlich, nachdem sic das Geld für die Hin - und Rückreise erfolglos
geopfert hatten , in zerrütteten Vermögensverhältnissen ankamen.

Es muß sonach eindringlich davor gewarnt werden , sich durch die Werbungen
des Klem . I . Estopinal,  sowie seiner Mittelspersonen zur Auswanderung
nach Louisiana bestimmen zu lassen.

4 .
Warnung vor der Auswanderung nach Brasilien.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 20 . Oktober
1908 , Z . IX -2963 (M . Abt . XVI , 9519/08 ) :

Über die Aussichten der Auswanderung nach der brasilianischen Bundes¬
hauptstadt Rio de Janeiro und nach einigen brasilianischen Staaten sind
dem Ministerium des Innern folgende Nachrichten zugekonimen:

In der Bundeshauptstadt Rio de Janeiro übersteigt die Zahl der zur
Verfügung stehenden Arbeitskräfte schon derzeit den Bedarf und wird dieser
Zustand im Jahre 1909 sich voraussichtlich verschlechtern . Die Lebensverhält¬
nisse der arbeitenden Bevölkerungsklassen sind nicht günstig . Es herrscht Mangel
an Wohnungen für die Arbeiter und die Wohnungsmieten sind infolgedessen

teuer . Steuern und Konsumabgaben wurden erhöht . Die Preise der Lebens¬
mittel sind gestiegen . Um sein Dasein fristen zu können , muß der einzelne
Arbeiter ohne Familie mindestens drei Milreis , das ist ungefähr 4 L 50 n
täglich verdienen . Es kommt dies dem durchschnittlichen Tagesverdienste eines
Taqlöhners gleich. Dabei kann der Arbeiter auf Nahrungsmittel und Getränke
von europäischer Art (frisches Fleisch , Gemüse , Bier ) nicht rechnen ; er muß m
der landesüdlichen Weise hauptsächlich von getrocknetem Fleische und Bohnen
leben . Ist der Arbeiter verheiratet und hat er Familie , so wird er mit dem
Lohne von drei Milreis das Anslangen nicht finden . Die unbefriedigenden
Wohnungs - und Nahrungsverhältnisse bringen es mit sich, daß die Gesundheits-
Verhältnisse der arbeitenden und ärmeren Bevölkerungsschichten in der Stadt
Rio de Janeiro nicht günstig sind. . - . . »

In den Staaten Rio de Janeiro und Mmas Geraes ist infolge des
Niederganges der Kafseeproduktion auf dm Kaffeepflanzungen ein Bedarf nach
fremden Arbeitern nicht vorhanden . Auch sonst ist der Bedarf an Arbeitskräften
gering und die Löhne sind so niedrig , daß nur die mit den brasilianischen
Lebensverhältnissen vertrauten Eingeborenen mit denselben auskommen können.
Dies gilt insbesondere von den Löhnen in den Gold - und Manganerzberg¬
werken von Minas Geraes sowie von den landwirtschaftlichen Betrieben in
diesem Staate . . ^ ^

In den Staaten Goyaz und Matto Grosso sind die Arbntsverhaltmsse
gleichfalls ungünstig . Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Staaten ist noch
ganz gering und es fehlt an genügendem Schutze der Person und des
Eigentums . .. .

In den nördlich von Minas Geraes gelegenen Staaten können öster¬
reichische Auswanderer sich nicht niederlassen . Das tropische Klima in diesen
Staaten ist der Gesundheit der Europäer nachteilig und überdies können die¬
selben neben den eingeborenen Arbeitern nicht bestehen, weil sie so schlechte
Verpflegung und Unterkunft , so geringe Löhne und so große körperliche An¬
strengungen wie diese auf die Länge der Zeit nicht auszuhalten vermögen.

Im allgemeinen ist die Lage der in der Stadt Rio de Janeiro und in
dem Staate gleichen Namens , ferner der im Staate Minas Geraes ange¬
siedelten Österreicher keine günstige . „

Speziell die auf landwirtschaftlichen Kolonien angesicdelten Österreicher
leiden infolge des Mangels an Eisenbahnen , Straßen , Wegen und sonstigen
Verkehrsmitteln an der Unmöglichkeit , ihre Produkte zu verkaufen.

5 .
Verlosung der Verkaufsplätzs auf dem Borsten

viehmarkte iu St . Marx.
Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . Ok¬

tober 1908 , Nr . 10213 (M . A. XX , 4524/08 ) :
Im Namen Seiner MaMät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Hof¬
rates Truxa,  in Gegenwart der Räte des k. k. Verwaltungsgerichtshofes
Ritter v. Falser , Dr . Hiller,  Freiherrn v. Weiß , Dr . Tezner,
dann des Schriftführers k. k. Hofsekretärs Freiherrn v. APfaltrern,  über
die Beschwerde des Thaddäus Nowak  in Wien gegen die Entscheidung des
Wiener Gemeinderats -Ausschusses für Approvisioniernng vom 7. November 1907,
Z . 13830 , betreffend Verlosung der Standplätze auf dem Schweinemarkte , nach
der am 28 . Öktober 1908 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Aus¬
führungen des Dr . Anton Chmurski,  Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien,
für die Beschwerde und der Gegenausführungen des Magistratsrates Dr.
Konstantin Mayer  für den belangten Wiener Gemeinderats -Ausschuß für
Approvisioniernng zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

E n t s ch e i d u n g s g rü n d e:

Der Borstcnviehhändler Thaddäus Nowak  richtete mit Eingabe äs
präs . 28 . Februar 1907 , Magistrats -Abteilung IL , 839 , an den Magistrat der
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien das Ersuchen , die Zuweisung der Ber-
kaufsplätze in den Schweinchallen auf dem Zentral -Biehmarkte in St . Marx'
an die Interessenten im Wege der Verlosung zu veranlassen . Auf diese Ein¬
gabe wurde dem Gesuchsteller mit Erlaß des Magistrates vom 6. August 1907,
Z . 2786 , eröffnet , daß für eine Änderung des Zuweisungsmodus kein Grund
vorhanden sei, da den Bestimmungen des Z 45 beziehungsweise tz 26 , Absatz 2
der Marktordnung für den Wiener Zentral -Viehmarkt vom 1. August 1902,
R .-G .-Bl . Nr . 166 , durch die bisherige Art der Ständeanweisung in den
Schweinehallen vollauf Rechnung getragen wurde , der Magistrat daher zu einer
abändernden Verfügung keinen Anlaß habe.

Gegen diesen Erlaß überreichte der Beschwerdeführers - beim Wiener
Magistrate einen .an die k. k. n .-ö. Statthalterei gerichteten Rekurs , welcher
jedoch von der Überreichungsstelle dem Gemeinderats -Ausschusse für Appro-
visionierung vorgelegt wurde . Der Approvisionierungs -Ausschuß hat nun diesen
Rekurs mit Beschluß vom 7. November 1907 als unbegründet abgewiesen , und
dagegen ist die Hiergerichts cingebrachte Beschwerde gerichtet.

Der Berwaltungsgerichtshof vermochte zunächst nicht die Einwendung der
Gegenschrift als zutreffend zu erkennen , daß die vorliegende Streitsache noch
nicht administrativ ausgetragen sei, weil der vom Beschwerdeführer angefochtene
abweisende Beschluß durch Erlaß der n .-ö. Statthalterei vom 17. März 1908

1*
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als in den übertragenen staatlichen Wirkungskreis hinübergreifend Wert , diese
Sistierung von der Gemeinde Wien mittels einer an das Ministerium des
Innern gerichteten Beschwerde angefochten worden sei und die Entscheidung
hierüber noch ausstehe.

Denn die hier zur Entscheidung stehende Streitsache beschränkt sich aus¬
schließlich auf den von dem Beschwerdeführer erhobenen Anspruch auf Zuweisung
der Verkaufsplätze in den Schweinehallen auf dem Borstenviehmarkte in
St . Marx an die Interessenten im Wege der Verlosung . Ganz verschieden
davon ist der von der Gemeinde Wien durch Anfechtung der Sistierung
erhobene Anspruch auf Wahrung der ihr nach ihrer Meinung zustehenden
Kompetenz auf dem Gebiete des Viehmarktwesens . In beiden Fällen stehen
einander ganz andere Streitteile gegenüber . Über den ersteren Anspruch hat
nach der eigenen zutreffenden Angabe der Gegenschrift der Ausschuß des Wiener
Gemeinderates für Approvisionierung einen auf der Annahme seiner Zuständig¬
keit zur Entscheidung ruhenden Beschluß gefaßt , gegen welchen nach der klaren
Bestimmung des ß 89 des Wiener Gemeindcstatutes vom 24 . März 1900 , n .-ö.
L.-G .-Bl . Nr . 17, eine weitere Berufung ausgeschlossen ist. Diese Angelegenheit
ist somit im Sinne des Z 5 des Verwaltnngsgerichtshofgesetzes administrativ
ausgetragen.

Bei der Entscheidung der Beschwerde selbst wurde der Berwaltungs-
gerichtshof von folgenden Erwägungen geleitet:

Der zweite Abschnitt des Wiener Gemeindestatutes vom 24 . März 1900,
welcher von den Verwaltungsorganen der Gemeinde handelt , führe im H 31
nur zwei Ausschüsse des Gemeinderates an , welchen Entschndungsgewalt zu¬
kommt , das ist

a) der Ausschuß für Verleihung des Heimat - und Bürgerrechtes und zur
Entscheidung gemäß Z ! 2,

!») der zur Entscheidung von Disziplinarfragen gemäß Z 67 des Statutes
berufene Ausschuß.

Von diesen beiden Fällen abgesehen , besitzt der Gemeinderat bei de*
Bestellung von Ausschüssen gemäß Z 34 keine weitergehende Befugnis , als ihnen
die Vorberatung einzelner Gegenstände für die Dauer ihrer Behandlung mit
dem Rechte der unmittelbaren Berichterstattung an den Gemeinderat zu über¬
tragen . Hätte somit nach dieser Gesetzcsstelle der Gemeinderat dem Ausschüsse
für Approvisionierung selbst durch einen darauf gerichteten Beschluß Ent¬
scheidungsgewalt nicht übertragen können , so kommt im vorliegenden Falle noch
hinzu , daß nicht einmal ein Beschluß des Gemeinderates dieses Inhaltes gefaßt
worden ist. Denn es hat die Gemeinde auf das gemäß Z 26 des Vcrwaltungs-
gcrichtshofgesctzes an sie gestellte Ersuchen , die auf die Zuständigkeit des Appro-
visionierungs -Ausschusses bezüglichen Akten zu übersenden , den Verwaltungs¬
gerichtshof beglaubigte Abschriften der Protokolle über die Gemeinderats-
Sitznngen vom 28 . September und vom 5. Oktober 1906 zur Verfügung
gestellt , aus welchen nicht mehr hervorgeht , als daß der Wiener Gemeinderat
den APProvifionierungs -Ausschuß sauf das zur Z . 12934 vom Gem .-Rate
Wessely  erstattete Referat nur für den Zweck eingesetzt hat , sich mit der
Fleischfrage und den anderen einschlägigen Fragen der städtischen Approvisionierung
zu befassen und an den Wiener Gemeinderat Berichte und Vorschläge zu er¬
statten , daß somit auch bei der Einsetzung dieses Ausschusses an eine Über¬
tragung der förmlichen Entscheidungsgewalt gar nicht gedacht war.

Da somit die Entscheidung von einer inkompetenten Behörde gefällt wurde/
so mußte sic schon aus diesem Grunde als gesetzwidrig behoben werden , ohne
daß in die Erörterung der Frage einzugehen war , ob zur Entscheidung in der
Sache selbst die staatliche oder die autonome Behörde zuständig ist.

«.
Widmrrugsscheine als Ausweis zur Abfertigung nach

dem Militärtarife beim Eisenbahntransporte.
Rund -Erlaß der k. k n .-ö. Statthalterei vom 11 . November

1907 , Z . 11-2881 (M . Abt . XVI , 10121,08 , Normalienblatt des
Magistrates Nr . 101 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom 4 . No¬
vember 1908 , Deport . XV Nr . 646 , haben uneingereihte Rekruten und Ersatz¬
reservisten , welche im Frieden aus ihrem Aufenthaltsorte zur aktiven
Dienstleistung (militärische Ausbildung ) einrücken , gegenwärtig außer auf Grund
der Einberufungskarte auch auf Grund des Widmungs -Militär -, Landwehr -)
Scheines Anspruch auf die Abfertigung nach dem Militürtarife.

Die Anerkennung des Widmungs -Militär -, Landwehr -)Scheines als
Legitimationsdokument gegenüber den Eisenbahnverwaltungen verfolgt lediglich
den Zweck, dem Einrückenden auch in jenen vereinzelten Fällen , in welchen
ihm eine Einberufungskarte nicht zugekommen wäre , die Inanspruchnahme des
Militärtarises für die Einrückung zu ermöglichen.

Da jedoch hiebei immerhin die Möglichkeit einer ungerechtfertigten In¬
anspruchnahme des Militärtarises besteht, so wurde seitens der kompetenten
Faktoren das Dienstbuch L -66 (Militärtarif für Eisenbahntransporte ) durch
den mit 1 . Oktober 1908 in Kraft getretenen 2 . Nachtrag unter anderem
dahin abgeändert , daß Widmungs -, Militär - oder Landwchrscheine zur Inanspruch¬
nahme des Militärtarises nur dann berechtigen , wenn sie die Klausel tragen:

„Giltig an Stelle der Einberufungskarte für die Einrückung nach . . . . "

Diese Klausuliernug ist seitens der Gemeindevorsteher des
Aufenthaltsortes nur in jenen Ausnahmsfällen vorzunehmen , in
welchen für den betreffenden  Rekruten , beziehungsweise Ersatzreservisten
eine Einberufungskarte bei der b e tr ef fen d en Gemeindevorstehung nicht
eingelangt ist.

7 .
Nachfolge des unehelichen Kindes bei Einbürgerung

der Mutter.

Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 12 . No¬
vember 1907 , Z . 10127/07 , M . A. XVI , 839/08 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 99 ) :

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬
präsidenten Freiherrn v. Schwartzenau,  in Gegenwart der Räte des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes Dr . Kleeberg,  Ritter v. F a l s e r, v . Neu¬
kirchen,  Freiherrn v. Weiß,  dann des Schriftführers k. k. Hofsekretärs
Freiherrn v. Apfaltrern  über die Beschwerde der Gemeinde Wien gegen
die Entscheidung des Ministeriums des Innern vom 2. Oktober 1906 , Z . 42034,
betreffend vie Staatsbürgerschaft des Richard G . nach der am 12 . November
1907 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach
Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Magi¬
strats -Sekretärs Dr . Otto v. Nagel,  in Vertretung der Beschwerde , dann der
Gegenausführungen des k. k. Ministerial -Vize -Sekretärs Dr . Emil Mayrleb,
als Vertreter der belangten Behörde , endlich jener des Dr . Rudolf Müller,
Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der mitbeteiligten Gemeinde
Schwechat , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheid ungsgründe:

Mit dem Dekrete der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 16 . Februar 1892,
Z . 7826 , wurde dem Ferdinand G ., seiner Gattin und seinen sechs minder¬
jährigen ehelichen Kindern , darunter auch seiner Tochter Maria Anna G.
die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.

Bei dem heutigen Beschwerdefall handelt es sich nun darum , ob ein schon
früher , nämlich am 16 . März 1891 geborenes , uneheliches Kind der Maria Anna
G ., Richard , durch die nachträgliche Verleihung der österreichischen Staatsbürger¬
schaft an seine Mutter gleichfalls die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt hat.

Die Gemeinde Wien , welche infolge eines Verpflegskostenfalles an der
Feststellung der österreichischen Staatsbürgerschaft des Richard G . ein rechtliches
Interesse hat , behauptet dies , während die k. k. n .-ö. Statthalterei und im Ein¬
klänge mit ihr auch das Ministerium des Innern bei ihren instanzmäßigen
Entscheidungen den gegenteiligen Standpunkt eingenommen haben.

Das hiergerichtliche Erkenntnis beruht auf folgenden Erwägungen:
Die Bestimmung des Z 28 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches,

welche anordnet , daß Kindern eines österreichischen Staatsbürgers die Staats¬
bürgerschaft durch die Geburt eigen ist, trifft im vorliegenden Falle nicht zu,
da zur Zeit der Geburt des Richard G . seine Mutter Ausländerin war.
Desgleichen findet die Bestimmung des H 30 des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches , nach welcher die Einbürgerung bei den politischen Behörden
angesucht und von denselben verliehen werden kann , auf den vorliegenden
Fall keine Anwendung , weil die Einbürgerung für Richard G . weder verlangt
noch bewilligt wurde . Eine Bestimmung des Inhaltes aber , daß , wenn eine
Ausländerin die Staatsbürgerschaft erwirbt , deren uneheliche Kinder der
geänderten Staatsbürgerschaft der Mutter folgen , besteht nicht . Allerdings
normiert das Hofkanzlci -Dekret vom l7 . Dezember 1817 , Politische Gesetz¬
sammlung , Band 45 , S . 161 , welches von der Konskription der mit In¬
länderinnen verehelichten , nicht nationalisierten Ausländer und ihrer Kinder
handelt , daß , wenn der ausländische Vater die österreichische Staatsbürger¬
schaft in der Folge erhält , auch alle seine Kinder als Inländer betrachtet werden
müssen und das Hofkanzlei -Dekret bemerkt , daß sich diese Rechtswirknng von
selbst versteht.

Allein in dieser Bestimmung ist nur eine Anerkennung des Grundsatzes
gelegen , daß bei Einbürgerung eines Ausländers die ehelichen Kinder der ge¬
änderten Staatsbürgerschaft des Vaters folgen . Es geht aber nicht an , hieraus
zu folgern , daß dies auch bei Einbürgerung einer Ausländerin hinsichtlich
ihrer unehelichen Kinder der Fall sein müsse, da auch in anderen Beziehungen
die rechtlichen Verhältnisse der ehelichen und jene der unehelichen Kinder ver¬
schieden sind.

Demgegenüber kann sich die Beschwerde keineswegs mit Recht ans das
Hofkanzlcidekret vom 30 . August 1832 , Politische Gesetzsammlung , Band 60,
Skr. 122 , berufen . Dasselbe bestimmt lediglich , daß , wenn ein Ausländer die
österreichische Staatsbürgerschaft erwirbt , die zur Zeit der Erwerbung bereits

! großjährigen Kinder desselben die Staatsbürgerschaft nicht miterlangen , schließt
j also großjährige Kinder eines eingebürgerten Ausländers aus . Hieraus kann

aber doch nicht gefolgert werden , daß bei Einbürgerung einer Ausländerin
die minderjährigen unehelichen Kinder der geänderten Staatsbürgerschaft ihrer

^ Mutter folgen.
Darin , daß die hinsichtlich der Erwerbung der Staatsbürgerschaft

j geltenden Bestimmungen diese Erwerbungsart für uneheliche Kinder nicht
! statuieren , ist keine Lücke im positiven Rechte gelegen ; es muß vielmehr die in

den bezüglichen Vorschriften enthaltene Aufzählung der Erwerbungstitel als eine
vollständige angesehen und muß "angenommen werden , daß es nicht in der Ab-
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sicht des Gesetzgebers lag , den in Rede stehenden Erwerbstitel einzusühren.
Schon hieraus folgt , daß eine analoge Anwendung anderer gesetzlicher Be¬
stimmungen und speziell der Bestimmungen des Heimatsgesetzes nicht am Platze
ist, ganz abgesehen davon , daß die Erwerbung des Heimatsrechtes seitens
österreichischer Staatsbürger und die Erwerbung der österreichischen Staats¬
bürgerschaft auf ganz verschiedenartigen Grundsätzen beruht , es sich also nicht
um verwandte , auf ähnlichen Grundlagen beruhende Rechtsgebiete handelt.

Daß eine solche Einschränkung der Sukzession bei unehelichen Kindern
allgemeinen Rechtsgrundsätzen widerstreiten würde , kann nicht behauptet
werden . Übrigens ist auch selbst auf dem Gebiete der Heimatsgesetzgebung der
Grundsatz , daß uneheliche Kinder dem geänderten Heimatrechte ihrer Mutter
folgen , nicht ausnahmslos zur Geltung gebracht.

Wenn aber bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung von dem Ver¬
treter der Beschwerde behauptet wurde , daß der inzwischen verstorbene
Richard G . durch die Entlassung seiner Mutter aus dem ungarischen Staats-
verbande die ungarische Staatsbürgerschaft verloren habe , so ist zu bemerken,
daß der bloße Verlust der fremden Staatsbürgerschaft die Erlangung der öster¬
reichischen Staatsbürgerschaft nicht zur Folge haben könnte , ganz abgesehen von
der Frage , ob diese Aufstellung der Beschwerde angesichts der Bestimmung des
Z 26 des Gesetzartikels I er 1879 über den Erwerb und Verlust der ungarischen
Staatsbürgerschaft zutreffend ist.

Demgemäß mußte die Rechtsanschauung , auf welcher die angefochtene
Entscheidung beruht , als begründet angesehen werden und war daher die Be¬
schwerde als unbegründet abzuweisen.

8 .
Verleihung des Öffentlichkeitscharakters für

mehrere Krankenanstalten in Ungarn.
Laut Erlasses des königl . ung . Ministers des Innern vom 17 . November

>908 , Z . 127544/VII (M . Abt . XVIII , 7356/08 ) wurden die bisherigen zwei
Sonderspitäler in Hüdmezöväsärhely , nämlich das allgemeine städtische Kranken¬
haus und das Spital für Augenleidende ab I . Jänner 1909 mit dem Charakter
öffentlicher Krankenhäuser ausgestattet . Die Verpflegsgebühr wurde für das
Jahr 1909 mit I X 78 b festgesetzt.

Ferner wurde laut Erlasses gleichen Datums desselben Ministeriums
Z . II7819/VII (M .-Abt . XVIII -7350/08 ) das in der Gemeinde , Päsztü,
Gespanschaft Heves befindliche Stiftungsspital „ Margit " mit dem Öffentlich¬
keitscharakter ausgestattet und die Verpflegsgebühr bis Ende 1909 mit
1 X 80 ü bestimmt.

S.
Geltung der Kundmachungen des Wiener

Magistrates im HUI . Bezirke.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 18 . No¬

vember 1908 , M . D . 3879/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 97 ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 28 . August 1908,
Z . VI -3501 , das Erkenntnis des magistratischen Bezirksamtes für den
XXI . Bezirk vom 6. Juni 1908 , St .-R .-Bl . 712 , durch welches N . N ., in
Leopoldau wohnhaft , wegen Übertretung der Magistrats -Kundmachung vom
20 . Jänner 1906 , Z . 46296 , bestraft wurde , in der Schuldfrage bestätigt und
die Entscheidung folgendermaßen begründet:

Die in Handhabung der Lokalpolizei vom Wiener Magistrate auf Grund
des Z 100 des Gemeindestatutes erlassenen Kundmachungen und Verbote können
sich nur im Rahmen bestehender Gesetze bewegen . Nach Artikel VI des Gesetzes
vom 28 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . 1 er 1905 , haben die für die bisherige
Gemeinde Wien erlassenen Landesgesetze auch in dem erweiterten
Geineindegebiete in vollem Umfange zu gelten . Nachdem für die Wirksamkeit
der lokalpolizeilichen Anordnungen des Wiener Magistrates das Erfordernis
einer b c sti m m t e n Art der Kundmachung im Geltungsgebiete nicht vor¬
geschrieben ist, ist kein Grund vorhanden , die Geltung einer vor dem Jahre
1906 für die Gemeinde Wien erlassenen Vorschrift im XXI Bezirke aus¬
zuschließen.

1«.
Fortbetrieb des Gemischtwarenhandels durch die

Witwe gemäß tz S6 G O.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . November 1908,

Z . ln -2206 (M . B . A. XVIII , 38979 ) an das magistratische
Bezirksamt für den XVIII . Bezirk:

Das Handelsministerium hat mit Entscheidung vom 30 . September 1908,
Z . 24738 , dem Rekurse der A. H . in Wien gegen die Entscheidung der k. k.
n .-ö. Statthalterei vom 17 . Juni 1908 , Z . I a- 2 . 06 , mit welcher in Be¬
stätigung des Bescheides des magistratischen Bezirksamtes für den XVIII.
Wiener Gemeindebezirk vom 28 . Mai 1908 , Z . 13856 , die Anzeige der A . H.

über den persönlichen Fortbetrieb des Gemischtwarenhandels ihres am 29 . Sep¬
tember 1907 verstorbenen Mannes nicht zur Kenntnis genommen wurde , weil
sie den nach § 13 a und § 38 G .-O . vorgeschriebenen Befähigungsnachweis
nicht erbracht hat , sonach das Gewerbe im Sinne des § 56 und 7 G .-O . nur
durch einen Stellvertreter (oder Pächter ) ausgeübr werden kann , Folge gegeben
und unter Behebung der Entscheidungen I . und II . Instanz ausgesprochen,
daß die Anzeige der A . H . zur Kenntnis zu nehmen ist, weil die Natur des
konkreten Gewerbebetriebes nach der Aktenlage die Bestellung eines Geschäfts¬
führers nicht erfordert.

11 .
Dnrch Bezahlung des Überfahrtsgeldes fnbven
tionierte Auswanderung nach den Bereinigten

Staaten von Amerika.
Information des k. k. Ministeriums des Innern , mitgeteilt

dnrch den Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . No¬
vember 1908 , Z . 11-3018 (M . Abt . XVI , 10822/08 ) :

Eine interessante Frage auf dem Gebiete des Einwanderungsrechtes der
Vereinigten Staaten von Amerika ist kürzlich vor dem Bundesgcrichte des
Einzelstaates Louisiana entschieden worden . Schon lange war es zweifelhaft , ob
ein amerikanischer Einzelstaat des Recht habe , die Einwanderung dadurch zu
fördern , daß er Auswanderungslustigen das Geld für die Überfahrt von Europa
bezahle . Um in dieser Hinsicht Klarheit zu schaffen, wurde seitens der Ein¬
wanderungsbehörde von New -Orleans , welche wie alle Einwanderungsbehörden
eine Behörde des Bundes ist, veranlaßt , daß der Fall eines bestimmten auf die
angegebene Weise in das Land gekommenen Einwanderers bei dem Bundes-
genchte in Louisiana anhängig gemacht werde . Die Entscheidung dieses Gerichtes
aber lautete dahin , daß nach dem Einwanderungsgesetze vom 1. Juli 1907 ein
Einzelstaat nicht das Recht habe, den Einwandernngslustigen das Geld für die
Reise vorzustrecken.

Diese Entscheidung ist für die österreichischen Amerika -Auswanderer aus
dem Grunde von großer Bedeutung , weil durch dieselbe nunmehr festgcstellt er¬
scheint , daß Auswanderer , welchen von einem amerikanischen Einzelstaatc die
Überfahrt nach Amerika ganz oder teilweise bezahlt wurde , von der amerikanischen
Einwanderungsbehörde von der Landung zurückgewiesen werden können.

IS.
Handhabung der Vorschriften des H 85 der

Gewerbeordnung.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4 . Dezember

1908 , Z . Ib -5031 M . Abt . XVII , 6425/08 (Normalienblait des
Magistrates Nr . 104 ) :

Zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom l 4 . November 1908,
Z . 23471 , werden den Gewerbebchörden I . Instanz die in Betreff der
Kompetenz der Gewerbe - und der Gerichtsbehörden bei Handhabung der
Vorschriften des Z 85 G .-O . in dem im Einvernehmen mit dem Justiz - und
Handelsministerium ergangenen Erlasse des Ministeriums des Innern vom
19 . September 1900 , Z . 32416 , enthaltenen Ausführungen zur Darchnachachtung
in Erinnerung gebracht . Hienach gehört die Entscheidung über den ans Begehren
des Gewerbeinhabers eintretenden Arbeitszwang in den Komplex der dermalen
den Gewerbegerichten , beziehungsweise den ordentlichen Gerichten zur Judikatur
zugewiescnen Lohnstreitigkeiten , die Amtshandlung über die gcwcrbepolizeiliche
Uebertretung hingegen zum Wirkungskreise der Gewerbebchörden.

1»
Konstituierung des Ausschusses der Landesstelle der
„Allgemeinen Pensionsanstalt für Angestellte " in

Wien.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4. Dezember 1908,

Z . 1V-60/57 (M . A. XVIII , 7355 , Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 102 ) :

Zu dem h. ä . Erlasse vom 31 . Juli 1908 , Z . IV 60/39 (Normalienblatt
Nr . 77 des Magistrates er 1908 ) wird bekanntgegeben , daß die konstituierende
Sitzung des Ausschusses der Landesstelle der Allgemeinen Penfionsanstalt für
Angestellte in Wien am 20 . November staltgcfunden hat.

Die Landesstelle hat ihren Sitz in Wien , VIII ., Alserstraße 35
(Telephon 13546 ) ; die Einsendung der Anmeldungen und Verändcrnngsanzeigen
hat sonach nach den Weisungen des vorerwähnten Erlasses nunmehr an diese
Landesstelle zu erfolgen.
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14 .
Personalverändernng im k. k. Wewerbe -Jnspektorate

für den III . Aufsichtsbezirk.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4. Dezember

1908 , Z . X a-3638/08 (M . Abt . XVII , 6451,08 ) :
Der Leiter des k. k. Handelsministeriums hat laut Erlasses vom

19 . November 1908 , Z . 34560 , im Einvernehmen mit dem Minister des
Innern den Ingenieur Hans Mokiska,  derzeit technischer Beamter der
Niederösterreichischen Landes -Eisenbahnbau -Direktion in Weitersseld , zum Kom¬
missär der k. k. Gewerbe -Inspektion in Provisorischer Eigenschaft ernannt und
dem k. k. Gewerbe -Jnspektorate für den III . Aufsichtsbezirk in Wien zur
Dienstleistung zugewiesen.

Hievon werden in Kenntnis gesetzt:
Der Wiener Magistrat Abteilung XVII , die magistratischen Bezirksämter

für den VIII , IX ., XVI ., XVII ., XVIII . und XIX . Wiener Bezirk und die
Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in Wien.

15 .
Beschwerden gegen die Verleihung von Apotheken¬

konzessionen.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . Dezember 1908,

Z . VI -4079/08 (M . Abt . X, 10618/08 ) :
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat mit Beschluß vom 26 . Oktober

1908 , die sub prass . 9 . Oktober 1908 daselbst cingebrachte Beschwerde des
F . H ., MSA. ptiarm . und Apotheker in Wien , gegen die Entscheidung des
k. k. Ministeriums des Innern vom 18. September 1908 , Z . 32887 , betreffend
die Verleihung einer Apothekenkonzession , gemäß der HZ 3 lit . o und 21 des
Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , ohne weiteres
Verfahren zurückgewicscn , und zwar aus folgenden Gründen:

Der Beschwerdeführer behauptet , daß die Existenzfähigkeit seiner Apotheke
durch die Neuerrichtung einer anderen Apotheke gefährdet worden sei, und daß
das k. k. Ministerium die Konzession nicht verleihen durfte , weil sich alle Faktoren,
welche nach dem Gesetze vom >8 . Dezember 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 5 x 1907,
einznvernchmen sind , gegen die Neuerrichtung ausgesprochen hätten und weil
selbst die vom k. k. Ministerium gepflogenen anderweitigen Erhebungen ein
anderes Resultat nicht ergeben hätten . Allein da das Gesetz bestimmte Kriterien,
nach welchen die Rückwirkung einer solchen Neuerrichtung auf die Existenzfähig¬
keit anderer Apotheken zu beurteilen käme, nicht aufstellt , hat es zweifellos den
mit der Verleihung solcher Konzessionen betrauten Behörden , also den Landes¬
stellen und im Rekurse dem Ministerium des Innern zur Pflicht gemacht , zu
prüfen und nach ihrem aus der Kenntnis der Lokalvcrhältnisse geschöpften Er¬
messen zu beurteilen , ob eine Gefährdung der Existenzsähigkeit anderer Apotheken
im Sinne des Z 1t) des Gesetzes cintrcten würde oder nicht . Die im Gesetze
vorgesehene Einvernehmung der autonomen Lokalverwaltungen und der Standes-
vcrtretnugen schließt das Recht und die Pflicht der zur Entscheidung berufenen
Behörde , welche eben im Falle eines Rekurses die Rekursbehörde ist, nicht aus,
trotz der ablehnenden Äußerung der einvernommenen Faktoren die Konzession
zu erteilen , wenn sie auf Grund ihrer Beurteilung der , in Betracht kommenden
Verhältnisse zu einer anderen Auffassung gelangt . Eine Überprüfung der Richtig¬
keit der Entscheidung in diesem Punkte steht dem Gerichtshöfe im Hinblicke auf
die Bestimmung des H 3, lit . s des Gesetzes über die Errichtung des k. k.
Verwallungsgerichtshofes nicht zu.

1«.
Gift Verschleiß.

Erlaß des Magistratischen Bezirksamtes für den IV. Bezirk
vom 14 . Dezember 1908 , M . B . A. IV , 28098 08 , an Herrn
Franz Krenn,  IV ., Wiedener Hauptstraße 7:

Das Magistratische Bezirksamt für den IV . Bezirk findet Ihnen die an¬
gesuchte Konzession zum Verschleiße von Giften unter genauer Beobachtung der
Vorschriften der Ministerial -Verordnung vom 21 . April 1976 , R .-G .-Bl . Nr . 60,
und vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 10 , sowie der anderen einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen mit dem Standorte in Wien , IV ., Rainergasse 3,
zu erteilen.

Diese Konzesion wurde im h. a . Gcwerberegister unter der Z . 1288/ü
M .-B .-A . IV , eingetragen , für die Erwerbsteurrbemeffung wurde die Kat .-
Zahl 10572/4 vergeben ; wegen Einleitung der Erwerbsteuerbemessung haben
Sic sich unmittelbar an die k. k. Steueradministration für den IV ., V . und
X . Bezirk in Wien zu wenden.

II. NornuttivliestimmuiMil.
MaMial:

17 .
Genaue Einhaltung der Termine bei Vorlage von
Entfernungsgebühren -Verzeichnissen und Reiseparti-

kularien.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 14 . De¬
zember 1908 , M . D . 4186/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 103 ) :

Mit dem Normativ -Erlasse vom 20 . Februar 1895 , M . D . 29 (Mag . Vdg .-
Bl . sx 1895 , Seite 22s wurde angeordnet , daß in Hinkunft (einzelne durch
besondere Umstände gerechtfertigte Fälle ausgenommen , welche Rechtfertigung
stets auch anzuführen ist) seitens der Stadtbuchhaltung nur jene Wagen¬
gebühren zu liquidieren sind , welche in dem der Abhaltung der Kommission
näch st folgenden Monate  aufgerechnet werden.

Begründet wurde diese Maßnahme damit , daß durch die verspätete
Präsentierung der Wagengebührenverzeichnisse die durch die Stadtbuchhaltung
zu führende Kontrolle nicht nur erschwert , sondern in den Fällen , in welchen
mehrere städtische Beamte bei einem Lokalaugenscheine interveniert haben,
geradezu illusorisch wird und auch der Fall vorgekommen ist, daß eine bereits
ausbezahlte Wagengebühr nochmals angesprochcn wurde.

Diese Bestimmungen wurden erst vor Jahresfrist (siehe Mag . Vdg .-
Bl . sx 1907 , Seite 112 ) in Erinnerung gebracht.

Weiters find nach dem Normal -Erlaffe vom 9. Oktober 1893 , Z . 158765
(Mag . Vdg .-Bl . ex 1893 , Seite 60 ), die Verzeichnisse über Entfernungs¬
gebühren , Zehr - und Kostgelder längstens vierTage  nach Ablauf des betreffenden
Monates im Expedite der Stadtbuchhaltung zu überreichen.

Da ich die Beobachtung machte , daß die bezogenen Normativbestimmungen
nicht immer eingehalten werden , mache ich daraus aufmerksam , daß in Zukunft
die Stadtbuchhaltung bei verspäteter Vorlage der Entfernungsgebühren-
Verzeichnisse die angesprochenen Gebühren nicht liquidieren wird.

Gleichzeitig bringe ich die ebenfalls öfter unbeachtet gebliebene Be¬
stimmung des H 20 des Diätennormales in Erinnerung , nach welcher der
Beamte sein Reisepartikulare längstens 14 Tage  nach beendeter Dienstreise
der Magistrats -Direktion zu überreichen hat , widrigens dasselbe nicht mehr
angenommen werden darf.

18 .
Änderung der Geschäftseinteilnng infolge Auf¬

stellung der Magistrats -Abteilung H ÎII r».
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 19 . De¬

zember 1908 , M . D . 3592/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 105 ) :

Laut Verfügung vom 22 . März 1902 , Pr .-Z . 3982 (Mag . Vdg .-Bl .,
Seite 43 , Normalienblatt Nr . 32/02 ), hatte sich der Herr Bürgermeister be¬
stimmt gefunden , dem damaligen Magistrats -Sekretär , nunmehrigem Magistrats¬
rate Dr . August Nüchtern  zu seinen bisherigen Obliegenheiten auch die
sämtlichen Angelegenheiten der II . Kaiser Franz Josef -Hochquellenwasserleitung
a ä p s r s o n a m zu überweisen und zugleich anzuordnen , daß die auf die
II . Hochstuellenleitung bezughabenden Eingaben und Zuschriften „ an den
Wiener Magistrat , Abteilung Villa " zu richten , die bezüglichen Erledigungen
mit den Worten „Vom Wiener Magistrate , Abteilung VIII a " zu . fertigen
und dementsprechende Aktenbezeichnungen zu gebrauchen find.

Da im Laufe der Zeit diese Agenden immer umfangreicher wurden und
insbesondere im Hinblicke auf die in jüngster Zeit beschlossene Abkürzung des
Bautermines schon eine derartige Ausdehnung erfahren haben , daß durch sie
die Arbeitskraft des genannten Magistratsrates ausschließlich in Anspruch ge¬
nommen wird und er nicht länger in der Lage ist, sich im Verwaltungszweige
der Magistrats -Abteilung VII zu betätigen , hat der Herr Bürgermeister laut
Verfügung vom 14 . Dezember 1908 , Pr .-Z . 17531 , die administrative Loslösung
der Agenden der II . Hochquellenleitung von jenen der Magistrats -Abteilung VII
und die Aufstellung einer eigenen Magistrats -Abteilung für erstere mit der
Bezeichnung : „Magistrats - Abteilung  VIII a " genehmigt.

In der Geschäftseinteilung für den Magistrat ist daher die bei Aus¬
zählung der Agenden der Magistrats -Abteilung VIII auf Seite 29 beigefügte
Fußnote betreffend die Angelegenheiten der II . Hochquellenleitung zu streichen
und es ist in die Geschäftseinteilnng nach Seite 30 cinznfügen:

„Magistrats -Abteilung Villa,

ll . Hochquelleuleitung.

Sämtliche Agenden betreffend den Bau der II . Kaiser Franz -Josef-
Hochguellenwafferleitung einschließlich aller Rechtsangelegenheiten in und außer
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Streitsachen , der Verwaltung der Hochquellenwasserleilungsgründe und des
städtischen Forstbefitzes im Gebiete der II . Hochquellenleitung ."

Für die beiden Magistrats -Abteilungen VII und Villa ist eine ge¬
meinschaftliche Kanzlei - Abteilung (H 9, Absatz 1 der Ge¬
schäftsordnung für den Magistrat ) beizubehalten.

Als Vorstand der Magistrats -Abteilung VIII a wurde Magistratsrat
Dr . August Nüchtern,  als Vorstand der Magistrats -Abteilung VII
Magistrats -Sekretär Wilhelm Wimmerer bestellt.

IS.

Verpflichtung der städtischen Angestellten zur
Anzeige von Wohnungsveränderungen.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel vom 21 . No¬
vember 1908 , M . D . 39 l 5/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 98 ) :

Laut h. ä . Erlasses vom 28 . September 1900 , M . D . 2433/00 (republiziert
mit dem Normalienblatte Nr . 39 er 1902 . Mag .-Vdg .-Bl . 1902 , Seite 44 ),
haben die Magistratsbeamten und Diener den etwa eintretenden Wohnungs¬
wechsel der Magistrats -Direktion rechtzeitig zur Anzeige zu bringen , während
die Kanzlei -Diurnisten die eintretenden Wohnungsveränderungen dem Herrn
Kanzlei -Direktor bekanntzugeben haben.

Da diese Vorschrift sehr häufig  nicht beachtet wird , bringe ich sie zur
genauesten  Einhaltung , und zwar im Einvernehmen mit dem Herrn Ober-
Stadtbuchhalter mit dem Beifügen in Erinnerung , daß die Beamten , Kanzlisten
und Diurnisten der Stadtbuchhaltung und des Wasserbezugsrevisorates die
Adressenänderung der Direktion der Stadtbuchhaltung , die technischen Diurnisten rc
der Bauamts -Direktion anzuzeigen haben.

Bei diesem Anlässe bringe ich auch die ebenfalls oft außer Acht gelassenen
Magistratsverfügungen vom 12 . September 1902 , M . A . XIX -1521/02 , und
vom 24 . Juli 1908 , M . A. XIX -959/08 , in Erinnerung , nach denen die
städtischen Beamten und Bediensteten aller Kategorien jeweils die Wohnungs¬
veränderungen sofort auch dem Zentral - Wahl - und Steuerkataster
mittels der von demselben aufgelegten Drucksortc Nr . 79 zu melden haben.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

INV8 publizierten Gesetze und Verordnungen.
X. Rrichsgesetzblatt.

Nr . 22S Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
vom 8 . November 1908 , mit welcher sämtliche Stadtbezirke sowie
mehrere Steucrgemeinden der reichsunmittelbaren Stadt Triest als ausge¬
nommener Ort " im Sinne des H 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 26 . De¬
zember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 193 , betreffend die Regelung der konzessionierten
Baugewerbe , erklärt werden.

Nr . 23V Zweites Zusatzübereinkommen zu dem
internationalen Übereinkommen über den Eisenbahn¬
frachtverkehr vom 14 . Oktober 1890 , R . - G . - Bl . Nr . 184
ox 1892.

Nr . 231 . Verordnung des Justizministeriums
vom 9 . November 1908 , betreffend die Einführung von Jahres¬
ausweisen über die Geschäftstätigkeit der Gemeindevermittlungsämter.

Nr . 232 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16 . November 1908 , betreffend die Ermächtigung des Haupt¬
zollamtes II . Klaffe in Sarajevo zur Abfertigung von aus dem Auslande
einlangenden Pflanzensendungen.

Nr . 233 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16 . November 1908 , betreffend die Ermächtigung des königlich
ungarischen Hauptzollamtes I . Klasse in Kolozsvär zur Zollbesorgnng.

Nr . 234 . Verordnung des Gesamtministeriums
vom 22 . November 1 908 , womit Bestimmungen zur Durchführung
des Artikels II des Gesetzes vom 25 . September 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 204
getroffen werden.

Nr . 23 » . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 19 . November 1908 , betreffend die Bildung eines neuen
Erwerbsteuerveranlagungsbezirkes für den Bereich der neuerrichteten Bezirks¬
hauptmannschaft Eferding in Oberösterreich , sowie betreffend die Änderung in
der Zahl der Mitglieder und Stellvertreter der Erwerbsteuer -Kommisfionen
III . und IV . Klaffe für den „ politischen Bezirk Wels " .

Nr . 236 . Verordnung des Gesamtministeriums
vom 24 . November 1908 , womit einige Bestimmungen der Ver¬
ordnungen vom 15 . Juli 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 141 , und vom 23 . März 1907,
R .- G .-Bl . Nr . 88 , betreffend das Kanzleihilfspcrsonal bei den staatlichen Be¬
hörden , Ämtern und Anstalten , abgeändert werden.

8 . Landesgesetzblatt.

Nr . 132 . Gesetz vom 29 . August 1908 , wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung des
Zayabaches in der Mittelstrecke , das ist von der Gemeindegrenze Ebersdorf-
Bullendorf aufwärts bis Asparn an der Zaya und von der Gnadendorfer
Gemeindewegbrücke auswärts bis zur Gemeindegrenze Eichenbrunn -Röhrabrunn.

Nr . 133 . Gesetz vom 9. Oktober 1908 , betreffend die
Einhebung von Gebühren für den Bezug von Wasser aus der städtischen Kaiser
Franz Josef -Wasserleitung in Mödling.

Nr . 134 Gesetz vom 10 . November 1908 , betreffend
die Einhebung von Gebühren für den Bezug von Wasser aus der städtischen
Wasserleitung in der Gemeinde Bruck an der Leitha.

Nr . 13S . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
31 . Oktober 1908 , Z . XVI b-765/44 , betreffend die Einreihung der
durch das Gesetz vom 25 . Juni 1908 , L.-G .- und B .-Bl . Nr . 107 , neu-
geschaffenen Ortsgemeinden Reichenau und Payerbach im Gerichtsbezirke
Gloggnitz unter jene Gemeinden , in welchen die Wahlkörper nach den Be¬
stimmungen des zweiten Abschnittes des zweiten Teiles des I . Hauptstückes der
mit dem Gesetze vom 23 . Juli 1904 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 76 , erlassenen
niederösterreichischen Gemeindewahlordnung zu bilden sind.

Nr . 13K . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 13 . No¬
vember 1908, Z . X VI b 850/8 , betreffend die der Gemeinde Wollers¬
dorf erteilte Bewilligung zur Einhebung von Verschönerungstaxen und die hiefür
erlassenen Einhebungsvorschriften.
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